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Richtigstellung . Im Amtsblatte Nr. 70, „Verordnungen rc." VIII, 9 63), 1. Spalte, Zeile 3 von unten, hat es statt„Amtsblatt dir. 104 sx 1894"
richtig zu heißen : „ Amtsblatt Nr . 104 ox 1893 " .

Abfuhr , siehe Geld strafbet rüge.
Abgrenzung der Gewerbebefugnisse, siehe  Pfaidler.
Abteilung , siehe Hohlzi egelmauern.
Abtrennung , siehe Grundstücke.
Akademie der bildenden Künste in Wien — deren Zög¬

linge (des III . Jahrganges ) besitzen das Ein¬
jahrig -Freiwilligen Recht .

Accideuzdrnckereien , siehe B uchdruckereien.
Acten , siehe Termin acte n.
Ärzte , städtische , siehe Sanitätsdienst.
— siehe Anstaltsärzte.
Agrarische Operationen , siehe Localcommissäre.
Aichpflicht, siehe Schankgläser.
Aichnng , siehe W ass erverbrauchsmesser.
— siehe  Wägemittel.
Alpine Moutangcsellschast , siehe  Schlackensteine.
Anstaltsärzte — deren Eoidenzhaltung.
Apotheken , Handverkauf in denselben . — Pharmaceu-

tische Specialitäten , deren Herstellung und Be¬
trieb .

— Materialwarenhandlungen — Gewerbeberechtigungs-
Abgrenzung .

Arbeiter , siehe Impfzeng nisse.
Arbeiter -Krankeucassen — deren Ersatzpflicht an die

öffentlichen Krankenanstalten ^ .
Arbeitsantritt — die Unterlassung einer Vereinbarung

hierüber nicht strafbar .
Arbeitsvermittlung — Verbot der Einhebnng einer

Gebür seitens der Genossenschaften — hiefür
Argentinien , siehe Vice - Consul.
Argentinische Republik — Bestellung eines Consnls .
Armenpercente werden bei Licitntionen der Pfandleih¬

anstalten nicht eingehoben . . . . .
Asbcstolith — Dachtafeln.
Asphalt , dessen Verwendung zu Trottoirpflasternngen .
Assanierung , siehe Masse rlänfe.
Assentierung , siehe Untaugliche.
Asscntstation , siehe Gloggnitz.
Auflegung , siehe Wählerlisten.
Anfschrifttaselu , siehe Straßen.

V, 43

III , 19

I , 5

XII , 106

IV , 26

II, 13

VI , 47

IV , 26

X, 87
X, 86

IX , 79

Ausfuhr , siehe Beschau.
Anshilsslehrkräfte , siehe Lehrer,
Anshilsspersonale im Kafseehausbetriebe — nicht ver¬

sicherungspflichtig . VIII , 65
Ansnütznug , siehe Baugründe.
Austrägerscheiue , siehe Gipsfiguren - Erzeuger.
Anstragscheine — deren Stempelbehandlnng . . . . VIII , 66
Ausverkäufe — deren Regelung. III , 20 , 23
Auswanderung , siehe Brasilien.

B.
Bahn , siehe Straßen.
Bahnbcdicnstcte , landsturmpflichtige deren Meldung IX , 83
Bahnhöfe , siehe Zeitungs - Verschleiß.
Baierifche Gesandtschaft in Wien . XI , 92
Balsam , siehe Wund erb als am.
Banbeschrcibnngcn , siehe Heilanstalten.
Bancouscus für Bauführungen der Gemeinde . . . . VI , 52
Bauconscnsbedingnngen haften ans dem Banobjecte . X , 81
Baugründe — deren allzugroße Ausnützung . . . . VI , 49
Banmeistergcwerbe — an verschiedenen Orten ausgeübt,

Besteuerung desselben.

Bauverhandlungen — Zuziehung von Sanitäts¬
organen .

Beamte , siehe Wahlrecht.
Bedingungen , siehe Bauconsensbe d i ng u ngen  .
Begräbnisgelder , siehe Hilfscassen.
Behörden , Politische, siehe Militärpersonen.
Belegräume , freie, in den Wiener Krankenanstalten —

Auskunft hierüber an das Publicum seitens der
Wiener Freiwilligen Rettungs -Gesellschaft . .

Belvedere — k. und k. Schlossinspection.
Benzin , siehe  Schiffahrts - Unternehmungen.
Bergbau , siehe Quellen gebiet.
Beschau für die nach Deutschland auszuführenden Vieh¬

partien — gebürenfrei.

Besetzung von Lehrstellen.
Besteuerung , siehe B aumeistergewerb  e.
Bevölkerung — Berichterstattung über deren Bewegung
Bezirksgericht , siehe Floridsdorf.

V, 40

X, 81

III , 18
111, 19

I, ^
X , 85

IX , 74



Bczngszahlen — Anführung derselben bei Vorlagen an
die k. k. n.-ö. Statthalterei . III,

Bicransftthr aus Wien gegen Gebücenvergülnng . . . I,
Böhm Wilhelm , siehe Sicherheitsleiter.
Bosnische Spitäler , siehe Spitäler.
Brady ' sche Myrrhcn -Crömc — verboten . VII,
Brandzeichen für Pferde , die vom Bndapester Markte

zur Schlachtung nach Wien transportiert werden II,
Brantwein , siehe Gebrannte geistige Flüssig¬

keiten.
Brantwcinhandel , siehe Sonntagsruhe.
Brasilien — Hintanhaltnng der Auswanderung dahin VII,
Bnchdruckereien . IX,
Buchhandlung , siehe Volksbuchhandlung.
Büffel - und Knhflcisch — dessen Verkauf. VI,

C
Cadcttenschnle, ' siehe L a u d w 'e st r - Cad e t t e n s ch u l e.
Canal , siehe Hanscanal.
Canaleinmiindnngsgebüren — Nachlässe bei deren

Bemessung . ' . XI,
— deren Bemessung . IV,
Canalränmnngen — contractswidrige , Amtshandlung

darüber . XII,
Canditenerzeuger , Hansierbewilligung im k. k. Prater —

für dieselben . IX,
Catastcr des Nindviehstandes , siehe Nindvieh-

st a n d s - C a t a st er.
Central -Viehmarkt , siehe Marktordnung.
Chilenischer Consul , siehe Consul.
Commissionen — deren Ausschreibung. XI,
Concnrs , siehe Gewerbezurücklegung.
Consul , chilenischer — Bestellung eines solchen in Wien IX,
— siehe Vice - Consul.
— siehe Argentinische Republik.
— Bestellung eines königl. großbritannischen . . . . VI,
Controlvcrsammlnng — Termin derselben . X,
Oosmetleu Orolilielt 's Vlora Huir Nilicon — verboten VI,
Curatgcistliche — deren Dotationen von den Fonds¬

zuschlägen nicht befreit . VIII,

D.
Dachdcckttttg , siehe Asbestolith.
Dampfkesscl-Prüsntlgs Certificate . VIII,
— -Prüfungs - nndNevisions -Certifieate, österreichische—

deren Anerkennung in Ungarn und umgekehrt VI,
— -Untersuchung . VIII,
Dampfschifsahrtsbedienstete — deren Enthebung vom

Landstürme . I,
Departements V und XIV , siehe Magistrats¬

departements.
Diener , siehe Nedacti onsdiener.
Dienst - oder Lohntagen — Zulässigkeit der gerichtlichen

Klage trotz einer politischen Entscheidung . . VII,

Ilt

Dienstboten , siehe Kranken cassa.
Diphtherie -Heilserum — Bedingungen für dessen Bezug

aus dem Auslände . III , 19
— dessen Abgabe . X, 81
Donau — deren Kilometrierung . I . 6
Drahtzäune , siehe Stacheldrahtzäune.
Druckereien , siehe Buchdruckereie n.

E.
Eckhäuser , siehe Steuerfreiheit.
Ciubindtiicher bei Pfaudleih Licitationen . . .II , 13 , V , 44
Einbringung , siehe Mietzins um lagen.
Einhebttttg , siehe G en o s s e n s ch a f ts g e b ü r en.
Einhüllung , sckhe Eßwareu.
— siehe Weinlaub.
Einjahrig -Freiwillige , siehe Akademie derbilden-

den Künste.
Einleitungen , siehe Hauscanal.
Einmündung , siehe Hauptcanäle.
Eintausch , siehe H a d e r n s a m m e l n.
Eisenbahn — k. k. Staatsbahnen — Fahrplan -Ange¬

legenheiten . VIl , 54
Eisgewinnnng und Verfrachtung. XI , 89
England , siehe Consul.
Enthebung , siehe Dampfschifsahrts - Bedienstete.
Entschädigung , siehe Th iers  e u ch e n fo  n d e.
Erdarbeiten und Pflasterarbeiten — Offerte für dieselben V, 43
Erhebungen , siehe Unfälle.
Ersatzpslicht , siehe Arbeiter - Krankencassen.
Eßwaren — Hintanhaltnng von gesundheitsschädlichem

Papier zur Einhüllung . VIII , 61
Evidenz, siehe Anstaltsärzte.
Exscindierungs -Vormerkbücher . XII , 105
Export , siehe Vieh - Export.
Extract , siehe Tabak.

F
Färbung , siehe Znckerbäckcrwaren.
Fahrordnnng , siehe Tramway.
Fahrplan , siehe Eisenbahn.
Feilbietungen , öffentliche — Hintanhaltnng von Übel¬

ständen . VIII , 70
Fenster , siehe Schlosser.
Fensterpntzapparat von Noidner  Ignaz — dessen

Zulassung . VII , 59
Fettstoffe — zum Genüsse bestimmt — Verkehr der¬

selben . V, 41
Feuerpolizeiliche Aufträge — Recurse dagegen . . . VI , 49
Feuerwehr , siehe Freiwillige Feuerwehr.
Finnenkrankheit — deren Hiutauhaltung . XI , 92
Firmatafeln für einen speciellen Handel , bei Gemischt¬

warenhändlern — erlaubt . I , 1
Firmen , siehe Gesellschaftssirmen.
Fische , siehe Schonzeiten.
Fiume , siehe Hausierhandel.
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IV

Floridsdorf , Bezirkshauptmannschaft . XI,
— Errichtung des Bezirksgerichtes . XI,
Forelle , siehe Regenbogenforelle.
Freiwillige Feuerwehr — städtische Bedienstete als Mit¬

glieder derselben . . VI,
Fütterung , siehe Schweine.
Fuhrleute , siehe Land sturm pslich t.

G.

Gagisten in der Reserve . XII,
Gasmotoren — Bedingnisse für deren Lieferung . . IX.
Gastgewerbe , siehe Schankconcessionen,  siehe

Zerlegung.
Gebrannte geistige Flüssigkeiten — Rückvergütung der

Gemeindcabgabe bei der Ausfuhr . V,
Gebür , siehe Arbeitsvermittlung.
Gebüren , siehe Beschau.
Geheimmittel , siehe W u n d er  b a ls  a m.
Geistige Flüssigkeiten , siehe Gebrannte geistige

Flüssigkeiten.
Geistliche , siehe Cur atgeistliche.
Geldstrasbeträge — deren Abfuhr . XI,
Geleitschcine , siehe Waffen.
Gcmeinde -Banführnngen , siehe Bauconsens.
Gemeinde -Sanitätsdienst , siehe Sanitätsdienst.
Gemischtwarcnhändler , siehe Firmatafeln.
Generalkonsul , königl . griechischer — Bestellung eines

solchen . VIII,
Genossenschaften — Verständigung derselben von Offert¬

ausschreibungen . III,
Genossenschaft , siehe Arbeitsvermittlung.
Gcnossenschaftsgebüren , rückständige , deren Einhebung XII,
Gcnossenschasts -Krankencaffen — erhalten keine Mit¬

theilung über Strafhandlnngen gegen Gewerbe¬
inhaber wegen Nichtanmeldnng von Gehilfen . IX,

Genossenschastsbersammlungs -Protokolle — deren Über¬
prüfung . IX,

Gerüste , siehe Stangengerüste.
Geschirr , siehe Hadern sammeln.
Gcsellschaftsfirmen — deren Übergang . IX,
Gewerbeznrücklcgnng — Berechtigung desConcnrsmassa-

Verwalters hiezu . VIII,
Gifte — Verzeichnis der zum Absätze derselben berechtigten

Verschleißer . II,
Gisthande ! . IX,
Gipscemcnt , Meise ' s , — zulässig als Baumateriale . VII,
Gipsslgnren -Erzenger — Austrägerscheine für dieselben III,
Gläser , siehe Schankgläser.
Glasätzer und Glasmaler — deren Gewerbebefngnisse V.
Glöckner , siehe Pflaster.
Gloggnitz — Militär -Assentstation . III,
Groß -Becskerek , siehe Krankenhaus.
Groß - Euzersdors — Abgrenzung dieses politischen

Bezirkes . XI,
Grundstücke — deren Abtrennung für Straßenzwecke . VIII,
Gtttsverwaltnng , siehe Schank.

H
Haarfärbemittel , siehe Krinochrom.
Hadernsammeln gegen Eintausch von Geschirr und alten

Kleidern . II , 13
Hängegerüste (Joh . Müller'sche) — deren Zulassung VIII, 68
Handels- und Gewerbekammer, siehe Wahlrecht.
Handelsmarken — deren Registrierung . VIII , 67
Handberkauf , siehe Apotheken.
Hauptcanäle , siehe Hauscanal.
— deren Einmündung in umgebaute Hauptcanäle . . XI , 92
Hanscanal -Einleitungen . XI , 91
Hausierbewillignng , siehe Canditen erzeug  er.
Hausierer — deren Steuernachzahlung . V , 39
Hausierhandel , siehe Sonntagsruhe.
— unbefugter — dessen Hintanhaltung . VI , 46
— Ausdehnung der Sonntagsruhe auf denselben . . V , 43
— dessen Verbot für Fiume . IV , 26
Hebelpresse für Gold - und Silberinschriften — con-

cessionsfrei . II , 9
Heer , siehe Ne ernten.
Heilanstalten — bei deren Errichtung oder Adaptierung

sind die Baubeschreibungen den Berichten an¬
zuschließen . I , 3

Hcilpslaster , siehe Pflaster.
Heilserum , siehe Diphtherie.
Herzegowinische Spitäler , siehe Spitäler.
Hilsscasscn , registrierte , betreffend Versicherung von

Krankenunterstütznngen und Begräbnisgeldern X , 84
— Musterstatut hiefür . III , 18
Hochguellen , siehe Quellen g eb iet.
Höfe , fremde — Zusendung von literarischen und arti¬

stischen Arbeiten an diese . III , 20
Hosbau -Comitks . III , 20
Hohlziegclmauern zur Abtheilung von Geschästslocalen VIII , 65
Husbeschlag an Pferden durch Militär -Curschmiede oder

Schmiede gestattet . IX , 78

I
Jmpfzeugnisse für in Deutschland Erwerb suchende

Arbeiter . VIII , 62
Jndustrielehrerinnen , siehe Lehre  r.
Infektionskrankheiten — Tabellen darüber . VIII , 64
Inschriften , siehe Hebelpresse.
Instruction , siehe Markthallendiener.

K.
Kalbefieber , siehe Thierseuchenfonde.
Kaffeehaus -Anshilfspersonale , siehe Aushilssper-

s o n a l e.
Kainit aus Kalusz . IX , 83
Kairo , siehe Spital.
Kanal , siehe Canal.
Kilometrierung , siehe Donau.
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V

Kirchliche Stiftungen, siehe  Stiftungen.

Kleider , alte, siehe  Hadern sammeln.

Kosten,' siehe Spital.

Kranken - und Lcichentransport im XII ., XIV . und
XV . Bezirke . XI , 93

Kranken - und UnsallNcrsichcrungsagenden , Dienstboten-
krankencassa -Agenden — deren Zuweisung an
die magistratischen Bezirksämter . VI , 51

Krankenanstalten , siehe Spitäler.

— siehe Bel eg räume.

Krankenanstaltssond — Beiträge von Verlassenschaften
hiezu . III , 23

Krankengelder , siehe Hilfscassen.

Krankenkassen , siehe Arbeiter - Krankencassen.

Krankenhaus , öffentliches , in Neusatz . XII , 101

— öffentliches , in Groß -Becskerek . XII , 102

Krankcnversicherungsbeiträge — deren Einhebnug . . VII , 59

Krebse , siehe Schonzeiten.

Kreuz , rothes — Hintanhaltnng des unbefugten Ge¬
brauches desselben . VIII , 62

Krinochrom — Haarfärbemittel . VIII , 64

Kuhfleisch , siehe Büffel.

Landesarmenfond — Beitrag von Verlassenschaften
hiezu . I , 3

Landsturm , siehe Dampfschiffahrts - Bedienstete.

Landstnrnipflicht der Fuhrleute und Tragthiersiihrer . IX , 74

Landwehr , siehe Ne ernten.

Landwehr -Cadettcn - und Reitschule im III . Bezirke . X , 86

Lebensmittelpreise — deren Notierung . II , 11

Lehrer — Bezirksaushilfslehrkräfte , Snpplierung für
Jndnstrielehrerinnen , Lehrverpflichtung für Ober¬
lehrer . . X , 85

Lehrpersonen — Dienstaltersznlagen — deren Anfalls¬
termine . V , 38

— Vergütung von Übersiedlungsauslagen an dieselben V , 42

Lehrstellen , siehe Besetzung.

— siehe Mädchenschulen.

Leichen , siehe Krankentransport,

Leiter , siehe S i ch er h e i ts le i ter.

Lesenenherstellungcn . II , 14

Licitationen , siehe Armenpercente.

Lignenre , siehe Zuckerbäckerwaren.

Literarische und artistische Arbeiten , siehe Höfe,  fremde.

Localcommissäre , Landes - und Ministerin !-Commissionen
für agrarische Operationen — deren Amts¬
wirksamkeit . VI , 47

Lohnanszahlnngen , siehe Marken.

M.
Mädchenschulen — Lehrstellen -Shsiemisierung an den¬

selben . VI , 45
Magistratische Bezirksämter , siehe Krankencassa.

Magistrats -Departements V . und XIV . — Änderung
der Geschästseintheilung . . . . X , 87

Mannschaft , siehe Mittagskost.

Marken ans Sensen , Sicheln und Strohmessern —
deren obligatorische Führung . VIII , 66

— zu Lohnanszahlnngen . VIII , 63
— siehe Handelsmarken.
Markenschntzgesetz .VIII , 70
Markierung , siehe Schlackensteine.
Marktcommissäre — deren Nachprüfung . IX , 80
Markthallendiener — Dienstinstrnction für dieselben . VI , 34
Marktordnung des Wiener Central -Viehmarktcs —

deren Abänderung . . . XI , 91

Marktberkehr , siehe Sonn - und Feiertagsruhe.
— an Sonntagen . I , 7 , V , 43
Massage. VII , 53

Materialwarenhandlnngen , siehe Apotheken.

Matriken -Eintragnngcn . . XI , 89

Meliorationssond , siehe Subventionierung.

Mietzinsnmlagen — deren Einbringung . . . . . . II , 14

Militärpersonen unterstehen nicht der Strafcompetenz
der politischen Behörden . VIII , 61

Ministerium des Innern — Übersiedlung einiger Ab¬
theilungen . III , 20

Mitglieder , siehe Freiwillige Feuerwehren.

Mittagskost — Vergütung für dieselbe an die Mann¬
schaft . . . . I , 7

Mödlinger allgemeines öffentliches Krankenhaus —
Erhöhung der Verpflegstaxen daselbst . . . . VI , 47

Motoren , siehe Gasmotoren.

— siehe Schiffahrts - Unternehmungen.

Miiller ' sches Hängcgcrnst , siehe H än g e g erüste.

Munition , siehe Waffen.

N.
Neusatz , siehe Krankenhaus.

Nichtbcfolgnng der Vorschriften über die Sonntagsruhe,
siehe Sonntagsruhe.

Nürnbergerwarcnhändler , siehe Uhren.

O.
Oberhollabrnnn — Verpflegstaxe im dortigen allge¬

meinen Krankenhause . ^ . V , 42
Oberlehrer , siehe Lehrer.

Offcrtansschreibnngen , siehe Genossenschaften.
Osficiere , siehe Reserve.



VI

P
Passe, siehe  Viehexport.
Pass , siehe  Russische  P a ss  v o r s chr i ft  e n.
Papiereinhiillnng , siehe  Ess waren.
Pastillen , siehe  Sublimat Pastillen.
Pensionsvorschrist der Wiener Gemeindebeamten und

Diener — deren Abänderung . IV,
Personalstandesansweise der städtischen Beamten und

Diener — deren Ergänzung . III,
Pfaidler und Wirkwaren -Erzenger — deren Gewerbe-

befngnisse (Abgrenzung ) . I,
Pfandleihanstalten , siehe Armenpercente.
Pfandlcih -Licitationen , siehe Einbindtücher.
Pscrde , verunglückte , Rettnngswägen hiefür . IV,
— siehe Brandzeichen.
Pflaster — Heil - und Wnndpflaster des Ningelhardt

Glöckner — verboten . V,

Pflasterarbciten , siehe Erd arbeiten.
Pharmaceuten und Veterinäre — deren Einjährig-

Freiwilligen -Präsenzdienst . IV,
Pharmaceutische Specialitäten , siehe Apotheken.
Post - und Telegrapheuämtcr , neue . . . . VI , 46 , IX,
Post - und Tclegraphenbcdienstete — deren Unfall¬

versicherung . IX,
Prater , siebe Canditen - Erzeuger.
Presse , siehe Hebelpresse.
Preise , siehe Lebensmittelpreise.
Privattechuiker , behördlich autorisierte — deren Über¬

siedlungsanzeigen stempelsrei . XII,

Protokolle , siehe Genossensch afts - Versamm¬
lungs - Protokolle.

Pulver und Salpeter — deren Verschleißpreise . . . I,
Purkersdors — Assentstation . VIII,

Quellengebiet der Wiener Hochqnellenleitnng — Schntz-
rayon für dasselbe gegen Bergbau - und Schnrf-
betrieb . XII,

R.
Rabbinats - Candidaten — Ergänzung des § 45,

Punkt 3 der Wehrvorschriften , I . Thcil , rück¬
sichtlich derselben . III,

Rechtsmittel , siehe Necurs.
Reklamationen bei Militärstellungen (§§ 33 und 34

Wehrgesetz ) . I,
Recrnlen — deren Eintheilung in das Heer und in

die Landwehr . IV,
Rekurse , siehe Feuerpolizeiliche Aufträge.
Nccurscntscheidnng — Angabe der dagegen zulässigen

Rechtsmittel . VI,
Ncdactionsdiencr — deren Dienstverhältnis . . . . III,
Regenbogenforelle — deren Schonzeit . X,

Neiscbnreanx — concessionierte Gewerbe . XII , 101
Reitschule , siehe L a n d w eh r - C a d e tt en s chu le.
Neligionsanstritt . XII , 106
Religionsunterricht an Volks - und Bürgerschulen —

dessen Entlohnung . VII , 60
Reserve , siehe Gagisten.
Reserve Ofsiciere , siehe Reverse.
Ncttnngsgesellschaft , Wiener Freiwillige , siehe Beleg-

r ä u m e.

Rettnngswägen , siehe Pferde.
Reverse für Neserve -Osficiere . II , 13
Rindviehstands -Catastcr . VI , 47 , IX , 83
Riugelhardt , siehe Pflaster.
Risalite — Bewertung des Straßengrnndes hiefür . . IV , 34
Nisalitgrnnde — deren Bewertung . V , 43
Roidner , siehe Fensterpntz - Apparate.
Rückvergütung , siehe Gebrannte geistige

Flüssigkeiten.
Russische Passvorschristcu . VIII , 66

S.

Salbe , siehe Wundersalbe.
Salpeter , siehe Pulver.
Sammlungen , öffentliche I, 6, II , 11, III , 18, IV , 25,

VI , 46 , IX , 84 , XI , 92 , XII , 104
Sanitätsansschcr , siehe Sanitätsdienst.
Sanitätsdienst der Gemeinde — Vorschriften . . . . XI , 93
Sanitätsorgane , siehe B a u v er h a n d l un g en.
Schank- und Gasteoncessionen — Verleihung von solchen

an Gntsverwaltungen sind unstatthaft . . . . VI , 46
Schankgläser (sog. Stamperln ) unter 0 1 1 Inhalt,

nicht aichpflichtig . X , 85
SchissuhrtS -Untelnehmungcn mit Benzin -, Naphtha - und

Petroleum -Motoren . II , 9
Schlachtung , siehe Br an dz eichen.
Schlackensteine der österr .-alpinen Montan -Gesellschaft

— deren Markierung . VIII , 63
Schlosser und Tischler — rücksichtlich des Anschlagens

von Thüren , Fenster re. . . . VIII , 62
Schlossinspection , siehe Belvedere.
Schonzeiten für Wild , Krebse, Fische . IX , 76
Schnrsbetrieb , siehe  Quellengebiet.
Schtttzrayon , siehe  Quellengebiet.
Schweine — Fütterung der in St . Marx eingestellten VIII , 66
Schweinepest — deren Abwehr und Tilgung . . . . VI , 48
Sensen , siehe Marken.
Segnestcr , städtische — Instruction . VI , 50
Serbische Zigeuner , siehe Zigeuner.
Serum , siehe Diphtherie.
Sicheln , siehe Marken.
Sichcrhcitslcitcr — Wilhelm Böhm 'sche — deren Zu¬

lassung . VII , 55
Sonn - und Feiertagsruhe I, 7, II , 14 , IV , 27 , V, 43,
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Spccialitäten , siehe Apotheken.
Spengler -Werkstätten — Abstellung von Übelstünden

in denselben . Ul , 19
Spital , siehe Krankenhaus.
Spitäler mehrerer bosnisch-herzegowinischer Gemeinden

— deren Anerkennung als allgemeine öffent¬
liche Krankenanstalten . II , 10

— siehe Beleg räume.
Spital (Rudolf -Spital ) in Kairo — Kostenvergütung VIII , 64
Spitalanstalten , siehe Verpflegstaxe n.
Spitalskostcn , siehe Verpflegstaxen.
Spitalsverwicsene — deren Controls . VIII , 69
Staatsbahnen , siehe Eisenbahn.
Stacheldrahtzänne . I , 3
Stamperln , siehe Schankgläser.
Standesausweise , siehe Personalstandesanswcise.
Stangengerüste (System Hermann Heiland) . . . . I , I
Statistik , siehe Bevölkerung.
Stellungen , siehe Reklamationen.
Stempel , siehe Au s tra g s che in e.
Stempelung , siehe Wasserverbrauchsmesser.
Steuerfreiheit für znm Umbaue gelangende Eckhäuser. I , 3
Stenernachzahlnng , siehe Hausiere  r.
Stiftungen , kirchliche. X, 82
Strafbetläge , siehe Geld straf betrüge.
Strascompetenz , siehe Militärpersonen.
Strafvollzug im politischen Verfahren . V, 41
Straßen , siehe Grundstücke.
Straßen - und Hausnummern -TafAn . V, 44
Straßen , städtische — deren Benützung für Bahnzwecke IX, 73
Straßengrund , siehe Risalite.
Strohmefser, siehe Marken.
Snblimatpastillen — deren Bezug nur aus Apotheken

zulässig . III , 18
Subsistenz, siehe Reverse.
Snbstitntionsnormale , siehe Volksschulen.
Subventionierung von Unternehmungen aus dem staat¬

lichen Meliorationsfonde . I, 2
Snppliernng , siehe Lehrer.

T.

Tabakextract . IV, 26, VIII , 62
Tafeln , siehe Straßen.
Tanzschnl-Concefsioncn . VII . 54
Tanzschulen — Ausdehnung der Unterrichtszeit . . . V, 43
Techniker, siehe Privattechniker.
Telegraphen , siehe Post.
Telegraphenämter , siehe Post.
— siehe Postämter.
Terminactcn — deren Vorlage . . . . X, 87
Theersarben , siehe Zuckerb äckerw aren.
Thimy , siehe Wunderbalsam.
Thicrseuchensoude — Entschädigung ans denselben bei

Schadenfällen durch Kalbesieber . XII , 102
Thiiren , siehe Schlosser.

Tischler, siehe Schlosser.
Tragthierfiihrer , siehe La ndst urmpfl icht.
Tramway -Gesellschaft — Richtgenehmignng der Winter¬

sahrordnung pro 1894/95 IX , 77
— Errichtung eines Depots im X. Bezirke (Erkenntnis

des Verwaltungsgerichtshofes ) . V, 37
Transport , siehe Krankentransport.
Trottoirbestrennng . XI , 99
Tücher, siehe Einbindtüch er.

n.
Überfüllnng, siehe Versammlu n gslocalitäte n.
Übersicdlungsanslagen , siehe Lehrpersonen.
Uhren — deren Verkauf durch Nürnbergerwarenhündler VIII , 66
Umlagen, siehe Mietzinsumlagen.
Unfallversichernngsaustalt der Arbeiter — deren Beamte

sind keine Fondsbeamte . IX , 76
— (Arbeiter) — deren Angestellte sind nicht ver-

sichernngspflichtig . . VIII , 66
Unfallversicherung, siehe Kranken c assa.
— die Anmeldung hiezu . II , 12
— siehe Wahlrecht.
Unfälle — deren Erhebung . X, 84
Untaugliche, offenkundig Untaugliche — deren Assen¬

tierung . VII, 55
Unterrichtszeit, siehe Tanzschulen.
Unterstützung, siehe Subventionierung.

P
Verbindungsbahn , Wiener — deren Verstaatlichung . III , 17
Verkaufszeiten, siehe Schonzeiten.
Verlafsenschaften, siehe Landesarmenfond  und

siehe Krankenanstaltsfond.
Vermittlung , siehe Arbeitsvermittlung.
Vcrpflegskoften, siehe Spital.
Verpflegstaxen der allgemeinen öffentlichen Kranken¬

anstalten in Niederösterreich .III , 20
— der Wiener  k . k. Krankenanstalten . III , 22
— in den Wiener k. k. Krankenanstalten . I , 7
Versammlungslocalitäten — Maßregeln gegen deren

Überfüllung . IX, 82
Versichcrungspflicht, siehe Aushilfspersonale.
— siehe Unfallversicherung.
Verstaatlichung, siehe Verbindungsbahn.
Verzugszinsen — deren Berechnung bei rückständigen

Staatsgebüren . II , 10
— von Umlagen und Steuern — deren Herabsetzung . IV, 33
Veterinäre , siehe PH armaceuten.
Viceconsul für Argentinien . X, 85
Viehexport — nach Deutschland und in die Schweiz —

Einzelpässe hiesür . IV, 25
Viehmarkt, siehe Schweine.
— siehe Marktordnung.
Viehpäfse, siehe Viehexport.
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Viehpartien , siehe Beschau.
Volksbuchhandlung . . X , 86
Volksschulen — deren Substitntionsnormale . . . . XII , 105
Vorlage , siehe Terminacten.
Vorlagen , siehe Bezugszahlen.

W.
Wägeinittel , die in Fabriken verwendeten — deren

Aichpflichtigkeit . VIII , 65
Wählerlisten — Publication der Auflegung derselben . III , 22
Waffen - und Mnnitions -Gelcitschcine . X , 82
Wagengebiiren — deren Flüssigmachung . . . . . . III , 22
Wahlrecht — das qualificierte , besitzen Beamte der

Handels - und Gewerbekammer nicht . . . . XI , 90
— das qualificierte , besitzen Beamte der Unfall¬

versicherungsanstalten n ich t . XI , 89
Wanderlager . . . . . II , 13
Wafferkrcuzcr . I , 7
Wasserlänser — deren Assanierung . VII , 54
Waffermeffer , siehe Wasserverbrauchsmesser.
Wafferoerbranchsmeffer — Aichung und Stempelung . III , 18
Wehrpflichtige , nicht assentierte , — Statistik der körper¬

lichen Gebrechen derselben . VIII , 64
Wehrdorschristen , siehe Rabbinats - Candidaten.
— erster und dritter Theil — Abänderungen . . . . IV , 33
Weinbau -Angelegenheiten . . . . . . . . . . . . IX , 78

Weinlanb — dessen Verwendung zur Einhüllung von
Nahrnngs - und Genussmitteln . X , 84

Werkstätten, siehe Sp engl erw erkstätten.
Wild, siehe Schonzeiten.
Wildschaden .XII , 102
Wildschongesctz— Erlass wegen dessen strenger Be¬

obachtung . VIII , 63
Wirkwaren-Erzenger, siehe Pfaidler.
Würste — Beimengung von Mehl (mit Ausnahme der

Augsbnrgerwürste ) verboten . V , 38
Wnnderbalsam und Wnndersalbe von A. Thierry —

verboten . II , 9
Wundpflaster, siehe Pflaster.

Z.
Zänne, siehe Stach eldraht zäune.
Zeitungs-Verschleiß an Sonntagen in den Wiener-

Bahnhöfen . VIII , 69
Zerlegung der Befugnisse eines Gast- oder Schank¬

gewerbes — unstatthaft . VI , 46
Ziergärtner, siehe Sonntagsruhe.
Zigeuner, serbische— deren Behandlung . I , 3
Zuckerbäckerwaren und Liqneure — Verwendung von

Theerfarben zu deren Färbung . X , 84
Zttcker-Erzengnngsstätten— Bauführnngen auf Grund¬

stücken, die an solche Erzeugnngsstätten angrenzen II , 10

(Jede der in diesem Jahre ausgegebenen XII Nummern der „ Verordnungen rc . " enthält ein Verzeichnis der im Reichs - und Landesgesetzblatte für
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)
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H. Berordnunaen und Entscheidungen : 1. Abgrenzung der Gewerbebefngnisse der Wirkwaren-Erzenger undJer Pfaidler. 2. Geinischtivarenhändler
erscheinen durch Führung von Firmentafeln für einen speciellen Handel nicht straffällig . — 3. Stangengerüste nach -System Hermann Heiland . — 4. Enthebung
Dampfschiffahrts -Bediensteter vom Landstürme . — 5. Subventionierung von Unternehmungen aus dem staatlichen Meliorationsfoude . — 6. -Behandlung serbischer

beziehungsweise 1895 publicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Abgrenzung der (Oewerbedefugnisse der Wirkwaren-
Erzenger und der Pfaidler . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 1. März 1894,

Z . 13576 (M .-Z . 39962/XVII ) , nachstehende Entscheidung ge¬
troffen :

Über den mit dem ä. Bericht vom 20 . Februar 1894 , Z . 133384/XVII,
vorgelegten Necnrs der Genossenschaft der Wirkwaren -Erzenger in Wien gegen die
Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes für den II . Bezirk Leopoldstadt
vom 8. Juli 1893 , Z . 33771 , mit welcher dem Ansuchen derselben um Zu¬
weisung des Pfaidlers M . St . zur Genossenschaft der Wirkwaren -Erzeuger
mit der Begründung keine Folge gegeben wurde , dass die Erzeugung gestrickter
und gewirkter Strümpfe , Leibchen rc. einen Bestandtheil des Pfaidlergewerbes
bilde, ' sowie über die unmittelbar Hieramts überreichte Eingabe dieser Genossen¬
schaft äo prass . 12 . August 1893 , nach welch beiden die Genossenschaft eine
hierortige Entscheidung über die Abgrenzung der Gewerbsberechtigungen der
Wirkwaren -Erzeuger und der Pfaidler anstrebt , findet die k. k. Statthalterei
unter gleichzeitiger Behebung der angefochtenen Entscheidung des magistratischen
Bezirksamtes im II . Bezirke vom 8 . Juli 1893 , Z . 33771 , auf Grund des
8 36 . Alinea 2, des Gewerbegesetzes nach Einvernehmung der n .-ö. Handels-
uud Gcwerbekammer in Wien zu erkennen , dass die Pfaidler zur Erzeugung
gewirkter und gestrickter Waren nicht, wohl aber zum Verschleiße gewirkter und
gestrickter Kleidungsstücke , sowie zur Verarbeitung gewirkter und gestrickter
Stoffe aller Art zu Wüsche und Kleidungsstücken , soweit die Herstellung letzteren
überhaupt zusteht, berechtigt sind.

Diese Entscheidung gründet sich auf die Erwägung , dass die Gewerbs-
rhäligkeit der Pfaidler in der Erzeugung von Wäsche und gewissen Kleidungs¬
stücken aus Stoffen aller Art , somit aus gewirkten und gestrickten, so gut wie
aus gewebten besteht, demnach die Erzeugung dieser Stoffe selbst, das ist das
Weben , Wirken oder Stricken , nicht zur Befugnis der Pfaidler gehört.

Ebensowenig können die Pfaidler zur Vornahme letzterer Arbeiten
berechtigt sein, wenn das Product derselben kein Stoff , sondern ein fertiges
Kleidungsstück ist.

Die Befugnis zum Handel mit derartigen , durchaus gewirkten und
gestrickten Kleidungsstücken erscheint dagegen als ein hergebrachtes und wieder¬
holt anerkanntes Recht der Pfaidler.

Gegen die vorstehende Entscheidung steht den betheiligten Genossenschaften
der binnen vier Wochen ab intimato einzubringende Recurs an das hohe
k. k. Ministerium des Innern offen.

Die Beilagen des eingangs citierten Berichtes folgen zur weiteren Ver¬
anlassung mit der Aufforderung zurück, insofern ein Recurs gegen diese Ent¬
scheidung dortamts nicht eingebracht wird , über deren eingetretene Rechtskraft
seinerzeit anher zu berichten.

Desgleichen ist nach eingetretener Rechtskraft hinsichtlich des M . St . das
weitere Amt zu handeln.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . September 1894,
Z . 68010 (M - Z . 158865 ex 1894 ) :

Die k. k. n.»ö. Statthalterei findet sich nicht veranlasst , über das Ansuchen
der Genossenschaft der Wirkwaren -Erzeuger in Wien um Zuerkennung des

Rechtes zum Handeln mit den durch Pfaidler hergestellten Artikeln im Grunde
des Z 36 , Alinea 2, des Gewerbegesetzes mit einer Entscheidung vorzugehen,
nachdem die Genossenschaft hinsichtlich des beanspruchten Rechtes weder auf
eine Übung , noch auf ein hergebrachtes Recht hinzuweisen vermag.

Die Beilagen des Berichtes vom 26 . August 1894 , Z . 64430 , folgen un
Anschlüsse mit der Aufforderung mit , hievon die Genossenschaft der Wirkwaren-
Erzenger unter Bekanntgabe der ihr gegen diese Entscheidung Anstehenden Frist
von vier Wochen für einen allfälligen Recurs an das hohe k. k. Handels¬
ministerium sofort zu verständigen.

2 .

(Gemischtwarenhändler erscheinen durch Führung von
Firmentafeln für einen speeiellen Handel nicht straf¬

fällig .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirks¬

amte für den I . und VIII . Bezirk nachstehende Entscheidung vom
7 . Juli 1894 , Z . 42098 (B .-A .-Z . 30877/1 ), intimiert:

Dem magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk (Innere
Stadt ) in Wien.

Nach dem Berichte vom 27 . April 1894 , Z . 39842 , nach erfolgter Ein¬
tragung des h. o. Erkenntnisses in das Strafregister zur weiteren Veranlassung
znrückgestellt.

Vom inneliegenden Erkenntnisse ist die Genossenschaft der Tapezierer mit
dem Beifügen zu verständigen , dass der Inhaber eines Gewerbe¬
scheines für den Gemischtwarenhandel durch Führung der Firma¬
tafel für einen speciellen Handel nicht  als nach ß 44 des Gewerbe¬
gesetzes straffällig  angesehen werden kann , nachdem eine derartige äußere
Bezeichnung der Betriebsstätte weder dem factischen speciellen Betriebe noch
auch dem allgemeinen Gewerbsrechte des Inhabers eines solchen Gewerbe¬
scheines widerspricht und eine vollständig erschöpfende Bezeichnung des Ge¬
werbes durch die citierte Gesetzesstelle nicht vorgeschrieben ist.

3

(Stangengerüste nach System Hermann Heiland . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 31 . Octobcr 1894 , M .>

Z . 72358 , folgendes knndgemacht:
Über Einschreiten des Hermann Enke  um Bewilligung zur Verwendung

der Stangengerüste nach dem Systeme Hermann Heiland  findet der Magistrat
auf Grund der ßß 94 und 100 der Bauordnung für Wien die allgemeine
Verwendung dieser in den vorgelegten Zeichnungen und der Beschreibung dar¬
gestellten Stangengerüste im Wiener Gemeindegebiete auf Widerruf und unter
folgenden Beschränkungen zuzulassen:

1. Die Verwendung darf nur unter der Aufsicht und Verantwortung
eines behördlich autorisierten Civil - oder Bau -Ingenieurs , eines behördlich
autorisierten Architekten, eines concessionierten Bau -, Maurer - oder Zimmer-
meisters stattfinden , dessen Name , Charakter und Wohnort am Gerüste in leicht
kenntlicher Weise ersichtlich zu machen ist.

2 . Bei Aufstellungen auf öffentlichen Gehwegen muss ein mindestens
1 m breiter Streifen des Gehweges längs der Fahrbahn für den Verkehr
fl ei bleiben . Ist dies nicht möglich, so kann die Anbringung nur gestattet
werden , wenn eine Gefährdung des Verkehres durch den Bestand des Gerüstes
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oder umgekehrt nicht stattfindet und die im einzelnen Falle nothwendig erscheinen¬
den Sicherheitsmaßregeln getroffen werden.

3. Die Stangengerüste dürfen nur zu Arbeiten benützt werden , welche
bloß die Anwesenheit einzelner weniger Arbeiter und keine Anhäufung von
Materialien bedingen (Färbelungen , Anstrich rc.) .

Die Arbeiter haben auf den Gerüsten ihre Werkzeuge beim Nichtgebranche
entweder in den Arbeitsschürzen oder in besonders befestigten Kästen zur Ver¬
hinderung des Herabfallens aufzubewahren . Gefäße für Mörtel , Farbe , Löth¬
öfen rc. dürfen nicht unbefestigt gelassen werden.

Diese Vorschriften über die Versicherungen der Werkzeuge haben auch
beim Aufstellen und beim Abmontieren zur Anwendung zu gelangen ; das
Hiuabwerfen von Werkzeugen und Gerüstbestandtheilen aus die Straße ist
verboten.

4 . Über den Gehwegen ist zum Schutze der Vorübergehenden in einer
Höhe von wenigstens 3 m ein Schutzdach aus mindestens 2 5 cm dicken
Brettern mit Fngenabdeckung , und zwar in der Breite von der Hausflncht bis
zu einer Entfernung von 50 cm vom Gehwegrande , oder wenigstens bis 1 m
über die Flucht der Stangen so ausznrichten , dass der Verkehr der Stangen
nicht behindert wird.

Der Rand dieses Daches ist durch ein hochkantig gestelltes , wenigstens
25 cm hohes Brett zu umsäumen . Der Aufzug für Mörtel und Materialien
ist bei Aufstellungen an der öffentlichen Verkehrsfläche innerhalb des Gerüstes
anzubringen und vom öffentlichen Gehwege bis auf eine Höhe von 4 m zu
umwanden.

5 . Das Aufbrechen des Trottoirbelages zur Befestigung der Stangen ist
unzulässig.

Beschädigungen des Straßenkörpers , der Pflasterung , der Telegraphen -,
Telephonleitungen , Laternen , Schilder , Bezeichnungen , Bäume rc. sind zu ver¬
meiden und zu diesem Zwecke die erforderlichen Schutzmaßregeln im Einver¬
nehmen mit dem Stadtbauamte , beziehungsweise der betreffenden Anstalt zu
treffen . Bei dennoch vorkommenden Beschädigungen bleibt der Bauherr und
der verantwortliche Unternehmer haftbar (ß 91 B .-O .).

6 . Die Fensterspreizen (Gasrohre mit Schraubenbolzen ), an welche die
Stangen zur Festhaltung der aufrechten Stellung befestigt werden , müssen
winkelrecht an die gemauerten Feusterumrahmungen anschließen und fest an¬
gezogen werden . Solche Fensterspreizen sind zur Sicherung der Stellung der
Stangen bei allen über dem Ebenerd und den Stangen gegenüber liegenden
Fenstern anzuordnen.

Wenn es die Verhältnisse gestatten , sind die oberen Enden des Gerüstes
mit dem Gebäudeinnern , wenn auch nur au einzelnen Stellen , zu verankern.

Zum Gerüstbelage dürfen nur gesunde Pfosten verwendet werden , welche
auf den Consolen aufzuliegen haben und mit ihren Enden über die Auflagen
mindestens 20 cm hinausragen müssen.

Bedeutend überhängende Pfosten dürfen nicht betreten werden und sind
zur Verhinderung des Betretens dieser Endtheile an solchen Stellen abzuschranken.

Ist der freibleibende Raum zwischen dem Gcrüstbelage und der ausgehen¬
den Gebäudewand breiter als 40 cm , so sind auch an der Innenseite des
Gerüstes Brustlehnen anzubringen.

Sämmtliche Gerüstbestan 'dtheile sind vor der Aufstellung in Bezug auf
ihre Tauglichkeit zu untersuchen.

Die Verwendung mangelhafter oder nicht vollkommen verlässlicher Gerüst-
theile ist unzulässig.

7. Die Aufstellung eines Stangengerüstes ist schriftlich vom verantwort¬
lichen Sachverständigen (Punkt 1) mindestens drei Tage vor Beginn der Auf¬
stellung im kurzen Wege zur Anzeige zu bringen , und zwar bei einer Ver¬
wendung in den Bezirken I bis IX im Stadtbauamte und bei einer Ver¬
wendung in den übrigen Bezirken bei der Stadtbauamts -Abtheilung des
betreffenden Bezirksamtes . In der Anzeige ist der Ort und der Zweck der Auf¬
stellung des Gerüstes , der Beginn und die vermuthliche Dauer der Verwendung
anzugeben.

Werden besondere öffentliche Anstalten (Telegraphen -, Telephonanstalten rc.)
durch die Gerüstanfstellung berührt , so ist auch bei diesen in der gleichen Weise
die Anzeige zu erstatten.

8 . Der unter 1. bezeichnet« Sachverständige ist auch besonders dafür
verantwortlich , dass das Stangengerüst nicht früher benützt wird , bevor er sich
nicht von der ordnungsmäßigen Beschaffenheit und Aufstellung des Gerüstes,
insbesondere der Gerüststrebeu und Fensterspreizen überzeugt hat.

Derselbe hat die Untersuchung zu wiederholen , wenn die Dauer der Auf¬
stellung , von der letzten Untersuchung gerechnet, acht Tage erreicht hat.

Betraut der verantwortliche Sachverständige (Punkt 1) einen andern mit
der Vornahme der Untersuchung , so bleibt dessenungeachtet auch ersterer ver¬
antwortlich.

9. Während der Dunkelheit ist durch Aufstellung tauglicher Laternen das
Gerüst in der für die öffentliche Sicherheit nothwendigen Weise entsprechend
zu beleuchten . (8 35 Punkt 2 der Wiener Bauordnung ).

10 Der Hauseigenthümer ist verpflichtet , im Falle die Aufstellung des
Gerüstes aus was immer für Gründen erfolgt , die gleichzeitige Untersuchung
der erreichbaren hervorragenden Architekturtheile (Gesimse, Consolen , Sparren¬
köpfe, Figuren rc.), dann der Träger der Telegraphendrähte und dergleichen
in Bezug auf sichere Befestigung einer Untersuchung unterziehen zu lassen und
muss die Mitbenützung des Gerüstes zu diesem Zwecke gestattet werden.

Auch die bei der Gerüstarbeit beschäftigten Personen sind verpflichtet,
wahrgenommene Mängel an den bezeichneten Gegenständen der Baubehörde
sofort zur Anzeige zu bringen.

II . Übertretungen dieser Anordnungen werden , insoferne sie nicht unter
das allgemeine Strafgesetz fallen , nach Z 94 der Bauordnung für Wien mit
Geldstrafen von 5 bis 300 fl., eventuell der entsprechenden Arreststrafe geahndet.

4 .
(Enthebung Dampfschiffahrts -Bediensteter vom Land¬

stürme .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . Novem¬

ber 1894 , Z . 86144 (M .-Z . 194465/XV1 .) dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses vom 23 . October 1894 , Z . 55525 , hat das hohe k. k-
Handelsministerium auf Grund des mit dem hohen k. k. Ministerium für
Landesvertheidignug gepflogenen Einvernehmen anher eröffnet , dass die Be¬
stimmungen des Handelsministerial -Erlasses vom 6. Mai 1889 , Z . 13060
(iutimiert mit dem h. o. Erlasse vom 25 . Mai 1889 , Z . 30144 ), wonach die
Dampfschiffahrts -Gesellschaften ebenso wie die Eisenbahn -Verwaltungen die Ver¬
ständigung der heimatszuständigen politischen Bezirksbehörden von der erwähnten
Enthebung laudsturmpflichtiger gesellschaftlicher Bediensteter vom Landsturmdienste
unmittelbar , d. h. ohne Vermittlung des Handelsministeriums vorzunehmen
haben , auch weiterhin in Kraft bleiben.

Der Magistrat wird hievon mit der neuerlichen Weisung in die Kenntnis
gesetzt, alle Zuschriften , welche auf die Enthebung von Bediensteten der 'Dampf-
schiffahrts -Gesellschaften vom Landstürme Bezug haben , unmittelbar an die be¬
treffenden Dampfschiffahrts -Gesellschaften zu richten.

5 .
(Subventionierung von Unternehmungen ans dem

staatlichen Meliorationsfonde .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 21 . November 1894 , Z . 87214 , Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k- Ackerbauministerium hat mit dem Erlasse vom
22 . October 1894 , Z . 14417 , im Hinblicke auf die wiederholt gemachte Er¬
fahrung , dass bei aus dem staatlichen Meliorationsfonde (Gesetz vom 30 . Juni
1884 , R .-G .-Bl . Nr . 116) subventionierten Unternehmungen nach erfolgter
gesetzlicher Regelung wesentliche Abänderungen und Ergänzungen der ge¬
nehmigten Projecte eintreten mussten , welche Überschreitungen des präliminierten
Kostenaufwandes zur Folge hatten , für die Zukunft bezüglich der Prüfung
dieser Projecte , sofern dieselben nicht von der k. k. forsttechnischen Abtheilung
für Wildbachverbauung verfasst sind , die Einhaltung des nachstehenden Vor¬
ganges anzuordnen gefunden.

Kommen Projecte von Unternehmungen zur Vorlage , für welche eine
Subvention aus dem staatlichen Meliorationsfonde angesprochen wird , so sind
diese Projecte in buutechnischer Hinsicht zunächst unter ullcn Umständen durch
technische Organe des Staates einer meritorischen Prüfung an Ort und Stelle
zu unterziehen.

Bei Unternehmungen geringeren Umfanges kann diese Prüfung durch die
betreffenden Baubezirksorgane durchgeführt werden.

Gehen aber solche Unternehmungen über den Umfang einer örtlich be¬
schränkten Anlage hinaus , so wird mit der bezüglichen localen Prüfung des
Projectes ein Beamter des technischen Departements der k. k. Statthalterei zu
betrauen sein.

Bei Meliorations -Unternehmungen von größerer Wichtigkeit und Tragweite
behält sich das Ackerbauministerium vor , auch selbst einen technischen Delegierten
zur Vornahme der localen Prüfung zu entsenden , welchem erforderlichenfalls
auch ein mit den Localverhältnissen vertrautes technisches Organ der Bezirks¬
behörde oder der k. k. Statthalterei beigegeben werden kann.

Es werden daher die von dem technischen Departement der Statthalterei
als besonders wichtig erkannten Projecte zunächst dem Ackerbauministerium
behufs eventueller Entsendung eines Delegierten zur Kenntnis zu bringen sein.

Insoweit es nöthig erscheint, werden bei der localen Überprüfung wichtiger
Projecte auch Experten aus dem Kreise der mit den betreffenden Verhältnissen
vertrauten Fachleute , in einzelnen Fällen auch geologische und culturtechnische
Sachverständige zuzuziehen sein.

Die mit der localen Prüfung betrauten Organe werden die etwa als
zweckmäßig erkannten Modificationen des Projectes zu beantragen und auch
die meritorische Prüfung des veranschlagten Kostenaufwandes vorzunehmeu haben.

Dabei wird insbesondere auf die Begutachtung der Preisansätze mit
Rücksicht auf die maßgebenden Localverhältnisse einzngehen und auf die Be¬
messung und Einbeziehung eines angemessenen Pauschales als Reserve sür
unvorhergesehene Herstellungen im Sinne der Bestimmung Alinea X VI 10 der
Verordnung des Ackerbauministeriums vom 18 . December 1885 (R .-G .-Bl.
Nr . 1 ex 1886 ) Rücksicht zu nehmen sein.

Über das so geprüfte Project wird sodann über Einschreiten der Unter¬
nehmer das Verfahren nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes durch¬
zuführen sein. Sollten sich auf Grund derselben noch weitere Änderungen oder
Ergänzungen des Projectes als nothwendig erweisen , so ist mit Rücksicht auf
diese Änderungen die Ergänzung sowohl in dem Projecte , als auch in dem
Kostenanschläge vorzunehmen.

Endlich wird dieser ergänzte Kostenanschlag jedenfalls auch der Ad¬
justierung entweder durch den betreffenden k. k. Bezirksingenieur oder durch
das technische Departement der k. k. Statthalterei zu unterziehen sein. Erst
dann wird das Project dem Ackerbauministerium zur definitiven Schlussfassnng
bezüglich der Subventionierung des Unternehmens aus dem staatlichen
Meliorationsfonde vorzulegen sein.
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Die mit der Prüfung der Projecte verbundenen Kosten werden von den
als Unternehmer auftretenden Parteien zu tragen sein , woraus dreselben fall¬
weise aufinerksam zu machen sind.

Hievon wird der Magistrat zur Wissenschaft und entsprechenden Darnach-
achtung in die Kenntnis gesetzt.

6 .
(Behandlung serbischer Zigeuner .)

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 6 . De-
cember 1894 , Z . 89629 (Expos .-Z . 6245 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einem Berichte des Herrn Statthalters in Triest an das hohe
k. k. Ministerium des Innern sind in den Monaten April und Mai vorigen
Jahres im Küstenlande mehrere serbische Zigennerbauden , welche zahlreiche
Pferde , Wägen und Bären mit sich führten , aufgetaucht.

Diese mit zur Reise nach Italien ausgestellten Auslandspässen der
serbischen Regierung versehenen Zigeunerbanden waren offenbar durch Ungarn
und Croatien nach Krain und von dort in das Küstenland eingebrochen und
mussten , da der Aufenthalt dieser Banden in Österreich unstatthaft ist, und da
aiiznnehmen war , dass deren Zurückweisung an der italienischen Grenze erfolgen
werde , mittels Gendarmerie - Escorte dahin zurück instradiert werden , woher sie
gekommen waren.

Aus diesem Anlasse wurden zur Hintanhaltung des Eindringens serbischer
Zigeunerbanden nach Österreich mit dem königl . ungarischen Ministerium des
Innern und der königl . croatisch -slavonisch -dalmatinischen Landesregierung,
sowie im diplomatischen Wege mit der königl . serbischen Regierung Verhand¬
lungen eingeleitet , welche nunmehr zum Abschlüsse gelangt sind und laut
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . November 1894,
Z . 28723 . nachstehendes Ergebnis hatten.

Das königl . ungarische Ministerium des Innern und die königl . croatisch-
slavonisch dalmatinische Landesregierung haben die in Frage kommenden Be¬
hörden angewiesen , die aus Serbien kommenden Zigennerbauden , insbesondere
wenn sie Bären init sich führen , ohne Rücksicht auf allfällige Reisepässe an
der Grenze anzuhalten und sofort zurückzuweisen.

Ferner hat sich die königl . ungarische Regierung damit einverstanden
erklärt , dass die aus Ungarn nach Serbien übertretenden Zigeuuerbanden ohne
Rücksicht darauf , ob sie mit Reisepässen versehen sind oder nicht , zurückgewiesen
werden . Endlich hat zufolge einer Mittheilnng des k. und k. Ministeriums des
Äußern die königl . serbische Negierung ihrerseits die Verfügung getroffen , dass
den Zigeunern , welche serbische Unterthanen sind , in Hinkunft keine Pässe
mehr zum Übertritte nach Österreich -Ungarn und Italien ausgefolgt werden
dürfen , nnd dass den Zigeunern , die aus Österreich Ungarn nach Serbien
kommen wollen , der Eintritt verweigert werde , gleichviel , ob dieselben mit
Pässen versehen sind oder nicht.

Nach einer weiteren Mittheilnng des k. und k. Ministeriums des Äußern
waren die königl . italienischen Consulate seitens der königl . italienischen Regierung
bereits mittels Circular Erlasses vom 28 . August 189l angewiesen worden , ihr
Visum solchen Zigeuuerbanden , welche nach Italien reisen wollten , zu verweigern.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf den h . o . Erlass
vom 20 . September 1888 , Z 52107 (siehe Magistratisches Verordnungsblatt,
Seite 43 ex 1889 ), und dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt, dass demnach
serbische Zigeunerbandeu , die aus Ungarn kommen , gleichviel , ob sie mit Pässen
versehen sind oder nicht , nach Ungarn zurückzuweisen sind.

7 .
(Stacheldrahtzämre . )

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 5 . De-
remlwr 1894 Z . 43798 (M .-Z . 207428/XIV ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Auf Grund eines von der k. k. Bezirkshauptmannschaft Wiener -Neustadt
gestellten Antrages auf Erlassuug eines allgemeinen Verbotes der Anbringung
von Stachcldrahtzäunen längs begangener Wege hat die Statthaltern Er¬
hebungen über die Wahrnehmungen gepflogen , welche bisher bezüglich des
Bestandes und der Gefährlichkeit von Stacheldrahteinfriedungen gemacht wurden.

Nach dem Ergebnisse dieser Erhebungen ist die Verwendung von Stachel¬
draht zu Eiufriedungszwecken dermalen noch eine sehr vereinzelte . Es hat sich
jedoch gezeigt , dass die Anwendung von Stacheldraht sür Einfriedungen au
frequenten Wegen nicht unbedenklich erscheine , indem derselbe nicht nur in
geringer Entfernung vom Boden angebracht und mit nach außen gekehrten
Spitzen gespannt ist, wodurch insbesondere bei schmalen Wegen leicht Ver¬
letzungen verursacht werden können.

Die Erlassung eines allgemeinen Verbotes solcher Einfriedungen erscheine
jedoch nicht gerechtfertigt , weil in dem Bestände und in der Verwendung von
Stacheldrahtzäunen auch an begangenen Wegen dann , wenn der Draht mit
der uöthigen Vorsicht und außerhatb des Berühruugsbereiches der Passanten
angebracht ist, an und für sich eine Gefahr für die persönliche Sicherheit nicht
erblickt werden kann.

Es ist aber nicht zu verkennen , dass bei Außerachtlassung der ent¬
sprechenden Vorsicht solche Drahteinfriedungcn sicherheitsgefährlich werden
tonnen und dass deren Zulässigkeit in einzelnen Fällen durch die obwaltenden,
insbesondere localen Verhältnisse bedingt ist.

Diesfalls ist die Sicherheitsbehörde berechtigt und ver¬
pflichtet , in coucreten Fällen einznschreiten , den in Betracht
kommenden localen Verhältnissen Rechnung zu tragen und nach

Maßgabe derselben bestehende , gefährliche derartige Einfriedungen abzustellen
nnd die Neuherstellung solcher zn verbieten.

Der Gemeinde ist in diesen Richtungen bei Handhabung der Sicherheits - und
Baupolizei eine genügende Jngerenz eiugeräumt , und kann mit den diesfalls
bestehenden gesetzlichen Vorschriften vollkommen das Auslangen gefunden werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit der Aufforderung in die Kenntnis
gesetzt, vorkommenden Falles die entsprechenden Verfügungen einve nehmlich
mit der k. k. Polizeidirection in Wien zu treffen.

8 .
(Anschließnrrg von Banbeschreibungen an Berichten,
betreffend die Errichtung oder Adaptierung von

Heilanstalten n . dgl . Z
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . De-

cember 1894 , Z . 84077 (M .-Z . 207423/VIII ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Es ist wiederholt vorgekommen , dass den Verhaudlungsacten , welche die
Errichtung oder Adaptierung von Heil - und ähnlichen Anstalten betrafen und
von den unterstehenden Behörden zur Entscheidung anher vorgelegt wurden,
eine Banbeschreibung nicht angeschlossen war.

Da durch eine solche Unterlassung die sanitäre Begutachtung der vor¬
gelegten Projecte , beziehungsweise die Entscheidung der betreffenden Vorlage
wesentlich erschwert , wenn nicht unmöglich gemacht wird , wird der Wiener
Magistrat aufgefordert , in Hinkunft jedem derartigen Verhandlungsacte eine
eingehende Beschreibung des zu errichtenden Baues beischließen zu lassen , aus
welcher die beabsichtigte Verwendung der einzelnen Räume , sowie die Cubik-
maße der zum Aufenthalte von Kranken , Siechen u . dgl . bestimmten Locali-
täten ersehen werden kann. N.
(Steuerfreiheit für zum Umbau gelangende Eckhäuser . )

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 31 . Decemver 1894,
M .-Z . 210940/IX , Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Note der k. k. n .- ö. Finauz -Landesdirection vom 9 . December 1894,
Z . 70260 , hat das hohe k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom
2 . December 1894 , Z . 45958 , über den Recurs der LN. W . die Entscheidung
der k. k. Finanz -Laudesdirection vom 28 . Juni 1894 , Z . 26051 , mit welcher
bloß für den innerhalb 25 m von der Regulierungslinie (Baulinie ) der
Lerchenfelderstraße gelegenen Theil des Umbaues des Hauses Conscr .-Nr . 474
(Eckhaus Lerchenfelderstraße Or .-Nr . 86 und Lerchengasse Or .-Nr . 1) im
VIII . Bezirke in Wien die 18jährige Steuerbefreiung im Sinne des Gesetzes
vom 5 . Aprrl 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 54 , für den weiter als 25 m von der
Regulierungslinie (Baulinie ) der'  Lerchenfelderstraße gelegenen Theil des be-
zeichneten Umbaues aber bloß die 12jährige Steuerbefreiung im Grunde des
Gesetzes vom 25 . März 1880 (R .- G .-Bl . Nr . 39 ) bewilligt worden ist , dahin
abgeändert , dass für alle Bestandtheile (tox . Nr . 1 bis 103 ) des bezeichnten
Umbaues die Steuerbefreiung für die Zeit vom 31 . October 1893 bis ein¬
schließlich zum 30 . October 1911 bewilligt wurde.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat gleichzeitig eröffnet , dass diese
Entscheidung sich darauf gründet , dass nach der vom Referenten des Steuer¬
ausschusses des Abgeordnetenhauses auf G und eines von diesem Ausschüsse
gefassten Beschlusses (Nr . 662 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Abgeordnetenhauses , XI . Session 1893 , Seite 4 ) mit Zustimmung der
Regierung im Abgeordnetenhause , XI . Session , 229 . (Vormittags -) Sitzung
vom 22 . März 1893 (stenographisches Protokoll , Seite 10943 ), abgegebenen
Erklärung der ß 1 des bezeichnten Gesetzes dahin auszulegen ist , dass bei
Eckhäusern sur die Berechnung des durch die Gewährung der verlängerten
Steuerfreiheit begünstigten Raumes von 25 m „ von der Straßenregulierungs¬
linie " nicht bloß diejenige Regulierungslinie maßgebend zu fern hat , welche für
die Straße , unter deren Namen das betreffende Haus in dem Verzeichnisse
aufgezähtt erscheint , bestimmt oder noch zu bestimmen ist , sondern daß die
Entfernung von 25 m eventuell auch von der Straßenlinie der bezüglichen
Seitengasse zu berechnen ist.

Hievon wird mit dem Beifügen die Mittheilung gemacht , dass die k. k.
n .-ö . Finanz -Landesdirection zufolge der eingangs citierten Note in Hinkunft
bei ihren Entscheidungen über die Bewilligung der 18jührigen Steuerfreiheit,
betreffend nmgebaute Eckhäuser in Wien , welche in dem dem Gesetze vom
5 . April 1893 , Nr . 54 R - G --Bl ., beigcgebenen Verzeichnisse in einer Straße
ve>zeichnet sind , nach den vorausgeführten Principien Vorgehen wird.

1V.
(Beitrag von Berlassenschaften zu dem n. ö . Landes¬

arm enfonde . )
Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen und

der Justiz vom 12 . December 1894 , zur Durchführung des Ge¬
setzes vom 13 . October 1893 , L.-G .-Bl . Nr . 54 (L.-G .-Bl . Nr . 3
6L 1895 ) :

8 1-
Bemessung.

Die Bemessung des Landesarmenfondsbeitrages hat von der zur Bemessung
der staatlichen Vermögensübertragungsgebür berufenen Behörde zu erfolgen.
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In den Fällen , in welchen die Gerichte die Vermögensübertraguugsgebür
bemessen , haben dieselben die Bemessung des Beitrages mittels Bescheid nach
dem MusterX *) der zahlnngspflichtigen Partei bekannrzugeben und hievon ein
Dnplicat , ans welchem der Tag der an die Partei erfolgten Zustellung anszu-
schreiben ist , dem zur Empfangnahme bestimmten Steueramte , ein Triplicat
dem niederösterreichischen Laudesausschusse zuzustellen.

Erfolgt die Bemessung der staatlichen Vermögeusübertragungsgebür durch
die Finanzb 'ehörde (Amt ), so hat dieselbe den Beitrag gleichzeitig mit der staat¬
lichen Übertragungsgebür unter Benützung des Zahiungsaustragsformulares
nach dem Muster 8 zu bemessen.

8 2.
Vorschreibuug und Evidenzhaltung.

Über die nach 8 1 bemessenen Beiträge hat das zur Empfangnahme
bestimmte Stcueramt ein „ Liquidatiousbuch über die nach dem Gesetze vom
13 . Oktober 1893 , L.- G .-Bl . Nr . 54 , zu Gunsten des nieder -österreichischen
Landesarmeufondes einzuhebenden Beiträge von Verlassenschaften " (Beitrags-
liguidationsbuch ) nach dem Muster 0' zu führen.

Dieses Liquidationsbrich ist alljährlich neu aufzulegen und nnt fort¬
laufenden , alljährlich mit 1 beginnenden Postnummern zu versehen.

Die Postnummer des Beitragsliqnidationsbuches ist bei der bezüglichen
8 -Register -Post des Liquidatiousbuches über die staatlichen Gebüreu ui der
Aumerkungscolonne ersichtlich zu machen.

Die Rubriken 7 bis 11 des Beitragslignidationsbnches bleiben bei ge¬
richtlichen Bemessungen des Beitrages uuausgesüllt.

Bei Bemessungen durch die Finanzbehörden werden die Rubriken 8 , 9,
11 nur dann ansgefüllt , wenn sich im Nachlasse ein außerhalb des Erzherzog-
thumes Österreich ' unter der Enns befindliches unbewegliches Vermögen
befindet.

Zu dem Beitragsliquidationsbnche ist ein alphabetisch geordneter Index
zu führen . . ,

Nach Schluss eines jeden Monates hat das Steueramt über die im
Laufe des Monates erfolgten Verschreibungen im Beitragsliquidationsbuche
cinen wortgetreuen Auszug ans diesem Buche zu verfassen und dem Etat-
snbjournale für den Landesfond zuzulcgen.

Ebenso wie die bemessene Staalsgebür sind auch die vorgeschriebeueu
Fondsbeitrüge , und zwar ohne Rücksicht darauf , ob die Bemessung von Seile
der Finanzorgane oder der Gerichte erfolgte — im Anszuge (1 (Muster -'. VI
zu tz 52 , des Amlsniiterrichtes über die formelle Geschäftsbehandlung und
Verrechnung der unmittelbaren Gebüreu ) bis zu ihrer erfolgten Einzahlung
in Eidcnz zu halten , und zwar in der Weise , dass dort , wo der Verschreibung
eines Armeufondsbcitragcs eine Vorschreibuug im 8 -Register entspricht , diese
Vorschreibuug in Form ' eines Bruches ersichtlich zu machen ist, dessen Zähler
die Staatsgebür , dessen Nenner der Beitrag zum Landesarmeufonde bildet,
während in anderen Fällen der Zähler des betreffenden Bruches mit 0 zu
bezeichnen ist.

In jenen Fällen , in welchen zufolge Vormerkung der Staatsgcbür auch
die Fälligkeit des correspondierendcu Foudsbeitrages hiuausgeschoben ist, haben
die vorstehenden Bestimmungen , insoweit cs sich um die Aufnahme und
Evidenzhaltung des correspoudiercndkn Foudsbeitrages im Vormerke X 1» über
die Staalsgebür handelt , sinngemäße Anwendung zu finden . Die Vormerkung
ist in der Rubrik „ Anmerkung des Beitragsliqnidationsbuches " ersichtlich zu
machen.

8 8.
Einzahlung.

Die zur Einzahlung gelangenden Beträge an Fondsbeiträgen sind posten¬
weise iu dem nach dem Muster 1) zu führenden und monatlich neu aufzu-
legenden Verzeichnisse in Empfang zu stellen und werden mit der monatlichen
Schlusssumme in das — dem Conto corrcnte - Joiirnale beiliegende — Etat-
subjonrnal für den Landesfond übertragen.

Das Verzeichnis bildet eine Beilage dieses Etatsubjournales.
8 4.

Fälligkeit und Verzugszinsen.
Der Armeufvudsbeitrag ist binnen 30 Tagen vom Tage der Zustellung

des Zahlungsauftrages (Bescheides ) gerechnet , zu berichtigen und sind vom
Tage nach Ablauf dieser Frist 5perceutige Verzugszinsen zu entrichten.

8 5.
Executive Eintreibung und eventuelle «Sicherstellung.
Tie exccutive Eintreibung und eventuelle Sicherstellung des Fonds-

bcüiagis hat in derselben Weise wie die der Staatsgebüren zu erfolgen , und
obliegt ohne Rücksicht darauf , ob die Bemessung von den Organen der Justiz
odei Fmonzvcrwallnng ansgegangen ist, den Finanzorgauen . Dieselben haben
in dieier Beziehung die Bestimmungen der 88 65 bis 70 des Amtsnnterrichtes
über die formelle'  Geschäftsbehandlnug und Verrechnung der unmittelbaren
Gebüreu sinngemäß zur Anwendung zu bringen.

Vor Berichtigung oder vollständiger Sicherstellung des Armenfonds-
beitrages kann nach den bestehenden Vorschriften die gerichtliche Einantwortung
der Verlassenschaft nicht erfolgen.

8 6.
Rechtsmittel.

Über Recuise gegen die von einem Gerichte bemessenen Fondsbeiträge
entscheidet im Jnstanzenzuge das Obcrlandcsgericht , beziehungsweise der Oberste

*) Die Muster ^ bis 0 erscheinen im bandesgesetz- und Verorduungsblatte , II . Stück
ex 1895, abgedruckt.

Gerichtshof . Der Jnstanzenzug bei Rechtsmitteln gegen die von Organen der
Fiuauzverwaltung vorgeschriebeueu Foudsbeiträge ist derselbe , wie bei Rechts¬
mitteln gegen die korrespondierende Staalsgebür.

Bei einer im Justanzenzuge erfolgenden Abänderung der staatlichen
Übertraguugsgebür ist die entiprechende Änderung des correspondiercuden
Fondsbeitrages von amtswegen vorzunchmen.

Wird im Jnstanzenzuge das Ausmaß des Beitrages herabgesetzt , so hat
das Steueramt nach Durchführung der Abschreibung des iu cksbito bemessenen
Betrages im Beitragsliquidationsbuche die bezügliche Abschreibungsverordnung,
eventuell eine Abschrift derselben , dem Etalfnbjouruale für den Laudesfond
beizulegen.

Ist aber der in äodrto bemessene Betrag bereits eiugezahlt , so ist die
bezügliche Rückvergütungsverordniing im Beltrngsliquidatiousbnche durchzu¬
führen , die Rückvergütung im Etatsubjouruale für den Landesfond zu ver¬
rechnen und die Verordnung , eventuell eine Abschrift derselben , als Beleg
diesem Journale beizuschließen.

Im Falle einer nachträglichen Erhöhung des Fondsbeitrages ist der
vorzujchreibende Mehrbetrag unter einer neuen Post im Beitragsliquidalious-
buche in Vorschreibung zu nehmen und in den Anmertungsrubrikeu d -r
Stammpost nnd der Nachtragspost die gegenseitige Beziehung ersichtlich zu
machen.

Von der im Jnstanzenzuge erfolgenden Abänderung des von den Ge¬
richten bemesseneu Armensondsbeitrages ist der niederösterreichische Landes-
ausschnss durch Zustellung einer Ausfertigung des bezüglichen Bescheides zu
verständigen.

Delegierung eines Gerichtes außerhalb Nie der österreich zur
Abhaudlun  g.

Im Falle im Delegatiouswege zur Abhandlung der Verlassenschaft einer
Person , welche zur Zeit ihres Todes ihren ordentlichen Wohnsitz im Geltungs¬
gebiete des Gesetzes hatte , ein Gericht außerhalb Niederösterrcich bestimmt wird,
ist das Centraltaxamt in Wien zur Bemessung und Borschreibung des Armeu-
fondsbcitrages berufen.

Das Gericht , iu dessen Bezirke der Erblasser zur Zeit seines Todes seinen
ordentlichen Wohnsitz hatte , hat von der Delegierung das Centraltaxamt und
den niederösterreichischeu Landesausschnss zu verständigen , feiner dem delegierten
Gerichte bei Übersendung der Abhaudluiigsactcn die erfolgte Verständigung
dieser Behörden mit dem Ersuchen belauntzugebeu , im Falle das Gericht die
staatliche Vermögeiisübertragnngsgebür selbst bemisst , nach erfolgter Bemessuug
derselben den A'bhandlnngsäct dem Centraltaxamte behufs Bemessung des ent¬
fallenden Beitrages zum niederösterreichischeu Laudesfonde direct einzuseudeu,
oder aber iw Falle die Bemessung der Staatsgebür von Organen der Fiuauz-
verwalkung vorgeuommen wird , diese bei Übersendung der Nachlassnachwelsuug
auf den zu bemcssenden Beitrag aufmerksam zu machen , welch letztere den
beamtshandelteu Bemessungsact über die Staatsgebür dem Centraltaxamte
ciiizusenden haben.

Das Centraltaxamt hat die ihm znkommeudeu Miitheilungen von Dele¬
gierungen eines Gerichtes außerhalb Niede ' österreich zur Abhaudluugspflege m
besonderer Evidenz zu halten , nnd sich erforderlichen Falles mit der zur Be¬
messung der Staatsgebür berufenen Behörde wegen Übersendung der Behelfe
zur Bemessung des Armenfondsbeitrages ins Einvernehmen zu setzen.

Das Centraltaxamt hat die Bemessung und Vorschreibuug des Beitrages
vorzunehmeu , die Zustellung des bezüglichen Zahlungsauftrages an die Partei
unmittelbar zu veranlassen , und nach vollzogener Amtshandlung die ihm zu-
gekommenen Bemessuugsbehelfe unverzüglich zurückzuftellen.

Die Einzahlung des Beitrages hat iu solchen Fällen bei der k. k. Central-
taxamtscassa zu erfolgen . „ . ^

Die Einzahlungen sind postenweise bei der Taxamtscassa m dem Ver¬
zeichnisse nach Muster 8 in Empfang zu verrechnen , und mit ihrer uionat-
lichen Schlusssumme iu das eoudo eorieuie -Jourual zu übertragen ; abfällige
Rückvergütungen sind im conto corrontw -Journale durchznführen.

Die bezüglichen Rückvergülungsbelege sind nach vorge » ommener Prüfung
seitens des Nechuungsdepartements der niederösterreichischeu Finanz -Landes-
direction sammt den ' allfällig erflossenen Abschreibungsverordiiuiigen , einem
Anszuge aus dem Liquidationsbuche über die im Gebaruligsmonate erfolgten
Vorsch 'ieibungen , endlich dem erwähnten Verzeichnisse der niederösterreichischeu
Laudesbuchhaltung eiuznsenden.

Im übrigen find die vorstehenden Bestimmungen der 88 1 bis 6 der
Verordnung sinngemäß auzuwenden.

8 8.

Berufung ciues Gerichtes in Wien zur Abhaudluugspflege.
Im Falle ein Gericht in Wien zur Abhandlung der Verlassenschast einer

Person , welche zur Zeit ihres Todes ihren ordentlichen Wohnsitz im Geltungs¬
gebiete des Gesetzes hatte , berufen ist, oder im Delegatiouswege hiezu berufen
wird , haben die zur Bemessung der staatlichen Vermögensübertraguugsgebür
berufenen Behörden auch den Beitrag zum nieder -österreichischen Landesaimen-
fondc zu bemessen , und hat die Einzahlung des Beitrages bei dem zur
Empfangnahme der Staatsgebür berufenen Amte zu erfolgen , wobei die Be¬
stimmungen der 88 1 bis 6 dieser Verordnung sinngemäß auzuwenden sind.

Sch öuborn m . p . Bacquehem m . p.
Pteuer ur . p.
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11 .

(Handverkauf in Apotheken ; Herstellung und Betrieb
pharmaeeutischer Specialitäten . )

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 17 . December
1894 ( N .-G .-Bl . Nr . 239 ex 1894 ) :

Auf Grund des H 2 , lit . 6 des Gesetzes vom 80 . April 1870 (N .-G .-Bl.
illr . 68 ) findet das Ministerium des Innern unter Zugrundelegung des Fach¬
gutachtens des k. k. Obersten Sanilätsralhes die Befugnisse der Apotheker in
Bezug auf den Handverkauf von Arzeneimttteln und auf die Herstellung sowie
den Bertrieb pharmaceutischer Specialitäten durch die nachstehenden Bestim¬
mungen zu regeln , beziehungsweise zu erweitern:

1. Die mit den Miuisterialverordnungen vom 14 . März 1884 (N .-G .-Bl.
Nr . 34 ) und vom 1. August 1884 (R .-G .- Bl . Nr . 131 ) den Apothekern gewährten
Befugnisse hinsichtlich des Handverkaufes von officinellen arzeueilicheu Zuberei¬
tungen und pharmaceutischen Präparaten werden dahin ausgedehnt , dass in den
öffentlichen Apotheken nicht bloß die arzeneilichen Zubereitungen und pharma-
ceutischen Präparate der gütigen siebenten Ausgabe der österreichischen Pharma-
kopöe vom Jahre 1889 , sondern auch jene der vorausgegangeneu drei Ausgaben
der österreichischen Pharmakopöe im Handverkäufe abgegeben werden dürfen
mit Ausnahme derjenigen , deren Bereitungsvorschristen in der geltenden
VII . Ausgabe derselben eine Abänderung erfahren haben , sowie derjenigen,
welche in den betreffenden Ausgaben der österreichischen Pharmakopöe als Arzenei-
mittel gekennzeichnet sind , welche nur über ärztliche Verschreibung erfolgt werden
dürfen.

Ferner wird gestattet , dass Arzeneibereitungen und pharmaceutische Prä¬
parate , weiche nach den officinellen Berettungsvorschrifteu der in Geltung
stehenden Pharmakopöen der europäischen Staaten hergestellt und nach Maß¬
gabe der hierländischen Vorschriften an die ärztliche Verschreibung nicht gebun¬
den sind , in den Handverkauf der öffentlichen Apotheken einbezogeu werden
können.

Jedoch dürfen diese officinellen in - und ausländischen Arzeueibereiiuugen
und pharmaceutischen Präparate unter keiner anderen als unter der authentischen
officinellen Bezeichnung in Verkehr gebracht werden.

Insofern bei dem Arzeneiverkehre mit den gedachten inländischen offtci-
irellen pharmaceutischen Zubereitungen auch solche m Betracht kommen , welche
Arzeneikörper enthalten , die au und für sich vom Handverkäufe ausgeschlossen
sind , wie z. V . Bulvis Ipoeueuaulluo opiutiri8 u . dgl ., ist die Abgabe im Hand¬
verkäufe nur ui solchen Eiuzeldosen und in solchen Tagesmengen zulässig , dass
die diesfälligen Ansätze der Maximaldosentavelle bei der Dispensation für Er¬
wachsene niemals erreicht , bei jener für Kinder entsprechend herabgesetzt werden.
— Außerdem sind hinsichtlich der letztgenannten pharmaceutischen Artikel unter
sinngemäßer Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der geltenden Ver¬
ordnungen zur Pharmakopöe und Arzeneitaxe ^alle Vorsichten zu beobachten,
welche eiueu missbräuchlichen Medicamentenbezug hiutanzuhalten geeignet sind.

2 . Das mit der Verordnung vom 12 . December 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 191)
erlassene Verbot der willkürlichen Vervielfältigung der Dispensation ärztliiper
Recepte in den Apotheken bleibt aufrecht , jedoch wird gestattet , dass die noch
vor Eintritt der Rechtswirlsamkeit der eben angeführten Verordnung nach be¬
glaubigten , älteren , un eigenen Besitze der Apotheken aufbewahrteu ärztlichen
Recepten als Haudverkaussartikel hergestellteu Arzeneibereiiuligeii , desgleichen
von altersher als Volksmittel gebräuchliche pharmaceutische Erzeugnisse , inso¬
fern dieselben vom Handverkäufe ausgeschlossene Stoffe nicht enthalten , auch
weiterhin un Handverkaufe der Apotheken hintangegeben werden dürfen.

Jedoch dürfen diese, sowie alle sonstigen in Apotheken hergestellten und zum
Handverkaufe vorrätig gehaltenen pharmaceutischen Erzeugniste nur unter einer
rn Bezug auf Gehalt oder Wirkungsweise zutreffenden Bezeichnung , welche zu
Missdeutungen oder Irreführungen keinen Anlass gibt , ui Verkehr gebracht
werden.

Unter anderen , daher unstatthaften Bezeichnungen dürfen selbst bewährte
oder osficinelle Arzeneinuttel nicht abgegeben werben , z. B . die officinellen
^killrrlao puiAant68 " (abführenden Pillen ) nicht als „ Wiener blutreinigende
Pillen der heiligen Elisabeth " , Lpiritus Linrrxw (Senfgeisl ) nicht als „ Algopyou"
u . dgl.

Insofern diesem Verbote beim Vertriebe einzelner , im Apothekeuverkehre
befindlicher Haudverkaussartikel bisher nicht entsprochen wurde , ist demselben
längstens bis 31 . December 1895 nachzukommen.

3 . Den Apothekern wird gestattet , pharmaceutische Specialitäten unter
den Bestimmungen des Punktes 2 entsprechenden Bezeichnungen und unter
deutlicher , am Behältnisse stattfindender Ersichtlichmachuiig der Dosierung der
wirksamen Substanz herzustellen , sowie unter geuamr Beobachtung der für
den Medicinalverkehr gilügen Vorschriften in Verkehr zu bringen.

Als pharmaceutische Specialitäten dürfen jedoch nur solche pharmaceutische
Erzeugnisse angesehen werden , in welchen als Arzencinüttel anerkannte Stoffe,
wie z. B . Lulsurnniu Oopaivuo , Olouin Luntali u . dgl ., oder pharmaceutische Zu¬
bereitungen , z. B . wie bixbraoturii lllieit - muris , Lxtrirotum Oubobao und
aridere pharmaceutische Präparate , oder einfache Mischungen derselben in eine
neue , bezüglich der Anwendung zweckmäßigere , oder dem Gesichts - , Geruchs -,
Geschmackssinne zusagendere Dispensatiousform gebracht sind , z. B . als Oapsulao
LelabmoLUt ! oder uin ^ lircouo , Dragees , lackierte , leratinierte oder anderweitig

überzogene Pillen , sterilisierte Jnjectionslösungen , Oolatriras insäicrrtao , 8up-
pc>8iboi 'iu msäicuta , Lapynes mastiouti u s m

4 . Über die Herstellung aller in der Apotheke im großen bereiteten und
in Vertrieb gebrachten Pharmaceutischen Erzeugnisse der ur den voranstehenden
Punkten bezeichneten Art ist ein Eiaborationsbuch zu führen , aus welchem die
Zeit und Art der Herstellung , sowie die Menge der verwendeten Bestandtheile
und des Productes entnommen werden kann.

Jedes Behältnis , welches eine abgetheilte Dosis eines in der Apotheke
selbst bereiteten und für den Handverkauf vorräthig gehaltenen pharmaceutischen
Erzeugnisses der Apotheke enthält , ist mit einer Signatur zu versehen , auf
welcher die Firma der Apotheke , die pharmaceutische Bezeichnung des Inhaltes,
der Preis und eventuell die einfache , ärztliche Ordinationen nicht enthaltende
Gebrauchsanweisung ersichtlich zu machen ist.

Bei der Verabfolgung jeder Dosis einer zum Handverkaufe vorräthig
gehaltenen pharmaceutischen Zubereitung au eine Parier sind auf der Signatur
dieselben Vormerkungen anzubriugen , welche für Arzeneldispensationen über¬
haupt vorgeschrieben sind.

Bezüglich der Bemessung des Preises einer Dosis der in der Apotheke in
größeren Mengen bereiteten und zum Verkaufe vorräthig gehaltenen dosierten
Arzeneiartikel haben hinsichtlich der im großen vorgenommenen pharmaceutischen
Manipulationen nicht die für die einzelweise Arzeneibereitung festgesetzten Lax-
ansütze der Recepturtaxe , sondern die reducierlen , unter Zugrundelegung der
bin Aros - Preise , der Arbeitszeit u . s. w . nach den allgemeinen Grundlätzen für
die Berechnung der Preisansätze der Arzeueitaxe sich ergebenden Prcisermitte-
lungen einzutreten.

Für jedes der in Rede stehenden , in der Apotheke erzeugten und vor¬
räthig gehaltenen pharmaceutischen Erzeugnisse hat in der Apotheke die detail¬
lierte Preisberechnung nach Maßgabe der durchschnittlich auf einmal verarbeiteten
Quantitäten von Arzeneimaterialieu zu erliegen und ist dieselbe von der poli¬
tischen Behörde auf ihre Nichtigkeit zu prüfen.

5 . Über sämmtliche , in der Apotheke zum Verkaufe vorräthig gehaltene
nicht officiuelle einheimische , sowie über ausländische pharmaceutische Zuberei¬
tungen und Specialitäten , für welche in Gemäßheit der Bestimmungen des 8 1
der Miuisterialverorduuug vom 17 . September 1883 (N .-G .- Bl . dir . 152)
jederzeit die authentischen Bereitungsvorschriften in der Apotheke erliegen müssen,
hat der Apotheker und zwar abgesondert für die selbsterzeugten , sowie für die
von auswärts bezogenen Artikel vollständige , geordnete Verzeichnisse zu führen,
welche bei der Apothekeuvisitation , sowie über behördliche Requisition vorzu-
legeu sind.

Desgleichen müssen Exemplare der beim Vertriebe dieser pharinaceutischen
Erzeugnisse verwendeten Vignetten , Gebrauchsanweisungen u . dgl . der von der
Apotheke veranlasstcu Ankündigungen und Publicationen jeder Art , welche dem
Vertriebe der gedachten Artikel dienen , in der Apotheke gesammelt vorliegen,
um über äintliche Aufforderung jederzeit vorgewiesen werden zu können.

6 . Der politischen Behörde obliegt es , die Herstellung und den Vertrieb
der gedachten pharmaceutischen Erzeugnisse zu überwachen , die Verzeichnisse
derselben zu prüfen und die Erzeugung uno den Vertrieb von pharmaceutischen
Erzeugnissen , welche den gütigen Vorschriften nicht entsprechen , unter Freilassung
des Rekurses zu untersagen.

Der Besitzer oder verantwortliche Leiter einer Apotheke ist verpflichtet,
die Erzeugung eines neuen zum allgemeinen Vertriebe bestimmten pharmaceu¬
tischen Erzeugnisses , auf welches die vorstehende Verordnung Anwendung
findet , vor dem Vertriebe der politischen Behörde erster Instanz anzumelden.

Falls dieselbe die Erzeugung und den Vertrieb nicht im eigenen Wirkungs¬
kreise zu untersagen findet , wogegen der Partei der Rekurs freisteht , hat die¬
selbe die Anmeldung an die politische Landesbehörde zu leiten.

Mit dem Vertriebe des angemeldeten Artikels darf in der Apotheke erst
daun begonnen werden , bis dem Apotheker die äuüliche Verständigung znge-
gangen ist, dass sich die politische Landesbehörde zur Erlassung eines Verbotes
der Erzeugung und des Vertriebes derselben nicht bestimmt gefunden hat.

Es ist untersagt , sich beim Vertriebe des Artikels auf diese Amtsmittheilung
zu berufen.

Dem Ministerium des Innern bleibt Vorbehalten , wann immer sich ein
vorschriftswidriger Vorgang hinsichtlich der Erzeugung und des Vertriebes des
gedachten Artikels ergibt , ans Grund des einzuholenden Gutachtens des Obersten
Sanitätsrathes mit dem Verbote desselben vorzugehen.

7 . Übertretungen dieser Verordnung werden , insofern nicht Bestimmungen
des Strafgesetzes Anwendung finden , nach Maßgabe der Ministerialverordnung
vom 30 . September 1857 (R .-G .-Bl . Nr . 198 ) geahndet.

Bacquehem in p.

12 .

(Berfchleißprerfe für Pulver und Salpeter . )
Das k. und k. Artillerie -Zeugsdepot nächst Wiener - Neustadt

hat unterm 18 . Deeember 1894 , Nr . 4000 (M .-Z . 214275/XIV ) ,
dem Wiener Magistrate nachstehende Verschleißpreise für Pulver
und Salpeter zur Kenntnis gebracht:
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Preis -Tarif
der Pulversorten und des Salpeters bei Abnahme von wenigstens 5 irZ- ans
den ärarischen Magazinen und bei den licentierten Verschleißern, in öster¬
reichischer Währung t'ranco loco ärarisches Magazin, beziehungsweise Magazin

des licentierten Verschleißers.
Giltig vom 1. Jänner 1895 an.

Benanntlich

In den ärarischen Magazinen

und im Großverschleiß

an die licentierten Kleinverschleißer

§ L
^ Q

ZsL -ß
ZS

3 ^ 8

per

N-

Extrafeines Jagd- und
Scheiben- . . . .

Extrafeines Lcheiben-
Jagd - .
Rundkörniges Scherben-
Musketen- n. Geschntz-
Spreng - .
Sprengpulver- !
Verst. Spreng - Patronen

Pulver- )
(Caliber 23, 26, 28, 30,
31, 36, 40 und 50 mm)

Doppeltgelänterter Salpeter

160
157
1 16

— 53
—-64

- -88

—-40 >)

V2

><2

Blechbüchse

fl-

1-85
1-75

-96
-91

250 100

Cartonhülse

fl-

- .441/2 ! -
-- 411/2! -

18
17

- -482)
- -582)

- -802)

Anmerkung.  0 Der Salpeterpreis gilt nur für die ärarischen Magazine.
2) Dieser Preis wird auch dann in Anrechnung gebracht , wenn die Cousumenten die

bezeichnte Pulvermenge nach sofortiger Bezahlung binnen Monatsfrist an sich ziehen.

Preis -Taiif
der Pulversorten im Kleinverschleiße, nämlich in Gewichtsmengen unter 5
aus den ärarischen Magazinen und bei den licentierten Verschleißern, in öster¬
reichischer Währung t'runco loco ärarisches Magazin, beziehungsweise Magazin

des licentierten Verschleißers.
Giltig vom 1. Jänner 1895 an.

Be n a nn t l i ch

per

fl-

1 V2

Blechbüchse

fl-

250 100

Cartonhülse

fl-

Extrafeines Jagd- n. Scheiben
Extrafeines Scheiben- . .
Jagd- . . . . .
Nnndkörniges Scheiben-
Mnsketen- und Geschütz-
Spreng - .
Sprengpulver- i ,
Verstärkte Sprengpulver- s ^Kronen

(Caliber 23, 26, 28, 30, 31, 36
und 50 mm.)

1-96
1-87
1-42

—-64
—-76

1-06

215
2 05

1 11
1-06

52
49

21
20

Anmerkung.  Alle Bruchtheile von Kreuzern unter einem halben Kreuzer sind
mit einem halben Kreuzer , jene über einem halben Kreuzer mit einem Kreuzer von Seite des
Käufers dem Verschleißer zu vergüten.

Der Verschleiß der extrafeinen Pulversorten darf nur in den Original -Verpackungs¬
gefäßen stattfinoenjund dürfen dieselben vom Verschleißer nicht geöffnet werden.

13.
(Bewilligungen öffentlicher Sammlungen .)

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat niit Decret vom 20. December 1894,
Z. 99770, der Congregation der Töchter der göttlichen Liebe  in
Wien, III ., Jacguingasse, und mit Decret vom 6. Jänner 1895, Z. 101084,
der Congregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus  in
Döbling die Bewilligung ertheilt, bis 31. December 1895 in Niederösterreich
Sammlungen milder Gaben zu veranstalten.

Mit Decret derselben Behörde vom 6. December 1894, Z. 94864, wurde
der Congregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu,
mit Decret vom 8. December 1894, Z. 94526, dem Vereine „Kinder¬
freunde " in Baum garten,  XIII . Bezirk in Wien, mit Decret vom 17. De¬
cember 1894, Z. 95495, dem Katholischen Fr an en - W 0 hlth ätigkeits-
vereine „Wieden"  in Wien, mit Decret vom 19. December 1894, Z. 98178,
dem Vereine der katholischen Arbeiterinnen,  mit Decret vom 21. De¬
cember 1894, Z. 95777, der Centralleitung des Katholischen Schnlvereines
für Österreich  in Wien, mit Decret vom 4. Jänner 1895, Z. 99027, dem
St . Antonius - Asylvereine  in Wien, mit Decret vom 6. Jänner 1895,
Z. 104599, dem Vereine „Kind erb ewahran sta lt Simmering ", und
mit Decret vom 17. Jänner 1895, Z. 3923, dem „Asylvereine für arme
kranke Kinder in  Ischl " die Bewilligung ertheilt, bis 31. December 1895
in Niederösterreich Sammlungen milder Gaben bei bekannten Wohlthätern,
somit nicht von Haus zu Hans, veranstalten zu dürfen.

Ferner wurde dasselbe Recht, jedoch nur für den Wiener Polizeirayon
mit Decret vom 2. Jänner 1895, Z. 102523, dem Wiener Wärmestnben-
und Wohlthätigkcitsvereine  verliehen.

14

(Kilometrierung der Donau .)
Die k. k. n.-ö. Statthaltcrei hat mit Erlass vom 21. De¬

cember 1894, Z. 74.689 (M.-Z. 1221/V), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

Nachdem nunmehr die Kilometrierung der Donau in Niederösterreich
dnrchgeführt, und dieselbe in eine nene Str 'omkarte im Maßstabe 1 : 14400,
welche vorläufig die Strecke von der Jspermündnng bis Wien umfasst, einge¬
tragen worden ist, erhält der Wiener Magistrat in der Anlage drei Abdrücke
dieser ans drei Heften bestehenden Karte' nnd ebensoviele Abdrücke der in
gleichem Maßstabe angefertigtcn Stromkarte der Strecke Wien—Theben,*) in
welche die Kilometrierung eingezeichnet wurde, mit dem Beifügen, dass in
Hinkunft chei Mittheilnngen  über Hochwasser nnd Eisstandsverhältnisse,
sowie im allgemeinen über Vorkommnisse auf der Donau die Stellen
des Stromes , welche diese Mittheilnngen betreffen , stets mit Be¬
ziehung auf die Kilometrierung anzugeben sind,  wobei die größere
oder geringere Genauigkeit dieser Angaben (in Kilometern, Hektometern oder
Metern) selbstverständlich der Art der Mittheilnng zn entsprechen haben wnd,
nnd dass zur Bezeichnung von Örtlichkeiten nur solche Namen zu wählen sind,
welche aus dieser Stromkarte ersichtlich sind.

Hiedurch wird der h. o. Erlass vom 3. Jänner 1891, Z. 24t , insoweit
mit demselben die k. k. Stromanfseher beauftragt wurden, Örtlichkeiten nach
den damals in ihren Händen befindlichen Karten zu benennen, abgeändert.

15

(Geltendmachung des Anspruches auf Begünstigungen
bei Grfüllung der Militärdienstpflicht nach KK 33 und

34 des Wehrgesctzes .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 26. De¬

cember 1894, Z. 103276 (M.-.Z. 219195/XVI) dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Laut Mittheilung des k. und k. II. Corps-Commandos in Wien sind
Heuer zahlreiche Reclamationsgesnche nach ZZ 33 und 34 W.-G. erst nach dem
Abschlüsse derHauptstellung eingebracht und der Amtshandlung unterzogen worden.

Ans diesem Anlasse wird der Wiener Magistrat angewiesen, den nöthigen
Einfluss auszuüben, dass seitens der Parteien der fast ausnahmslos schon zur
Zeit der Hanptstellung bestehende Anspruch, beziehungsweisedie den Anspruch
begründenten Verhältnisse, schon gelegentlich der Stellung der Recla-
mierten geltend gemacht und die bezüglichen Gesuche schon zu
diesem Zeitpunkte eingebracht werden,  damit gleich die Stellungs-
Commissionen hierüber entscheiden können.

Wiewohl nach den bezüglichen Bestimmungen des Wehrgesetzes und der
Wehrvorschriften den Parteien das Recht der Einbringung dieser Gesuche auch
nach der Stellung eingeräumt ist, so liegt es doch in ihrem eigenen Interesse,
die Zuerkennung einer Begünstigung in der Erfüllung der Dienstpflicht an
einen Reklamierten schon zur Zeit der Stellung desselben zu erwirken, als
erst später durch weitwendige, im Correspondenzwege erfolgende Amtshandlungen
eine Verzögerung dieser Zuerkennung herbeizuführen.

Außerdem wird es in vielen Fällen bei der Stellung durch die An¬
wesenheit des betreffenden Gemeinde-Vorstandes möglich sein, auf kurzem Wege
etwa noch fehlende Daten zu dem Reclamationsgesnchezu erbringen und
auch dadurch eine Verzögerung hintanzuhalten.

Wenn auch trotzdem noch immer solche Gesuche, wo die den Anspruch
auf eine Begünstigung begründenden Verhältnisse fchon zur Zeit der Stellung
bestanden haben, erst nach dieser einlangen werden, so könnte doch durch eine
entsprechende Einflussnahme wenigstens theilweise eine Verminderung der
Zahl derselben, nnd damit auch eine wesentliche Entlastung der Arbeiten nnd
Correspondenzen der Ergänzungsbehörden herbeigeführt werden.

*) Je zwei Exemplare der übermittelten Stromkarten erliegen beim Stadtbauamte
das dritte Exemplar im Magistrats -Departement V.
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1«.

(Verpslegstaxen in de » Wiener k. k. Krankenanstalten . )

Kundmachung des k. k. Statthalters vom 26 . December 1894,
Z . 103930 (L.-G .-Bl . Nr . 68 ax 1894 ) .

Die Taxe für die Verpflegung und Behandlung von Kranken nach der
III . Classe in den Wiener k. k. Krankenanstalten wird vom 1. Jänner 1895
angefangen per Kopf und Tag mit 1 fl . 20 kr. bestimmt.

Die Verpflegstaxe nach der I . Classe bleibt mit 5 fl ., jene der II . Classe
mit 2 fl . 50 kr . aufrecht.

S7.

(Vergütung für die der Mannschaft ans dem Dnrch-
znge vom Qnartierträger gebüren de Mittagskost . )

Kundmachung des k. k. Statthalters vom 28 . December 1894,
Z . 102252 (L.-G .-Bl . Nr . 4 ox 1895 ) .

Das k. k. Ministerium fiir Laudesvertheidiguug hat im Einvernehmen
mit dem k. und k. Reichs -Kriegsministerium nach Maßgabe des Z 51 des Gesetzes
vom 11 . Juni 1879 , R .-G .- Bl . Nr . 93 , die Vergütung , welche das Militär¬
ärar in dem Zeiträume vom 1. Jänner bis 31 . December 1895 für die der
Mannschaft vom Officiers - Stellvertreter abwärts auf dem Durchzugs vom
Quartierträger gebürende Mittagskost zu leisten hat , im Erzherzogthnme
Österreich unter der Enns für die Stadt Wien mit neunundzwanzig (29 ) Kreuzer
und für die übrigen Marschstationen mit siebenundzwanzig (27 ) Kreuzer für
jede Portion festgesetzt.

Die im Grunde des Landesgesetzes vom 29 . October 1880 , L.-G .-Bl.
Nr . 30 , Z 2 , Alinea IV , ans Landesmitteln zu leistende Aufzahlung beziffert
sich pro 1895 mit sieben (7) Kreuzer für Wien , und mit sechs fünfzehntel (6 5)
Kreuzer für die übrigen Marschstationen.

Dies wird infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Laudes-
vertheidigung vom 18 . December 1894 , Z . 27769/5617 II b , zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

18 .
(Bieransfuhr aus dem Wiener Linienverzehrnngs-

stener -Gebiete gegen Gebürenvergütnng . )
Verordnung der k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien vom

29 . November 1894 (L.-G .-Bl . Nr . 63 ex 1894 ) .
Auf Grund des Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 19 . November

1894 , Z . 45122 , wird in Ergänzung der Bestimmungen des Z 38 der Ver¬
ordnung vom 13 . Juli 1891 , Z . 1I49// ? r . (Landesgesetzblatt Nr . 41 ) , betreffend
die Vollziehung des Gesetzes vom 10 . Mai 1890 , wegen Änderung der Wiener
Linienverzehrnngsstener und wegen Einführung der Linienverzehrungssteuer in
mehreren Vororten von Wien folgendes angeordnet:

Die im oberwähnten Paragraph ausgesprochene Ausschließung der wegen
Schleifhandeln oder wegen einer schweren Gefällsübertretuug verurtheilten Per¬
sonen von der Erlangung der Bewilligung zur Ausfuhr von Bier ans dem
Linienverzehrungssteuergebiete erlischt nach Ablauf einer dreijährigen Frist , vom
Tage an gerechnet , mit welchem das bezügliche Strafurtheil rechtskräftig ge¬
worden ist.

Ausnahmen hievon werden vom Finanzministerium in rücksichtswürdigen
Fällen zugelassen.

IS.

(Sonntagsruhe und Marktverkehr .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 1 . Immer l895,
Z . 80383 (Z . 281 des magistratischen Bezirksamtes für den
XIII . Bezirk ) , nachstehende Entscheidung getroffen:

Die k. k. Statthalterei findet dem Recnrse des F . H ., Fleischhauers in B .,
gegen das d. ä . Erkenntnis vom 15 . Jänner 1894 , Z . 274 St .-R ., mit
welchem demselben wegen Nichteinhaltung der Sonntagsruhe durch Verführung
von Fleischwaren an einem Montage vor 6 Uhr früh zum Zwecke der Be¬
schickung des Wiener Fleischmarktes im Sinne des H 75 , beziehungsweise 131
des Gewerbegesetzes eine Geldstrafe von fünf Gulden auserlegt worden ist,
Folge zn geben und die obige Entscheidung zu beheben , da bis nun die Be¬
stimmungen über die Sonntagsruhe auf den Marktverkehr keine Anwendung
zu finden hatten und hienach in der dem Recurrenteu zur Last fallenden Über¬
führung von Fleischwaren auf den täglichen Fleischmarkt in
Wien an einem Montage vor 6 Uhr früh , der Thatbestand
einer Übertretung des Z 75 des Gewerbegesetzes nicht erblickt
werden kann.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt unter Rückschluss der Beilagen
des d . ä . Berichtes vom 6 . April 1894 , Z . 9763 , verständigt.

20 .

(Die Beschau der zur Ausfuhr nach dem Deutschen
Reiche bestimmten Viehpartien — gebnrenfrei . i

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Kundmachung vom
9 . Jänner 1895 , Z . 94587 ox 1894 , Nachstehendes in Erinnerung
gebracht:

Seitens der Viehexporteure nach dem Deutschen Reiche wurde bei einer
politischen Landesbehörde Klage geführt über die Ungleichheit der Gebüreu,
welche für die Viehbeschau in den Eisenbahnstationen , namemlich auch für die
thierärztliche Bescheinigung der Viehpässe über das zur Ausfuhr nach dem
Deutschen Reiche bestimmte Vieh in einzelnen Ländern gezahlt werden müssen.

Im Hinblicke darauf , als in den Vieh -Ein - und -Ausladestationen die
Viehbeschan ° im Grunde des Z 10 des allgemeinen Thierseuchengesetzes und der
zugehörigen Durchführungs -Verordnung vom 29 . Februar , beziehungsweise
12 . April 1880 (R .- G .- Bl . Nr . 35 und 36 ) an und für sich zu pflegen ist und
die mit diesem Dienste betrauten Thierärzte hiefür entsprechend entlohnt werden,
wird in Gemäßheit des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
22 . November 1894 , Z . 26507 , zur genauesten Darnachachtnng in Erinnerung
gebracht , dass die Einhebung einer besonderen Gebür  für die Er-
theilung der gedachten Bescheinigung im Sinne des Artikels 2 des Viehseuchen-
Übereinkommens mit dem Deutschen Reiche unstatthaft ist und in der
Folge den Exporteuren nicht weiter aufgelastet werden darf.

Auch auf den Viehmärkten , welche von den amtsthierärztlichen Organen
der politischen Behörden erster Instanz überwacht werden , ist diese Bescheini¬
gung der Viehpässe für das zur Ausfuhr nach dem Deutschen Reiche bestimmte
Vieh unentgeltlich  zu ertheilen.

II. NlMNttUlüu'lUnumlMM.
8tadü alh:

21 .

(Wasserkreuzer . )
Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 27 . November 1894,

Z . 9374 (M .- Z . I46460/IV ), wurden die nachstehenden Magistrats¬
anträge genehmigt:

Für die Einleitung des Hochquellenwassers in die städtischen Zinshäuser
in den Bezirken XI bis XIX und im ehemaligen Gemeiudegebiete von Jnzers-
dorf ist nur von den Parteien der Stockwerke , in welchen Wasstrauslänfe her¬
gestellt werden , ein jährlicher Beitrag in der Höhe von zwei Krenzeru vom
reinen Zinsgulden , und zwar von dem der Dotierung nächstfolgenden Zahl¬
termine , einzuheben ; die Parteien zu ebener Erde , sowie jene , welche in Stock¬
werken wohnen , woselbst keine Ausläufe bestehen , haben keinen Zuschlag zu
entrichten ; wenn sich die Parteien weigern sollten , diese „Wasserkreuzer " zu
bezahlen , so ist ihnen die Kündigung der Wohnung in Aussicht zu stellen.

Geschäftsleute , welche für ihre Gewerbezwecke einen auffallend hoh n
Wasserbedarf benöthigen , wie Wirte , Kaffeesieder , haben das für den Geschäfts¬
betrieb nothwendige Wasser durch einen eigenen Wassermesser auf ihre Kosten
zu beziehen.

Mit dem k. k. Ärar ist bezüglich der von ihm gemieteten Localitäten
in den Stockwerken städtischer Gebäude , insoweit in den bestehenden Vertrügen
nicht bereits Bestimmungen hinsichtlich des Wasserbezuges enthalten sind , zn
verhandeln.

Das für die einzelnen Objecte erforderliche Wasserquantum ist ent¬
sprechend der Bewohnerzahl nach den diesfalls bestehenden allgemeinen Normen
festzusetzen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Bemerken in Kenntnis
gesetzt, dass die oberwähnten Bedingungen mit dem Ärar selbstverständlich
nur dann zu pflegen sein werden , wenn die Einleitung des Hochqnellenmassers
entweder über Ersuchen des Ärars , oder dieselbe aus Rücksicht auf andere , in
dem betreffenden städtischen Hause wohnhafte Parteien erfolgen soll.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetzblatte sür Österreich unter der Enns im Jahre
I8S4 , beziehungsweise 18S5 publieierten Gesetze und

Verordnungen .)
X . Reichsgesehtüalt.

Nr . 2LS . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 17 . December 1 894,  betreffend Bestimmungen über
den Handverkauf in Apotheken sowie über die Herstellung und den Betrieb der
als pharmaceutische Specialitäten sich darstellenden arzeneillchen Erzeugnisse . (Er¬
scheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." abgedruckt .)
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Nr . 24V . Gesetz vom 21 . December 1894 , womit die
Regierung zur weiteren provisorischen Regelung der Handelsbeziehungen mit
Spanien ermächtigt wird.

Nr . 241 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 22 . December 1894 , betreffend die Behandlung spanischer
Provenienzen bei der Einfuhr in das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr . 242 . Gesetz vom 22 . December 1894,  betreffend
die Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats-
aiifivandes in der Zeit vom 1. Jänner bis Ende März 1895.

Nr . 243 . Gesetz vom 23 . December 1894 . betreffend
die Eröffnung von Nachtragscrediten znm Staatsvoranschlage für das
Jahr 1894.

Nr . 244 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 28 . December 1894,  in Betreff des Bezuges von preis-
ermäßigtem Viehsalz.

Nr . 245 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 29 . December 1894 , betreffend das
Verfahren bei Feststellung von Entschädigungsansprüchen aus Anlass von Be¬
triebsunfällen , von welchen Personen , die in einem nach Artikel I , Z . 1 oder 2
des Gesetzes vom 20 . Juli 1894 (R .-G .-B !. Nr . 168 ) versicherungspfllchtigen
Betriebe beschäftigt sind, in den Ländern der ungarischen Krone oder im Aus¬
lände betroffen werden.

1895.
Nr . I . Gesetz vom 25 . December 1894 , betreffend die

Gendarmerie der im Reichsraihe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 2 . Gesetz vom 31 . December 1894 , über Bahnen
niederer Ordnung.

Nr . 3 . Gesetz vom 1. Jänner 1895 , betreffend die Be¬
stellung von Commissionen zum Zwecke der Revision des Grnndstenercatasters
in Gemäßheit des Z 41 des Gesetzes vom 24 . Mai 1869 (R .-G .-Bl . Nr . 88) .

Nr . 4 . Gesetz vom 28 . December 1894,  betreffend Ge-
bürenbegünstignngen für Anlehen des Königreiches Böhmen , der Stadtgemeinden
Czernowitz und Bielitz , sowie für Coupons von Theilschuldverschreibnngen der
Länder , Bezirke und Gemeinden.

Nr . 5 . Gesetz vom 28. December 1894,  betreffend die
Stempel - und Gebürenbefreinngen ans Anlass der Veräußerung eines Theiles
des entbehrlichen unbeweglichen Staatseigenthums im Rayon der ausgelassenen
Festung Olmütz an die Stadtgemeinde Olmütz.

Nr . 6 . Gesetz vom 28 . December 1894,  womit der
Artikel II des Gesetzes vom 23 . Mai 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 84) , betreffend die
Regelung der Activitätsbezüge der Beamten zur Evidenzhaltnng des Grnnd-
stenercalasters abgeändert wird.

Nr . 7 . Gesetz vom 31 . December 1894 , womit er¬
gänzende Bestimmungen zum ß 36 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 (R .-G .-
Bl . Nr . 50) , betreffend die Bedeckung der Bedürfnisse katholischer Pfarrgemeinden,
erlassen werden.

Nr . 8 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
4 . Jänner 1895 , betreffend die Befugniserweiterung des königlich
ungarischen Nebenzollamtes II . Classe in Belobreska.

Nr . 9 . Gesetz vom 20 . December 1894,  betreffend die
Rückzahlung der auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juli 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 110)
den im Jahre 1886 in Stryj durch Brand Beschädigten aus Staatsmitteln
gewährten unverzinslichen Vorschüsse.

Nr . 19 . Gesetz vom 31 . December 1894 , betreffend
die Verwendbarkeit der von der Landesbank des Königreiches Galizien und
Lodomerien sammt dem Großherzogthnme Krakau zu emittierenden Eisenbahn¬
obligationen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftnngs -, Pnpillar - und
ähnlichen Capitalien.

Nr . II . Gesetz vom 2. Jänner 1895 , betreffend Über¬
gangsbestimmungen hinsichtlich der Entrichtung der Fleischstener in den auf
Grund des niederösterreichischen Landesgesetzes vom 8. Mai 1894 (L.-G -Bl.
dir . 28 ) zu einer neuen Ortsgemeinde mit dem Namen Floridsdorf zu ver¬
einigenden Gemeinden Floridsdorf , Jedlesee und Donanfeld , sowie eines Theiles
der Ortsgemeinde Groß -Jedlersdorf.

Nr . 12 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
14 . Jänner 1895 , betreffend Bestimmungen über die Beförderung ge¬
fährlicher Stoffe auf dem Bodensee.

0 . Landesgesehblatt.
Nr . 93 . Verordnung der k. k. Finanz-Landes-

Dircction in Wien vom 29 . November 1894 , Z . 67425,
wegen Ergänzung der Bestimmungen über die Bieransfnhr ans dem Wiener
Linieuverzehrnngsstenergebiete gegen Gebürenrückvergütung . (Erscheint in dieser
Nummer der „ Verordnungen re." abgedruckt.)

Nr . 94 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzhcrzogthnme Österreich unter der Enns vom 16 . De¬
cember 1894 , Z . 993 19 , betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer im Jahre 1895 ein-
znhebenden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Nr . 95 . Kundmachung des k. k Statthalters im
Erzhcrzogthnme Österreich unter der Enns vom
31 . October 1894 , Z 84994 , betreffend die vom niederöster¬
reichischen Landesausschnffe erfolgte Bestimmung der Gemeinde Liesing als
Amtssitz des Bezirksarmenrathes Hietzing.

Nr . 99 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 25 . No¬
vember 1894 , Z . 85020 , betreffend die Erklärung des griechischen
Spitales in Alexandrien als eine allgemeine öffentliche Krankenanstalt.

Nr . 97 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom 7 . De^
cember 1894 , Z . 69365 , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in St . Pölten.

Nr . 98 . Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 26 . De¬
cember 1894 , Z . 103930 , betreffend die Festsetzung der Verpflegs-
taxen in den k. k. Krankenanstalten in Wien vom Jahre 1895 an . (Erscheint
in dieser Nummer der „ Verordnungen rc." abgedruckt.)

18S5
Nr . I. Gesetz vom 28 . Mai 1894 , wirksam für

)as Erzherzogthum Österreich unter der Euns , betreffend
ne Erhaltung von Thierseuchenfonds behufs Tilgung der Rotz- imd Wurm¬
rankheit und des Milzbrandes der Einhufer (Pferde , Maulthiere , Esel), dann
>es Milzbrandes , des Ranschbrandes , des Kalbefiebers (paralytisches und ,epti-
ches) und der Perlsucht (Tuberculose ) der Rinder.

Nr . 2 . Durchführungsverordnung des k. k. Ttatt-
)alters im Erzherzogthume uuter der Enns vom 28 . De¬
zember 1894 , Z . 97277 , znm Gesetze vom 28 . Mai
1894 , L.-G -Bl . Nr . 1 6X 1895 , betreffend die Erhaltung von
rtiiersenckienfonds behufs Tilgung der Rotz- , Wurmkrankheit und des Milz¬
brandes der Einhufer (Pferde , Maulthiere und Esel), dann des Milzbrandes
kianschbrandes , des Kalbefiebers (paralytisches und septisches) und der HeUsucht
Tuberculose ) der Rinder.

Nr . 3 . Verordnung der Ministerien des Innern.
)cr Finanzen und der Justiz vom 12 . December 1894
Zir Durchführung des Gesetzes vom 13 . Dctober 1893,
^. ' G .-Bl . Nr . 54 . betreffend die Einhebung eines Beitrages von Ver-
assenschaften zu dem niederösterreichischen Landesarmcnfonde . (Erscheint in dieserKo,- rc." abaedrnckt .)

Nr . 4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uuter der Enns vom 28 . De¬
cember 1894 , Z . 102252 , betreffend die vom Militärärar und aus
Landesmitteln im Jahre 1895 zu leistende Vergütung für die in der Mann¬
schaft ans dem Durchzuge vom Quartierträger gebärende Mtttagskost . (Erschemt
in dieser Nummer der „Verordnungen rc." abgedruckt .)

Her an - geber : Die Gemeinde Wiett . Hantwortlicher NedacteurV Dr . Friedrich Edler v. Nadler , Secrctär des Wiener Magistrates.
Papier aus der k. k. priv . Pittcner Papierfabrik . - I . B . Wallishausser ' s k. n . k. Hof -Buchdruckerei , W,en.
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Verordn»»,»»'» i»,i> Enttcheidnngen,
sowie

II.

Nm'»ilitwliest!»liiliWcii des Gelltelilderathcs, Stadtrathes»Iid des Magistratcö
i» Äiigrlegeii!>tttr>! der Lmeiiidrm'ilmitimg imi>Wlitischk» Imtsüihlllng.

Anstalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1. Verbot des Vertriebes der von A. Thierry erzeugten Präparate: „Englische Wnndersalbe" und „Wunder¬
balsam " . — 2 . Haltung einer Hebelpresse für Gold - und Silber -Inschriften — concessionsfrei . — 3 . Verjährung der Verpflichtung zur Leistung von Bezirks-
krankencassen - Beiträgeu . — 4 . Schiffahrts -Unternehmungen mit Benzin -, Naphtha - und Petroleum -Motoren . — 5 . Berechnung der Verzugszinsen von rückständigen
Staatsgebüren . — 6 . Ballführungen auf an Zucker - Erzeugnngsstätten angrenzenden Grundstücken . — 7 . Brandzeichen für Pferde , welche vom Budapester Markte
zur Schlachtung nach Wien abtrausporticrt werden . — 8 . Anerkennung mehrerer bosnisch -herzegowinischer Gemeindespitüler als allgemeine öffentliche Kranken¬
anstalten . — 9 . Notierung der Lebensmittelpreise . — 10 . Öffentliche Sammlungen . — 11 . Verzeichnis der zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbslentc.
— 12 . Anmeldung zur Unfallversicherung . — 13 . Hadernsammeln gegen Eintausch von Geschirr und von alten Kleidern . — 14 . Die Unterlassung des vereinbarten
Arbeitsantrittes ist auf Grund der Gewerbeordnung nicht strafbar . — 15 . Wanderlager . — 16 . Subsistcnzmittelreverse zu Gunsten von Reserve -Ofsicieren . —
17 . „ Einbindtücher " bei Pfandleih -Licitionen . — 18 . Lesenenherstellungen . — II . Normativbestrmmungen . Stadtrath:  19 . Einbringung von Miet-
zinSumlagen . — HI . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politische »» Verwaltungsdienst : 20 . Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe
im Gewerbebetriebe . — Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre 1895

publicierten Gesetze lind Verordnungen.

I. Vl'lmdilniiiirn und Eiillcheiiuiiige».
i

( Verbot des Vertriebes der von A . Thierry erzeugten
Präparate : „ Englische Wnndersalbe " nnd „Wnnder-

balsam ".)

Abschrift eines Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern
an die k. k. Statthalterei in Prag ääto . 20 . September 1894,
Z . 20067 (M .-Z . 190869/VIII ) : '

Die Beilagen des Berichtes vom 30 . Juli d . I ., Z . 10453 , werden im
Anschlüsse der k. k. Statthalterei mit dem Bemerken znrückgestellt , dass der
Vertrieb der vom Apotheke . A . Thierry  in Pregrada (Croatien ) erzeugten
und m Verkehr gesetzten sogenannten „ englischen Wnndersalbe " , deren angeblich
unfehlbare Wirksamkeit bei verschiedenen Wunden und Geschwüren durch
Annoncen in marktschreierischer Weise angepriesen wird , in gleicher Weise wie
der mir dem Erlasse vom 24 . December 4893 , Z . 30469 , inhibierte Vertrieb
des vom genannten Apotheker erzeugten „ Wnnderbalsams " ans den im
obcitierten Erlasse angeführten Gründen unzulässig und daher allen Apothekern
das Verbot des Vertriebes des in Rede stehenden Präparates bekannt-
zngeben ist.

Von dem Verfügten ist die vorschriftsmäßige Anzeige zu erstatten.

2 .

(Haltung einer Hebelprefse für Gold - und Silber-
Inschriften — eoneessionsfrei . )

Laut Bescheides der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 10 . November 1894.
Z . 84242 (M .-Z . 191877/XVII , B .-A .-Z . 53320/1 ), ist für die Haltung einer
Hebelpresse zum Bedrucken von Seide , Sammt , Leder und anderen Stoffen
mit Gold - nnd Silber -Inschriften eine Concession nicht erforderlich.

3 .

(Verjährung der Verpflichtung zur Leistung von
Bezirlskrankeneafsen -Beiträgen .)

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . No¬
vember 1894 , Z . 89768 ( M . - Z . 198584/XIII ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Zum Zwecke der gemäß Z 41 K.-V .- G . der Aufsichtsbehörde zustehenden
Entscheidung von Streitigkeiten , welche zwischen den Arbeitgebern nnd den Be-
zirkskrankencasseu über die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen (im Sinne
des Z 33 K .-V .- G .) entstehen , wird der Magistrat wegen Belehrung der magi¬
stratischen Bezirksämter darauf aufmerksam ' gemacht, ' dass solche rückständige
Versicherungsbeiträge nach Z1480  a . b. G . B . der Verjährung unterliegen nnd
sonach jene bezüglichen Forderungen der Bezirkskrankencassen , welche drei
Jahre nach Fälligkeit der Beiträge erhoben wurden , erloschen erscheinen.

4 .
(Schiffahrts -Unternehmungen mit Benzin -, Naphtha-

nud Petroleum -Motoren . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . De¬

putier 1894 , Z . 69578 (M .-Z . 210303/XIV ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 22 . August
1894 , Z . 37686 ex 1893 , in Betreff der Schiffahrt mit Benzin -, Naphtha-
und Petroleum -Motoren Nachstehendes eröffnet:

Bon dem Bestreben geleitet , unbeschadet der Interessen der öffentlichen
Sicherheit , die Schiffahrt mit Benzin -, Naphtha - nnd Petroleum -Motoren-
Booten thnnlichst zu befördern,,findet sich das Handelsministerium bestimmt,
ans Grund der gutächtlichen Äußerung des fachmännischen Comites für
Dampfkessel - und verwandte Angelegenheiten und nach gepflogenem Einver¬
nehmen mit dem Ministerium des Innern nnd dem Ministerium für Cultns
nnd Unterricht Nachstehendes im Gegenstände zu verfügen:

1. Bezüglich der Concessionierung von Schiffahrts -Unternehmungen mit
Benzin - , Naphtha - und Petroleumbooten haben die für die Dampfschiffahrts-
Unternehmungen geltenden Bestimmungen nnd bezüglich des Schiffahrtsbetriebes
mit diesen Fahrzeugen die allgemeinen Schiffahrts - und ström -, beziehungs¬
weise binnenseepolizeilichen Bestimmungen in Anwendung zu kommen , welche
für jene Gewässer , ans welchen diese Boote verkehren , erlassen sind.

2 . Bei gewerbsmäßig betriebenen Unternehmungen dieser Art hat der
Unternehmer (Besitzer ) , respective dessen Personale alle jene Maßnahmen zu
treffen , welche im Interesse der Sicherheit des Betriebes geboten erscheinen.
Es wird daher dem Unternehmer (Besitzer ) nahegelegt , die jedem beim Betriebe
Bediensteten zukommenden Obliegenheiten in einer Dienstesinstruction genau
festzustellen.

Hiebei wird insbesondere auf die Fenersgefahr bei den mit Benzin¬
motoren betriebenen Schiffen hingewiesen.

Der betreffende Unternehmer (Besitzer ), respective dessen Personale , trügt
die Verantwortung für die ans dem Schiffahrtsbetriebe mit Benzin - , Naphtha¬
oder Petroleum -Motoren durch dessen Verschulden sich etwa ergebende Gefähr¬
dung der öffentlichen Sicherheit.

3 . Bei gewerbsmäßig betriebenen Unternehmungen dürfen zur Bedienung,
Wartung solcher Maschinen nur Personen zugelassen werden , welche nüchternes
Verhalten und verlässlichen Charakter Nachweisen , ein Alter von mindestens
18 Jahren erreicht haben und den Besitz der erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten durch das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte einschlägige
Prüfung darthun.

Diese Prüfung hat an Bord eines Schiffes jener Motorengattung , für
deren Wartung der betreffende Candidat den Nachweis der Befähigung an¬
strebt , im Wege einer Probefahrt stattznfinden , wobei sich der betreffende
Prüfungscommissär die Überzeugung zu verschaffen haben wird , ob der
Candidat die nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten zur selbständigen Wartung
einer solchen Maschine besitzt und mit dem Wesen , der Einrichtung und
Montierung derselben genügend vertraut ist.

Zur Vornahme dieser Prüfung sind die für das betreffende Verwaltnngs-
gebiet in Gemäßheit des H 2 der Ministerial -Berordnnng vom 15 . Juli 1891,
R .- G .-Bl . Nr . 108 , betreffend den Nachweis der Befähigung zur Bedienung
nnd Überwachung von Dampfkesseln , sowie zur Bedienung (Führung , Wartung)
von Dampfmaschinen , Locomotiven nnd Dampfschiffmaschinen , zur Prüfung der
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Aspiranten für die Bedienung (Wartung ) von Dampfmaschinen oder Dampf-
schifssmaschinen berechtigten Prüfungscommissäre berufen.

Die Prüfungstaxe beträgt fünf Gulden , und gelten hinsichtlich,des Erlages
der Laxe und des behufs Zulassung zur Prüfung einzuschlagenden Borganges
die Bestimmungen der §8 3, 4 und 5 der gedachten Ministerial -Berordnung.
Hat der Candidat die Prüfung bestanden , so wird ihm vom Prüfungscommissär
ein Zeugnis nach dem zuliegenden Formulare (siehe am Schlüsse ) ausgestellt.

Wenn der Candidat die Prüfung nicht besteht, so ist ihm zur Wieder¬
holung derselben eine angemessene , jedoch mindestens einmonatliche Frist zu
bestimmen.

Bei abermaliger Reprobierung darf die Prüfung vor Ablauf eines
Jahres nicht wiederholt werden.

Hinsichtlich der Mittheilung der Namen der wiederholt Reprobierten hat
die Bestimmung des 8 7 der Ministerial -Berordnung vom 15 . Juli 1891,
R .- G .-Bl . Nr . 108 , Anwendung zu finden.

Die Qualifieation eines Wärters von ^Benziu -Motoren -Booten schließt
jene eines Wärters von Naphtha - oder Petroleum -Motoren -Booten und vieo
vor8N in sich.

Bei besonderer Qualifieation des Candidaten behält sich das Handels¬
ministerium vor , von einer Prüfung ganz abznsehen.

Eine solche besondere Qualifieation lüge zum Beispiel vor , wenn der
Candidat ein Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte Dampfmaschinen - oder
Dampfschiffsmaschinen -Wärterprüfung beizubringen in der Lage wäre oder
wenn die Befähigung außer allem Zweifel steht, wie bei Monteuren solcher
Maschinenfabriken , welche sich mit dem Ban derartiger Motoren befassen n . s. w.

Dem Schiffahrtsgewerbe -Jnspector steht das Recht zu, gelegentlich der
stattfindenden Inspektion derartiger Boote in die Zeugnisse der Wärter Einsicht
zu nehmen , um sich von deren Befähigung zu überzeugen.

Die Führung des Schiffes und die Bedienung der Maschine kann einer
und derselben Person auvertraut werden , wenn die Motorenleistung zehn
efsective Pferdekräfte nicht übersteigt.

4 Die bisher in Geltung gewesenen Normal -Erlässe des Handels¬
ministeriums vom 18 . Juli 1890 , Z . 23077 , betreffend die Modalitäten der
Zulassung von Naphthadämpsen als Triebkraft für die Schiffahrt (Naphtha-
Lannches ), vom 23 . Mürz 1891 , Z . 9780 , betreffend die Zulassung des Boot¬
verkehres mit Petroleum -Motoren , endlich vom 8. August 1892 , Z . 33059
(au die Statthaltern in Linz), betreffend die^Zulassnug des Bootverkehres mit
Benzin -Motoren , werden hicmit außer Kraft gesetzt.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf die h. o. Erlässe vom
14 . August 1890 , Z . 46961 , vom 13. April 1891 , Z . 20260 , und vom
24 . August 1892 , Z . 51793 , zur entsprechenden Darnachachtung in die
Kenntnis gesetzt.

Der Magistrat wird zugleich aufgefordert , den Inhalt dieses Normal-
Erlasses dem General -Repräsentanten für das Motorenshstem „Daimler " ,
I . E . Bierenz  in Wien , II ., Kaiser Josefstraße Nr . 3, in Erledigung seiner
Eingabe vom 30 . Juni 1893 , in welcher derselbe um Erleichterungen für die
Schlsfahrt mit diesen Motorxnbooteu eingeschritten ist, bekanntzngcben.

bei Berechnung der Verzugszinsen seitens der städtischen Hauptcaffa -Abtheiluttgen
nicht immer in der vorgeschriebenen Weise vorgegangen wird.

Besonders wurde bemerkt, dass bei Ratenzahlungen in vielen Fällen gar
keine Verzugszinsen eiugehoben wurden und die einhebende städtische Cassa-
Abtheilung die Zinsenberechnnng erst bei Erlag der letzten Rate vornahm,
weshalb die hierortige Rechnungsabtheilung m solchen Fällen veranlasst ist,
bei der Liquidierung einen entsprechenden Betrag auf Verzugszinsen zu ver¬
wenden , wodurch weiterhin eine Differenz zwischen der hierümtlichen Liquidations¬
buchverrechnung und der Quittung der Partei unvermeidlich wird.

Ferner hat es den Anschein, dass die städtischen Hauptcassa -Abtheilnngeu
keine Kenntnis von dem Finanz -Ministerial -Erlafse ääto . 17. Mai 1894,
Z . 52093/1893 (Verordnungsblatt -Beilage Nr . 5 ex 1894 ), bezüglich der
Verzugszinsen -Einhebuugen bei st oouto -Zahluugen erlangt haben.

Nach demselben sind bei dem Umstande , als zufolge eines Erkenntnisses
des k. k. Obersten Gerichtshofes die Bestimmungen über die Verjährung von
Verzugszinsen , welche aus privatrcchtlichen Vereinbarungen entspringen , auch
bei den Verzugszinsen von rückständigen Staatsgebüren anzuwenden sind, die
Verzugszinsen nicht mehr vom cingezahlteu Theitbetragc , sondern für die ganze
rückständige Gebür vorweg in Empfang zu verrechnen.

Hievon beehrt man sich, die Mitthcilung mit dem Ersuchen zu machen,
die unterstehenden magistratischen Bezirksämter behufs Abstellung der eingangs
erwähnten Unregelmäßigkeiten , dann behufs genauer Beobachtung der letzteren
Vorschrift in Kenntnis zu setzen.

6 .

(Bauführungen ans an Zucker -Grzeugnngsstätten an
grenzenden Grundstücken . )

Abschrift eines Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern
vom 20 . December 1895 , Z . 32897 , an die k. k. n .-ö. Statthalterei
in Wien (M .-Z . 13117/IX ) :

Zufolge einer Mittheilung des k. k. Finanzministeriums wurde auf
einem an eine Zucker-Erzengungsstätte angrenzenden Grundstücke von dem
Besitzer desselben ein Stallgebände unmittelbar an die, einen Theil der Um¬
friedung dieser Zucker-Erzengungsstätte bildende Futterkammer angebant und
dadurch die nach Vorschrift des 8 16 des Zuckerstenergesetzes vom 20 . Juni 1888,
R .-G .-Bl . Nr . 97, bis dahin freie Rückwand dieser Kammer verdeckt.

Aus diesem Anlasse wird die k. k. Statthalterei über Ersuchen des k. k.
Finanzministeriums aufgefordert , im Falle von Bauführungen , welche gegen
die Bestimmung des 8 16 , Z . 2, des Zuckerstenergesetzes vom 20 . Juni 1888,
R .- G .-Bl . Nr . 97 , verstoßen , über Anlangen der Finanzbehörde von dein
staatlichen Aufsichtsrechte gegen die Verfügungen der Baubehörden Gebrauch
zu machen.

7 .
* *

Herr

FoV Nt ir 1ar r.
Befähigungs - Zeugnis.

geboren zu.
.) , am . hat sich in Gemäßheit(Land

des Handelsministerial -Erlasses vom 22 . August 1894 , Z . 37686 ex 41893,
am . 189 der Prüfung als Wärter eines mit .einem
Benzin - (Naphtha - oder Petroleum -) Motor ausgestatteten Bootes,unterzogen
und wird ans Grund des Ergebnisses der während einer Probefahrt auf einem
Boote dieser Art abgehaltenen Prüfung zur selbständigen Bedienung (Wartung)
von Benzin - (Naphtha -, Petroleum -) Schiffmotoren als befähigt erklärt.

Urkund dessen die Namensnnterschrift des Prüfungscommissärs und das
beigedruckte Siegel.

. , am. 189
(5 . 8 .)

Unterschrift (Name , Charakter und Adresse) des Prüfungscommissärs.
Vicki des Rectorates oder der Anstaltsdireetion , beziehungsweise der Direktion

der Dampfkessel-Untersuchungs -Gesellschaft.

(Amts - , beziehungsweise gesellschaftliches Siegel .)

5 .

(Berechnung der Verzugszinsen von rückständigen
Staatsgebüren .)

Das k. k. Central -Tax - und Gebürenbemessungsamt hat mit
Note vom 14 . December 1894 , Z . 63920/III (M .-Z . 215165/III ) ,
Folgendes anher mitgetheilt:

Anlässlich der Liquidierung der magistratischen Verzeichnisse über ein¬
gehobene Percentnalgebüren wurde mehrfach die Wahrnehmung gemacht , dass

jBrandzeichen für Pferde , welche vom Budapester
Markte zur Schlachtung nach Wien abtransportiert

werden . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 23 . December 1894 , Z . 98638 (M .-Z . 218301/XV ),
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Da es schon wiederholt vorgekommen ist, dass die Pässe , mit welchen die
vom Budapester Markte bezogenen Pferde gedeckt waren , mit solchen für Pferde
anderer Provenienz verwechselt wurden , und derartige Vorkommnisse die Er¬
hebungen , welche anlässlich der Constatierung der Rotzwurm -Kraukheit bei aus
Ungarn stammenden Pferden gepflogen werden , erschweren oder unmöglich
machen, so hat das königlich ungarische Ackerbauministerium laut Zuschrift vom
6 . December 1894 , Z . 73465 , um einer weiteren Wiederholung ähnlicher
Identitäts -Verwechslungen in Hinkunft Vorbeugen zu können , die Verfügung
getroffen , dass die vom Budapester Pfcrdemarkte nach Wien zur Schlachtung
zu transportierenden Pferde auf der Backe mit einem das Datum des
Marktes (z. B . Lp . XII . 4 . 94 ) enthaltenden Brandzcichen besonders gekenn¬
zeichnet werden.

8 .

(Anerkennung mehrerer bosnisch - herzegowinischer
Gemeindefpitäler als allgemeine öffentliche Kranken¬

anstalten . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Jänner
1895 , Z . 59664 (M .-Z . 2949/III ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
11 . Juni 1894 , Z . 10242 , betreffend die Anerkennung der bosnisch-herzego-
winischen Gemeiudespitäler in Mostar , Banjaluka , Bihae , Travnik und
Dolnja Tnzla  als allgemeine öffentliche Krankenanstalten eröffnet , dass , nach¬
dem theils die Landesallsschüsse , theils die Landtage sämmtlicher im Reichsrathe
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vertretenen Königreiche und Länder ihre znstimmende Erklärung abgegeben haben , ^
die bezügliche h. o. Kundmachung im 10 . Stücke des n .-ö. Landesgesetz- und Ver¬
ordnungsblattes vom 28 . Juni 1893 unter Nr . 31 pnbliciert wurde , und nach¬
dem rücksichtlich der in diesseitigen öffentlichen Spitälern verpflegten bosnisch-
herzegowinischen Landesangehörigen die Reciprocität von Seite des k. und k.
gemeinsamen Finanzministeriums mit der an das hohe k. k. Ministerium des
Innern gerichteten und anher mit dem Erlasse vom 10 . Juli 1893 , Z . 15512,
mitgetheilten Zuschrift vom 23 . Juni 1893 , Z . 7160 , zugesichert wurde , die in
Rede stehenden Gemeindespitäler nunmehr allgemein als öffentliche Kranken¬
anstalten im Sinne der Erlässe des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
6 . März 1855 , Z . 6382 , und vom 4 . December 1856 , Z . 26641 , für die dies - !
seitige Reichshälfte zu gelten haben.

Die jeweilig in Anforderung kommenden Verpslegskosten für in dem I
unterstehenden Verwaltungsgebiete zuständige in den gedachten Krankenanstalten
verpflegte Staatsangehörige sind demnach im Sinne der obigen Vorschriften
stets ordnungsmäßig eindringlich zu machen.

Die in den gedachten Spitälern für das laufende Jahr festgesetzten Ver-
pflegsgebüren per Kopf und Tag wurden mit dem h . o. Erlasse vom 2. März
1894 , Z . 11594 , bekanntgegeben.

Hievon wird der Magistrat zur Darnachachtnng und entsprechenden Ver¬
lautbarung in die Kenntnis gesetzt.

(Notierung der Lebensmittelpreise .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 10 . Jänner 1895,

Z . 205830/XV , Nachstehendes kundgemacht:
Der Magistrat ist in die Kenntnis gekommen , dass von vielen Gewerbs-

lenten , welche Lebensmittel verkaufen , die Warenpreise nicht mehr ausschließlich
per ein Kilogramm , sondern per 1/2  Kilogramm auf den Preistarifen notiert ^
werden , wodurch besonders dann , wenn die Bezeichnung „ 1/2" sehr klein und
undeutlich ansgedrückt oder verwischt und unleserlich geworden ist. Jrrthümer >
und Missverständnisse , ja sogar Täuschungen der Käufer herbeigeführt werden . '

Nach Artikel I des Gesetzes vom 23 . Juli 1871 , Nr . 16 R .-G .-Bl ., hat
das Kilogramm die Einheit des Gewichtes zu bilden . Es steht sonach die
Notierung der Preise für Lebensmittel per 1/2  Kilogramm in den Preistarifen
mit dieser gesetzlichen Bestimmung nicht im Einklänge und ist daher unzulässig.

Eine solche Notierung stellt sich aber auch als eine Außerachtlassung der
hierortigen Kundmachung vom 6. April 1893 , Z . 5485 , dar , in welcher die
Ersichtlichmachung der Preise nach den vorgeschriebenen Maß - und Gewichts - j
einheiten ausdrücklich angeordnet wurde.

Unter Hinweis ans diese Kundmachung werden die Gewerbslente , welche
Lebensmittel nach dem Gewichte verkaufen , neuerlich beauftragt , die Waren¬
preise im Kleinhandel ausschließlich Per ein Kilogramm ans den Preistarifen
zu notieren.

Übertretungen dieser Vorschrift werden nach den bestehenden Gesetzen
bestraft.

10 .

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 12 . Jänner 1895,

Z . 1613 , dem Curatorium der Stiftung „Hans der Barmherzigkeit ",
gestiftet von der Bruderschaft der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Pflege armer
Unheilbarer , die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December 1895 eine Sammlung
milder Spenden im Erzherzogthume Österreich unter der Enns veranstalten
zu dürfen.

Das gleiche Recht, jedoch mit der Einschränkung , nur bei bekannten
Wohlthätern , somit nicht von Hans zu Hans sammeln zu dürfen , ertheilte die
k.! k. n .-ö. Statthalterei mit Decret vom 27 . December 1894 , Z . 11657 , dem
Theresienvereine  zur Erhaltung einer Lehr- und Beschäftigungsanstalt für !
junge verwaiste Mädchen in Wien , mit Decret vom 12 . Jänner 1895 , Z . 1853,
dem St . Josef - Kind er - Asylvereine  in Wien , mit Decret vom 12. Jänner
1895 , Z . 1854 , dem Asylvereine der Wiener Universität  und mit
Decret vom 19. Jänner 1895 , Z . 3517 , dem Wohlthätigkcitsvcrcine
„Nntor nä mirndilio"  in Wien.

Dem Vereine „Kinderfrennde"  in Wien , XIII . Bezirk , wurde mit
Decret derselben Behörde vom 21 . Jänner 1895 , Z . 3518 , die Bewilligung
ertheilt , bis 31 . December 1895 zu Gunsten der Kindcrbewahranstalt
„Elisabethinum " in Wien und in größeren Orten des Erzherzogthumes
Österreich unter der Enns eine Sammlung milder Spenden bei bekannten

Wohlthätern , somit nicht von Haus zu Hans veranstalten zu dürfen , und mit
Decret vom 18 . Jänner 1895 , Z . 3519 , dem „Frauen - W 0 hlth ätigkeits-
vereine für Wien und Umgebung"  das gleiche Recht für den Wiener
Polizei -Rayon.

11 .
(Verzeichnis der zum Absätze von Giften berechtigten

Gewerbslente .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Jänner

1895 , Z . 1425 (M .-Z . 10629/VI11 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
2. Jänner d. I ., Z . 333 , 93 ox 1894 , wird der Wiener Magistrat in Kenntnis

gesetzt, dass das in der k. k. Ministerial -Verordnnng vom 2 . Jänner 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 10, erwähnte Verzeichnis der ans Grund der Gewerbeordnung
znm Absätze von Giften berechtigten Gewerbslente nach dem Stande vom
31 . October 1894 im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdrnckerei bereits
erschienen ist.

Der Preis für den Bezug des Verzeichnisses ist der nämliche geblieben,
wie für die Verzeichnisse der Vorjahre.

Mit Beziehung auf den h. 0. Erlass vom 20 . Jänner 1894 , Z . 2398,
wird dem Wiener Magistrate anfgctragen , auch weiterhin ans das genaueste
darüber zu wachen , dass jeder einzelne zum Absätze von Giften berechtigte
Gewerbsmann mit dem jeweilig neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wird der Wiener Magistrat anfgefordert , die Namen der in
Wien etablierten zum Gistverschleiße berechtigten Gewerbetreibenden und die
Betriebsorte im dortigen Amtsblatte zur öffentlichen Kenntnis zu bringen,
eventuell zu verlantbaren , daß im Bezirke keiner der Gewerbetreibenden zum
Absätze von Gift berechtigt sei.

Schließlich wird der Wiener Magistrat daran erinnert , dass der für das
Jahr 1895 zu erstattende Bericht mit den diesbezüglichen Vorlagen zuver¬
lässig bis 5. November  d . I . vorzulegen ist.

2 *
*

Verzeichnis
der znm Absätze von Giften berechtigten Gewerbslente in Wien.

Name des znm Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs - >

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Alder Victor

Baier Robert
(Firma : Felix Neumann)

Bauer Norbert

Gemischtwarenhändler und
Erzeuger chem. Produkte

Berkowitscli Ernst
(Firma : M . Berkowitsch

L Comp .)

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

M ateri alw aren händl er

Materialwarenhändler

Bondy Emil Gifthändler

Gzernicky Adolf
Händler mit Giften und Groß¬
händler mit pharmaceutischen

Artikeln

Dum Ludwig
(Geschäftsnachfolger der

Theresia Purkholzer)

GH in an n Leo
(Firma : W . I . Rohrbecks

Nachfolger)

Cisenstädter von Bnzias
Emil

(Firma : Gebrüder
Eisenstädter)

Verschleißer von chemischen
Produkten und Bedarfsartikeln

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschaften

Eysaut von Marienfels
Moriz

Händler mit Arzeneistoffe nnnd
Mineralwässer

Verschleißer von Drognen und
Chemikalien

Förster Karl
Dr . der Chemie

(Firma : Lenoir L Förster)

Frunlr Kail

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . R . Fritz)

Verschleiß von Giften

Händler mit pharmaceutischen
Geräthschaften

Materialwarenhändler

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Materialwarenhändler

Gaumanumüller Anton

Gststtner Johann

Gnnesch Gustav

Material - und Specereimaren-
händler , Händler mit Giften
und gifthaltigen Chemikalien

Geinischtwarenhändler

Materialwarenhändler

V . Bezirk und
X. Bezirk

I . Bezirk

VIII . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

IV. Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

IV . Bezirk

V. Bezirk

IX Bezirk

Hauck Wilhelm Philipp

Heß Magdalena

Mechaniker IV . Bezirk

Erzeugerin chemischer Prodnctel XV . Bezirk
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Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Geiverbs¬

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Kopp Karl, Ritter von

Kratzer Franz

Materialwarenhändler,
Verschleißer von Giften

Specerei -, Material - und Färb-
warenhändler

Krziwanek Karl
(verantwortlicher Geschäfts¬

leiter Franz Exner)

Lambrecht Wilhelm
Heinrich

Lebert Änton

Lcsch Karl

LlPka Josef Gabriel
(Firma : Llpla L Giuliani)

Gifthändler

Verschleißer von Abzngsbildern,
Vermischtwarenhändler und

Oelfarbenerzeuger

Maxein Johann

Materialwarenhändler

Erzeuger von Gnmmikapseln

Verschleißer von Material - und
Parfumeriewaren und Verband¬

stoffen

Erzeuger von Türkischroth und
Antimon -Präparaten

Medinger Emil
(Firma : Medinger L Söhne)

Miller b. Aichholz
Vincenz (Firma:

I . M . Miller L Comp .)

Moll August zun.

Nagele August
(Firma : Nägele L Strubell)

Nathanson Moriz,
Dr . der Chemie

Nenber Wilhelm

Orator Franz

Ormezowski Siegmnnd

Specereiwarenhändler

Material -, Colonial - »nd
Specereiwarenhändler

Materiallvarenhändler und
Apotheker

Geinischtwarenvcrschleiß

Gemischtwarenhändlcr

Gemischtwarenhändler

Gemischtwarenhändler

PawMowsktz Ignaz
Heinrich

Pensens Walther
(Firma : Josef Hnß

Nachfolger)

Pfanhanser Wilhelm

Pichler Franz

Pieniczka Josef

Giftverschleißer

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln

Verschleißer von Materialwaren
nnd Chemikalien

Raabe Friedrich Bruno Materialwarenhändler

Radivo Adolf

Rodet Josef
(Firma : Mandelblühs

Nachfolger)

Roeder Philipp Augnst

Schüller Ernst Anton
! löffentl . Gesellschafter der
!Firma H. W . Adler L Comp .)

Scheibert Andreas

Händler mit Droguen , Material-
und Specereiwaren

Giftverschleißer

Materialwarenhändler

Fabrik elektrischer Telegraphen
nnd elektrischer Specialitäten

Materialwaren - und Drognen-
Verschleißer

Schorm Josef.
Dr. der Chemie

1 . V

VII . Bezirk

VII . Bezirk

III . Bezirk

V. Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

I V. Bezirk

III . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

II. Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

X. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

X. Bezirk

V. Bezirk

Erzeuger chemischer Prodncte ^ V. Bezirk

Name des znnr Giftverkaufe
concessionieneu Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Sobel Max

Siiß Nikolaus
(Firma : Petzolt L

Troitlcr Josef

Tlirinsktz Johann

Voigt Karl sen.
(Firma : Josef Voigt

L Comp .)

Wachtel Bernhard

Wachtel David
(Firma : Eisenschimmel

L Wachtel)

Weber Karl
(öffentl . Gesellschafter der
Firma G . Hell L Comp .)

Wibiral Wilhelm
(Firma : A. Pfantzerts

Nachfolger)

Wilhelm Eduard

Will Georg

Wurm Franz

Commissionshändler mit techu.-
chemischen nnd pharmacentischen

Präparaten

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler nnd
Händler mit pharmacentischen

Präparaten

Erzeuger pharmacentischer
Präparate

Material - und Farbwaren-
händler nnd Spiritnosen-

Verschleißer

Verschleißer photographischer
Utensilien nnd Steindrncker

Händler mit photographischen
Artikeln

Erzeuger pharm , nnd chemischer
Präparate und Prodncte

Material - und Farbwaren-
händler

Droguenhändler

Erzeuger chemischer Prodncte

Material -, Colonial - nnd Färb.
waren -Verschleiß

I . Bezirk

I . Bezirk

IX. Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

II. Bezirk

12 .

(Anmeldung zur Unfallversicherung .)
Mnqistrats -Direttor Kren  n hat den magistratischen Bezirks¬

ämtern unterm 18 . Jänner 1895 , M .-Z . 165710/XIII , Nach¬
stehendes kundgemacht.

Die hohe k- k. n .-ö. Statthalterei hat anlässlich eines speciellen Falles
mit dem Erlasse vom 24 . Juni 1894 , Z . 44555 , den Bescheid eines magi¬
stratischen Bezirksamtes , mit welchem der Partei die Anmeldung ihres Betriebes
„Auszug mit Motorenbetrieb " zur Unfallversicherung anfgetragen wurde , zu
beheben gefunden , weil derselbe durch die Einräumung des Recnrsrechtes den
Charakter eines Auftrages zu einer Handlung erhalten habe, zu deren Er¬
zwingung ein gesetzlicher Anhaltspunkt nicht vorliege.

Zugleich wurde dem magistratischen Bezirksamte unter Bezugnahme auf
den demselben zugegangenen Erlass der hohen Statthalterei vom 25 . April
1894 , Z . 29709 , noch Nachstehendes eröffnet:

Eine Verpflichtung zur Anmeldung eines Betriebes , den der Betriebs¬
am ernehmer für nicht versicherungspflichtig hält , schreibt das Unfallversiche¬
rungsgesetz nicht vor.

Es kann daher über Ersuchen der Arbeiter - Unfallversicherungsanstalt
nur eine einfache gütliche Aufforderung zur Anmeldung erlassen werden.

Wenn dieser nicht nachgekommen wird , dann haben der Anstalt von amts-
wegen jene zur Benrtheilnng der Versicherungspflicht des fraglichen Betriebes
dienlichen Momente bekanntgegeben zu werden , welche dem Amte bekannt sind
oder nöthigenfalls erhoben werden.

Auf Grund dieser Daten oder der von ihr selbst einzuholenden Erkundi¬
gungen entscheidet sodann die genannte Anstalt über die Unfallversicherungs¬
pflicht; wenn diese Entscheidung bejahend ausfällt , dann ist gegen den Betriebs -
Unternehmer wegen Übertretung des § 18 U.-V .-G . strafweise vorzugehen.

Weiters wird dem magistratischen Bezirksamte im Anbuge der dem hohen
Statthalterei -Erlasse vom 25 . April 1894 , Z . 29709 , entnommenen Erlasse der
k. k. n .-ö. Statthalterei ääto . I .Movember 1891 , Z . 49998 , an die k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft Wiener -Neustadt in Abschrift zugemittelt . (Siehe den folgenden
Erlass .)

Wovon das magistratische Bezirksamt behufs Kenntnisnahme und Dar-
nachachtnng verständigt wird.
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Abschrift  eines Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
1. November 1891 , Z . 49998 , an die k. k. Bezirkshanptmannschast
Wiener -Neustadt:

Über die in dem Berichte vom 25 . April 1891 , Z . 7240 , gestellte An¬
frage , betreffend die Verpflichtung der politischen Bezirksbehörden zur zwangs¬
weisen Verhaltung von Betriebsinhabern zur Anmeldung ihrer Betriebe zur
Unfallversicherung , wird der k. k. Bezirkshanptmannschaft Nachstehendes er¬
öffnet :

Nach Z 18 U.-G . steht die Entscheidung über die Unfallversicherungs-
Pflicht eines Betriebes in erster Instanz der Unfallversichernngsaustalt zu,
welcher daher die Möglichkeit geboten sein muss , die für diese Entscheidung
nöthigen Grundlagen zu gewinnen . In erster Linie dienen hiezu die im 1. Ab¬
sätze des Z 18 bezeichnten „Anzeigen ", welche nach dem Wortlaute dieses
Absatzes allerdings nur von Inhabern „versicherungspflichtiger " Betriebe zu
erstatten find , während nach der Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 19 . Juni 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 98 , bei der ersten Anmeldung der nnfall-
versichernngspflichtigen Betriebe auch jene Betriebsinhaber zur Anmeldung ver¬
pflichtet waren , die bezüglich der Versichernngspflicht ihrer Betriebe im Zweifel
waren.

Hält sich nun ein Betriebsinhaber für mcht versicherungspftlchtlg und
weigert sich derselbe ans diesem Grunde die Anzeige nach Z 18 U.-G . zu er¬
statten , so kann derselbe deswegen solange nicht nach Z 52 U.-G . gestraft
werden , als nicht die Arbeiter -Unfallversichernngsanstalt seine Versicherungs-
Pflicht im Entscheidungswege ausgesprochen hat . Die k. k. Bezirkshauptmann¬
schaft wird daher , wenn die Anstalt mit dem Ersuchen an sie herantritt , einen
Betriebsinhaber zur Erstattung der obigen Anzeige zu verhalten , diesem Be¬
gehren gemäß § 50 U.-G . insoweit zu entsprechen haben , als sie den betreffenden
Betriebsinhaber zur Erstattung der Anzeige, welche ja seiner Versichernngs¬
pflicht nicht präjndiciert , auffordert . Weigert sich der Betriebsinhaber dieser
Aufforderung nachzukommen , weil er seiner Ansicht nach nicht versichernngs-
pslichtig sei, so hat die k. k. Bezirkshanptmannschaft hievon , eventuell unter Mit-
theilnng der von ihr über die Versichernngspflicht des Betriebsinhabers ge¬
wonnenen Daten , und zwar gleichviel, ob die k. k. Bezirkshanptmannschaft die
Versicherungspflicht für vorhanden hält oder nicht, der Arbeiter -Unfallversiche¬
rungsanstalt Nachricht zu geben , welche sodann die Entscheidung im Sinne des
Z 18 U.-G . zu fällen hat.

Spricht die Anstalt die Versichernngspflicht ans Grund der Erhebungen
der k. k. Bezirkshanptmannschaft oder der eigenen Beauftragten ans , dann hat
die k. k. Bezirkshanptmannschaft erst mit der Fällung des Straferkenntnisses
vorzngeheu und den Betriebsinhabcr zur nachträglichen Einsendung der aus¬
gefüllten Anmeldeformularien nölhigenfalls zwangsweise zu verhalten.

13 .

(Haderusammeln gegen Eintausch von Geschirr und
von alten Kleidern .)

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 29 . Jänner 1895 , Z . 101748 ex 1894 (M .-Z . 19747
ex 1895 ) Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Aus Anlass einer Anfrage , ob das Hadernsammeln gegen Eintausch von
Geschirr , Küchcngeschirr und alten Kleidern im Sinne des Handelsmiiiisterial-
Erlasses vom 23 . December 1881 , Z . 2049 , gestattet ist, hat die k. k. Statt¬
halterei im Einvernehmen mit der n.-ö. Handels - und Gewerbekammer eröffnet,
dass den Hadernsammlern ihr Geschäftsbetrieb auch gegen Eintausch von Ge¬
schirr gestattet werden kann , wenn dasselbe wegen seiner Minderwertigkeit als
„Kleinigkeit " im Sinne des obigen Ministerial -Erlasses anfgefasst werden kann.

Hingegen erscheint der Eintausch von alten Kleidern seitens der Hadern-
sammler nicht zulässig, da anch sanitäre Bedenken gegen deren Anwendung als
Tanschmittel sprechen.

Hievon wird der Magistrat znr Wissenschaft und Darnachachtnng ver¬
ständigt.

L4.
(Die Unterlassung des vereinbarten Arbeitsantrittes
ist ans Grund der Gewerbeordnung nicht strafbar . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 29 Jänner
1895 , Z . 3721 (B .-A.-Z . 19745/1 ) , dem magistratischen Bezirks¬
amte für den I . und VIII . Bezirk in Wien Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom
II . Jänner 1895 , Z . 23602 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handels¬
ministerium aus Anlass des Gesuches des F . W . in Wien um Nachsicht der
ihm mit dem Erkenntnisse des Wiener magistratischen Bezirksamtes für den
I . und VIII . Bezirk vom 7. Juni 1894 , St .-R .-Nr . 106 , wegen unbefugter
Lösung des Arbeitsverhältnisses im Grunde des 8 85 der Gewerbegesetz-Novelle
vom 8. März 1885 auferlegten sechsstündigen Arreststrafe , dieses Erkenntnis
von amtswegen außer Kraft gesetzt, weil die Bestimmung des bezogenen

Paragraphen , betreffend den vorzeitigen Austritt aus der Arbeit , auf den vor¬
liegenden Fall , wo der Eintritt in das Arbeitsverhältnis noch gar nicht statt-
gesunden hat , keine Anwendung finden kann und die Gewerbeverordnnng eine
Bestimmung Uber die Strafbarkeit der Unterlassung des vereinbarten Arbeits¬
antrittes nicht enthält.

LS.

(Wanderlager . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 29 . Jänner
1895 , Z . 8628 (B .-A .-Z . 3014/VI ) , dem magistratischen Bezirks¬
amte für den VI . Bezirk in Wien Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern findet laut Erlasses vom
18. Jänner 1895 , Z . 26813 , dem Recurse des G - E . in Wien gegen die
Statthalterei - Entscheidung von: 7. August 1894 , Z . 60066 , mit welcher dem¬
selben in Bestätigung der dortäintlichen Entscheidung vom 4. October 1893,
Z . 2/049/V1 , die erbetene Ausfertigung eines Gewerbescheines znm Betriebe
eines Wanberlagers für Uhrenbeftandtheile und Werkzeuge für die im Neichs-
rathe vertretenen Königreiche und Länder verweigert wurde , im Hinblicke auf
die Bestimmungen der 39, 40 und 41 der Gewerbegesetz-Novelle vom
15. Mürz 1883 , R . -G .-Bl . Nr . 39 , keine Folge zu geben.

Die Beilagen des Berichtes vom 26 . September 1894 , Z . 28939 , folgen
im Anschlüsse zurück.

L6.
(Snbsistertzmittelreverse zu Gunsten von Neserve

Ossieieren . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Febrnar
1895 , Z . 461/IN -. (M .-Z . 24392/XVI ), dem Wiener Magistrate

^ Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:
Von Seite des hohen k. und k. Reichs -Kriegsministeriums wurde die

Wahrnehmung gemacht, dass bei der behördlichen Bestätigung der Snbsisteuz-
mittelreverse , welche von dritten Personen zu Gunsten von Reserve -Officieren
ausgestellt werden , nicht in allen Fällen mit der erforderlichen Genauigkeit
vorgegangen wird.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
13. Jänner 1895 , Z . 3081/M . I . sx 1894 , wird der Wiener Magistrat ange¬
wiesen, derartige Bestätigungen nur auf Grund zuverlässiger Erhebungen über

! Besitz, Einkommen , Steuerleistung rc., des Neversausstellers sowie nach ge¬
wissenhafter Erwägung aller sonstigen in Betracht kommenden Momente zu
ertheilen.

Es wird sich empfehlen , diese Bestätignngsclanseln etwa in folgender
Fassung den Reversen beizusetzen : „ Der Aussteller ist Besitzer des . . . . . ,
hat als . einen Gehalt von jährlich . oder „ hat ans
Geschäft (Unternehmen rc.) jährliche Stenerleistnng . ein Einkommen
von jährlichen . und ist somit in der Lage, den übernommenen Ver¬
pflichtungen nachznkommen ."

Auch wird der Wiener Magistrat entsprechend dem vom Reichs -Kriegs-
ministerium ausgesprochenen Wunsch - infolge des citierten hohen Ministerial-
Erlasses weiters aufgefordert , behufs Wahrung des Officiersansehens in allen
jenen Fällen , in welchen dortamts etiva davon Kenntnis erhalten wurde , dass
ein Reserve -Ofsicier seine Lebensstellung oder die Subsistenzmittel eingebüßt
hat , oder eine mit dem Officicrs -Charakter nicht vereinbarliche Berufs-
beschäftiznng ausübt , hievon dem Ergänzungs -Bezirkscommanoo die Mit-
theilnng zukommen zu lassen.

17

( „ Cirrbiudtncher " bei Pfandleih -Licitationerr . )

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 16 . Februar
1895 , M .-Z . 8510/XVIII , Nachstehendes bekauutgegeben:

Über eine Anfrage des magistratischen Bezirksamtes für den I . und
VIII . Bezirk, ob die sogenannten „ Einbindtücher " der bei den concessionierten
Pfandleihern verpfändeten Kleider und Wäschestücke als zu der betreffenden
Post gehörig zu betrachten und daher bei den von diesen Pfandleihern nach
dem Gesetze vom 23 . März 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 48 , veranstalteten öffentlichen
Feilbietungen dem Ersteher der betreffenden Post mit derselben hinanszugeben
seien, hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 14. Febrnar 1895 entschieden,
dass diese Einbindtücher einen Bestandtheil des zugehörigen versteigerten
Objectes bilden und daher sowohl ausdrücklich ausznrusen als auch dem
Ersteher anszufolgen sind.

Weilers wird zufolge desselben Sitzungsbeschluffes die Genossenschaft der
Pfandverleiher unter einem verständigt , dass bei der in das Pfandleihbuch
aufzunehmenden Beschreibung des Pfandstückes auch das im Obigen bezeichnte
Einbindtuch , falls ein solches vorhanden ist, als Bestandtheil des Psandstückes
unter der Bezeichnung „ Einbindtnch " ausdrücklich verzeichnet werden muss.
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Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Aufträge in Kenntnis
gesetzt, die dortamtlichen Licitations -Commissäre von dieser Entscheidung zu
verständigen , dieselbe auch den im Amtsbezirke vorhandenen Pfandleihanstalten
entsprechend zu intimieren und sich gelegentlich der nach H 17 der Ministerial-
Verordnnng vom 24 . April 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , vorznnehmenden periodischen
Revisionen dieser Anstalten von der Einhaltung des zweiten Theiles dieser
Borschrist zu überzeugen.

(Lesenenherstellungen .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde in der Sitzung vom 27 . December 1894,

snb Z . 10167 (M .-Z . 120942/IX ), dem Anträge des Magistrates dahingehend
zngestimmt , dass der bisherige Vorgang beibehalten werde , wonach nur die für
Lesenen in Anspruch genommenen , nicht auch die dazwischen liegenden Grund¬
flächen bei Berechnung der Grnndentschädignng in Rechnung zu stellen sind.

II. N»i »uttivl» !li»»nuiuM.
M:

i ;>.

(Einbringung von Mietzinsnmlagen . )
Bürgermeister Dr . Grübl  hat unterm 22 . Jänner 1895,

M .-Z . 202694 ex 1894/XV1I , Nachstehendes angeordnet:
Nach der hohen Regierungs -Verordnung vom 14 . October 1785 haben

die Hanseigenthümer , Sequester und Administratoren in Wien bei Enthebung
des Hauszinses zugleich auch van jedem Inwohner die Zinskreuzer bei eigener
Dafürhaftnng einznfordern und nebst ihren eigenen Abgaben an die städtischen
Stenercassen abzuführen , oder aber die diesfällig renitierenden Einwohner der
Gemeinde -Verwaltungsbehörde zur weiteren Vorkehrung anznzeigen , da sonst
zur Hereinbringnng diesfälliger Rückstände ohneweiters die Zinsenseqnestration
verhängt werden würde.

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
26 . September 1894 , Z . 8455 , wurde anlässlich eines spcciellen Falles aus¬
gesprochen, dass in dem derzeitigen Vorgänge , wonach die Zins - und Schnl¬
krenzer gemeinsam mit den den Hanseigenthümer direct treffenden Umlagen
in dem Zahlungsbogen des letzteren vorgtschrieben werden , eine Ungesetzlichkeit
insofern nicht erblickt werden kann , als in dem bezüglichen Zahlungsbogen
ausdrücklich ersichtlich gemacht ist, dass die Zahlung der Zins - und Schul-
kreuzer den Mietparteien obliegt , sonach über das Rechtssubject der Abgabe¬
pflicht ein Zweifel nicht besteht, und weil im Falle der fruchtlosen Einfordernng
der gedachten Zins - und Schnlkrenzer von einer Mietpartei dem Hanseigen¬
thümer , um sich von der eigenen Dafürhaftnng zn befreien , Vorbehalten bleibt,
die betreffende , diese Umlage auf den Mietzins nicht zahlende Mietpartei dem
magistratischen Bezirksamte zur weiteren Vorkehrung anzuzeigen.

Aus der obigen Verordnung und der citierten Entscheidung geht hervor,
dass den Hanseigenthümer zwar die Haftung für die Einfordernng , Einhebnng
und Abfuhr der Mietzinsnmlagen trifft , dass er sich jedoch von dieser Haftung
in jenem Falle , wo eine Mietpartei die Zins - und Schnlkrenzer zn Händen
des Hausbesitzers ungeachtet der erfolgten Einfordernng nicht entrichtet hat
(welcher Fall in der Regel nur dann eintrcten wird , wenn die Mietvartei
auch den Mietzins nicht entrichtet ), durch die Anzeige über den nicht erfolgten
Eingang der Abgabe zu seinen Händen befreien kann . Da aber infolge einer
solchen Anzeige eine weitere Vorkehrung zu treffen ist, so ist es klar, dass diese
Anzeigen zn einer Zeit erfolgen müssen , wo die etwa im Necurs-
wege einznleitende Constatierung ihrer Richtigkeit und die  Ein¬
hebung der Abgabe von der renitierenden Partei noch möglich
ist ; es wird daher in die Kundmachung über die Ausschreibung der Gemeinde - !
Umlagen für die Einbringung solcher Anzeigen eine  Frist von
vier Wochen  vom Einzahlungstermine der betreffenden Abgabenrate an
festgesetzt.

In jenen Fällen , in welchen für die Entrichtung des Mietzinses kürzere
als vierteljährige Zahlungstermine vereinbart sind , wird diese vierwöchentliche
Prüclusivfrist von der Fälligkeit der betreffenden Mietzinsrate zn berechnen sein

Behufs der entsprechenden Durchführung  der erwähnten gesetzlichen
Anordnungen wird den magistratischen Bezirksämtern folgende Weisung
ertheilt:

Wenn derartige Anzeigen rechtzeitig einlaufen , so hat das Bezirksamt
durch die Steueramts -Abtheilnng bei der betreffenden k. k. Steueradministration
den richtiggestellten Bruttozins der betreffenden Wohnung , sowie den durch die
Passiernngen (für Beleuchtung und Wasserbezug ) hieran sich ergebenden
Percentsatz des Abzuges erheben zu lassen und hierauf den Act sofort der
städtischen Buchhaltung zur Äußerung zuznfertigcn.

Nachdem die Kosten der Hansbelenchtung und des normalen Wasser-
beznges ans dem Brnttozinse heransgerechnet und somit abgabenfrei gelassen
werden , so wird die Buchhaltung den Betrag der verweigerten Zinskrenzer-
Abgabe ans der Gesammtschnldigkeit des betreffenden Hauses an Zins - und

Schnlkreuzern in jenem Verhältnisse berechnen , in welchem sich der Brutto-
Mietzins der bezüglichen Wohnung zum Gesammt -Bruttozinse des Hauses stellt.

Der hienach berechnete Betrag ist bei der Schuldigkeit des Hausbesitzers
auf dem betreffenden Steuer - und Abgabenconto in Abfall zn bringen und in
einem separaten Hilfscontobuche über verweigerte Zins - und Schnlkrenzer der
renitierenden Partei zur Gebür vorzuschreiben . Selbstverständlich ist sowohl
aus dem Hausconto als auf dem Hilfsconto die gegenseitige Berufung anzu-
merken und über die in dein Hilfscontobuche vorkommenden Parteien ein
alphabetischer Index anzulegen.

Über die auf dem Hilfsconto vorgeschriebene Gebür ist der betreffenden
Partei ein schriftlicher Zahlungsauftrag unter Offenlassung einer vierzehn-
tägigen Recursfrist (Z 73 des Gemeindestatntes ) znzufertigen , und gleichzeitig
der Hanseigenthümer von dieser über seine Anzeige erfolgten Verfügung mit
der Aufforderung zu verständigen , in dem Falle , als der die verweigerte
Zinskrenzerabgabe enthaltende Mietzins nachträglich eingehen sollte, den ent¬
fallenden Betrag der Ümlage sofort an die Steneramtscassa zu entrichten.

Da die zur Deckung der Gemeindebedürfnisse ausgeschriebenen Abgaben
mit denselben Zwangsmaßregeln , welche zur Einhebnng der landesfürstlichcn
directen Sreuern b 'stehen, eingetrieben werden können, und da in Ansehung
der directM landessürstlichen Steuern , Recurse eine bie Eintreibung uns-
schiebende Wirkung nicht haben , so ist ohne Rücksicht auf einen etwa anhängigen
Recurs sofort gegen die säumige Partei zur Einbringung der ihr vorge¬
schriebenen Schuldigkeit die politische Execution einzuleiten (Z 52 lil . G .-V .),
im Fasle der nachgewiesenen Uneinbringlichkeit die Abschreibung bei dem
Stadtrathe zn beantragen.

Im Falle der Verhängung des Concurses über eine in dem Hilfsconto-
bnche über verweigerte Zins - und Schnlkrenzer vorkommende Rückstandspartei
ist die betreffende Forderung nach der Vorschrift der Concursordnung vom
25 . December 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ox 1869 , gegen die Concursmasse
geltend zu machen. Es sind demnach derartige Rückstände bei der Concursmasse
anzumelden und hiebei, wenn die Forderung nicht über drei Jahre , vom
Tage der Concurseröffnung zurückgerechnet, rückständig ist, die Liquidierung in
der ersten Classe (Z 43 , Punkt 4 C.-O ), sonst in der dritten Classe der
Concursgläubiger zu begehren.

Wurde in Ansehung einer solchen Forderung ein Pfandrecht erwirkt , so
ist außerdem die Berichtigung dieser Forderung als Masseschuld nach Z 38
C .-O . anzusprechen . Wenn das cridatarische Gewerbe nach der Concurs¬
eröffnung auf Rechnung der Masse fortbetrieben wird , und der Concnrsmassc-
verwalter die Bezahlung der Mietzinsabgabe für das Geschäftslocale zn Händen
des Hanseigenthümers verweigern sollte, so ist die nach der Concurseröffnung
hiefür ausgelaufene Abgabe nach Z 29 C.-O . von dem Masseverwalter als
Theil der Massekosten anznsprechen , eventuell bei dem Concnrsgerichte anzn-
melden.

Um die Bezirksämter m dre Lage zn versetzen, m Eoncnrsfällen das
erforderliche zu veranlassen , erhält der Stenercataster den Auftrag , von jeder
Concurseröffnung nicht nur das Bezirksamt , in welchem der Cridatar besteuert
ist, sondern auch jenes , in welchem er wohnt , letzteres auch dann , wenn der
Cridatar gar nicht besteuert ist, zu verständigen.

Im übrigen tritt in dem derzeitigen Verfahren hinsichtlich der Vor --
schreibnng und Einhebnng der Zins - und Schnlkrenzer keine Änderung ein.

Die magistratischen Bezirksämter sowie die Stadtbuchhaltung haben über
die bei Durchführung der vorliegenden Anordnung gemachten allgemeinen und
besonderen Wahrnehmungen mit Ende October 1895 an den Magistrat Mit¬
theilung zu machen.

Wenn bei der Verwaltung der Zinshäuser der Gemeinde oder der von
der Gemeinde verwalteten Fonde sich Fälle der Verweigerung der Zins-
kreuzer-Abgabe durch eine Mietpartei ergeben , so ist auch in diesen Fällen in
analoger Weise vorzugehen.

II!. Geseke
iioii tii'smifwri'r Wichtigkeit siir lU' ii iwtitischeii tier-

watlung -chienjt.
2 «K.

(Negelitirg der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe .)

Gesetz vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 (ansgegeben
und versendet am 1. Februar 1895 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

8  i.

An Stelle des Z 75 des Gesetzes vom 8 . März 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 22),
betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung , haben die
nachfolgenden Bestimmungen zn treten:

Artikel  I.

An Sonntagen hat alle gewerbliche Arbeit zn ruhen.
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Artikel II.

Die Sonntagsruhe hm spätestens INN 6 Uhr morgens eines jeden Sonn¬
tages , nud zwar gleichzeitig für die ganze Arbeiterschaft jedes Betriebes zu
beginnen und mindestens 24 Stunden zu dauern.

Artikel III.

Von der Bestimmung der Artikel I und II sind ausgenommen:

1 . Die au den Gewerbclocaleu und Werksvorrichtnngen vorzuuehnienden
Sänbernngs - und Jnstandhaltungsarbeiten , durch welche der regelmäßige Fort¬
gang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist , und welche ohne
wesentliche Störung des Betriebes oder ohne Gefahr für Leben und Gesundheit
der Arbeiter an Wochentagen nicht verrichtet werden können;

2 . die erforderliche Bewachung der Betriebsanlagen;
3 . die Arbeiten zur Boruahme der Inventur , und zwar einmal im Jahre;
4 . unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur , welche entweder aus

öffentlichen , insbesondere sicherheitspolizeilichen Rücksichten oder in Nothfällen
vorgenommen werden müssen;

5 . die persönlichen Arbeiten des Gewerbeinhabcrs , insoweit dieselben ohne
Berwendnng eines Hilfsarbeiters und nicht öffentlich vorgenommen werden.

Artikel IV.

Gewerbetreibende , welche Arbeiter an Sonntagen zu Arbeiten der im
Artikel III , 1 , 2 , 3 und 4 erwähnten Art verwenden , sind verpflichtet , ein
Verzeichnis anznlegen , in welches für jeden einzelnen Sonntag die Namen der
beschäftigten Arbeiter , der Ort und die Dauer ihrer Beschäftigung , sowie die
Art der vorgenommenen Arbeit einzutragen sind . Dieses Verzeichnis ist auf
Verlangen der Gewerbebehörde , sowie dem Gewerbeinspector vorznlegen

Bezüglich der im Artikel III , Punkt 3 und 4 , erwähnten Arbeiten ist der
Gewerbemhaber überdies verpflichtet , von der Vornahme dieser Arbeiten noch
vor Beginn derselben au die Gewerbebehörde die Anzeige zu erstatten . Wenn
die Nothwendigkeit des Beginnes oder der Fortsetzung einer solchen Arbeit erst
am L -onntag eintritt , so muss die Anzeige spätestens sofort nach Beendigung
derselben an die Gewerbebehörde erstattet werden.

Diese Anzeigen sind Jtempelfrei.
Die Aufgabe der Anzeige bei der k. k. Post gilt als Erstattung der An¬

zeige an die Gewerbebehörde.
In beiden Fällen hat die Gewerbebehörde zu prüfen , ob die gesetzlichen

Voraussetzungen zur Vornahme dieser Arbeiten vorhanden sind.

Artikel V.

Sofern die im Artikel III unter 1 , 2 und 4 erwähnten Arbeiten die
Arbeiter am Besuche des Vormittaggottesdieustes hindern , sind die Gewerbe-
mhaber verpflichtet , jedem bei diesen Arbeiten beschäftigten Arbeiter an dem
nächstfolgenden Sonntage jene freie Zeit zu lassen , welche ihm den Besuch des
Vormittaggottesdicnstes ermöglicht.

Wenn die im Artikel III unter 1, 2 und 4 bezeichneten Arbeiten länger
als drei Stunden dauern , ist diesen Arbeitern mindestens eine viernndzwanzig-
stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage oder , wenn dies mit Rücksicht
ans den Betrieb nicht möglich ist, an einem Wochentage , oder je eine sechs¬
stündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren.

Artikel VI.

Der Handelsminister im Einvernehmen mit den betheiligten Ministern ist
ermächtigt , bei einzelnen Kategorien von Gewerben , bei denen ihrer Natur nach
eine Unterbrechung des Betriebes oder ein Aufschub der betreffenden Arbeit
nnthnnlich oder bei denen der Betrieb an Sonntagen im Hinblicke ans die
täglichen oder an Sonntagen besonders hervortretenden Bedürfnisse der Be¬
völkerung oder des öffentlichen Verkehres erforderlich ist , die gewerbliche Arbeit
auch anzSonntagen im Verordnnngswege zu gestatten.

Bei den im ununterbrochenen Betriebe stehenden Gewerben , rücksichtlich
welcher die Sonntagsarbeit gestattet wird , ist dieselbe immer ans die mit dem
eigentlichen ununterbrochenen Betriebe unmittelbar zusammenhängenden und bei
den übrigen unter die Ausnahme dieses Artikels fallenden Gewerben immer
auf die in der Verordnung ausdrücklich gestatteten Arbeitsleistungen zu be¬
schränken , wogegen alle anderen Arbeiten , wie Vorbereitnnqs - oder sonstige
Neben - und Hilfsarbeiten zu ruhen haben.

Die Regelung der an Sonntagen in ^diesen -Betrieben gestatteten Arbeiten
und die Feststellung der Bedingungen , unter welchen sie gestattet sind , erfolgt
für alle Betriebe derselben Art gleichmäßig und unter Berücksichtigung der im
Artikel V getroffenen Anordnungen hinsichtlich des Ersatzruhetages ' .

Die betreffenden Bestimmungen sind in die Arbeitsordnung anfznnehmen,
beziehungsweise an geeigneter Stelle in den Arbeitsräumen in den landes¬
üblichen Sprachen anznschlagen.

Artikel VII.

Sofern bei einzelnen Kategorien von Productionsgewerben , deren Aus¬
übung an Sonntagen zur Befriedigung der täglichen oder an Sonntagen be¬
sonders hervortretenden Bedürfnisse der Bevölkerung nothwendig ist, vorwiegend
örtliche , von Sitte und Gewohnheit beeinflusste Verhältnisse in Betracht kom¬
men , kann die Ermittlung und Feststellung der erforderlichen Ausnahmen von
der Vorschrift der Sonntagsruhe von den betheiligten Ministerien den politischen
Landesbehörden übertragen werden.

Die betreffenden Gewerbe sind in der auf Grnnd des Artikels VI zu
erlassenden Verordnung namhaft zu machen.

Bei der Feststellung der Ausnahmen für diese Gewerbe , welche für einzelne
Gemeinden oder Orte verschieden erfolgen kann , ist auf die im Artikel V ge¬
troffenen Anordnungen hinsichtlich des Ruhetages Bedacht zu nehmen . Die
Feststellung dieser Ausnahmen erfolgt nach Anhörung der betreffenden Gemeinden
und Genossenschaften . Auch sind die betreffenden Bestimmungen in die Arbeits¬
ordnung anfznnehmen , beziehungsweise an geeigneter Stelle in den Ärbeits-
räumen in den landesüblichen Sprachen anznschlagen.

Artikel VIII.

Die politischen Landesbehörden in Galizien und der Bukowina sind er¬
mächtigt , für ihre Verwaltungsgebiete oder Theile derselben die Arbeit in Pro-
dnctionsgewerben an Sonntagen unter der Voraussetzung zu gestatten , dass
die betreffenden Gewerbeinhaber nud deren sümmtliche Hilfsarbeiter mit Be¬
rücksichtigung ihrer Confession an einem anderen Tage der Woche regelmäßig
eine viernndzwanzigstündige Arbeitsruhe enthalten und diese Arbeiten nicht
öffentlich vornehmen.

Gewerbetreibende , welche Hilfsarbeiter an Sonntagen zu solchen Arbeiten
verwenden , sind verpflichtet , das im Artikel IV , Absatz I , erwähnte Verzeichnis
zu führen und dasselbe , ans Verlangen , der Gewerbebehörde , sowie dem Ge-
werbeinspector vorzulegen.

Artikel IX.

Beim Handelsgewerbe ist die Sonntagsarbeit für den Betrieb desselben
höchstens in der Dauer von sechs Stunden gestattet.

Die Festsetzung der Stunden , während welcher die Lwnntagsarbeit ge¬
stattet ist, erfolgt durch die politischen Landesbehörden nach Anhörung dcr
betreffenden Gemeinden und Genossenschaften.

Den Genossenschaften steht das Recht zu , ans Grund eines in der Ge¬
nossenschafts -Versammlung gefassten Beschlusses bei der politischen Landesbehördc
im Wege der Gewerbebehörde I . Instanz Anträge ans Einschränkung der Sonn¬
tagsarbeit für das betreffende Gewerbe zu stellen.

An einzelnen Sonntagen , an welchen besondere Verhältnisse einen er¬
weiterten Geschäftsverkehr erfordern , wie zur Weihnachtszeit , an den Festtagen
der Landespatrone u . dgl ., kann eine Vermehrung der Stunden , während
welcher der Betrieb der Handelsgewerbe stattfinden darf , durch die politischen
Landesbehörden nach Anhörung der betreffenden Gemeinden und Genossen¬
schaften bis zu zehn Stunden zngestanden werden . Diese Gestattung , und zwar
im Ausmaße von zehn Stunden , hat jedenfalls an dem , dem Weihnachtstage
vorausgehenden Sonntage , und wenn der Weihnachtsabend ans einen Sonntag
fällt , auch an diesem Tage einzntreten . Ebenso kann von den politischen Landes¬
behörden in Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse , wie zum Zwecke
des Verkaufes von Devotionalien an Wallfahrtsorten , dann von Lebensmitteln
in Ausflugsorten , auf Bahnhöfen n . dgl ., nach Anhörung der betreffenden Ge¬
meinden und Genossenschaften eine Vermehrung der Stunden , während welcher
der Betrieb der Handelsgewerbe stattfinden darf , für alle Sonntage oder
für die Sonntage bestimmter Jahreszeiten oder sonstiger Zeitabschnitte bis zu
zehn Stunden zngestanden werden.

Endlich kann von den politischen Landesbehörden für jene Orte mit
weniger als 6000 Einwohnern , welche von der Bevölkerung der Umgebung an
Sonntagen behufs Deckung ihrer Bedürfnisse ausgesucht werden , eine Ver¬
mehrung der Stunden , während welcher der Betrieb der Handeisgewerbe statt¬
finden darf , für alle Sonntage oder für die Sonntage bestimmter Jahreszeiten
bis zu acht Stunden zngestanden werden . Doch dürfen in diesen Handels¬
gewerben die Hilfsarbeiter nur bis zu dem im Alinea I festgesetzten Ausmaße
verwendet werden.

Die Festsetzung der Stunden , während welcher die Sonntagsarbeit beim
Handelsgewcrbe gestaltet ist , kann für verschiedene Zweige des Handels nud für
einzelne Gemeinden oder Gemeindetheile verschieden erfolgen.

An den Sonntagen ist den Arbeitern mit Berücksichtigung ihrer Konfession
die zum Besuche des Vormittaggottesdienstes nöthige Zeit einzuränmen.

In den Stunden , während welcher die Sonntagsarbeit für den Handels¬
betrieb nicht gestattet ist , müssen die Eingangsthüren zu den für den Verkehr
mit dem Publicum bestimmten Geschäftslocalitäten geschlossen gehalten werden.

Artikel X.

In jenen Handelsgewerben , in weichen dem Personale die Sonntagsruhe
von 12 Uhr mittags an nicht ohne Unterbrechung bis zur Geschäftseröffnnng
am nächsten Tage gewährt werden kann , ist diesem Personale im Wege der Ab¬
wechslung jeder zweite Sonntag ganz frei zu geben oder , falls dies nicht
durchführbar ist, ein halber Wochentag als Ruhetag einzuränmen.

Artikel  XI.

Soweit nach den Bestimmungen des Artikels IX der Betrieb der Handels¬
gewerbe an Sonntagen zu ruhen hat , dürfen auch jene Inhaber von Handels¬
gewerben , welche keine Arbeiter beschäftigen , den Geschäftsbetrieb nicht ansübcn,
beziehungsweise die Eingangsthüren zu den für den Verkehr mit dem Publicum
bestimmten Geschäftslocalen nicht offen halten.

Artikel  XII.

Die Vorschriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe finden auch
aus den dem Productionsgewerbe znstehenden Verschleiß seiner Waren , soweit
dieser Verschleiß nicht auf Grund der Artikel VI , beziehungsweise VII besonders
geregelt wird , ferner ans das Fellbieten im Umherziehen (Z 60 der Gewerbe¬
ordnung ) und auf den Marktverkehr Anwendung.
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Artikel XIII.

Die van den politischen Landesbehörden im Grunde der Artikel VII,
VIII und IX erlassenen Vorschriften sind am Schlüsse eines jeden Vierteljahres
dem Handelsminister zur Kenntnis zu bringen , welcher im Einvernehmen mit
den betheiligten Ministern Abänderungen dieser Borichrifteu verfügen kann.

Artikel XIV.

An den Feiertagen ist den Arbeitern mit Berücksichtigung ihrer Confession
die zum Besuche des Vormittaggottcsdienstcs nöthige Zeit einzuränmen.

8 2.
Übertretungen der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund

desselben erlassenen Durchführnngsvorschriften sind nach den Strafbestimmungen
der Gewerbeordnung zu ahnden.

8 3.

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

8
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind der Handelsminister und der

Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und
Unterricht betraut.

Budapest , den 16 . Jänner 1895.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Landes
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1865 pnblicierten Gesetze und Verordnungen .)
Rcichsgcsctzblatt.

Nr . RA. Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
1 <4 . Männer 1895 , betreffend die Ergänzung und Abänderung einzelner
Bestimmungen der internationalen Schisfahrts - nnd Hafenordnnng für den
Bodcnsee vom 22 . September 1867 (R .-G .-Bl . Nr . 19 ox 1868 ), sowie der
mit Ministerialvcrordnnng vom 29 . October 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 188 ) erlassenen
Vorschriften zum Zwecke der Sicherheit der Schiffahrt auf dem Bodensee.

Nr . 14 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Ackerbaues und des Handels vom
5 . Jänner 1895 , durch welche die in der Ministerial-Verordnnng vom
16 . September 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 138 ) enthaltenen Durchführungsbestim¬
mungen zum Z 10 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 (R .-G .-Bl . Nr . 35)
betreffend die Tilgung ansteckender Thierkrankheiten , abgeändert werden.

Nr . 15 . Kundmachung des k. k. Minister -Präsi¬
denten im Einvernehmen mit dem Justizminister vom
6 . Jänner 1895,  betreffend den Beitritt der Colonie Südanstralien zu
dem Staatsvertrage mit Großbritannien über den Urheberrechtsschutz bei Werken
der Literatur oder Kunst.

Nr . 16 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 20 . Jüuuer 1895,
betreffend die Zollbehandlung der mit Ursprnngscertificaten von San Severo
nnd Barletta zur Einfuhr gelangenden Weine.

Nr . 17 . Concessionsnrkunde vom 18 . December
1894  für die Localbahn Neuhaus -Nenbistritz.

Nr . 18 . Gesetz vom 9 . Jänner 1895 , betreffend die
Sanierung der Brnderlade des k. k. und mitgcwerkschaftlichen Karoli -Borromäi-
Silber - und Blei -Hauptwerkes in Pribram.

Nr . IN . KNNdIllach UNg des Finanzministeriums
vom 18 . Jänner 1895 , betreffend die Vereinigung des königlich
ungarischen Hanptzollamtes in Temesvär mit seiner Expositnr am Bahnhofe
„Josefstadt " in Temesvär.

Nr . 26 . Kaiserliches Patent vom 26 . Jänner 1895 , >
betreffend die Auflösung des Landtages der Markgrafschaft Istrien . !

Nr . 21 . Gesetz vom 16 . Jänner 1895 , betreffend die
Regelung der Soun - nnd Feitertagsrnhe im Gewerbebetriebe.

Nr . 22 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 60 . Jänner 1895,  betreffend die Übertragung der Concessionen
für die Localbahnen von Hnllein nach Kremfier , von Kremsier nach Zborowitz
nnd von Hnllein nach Bistritz an die k. k. priv . Kaiser Ferdinands -Nordbahn.

Nr . 2A Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
6 . Februar 1 895,  betreffend die Antorisierung von Versicherungs¬
technikern.

Nr . 24 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 15 . Februar 1895 , betreffend die Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den wechselseitigen Verkehr zwischen den Eisenbahnen Öster¬
reich-Ungarns einerseits nnd Deutschlands andererseits rücksichtlich der nach dem
internationalen Übereinkommen vom 11. October 1890 von der Beförderung
ausgeschlossenen oder bedingungsweise zugelassenen Gegenstände.

II. Laudtsgksetzblatt.
Nr . 5 . Verordnung des k. k. nicdcröstcrreichischcn

Landesschulrathcs vom 26 . Jänner 1895 , Z . 466,
womit in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Mai 1894 , L.-G . -Bl . Nr . 34 , die
näheren Bestimmungen über die Einreihung der Lehrpersonen an den öffent¬
lichen Volksschulen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns mit Aus¬
nahme des Schulbezirkes von Wien in die einzelnen Gehaltsstufen festgestellt
werden.

Nr . 6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogthume Österreich unter der Enns vom 17 . Jänner
1895 , Z . 104711 6X 1894,  betreffend die Verlautbarung des
von der Zaya Concurrenz Mistelbach -Laa mit dem nieder-österreichischen Landes-
ausschusse nnd der Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich
der Taschelbachregulierung im Zaya -Concurrenzbezirke Mistelbach.

Nr . 7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogthume Österreich unter der Enns vom 20 . Jänner
1895 , Z . 4680 , betreffend die Durchführung der regelmäßigen Stellung
zur Aushebung der Recrutencontingente für das Heer , die Kriegsmarine,
Landwehr nnd die Ersatzreserve im Jahre 1895.

Nr . 8 . Kundmachung der k. k. nieder-österreichischen
Finanz - Landesdirection vom 27 . December 1894,
Z . 74704 , betreffend die Termine zur Einzahlung der directen Stenern
im Jahre 1895.

Nr . 6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
2 . Februar 1895 . I . 7905 , betreffend die Einhebnng der Landes¬
fondszuschläge in der Zeit vom 1. Jänner bis einschließlich 31 . März 1895.

Nr . 16 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
8 . Februar 1895 , Z . 104712 6X 1894 , betreffend die Ver¬
lautbarung des zwischen der Staatsverwaltung und dem n .-ö. Landesausschusse
abgeschlossenen Übereinkommens über die Ausführung der Regulierung des
Zöbern - und Weißenbaches im Markte Kirchschlag.

Nr . 11 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
11 . Februar 1895 , Z 2779,  betreffend die Verlautbarung des
zwischen der Staatsverwaltung , dein n .-ö. Landesausschusse nnd der Wasser-
genossenschaft in Nieder -Edlitz abgeschlossenen Übereinkommens in Angelegenheit
der Trockenlegung versumpfter Grundstücke in der Gemeinde Nieder -Edlitz.
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publicierten Gesetze und Verordnungen.

- I. llmnimuulM und Enllchndnligl» .
,

(Verstaatlichung der Wiener Verbindungsbahn )
Die k. k. Generaldirection der österreichischen Staatsbahnen hat

mit Zuschrift vom 16 . Jänner 1895 , Z . 9401 ( M .-Z . 13650/V ),
dem Wiener Magistrate nachstehendes mitgetheilt:

Nachdem nunmehr in Ausführung der Bestimmung des Artikels II des
Gesetzes vom 30 . Mai 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 88, der noch der k. k. priv.
Südbahn -Gesellschaft gehörige Sechstel -Antheil der Wiener Verbindungsbahn
und hiemit das unbeschränkte Eigenthum dieser Bahnlinie an den Staat über¬
gegangen ist, wird dieselbe mit Genehmigung Sr . Excellenz des Herrn Handels¬
ministers als Staatsbahnstrecke Matzleinsdorf —Praterstern dem Bezirke der
k. k. Eisenbahn -Betriebsdirection Wien zugewiesen.

Die Betriebssührnng auf dieser 6-136 trm laugen Bahnstrecke erfolgt bis
ans weiteres noch durch die beiden anschließenden Privatbahnen (k. k. Priv.
Südbahn -Gesellschaft und k. k. priv . Kaiser Ferdinands -Nordbahu ) nach den
dermalen bestehenden Vereinbarungen.

Hievon beehrt sich die k. k. Generaldirection mit dem diensthöflichcn Ersuchen
Mittheilung zu machen, etwaige die Wiener Verbindungsbahn betreffende Zu¬
schriften direct an die k. k. Eisenbahn -Betriebsdirection Wien zu leiten.

2 .

(Ergänzung des H45 , Punkt 3 der Wehrvorschriften
I . Theil .)

Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidigung vom
27 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 27:

Im Einvernehmen mit den betheiligten Ministerien wird der Z 45 , Punkt 3
der Wehrvorschriften I . Theil (Verordnung des Ministeriums sür Landes-
vertheidignng vom 15 . April 1889 sR .-G .-Bl . Nr . 45j ) dahin ergänzt , dass
als Candidat des Rabbinates auch jene ordentlichen Hörer der israelitisch-theo¬
logischen Lehranstalt in Wien anzusehen sind, welche sich dem Rabbiuatsstande
widmen wollen und zu diesem Behufe die nachdem Organisationsstatute dieser
Lehranstalt , beziehungsweise nach der betreffenden Studienordnnng für die
Nabbinats -Candidaten vorgeschriebenen Obligatfächer besuchen, wenn sie mittels
eines von, Lehrercollegium ausgestellten und vom Cnratorium gegengezeichneten
Zeugnisses Nachweisen, dass sie den Rabbiuatsstudien mit Erfolg obliegen.

Nach Beendigung des dritten Studienjahres haben sie überdies den Nachweis
zu erbringen , dass sie die zur Zulassung zu den Rabbiner -Examina vorgeschriebene
Prüfung (Tentamen ) mit gutem Erfolge bestanden haben.

Die außerordentlichen und jene ordentlichen Hörer der genannten Lehr¬
anstalt , welche sich zu Religionslehrern an Mittelschulen heranbilden wollen,
haben ans die Begünstigung des Z 31 des Wehrgesetzes keinen Anspruch.

Welser sheimb m. p.

(Dienstverhältnis der Redaetionsdiener . )

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 2 . Februar
1895 , Z . 63718 (M .-Z . 22555/III ), dem Wiener Magistrate
nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit einer Eingabe vom 25 . Jänner 1894 hat sich die Verwaltung des
„Deutschen Volksblattes " in Wien , III ., Linke Bahngasse Nr . 5, mit der Bitte
an die k. k. Statthalterei gewendet , eine principielle Entscheidung darüber zu
fällen , welche Behörde für Streitigkeiten der genannten Verwaltung mit ihren
Redactionsdienern wegen Nichteinhaltens der mündlich vereinbarten Kündigungs¬
frist von 14 Tagen durch die letzteren kompetent sei, und sich hiebei darauf
berufen , dass in einem speciellen Streitfälle , betreffend den Redactionsdiener
A. B ., welcher am 26 . April 1893 den Dienst ohne Aufkündigung verlassen
hatte , weder vom k. k. Bezirks -Polizei -Commissariate Landstraße , noch vom
städtischen Bezirksamte für den III . Bezirk, noch vom städtisch-delegierten Be¬
zirksgerichte Landstraße eine mcritorische Entscheidung zu erlangen war , weil
jede dieser Behörden die Jugerenz ablehnte , ohne dass jedoch der Zeitungs¬
verwaltung eine instanzmäßige Entscheidung zngekommen wäre.

Hierüber wird die k. k. Polizei -Direction unter Bezugnahme auf den
Bericht vom 10. August 1894 , Z . 75753 , beauftragt , der Verwaltung des
„Deutschen Volksblattes " in geeigneter Weise zu eröffnen , dass die k. k. n .-ö.
Statthalterei nach ihrem Wirkungskreise zu einer principiellen Entscheidung in
dieser Frage nicht berufen ist, im übrigen aber den in dem vorerwähnten
concreten Falle , auf dessen Entscheidung allerdings seitens des Vertreters der
genannten Redaction ausdrücklich verzichtet worden war , eingehaltenen Vor¬
gang insofern nicht als richtig zu bezeichnen findet , als von beiden ihr unter¬
stehenden Ämtern eine ausdrückliche Verständigung der genannten Zeitungs¬
verwaltung über die Gründe der Ablehnung des Verfahrens unterlassen
worden ist, und dass die k. k. Statthalterei daher aus der vorliegenden Be¬
schwerde Anlass nimmt , die unterstehenden Ämter bei vorkommenden ähnlichen
Fällen auf die nothwendige instauzmäßige Austragung der Sache zu verweisen.

Zur eigenen Information und Unterweisung der Bezirks -Polizei -Com¬
missariate wird der k. k. Polizei -Direction bedeutet , dass , nachdem auf Unter¬
nehmungen periodischer Druckschriften die Gewerbeordnung nach Artikel V ? . n.
ihres Kundmachnngspatentes keine Anwendung zu finden hat , auch Redactions-
dieuer als solche, nicht als gewerbliche Hilfsarbeiter im Sinne des Z 73 der
Gewerbeordnung angesehen werden können, und demnach Streitigkeiten aus
dem in Frage stehenden Dienst - und Arbeitsverhältnisse nicht der Beurtheilnng
der Gewerbebehörde unterliegen , wobei allerdings in jedem einzelnen Falle
vorerst sorgfältig zu prüfen und genau sestzustellen sein wird , ob derlei Be¬
dienstete nach der Art ihrer Verwendung nicht etwa doch im Sinne des vor¬
letzten Absatzes des Z 73 G .-O . als gewerbliche Hilfsarbeiter anznsehen und
zu behandeln sind. Andererseits aber können auch die Bestimmungen der
Gesindeordnung für Wien vom 1. Mai 1810 auf das vorbezeichnete Dienst¬
verhältnis in dem Falle nicht Anwendung finden , wenn Redactionsdiener keine
Dienste im Haushalte und um die Person des Dienstgebers verrichten , somit
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das Kriterium des § 4 der Gesmdeordnung mangelt , welches ^ die .Richtschnur
für das Eingreifen der Polizeibehörde bietet ; es werden sich daher stets die
Erhebungen auch dahin zu erstrecken haben , ob und in welchem Umfange solche
Individuen im concreten Falle etwa auch zu persönlichen Hanshaltnngsdiensten
verwendet wurden.

Bei auf diese Weise festgestellter Unanwendbarkeit der Gewerbeordnung
und der Gesindeordnnng kann auch von einem zwangsweisen Znrückführen in
das Dienstverhältnis und von einem politischen Strafverfahren keine Rede sem,
da sich dann das Klagerecht nur nach dem Dienstvertrage richtet.

Jedenfalls aber wird . (überfeine etwa dortamls , beziehungsweise bei
einem der unterstehenden Commissariate seitens einer Zeitnngsunternehmung
eingebrachte Klage oder Beschwerde der Eingangs erwähnten Art der Partei
eine schriftliche Entscheidung hinauszugcben sein , in welcher , sofern sich die
angerufene Behörde zur meritorischen Austragung des Streitfalles nicht für
berufen erachtet , dieser Umstand unter,Offenlassnng des Recurses motiviert
zum Ausdrucke zu bringen ist. 4 .

(Musterstatut für registrierte Hilfseasseu .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass , vorn 6 . Februar 1895 , Z . 12713 ( M .-Z . 24394/VIII ) ,
nachstehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat ein Mnsleestulnt für registrierte
Hilfscassen nebst Gebrauchsanleimng und Versichernngsplan heransgegeben.

Diese Herausgabe verfolgt den Zweck , die bisher zurückgebliebene Er¬
richtung von Cassen aufgrund des Gesetzes vom (16 . Juli 1892 , R .-G .- Bl.
dir . 202 , betreffend die registrierten Hilfscassen , nach Thnnlichkeit zu erleichtern,
indem ein vollständig ansgearbenetes Beispiel für die Einrichtung derartiger
Cassen geboten wird ', welches bei Ausarbeitung concreter Statntenentwürfe als
Vorbild benützt werden kann.

Der Wiener Magistrat wird daher angewiesen , in geeigneter Weise auf
diese Pnblication , von denen einzelne Exemplare im Verlage der k. k. Hof-
nnd Staatsdrnckerei um den Preis von 60 kr. erhältlich sind , aufmerksam zu
machen und bei sich darbietenden Gelegenheiten die Benützung des Muster¬
statutes als Vorbild für die Ausarbeitung concreter Statutenentwürfe zu
empfehlen . Eine gleiche Aufforderung ergeht unter einem an die magistratischen
Bezirksämter.

5 .

(Abgabe vou Snblimatpaftillen nur ans Apotheken
zulässig .)

Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Februar
1895 , Z 10521 ( M .-Z . 27100/VI1I ) , dem Wiener Magistrate
nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat ans dem Berichte einer
Landesbehörde entnommen , dass Snblimatpastillen zum Zwecke der Bereitung
von Desinfectionsflüssigkeit von k. k. Sanitütsorgauen sowohl bei Hebammen
als auch im Inventars von Rettnngskästen nichtärztlicher Privatpersonen vor¬
gefunden worden und sonach Unberufenen im freien Verkehre zugänglich sind,
wodurch bereits absichtliche oder zufällige Gefährdungen der Gesundheit und
des Lebens von Menschen stattgefnnden haben.

Zur Verhütung weiterer Missbränche wird daher aufmerksam gemacht,
dass nach dem eingeholten Gutachten des Obersten Sanitätsrathes Snblimat¬
pastillen als eine solche pharmaceutische Zubereitung anzusehen sind , welche
nach den Bestimmungen der Verordnung vom 1. Juli 1889 , R .- G .-Bl.
Nr . 107 , zur Illmrmaoopoeg . austriaca , ocilt . VII nur ans Apotheken in be¬
stimmter Dosierung , und zwar nur über Verschreibung eines Arztes mit der
Bezeichnung „ zu eigenen Händen des Arztes " abgegeben werden dürfen , wozu
bemerkt wird , dass Sublimat auch als Desinfectionsmittel nur unter eigener
Verantwortung des Arztes verwendet werden darf.

Gleichzeitig wird erinnert , dass der Bezug dieser Pastillen ans dem Aus¬
lande nur unter den hinsichtlich des Bezuges von Arzneibereitnngen giltigen
Vorschriften stattfinden darf.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 17 . Jänner d. I , Z . 26999 ex 1894 , zur entsprechenden
Verständigung des Sanitätspersonales einschließlich des Wiener Apotheker-
Hauptgremiums in Kenntnis gesetzt. Die Beilagen des hiemit erledigten
Berichtes vom 11 . August 1894 , Z . 107712 ox 1894 , folgt zurück.

6 .
(Bekanntgabe des freien Belegraumes der Wiener
Krankenanstalten dnrch die Wiener ^Freiwillige

Rettnngs Gesellschaft . )
Mügistratsdireclor Krenn  hat mit Erlass vom 12 . Februar

1895 (M .-Z . 26521/V1II ) , nachstehendes zur Kenntnis gebracht:
Die Wiener Freiwillige Rettungs - Gesellschaft hat anher bekanntgegeben,

dass ! sie einerseits im Interesse des Dienstes der Gesellschaft , andererseits aber
um den Wünschen des großen Publicums zu entsprechen , über ihr eigenes An¬
suchen vom 1 - Februar d. I . angefangen von den nachstehenden Kranken¬

anstalten in Wien täglich um 8 Uhr früh und um 2 Uhr nachmittags Berichte
über den freien Belegraum erhalten und diesbezüglich Auskünfte an das
Publicum telephonisch und auch mündlich gerne ertheilen wird.

Diese Krankenanstalten sind folgende:
K . k. allgemeines Krankenhaus,
k. k, Krankenhaus Nndolfsstiftuug,
k. k. Krankenhaus Wieden,
k. k. Kaiser Franz Josefs -Spital,
k. k. Kronprinzessin Stephanie - Spital,
k. k. Wilhelminen - L >pital,
Spital der Barmherzigen Brüder,
k. k. Kaiserin Elisabeth -Spital,
Leopoldstädter s
Karolinen - 1

St . Josef - ) Kinderspital.
Kronprinz Rudolf - 1
St . Annen - 1
Euer Wohlgeboren werden hiemit von dieser zur Hintanhaltung der Ver¬

zögerung der Abfuhr erkrankter Personen , welche in einem Spitale Aufnahme
suchen , jedoch wegen Platzmangel abgewiesen werden , zweckmäßigen Einrichtung
in die Kenntnis gesetzt.

7 .

(Aichung und Stempelung der Wasserverbrauchs-
Messer. )

Kundmachung des Handelsministeriums vom 13 . Februar
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 30:

In Ausführung des Gesetzes vom 23 . Juli 1871 (N .-G .- Bl . Nr . 16
sx 1872 ), womit eine neue Maß - und Gewichtsordnnng festgestellt wurde , wird
nachstehender , von der k. k. Normal -Aichnngs - Coinmission erlassener Nachtrag
zu den Vorschriften , betreffend die Aichung und Stempelung der Wasserverbrauchs¬
messer (Kundmachung des Handelsministeriums vom 5 . September 1892 sR .- G .- Bl.
Nr . 175j ) , zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wurmbrand  w . p.

Wachtrag zu den Norschriften,
betreffend die Aichung und Stempelung der Wasserverbrauchsmesser (Kund¬
machung des Handelsministeriums vom 5 . September 1892 fR .- G .-M . Nr . 175j ).

l . Wassermesser , welche bei einem Überdrucke von 6 Atmosphären und
bei freiem Auslaufe , mit Rücksicht aus den declarierten Durchflnssqnerschnitt,
weniger Wasser dnrchlassen , als in dem Absätze 11 ä und o der Vorschriften
festgesetzt ist, werden statt bei 100 "/o der größte » Belastung nur bei jener Durch-
flnssgeschwindigkeit überprüft , welche sich bei dem Überdruck von 6 Atmosphären
und bei freiem Anslaufe ergibt.

2 . Bei der Beglaubigung von Wassermessern der vorerwähnten Art
unterbleibt der Plombenverschlnss des Gehäuses und erhalten die Befnndscheine
einen entsprechenden , die Verwendbarkeit im öffentlichen Verkehre ausschließenden
Beisatz.

3 . Auf Wassermesser , welche bei öffentlichen Unternehmungen für Wasser¬
versorgung , in deren Leitungsnetz ein 6 Atmosphären wesentlich überschreitender
Betriebsdruck unterhalten wird , verwendet werden , finden die vorstehenden Be¬
stimmungen keine Anwendung.

Diese Wassermesser werden die vorgeschriebene größte Durchflussmenge
erst bei dem in dem Rohrnetze wirklich unterhaltenen normalen Betriebsdrücke
thatsächlich aufzuweisen haben.

In den zu diesen Waffermessern gehörigen Befundscheinen wird ersichtlich
gemacht werden , in welchem Leitungsnetze dieselben im öffentlichen Verkehre
verwendet werden dürfen.

4 . Wenn die Durchflussgeschwindigkeit unter den obwaltenden Betriebs¬
bedingungen das im Absätze IV , 11 o festgesetzte Maximum überschreiten könnte,
ist der Wasserzulauf oder -Ablauf entsprechend zu drosseln.

Der Befnndschein wird nebst den im Absätze VI , 14 der Vorschriften
bezeichneten Angaben die vorstehende Anordnung und , der betreffenden Wasser-
messertype angepasst , den Beisatz enthalten , dass beim Einbauen des Wasser¬
messers der ganze Einlansquerschnitt frei zu halten ist, und dass sich die amt¬
liche Erprobung nur bis zu einer gewissen Maximal -Durchflussgeschwindigkeit
erstreckt.

Wien,  am 1 . Februar 1895.
Die k. k. Normal - Aichnngs -Coinmission:

Arzberger  in . x>.

8 .

(Öffentliche Sammlungen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 20 . Februar 1895,

Z . 16438 , dem katholischen Waisenhilfsvereine in Wien  und mit
Decret vom 26 . Februar 1895 , Z . 14497 , dem Greisenash lvereine in
Wien  die Bewilligung ertheilt , in Niederösterreich im Jahre 1895 eine Samm¬
lung milder Gaben bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Hans zu Hans
veranstalten zu dürfen.

^Dasselbe Recht wurde mit Decret vom 3̂ . Februar 1895 , Z . 14000,
dem Vereine zur Heranbildung katholischer Lehrer,  jedoch nur für
die Zeit vom 1 . April bis 30 . Juni 1895 gewährt.
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Ferner hat dieselbe Behörde mit Erlass vom 18 . Februar 1895 , Z . 13521,
dem Gersthofer Kirchenbanvereine  die Bewilligung zur Sammlung
milder Beiträge für diesen Kirchenball bis Ende 1895 unter nachstehenden Be¬
dingungen ertheilt:

1. Diese Sammlung darf nur bei bekannten Wohlthätern mit Ausschluss
der Sammlung von Haus zu Haus erfolgeu.

2 . Vor Beginn der Sammlung in jedem einzelnen politischen Verwaltungs¬
bezirke und in jedem einzelnen Orte ist das Bewillignngsdecret von der be¬
treffenden Bezirksbehörde , beziehungsweise der betreffenden Gemeindevorstehung
vidieren zu lassen.

Mit Decret vom 14 . März 1895 , Z . 23039 , hat schließlich der k. k.
Statthalter für Niederösterreich dem Vorstände der israelitischen Cultns-
gemeindc in Mödling  die mit dem h. o. Erlasse vom 10 . September 1894,
Z . 68787 , ertheilte Bewilligung , durch sechs Monate bei Glaubensgenossen
lind bei den israelitischen Cultnsgemeinden in Niederösterreich , mithin mit
Ausschluss der Sammlung von Hans zu Haus , eine Sammlung von Beträgen
zum Ankäufe eines Grundes behufs Herstellung eines israelitischen Friedhofes
in Mödling veranstalten zu dürfen , auf weitere sechs Monate verlängert.

S.
(K . und k. Schloss -Inspektion im Belvedere .)
Die k. und k. Schloss -Jnspection im Belvedere hat mit Zu¬

schrift vom 21 . Februar 1895 , Z . 396 (M .-D .-Z . 279 ) , dem
Magistrate nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 26 . December 1894 zu bestimmen geruht , dass die k. und k. Inspektion
der Hofgebände im Belvedere vom 1 . Jänner 1895 an den Titel : „ K . und k.
Schloss -Jnspection im Belvedere " zu führen hat.

Hievon beehrt man sich, einen löblichen Magistrat in Kenntnis zu setzen.

HO.
(Gloggnitz — Militär -Assentftation .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 21 . Februar
1695 , M .-Z . 27719/XVI , folgendes zur Kenntnis gebracht:

Nachstehend wird eine Abschrift des Erlasses der k. k. n .- ö. Statthalterei
vom 10 . Februar 1895 , Z . 12482 , an die k. k. Bezirkshanptmannschaft Neun¬
kirchen zur Kenntnisnahme bekanntgegeben:

Über den mit dem Berichte vom 13 . Oktober 1894 , Z . 21800 , gestellten
Antrag findet die k- k. n .- ö. Statthalterei cinvernehmlich mit dem k. und k.
II . Corpscommando und mit dem k. k. Landwehr -Commando in Wien die Ge¬
meinde Gloggnitz im Stellungsbezirke Nennkirchen als Assentstation für die
Gemeinden des gleichnamigen Gerichtsbezirkes in Gemäßheit des 8 41 , I , Abs . 2
der Wehrvorschriften , I . Theil , und zwar mit Beginn der Vorarbeiten für die
nächste Stellnngsperiode 1895/96 zu bestimmen.

Hievon wird die k. k. Bezirkshanptmannschaft unter Rückschluss der Bei¬
lagen des Berichtes vom 11 . December 1894 , Z . 26182 , zur entsprechenden
weiteren Verlautbarung in die Kenntnis gesetzt.

II.
(Bedingungen für den Bezug des Diphtherie -Heil¬

serums ans dem Anslande . )
Verordnung der Ministerien der Finanzen , des Innern und

des Handels vom 22 . Februar 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 37:

Auf Grund des Artikels VI des Zollgesetzes vom 25 . Mai 1882 wird
einvernehmlich mit den k. k. Ministerien des Innern und des Handels , sowie
mit den betheiligten königlich ungarischen Ministerien bis ans weiteres an¬
geordnet , dass Sendungen von Diphtherie -Heilserum , welches im Sinne der
Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zolltarife als „ Impf¬
stoff " nach T .-Nr . 64 zollfrei zu behandeln ist, von den Zollämtern nur im
Falle des Bezuges aus den seitens des Ministeriums des Innern als oberster
Sanitätsbehörde für zulässig bezeichnten Bezugsquellen , für Apotheken , für
wissenschaftliche Institute der medicinischen Fakultäten und für die das Öffent¬
lichkeitsrecht besitzenden Krankenanstalten mit Ausschluss jeder Mittelsperson
abgefertigt werden dürfen.

Insoweit es sich jedoch um den Bezug dieses Impfstoffes für einen in
den Ländern der ungarischen Krone gelegenen Ort handelt , hat die zollamtliche
Abfertigung , beziehungsweise Anweisung an ein königlich ungarisches Zollamt
überdies noch bei Sendungen für Privatkrankenanstalten und Mnnicipien gleich¬
falls mit Ausschluss jeder Mittelsperson stattzufiuden.

Hinsichtlich des direkten Bezuges dieses Heilserums durch Ärzte oder
Privatpersonen haben die Bestimmungen des Z 16 der Durchführungsvorschrift
zum Zolltarife in Absicht ans den Bezug zubereiteter Arzneiwaren ans dem
Anslande sinngemäße Anwendung zu finden.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage , an welchem dieselbe den Zoll¬
ämtern bekannt wird , in Kraft.

Bacguehem m . p . Plener m . p.
Wurmbrand m . p.

12 .
(Evidenzhaltung der Auftakts Ärzte . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 22 . Februar
1895 , Z . 11401 ( M .-Z . 37821/VIII ) , dem Wiener Magistrate
nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der n .- ö. Landesausschuss hat über das aus Anlass eines speciellen
Falles an denselben gerichtete h . a . Ersuchen , den in den n .- ö. Landes -Jrren-
anstalten angestellten Ärzten die Verpflichtung in Erinnerung zu bringen , sich
wegen der Praxisausübnng bei der Vorgesetzten politischen Behörde zu melden,
unter Hinweisung darauf , dass derselbe die jeweilige Bestellung von Anstalts-
Ärzten den zuständigen Bezirksbehörden stets angezeigt , die Änsicht vertreten,
dass eine solche Pflicht den Ärzten nur soweit obliegt , als selbe ans die Aus¬
übung der Privatpraxis reflektieren.

'Das hohe k. k. Ministerium des Innern , dessen Schlussfassung über diese
Frage cingehoit wurde , hat hierüber mit dem Erlasse vom 21 . Jänner 1895,
Z . 11349 , nachstehendes eröffnet:

Der Staatsve waltnug obliegt nach den Bestimmungen des Reichs-
Sanitätsgesetzes die Oberaufsicht über das gesammte Sanitätswesen und die
oberste Leitung der Medicinal -Ängelegenheiten , ferner die Evidenzhaltnng des
gesammten Sanitätspersonales , endlich die Oberaufsicht über dtt Irren - wie
über die anderen .Humanitätsanstalten Die Evidenzhaltung des Sanitüts-
personales setzt aber voraus , dass die politische Behörde Kenntnis hat,  welche
Sanitätspersonen in dem ihr unterstehenden Verwaltungsgebiete und wo sich
dieselben niederlassen . Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieser Obliegen¬
heiten der politischen Behörde sind durch die den politischen Bezirksbehörden
seitens des Landesansschnsses zugehenden Mittheilungen über die Anstellung
von Irrenanstalts -Ärzten vollkommen erfüllt und können im Grunde des
Reichs -Sanitätsgesetzes von dem Landesansschusse weitere Erhebungen , Mit¬
theilungen oder Aufträge nicht verlangt werden . Es wird daher den politischen
Bezirksbehörden , in deren Verwaltungsgebiete eine solche Anstalt sich befindet,
obliegen , im Falle als ihnen die Mittheilnng über die Änstellung eines neuen
Anstalts -Arztes seitens des Landesansschnsses zugeht , oder auch ohne diese,
sobald sie von dem Eintreffen eines neuen Anstalts -Arztes Kenntnis erlangt,
diesen , wenn er es verabsäumt , seine Niederlassung , beziehungsweise den Dienst¬
antritt zu melden , anfzufordcrn , die Dokumente , welche seine Praxisberechtigung
Nachweisen , der Bezirkshehörde vorznlegen , nachdem die seitens des Landes¬
ausschusses erfolgte Anstellung diesen Nachweis und die nach dem Reichs-
Sanitätsgesetze nur der politischen Behörde zustehende Prüfung der gedachten
Dokumente nicht ersetzen kann.

Ob das betreffende Sanitätsorgan als Privat - oder als angestellter
Anstalts -Arzt fungiert , „kann in dieser Hinsicht einen Unterschied nicht begründen,
da auch die Änstalts -Ärzte die Praxis thatsächlich in der Anstalt ansüben , das
Gesetz aber einen Unterschied zwischen Anstalts - und Privatpraxis nicht macht.

Hievon wird der Magistrat zur eigenen Wissenschaft und entsprechenden
Darnachachtung in Kenntnis gesetzt.

IL.
(Abstellung von in Spengler -Werkstätten herrschen¬

den Nbelständen .)
Magisttatsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 22 . Fe-

brnar 1895 , M .- Z . 207337 ex 1894/XVII1 , nachstehendes ange¬
ordnet :

Die hohe k. k. n .- L. Statthaltern hat mit dem h . Erlasse vom 7 . No¬
vember 1894 , Z . 45803 , gelegentlich der Prüfung der von den Gehckfen-
Krankencassen vorgelegten statistischen Ausweise angeordnet , dass zur Abstellung
der bei der genossenschaftlichen Krankencassa der Spengler vorgenommenen
Mängel in erster Linie die Abstellung der in den Werkstätten herrschenden
Übelstände auf das energischeste betrieben werde.

Nach den Mittheilnngen des Gewerbeinspectors genügt die überwiegende
Mehrzahl der von den Spenglern benützten Werkstätten den hygienischen An¬
forderungen nicht . Die meisten Spengler - Werkstätten entbehren jeder Ventilation
und die vielen Kellerlocale sind überdies nicht selten feucht . Die Lnftbeschaffen-
heit in den Spengler -Werkstätten ist demnach im allgemeinen eine ungünstige,
da auch die Löthöfen zur Luftverschlechternng erheblich beitragen . Dass die
schlechte Lnftbeschaffenheit einen nachtheiligen Einfluss auf den Gesundheits¬
zustand der Arbeiter ansübt und zu Erkrankungen Anlass gibt , ist kaum
zweifelhaft . Es ist weiters nicht unmöglich , dass durch die erwähnten sanitären
Übelstände die Dauer der einzelnen Krankheiten verlängert wird , dass die in
diesen Räumen arbeitenden Neconvalescenten dann neuerdings erkranken und
so — da diese zweite Erkrankung als Fortsetzung der ersten Krankheit angesehen
wird — die Krankheitsdauer wesentlich erstreckt wird . Eine Besserung dieser
Übelslände wäre nur dadurch zu erreichen , dass auch für dieses Gewerbe nur
vollkommen entsprechende Werksräume mit ausreichender Ventilation verwendet
werden . .

Zur schnelleren Sanierung der angeführten sanitären Verhältnisse wird
das Stadtphysikat die Revision sämmtlicher Werkstätten durch die Sanitäts-
anfseher veranlassen , diese werden über ihre Wahrnehmungen an die kompetenten
Bezirksämter berichten.

Auf Grund dieser Berichte hat das Bezirksamt mit aller Energie und
nöthigenfalls unter Anwendung der gesetzlichen Zwangsinaßregeln die Abstellung
der erhobenen Übelstände zu veranlassen.
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Auch bezüglich der Betriebslocale der Webwareuzurichter , Wäsche - und
Wirkwarencrzenger hat die hohe k. k. n .- ö. Statthalterei angeordnet , dass diese
ebenso wie jene der Spengler streng zu überwachen sind , durch empfindliche
Bestrafung der Betriebsinhaber die Befolgung der bezüglichen Vorschriften zu
erzwingen sind , wozu insbesondere die Abstellung der Sonntagsarbeit , die
Aufnahme von Wöchnerinnen kurz nach der Entbindung n . dgl . gehört.

Auch in dieser Richtung wird erwartet , dass das Bezirksamt mit der
nölhigen Schnelligkeit und Strenge amtshandeln und zur Beseitigung der
erwähnten Übelstände das nöthige beitragen wird.

14

(Übersiedlung einiger Abteilungen des Ministeriums
des Innern , sowie der Bnreanx des Hosban -Comit ^ s .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 23 . Februar
1895 , M .-D .-Z . 263 , nachstehendes beknnntgemacht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat anher mitgetheilt , dass sich
die Bnreanx des Stadterweiteruugs - Departements  des k. k. Mini¬
steriums des Innern (einschließlich der Fach -Rechnungs -Abtheilnng , der Bau¬
leitung der Wiener Kasernenbanten , des Oberingcnieurs Herzu, an sky  und
der Material -Verwaltung ) , sowie die Bnreanx des Hofbau - Comitos
(einschließlich des Einreichungs -Protokolles dieses Comites ) vom 19 . d. M . ab
im Hause I , Freyung Nr . 1, befinden.

Hievon wird nnt dem Beifügen die Mittheilung gemacht , dass Eingaben
in Stadterweiternngs - und Kasern 'en -Angelegcnheiten auch weiterhin im Ein¬
reichungs -Protokolle des k. k. Ministeriums des Innern (I ., Jndenplatz Nr . 11)
zu überreichen sind und dass die Stadterweiteruugscassa gleichfalls in diesem
Ministerialgebäude verbleibt.

(Znsendttiig von literarischen und artistischen Arbeiten
an sremde Höfe .)

Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . März
1895 , Z . 1404/ ? rü8 . (M .-Z . 41263/III ), dem Wiener Magistrate
nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Da es sich bei verschiedenen Anlässen gezeigt hat , dass die mit dem
Allerhöchsten Cabinetsschreiben vom 17 . Mürz 1853 und mit der Allerhöchsten
Entschließung vom 20 . Juli 1865 bezüglich der Zusendung von literarischen
und artistischen Arbeiten an fremde Höfe derch Officiere , Militär - und Civil-
beamte erlassenen Vorschriften nicht immer strenge befolgt werden , werden diese
Vorschriften im nachstehenden zur genauesten Darnachachtung in Erinnerung
gebracht:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Cabineis¬
schreiben vom 17 . März 1853 ans Anlass mehrfach vorgekommener Fülle
wiederholter Behelligungen fremder Höfe mittels Zusendung von literarischen
und artistischen Arbeiten als Norm festznsetzen geruht , dass kein Officier,
Militär - oder Civilbeamter , er mag dem Activitäts - , Disponibilitäts - , Armee - ,
Pensions - oder Quiescentenstande angehören , irgendein literarisches oder
artistisches Product ohne vorher eingeholte und erhaltene schriftliche Erlaubnis
seines Vorgesetzten Ministeriums , respcctive Präsidiums , Directoriums oder
Hofstelle an auswärtige Höfe und deren einzelne Glieder , dann an fremde
Regierungen einsenden darf.

Ist diese Bewilligung nach competenter Prüfung des Gegenstandes er¬
folgt , so hat solche im Originale dem Einschreiten an die betreffende kaiserliche
Gesandtschaft beigelegt zu werden . Übertretungen dieses Verbotes sind nebst
dem Verluste des eingesendeten Gegenstandes mit angemessener Disciplinar-
strafe zu ahnden.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 20 . Juli 1865 allergnädigst anznordnen geruht , dass das in dem Aller¬
höchsten Handschreiben vom 17 . März 1853 erwähnte Einschreiten der k. k.
Gesandtschaften wegen Vermittlung der Einsendung literarischer und artistischer
Producte österreichischer Officiere oder Beamten an fremde Regierungen nicht
ferner platzzngreifen habe , sondern dass es jedem solchen Bittsteller selbst über¬
lassen bleiben müsse , nach vorläufig eingeholter Erlaubnis von Seite der nach
dem vorerwähnten Alle,höchsten Handschreiben hiezu berufenen k. k. Behörden
sich an die Gesandtschaft des betreffenden fremden Staates wegen Erlangung
der Einsendnngsbewilligung zu wenden.

1 «.
(Attsführnngsbeftimmttngen zum Gesetze, betreffend

die Regelung der Ausverkäufe . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vorn 4 . März 1895,

Z . 19583 ( M .-Z . 442I3/XV1I ) , dem Wiener Magistrate nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit dem im Neichsgesetzblatte publiciertcn Gesetze vom 16 . Jänner 1895 *),
welches 14 Tage nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit tritt , erfolgt eine
Regelung der Ausverkäufe , welche insbesondere den Zweck hat , fictive Aus¬
verkäufe hintanznhalten.

Als Ausverkäufe im Sinne dieses Gesetzes werden solche Warenverkäufe
zu verstehen sein , bei welchen die betreffenden Personen ihr ganzes Waren¬
lager unter vollständiger Auflösung oder Veränderung des Geschäftes
hintangeben.

Dagegen findet das Gesetz keine Anwendung auf die von stabilen
Geschäftsnnternehmungen mit Waren , welche einer Entwertung infolge von
physischem Velderben oder von Änderungen der Conjunctnr (Mode ) unter¬
liegen , innerhalb ihres Geschäftsbetriebes und unter Weiterführung desselben
veranstalteten Warenverkäufe , sofern diese nicht als öffentliche Ausverkäufe
angekündigt werden und durch dieselben nicht fälschlich der Schein erweckt wird,
als ob es sich um die Räumung eines ganzen Warenlagers handle.

Ebenso werden die von einzelnen Haushaltungen wegen Übersiedlung
und so fort veranstalteten Gelegenheitsverkänfe von Einrichtungsstücken und
dergleichen nicht unter das Gesetz fallen , da es sich hiebei nicht um einen
Gewerbebetrieb handelt ; doch wird darauf zu achten sein , dass sich unter diese
Form nicht Ausverkäufe von Möbelhündlern , Trödlern und so weiter bergen,
welche unter die Bestimmungen des Gesetzes fallen.

Das Gesetz findet weiter auf die im 8 7 bezeichnet « : Verkäufe nnd
endlich , da nach 8 1 der Kleinverschleiß ein Kriterium des Ausverkaufes im
Sinne des Gesetz , s bildet , auf den Großhandel keine Anwendung , sofern der¬
selbe Warenmengen bloß an Gewerbetreibende zum Verkaufe bringt.

Der Bewerber um die Bewilligung eines Ausverkaufes wird in der
Regel ein Gewerbetreibender oder der Erbe eines solchen sein . Personen , welche
ein Warenlager oder Theile eines solchen aufgekauft haben , werden dagegen
von der Erlangung der Bewilligung zum Ausverkäufe im Sinne des Gesetzes
ausgeschlossen bleiben.

Das Schwergewicht der Regelung der Ausverkäufe liegt in dem Be¬
willigungsrechte der Gewerbebehörde , welches strenge gehandhabt werden muss,
um unreelle fictive Ausverkäufe hintanzuhalten.

Von Wichtigkeit ist bei der Entscheidung die Beurtheilung , ob der Aus¬
verkauf im einzelnen Falle ein gerechtfertigter ist oder nicht . Zu diesem Behufe
sind nach Z 3 die Gutachten der Handels - nnd Gewerbekammer und der
betreffenden Genossenschaft , welcher der Bewerber angehört , beziehungsweise
der verstorbene Geschäftsinhaber angehörte , einzuholen.

Die beispielsweise Anführung der Gründe im 8 2, Punkt 5 , kann hiebei
nicht für alle Fälle maßgebend sein . Jedenfalls muss der Grund , ans welchem
die Bewilligung zum Ausverkäufe angestrebt wird , triftig und thatsächlich vor¬
handen sein , damit auf diese Art die unreellen Ausverkäufe hintangehalten
werden . Hiebei wird unter anderem auch darauf zu achten sein , dass nicht einer
nnd derselben Person in verhältnismäßig kurzer Frist eine neuerliche Bewilligung
zur Vornahme eines Ausverkaufes ertheilt werde , da eine solche wiederholte
Veranstaltung von Ausverkäufen ein Symptom unreellen Gebarens in dieser
Richtung zu sein pflegt.

Der Verzögerung der Entscheidung ist durch die im Z 3 festgesetzten
Fristen vorgebengt.

Die Entscheidung der Gewerbebehörde wird in der Regel sofort nach dem
Einlangen der Gutachten der Handels - und Gewerbekammer und der Genossen¬
schaft erfolgen können nnd auch zu erfolgen haben , weshalb nur in seltenen
Fällen ein beträchtlicher Theil der im Z 3, Absatz 3 , statuierten Maximalfrist
in Anspruch zu nehmen sein wird.

Die erwähnte dreißigtägige Frist schließt übrigens lediglich eine Weisung
für die Behörden zu möglichst rascher Entscheidung in sich und hat keineswegs
die Bedeutung , als ob etwa nach Ablauf dieser Frist auch ohne behördliche
Entscheidung das Ansuchen als stillschweigend bewilligt angesehen werden könne.

Die Zeitdauer , für welche nach 8 4 die Bewilligung zum Ausverkäufe
zu erlheilen ist, wird insbesondere nach der Größe des vorhandenen Lagers zu
bemessen und hiebei auf die örtlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen sein.

Die im Z 4 , Absatz 4 , in Aussicht genommene , über das allgemeine
Anfsichtsrecht hinansgehende behördliche Revision wird sich vornehmlich darauf
zu richten haben , ob nicht über den Umfang der ursprünglichen Anmeldung
hinaus (8 2 , Punkt 1) Waren dem Ausverkäufe zugeführt werden.

Ferner ergeht zufolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom
15 . Februar 1895 , Z . 3616 , der Auftrag , ein Verzeichnis der im Bezirke vor-
gekommcnen Ansuchen um Bewilligung von Ausverkäufen , beziehungsweise der
ertheilten oder verweigerten Bewilligungen derselben anzulegen , welches folgende
Rubriken zu enthalten hat:

1 . Name und Stand des Bewerbers;
2 . Ort des Ausverkaufes;
3 . Bezeichnung der zu veräußernden Waren nach Menge und Beschaffenheit;
4 . Bezeichnung der Person , in deren Eigeuthnm sich die zu veräußernden

Waren befinden;
5 . Bezeichnung der Person , durch welche der Ausverkauf stattfinden soll;
6 . Gründe , welche für die Bewilligung geltend gemacht wurden;
7 . die Ausverkaufsbewilligung wurde ertheilt oder verweigert;
8 . Datum des Einlangens des Ansuchens bei der Gewerbebehörde und

Datum der Entscheidung;
9 . Zeitdauer , für welche der Ausverkauf bewilligt wurde;

10 . Dauer des Bestandes des Geschäftes , für welches die Ausverkanfs-
bewillignng ertheilt wurde;

11 . constatierte Übertretungen des Gesetzes und Bestrafung derselben.
Unter der Dauer des Bestandes des Geschäftes (Punkt 10 ) ist die Dauer

der Gewerbeberechtigung des Unternehmers , dessen Waren zum Ausverkäufe
gelangen sollen , beziehungsweise der um den Ausverkauf ansucht , zu verstehen.

In das Verzeichnis der in jedem Bezirke vorgekommenen Ansuchen um
Bewilligung von Ausverkäufen , beziehungsweise der ertheilten und verweigerten
Bewilligungen werden alle derartigen Fälle , und zwar gleichviel , ob die Ent¬
scheidung hierüber der politischen Bezirksbehörde oder der Landesbehörde zu-*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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steht oder aber die Bewilligung etwa im Recurswege von einer höheren
Instanz ertheilt wurde , aufzunehinen sein.

Nach Schluss jedes Wahres ist ein Gesainintverzeichnis für den dortigen
politischen Bezirk längstens bis 15 . Jänner des darauffolgenden Jahres vor-
zulegen und hiebei auch über die gemachten Wahrnehmungen bezüglich etwaiger
Umgehungen des Gesetzes zu berichten.

17
(Berpflegstaxe » in den allgemeinen öffentlichen

Krankenanstalten in Niederösterreich . )
Die k. k. n.-ö. Statthalterei inlimierte dem Wiener Magistrate

mit Erlass vom 7. März 1895 , Z . 21399 (M .-Z . 45430/X1II ) ,
nachstehendes

Verzeichnis
über die in den allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich

Per Kopf und Tag bestehenden Bei Pflegstaren für das Jahr 1895.

Wame der Anstatt

I . II . III.

Berpflegstaxe

fl.,kr .Hfl. ,kr.,jfl . ,kr

Anmerkung

Allgem . öffentl . Krankenhaus
Nlrichstiftnng in Allentsteig

K. k. Wohlthätigkeitshaus in
Baden.

Rath 'sches allgem . öffentl.
Krankenhaus in Baden .

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Feldsberg.

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Hainburg.

Allgem . öffentl . Kaiser Franz
Josef - Spital in Ober-
Hollabrunn .

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Horn.

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Klosterneuburg . . .

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Krems.

10

II

12

13

14

15

Allgem . öffentl . Krankenhaus
ist Melk.

Allgem . öffentl . Krankenhaus
m Mödlmg.

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Wiener -Neustadt . . .

Allgem . öffentl . Krankenhanl
in St . Pölten . . . .

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Kornenbnrg . . . .

35

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Stockeran.

90

85

00

85

63

90

80

85

85

90

85

1 .

75

'Für mittellose Ge¬
meindeangehörige

)ist kein Ersatz aut
den n .-ö. Landes¬

fond zu stellen

Vom 1. Juli 1893
bis 31 . Dec . 1895
(Statth .-Decr .vom
17 . Jänner 1894,
Z . 1593 ) Kinder
unter einem Jahre

die Hälfte

Statih .-Decr . vom
17 . Jänner 1894,
Z . 787 , für mittel¬

lose Gemeinde¬
angehörige kein
Ersatz aus dem

n .- ö. Landesfonde

Vom 1. Jän . 1894
an (Statth .-Z.
87251/93 ) für

Kinder unter sechs
Jahren zwei drittel

der Taxe

Vom 1. Juli an¬
gefangen für Ein¬
heimische . . . .

83 Statth .-Z . 38980
v. 27 . Sept . 1893,
für Einheimische .

63 Für Einheimische
kein Ersatz ans dem
n .- ö. Landesfonde

K

fl. kr

53!

70l

Wame der Anstatt

I . II . III.

Berpflegstaxe

fl. ,t'ch fl .ikr- Hfl.skr.

16

17

18

19

20

21

22

28

24

25

26

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Waidhofen a . d. Thaya

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Waidhofen a . d . Ibbs

Allgem . öffentl . Krankenhaus
in Zwettl.

Wien . K . k. allgem . Kranken¬
haus .

Wien . K . k. Krankenhaus
Wieden .

Wien . K. k. Krankenhaus
Rudolf -Stiftung . . . .

Wien . K . k. Kaiser Franz
Josef -Spital.

Wien . K . k. Kaiserin Elisa¬
beth -Spital .

Wien . K . k. Kronprinzessin
Stephanie - Spital . . .

Wien . K . k. Wilhelminen-
Spital.

Wien . K . k. St . Rochus-
Svital.

Anmerkung
L> -N

'Q

flächst

5t

50

50

72

85

90

20

20

20

20

20

20

20

20

Für Einheimische

Für Einheimische

Für Einheimische
wird kein Ersatz
an d. n .- ö. Landes¬

fond gestellt

Weg . Herabsetzung
der nebigen Ver-

pflegstaxen aus
1 fl. pro Kopf und
Tag vom 1 . April
1895 an sind die

Verhandlungen
mit der hohen Re¬
gierung im Zuge

1V

51

60

Name der Anstatt

I . II . III . IV.

Berpflegstaxe

fl . kr) ! fl. ,kr.M,kr .! fl . kr

27

28,

29

30

31

32

33

34

35

36

37

N . -ö. Landes -Gebäranstalt.

N .- ö. Findelanstalt . . . .

N .- ö. Landes - Irrenanstalt
in Wien:

Ausländer.

Niederösterreicher . . . .

N .-ö. Landes - Irrenanstalt
in Klosterneuburg . . .

N .-ö. Lundes - Irrenanstalt
in Kierling.

N .- ö. Landes - Irrenanstalt
in Abbs.

N .- ö. Landes -Jrren -Zweig-
anstatt in Langenlois . .

N .- ö. Landes -Siechenanstalt
in St . Andrae . . . .

N .- ö. Landes - Siechenanstalt
in Allentsteig.

N .- ö . Landes -Siechenanstalt
in Mistelbach.

25(

23 . 11

N .-ö. Landes - Siechenanstalt
in Ober -Hollabrunn . .

40

1 50

80

15

1 10

1

1

Anmerkung

130

Für die blutsver¬
wandten , in Pflege
befindlichen Find¬
linge zwei drittel

der Gebür

Die Berpflegstaxe
richtet sich nach

dem jeweiligen Be¬
schlüsse desLundes-

ausschnsses

* ) Der sich auf das Resultat dieser Verhandlung beziehende Erlass der k. k. n . - ö.
Statthalterei erscheint iu dieser  Nummer der „Verordnungen rc . " unter Nr . 18  abgedruckt.
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18 .

(Verpflegstaxen in den Wiener k. k. Krankenanstalten
vom 1. April L811L an . )

Kundmachung des k. k. n .-ö. Statthalters vom 15. Mürz 1895,
Z . 26242 (L.-G -Bl . Nr . 13 ) :

Durch das Gesetz vom 14 . März 1895 , L.- G -- und V .-Bl . dir . 12 , mit
welchem die HZ 1 , 2 und 6 des Gesetzes vom 31 . Decembcr 1891 , L.- G .-Bl.
dir . 72 , betreffend die Regelung der Beiträge zum Wiener k. k. Krankenanstalten-
foude von im Gemeindegebiete der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien vor¬
fallenden Berlassenschaften abgeändert werden , sind diesem Fände erhöhte Ein¬
nahmen gesichert , welche znm Theile zur Deckung jener Auslagen verwendet
werden können , welche nach den bisher giltigen Bestimmungen in die Verpflegs-
taxen einzurechnen sind.

Sohin wird die Verpflegstaxe III . Elaste in den Wiener k. k. Kranken¬
anstalten vom 1 . April 1895 an mit 1 fl. bestimmt . Die Berpflegstaxe nach
der I . Elaste bleibt mit 5 fl ., jene der II . Elaste mit 2 fl . 50 kr. aufrecht.

Kielmansegg w . p.

lk. Nm »l» 1i» luIIi >mm » MN.

ZllmMrat:
ir>

(Austrägerscheine für (Hipsfigiiren -Erzeuger . )
Magisttatsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 18 . Mürz

1895 , G .-Z . 52082/XVI1I , nachstehendes zur Kenntnis gebracht:
Der Magistrat findet sich zufolge Rathsbefchlnstes vom 14 . März 1895

bestimmt , zu verordnen , dass in Hinkunft den Gewerbetreibenden aus der
Branche der GiPSfignren - Erzenger , welche im Sinne des H 60 , Alinea 3 , G --G.
um Ertheilung von Austraglicenzen ansnchen , nur je ein Austrägerschein zu
ertheilen ist.

Hievon werde » die magistratischen Bezirksämter zur Darnachachtnng
in Kenntnis gesetzt.

2V.

(Verständigung der Genossenschaften von Offert
ausschreibnngen . )

Magistratsdirertor Krenn  hat mit Jndorsnt -Erlass vom
16 . Februar 1895 , M .-D .-Z . !94 , nachstehenden Prüsidial -Erlass
des Vice-Bürgermeisters Josef Matzenauer  ääto . 11. Februar
1895 , Z . 946 , sämmtlichen Magistrats -Referenten zur Kenntnis¬
nahme und genauen Darnachachtnng übermittelt:

Über einen vorgekommenen Fall , dass bei der am 4 . d. Dl . stattgefundenen
Offertverhandlnng wegen Lieferung von Aufspritzwägen eine Verständigung der
Genossenschaft der Huf - und Wagenschmiede nicht erfolgt war , ersuche ich Euer
Hochwohlgeboren , zu veranlassen , dass unter allen Umständen bei Offertverhand-
lnngen die betreffenden Genossenschaften rechtzeitig verständigt werden.

21 .

(Anführung der Bezngszahlen bei Vorlage von
Zustellungs - und Verständigungsnachweisen an die

Statthalterei . )
Magistratsdirertor Krenn  hat mit Erlass vom 18. Februar

1895 , M .-Z . 15305/M .-D ., nachstehendes angeordnet:
Ans Grund des Erlasses der hohen k. k. n .- ö. Statthallerei vom

19 . Jänner 1895 , Z . 5079 , finde ich mich hiemit bestimmt , die Verfügung zu
treffen , dass alle zufolge Erlässe der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei dieser Ober¬
behörde vorzulegenden Zustellungs - und Verständigungsnachweise auch mit der
Bezngszahl der hohen k. k. n .- ö. Statihalterei zu versehen find.

Hievon werden die Herren Magistratsreferenten , die Herren Bezirksaints-
leiter , die Herren Amtsvorstände , sowie die sämmtlichen Herren Vorsteher und
Leiter städtischer Anstalten , welche in die Lage kommen , direct mit der hohen
k. k. u .- ö. Statthalterei zu correspondiereu , znr Kenntnisnahme und Darnach-
achtung verständigt.

22 .

(Flüssigmachung der Wagengebüreu .)

Bürgermeister Dr . Raimund Grübl  hak mit Erlass vom
20 . Februar 1895 , M .-D .-Z . 29 , nachstehendes angeordnet:

Es wurde in der letzten Zeit seitens der städtischen Buchhaltung wieder¬
holt die Wahrnehmung gemacht , dass die den städtischen Beamten zukommenden
Wagengebüren nicht in dem der Abhaltung der Commission nächstfolgenden
Monate , sondern erst in einem späteren Zeitpunkte , oft nach mehreren Monaten,
znr Zahlungsanweisung präsentiert wurden.

Da durch einen solchen Vorgang die durch die städtische Buchhaltung zu
führende Controle nicht nur erschwert , sondern in den Fällen , in welchen
mehrere städtische Beamte bei einem Localangenscheine interveniert haben,
geradezu illusorisch wird und auch in jüngster Zeit der Fall vorgekommen ist,
dass eine bereits ansbezahlte Wagengebür nochmals angesprochen wurde , finde
ich mich bestimmt , anzuordnen , dass in Hinkunft (einzelne durch besondere
Umstände gerechtfertigte Fälle ausgenommen , welche Rechtfertigung stets auch
anznführen sein wird ) seitens der städtischen Buchhaltung nur jene Wagen¬
gebüren zu liquidieren sind , welche in dem der Abhaltung der Commission
nächstfolgenden Monate  ausgerechnet werden.

Hievon werden Euer Wohlgeboren mit dein Ersuchen in die Kenntnis
gesetzt, °vou dieser Anordnung den unterstehenden Beamten die entsprechende
Mittheilung zu machen.

23 .

(Bestimmung des Zeitpunktes für die Publikation
von der Auflegung der Wählerlisten . )

Bürgermeister Dr . Raimund Grübl  hat unterm 27 . Fe¬
bruar 1895 , St .-Z . 1585 , an den Magistratsrath Wopalensky
den nachstehenden Erlass gerichtet:

Über Anregung des Stadtrathes finde ich anznordnen , dass in Hinkunft
die Publication von der Auflegung der Wählerlisten erst in einem Zeitpunkte
vorzunehmen ist, wo die Wählerlisten den Wühlern bereits zngestellt sind.

Hievon werden Herr Magistratsrath zur emsprechenden Veranlagung in
Kenntnis gesetzt.

24 .

(CrgänznttgderPerfonalstandsansweifederstädtischen
Beamten nnd Diener .)

Magistratsdirertor Krenn  hat mit Erlass vom 9. Mürz
1895 , M .-D .-Z . 330 , nachfolgende Anordnung getroffen:

Nach Z 49 der Dienstpragmatik für die Beamten nnd Diener der Stadt
Wien sind die ersten 4 Rubriken des Personalüandsansweises von dem be¬
treffenden Beamten und Diener selbst ansznfüllen nnd von demselben die
Belege für die angeführten Thatsacheu beizubringen.

Nach der weiteren Bestimmung, , dieses Paragraphen sind die Beamten
und Diener verpflichtet , wenn eine Änderung der in den Rubriken 1 bis 4
bezeichneten Thatsacheu sich ergibt , dieselbe sofort  unter Vorlage der be¬
treffenden Belege dem Amtsvorsteher anzuzeigen , welcher die erforderliche Er¬
gänzung oder Abänderung in der bezüglichen Rubrik zu veranlassen hat.

Da ich nun in wiederholten Fällen die Wahrnehmung gemacht habe,
dass insbesondere die letztgenannte Anordnung seitens der Beamten nicht be¬
achtet wird , so sehe ich mich veranlasst , die Einhaltung der obangesührten
Bestimmungen der Dienstpragmatik sämmtlichen städtischen Beamten nnd
Dienern zur genauen Darnachachtnng in Erinnerung zu bringen und dieselben
anznweisen , allfällig noch nicht eingetragene Änderungen der in den Rubriken 1
bis 4 des Personalstandsausweises verzeichneten Thatsacheu gelegentlich der Heuer
stattfindenden Einsichtnahme in die Personalstandsansweise unter Vorlage der
betreffenden Belege nachzutragen.

Hievon werden die Herren Magistratsreferenten , die Herren Bezirks¬
amtsleiter nnd die sämmtlichen Herren Amtsvorstände mit dem Ersuchen in
die Kenntnis gesetzt, diese Anordnung den unterstehenden Beamten und Dienern
zur Kenntnis zu bringen nnd die Einhaltung dieser Anordnung seitens derselben
zu überwachen.
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25 .

8 7-

Aus Verkäufe , welche infolge richterlicher oder soust behördlicher Anordnung
oder von Seile der Concursmasseverwaltung erfolge » , finden die Vorschriften
dieses Gesetzes keine Anwendung.

8 8.

Übertretungen dieses Gesetzes werden nach Maßgabe der Bestimmungen
der Gewerbeordnung geahndet . . . .

Die Geldstrafe fließt in den Armenfond des Standortes des Ausverkaufes.

(Regelung der Ausverkäufe .)

Gesetz vom 16 . Jänner 1895 , N . G .-Bl . Nr . 86 (ansgeqeben
nnd versendet am 25 . Februar 1895 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich auzuorduen,
wie folgt:

8 1-

Die Veranstaltung von angekündigten öffentlichen Ausverkäufen zum
Zwecke einer beschleunigten Veräußerung von Waren oder anderen zu einem
Gewerbsbetriebe gehörigen beweglichen Sachen im Kleinverschleiße ist nur mit
Bewilligung der Gewerbebehörde gestattet.

8 2.
Der Bewerber um eine solche Bewilligung hat an die Gewerbebehörde

des Ortes , in welchem der Ausverkauf stattfindcn soll , ein schriftliches Ein¬
schreiten zu richten , in welchem folgende Angaben enthalten sein müssen:

1. Die Bezeichnung der zu veräußernden Waren nach Menge und Be¬
schaffenheit ;

2 . die genaue Angabe des Standortes des Ausverkaufes;
3 . die Dauer der Zeit , während welcher der Ausverkauf stattfiuden soll;
4 . die Personen , in deren Eigenthum sich die zu veräußernden Waren

oder anderen beweglichen Sachen befinden ; ferner die Personen , durch welche
der Ausverkauf bewerkstelligt werden soll (z. B . der Gewerbsiuhaber , dessen
Bedienstete , ein Geschäftsführer u . dgl .) ;

5 . die Gründe , aus welchen der Ausverkauf stattfiuden soll , wie Ableben
des Geschäftsinhabers , Aufhöreu des Gewerbsbetriebes , Übergang des Geschäftes
an einen neuen Besitzer , Übersiedlung des Geschäftes , Elementarereignisse u . dgl.

8 3.

Die Gewerbebehörde hat nach Einvernehmung der Handels - nnd Gewcrbc-
laniiner und der Genossenschaft , welcher der Bewerber angehört , die Entscheidung
zu fällen.

Die Gutachten haben sich auch auf die Richtigkeit der vom Bewerber nach
8 2 , Punkt 5 , zu machenden Angaben zu erstrecken.

Für die Erstattung dieser Gutachten hat die Gewerbebehörde eine an¬
gemessene , nicht über 14 Tage festzusetzende Frist einzuräumen und nach Eiu-
langeu des Gutachtens oder dem fruchtlosen Abläufe der Frist längstens inner¬
halb 30 Tagen zu entscheiden.

Von jeder Ausverkaufsbewilligung ist die Steuerbemessungsbehörde erster
Instanz zu verständigen.

8 4.

Die Gewerbebehörde erster Instanz kann die Bewilligung zum Aus¬
verkäufe längstens auf die Dauer von drei Monaten ertheilen ; für eine längere
Dauer , und zwar längstens bis zu einem Jahre , kann die Bewilligung bei
besonders berücksichtiguugswürdigen Umständen nur von der politischen Laudes-
behörde ertheilt oder verlängert werden.

Die Ertheilung der Bewilligung bleibt dem freien Ermessen der Behörde
nach Würdigung der obwaltenden Verhältnisse Vorbehalten.

Die Bewilligung zum Ausverkäufe für ein Geschäft , welches noch nicht
volle zwei Jahre besteht , kann nur im Falle deS Todes des Gcschästsiuhubers
oder des Eintrittes von Elemeutarereignisseu oder in sonstigen rücksichtswürdigen
Füllen ertheilt werden . Der Ausverkauf darf sich stets lediglich auf die ursprünglich
augemeldeten Waren (Z 2 , Punkt 1) erstrecken.

Die Gewerbebehörde ist berechtigt , in dem Verkanfslocale diesbezügliche
Revisionen vorzunehmen oder durch die Ortspolizeibehörde vornehmen zu lassen.

8 5.

8 9.

Wenn der Ausverkauf nicht auf die ursprünglich angemeldeten Waren
beschränkt bleibt , ist der Ausverkauf sofort zu schließen und sind unbeschadet
der Verhängung einer entsprechenden Geldstrafe , die nach Eröffnung des Aus¬
verkaufes dem Warenlager hinzngefügten Waren für verfallen zu erklären.
Der Erlös dieser Waren ' fließt gleichfalls dem betreffenden Armenfonde zu.

8 10.
Das vorstehende Gesetz tritt 14 Tage nach seiner Kundmachung in Wirk-

samkeit . ^ ii.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein Handelsiuinister und Mein
Minister des Innern im Einvernehmen mit den betheiligteu Ministern betraut.

Budapest,  den 16 . Jänner 1895.

Franz Joseph m . p.

Windisch - Graetz m . x . Bacguehcm m.
Wurmbrand m . p.

2 «.

(Regelung der Krankenanftaltenfonds Beiträge von
in Wien vorfallenden Berlassenschasten . K

Gesetz vom 14 . März 1895 , L.-G .-Bl . dir . 12:
Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Österreich unter

der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die 88 1, 2 und 6 des Gesetzes vom 31 . December 1891 , L.-G .-Bl.
Nr . 72 , treten in ihrer bisherigen Fassung außer Kraft nnd haben in Hinkunft
zu lauten , wie folgt:

8 1-

Von den Verlaffenschaften der Personen , welche zur Zeit des Todes ihren
ordentlichen Wohnsitz in dem Gemeindegebiete der Neichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien hatten , ist, wenn der reine Nachlass die Summe von 1000 fl . ö. W.
übersteigt , eine Gebür zum Wiener k. k. Krankenanstaltenfonds einzuhebeu.

8 2.

Diese Gebür ist nach der folgenden Scala zu entrichten:

1 . Bei Vermögensübertragungen von todeswegen , welche der einpercentigen
staatlichen Vcrmögeusübertragungs 'gebür unterliegen,

von bis einschließlich:
fl. fl-

über 1 .000 5 .000 . . . . OVO Perceut
„ 5 .000 10 .000 . . . . 0 35

10 .000 50 .000 . . . . 0 40
„ 50 .000 100 .000 . . . . 0 45
„ 100 .000 200 .000 . . . . 0 -50
„ 200 .000 300 .000 . . . .0 -55
, 300 .000 400 .000 . . . . 0 60
„ 400 .000 500 .000 . . . . 0 65

500 .000 600 .000 . . . . 0 70
' 600 .000 700 .000 . . . . 0 75
, 700 .000 800 .000 . . . . 0 80
, 800 .000 900 .000 . . . . 0 85 „

„ 900 .000 1,000 .000 . . . .0 -90
„ 1,000 .000 . 0 -95

Bezüglich des augesuchten Standortes des Verkaufes (Z 2 , Punkt 2) er¬
folgt die Bewilligung der Gewerbebehörde nach Einvernehmung der Ortspolizei¬
behörde.

8 6.

Vor erhaltener Bewilligung darf ein Ausverkauf weder augekündigt , noch
begonnen werden , derselbe darf auch über die bewilligte Dauer hinaus nicht
fortgesetzt werden.

2 . Bei Vermögeusübertragungen von todeswegen , welche der vierpecceutigcu
staatlichen Vermöge 'nsübertragnngsgebür unterliegen.

von bis einschließlich:
fl. fl-

über 1 000 5 .000 . . . . 0 60 Percent
„ 5 .000 10 .000 . . . . 0 -70
„ 10 .000 50 .000 . . . . 0 -80

50 .000 100 .000 . . . .090
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über

von
fl.

100
200 .
900.
100 .
500.
000 .
700.
800.
800.

1 000 .

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

bis einschließlich
fl.

200.000  .
300 .000 .
400 .000 .
500 .000 .
600 .000
700 .000 .
800 .000
900 .000 .

1,000 000  .

. 1 00 Percent
. 1-10  „
- 1-20
. 1-30 „
- 140
. 1-50
.1 -60 „
.1 -70  „
. 1-80
. 1-90

3 . Bei Vermögensübertragungen von todeslvegen , welche der achlpercentigen
staatlichen Vermögensübertragungsgebür unterliegen,

von bis einschließlich:
fl- fl-

über 1.000 5.000 . . . . 1 20 Percent
„ 5.000 10.000 . . . . 1 -40
„ 10 000 50 .000 . . . . 1 -60

50 .000 100 .000 . . . . 1 80
„ 100 .000 200 .000 . . . . 2 00
„ 200 .000 300 .000 . . . . 2 20
„ 300 .000 400 .000 . . . . 2 40
„ 400 .000 500 .000 . . . . 2 60
., 500 .000 600 .000 . . . . 2 80

600 .000 700 .000 . . . . 3 00
„ 700 000 800 .000 . . . . 8'20
„ 800 .000 900 000 . . . 3 40

900 .000 1,000 000 . . . 3 '60
„ 1,000 .000 . 3 -80

Brnchtheile unter 100 fl. sind zwar bei der Bestimmung des zur An¬
wendung kommenden Gebürensatzes , nicht aber bei Berechnung der Gebür zu
berücksichtigen.

8 6.
Diese Gebüren sind von jenen Behörden , welche die staatlichen Ver-

mögensübertragnngsgebüren zu bemessen haben , zu bemessen und in der bis¬
herigen Weise einzuheben.

Artikel  II.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind Meine Minister des Innern,
der Finanzen und der Justiz beauftragt.

Wteu,  am 14 . Mürz 1895.

F ranz Josef m . p.
Bacquehem m . p . Schönborn m . p.

Plen er m . p.

(Verzeichnis der in»Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1865 publieierten Gesetze und Verordnungen .)
Rkichsgcsetzlüatt.

Nr . 25 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 18 . Februar 1895 , betreffend die Liste der Eisenbahnen, auf
welche das internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom
14 . Oktober 1890 (R .-G .-Bl . dir . 186 ox 1892 ) Anwendung findet.

Nr . 26 . Gesetz vom 16 . Jänner 1895 , betreffend die
Regelung der Ausverkäufe . *)

Nr . 27 . Kundmachung des Ministeriums für
Lau desvcrthcidigung vom 27 . Jänner 1 895 , betreffend eine
Ergänzung des Z 45 , Punkt 3 der Wehrvorschriften , I . Theil . *)

Nr . 28 . Kuiidmachnng des Finanzministeriums
vom 14 . Februar 1895 , betreffend die Verlegung des königlich
ungarischen Nebenzollamtes Bodza nach Kraszna.

Nr . 26 Kundmachung des Handelsministeriums
vom 10 . Februar 1895 , betreffend die gegenseitige Gewährung des
Markenschutzes im Grunde des Artikels I der zwischen der österreichisch-ungarischen
Monarchie und Griechenland am 11 . April (80 . März ) 1887 abgeschlossenen
provisorischen Handelsconvention (R .-G .-Bl . Nr . 95 ox 1887 ).

Nr . 36 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13 . Februar 1895 , betreffend die Aichung und Stempelung
der Wasserverbrauchsmcsser . *)

Nr . 31 . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . Februar 1895 , betreffend die Zugehörigkeit der Ortsgemeinde
Adlwang zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Grünburg in Oberösterreich.

Nr . 32 . Verordnung der Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 16 . Februar 1895 , betreffend die
Ncnbemessnng der Arbeitszulagen für die Officiere und die Mannschaft der
Militärdetachements zu Hilfeleistungen bei Überschwemmungen.

Nr . 33 . Concessionsurkunde vom 20 . Jänner 1895,
für die Localbahn Kojetein —Tobitschan.

Nr . 34 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom >6 . Februar 1 895 , betreffend die
Festsetzung des Tarasatzes für Kaffee roh in doppelten Säcken (Ballen ), von
welchen der eine zur Gattung der leichten, der andere zur Gattung der starken
Säcke (Ballen ) gehört.

Nr . 35 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 1. März 1895 , betreffend die Abänderung und Ergänzung
einiger Bestimmungen des mit Verordnung vom 10 . December 1892 (R .-G .-Bl.
Nr . 207 ) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1893 eingeführten Betriebsreglcments
für die Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 36 . Verordnung des Ministers für Cultns
und Unterricht und des Finanzministers vom 18 . Fe¬
bruar 1895 , womit die Flüssigmachung der mit dem Gesetze vom 1. Mai
1889 (R .-G .-Bl . Nr . 68 ) normierten Bezüge des systemisierten Lehrpersonales
an den römisch-katholischen und griechisch-katholisch theologischen Diöcesanlehr-
anstalten und den theologischen Centrallehranstalten zu Görz und Zara , dann
die Entlohnung für Snpplierungen an diesen Anstalten geregelt wird.

Nr . 37 . Verordnuug der Ministerien der Finanzen,
des Innern und des Handels vom 22 . Februar 1895,
betreffend die Bedingungen für den Bezug des Diphtherie -Heilserums aus dem
AuLlande . *)

Nr . 38 . Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . Februar 1895 , betreffend die Abstempelung von Obligationen
(Losen) der russischen ersten Staats -Prämienanleihe vom Jahre 1864 ans
Anlass des Umtausches der alten Obligationen gegen neue Stücke.

Nr . 36 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 28 . Februar 1895 , betreffend die Concessioniernng einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Teplitz nach
Eichwald.

Nr . 46 . Verordnung des Justizministeriums vom
I . März 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Karfreit
in der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradisca.

Nr . 41 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . März 1895 , womit der Betrag des von Sträflingen in den Straf¬
anstalten zu leistenden täglichen Ersatzes an Strafvollstreckungskosten für die
Jahre 1895 , 1896 und 1897 bestimmt wird.

6 . Landesgesehblatt.
Nr . 12 . Gesetz vom 14 . März 1895 , mit welchem die

ZZ 1, 2 und 6 des Gesetzes vom 31 . December 1891 , L.-G .-Bl . Nr . 72 , be¬
treffend die Regelung der Beiträge zum Wiener k. k. Krankenanstaltcnfonds
von im Gemeindegebicte der Reichshanpt - und Residcnzstadl Wien vorfallenden
Verlassenschaften , abgeändert werden . ^ )

Nr . 13 . Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom 15 . März
1895 , Z . 26242 , betreffend die Festsetzung der Verpflegstaxen in den

Wiener k. k. Krankenanstalten vom 1. April 1895 an . *)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Verminr»mgkn »in»» Eittlchridnngt'n. !
i.

(Nettnngswägen für auf offener Straße verunglückte
Pferde .)

Der Wiener Magistrat hat mit Erlass oom 12 . Februar 1895,
Z . 10975/VIII , Nachstehendes bekanntgemacht:

Zum Zwecke  der Abtransportiernng und Bergung von auf offener Straße
verunglückten , aber noch lebenden Pferden har der Wiener Thierschntz-Verein
zivei Nettnngswägen in Action gesetzt, welche mit der Aufschrift : „Rettungs¬
wagen des Wiener Thicrschntz-Vereincs für verunglückte Pferde ", Nr . 1,
respective Nr . 2 versehen sind.

Der Rettungswagen Nr . 1 ist im Depot der General -Omnibns -Gesell-
schaft, II . Bezirk , Lehstraße, jener Nr . 2 im Depot derselben Gesellschaft,
X . Bezirk , Himbergerstraße , eingestellt.

Im Falle der Verunglückung eines Pferdes übernimmt der Wiener
Thierschntz Verein die kostenfreie Abtransportiernng des verunglückten Thieres
und ist der bei dein Unfälle intervenierende k. k. Sicherheitswachmann von der
k. k. Polizei -Direction beauftragt , bei der nächsten Telephonstelle (Kaffeehaus,
Geschäftshaus rc.) oder, wenn kein Telephon zur Verfügung steht, auf tele¬
graphischem Wege durch das k. k. Bezirks -Polizei -Commiffariat , in dessen Gebiet
der Unfall stattfand , das Depot der General -Omnibus -Gesellschaft im II . Be¬
zirke, Lehstraße, Telephon Nr . 653 , für die Bezirke I , II , VII . VIII , IX,
XVI , XVII , XVIII , XIX oder jenes im X . Bezirke. Himbergerstraße , Telephon
Nr . 1742 , für die Bezirke III , IV , V, VI , X , Xi , XII , XIII , XIV, XV.
anfznrnfen und die sofortige Beistellnng eines Rettungswagens mit Angabe
des Ortes (Straße und Hausnummer ) zu verlangen und bei dem telephonischen
Aufrufe seine Ringkragen -Nnmmer ausdrücklich anzugeben.

Jeder Rettungswagen ist mit der entsprechenden Bedienungsmannschaft
und einem Curschmiede versehen , welcher eventuell dem verunglückten Pferde
die erste Hilfe angedeihen lässt.

Die verunglückten Pferde werden in der Regel in das k. k. Thierarznei-
Jnstitnt transportiert , doch kann das Pferd auf Verlangen des etwa anwesenden
Eigenthnmers auch anderweitig , jedoch nur innerhalb des Wiener Gemeinde-
gebietes transportiert werden.

Die Kosten des Transportes , beziehungsweise der Bergung des ver¬
unglückten Pferdes übernimmt der Wiener Thierschntz-Verein , doch bleibt es
der Einsicht des Eigenthümers des verunglückten Pferdes anheimgestellt , dem¬
selben die Transportkosten rückzuvergüten oder einen Beitrag zu denselben
zu leisten.

Die Abtransportiernng bereits verendeter Pferde obliegt ausschließlich
dem städtischen Wasenmeister , weshalb auf solche Fälle die vorstehenden Be¬
stimmungen keine Anwendung finden.

Sollte sich ein Unfall zu einer Zeit ereignen , wo beide Nettnngswägen
des Wiener Thierschntz-Vereines bereits in Action sind, so ist in diesem Falle
im Sinne der Verfügung des Wiener Magistrates voin 9. März 1890,
Z . 51 .307 (Mag .-V .-Bl . ex 1890 , Nr . 3, S . 88 ), der städtische Wasenmeister
(Telephon Nr . 2664 ) anfznrnfen.

2.

(Öffentliche Sammlungen .)
Mit Teeret vom 17. Februar d. I ., Z . 15353 , hat die k. k. n .-ö. Statt¬

halterei dein Frauen - Wohlthätigkeits vereine in Donanfeld  die Be¬
willigung ertheilt , im Erzherzogthume Österreich unter der Enns eine Sammlung
milder Spenden bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Haus zu Haus
in der Dauer von sechs Monaten , und zwar vom 1. März bis 31 . August 1895
vornehmen zu dürfen.

Dasselbe Recht, und zwar in der Dauer bis zum 31 . December 1895
wurde dem Maria Elisabeth - Vereine in Wien  mit Decret der k. k.
n .-ö. Statthalterei vom 1. April 1895 , Z . 27389 , verliehen.

2 .
(Eintheilung der Neernten in das Heer und die

Landwehr .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . Mürz

1895 , Z . 19819 (M .-Z . 48239/XVl ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wurde seitens des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung
wahrgcnommen , dass eine verschiedenartige Behandlung der nach Z 15, Absatz 2
des Wehrgesetzes außerhalb der Losreihe für die Landwehr -Assentierlen bei Fest¬
stellung des Recrutencontingentes für die Landwehr stattfindet.

Behufs Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges hat das genannte hohe
k. k. Ministerium mit dem Erlasse von, 7. Februar 1895 , Z .' 24268/5124 1 - a,
im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Reichs -Knegsministerinm Nachstehendes
zur Darnachachtnng eröffnet:

Nach Z 15, Absatz 2 des Wehrgesetzes erfolgt die Eintheilung der Re-
cruten in das Heer und die Landwehr nach der Reihe der Altersclaffen und
in jeder Altersklasse nach der Losreihe , während es der Landwehrverwaltnng
freisteht , die in der dritten oder höheren Altersclasse für das Heer nicht Assen¬
tierten anck, außerhalb der Losreihe in die Landwehr einzntheilen.

Für die Contingentiernng der Recrnten zwischen Heer und Landwehr ist
daher die Losreihe ausschließlich maßgebend . Diesem Grundsätze trägt auch der
tz 125 der Wehrvorschriften , I . Theil , Rechnung , welcher im Punkte 2 . hinsichtlich
der nach Z 15 des Wchrgesetzes außer der Losreihe als tauglich für die Land-
Wehr-Affentierten bestimmt , dass dieselben hinslchtlich ihrer Wrdmnng »n der
Losreihe der mit Vorbehalt der Widmung und Eintheilung Assentierten reihen.

Hicnach können von den nach § 15 des Wchrgesetzes außer der Losreihe
für die° Landwehr -Assentiert n bei der Contingents -Äbrechnnng für die Land¬
wehr nur diejenige in Betracht kommen , welche innerhalb der bezüglichen
Abschlussnummer reihen , während der verbleibende Nest seine wehrgesetzliche
Verwendung als „Überzählige " zn finden hat.

(Cinzelpäfse beim Viehexport nach Deutschland und
in die Schweiz . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 7 . Marz 1895,

Z . 2636 , Nachstehendes knndgemacht:
Lanl Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 4 . Jänner

1895 , Z . 32786 ox 1894 , hat es sich im Verlaufe des vorjährigen Viehexportes
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nach der Schweiz und dem Deutschen Reiche heransgestellt , dass die nach Z 8
des allgemeinen Thiersencheugesetzes vom 29 . Februar und der zugehörigen
Durchführungs -Verordnung vom 12 . April 1880 (R .- G .- Bl . Nr . 85 und 36)
zulässige Verwendung von Cumulativpässen , insbesondere für Rindvieh , im
Verkehre nach der Schweiz uud dem Deutschen Reiche deshalb zuweilen zu An¬
ständen bei der Ausfuhr Anlass gibt , weil sowohl seitens der Schweiz als
auch des Deutschen Reiches gefordert wird , dass für Pferde , Maulthiere , Esel
und Rinder jeden Alters Einzelpässe beizustellen sind , nämlich , wie es im
Artikel II des deutschen Viehsenchen -Übereinkommens heißt.

Ursprungs - Zeugnisse (Pässe ) , welche von der Ortsbehörde also der
Ursprungsgemeinde für jedes einzelne Thier ausznstellen und dann mit den
diesbezüglich vorgeschriebenen Clanseln zu versehen sind.

Obschon die Verwendung von Cumulativpässen für Großvieh im weiteren
Verkehre nach dem Thiersenchengesetze gestattet ist und daher nicht beanständet
werden kann , empfiehlt es sich doch, um Schwierigkeiten , eventuell Zurück¬
weisungen bei der Ausfuhr von Thieren der bezeichnet ?,! Gattung zu vermeiden,
im Interesse der Förderung unseres Viehexportes die weitere Ausstellung von
Cumulativ -(Gesammt -)Pässen für Großvieh (Pferde , Maulthiere , Esel , Rinder)
zu unterlassen und wird hienach d,e Ausstellung von Einzel -Viehpässen für
jedes Thier dieser Gattungen eindringlichst und namentlich für den Fall
empfohlen , wenn ein solches Thier zunächst für den Auftrieb auf einen Vich-
markt bestimmt ist.

5.
(Verbot des Hansierharrdels auf dem Gebiete der

Stadt Mmne .)
Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 13 . Mürz

1895 , Z . 498 (M . - Z . 49955/XV1II ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . De-
cember 1894 , Z . 33715 , ist die Ausübung des Hausierhandels ans dem Ge¬
biete der Stadt Fiume unter Anfrcchthaltüng der im Z 17 der bestehenden
Hausiervorschriften und in den diesen Paragraph ergänzenden Nachtrags-
Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten
worden.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans Z 10 des Hausierpatentes
vom Jahre 1852 in die Kenntnis gesetzt.

6 .
(Ersatzpslicht der Arbeiter Krankerreassett gegenüber

den öffentlichen Krankenanftalten . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . Marz

1895 , Z . 20935 (M .-Z . 55736/XIIl ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In dem mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern von,
20 . Februar 1895 , Z 3316 , abschriftlich mitgetheilten Erkenntnisse des k. k.
Verwaltungsgerichtes vom 28 . December 1894 , Z . 5090/V .-G .-H . (enthalten
auch in den Amtlichen Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innern , betreffend
die Unfallversicherung und die Krankenversicherung der Arbeiter , Jahrgang VII,
dir . 5, II , 14 ) , ist die Anschauung ausgesprochen , dass die öffentlichen Kranken¬
anstalten nicht unter die im H 64 K .-V .- G . genannten Korporationen subsumiert
werden können , dass der Anspruch derselben durch die im Z 8 K .-V .-G . ent¬
haltene Fristbestimmnng in dein Falle auf die Verpflegsgebüren für vier
Wochen beschränkt sei und dass tz 64 nur innerhalb dieses Rahmens in Fällen
nicht disponierter Spitalspflegc analoge Anwendung zu finden habe , weshalb
die Lassen — vom Falle der freiwilligen Übernahme weitergehender Ver¬
pflichtungen abgesehen — den öffentlichen Krankenanstalten über die Verpflegs-
dauer von vier Wochen hinaus überhaupt nicht haften.

Hievon wird zufolge einer Weisung des gedachten hohen Ministeriums,
laut welcher hochdasselbe sich dieser Anschauung des Verwaltuugsgerichtshofes,
welche sich der ursprünglichen ministeriellen Spruchpraxis nähert , auschließt und
seine Jndicatur hienach einrichten wird , der Magistrat in Kenntnis gesetzt.

7 .
(Abänderung des 8 76 der Wehrvorschriften , 8.
und der W 24 , 25 nnd 26 der Wehrvorschriften
SS . Theil , betreffend den Ginjährig - Freiwrlligen-
PräsenzdLenst der Pharmaeenten und Veterinäre . )

Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidigung vom
23 . Mürz >895 , R .- G .-Bl . Nr . 46 :

Die im Einvernehmen mit dem k. nnd k. Neichs -Kriegsministeriuiu fest
gestellten neuen Bestimmungen über die Ableistung des Präsenzdienstes seitens
der Einjährig -Freiwilligen Pharmaeenten und Veterinäre werden nachstehend
verlautbart:

1 . Die Einjährig -Freiwilligen Pharmaeenten nnd Veterinäre haben , und
zwar ersterc vom I . October , letztere vom 1. April 1895 «„ gefangen , den ein¬
jährigen Präsenzdienst in der Charge eines „ Pharmaeenten " , beziehungsweise
„Veterinärs " abzuleisten , welche Charge in die Gruppe der „ Soldaten " (Dienst¬
reglement für das k und k. Heer , I . Theil , Seite 391 ) eingereiht wird.

2 . Für die Ableistung des Präsenzdienstes dieser Einjährig -Freiwilligen
auf Staatskosten gelten alle  für die Einjährig -Freiwilligen des Soldaten¬
standes bestehenden Bestimmungen mit der Abweichung , dass dieselben nicht
auf den normierten Präsenzstand der Truppe zählen , und dass mittellose
Veterinäre hinsichtlich der Wahl des Truppenkörpers nicht beschränkt sind , vor¬
ausgesetzt , dass bei demselben Einjährig -Freiwillige Veterinäre den Prüsenz-
dienst überhaupt Vollstrecker, dürfen.

Die bis zum Antritte des Präsenzdienstes beurlaubten Einjährig-
Freiwilligen Pharmaeenten und Veterinäre , welche die ausnahmsweise Aner¬
kennung der Begünstigung , den Prüscnzdienst auf Staatskosten ableisten zu
dürfen , anstreben , haben ihre vollständig belegten Gesuche bei dem zuständigen
Ergänznngsbezirks - Commando ehestens eiuzubringeu.

3 . Die Einjährig -Freiwilligen Pharmaeenten , welche in Hinkunft auch
während des Präsenzdienstes im Stande der Sanitätstrnppe (in der Landwehr
bei ihrcnr Truppenkörper ) verbleiben , haben unmittelbar nach Erlangung des
Magisterdiploms eine beglaubigte Abschrift desselben dem Garuisonsspitale , zu
welchem ihre standeszuständige Sanitätsabtheilung gehört (in der Landwehr
ihrem Standeskörper ) einzusenden ; das Garnisonsspital hat die Diplomabschrift
unter Anschluss einer Abschrift des Grundbuchblattes sofort im Dienstwege dem
Neichs -Kriegsministerium (Ministerium für Landesvertheidigung ) vorzulegen.
Letzteres bestimmt die Sanitätsanstalt , beziehungsweise Apotheke , bei welcher
der betreffende Einjährig -Freiwillige den Präsenzdienst abznleisten hat.

4 . Die Einjährig - Freiwilligen Veterinäre haben eine beglaubigte Abschrift
des thierärztlichen Diploms sofort nach dessen Erlangung dem zuständigen Er-
gänzungsbezirks ' Commando einznsenden

Dieses hat mit Rücksicht auf den tz76 : 15  der Wehrvorschriften , I . Theil
zu beurtheilen , ob der Betreffende zur Ableistung des Präsenzkuenstes als Ein¬
jährig -Freiwilliger Veterinär berechtigt ist, und das Ergebnis dem Staudes¬
körper (in der Landwehr dem Ministerium für Landesvertheidigung ) bei Über¬
mittlung der Diplomsabschrift mitzntheilen.

Diese Diplomsabschrift ist nach Einsichtnahme durch den Chef -Thierarzt
beim Standeskörper aufzubewahren.

5 . Die Einjährig -Freiwilligen Pharmaeenten nnd Veterinäre sind znm
Präsenzdienste nach den für die übrige Mannschaft geltenden Bestimmungen,
nnd zwar die Pharmaeenten zu jenem Garnisons -(Truppen -)spitale (in der
Landwehr auch die Veterinäre zu jenem Truppenkörper ) einzuberufen , bei
welchem sie nach der Weisung des Reichs -Kriegsministeriums (Ministerium für
Landesvertheidigung ) den Präsenzdienst abzuleisten haben.

Die Einberufung für den 1 . October hat sich unbedingt auf alle  Ein¬
jährig -Freiwilligen zu erstrecken , welche in dem betreffenden Jahre das 24 .,
beziehungsweise — wenn sie Pharmaeenten mit einer Vorbildung von sechs
Gymnasial - oder Nealschulclassen sind — das 26 . Lebensjahr vollenden.

6 . Hinsichtlich derjenigen Einjährig -Freiwilligen , welche bei ihrer Ein¬
rückung zum Präsenzdienste noch nicht im Besetze des Diploms sind , ist zu
erheben , ob auf dieselben der H 76 : 15 der Wehrvorschriften , I . Theil , An¬
wendung findet . Im bejahenden Falle ist nach demselben — im verneinenden
je nach der Sachlage vorzugehen.

7 . Die Einjahrig - Freiwilligen Pharmaeenten uud Veterinäre haben
während des Präscnzdienstes die Uniform ihres Truppenkörpcrs zu tragen und
erhalten als besonderes Abzeichen , 1 om oberhalb des Armstreifens des Ein¬
jährig -Freiwilligen , eine Ärmelborte ans Seide.

8 . Den Einjährig -Freiwilligen Pharmaeenten und Veterinären kann bei
entsprechender Verwendung nach Ablauf eines sechsmonatlichen Präsenzdienstes
die Auszeichnung eines Corporals , nnd zwar den Pharmaeenten über Antrag
der Sanitälsanstalt vom Sanitäts -Trnppencommando (Ttandcskörper ) verliehen
werden : dieselben gehören sodann zu der Gruppe der Corporale (Dieust-
reglemeut für das k. uud k. Heer , I . Theil , Seite 389 ) .

9 . Nach Vollstreckung des einjährigen Prüsenzdienstes werden die Ein¬
jährig -Freiwilligen Pharmaceuten nnd Veterinäre in die Reserve (nicht activen
Stand ) übersetzt und je nach ihrer Verwendung und den nach der Organisation
erforderlichen Bedarf vom Neichs -Kriegsministerium zu Accessisten , beziehungs¬
weise Unterthierärzten oder zu Praktikanten ernannt.

Ans die zu Praktikanten bereits ernannten Einjährig -Freiwilligen haben
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung.

8 .

(Tabak -Cxtraet . )

Verordnung des Finanzministeriums , sowie des Ministeriums
des Innern und des Handels vom 23 . März 1895 (N .-G .-Bl.
Nr . 45 ) :

8 i.
Der durch Eindickung des Ablaufwassers der Virginier - und Kcntucky-

tabake erzeugte Tabak -Extract (Tabaksauce ) bildet als Tabakabfall einen Gegen¬
stand des Staatsmouopols auf Tabak (Z 381 , Z . 2 , 425 Zoll - und Staats-
mouopolsordnung ) und ist mit Rücksicht auf seinen hohen Gehalt an Nicotin
(9 bis 10 Percent ) als Gift zu betrachten (Z 1 der Verordnung vom 21 . April
1876 (R .-G .-Bl . Nr . 60j ). 8 2.

Der Verkauf von Tabak - Extract erfolgt ausschließlich durch die k. k.
Tabakfabriken (eventuell durch besondere vom k. k. Finanzministerium kund¬
gemachte Verschleißstellcn ) zu landwirtschaftlichen Zwecken.
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Die Bewilligung zum Bezüge von Tabak -Extract ist bei der politischen
Bezirksbehörde , in deren Amtssprengel der Bewerber wohnt , anzusuchen.

Hiebei hat der Bewerber die betreffenden in drei gleichlautenden Exem¬
plaren ausgefertigten Bestellungen vorzulegen , für welche vorgedruckte Formulare
von Tabak - Extractsassnngsscheinen zu benützen sind ; diese Bestellungen müssen
enthalten:

a ) den Namen , die Beschäftigung und den Wohnort des Bestellers,
b ) die gewünschte Menge von Tabak -Extract,
o) den Zweck , für welchen der Besteller den Tabak - Ext act verwenden will.

8 4.
Die politische Bezirksbehörde hat über ein solches Ansuchen im Sinne

des H 4 der Verordnung vom 21 . April 1876 (N .-G . -Bl . Nr . 60 ) vorzugehen;
jedoch ist in Betreff der Verlässlichkeit des Bewerbers , des Zweckes der Be¬
stellung und der Angemessenheit der bestellten Menge in jedem Falle der Ge¬
meindevorstand des Wohnortes des Bestellers einzuvernehmen.

Wird die Bezngsbewilligung ausnahmsweise zu anderen als landwirt¬
schaftlichen Zwecken angesucht , so hat die Bezirksbehörde nach Einlangen dieser
Äußerungen noch mit der k. k. Geueraldircction der Tabakregie das Einver¬
nehmen zu Pflegen.

In dem Falle der Ertheilung der Bezugsbewilligung wird dieselbe auf
allen drei , an den Besteller auszufolgenden Exemplaren des FassungSschcineS
angesetzt ; letzterer vertritt sodann den Giftbezugsschein.

Die Tabak - Extractfassungsscheine und die auf denselben anzusetzenden
Bestätigungen sind stempelfrei.

8 5.
Bei Vornahme der Bestellung sind von der Partei die drei Exemplare

des Fassnugsscheines beizubringcn ; ein Exemplar erhält sodann der Besteller
seitens der die Bestellung effectuierendeu Tabakfabrik (Verschleißstelle ) als Aus¬
weis über den vorschriftsmäßigen Bezug zurück , das zweite verbleibt bei der
Tabakfabrik (Verschleißstelle ) , das dritte wird von letzterer der zur Überwachung
berufenen Finanz - Bezirksbehörde übermittelt.

8 6- ,
Insoweit eine k. k. Tabakfabrik als Verschleißstelle fungiert , hat die von

derselben anzulcgende Sammlung aller Tabak- Extractfassungsscheine die Stelle
des Giftvormerkbuches (H 9 der citierten Verordnung , H 367 Str .-Ges .) ein¬
zunehmen.

8 7- , .
Im übrigen finden die Bestimmungen der Verordnung vom 21 . April

1876 (N .-G .-Bl . Nr . 60 ) auf den Verkehr mit Tabak -Extract volle Anwendung
8 8-

Die Verwendung von Tabak - Extract zu einem anderen als dem rm
Fassungsscheine angegebenen Zwecke ist verboten (H 419 Zoll - und Staats¬
monopolsordnung , H 315 Gcs .- Str .- G .) .

Jede Veräußerung von Tabak -Extract , sowie die Erwerbung desselben in
anderer als der un H 2 dieser Verordnung bestimmten Weise unterliegt als
vorschriftswidriger Verkehr mit Staatsmonopolsgegeuständen der Ahndung nach
dem Gefällstrafgesetze (HZ 316 und 317 ).

9.

(Bestellung eines Consnls der Argentinischen
Republik . )

Die k. k. n .- ö.  Statthaltern hat mit Erlass vom 26 . März
1895 , Z . 1829/xra,68 ., dem Wiener Magistrate Nachstehendes znr
Kenntnis gebracht:

Se . k. und k. apost . Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
5 . d . M . dem österreichischen Staatsbürger Augustin Portois  in Wien die
Annahme des ihm verliehenen Postens eines argentinischen Honorar -Cousuls
daselbst unter der Bedingung , dass .hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und
Jurisdictiousverhältnissen keinerlei Änderung eiutrete , allerguädigst zu gestatten
und dem bezüglichen Bestallungs -Diplome desselben das Allerhöchste Exequatur
huldreichst zu ertheileu geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in die Kenntnis
gesetzt , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft auzuerkenuen und
zur Ausübung seiner Consularfuuctionen znzulassen ist.

litt.

(Regelung der Sonn und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe .)

I.

Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und dem Minister für Cultns und Unterricht
vom 24 . April 1895 , womit die Durchführung des Gesetzes vom
16 . Jänner 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 21 (Siehe Amtsblatt Nr . 17
„Verordnungen rc. " II , 20 ) , betreffend die Regelung der Sonn-
und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe , die gewerbliche Arbeit an
Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet wird.
N .-G .-Bl . Nr . 58 .)

§1 - . . .
Die Sonntagsruhe hat spätestens um 6 Uhr morgens emes jeden

Sonntags , und zwar gleichzeitig für die ganze Arbeiterschaft jedes Betriebes,
zu beginnen und mindestens 24 Stunden zu dauern . (H 1, Artikel II des
Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .- Bl . Nr . 21 .)

8 2.
Ailf Grund des H 1, Artikel VI des citierten Gesetzes wird die gewerb¬

liche Arbeit an Sonntagen bei den im nachstehenden Verzeichnisse enthaltenen
Kategorien von Gewerben , bei denen ihrer Natur nach eine Unterbrechung des
Betriebes oder ein Aufschub der betreffenden Arbeit unthunlich , oder bei denen
der Betrieb an Sonntagen im Hinblicke auf die täglichen oder an Sonntagen
besonders hervortretenden Bedürfnisse der Bevölkerung oder des öffentlichen
Verkehres erforderlich ist, für die in diesem Verzeichnisse angeführten Arbeits-
Verrichtungen unter den dort aufgestellten Bedingungen und Beschränkungen
gestattet.

1 . Klenganstaltm.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersonen in den Monaten November bis einschließlich April
zum Zwecke des Betriebes der Dörrkammern gestattet.

'Ersatzrnhe *) : Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

2. Seestümen.
Die Sonntagsarbeit ist in den Monaten Mai bis einschließlich August

znm Zwecke der Gewinnung und Bergung des <L>alzes gestattet . ^
'Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

8. Hcmdelsgärliikr.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a ) Im Hinblicke auf die Bedürfnisse dieses Betriebes und soweit derselbe
durch die Witterungsverhältnisse bedingt ist:
« ) zum Zwecke der Vornahme der zur Pflege der Beete und Topfpflanzen

erforderlichen Arbeiten , wie : Begießen , Lüften , Schattieren , Aubinden
locker gewordener Stöcke , Einschlagen unentbehrlicher Ersatzpflöcke u . s. w .,
durch je zwei Vor - und Nachmittagsstunden;
für das Heizen der Gewächshäuser , Bedecken der Mistbeete durch drei
Tagesstunden;

1») für die Anfertigung von Bouquets und Kränzen innerhalb jener
Stunden , während welcher sie den Naturblumeubindern und -Händlern
gestattet ist.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

4. Eistnhüttmwt'rße.
u) Hochofenanlagen (einschließlich der Nöstaulagen ) : Die Sonntags-

arbeit ist gestattet für die Zufuhr von Kohle , Coaks , Erzen und Zuschlägen,
für die Bedienung der Wasserleitungen , Gebläse und Winderhitznngs-
apparate , für das Gichten und die Äbsticharbeitcn , für die Abfuhr der
abgestochcnen Schlacke , für das Maffelformen und das Wegführeu des
Roheisens auf die Lagerplätze.

b ) Bessern er - und Martin anlageu,  welche mit Hochöfen in dirccter
Verbindung stehen : Die Sonntagsarbeit ist gestattet für die Zufuhr des
geschmolzenen Roheisens zu den Convertern , für die Zufuhr des Zwischen-
prodnctcs zu den Martinöfen , für die Bedienung der Generatoren und
Gebläse , für das Chargieren und die Schmelzarbeiten in den Convertern
und Martinöfen , für den Abstich des fertigen Productes in Coquillen
und die Verführung desselben , sowie für die Verführung der Schlacken
auf die Lagerplätze.
Ersatz ruhe (aä a und 1i) : An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden,

falls der Betrieb an Sonntagen wenigstens durch sechs Stunden unterbrochen
oder beim Wechsel der Wocheuschicht eine einmalige Reserveschicht am Sonntage
eiugeschoben werden kann . Doch darf im letzteren Falle die Ablösungsmannschaft
je 12 Stunden nach und vor ihrer regelmäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht
verwendet werden und muss derselben eine Ersatzrnhe mindestens in dem den
abgelösten Arbeitern gewährten Ausmaße eiugeräumt werden.

Falls den Arbeitern die obige Ersatzruhe wegen der besonderen Ver¬
hältnisse des Betriebes nicht gewährt werden kann , hat die durch den Schicht¬
wechsel im Sinne des H 3 der Ministerial -Verordnuug vom 27 . Mai 1885
(R .-G .- Bl . Nr . 85 ) am Sonntage sich ergebende 18stündige Ruhezeit als
Ersatzruhe zu gelten.

o , Schweiß - und Puddelöfen,  die mittels Gasgeneratoren geheizt , und
Walzwerke,  die aus solchen Schweiß - und Puddelöfen bedient und
durch Wasserkraft betrieben werden : Es ist gestattet , die Betriebsunter¬
brechung an Sonntagen für die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr
abends in der Weise zu beschränken , dass die Samstag abends um
6 Uhr ans der Arbeit tretende Schicht bereits Sonntag um 6 Uhr
abends die Arbeit antritt . ^
Ersatz ruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden.

ä ) Puddel - und Walzwerke:  Wenn der Betrieb im Laufe einer Woche
während einer Dauer von wenigstens 24 Stunden unterbrochen war , ist
es gestattet , gegen voransgegangene Anmeldung bei der Gewerbebehörde

«) Dieselbe ist den an Sonntagen länger als drei Stunden beschäftigten Arbeitern
zu gewähren . (Diese Bemerlung gilt für alle nachfolgenden Gewerbskategorien .)
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erster Instanz unter Angabe der Ursache, der Dauer und des Umfanges
der stattgehabten Betriebsunterbrechung und der Anzahl der von dieser
Unterbrechung betroffenen , beziehungsweise am Sonntage zu beschäftigenden
Arbeiter , den dadurch entfallenen Arbeitstag durch Heranziehung des dieser
Unterbrechung folgenden Sonntags anszugleichen.
Ersatzruhe:  Am darauffolgenden Sonntage 24 Stunden , falls nicht

während der vorhergegangenen Betriebsunterbrechung den Arbeitern ohnehin
eine 24stündige Ruhezeit gewährt wurde.

5. Cmailgeschirr-Erzeugunp.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersonen gestattet für die Bedienung der im ununterbrochenen
Betriebe stehenden Schmelzofen für die Emaillirmasse und für die Erhaltung
der Brennöfen im gewärmten Zustande.

Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und b.

6. Kalk -) Cement-, Mapukstt- und Gipsbrennereieu.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die beim Brennprocesse

und hinsichtlich der Schachtöfen auf die für das Beschicken der Öfen und für
das Ziehen des Materiales unumgänglich nothwendigen Arbeitspersonen gestattet.

Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.

7. Zicsteleieu, ein schließlich der Herstellung feuerfester Steine und
Schlackeuziegel.

Die Sonntagsarbeit ist gestattet:
a) Für die Bedienung der Brennöfen , jedoch mit der Beschränkung , dass

das Unterzünden der Öfen mit unterbrochener Feuerung spätestens vor
Samstag 6 Uhr abends zu erfolgen hat;

b) für das Vorrichten des Lehmes durch erwachsene männliche Arbeiter
durch zwei Stunden.
Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a. und d.

8. Thaumaren-Indulirie.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen gestattet:
a ) Für die Bedienung der Öfen;
b) in jenen Betrieben , in welchen verzierte Gegenstände , wie : Ornamente,

Ofenkacheln u . dgl . hergestellt werden , auch noch für das Umstellen,
beziehungsweise Wenden der Rohware in den Trockenstellagen , soweit
dasselbe behufs Hintanhaltnng einer Formverändernng dieser Ware noth-
wendig erscheine.
Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und d.

9. Glashütten.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a) In den Glashütten mit Wannenöfen  für die Bedienung der
Generatoren , für das Einsetzen der Glasmasse (des Glassatzes ) ln die
Wannenöfen , für die Arbeit der Glasmacher (Glasbläser ) und deren
Helfer (Motzer , Abträger ) , für die Bedienung der Kühlöfen und für die
Arbeit bei den Strecköfen;
Ersatzruhe : Wie bei 4a und b.

b) in den Glashütten mit Hafenöfen:
«) Für das Heizen der Glasöfen und den Schmelzprocess;
Ersatz ruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden . Falls dies

zufolge der Betriebseintheilung nicht möglich sein sollte, haben die aus der
Natur des Betriebes im Laufe der Woche sich ergebenden Unterbrechungen als
Ersatzruhe zu gelten.

für die Arbeit der Glasmacher (Glasbläser , Glasstrccker ) und deren
Helfer , dann für die damit in Verbindung stehende Bedienung des
Kühlofens , und zwar so lange der Betrieb nicht derart geregelt
werden kann , dass die Schmelzperiode auf den Sonntag fällt , für
höchstens 12 Sonntage des Jahres , welche in dem nach Z 1, Art . IV
des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 21 ) zu führenden
Verzeichnisse ersichtlich zu machen sind;

Ersatzrnhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.
^) für die Arbeit bei den im ununterbrochenen Betriebe befindlichen

Strecköfen in der Tafelglaserzeugnng.
Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.

10. Kohlenstlstcrzruguitst für elektrische Beleuchtung.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen für die Bedienung der Öfen mit ununterbrochener
Feuerung gestattet.

Ersatz ruhe:  Wie bei 4 a und b.

11 . Hotjstossgefüsterjeuguilg.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die beim Trocknen der

gepressten Gefäße unumgänglich nothwendigen Heizer gestattet.
Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und b.

12. Gerberei.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen durch höchstens zwei Stunden bis 9 Uhr morgens
in den Monaten Mai bis einschließlich September gestattet:

a) In der Lohgerberei  zum Einarbeiten der am Samstag abends ein-
gelieferten frischen Häute und zum Rühren und Aufschlagen der Häute;

b ) in der Weiß gerb er ei  zum Garmachen der Felle und zum Wechseln
des Wassers , sowie zum Aufstreuen der Wolle behufs Trocknens derselben.

13. Darmreiniguugsanstalteu.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen für das Trocknen der Gedärme gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

14. Bleicherei.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen gestattet:
a) In der Betriebsabtheilung „Bleiche " für die Arbeiten des Abchloreus,

Absäuerns und Waschens durch höchstens zwei Stunden bis 9 Uhr
morgens;

b) für das Begießen der auf dem Bleichplane lagernden Garne und Gewebe
während einer Vormittags - und einer Nachmittagsstunde.

15. Färberei.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen gestattet:
a) In der Schwarzfärberei  für die Beaufsichtigung der Oxydations¬

kammern;
b) in der Jndigofärberei  für das Umrühren des Inhaltes der Jndigo-

küpen;
o) in der Seidenfärberei  für die Beendigung der noch am Samstag

vormittags eingeleiteten chemischen Processe , jedoch nur bis Sonntag
12 Uhr mittags.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit um darauffolgenden Sonntage.

16. Zrugdruckcrei.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen gestattet : Für die Beaufsichtigung der Oxydations-
kammcrn und für das Umrühren des Inhaltes der Jndigoküpen.

Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

17. Holzstoff-, Poppe- und Pnpiererzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersonen gestattet:
a) Für den Trocknungsprocess und für die Überwachung der Bleich¬

kammern;
Ersatz ruhe:  Wie bei 4 a und b,

b) für den Betrieb der Ganzzeuq -Holländer und Kollerqänae , jedoch erst
von Sonntag 6 Uhr abends an.
Ersatzruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden.

18. Erzeugung von Cellulose (aus Holz, Stroh re.).
Die Sonntagsarbeit ist gestattet : Für die Gewinnung der schwefeligen

Säure , für die Bereitung der Lauge, für die Bedienung der Zellstoffkocher mit
vorbereitetem Beschicknngsmateriale , für die Anslange - und Waschvorrichtungen,
sowie für das Eindampfen der Endlaugen in ununterbrochen betriebenen Öfen.

Für diejenigen Betriebe , deren Einrichtung bezüglich der Holländer,
Depotplätze n . s. w. nicht hinreicht , diesen Bestimmungen schon derzeit zu ent¬
sprechen, wird zum Zwecke der nöthigen Adaptierungen eine Übergangsfrist bis
Ende des Jahres 1895 eingeränmt.

Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.

19. Getreidemühlen.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth¬

wendigen Arbeitspersoncn gestattet:
a) den Wind - und Schiffmühlen

«) für die Überwachung der Maschinen , Transmissionen und Mühlen¬
apparate;

/Z für das Beschütten der Mühlenapparate;
/ ) für die Füllung der Mehlsäcke mit dem Mahlgute;
4) für das Abladen des in die Mühle zugesührten Getreides und das

Ausladen des aus der Mühle zur Abfuhr gelangenden Mehles bis
10 Uhr vormittags.

Ersatzrnhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden , falls nicht in
der voransgegangenen Woche infolge der durch die Natur des Betriebes sich
ergebenden Unterbrechungen den Arbeitern ohnehin eine mindestens 24stündige
Ruhe gewährt wurde.

b) den ausschließlich oder vorwiegend ans directen Wasserkraftbetrieb
eingerichteten Mühlen  in dem gleichen Umfange , jedoch nur in deu
Monaten Juli bis einschließlich October.
Ersatzruhe:  Wie bei 4a  und d.
Außerdem ist diesen Mühlen noch gestattet:
r) Der Mehl - und Brotversandt mittels der eigenen Fuhrwerke während

des Sonntags in den für den Handel mit Lebensmitteln bestimmten
Stunden und Montag von 3 Uhr früh an.

Ersatzrnhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

20. Mälzerei und Brauerei.
a) Mälzerei.

Die Lwnntagsarbeit ist gestattet:
H Für die ans dem Keimungsproeesse auf den Tennen sich ergebenden

und zur ununterbrochenen Anfrechthaltung desselben unumgänglich
nothwendigen Arbeiten;
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Ersatzruhe : Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage.

/S) für die im ununterbrochenen Betriebe befindlichen Malzdarren.
Ersatzruhe : Wie bei 4a und b.

b) Bierbrauerei.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unbedingt nothwendigeu

Arbeitspersonen gestattet:
«) Für die Überwachung der Hauptgährung , für den Bierausstoß und

das Verführen des Bieres an die Abnehmer;
für das Kühlen der Würze , für das Reinigen und Vorbereiten der
Gebinde (Fassbrückenarbeit ) bis 12 Uhr mittags.

Für diejenigen Bierbrauereien , deren Einrichtung nicht hinreicht , diesen
Bestimmungen schon derzeit zu entsprechen, wird behufs Vornahme der nöthigeu
Erweiterungsbauten eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres 1895 ein
geräumt.

Ersatzrnhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

21 . Hopfendarren und Hopfenschwefeleien.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersonen in den Monaten September bis einschließlich No¬
vember gestattet.

Ersatzruhe:  Eine 24stüudige Ruhezeit um darauffolgenden Sonntage.

22 . Zucker - Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a) Bei der Rohzucker - Erzeugung:  Für die Rübenzufuhr aus den in
der unmittelbaren Nachbarschaft der Fabrik befindlichen Mieten , im
Rübenhause , bei der Diffusion , Saturation , Kalkstation, Filtration , Ver¬
dampfstation , im Füllhause sammt der Centrifugenstation , auf den Zucker¬
böden , mit Ausschluss der Packarbeit , endlich für den Betrieb der Schnitzel¬
darren ;

d) in Zuckerraffinerien:  Für das Abladen des Rohzuckers , wenn bei
Unterlassung desselben der Betrieb unterbrochen werden müsste , bei der
Affination , Äuflösestation , Filtration , Verdampfstation im L-podiumhause,
in den Trockenstuben und auf deu Zuckerböden , mit Ausschluss der Pack¬
arbeit , dagegen mit Einschluß der Gussarbeit in der Würfelzuckerstalion;

c) bei der Melasse - Entzuckerung:  Für das Osmosieren , für die Her¬
stellung und Zersetzung der Calcium - und Strontiumsaccharate und den
damit verbundenen Betrieb der Brennöfen , der Destillations -, Kühl - und
Fällapparate.
Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.

23 . Snccus - (Snsiholzsast -) Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist beim Extrahieren , Eindampfen , Kochen und

Trocknen gestattet.
Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und b.

24 . Sirup - und Traubenzucker - Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet : Für das Kochen der Stärke mit Schwefel¬

säure , die Neutralisation , das Abdampfen und die Raffinierung (Filtration ),
bei der Traubenzucker -Erzeugung auch für die Krhstallisation und das Trocknen.

Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und fi.

25 . Cichorien - ^ Rüben - und Dbffdarren.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersonen für die Beheizung und Bedienung der ununter¬
brochen betriebenen Darren gestattet:

Ersatzrnhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

26 . Couservku - Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf jene Fälle , in welchen ein

Aufschub der Verarbeitung das Verderben der zu verarbeitenden Stoffe zur
Folge hätte , in den Monaten Mai bis einschließlich October bis 12 Uhr
mittags gestattet.

Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.
Für die Verarbeitung frischer Fische ist die Sonutagsarbeit gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

27 . Wmckrllereien.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a) Für die Überwachung des Gährprocesses;
d) zum Zwecke der Übernahme des Mostes während der Lesezeit.

Ersatzruhe:  Eine 21 ständige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

28 . Splritusbrmnerci und Raffinerie ) Presshefe - Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist in ununterbrochenen Betrieben gestattet:

a) Bei der Spiritusbrenner » : Für den Betrieb der Dämpfer , für
den Maisch-, Gähr - und Destillationsprocess , für die Bedienung der
Scblempegruben und für die Malzgewiunung (siehe Nr . 20 a) ;

b) bei der Spiritusraffineri e:  Für den Destillationsprocess;
o) bei der Presshefe - Erzeugung:  Für den Gähr - und Destillations¬

process, beim Abschöpfen, Waschen und Pressen der Hefe.
Ersatz ruhe : Wie bei 4 a und b.

29 . Essig - Crzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersoneu gestattet zum Zwecke des Übergießens des Essig¬
gutes , zur Überwachung des Gährprocesses , sowie zum Heizen der (Mgstuben.

Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgeudeu Souutage.

30 . Erzeugung und Verschleiß von Sodawalfer.
Die Sonutagsarbeit ist in den Monaten April bis einschließlich October

gestattet:
a) Bei der Erzeugung bis 12 Uhr mittags;
b) bei der Warenzustellnng und beim Verschleiße während des ganzen Tages.

Ersatzrnhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am dcnaufsolgeuden 'Lwnntage.
Eine 24stündige Ruhezeit am darausfolgenden Lwnntage oder au einem

Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche.

31 . Kunstris - Erzrugung.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a) Für den Betrieb der Eiserzeuguugs -Apparate tagsüber mit Ausschluss
der Zeit von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends;

b) für die Zustellung des Eises bis 12 Uhr mittags.
Ersatzruhe:  Eine 24ftündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

32 . Erzeugung chemischer Producte.
Die Sonntagsarbeit ist, soweit der Betrieb eine Unterbrechung nicht

zulässt , gestattet : Für die bei den Röst -, Glüh -, Flamm - und Schmelzöfen,
bei den Destillations - und Sublimationsapparaten , Laugereien . Coucentrationen,
Condeusationen . Krhstallisationen , Extractionen u . s. w . beschäftigten Arbeiter.

Insbesondere ist die Sonutagsarbeit gestattet bei der Erzeugung von
Schwefel - , Salz - und Salicylsäure , Soda und Glaubersalz , der Schwesel-
gewinnung aus Sodarückständen , der Erzeugung von Ätznatron , Pottasche,
Alaun , schwefelsaurer Thonerde , Blutlaugeusalz , Chromsalzen und Chlorkalk,
der Ultramarin -, Zinkweiß -, Mennige - , Minium -, Bleiglätte - und Bleimeiß-
Erzeugung , der Coaks -Erzeugung und Ammoniakgewinnung , der Destillation
von Theer , der Holzverkohlung in Meilern und Haufen , der Netortenköhlerei
und der damit zusammenhängenden , eine Unterbrechung nicht zulaffenden Ver¬
arbeitung chemischer Producte , der Raffination von Harz -, der Nuss -, Cerefin -,
Leim- und Albumin -Erzeugung , und zwar hinsichtlich der nachfolgend ver¬
zeichnten Arbeitsverrichtungen , beziehungsweise Arbeitsprocesie:

a) Erzeugung englischer Schwefelsäure:  Die Zufuhr der Schwefel¬
kiese, der Zinkblende und des Schwefels zu den Verbrennungsöfen , die
Bedienung der Öfen , d r Glower - und Gay -Luffac-Thürme und der
Bleikammern , das Abdampfen der Schwefelsäure in Bleipfannen , Glas¬
gefäßen und Platinapparaten , das Abziehen der concenlrierten Säure in
die zur Aufnahme bestimmten Gefäße und das Verschließen (Lutticren)
der letzteren ; ^

d) Erzeugung rauchender (Nordhäuser ) Schwefelsäure aus
schwefelsauren Salzen in Galeerenöfen:  Die Beendigung des
am vorhergehenden Tage begonnenen Brandes;

c) Conceutration der Schwefelsäure durch Ausfriereulassen
der verdünnten Säure (Herstellung von Monohydrat ) : Das
Beschicken und Entleeren der Gefrierzellen , das Einträgen des fertigen
Produktes in die zur Aufnahme bestimmten Gefäße , das Verschließen und
Befördern der letzteren auf die Lagerplätze;

cl) Erzeugung von Salzsäure und Glaubersalz:  Der Betrieb der
Zersetznngs - und Absorptionsapparate , sowie der Calciuieröfeu für das
Rohsulfat ; , , .

o) Salicylsäure - Erzeuguug:  Der Sublimations - und Krystallisatwns-
process;

k) Soda - Erzeugung nach dem Leblan » Verfahren:  Der Betrieb
der Sodaschmelzöfen und Calcinieröfen , das Auslangen der Schmelze,
das Abdampfen und die Krhstallisation der Laugen;

A) Anim oniak - Soda - Erzeugnug:  Der Betrieb der Kalköfen, die Be¬
reitung der Salzsoole , die Erzeugung der Kalkmilch, die Verarbeitung
der Laugen und des Bikarbonates;

I>) Gewinnung des Schwefels aus Sodarückständen durch
Carb ou isi erun g und nach d ein P räcipik ationsverfahren:  Der
Betrieb der Kalköfin , Compr .ssoren, der Schlaminrührwerke , der Car-
bonisierapparate und Verbrennungsöfen für das Schwesclwasserstoffgas,
beziehungsweise der Fällungsprocess;

i) Erzeugung von Ätznatron:  Die Bereitung und , das Eindampfen
der Laugen , die Schmelzung und das Verpacken des Ätznatrons;

f ) Erzeugung von Pottasche:  Der Betrieb der Verkohluugs - und
Calcinieröfen , das Bereiten , Verdampfen und Krystallisieren der Lauge;

ic) Erzeugung von Alaun und schwefelsaurer Thonerde:  Der
Betrieb ' der Öfen , die Bereitung der Lauge , das Eindampfen und die
Krhstallisation ; ..

l) Blutlaugensalz - Erzeuguug:  Der Betrieb der Ofen , die Laugerei,
Conceutration und Krhstallisation;

m) Chromsalze - Erzeugung:  Der Betrieb der Ofen , die Bereitung der
Lauge , das Eindampfen und die Krhstallisation;

») Erzeugung von Chlorkalk:  Der Betrieb der Chlorentwicklungs-
und Absorptionsappcuate , das Füllen und Verschließen der zur Aufnahme
des Chlorkalkes bestimmten Gefäße;

o) Ultramarin - Erzeugung:  Die Überwachung des Ofeubetriebes;
p) Zinkweiß - Erzeugung : Der Betrieb der Verbrennungsöfen;
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ll) Mennige -, Minium - und Bleiglätte - Erzeugnng : Der Betrieb
der Ofen;

r ) Bleiweiß - Erzeugung : Der Betrieb der Oxydationskammern , die
Überwachung des Schlemm - und Trockeuprocesses;

s) C o a ks - Erz eu g un g und A mm on i akg ewinnu n g : Der Betrieb
der Coaksöfen , das Beschicken mit Kohle , das Ausstößen der Coaks , die
Kohlenwäsche , soweit als selbe zur Aufrechthaltuug des Ofenbetriebes
erforderlich ist, der Betrieb der Destillationsapparate für Ammoniak;

t ) Trockene Destillation des Holzes , Holzgeist - und Holzessig-
Erzeugung:  Der Betrieb der Retorten und Destillationsapparate,
sowie die Erzeugung des essigsauren Kalkes;

n) Destillation vouTheer:  Die Beendigung des am Vortage begonnenen
Destillatiousprocesses und das Ablassen der Residuen;

v) H o lzcher ko h lu u g in Meilern und Haufen:  Die Überwachung der
vor Samstag 6 Uhr abends augezündeten Meiler und Haufen:
Raffination von Harz:  Der Schmelzprocess und die Filtration;

x) Russ - Erzeuguug:  Der Betrieb der Glühöfen;
1) Cer esi n - E rzeu  g u ug:  Die Fortsetzung , beziehungsweise Beendigung

der bereits begonnenen Extractionen;
2) Leim - und Albumin - Erzeugung:  Das Sortieren , Brechen und

Maccrieren der frischen Knochen , die Extraction des Leimes , das Ver¬
kochen der Leimbrühe , die Bedienung der Leim-, Albumin - und Blut¬
trockenkammern und das Abziehen des Serums.
Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und b.

88 . Fettinduffrie.
(Margarin -, Stearin - und Glycerin -Erzeugung .)

Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-
wendigen Arbeitspersonen gestattet:

a) Bei den eine Unterbrechung nicht zulasseuden Betriebsoperatiouen des
Destillatious - und Extractiousverfahrens für den Betrieb der Destillier¬
apparate , für das Waschen und Umziehen der geklärten Blassen , Entfernen
der Residuen aus den Blasen und für den Betrieb der Knochenglühöfen.
Ersatz ruhe:  Wie bei 4 a. und b.

d) bei dein Einschmelzen des roben Talges in den Monaten April bis
einschließlich September bis 12 Uhr mittags.
Ersatz ruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage.

84 . Minernlölrüssinkrieil.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersonen gestattet:
a ) Für den Dcstillationsprocess

«) in den im ununterbrochenen Betriebe stehenden Anlagen für die
Bedienung der Destillierapparate und Vorlagen;

Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.
/?) in Betrieben , in welchen nicht ununterbrochen destilliert wird , für

das Entfernen der Residuen aus den während der Nacht vom
Samstag auf Sonntag abgekühlteu Blasen und für die Reinigung
derselben durch zwei Stunden bis 8 Uhr morgens;

ll) für das Klären , Bleichen , Warmhalten und Filtrieren der Mineral¬
schmieröle.
Ersatzruhe:  Wie bei 4 n und b.

85 . Leuchüzns- und Waffergas - Erzkugung.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet : Für die Kohlenzufuhr aus den Depots

der Gasanstalt zu den Ofen und für die Bedienung der Retorten , beziehungs¬
weise für den Gesammtbetrieb der Schachtöfen , für die Gasreiniguug und Gas-
vertheilung und für die Lagerung der Coaks im Bereich ? der Gasanstalt.

Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und d.

86 . Photographie.
. Die Sonntagsarbeit ist gestattet für das Anfnehmen , Entwickeln und

Fixieren.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

87 . Ckiltriüimtngeil zur Erzeugung und Abgabe rirlUrilcheii Stromes.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet : für die Beaufsichtigung und Bedienung

der Dynamomaschinen und Hilfsapparate und für die mit dem Füllen der Accu-
mulatoren verbundenen Arbeitsverrichtungen.

Ersatzruhe:  Wie bei 4 a und b.

88 . Ckiltratheizttugen mit Dampf oder Walfer.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die zur Bedienung der

Heizung unumgänglich nothweudigen Arbeitspersonen gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage,

89 . Öffentliche Beleuchtung.
Die Sonntagsarbeit ist für die Instandhaltung und Bedienung der

Lampen , beziehungsweise Leuchtkörpcr gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

40 . Bmnibus - und Stettwngm -Uttternehmuugcu.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder au einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit au zwei Tagen
der Woche.

41 . Lohnfuhrgcwerbe für Perlonentrunsport.
(Fiaker , Einspänner rc .)

Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

42 . Vermietung vonPersoncntrnnspartmittetn (Reitthieren , Booten rc.) .
Die Sonntagsarbeit ist gestattet . .
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

48 . Schiffergemerbe uuf Binnengewässern.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatz ruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

44 . Leichenbeffnttungs-Anternehmungen.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet zum Zwecke der Leichenaufbahrungen,

-Feierlichkeiten , - Verführungen und -Bestattungen.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darausfolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

45 . Unternehmungen für öffentliche Dienste.
(Dienstmanu -Jnslitttte , öffentliche Träger , Führer , Boten .)

Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

46 . Güterbeförderung.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet zum Behnfe der Aufgabe voipEilgnt bei

Eisenbahnen und Dampfschiffen , beziehungsweise zum Behufe der Übernahme
und Zustellung von Eilgut an die Empfänger.

Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

47 . Gast- und Schankgewerbe.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

48 . B»denn ff alten.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet.
Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

8 3.
Insofern für die Verrichtung der nach Z 2 am Sonntage ausdrücklich

gestatteten Arbeiten , daun für die Beleuchtung und Beheizung der Arbeitsräume
und für die Kühlanlagen in den im Z 2 angeführten Gewerben der Betrieb
der Dampfkessel, Motoren , Pumpen , Montejus , Aufzüge , Dynamomaschinen,
Accumulatoren , Kälteerzeugungsmaschinen und deren Hilfsapparate , oder die
Verwendung von Thiereu nothwendig erscheint, ist die Bedienung und Wartung
dieser Maschinen und Apparate , sowie die Wartung der Thiere am Sonntage
gestattet.

Auch in allen anderen Betrieben ist die Sonntagsarbeit mit Beschränkung
auf die unumgänglich uothwendiqen Arbeitspersonen gestattet zum Zwecke der
Beleuchtung und Beheizung der Arbeits - und Trockenräume des Warmhalteus
und Auheizens der Öfen / des Betriebes der Kühlanlagen und der Wartung
der zum Betriebe gehörigen Thiere . Ebenso ist das Anheizen der Dampfkessel
vor Beginn des montägigen Betriebes gestattet.

8 4.
Die Sonntagsarbeit ist ferner gestattet für das Entladen der von der

anschließenden Eisenbahn auf die Jndustriegeleise (Schleppkahn ) gestellten Wagen
durch die Arbeiter des betreffenden Etablissements , dann beim Beladen , hiebei
jedoch nur insofern , als das Etablissement durch Einhaltung der Sonntags¬
ruhe gegenüber der anschließenden Bahnunternehmung in materielle Nachtheile
(Pöuolien wegen zu langer Benützungsdauer der Wagen und dergl .) verfallen
würde.

8 5.
Den an Sonntagen bei den in den ZZ 3 und 4 bezeichueten Arbeiten

länger als drei Stunden beschäftigten Arbeitspersouen ist die Ersatzruhe gemäß
den Bestimmungen des Z 12, Absatz 2 zu gewähren.
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8 6.
Bei den im ununterbrochenen Betriebe stehenden Gewerben , rücksichtlich

welcher die Sonntagsarbeit gestattet wird , ist dieselbe immer ans die mit dem
eigentlichen ununterbrochenen Betriebe unmittelbar zusammenhängenden und bei
den übrigen , unter diese Ausnahmsbestimmungeil fallenden Gewerben immer
auf die ausdrücklich gestatteten Arbeiten zu beschränken , wogegen alle anderen
Arbeiten , wie Vorbereitungs - oder sonstige Neben - und Hilfsarbeiten zu ruhen
haben (8 I , Artikel VI , Absatz 2 des citierten Gesetzes ) .

8 ? .
Auf Grund des § 1, Artikel VII des citierten Gesetzes wird die Fest¬

stellung der erforderlichen Ausnahmen von der Vorschrift der Sonntagsruhe
hinsichtlich der folgenden Gewerbe den politischen Landesbehörden übertragen:

n) Naturblnmenbinder und -Händler;
b ) Friseure , Raseure und Perückenmacher;
o) Bäcker;
ä ) Zuckerbäcker , Kuchen - und Mandolettibäcker;
e) Fleischhauer , einschließlich der Pferdefleischhauer und Wildbrethändler;
I ) Fleischselcher und Wursterzeuger;
ss) Molkereien , Milchmeier und Milchverschleißer.

8 8.
Die Vorschriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe finden auch

ans den dem Productionsgewerbe zustehenden Verschleiß seiner Waren , soweit
dieser Verschleiß nicht auf Grund der Artikel VI , beziehungsweise VII des
citierten Gesetzes besonders geregelt wird , ferner auf das Feilbieten im Umher-
zichen (H 60 der Gewerbeordnung ) und auf den Marktverkehr Anwendung
(Z 1, Artikel XII des citierten Gesetzes ) .

8 9.
Die hinsichtlich der Sonntagsarbeit nud des Ersatzrnhetages getroffenen,

für das betreffende Gewerbe geltenden Bestimmungen (88 2 bis 8 ) sind in die
Arbeitsordnung aufzunehmen , beziehungsweise , wenn eine Arbeitsordnung nicht
vorgeschrieben ist, an geeigneter Stelle in den Arbeitsräumen in den landes¬
üblichen Sprachen anzüschlagen.

Hiebei hat der Gewerbeinhaber innerhalb des Rahmens der betreffenden
Vorschrift die sich für den einzelnen Betrieb ergebende Präcisierung vorznnehmen.

8 10.
Nebst den durch die vorstehenden Bestimmungen an Sonntagen gestatteten

Arbeiten sind nach Z 1, Artikel III des citierten Gesetzes von der Vorschrift
der Sonntagsruhe ausgenommen:

1. Die an den Gcwerbelocalen und Werksvorrichtnn gen vorznnehmen den
Säuberungs - und Jnstandhaltnngsarbeiten , durch welche der regelmäßige Fort¬
gang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist . und welche ohne
wesentliche Störung des Betriebes oder ohne Gefahr für Leben und Gesundheit
der Arbeiter an Wochentagen nicht verrichtet werden können;

2 . die erforderliche Bewachung der Betriebsanlagen;
3 . die Arbeiten zur Vornahme der Inventur , und zwar einmal im Jahre;
4 . unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur , welche entweder ans

öffentlichen , insbesondere sichcrheitspolizeilichen Rücksichten oder in Nothfällen
vorgenommen werden müssen;

5 . die persönlichen Arbeiten des Gewerbeinhabers , insoweit dieselben ohne
Verwendung eines Hilfsarbeiters und nicht öffentlich vorgenommen werden.

8 ii-
Gewerbetreibende , welche Arbeiter an Sonntagen zu Arbeiten der im

8 10 , Punkte 1 , 2 , 3 und 4 erwähnten Art verwenden , sind verpflichtet , ein
Verzeichnis anznlegen , in welches für jeden einzelnen Sonntag die Namen der
beschäftigten Arbeiter , der Ori und die Dauer ihrer Beschäftigung , sowie die Art
der vorgenommenen Arbeit einznlragen sind . Dieses Verzeichnis ist auf Verlangen
der Gewerbebehörde , sowie dem Gewerbeinspector vorznlegen.

Bezüglich der im 8 10 , Punkte 3 und 4 erwähnten Arbeiten ist der Ge¬
werbeinhaber überdies verpflichtet , von der Vornahme dieser Arbeiten noch vor
Beginn derselben an die Gewerbebehörde die Anzeige zu erstatten . Wenn die
Nothwendigkeit des Beginnes oder die Fortsetzung einer solchen Arbeit erst am
Sonntag eintritt , so muss die Anzeige spätestens sofort nach Beendigung der¬
selben an die Gewerbebehörde erstattet werden.

Diese Anzeigen sind stempelfrei.
Die Aufgabe der Anzeige bei der k. k. Post gilt als Erstattung der An¬

zeige an die Gewerbebehörde.
In beiden Fällen hat die Gewerbebehörde zu prüfen , ob die gesetzlichen

Voraussetzungen zur Vornahme dieser Arbeiten vorhanden sind (8 I , Artikel IV
des citierten Gesetzes ) .

8 12.
Sofern die im 8 10 unter 1, 2 und 4 erwähnten Arbeiten die Arbeiter

am Besuche des Vormittaggottesdienstes hindern , sind die Gewerbeinhaber
verpflichtet , jedem bei diesen Arbeiten beschäftigten Arbeiter an dem nächst¬
folgenden Sonntage jene freie Zeit zu lassen , welche ihm den Besuch des Vor¬
mittaggottesdienstes ermöglicht.

Wenn die im 8 10 unter 1, 2 und 4 bezeichneten Arbeiten länger als
drei Stunden dauern , ist diesen Arbeitern mindestens eine vicrnndzwanzig-
stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage oder , wenn dies mit Rücksicht
aus den Betrieb nicht möglich ist, an einem Wochentage , oder je eine sechs¬
stündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren (8 1, Artikel V des
citierten Gesetzes ) .

8 13-

Übertretungen der Bestimmungen dieser Verordnung sind nach den Straf¬
bestimmungen der Gewerbeordnung zu ahnden.

8 14-
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 16 . Jänner

1895 (R .- G .- Bl . Nr . 21 ) in Wirksamkeit.

8 15.

Gleichzeitig treten die Verordnungen vom 27 . Mai 1885 (R .-G .-Bl.
Nr . 83 ), vom 30 . Juli 1885 (R .-G .- Bl . Nr . 108 ), vom 21 . September 1885
(R .- G .- Bl . Nr . 143 ), vom 12 . Mai 1894 (R .- G .-Bl . Nr . 85 >und vom 21 . August
1894 (R .-G .-Bl . Nr . 181 ) außer Kraft.

Bacqnehem m. x. Wurmbrand m. x.
Madeyski m. p.

II.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , mit
welcher in Durchführung des ß 1, Art . VII und IX des Gesetzes
vom 16 . Jänner 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 21 , betreffend die Regelung
der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe bei den in der
Ministerialverordnnng vom 24 . April 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 58,
bezeichneten Prodnctionsgewerben und beim Handelsgewerbe die
Ausnahme von der Vorschrift der Sonntagsruhe festgesetzt werden .*)
(L-.G .- Bl . Nr . 19 .)

Wroductionsgewerbe.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet im Gewerbe der:

1 . Bäcker.
Erzeugung  bis 10 Uhr vormittags und von 10 Uhr abends an.
Den Schwarzbrotbückern ist es außerdem gestattet , von 7 bis 8 Uhr

abends die Herstellung des Sauerteiges vornehmen zu lassen.
Verschleiß  am ganzen Sonntage.

2. Zuckerbäcker̂ Kuchen- und Mandolettibäcker.
Erzeugung  und zwar nnr für die Herstellung von Waren , die nicht

in Vorrath gehalten werden können , sondern für den Genuss frisch erz ngt
werden müssen : vom 1. November bis 1 . Mai den ganzen Sonntag , die
übrige Zeit des Jahres bis 12 Uhr mittags.

Verschleiß  den Sonntag über unbeschränkt.

3. u) Fleischhauer.
Ansschrotnng und Verschleiß (gleichgiltig , ob diese Thätigkeiten

im Verkaussgewölbe oder auf Märkten ansgeübt werden ) bis 10 Uhr vor¬
mittags und Montag von 3 Uhr früh an.

Das Schlachten  von Thieren ist an Sonntagen untersagt.
Auf Nothsch lach tun gen  findet Artikel III , Punkt 4 des Gesetzes An¬

wendung.
3. d) Pserdefleischhauer.

Ansschrotung  beziehungsweise Erzeugung von Selchwaren
nud Würsten  im ganzen Kronlande bis 11 Uhr vormittags und Montag
früh von 4 Uhr an.

Das Schlachten  von Pferden ist an Sonntagen untersagt.
Ans Nothsch lach tun gen  findet Artikel III , Punkt 4 des Gesetzes

Anwendung.
Verschleiß:  Der Verkauf von Fleisch , Selchwaren und Würsten ist bis

11 Uhr vormittags und außerdem der Verkauf von Selchwaren und Würsten
(also mit Ausschluss des Fleisches ) in den Wiener Gemeindebezirken I bis IX
und in den vorgenannten Orten von 6 bis 9 Uhr abends , in den Wiener
Gemeindebezirken X bis XIX von 3 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends
gestattet.

4. Wildbret- und Geslügelhäudler.
Ansschrotung und Verschleiß  bis 10 Uhr vormittags und für

die Ansschrotnng  noch außerdem Montag früh von 4 Uhr an.
Das Ab ho len des Wildbretes von den Jagdplätzen ist während des

Sonntags ohne Beschränkung gestattet.

5. Fleisch selch er und Wursterjeuger.
Erzeugung  bis 10 Uhr vormittags und Montag früh von 3 Uhr an.
Verschleiß  von 6 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags und außerdem in

den Bezirken I bis IX von 6 bis 9 Uhr abends ; in den Bezirken X bis XIX
außerdem von 3 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends.

*) Im Nachstehenden erscheinen nur die auf Wien Bezug  habenden Stellen der
Kundmachung abgedruckt.
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6. Friseure, Raseure und Periickenmncher.
Vom 6. Jänner bis einschließlich Faschingsonntag ohne Beschränkung;

während der übrigen Zeit des Jahres bis 2 Uhr nachmittags.

7. Molkereien, Milchmcier uud Milchvcrschleißrr.
Erzeugung:  Die Zu - und Abfuhr der Milch vom und zum Depot,

ferner sämmtliche Arbeiten , welche zur Conservierung uud Vorbereitung der
Milch und Milchproducte für deren Betrieb nothwendig sind, sind während des
ganzen Sonntags gestattet.

Verschleiß:  Der Verkauf der Milch und Milchproducte ist gleichfalls
den ganzen Sonntag über gestattet.

Anmerkung:  Der Verkauf der Milch und Milchproducte seitens jener
Gewerbsleute , welche sich nicht ausschließlich  mit dem Milchverkaufe befassen,
ist nur innerhalb jener Stunden gestattet , während welcher der Lebensmittel-
Handel als Handelsgewerbe zulässig ist.

8. Ralurlüummlnudt'r uud Händler.
Erzeugung und Verschleiß:  Vom 15 . October bis 15 . Juni unbe¬

schränkt ; während der übrigen Zeit des Jahres von 6 Uhr früh bis 12 Uhr
mittags.

G ein einsame Bestimmungen für sämmtliche der
v or a ngefnhttcn Prodnctionsge w erbe.

Ersatzruhetag:  Den Hilfsarbeitern ist mindestens eine vierund-
zwanzigstündige Ruhezeit jeden zweiten Sonntag oder , wenn dies mit Rück¬
sicht auf den Betrieb nicht möglich ist, an einem Wochentage oder je eine
sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren.

In jenen Betrieben , in welchen den Arbeitern je eine sechsstündige
Ruhezeit au zwei Tagen der Woche eingeräumt ist, darf diese Ruhezeit nicht
mit jenen Stunden zusammenfallen , in welchen schon nach der Natur des
Betriebes regelmäßige Arbeitspausen sind.

Verlautbarung:  In jedem Betriebe der im vorstehenden behandelten
Kategorien von Productionsgewerben ist die für das betreffende Gewerbe
geltende Bestimmung über die zulässige Sonntagsarbeit und das bezüglich des
Ersatzruhetages zwischen Arbeitgeber uud Hilfsarbeitern getroffene Überein¬
kommen in die Arbeitsordnung  aufzunehmen , beziehungsweise an geeig¬
neter Stelle in den Arbeitsräumeu  auzuschlagen.

6 . Kandeksgeiverlie.
Beim Handelsgewerbe (mit Ausschluss des Lebensmittelhaudels ) sowie

für den Verschleiß bei den Productionsgewerben , insoweit derselbe nicht nach
Artikel VI und VII des Gesetzes geregelt erscheint, ist der Verkauf von Waren
von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags gestattet . An allen Sonntagen des
Monates December ist vom 6. December an der Warenverkauf von 6 Uhr früh
bis 12 Uhr mittags und von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends gestattet.

Der Betrieb des Psandleiher - uud Trödlergewerbes ist an allen Sonntagen
des Jahres von 6 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags gestattet.

Beim Lebensmiltelhandel ist der Verkauf in den Bezirken I bis IX von
6 Uhr früh bis 10 Uhr vormittags und von 7 bis 9 Uhr abends , in den
Bezirken X bis XIX von 6 Uhr früh bis 10 Uhr vormittags und von 3 Uhr
nachmittags bis 8 Uhr abends , im k. k. Prater von 8 Uhr früh bis 11 Uhr
vormittags nnd von 3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends gestattet.

Marktverkchr : Die Festsetzung der auf den einzelnen Märkten gestatteten
Marktzeit wird innerhalb der beim Handelsgewerbe für die Sonutagsarbeit
gesetzlich überhaupt zulässigen Stundenanzahl der Gemeinde Wien als Markt¬
behörde überlassen.

Der Lebensmittelverkauf auf Ständen außerhalb der Märkte ist:
u) im k. k. Prater vormittags von 8 bis II Uhr und von 3 Uhr nach¬

mittags Ins 10 Uhr abends;
b) im übrigen Gemeindcgebiete vormittags von 6 bis 10 Uhr und nach¬

mittags von 3 bis 6 Uhr
gestattet.

Handel im Umherziehen (Z 60 Gewerbeordnung ) : Die Sonutagsarbeit
ist im ganzen Gemeindegebiele vormittags von 8 bis 11 Uhr , nachmittags mit
Beschränkung auf den k. k. Prater , daun auf Restaurationen , Gasthäuser und
Vergnügungsorte von 3 Uhr bis 10 Uhr abends zulässig.

Auf Bahnhöfen ist der Lebensmittelhandel , der Verschleiß von Zeitnngcn
und der Betrieb der Bücherleihanstalten von 7 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags
gestattet.

S ch lussbesti INm UNg e n,
betreffend das Handelsgewerbe und den dem Productionsgewerbe znsteheuden
Verschleiß seiner Waren , soweit dieser Verschleiß nicht auf Grund der Artikel VI,

beziehungsweise VII , besonders geregelt ist.

An den Sonntagen ist den Arbeitern mit Berücksichtigung ihrer Confession
die zum Besuche des Vormittagsgottesdienstes nöthige Zeit einznräumen.

In den Stunden , während welcher die Sonutagsarbeit für den Handels¬
betrieb nicht gestattet ist, müssen die Eingangslhüren zu den für den Verkehr
uut dem Publicum bestimmten Geschäftslocalitäten geschlossen gehalten werden.

In jenen Handelsgewerbeu , in welchen dem Personale die Sonntagsruhe
von 12 Uhr mittags an nicht ohne Unierbrechnug bis zur Geschüftseröffnung

am nächsten Tage gewährt werden kann , ist diesem Personale im Wege der
Abwechslung jeder zweite Sonntag ganz frei zu geben oder , falls dies nicht
durchführbar ist, ein halber Wochentag als Ruhetag einzuräumen.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 16 . Jänner 1895,
R .-G .-Bl . Nr . 21 , am 1. Mai 1895 in Wirksamkeit.

Kielmansegg  m . x.

III.

Unter Hinweis auf die vorstehend zum Abdrucke gelangten
Verordnungen hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom
20 . April 1895 , Z . 38013 (M .-Z . 76286/XVII ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Durch die h. o. Verordnung werden bei den von den betheiligten
Ministerien namhaft gemachten Kategorien von Productionsgewerben
gemäß Artikel VII des Gest-tzes die Ausnahmen von der Vorschrift der Sonn¬
tagsruhe (H 1, Artikel I : An Sonntagen hat alle gewerbliche Arbeit zu ruhen)
normiert und seruer jene Stunden festgesetzt, während welcher nach Artikel IX
die Sonutagsarbeit im Handelsgewerb  e zulässig ist.

Während der für die Sonutagsarbeit im Handelsgewerbe freigegebenen
Stunden ist gemäß Artikel XII auch der dem Productionsgewerbe zusteheude
Verschleiß seiner Waren gestattet , soweit dieser Verschleiß nicht auf Grund der
Artikel VI , beziehuugsweisc VII besonders geregelt ist.

Wie schon Artikel XIII andeutet , sind Änderungen und Ergänzungen der
h. o. Verordnung jederzeit zulässig, insoweit sich solche beim Vorhandensein
besonderer örtlicher Verhältnisse ihalsächtich als nothwendig Herausstellen
sollten , insbesondere auch wenn es sitz darum handelt , auf die Coucurrenz
rückwirkende Ungleichmäßigkeiten an den Grenzen zweier politischer Bezirke
oder an den Kronlandsgrenzcn zu beseitigen ; hieher gehört auch der im
Artikel IX , Alinea 3, vorgesehene Fall , dass eine Genossenschaft einen Antrag
auf Einschränkung der Sonutagsarbeit für das betreffende Gewerbe stellt.

Für etwaige künftige Abänderungen der h. o. Kundmachung wird im
allgemeinen der Grundsatz festzuhalten sein, dass das Gesetz vom 16. Jänner 1895,
R . G .-Bl . Nr . 21 , als Regel die mindestens 24stüudige Sonntagsruhe festsetzt
uud die im Interesse der Eonsnmenteu gewährten Ausnahmen in der Folge,
wenn sich die Bevölkerung in die Sonntagsruhe eiugewöhnt haben wird,
thuulichst noch eine Einschränkung erfahren sollen.

Derartige Abänderungsanträge sind gehörig instruiert , nämlich mit der
Äußerung der Genossenschaft (einschließlich des Gehilfenausschusses ), der Gemeinde
und einem motivierten Berichte versehen seitens der Gewerbebehörde erster
Instanz vierteljährig,  und zwar am 8. März,  8 . Juni , 8 . September
und 8 . December  anher vorzulegen.

Negative Berichte sind nicht zu erstatten.
Sollte aus bestimmten  Anlässen , wie Ausstellungen , größeren Fest¬

lichkeiten u. dgl. vorübergehend  das Bedürfnis nach zehnstündiger Sonntags¬
arbeit für alle Handelsgewerbe oder für einzelne Zweige des Handels oder
nach einer vermehrten Sonntagsarbeit bei einem oder dem anderen , nach
Artikel VII geregelten Productionsgewerbe sich geltend machen, so sind derartige,
in analoger Weise instruierte Anträge fallwerse  derart rechtzeitig anher vor¬
zulegen , dass der Statthalterei die zeitgemäße Erledigung ermöglicht ist.

Dass die Gewerbetreibenden das im Ärtikel IV , Alinea 1, vorgeschriebene
Verzeichnis führen und die im Artikel IV , Alinea 2 , vorgeschriebenen Anzeigen
erstatten , ist gehörig zu überwachen.

Eine besondere Beachtung werden die Gewerbebehörden auf die Einhaltung
der Bestimmungen bezüglich des Ersatzruhetag es  zu richten haben . Gerade
in jenen Gewerben , in welchen aus Rücksichten für das Bedürfnis der Be¬
völkerung Ausnahmen von der Sonntagsruhe statuiert werden mussten und
in welchen die Hilfsarbeiter der Sonntagsruhe gar nicht oder nur in beschränktem
Umfange theilhaftig werden , muss der Arbeiterschaft der im Gesetze gewähr¬
leistete Ersatzruhetag unverkürzt zutheil werden.

Da bei sämmtlichen nach Artikel VII der specialisierten Regelung der
Sonntagsruhe unterzogenen Productionsgewerben , und zwar während des
ganzen Jahres die Arbeiter während der gesetzlich spätestens um 6 Uhr morgens
zil beginnenden Sonntagsruhe länger als drei Stunden  zur Arbeit
verpflichtet erscheinen, wurden die im § 1, Artikel V, Alinea 2, vorgesehenen
Bestimmungen in die h. o. Kundmachuua ausgenommen , wobei die näheren
Modalitäten (ob Sonntag , Wochentag oder je eine sechsstündige Ruhezeit au
zwei Tagen der Woche) der freien Übereinkunft  zwischen Arbeitgeber und
Hilfsarbeiter überlassen wurden , jedoch ist das getroffene Übereinkommen in
die Arbeitsordnung aufzunehmeu oder sonst in den Arbeitsräumen durch An¬
schlag an entsprechender Stelle zu verlautbaren.

In jenen Betrieben , in welchen den Arbeitern je eine sechsstündige Ruhe¬
zeit an zwei Tagen der Woche eingerüumt ist, darf diese Ruhezeit nicht mit
jenen Stunden zusammcnfallen , in welchen schon nach der Natur des Betriebes
(z. B . bei Bäckern) regelmäßig Arbeitspausen sind.

Bezüglich des Ersatzruhetages im Ha nd els gewerbe  trifft der auch in
die hierortige Kundmachung aufgenommene Artikel X des Gesetzes die ent¬
sprechende Bestimmung.

Schließlich wird darauf aufmerksam gemacht, dass die persönlichen Arbeiten
des Gewerbsinhabers , insoweit dieselben ohne Verwendung eines Hilfs¬
arbeiters und nicht öffentlich  vorgeuommen werden , nach Punkt 5,
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Artikel III von den Vorschriften über die Sonntagsruhe ansgenom m e n sind . So
wird z. B . beim Friseurgewerbe der Gewerbsinhaber für seine Person auch
an Sonntagen sein Gewerbe unbeschrankt ans Bestellung bei Kunden ausüben
dürfen . Das Geschäftslocal : muss in den für die Sonntagsarbeit nicht frei¬
gegebenen Stunden selbstverständlich geschlossen bleiben , weil sonst das oben¬
erwähnte gesetzliche Erfordernis der „ Nichtöfsenllichkeit " mangeln würde.

Nur für das Handelsgewerbe normiert der Ariikel XI zur Vermeidung einer
unberechtigten Concurrenz die Ausnahme , dass auch jene Inhaber von Handels¬
gewerben , welche keine Arbeiter beschäftigen , während jener Stunden , in welchen
der Betrieb der Handelsgewerbe an Sonntagen zu ruhen hat , den Geschäftsbetrieb
nicht ansüben dürfen , beziehungsweise die Eingangsthüren zu den für den
Verkehr mit dem Publicum be,nmmten Geschäftslocaleu nicht offen halten
dürfen.

Auch während der nach Artikel III , Alinea 1 zulässigen an den Gewerbs-
localen und Werksvorrichtungen vorzunchmenden Sänberungs - und Jnstand-
haltnngsarbeiten müssen die Eingangsthüren zu den für den Verkehr mit dem
Publicum bestimmten Geschäftslocalen geschlossen  gehalten werden ; das
Passieren dieser Thüren durch die im betreffenden Betriebe thätigen Personen
ist nicht zu beanständen.

LI.
(Abänderungen der Wehrvorschriften N. und

»8 « . Theil . )

Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidignng vom
9 . April 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 56:

Das Ministerium für Landesvertheidignng findet im Einvernehmen mit
dem k. und k. Reichs -Kriegsministerium die mit der Verordnung vom 15 . April
1889 (R .- G .-Bl . Nr . 45 ) verlautbarten Wehrvorschriften I . Theil und die mit
der Verordnung vom 28 . November 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 207 ) verlautbarten
Wehrvorschriften III . Theil wie folgt abzuändern:

a) Wehrvorschristen I . Theil.

Im allgemeinen.

„An jenen Stellen , an denen hinsichtlich der im Reichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder die Landwehr -Evidenthaltnngen als militärische Er-
gänznngsbehörden erster Instanz angeführt erscheinen , ist das Wort „ Evident-
haltnng " zu streichen und an dessen Stelle „ Ergänzungsbezirks -Commando"
einznschalten ."

Zu 8 57 , Punkt 6 , kommt als 2 . Absatz anznfügen:
„Ergibt sich bei der Verhandlung eines Ansuchens um Zuerkennnng der

vorzeitigen dauernden Beurlaubung ans Familienrücksichten (8 60 », dass ein
Anspruch auf die Enthebung vom regelmäßigen Präsenzdienste und Übersetzung
in die Ersatzrescrve besteht , so ist über diesen Anspruch von amtswegen zu
entscheiden . Stellt es sich hingegen bei der Verhandlung eines Ansuchens um
die Begünstigung der Enthebung vom regelmäßigen Präsenzdienste und Über¬
setzung in die Ersatzreserve heraus , dass ein Anspruch auf diese Begünstigung
zwar nicht bestehe , aber besonders berücksichtigungswürdige Familienverhältnisse
vorhanden sind , so ist über die Beurlaubung aus Familienrücksichten von
amtswegen zu entscheiden ."

An Stelle des 8 60 , Punkt 3 , hat nachstehende Textierung zu treten:

„3 . Die Verhandlung über die Anwendung dieser Bestimmung ist analog
jener bezüglich der Begünstigung ans Familienrücksichten , über das diesfällige
Ansuchen der Partei zn bewirken . Ergibt sich bei der Verhandlung über den
erhobenen Anspruch auf die Begünstigung der Enthebung vom regelmäßigen
Präsenzdienste , dass ein solcher zwar nicht bestehe , ober besonders bcrück-
stchtigungswürdige Familienverhältuisse vorhanden sind , so ist über die Be¬
urlaubung aus Familienrücksichten von amtswegen zu entscheiden . Stellt es
sich hingegen bei der Verhandlung eines Ansuchens um Zuerkennung der vor¬
zeitigen dauernden Beurlaubung aus Familienrücksichten heraus , dass ein
Anspruch auf die Enthebung vom regelmäßigen Präsenzdienste und Übersetzung
in die Ersatzreserve besteht , so ist über diesen Anspruch von amtswegen zn
entscheiden ."

Zu 8 60 , Punkte 5 , ist als zweiter Absatz einzuschalten:
„Diejenigen Einjährig -Freiwilligen , welchen die Begünstigung der voe-

zeitlgen , dauernden Beurlaubung aus Familienrücksichten zuerkannt wurde,
haben den Fortbestand der Begünstigung bis einschließlich des Jahres nach¬
zuweisen , in welchem sie den einjährigen Präsenzdienst abzuleisten haben würden,
wenn ihnen der äußerste , gesetzlich zulässige Aufschub des Präsenzdienstantrittes
gewährt worden wäre . "

An Stelle des 8 150 , Punkt 3 , hat nachstehende Textierung zu treten:
„3 . Gesuche um Zulassung zur Cadettenprüfung sind bis 1 . September

jedes Jahres dem Reichs -Kriegsministerinm (Ministerium für Landesver¬
theidignng ) einzusenden ."

„Im Punkte 4 des H 150 hat im 2 . Absätze der unter iit . o enthaltene
Text zu entfallen ."

Der 3 . Absatz dieses Punktes hat fernerhin zn lauten:
„Ausländer haben diesen Gesuchen die im § 149 : 3 bezeichneten Docn-

mente , weiter die in diesem Punkte unter e und ck bezeichneten Zeugnisse
beizulegen . "

An Stelle des § 150 , Punkt 5 , erster Absatz , hat nachstehende Textierung
zu treten:

5 . „ Die Mappierungsübungen finden in den Monaten Juli und August,
die Cadettenprüfungen in der Zeit vom 1. bis 10 . October statt ."

Im ß 151 , Punkt 2, wird der Termin für die Einbringung der Gesuche
um Aufnahme als See - Aspirant von „ längstens Ende August " auf „ spätestens
im Monate Jnü " abgeändert . Der Termin für die Aufnahmsprüfung (Z 151,
Punkt 6) wird von „ Ende October " ans „ Ende September " verlegt.

b ) Wehrvorschriften  III . Theil.

An stelle des 8 29 , Punkt 1, dritter Absatz , hat nachstehende Textiernna
emzutreten : ^

„Diejenigen , über welche bereits eine Strafanzeige wegen Nichtbefolanna
des Einberufungsbefehles zur Waffenübung (8 33 : 6) vorliegt , sind — Inso¬
fern dieselben nicht zugleich als Deserteure erklärt und behandelt wurden —
jedes Jahr — wenn sie jedoch im letzten Jahre der Heeresdienstpslicht stehen
eventuell wiederholt und ohne Rücksicht darauf , ob eine Waffenübung noch
stattfindet oder nicht — zur Waffenübung einzuberufen . "

In Muster 13 (Anfenthalt -Verändernngs -Ausweis ) ist als zweiter Absatz
zum Anmerkungspunkte 3 einzuschalten:

„Der Gemeinde ist auch der politische Bezirk beizufügen ."

Welsersheimb m . p.

II . UiiriimlivbiMiiuillliuleil.

Lleliieiildelnlh:
12 .

(Herabsetzung der Verzugszinsen von rückständigen
Gemeindeumlagen an Zuschlägen zu den direkten

Steuern und Mietzinskreuzeru . )

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
11 . Jänner 1895 , Z . 10234 sx 1894 , nachstehenden Beschluss
gefasst:

Das Ausmaß der Verzugszinsen von rückständigen Gemeindeumlagen an
Zuschlägen zu den directen Steuern und Mietzinskrenzern wird vom 1 . Jänner
1895 an auf 1? /,g Kreuzer für je 100 fl . und für jeden Tag unter Beibehaltung
der übrigen , in dem Gemeinderaths -Beschlnsse vom 22 . November 1881
Z . 6505 (Mag .-V .-Bl . Nr . 1 ox 1882 , 18 ), beziehungsweise in dem
Landesgesetze vom 6 . Juli 1877 , L.-G .-Bl . Nr . 18 , enthaltenen Modalitäten
herabgesetzt.

13

(Änderung der Peusionsvorschrist für die Gemeiude-
bearnten und -Diener der Stadt Wien . )

Mit Beschluss des Wiener Gemeinderathes vom 1. Februar
1895 , Z . 171 , wurde die Pensionsvorschrift für die Gemeinde¬

beamten und -Diener der Stadt Wien abgeändert , wie folgt:
8 2.

Jedem im Gemeindedienste bleibend angestellten Beamten oder Diener
auf welchen die Bestimmungen der Dienstpragmatik Anwendung finden (Artikel IV
der Einleitung zur Dienstpragmatik ), kommt im Falle seiner Versetzung in den
Ruhestand ein Ruhegehalt dann zu , wenn er eine wenigstens zehnjährige
anrechnnngsfähige ununterbrochene Dienstzeit für sich hat.

Die im Gemeindedienste zngebrachte Zeit wird von jenem Tage ange¬
fangen in Anrechnung gebracht , an welchem der Beamte die Anqelobuna
geleistet hat.

Eine in provisorischer Eigenschaft bei der Gemeinde znrückgelegte Dienstzeit
wird nur dann und zwar vom Tage des Eintrittes in diesen Dienst einge¬
rechnet , wenn zwischen der provisorischen und definitiven Dienstzeit keine Unter¬
brechung stattgefnnden hat.

8 13.

Die Pension der Witwen der in das Rangclassenschema eingereihten
Beamten wird nach den Rangclassen derart abgestuft , dass die Pension der
Witwe eines Beamten der V . und VI . Rangclasse mit dem Betrage von
1000 fl. , der eines Beamten der VII . Rangclasse mit dem Betrage von 900 fl .,
der eines Beamten der VIII . Rangclasse mit dem Betrage von 800 fl ., der
eines Beamten der IX . Rangclasse mit dem Betrage von 700 fl ., der eines
Beamten der X . Rangclasse 1 . Kategorie mit dem Betrage von 600 fl ., der
eines Beamten der X . Rangclasse 2 . Kategorie mit dem Betrage von 500 fl.
und endlich der eines Beamten der XI . Rangclasse mit dem Betrage von 400 fl.
jährlich bestimmt wird.
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Witwen der in das Rangclassenschema nicht eingereihten Beamten werden
bei Bemessung der Pension den Witwen der m die Raugclassen eingereihten
gleichgestellt und erhalten die für jene Rangclasse bestimmte Pension , welcher
Rangclasse der von ihrem Gatten zuletzt bezogene Activitätsgehalt entspricht.

Für die Witwen der Diener wird die Pension mit 50 Percent des von
ihrem Gatten zuletzt bezogenen Activitätsgehaltes bestimmt.

Das Ausmaß der Pension für die Witwe darf aber in keinem Falle den
Betrag übersteigen , welcher dem Gatten zur Zeit seines Todes als Pension
gebürte.

8 17.

Der Erziehungsbeitrag eines Kindes wird , solange die Mutter noch am
Leben ist , bei einem Gehalte des Baters des Kindes bis einschließlich 1000 fl.
mit 50 fl . und bei einem Gehalte über 1000 sl. mit 5 Percent des Gehaltes,
nach dem Tode der Mutter oder in den im Z 11 in den Absätzen 3 und 5
bezeichneten Fällen aber bei einem Gehalte des Vaters des Kindes bis ein¬
schließlich 1000 fl . mit 100 fl . und bei einem Gehalte über 1000 fl. mit
10 Percent des Gehaltes bemessen.

In keinem Falle darf der Gesammtbezug aller Hinterbliebenen mit Ein¬
schluss der Pension der Witwe mehr als 75 Percent des der Bemessung zu¬
grunde liegenden Gehaltes des Vaters ausmachen . Wenn und insolange die
normalmäßigen Gebüren der Witwe und der Kinder den erwähnten Höchst¬
betrag übersteigen , ist der Überschuss von der Pension der Witwe , sowie von
den Erziehungsbeiträgen der Kinder verhältnismäßig in Abzug zu bringen.

8 18.
Der Erziehnngsbeitrag gebürt einem Sohne bis zum vollendeten einund-

zwanzigsten und einer Tochter bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahre,
hört jedoch auch früher auf

u) bei Erlangung einer Versorgung auf die Dauer derselben;
b ) bei Töchtern insbesondere durch deren Verehelichung , und
e) bei strafgerichtlicher Verurtheilung wegen eines Verbrechens oder wegen

der Übertrening des Diebstahles , der Veruntreuung , der Theilnehmung an
denselben oder des Betruges (W 460 , 461 , 463 und 464 des Strafgesetzes ) .
Erfolgte jedoch die Verurtheilung wegen eines der im Z 6 , Absatz 1 bis 10
des Gesetzes vom 15 . November 1867 , Nr . 131 R .-G .- Bl ., aufgeführten Ver-
brechen , so lebt der Anspruch auf den Erziehungsbeitrag mit dem Ende der
Strafe für die noch übrige Zeit des Normalalters wieder anf.

8 19-
Wenn nach einem verstorbenen Gemcindebeamten oder -Diener , welcher

das zehnte Dienstjahr noch nicht vollstreckt oder die Ehe nicht vor oder während
seiner Dienstleistung geschlossen hat , keine Witwe vorhanden ist , so gebürt allen
unversorgten Kindern des Verstorbenen , welche das zwanzigste Lebensjahr noch
nicht vollendet haben , zusammen eine Abfertigung in dem im Z 15 der Pen¬
sionsvorschrift bezeichneten Ausmaße.

8 22.
Wenn ein Gemeindebeamter oder -Diener während der Dienstleistung

stirbt , so gebürt seiner Witwe , wenn sie zur Zeit des Todes ihres Mannes
mit demselben in ehelicher Gemeinschaft gelebt hat , oder in Ermangelung einer
solchen dessen ehelichen Kindern ein Beitrag zur Bestreitung der Krankheits¬
und Leichenkosten (früher Sterbequartal ) mit 25 Percent des von dem Ver¬
storbenen zuletzt genossenen Activitätsgehaltes bis zum Maximalbetrage von
600 fl.

:

14 .

(Bewertung des für Risalitunlagen erforderlichen
Straßengrundes .)

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 19 . März 1895 , M .-
D .-Z . 356 , den Bezirksamtsleitern nachstehenden Präsidial - Erlass
des Vice -Bürgermeisters Dr . Albert Richter,  ääto . 13 . März
1895 , nä Z . 1642 , zur Kenntnisnahme und Darnachachtung über¬
mittelt:

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung am 8 . März 1895 uä St .»R .-
Z . 1642 bezüglich der Bewertung des für die Risalitanlage erforderlichen
Straßengrundes den nachfolgenden principiellen Beschluss gefasst:

In Hinkunft hat die Compensation des für die Risalitanlage erforderlichen
Grundes je nach der Lage mit einer doppelten bis dreifachen Fläche des abzu¬
tretenden Straßengrundes zu erfolgen.

Hievon setze ich Sie , Herr Magistratsdirector , zur weiteren Veranlassung
in Kenntnis.

15 .

(Bemessung der Canaleinmündnngsgebüren .)
Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 28 . März 1895 , Z . 2384

(M .-D .-Z . 438 ) , hinsichtlich der Bemessung der Caiialeiuinüudungsgebür den
normativen Grundsatz festgestellt : „dass erst durch die wirkliche Durch¬
führung einer Straße die Vorbedingung für die Bemessung der Canal-
einmündungsgebür für die betreffende Front geschaffen ist, daher erst in diesem
Zeitpunkte die Canaleinmündungsgebür bemessen und vorgeschrieben werden
kann " .

i «.
(Dienst -Instruction für die Markthallendiener . )

Vom Magistrate wurde unterm 15 . März 1895 , M .--
Z . 88562/XV , nachstehende Dienst -Instruction für die Markt¬
hallendiener erlassen:

ß 1 . Die Markthallendiener unterstehen dem Magistrate der Stadt Wien
und sind dem Marktamte zur Dienstleistung in den Markthallen und auf dem
Central -Viehmarkte zugewiesen . Sie haben im Dienste die ihnen zustehende
Montur zu tragen , die ihnen ertheilten Aufträge unweigerlich und pünktlich
zu vollziehen und ihren Obliegenheiten mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit nach¬
zukommen.

Insbesondere wird ihnen ein anständiges , ruhiges und artiges Benehmen
im Verkehre mit den Marktparteien zur Pflicht gemacht.

Sie haben sich jeder Einmengung in die Geschäftsangelegenheiten der
Marktparteien zu enthalten , mit denselben in keinen außerdienstlichen Verkehr
zu treten und auch keinerlei Geschenke anzunehmeu.

Die Obliegenheiten der Markthallendiener sind folgende:
1. die Aufsichtspflege in den Hallen und die Mitwirkung bei Handhabung

der Marktordnung in denselben;
2 . die Mitwirkung bei der Einhebung der Platzzins - und Stationierungs-

gebüren;
3 . die Besorgung des Wagdienstes und die Einhebung der Waggebüren;
4 . die Reinhaltung der Markthallcuräume;
5 . die Besorgung der Beleuchtung in den Markthallen;
6 . die Beaufsichtigung der Wasserleitung.

Anfsichtspflege.
Z 2 . Die Halleudieuer haben zu den im H 6 der Markthallcuordnung

bestimmten Stunden die Markthalleuthore zu öffnen , beziehungsweise zu schließen.
Während der Marktzeit haben sie die Marktbeamten in der Handhabung

der Marktordnung zu unterstützen , für Freihaltung der Eingangsthore und
Gänge in den Markthallen zu sorgen , den Landparteien die Standplätze nach
der Reihenfolge ihres Eintreffens in der Halle und nach den Anordnungen der
Marktbeamten anzuweisen . Sie dürfen das Betteln und Hausieren , sowie das
Herumtreiben beschäftigungsloser , verdächtiger Individuen in den Hallen nicht
dulden und haben auch darauf zu achten , dass in den Ständen keine Hunde
gehalten und von den Käufern Hunde nur an der Leine in die Hallen mit¬
geführt werden.

Es ist insbesondere Pflicht der Hallendiener , darauf aufmerksam zu sein,
dass die Halleneinrichtung , als : Stände , Beleuchtungs - und Wasserleitungs¬
objecte , Fenster , Thüren rc ., nicht aus Nachlässigkeit oder Muthwillen beschädigt
werden.

Bei wahrgenommenen Beschädigungen haben sie die Schuldigen sofort
dem amtierenden Marktbeamten anzuzeigen.

Wahrgenommene Schäden , sowohl an den Gebäuden als auch an den
Einrichtungsgegenständen , sind sofort dem Stadtbauamte zur Anzeige zu bringen.

Die Hallendiener haben auch darüber zu wachen , dass die Stände und
Keller nur iu der ihrem Zwecke entsprechenden Weise benützt werden.

Die Benützung der Keller zu anderen als geschäftlichen Zwecken , ins¬
besondere die Einlagerung von feuergefährlichen Artikeln , als : Petroleum,
Holz , Holzwolle , Stroh rc ., ist strenge verboten.

Die Kellerräume dürfen laut Z 10 der Hallenordnuug nicht mit offenem
Lichte betreten werden , und ist die Verwendung von Petroleumlampen , sowie
das Tabakrauchen in denselben nicht gestattet . Die Keller sind überhaupt in
der Zeit , zn welcher die Parteien iu denselben nicht beschäftigt sind , stets
geschlossen zu halten , und es dürfen iu den Gängen des Kellerraumes weder
Waren , noch Geräthschaften (als : Fässer , Kisten , Steigen , Hackstöcke rc .)
deponiert werden.

Nach Schließung der Halle muss der die Nachtwache haltende Diener
sofort alle Hallenräume inspiciercn , die Inspirierungen stündlich wiederholen
und zum Nachweise derselben jedesmal an der iu der Halle befindlichen Coutrol-
uhr ziehen.
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Nach Schluss der Halle darf niemand mehr in dieselbe eingelassen
werden ; ebenso ist den Parteien der Eintritt in die Halle in den Morgen¬
stunden vor der in der Marktordnung festgesetzten Stunde nur in dringenden
Ausnahmsfällen zu gestatten.

Ferner haben die Hallendiener insbesondere auch darüber zu wachen,
dass aus den Hallenräumen (Amtslocalitäten , Ständen , Kellern rc .) nichts
entwendet werde.

Die Ausführung von Reparaturen dnrch die städtischen Contrahenten , die
Reinigung der Canäle , Rauchfänge rc . sind von den Hallendienern zu über¬
wachen und ordnungsgemäß vorzumerkeu.

Einhebung von Gebüren.

8 3 . Die Hallendiener sind verpflichtet , die in der Markthallenordnung
festgesetzten Platzzins - , Stationierungs - und Waggebüren einzuheben , dieselben
in die hiezu bestimmten Juxtenbögen einzutragen und den Parteien die ordnungs¬
mäßig ausgefertigten Juxtenabrisse als Bestätigung für die entrichteten Gebüren
auszufolgen.

Die eingehobenen Gebürenbeträge sind täglich nach Schluss des Markt-
Verkehres an den mit der Hallenverwaltung betrauten Marktbeamten abzuliefern.

Wenn eine Partei die Gebürenentrichtung verweigert , ist die Intervention
des Beamten anzusprecheu.

Besorgung des Wagdienstes.

§ 4 . Die Besorgung des Wagdienstes , die Verwahrung und Reinhaltung
der Wagen und Gewichte obliegt den Hallendienern ; dieselben haben bei der
Abwage genau und gewissenhaft vorzugehen . In Streitfällen entscheidet der
Marktbeamte.

An den Wagen vorkommende Mängel sind sofort zur Kenntnis dieses
Beamten zu bringen.

Reinhaltung der Markthallenräume.

8 5 . Den Hallendienern obliegt die Reinigung und Reinhaltung sämmt-
licher Hallenräume , mit Ausnahme der Fenster und Aborte , deren Reinigung
von eigens hiezu bestellten Personen besorgt wird.

Die Gänge in den Hallen und deren Kellerräume , sowie die Stiegen
sind täglich nach Schluss des Marktverkehres durch Kehren von Abfällen rc.
zu reinigen . Der Kehricht ist auf den hiezu bestimmten Ort zu hinterlegeu und
dessen tägliche Beseitigung durch die für die Straßensäuberung und Kehricht¬
abfuhr bestellten Organe zu veranlassen.

Den Parteien ist das Hinauswerfen von Abfällen aus den Ständen und
Kellerräumen in die Gänge und Winkel zu untersagen und im Wieder¬
betretungsfalle die Anzeige an den Beamten zu machen . Die Reinigung des
Asphaltbodens in den Hallen durch Wasserbespülung mittels der hiezu bestimmten
Hydranten und Schläuche hat nach Bedarf und stets nach Schluss des Markt¬
verkehres zu geschehen.

Besorgung der Beleuchtung.

8 6 . Die Hallendieuer haben das Anzünden und Auslöschen der Gas¬
flammen zu besorgen und sich hiebei die Bestimmungen der vom Magistrate
zur M .-Z . 333 .941 ex 1891 erlassenen Instruction über die Gebarung mit
der Gasbeleuchtung in den städtischen Gebäuden vor Augen zu halten.

Bei der Beleuchtung ist die größte Sparsamkeit zu beobachten , und sind
nach Schluss der Halle sämmtliche Gasflammen in den Kellern auszulöschen.

Im oberen Hallenraume dürfen nach Eintritt der Abenddämmerung nur
so viele Flammen angezündet werden , als zur Beaufsichtigung unbedingt noch-
wendig sind.

Die Beleuchtungsobjecte sind stets rein zu halten und Gebrechen oder
Beschädigungen derselben sofort in Gemäßheit des 8 22 der oberwähnten In¬
struction anzuzeigen.

Beaufsichtigung der Wasserleitung.

8 7 . Bei der Beaufsichtigung der Wasserleitung und dem Gebrauche der
hiezu gehörigen Objecte ist nach den Weisungen des Stadtbauamles volzugeheu.

Der Wasserverbrauch ist auf das nothwcndigste zu beschränken und dem¬
nach jede Wasservergeudung hintanzuhalten.

Verhalten bei Feuersgefahr.

8 8 . Im Falle einer wahrgenommenen Feuersgefahr oder eines bereits
ansgebrochenen Brandes ist zuerst die städtische Feuerwehr und sodann die
Marktamtsvorstehung zu verständigen.

Behufs schleuniger Feuermeldung haben sich die Hallendiener die Be¬
fähigung zur Handhabung der Feuerautomaten eigen zu machen.

Zu diesem Behufe haben sie sich im Telegraphenzimmer der städtischen
Fenerwehrcentrale Am Hof ciuzufinden , woselbst sie über die Handhabung der
Feuerautomaten instruiert werden und die diesfällige Instruction ausgefolgt
erhalten.

Diensteszuweisung.

8 9 . Die Zuweisung und Einteilung des Dienstes in den Markthallen
wird von dem Vorstande des Marktamtes getroffen und im Amtslocale der
Hallenaufsicht affigiert.

Die Hallendiener können auch zu Dienstleistungen auf Märkten rc ., sowie
zur Besorgung dienstlicher Aufträge außerhalb der Hallen herangezogen werden.

Haftung für die den Hallendieneru anvertrauteu Jnventarstücke.

8 10 . Für die Instandhaltung und sichere Verwahrung der ihnen zur
Benützung anvertrauten Jnveutarstücke sind die Hallendiener verantwortlich und
haben dieselben bei Versetzung auf einen anderen Dienstesposten ihren Nachfolgern
ordnungsmäßig zu übergeben.

Bestrafung pflichtwidrigen Verhaltens.

8 11 . Nachlässigkeit im Dienste , Bestechlichkeit , unanständiges Benehmen
oder anderweitige Pflichtverletzungen werden strenge geahndet und nach Um¬
ständen mit der Entlassung aus dem Dienste bestraft.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬

gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1893 publieierten Gesetze und Verordnungen .)

Reichsgesetzblatt.

Rr . 42 . Erlass des Finanzministeriums vom
16 . März 1895 , mit welchem Abänderungen und Ergänzungen der Voll¬

zugsvorschrift zum Gesetze vom 18 . Juni 1894 , betreffend die Vergütung der
Brantweinabgabe für die Alkoholmengen in den gebrannten geistigen Flüssig¬
keiten , welche im Verkehre zwischen den Ländergebieten des österreichisch¬
ungarischen Zollgebietes außer dem Abgabebande Vorkommen , getroffen werden.

Nr . 43 . Verordnung des Ministeriums für Landes-
vertheidigung vom 20 . März 1895 , zur Durchführung des
Gesetzes vom 25 . December 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 1 vom Jahre 1895 ), be¬
treffend die Gendarmerie der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 44 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . März 1895 , betreffend die Auflassung des königlich ungarischen
Nebenzollamtes II . Classe in Uj -Palünka und Übertragung der Agenden desselben
an die dortige Finanzwachabtheilung.

Nr . 43 . Verordnung des Finanzministeriums , dann
der Ministerien des Innern und des Handels vom
23 . März 1895 , betreffend den Verkehr mit Tabak-Extract.*)

Nr . 46 . Kundmachung des Ministeriums füröandes.
Verteidigung vom 23 . März 1895 , betreffend Abänderungen
des 8 76 der Wehrschriften I . und der 88 24 , 25 und 26 der Wehr¬
vorschriften II . Theil .* )

Nr . 47 . Gesetz vom 30 . März 1895 , betreffend die aus
Anlass der Umwandlung mehrerer Schulden der gefürsteten Grafschaft Tirol
in eine einheitliche Landesschuld im Höchstbetrage vou 10,000 .000 Kronen der
mit dem Gesetze vom 2 . August 1892 (R .- G .-Bl . Nr . 126 ) festgesetzten Währung
emzuräumenden staatlichen Begünstigungen.

Nr . 48 . Gesetz vom 30 . März 1895,  betreffend die
Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats-
auswandes in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni 1895.

Nr . 49 . Verordnung des k. k. Finanzministers
vom 20 . März 1895 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-
Einzahlungstermine - für die die politischen Gemeinden Augsdorf , St . Jakob,
Köstenberg , Rosegg und Velden bildenden Orte des Steuerbezirkes Rosegg.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 50 . Verordnung des Finanzministeriums vom
23 . März 1895 , betreffend die Aufhebung des Verbotes der Ausfuhr
von Maulthieren.

Nr . 51 . Gesetz vom 5. April 1895 , betreffend die Ge¬
währung von Unterstützungen aus Staatsmitteln zur Linderung des Nothstandes.

Nr . 52 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 16 . März 1895 , betreffend die Concessionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahn von Prag gegen
Vysoöan mit einer Abzweigung in Lieben zum Liebener Schlosse.

Nr . 5H. Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vorn
4 . April 1895 , betreffend die Abänderung der Bestimmungen des 8 11,
Ziffer 9 der mit Ministerialverordnung vom 29 . October 1892 (R .-G .-Bl.
Nr . 188 ) erlassenen Vorschriften zum Zwecke der Sicherheit der Schiffahrt auf
dem Bodensee.

Nr . 54 . Concessionsurknnde vom 4. März 1895,
für die Localbahn Modran — 6ercan mit der Abzweigung Mechenic —Dobriä.

Nr . 55 . Eonccffionsurknnde vom 1. Jänner 1895,
für die Localbahn Lemberg (Kleparüw )—Janüw.

Nr . 56 . Verordnung des Ministeriums für Landes-
vertheidignng vom 9 . April 1 895 , betreffend Abänderungen der
Wehrvorschriften I . und III . Theil.

Nr . 57 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 11 . April 1895 , betreffend die Er¬
gänzung des amtlichen alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zolltarife beim
Schlagworte „Kohlensäure " .

Nr . 58 . Verordnung des Handels Ministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern und dem
Minister für Cultus und Unterricht vom 24 . April 1895,
womit in (Durchführung des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 fR .-G .-Bl.
Nr . 21), betreffend die Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe ), die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei einzelnen Kategorien von
Gewerben gestattet wird .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re . " vollinhaltlich ausgenommen.

ö. Land esge setzdlall.
Nr. 14 . Gesetz vom 20. Februar 1895, betreffend die

Regulierung des Sirningbaches und die damit zusammenhängende Ein - und
Bewässerung von Grundstücken.

Nr . ?5 . Verordnung der k. k. uiederösterreichlschen
Statthalterei vom 3 . März 1895 , Z . 94720 ex 1894,
womit in Abänderung der Bollzugsverordnung vom 28 . December 1891,
Z . 80789 (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 68) zum Landesgesetze vom 19 . December
1891 (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 59 ), betreffend die Einhebung einer Gemeinde¬
abgabe von gebrannten geistigen Flüssigkeiten in Wien Erleichterungen hin¬
sichtlich der Rückvergütung dieser Abgabe versuchsweise auf die Dauer eines
Jahres gewährt werden.

Nr . 16 . Verordnung der k. k. Finauz -Laudes-
direction in Wien vom 22 . März 1895 , Z . 16419.
betreffend die gefällsämtliche Behandlung der Kostproben und Weinmnster in
den Wiener Privatfreilagern für Wein.

Nr . 17 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 24 . März
1895 , Z . 8/914  tzx 1894 , betreffend die Auflassung des öffentlichen
Landungsplatzes am rechten Ufer des regulierten Donaustromes bei Wien,
zwischen der Kronprinz Rudolf - und Nordbahnbrücke.

Nr . 18 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 11 . April
1895 , Z . 34511 , betreffend die Veräußerung des Areales der ehe¬
maligen Landes -Zwangsarbeitsanstalt in Weinhaus , XVIII . Bezirk, an die
Gemeinde Wien.

Nr . 10 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 25 . April
1895 , Z . 3801 3 , mit welcher in Durchführung des Z 1, Artikel VII
und IX des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , betreffend die
Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe bei den in der
Ministerialverordnung vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , bezeichneten
Productionsgewerben und beim Handelsgewerbe die Ausnahmen von der Vor¬
schrift der Sonntagsruhe festgesetzt werden .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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I. ülllNiMniigen und Enlscheiinliigk».
i

(Erkenntnis desVerwaltnngsgerichtshofes , betreffend
die Ertheilung der Baubewillignng an die Wiener
Tramway Gesellschaft für die Errichtung eines Stall-

nnd Fntterdepot Gebäudes im M. Bezirke . )
Erkenntnis vom 16 . November 1894 , Nr . 4253:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Vcrwaltnngsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freiherrn v. Lemayer,  in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Praxmarer,  Freiherrn v. Giovanelli,  Freiherrn
v. Maly und Dr . Haberer,  dann des Schriftführers k. k. Nathssekretärs-
Adjnncten Pietsch,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die
Entscheidung des k. k- Ministeriums des Innern vom 24 . August 1893,
Z . 9559 , betreffend die Ertheilung der Baubewilligung an die Wiener Tram¬
way -Gesellschaft für die Errichtung eines Stall - und Futterdepot -Gebäudes,
nach der am 16 . November 1894 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Oskar Schmitt,  Hof - und Gerichtsadvocaten in
Wien , in Vertretung der Beschwerde , dann der Gegenansführungen des k. k.
Ministerialrathes Rudolf Fischbach,  in Vertretung des belangten k. k. Mini¬
steriums des Innern und des Dr . Eduard Ritt . v. Kopp,  Hof - und Gerichts¬
advocaten in Wien , in Vertretung der mitbelangten Wiener Tramway -Gesell¬
schaft, zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird nach 8 7 des Gesetzes vom 22 . Oc-
tober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , aufgehoben.

Entscheidungsgründe.
Mit dem durch die angefochtene Entscheidung bestätigten Erkenntnisse der

Bandeputation für Wien ääto . 15 . Mai 1893 , Z . 53 , wurde unter Behebung
der magistratischen Entscheidung das magistratische Bezirksamt für den X. Be¬
zirk angewiesen , der Wiener Tramway -Gesellschaft den Bauconsens auf Grund
des am 30 . Juni 1892 stattgefnndenen Localangenscheines anszufertigen.

Ta mit der magistratischen Entscheidung ääto . 80 . Juli 1892 , Z . 21322,
das Gesuch der genannten Gesellschaft um Ertheilung des Bauconsenses für
ein Stall - und Futterdepot -Gebände auf den Cat .-Parc . 1644 und 1645,
Acker, der Realität Grundb .-Einl .-Z . 1665 des X . Bezirkes abgewiesen worden
war , so muss die angefochtene Entscheidung dahin verstanden werden , dass die
Baudepntation mit der vorcitierten Entscheidung der genannten Gesellschaft für
die oberwähnten Baulichkeiten den Bauconsens unter den im Localaugenscheins-
Protokolle angeführten Bedingungen ertheilt hat.

Die Beschwerde der Commune Wien erachtet nun diese Entscheidung
darum für gesetzwidrig, weil der consentierte Bau auf einem parcellierten , auf
Bauplätze abgetheilten Grunde zur Durchführung gelangen soll, ohne dass
zugleich der für die nach dem Abtheilnngs -, beziehungsweise Parcelliernngs-
plane projektierten neuen Straßen und Gassen erforderliche Straßengrund der
Commune übergeben wurde und ohne dass der Bauconsens auf diesen Umstand
Rücksicht genommen und die bauführende Gesellschaft durch eine Consens-
bedingnng zur Abtretung des erforderlichen Straßengrnndes verhalten hat.

Dementgegen vertreten die angefochtenen Entscheidungen den Stand¬
punkt , dass es sich im concreten Falle um einen Bau in Ausführung eines
Parcellierungsprojecies nicht handle und dass das Baugesnch nicht als Par¬
cellierungsgesuch angesehen werden könne.

Wie ans den dem Verwallungsgerichtshofe mitgetheilten Administrativ¬
acten sich ergibt und wie auch zwischen den Parteien nicht streitig ist. ist jene
Grundfläche , auf welcher der Ban ansgeführt werden soll, ein Theil der vor¬
mals der Theresia Kierer  gehörigen im V., jetzt X . Gemeindebezirke außerhalb
der Favoritenlinie gelegenen Gründe , deren Parcellierung seinerzeit mit dem
Decreie des Magistrates vom 17. März 1871 , Z . 130240 , bewilligt worden war.

Die Commune Wien behauptet nun , dass diese Parcellierung auch heute
zu Recht bestehe, da die Tramway -Gesellschaft als Rechtsnachfolgerin der
Theresia Kierer  innerhalb der im 8 27 der Bauordnung vom 2 . December
1868 , Nr . 24 L.-G .-Bl ., vorgesehenen dreijährigen Frist thatiüchlich mit der
Verbauung der Gründe begonnen und diese Verbauung fortgesetzt hat.

Der Verwaltungsgerichtshof war jedoch nicht in der Lage, diese An¬
schauung der Beschwerde für richtig zu erkennen.

Denn aus den mitgetheilten Administrativacten und speciell aus der
Eingabe des A. Schenk äs prass . 6. April 1875 , Z . 64929 , ergibt sich, dass
die der Theresia Kierer  bewilligte Parcellierung nicht vollzogen worden ist,
dass diese vielmehr den parcellierten Grundcomplex in Theilcomplexen an die
Wiener Tramway -Gesellschaft, an M . 6apek  und an A. Schenk  veräußert
hat , welch letzterer mit dem angeführten Gesuche abermals um die Bewilligung
der Parcellierung des von ihm erkauften Complexes eingeschritteu ist. welche
Bewilligung ihm auch mit dem Bescheide des Magistrates vom 31 . August 1875,
Z . 125531 , ertheilt wurde und in welchem Bescheide ausdrücklich hervorgehoben
wird , dass die der Theresia Kierer  bewilligte Parcellierung nicht dnrchgeführt
worden ist.

Es ist zwar richtig, dass die Banführnngen der Tramway -Gesellschaft,
welche vom Jahre 1872 angefangen je nach Bedarf auf dem von der Theresia
Kierer  erworbenen Grundcomplex dnrchgeführt worden sind, stets unter Ein¬
haltung der Negnlierungslinien für die über diesen Grund projectierten Gassen
ausgeführt wurden ; allein daraus kann nicht gefolgert werden , dass die Tram¬
way -Gesellschaft in Durchführung der Parcellierung und der Abtheilnngs-
bewilligung mit der Verbauung der abgetheilten Gründe begonnen hat , da bei
der Durchführung der Parcellierung in Gemäßheit der 88,20 und 25 der
Bauordnung vom 2. December 1868 , L.-G .-Bl Nr . 24 , die Übergabe des für
Straßenzwecke erforderlichen Grundes hätte stattfinden müssen und ans dem
Umstande , dass anlässlich jener Verbauungen weder die Abtretung , noch die
Sicherstellung des Grundes für die projectierten Straßen stattgefunden hat,
gefolgert werden muss , dass einerseits die Wiener Tramway -Gesellschaft mit
den Bauführungen vom Jahre 1872 die der Theresia Kierer  bewilligte Par¬
cellierung ansznführen nicht beabsichtigte , andererseits aber auch die Baubehörde
jene Banführnngen als Verbauung abgetheilter Gründe nicht angesehen hat.
Die Richtigkeit dieser Folgerung findet ihre Bestätigung in der Thatsache , dass
bei den bezüglichen commissionellen Verhandlungen weder vom Vertreter der
Tramway -Gesellschaft, noch von Commissionswegen auch nur angedeutet wurde,
dass es bei den fraglichen Bauführungen auf eine Durchführung der be¬
willigten Abtheilung abgesehen sei.

Der Verwaltungsgerichtshof vermochte deshalb nicht anznerkennen , dass
die von Theresia Kierer  seinerzeit erwirkte , in dem Decrete vom 17. März
1871 , Z . 130240 , enthaltene Parcelliernngsbcwilligung in Betreff des der
Wiener Tramway -Gesellschaft gehörigen obbezeichneten Grundcomplexes noch
zu Recht besteht und er war darum auch nicht in der Lage zu folgern , dass
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die Commune Wien aus jener Abtheilung den Anspruch auf Abtretung von
Straßengrund zu stellen berechtigt sei, weshalb auch dadurch , dass die ange-
fochtene Entscheidung den Bauconsens ohne eine diesfällige Bedingung ertheilt
hat , eine Verletzung der im Z 25 der Bauordnung vom 2 . December 1868,
Nr . 24 L.-G .-Bl ., beziehungsweise im Z 10 der Bauordnung vom 17 . Jänner 1883,
Nr . 35 L.-G .-Bl ., normierten Rechte der Commune nicht stattgefunden hat.

Dagegen konnte der Verwaltnngsgerichtshof der Anschauung der ange¬
fochtenen Entscheidung , dass es sich auch derzeit nicht um die Abtheilnng eines
Grundes auf Bauplätze im Sinne des Z 3 der Bauordnung fllr Wien vom
17. Jänner 1883 handelt , nicht beitreten ; er war vielmehr der Ansicht, dass
die rn Frage stehende Bausiihrung der Wiener Tramway - Ge¬
sellschaft dahin qnalificiert werden muss , dass damit that-
sächlich die Unterabtheilung (Z 3 5) auf Baugründe des der
Gesellschaft gehörigen und bis nun rechtlich nicht abget heilten
Grundcomplexes unternommen wird.  Denn nach der Bestimmung des
berufenen Z 3 Bauordnung liegt die Abtheilung eines Grundes ans
Bauplätze  nicht nur dann vor , wenn der Eigenthümer des Grundcomplexes
nach Maßgabe der Bestimmungen des Z 4 Bauordnung ein Parcellierungs-
project in aller Form Rechtens zur Ausführung bringt , sondern sie liegt
auch vor , wenn ein größerer , rechtlich bisher auf Bauplätze
nicht abgetheilter Grund factisch in Bauplätze umgewandelt
und der Verbauung zugeführt wird.  Durch die beabsichtigte Ball¬
führung der Wiener Tramway -Gesellschaft ans den Parcellen Nr .' 1644 und
1645 soll nun ein Thcil des oben von der Erlachgasse , unten von der Eugen¬
gasse, links von der projectierten Jagdgasse und rechts von einer Nachbar¬
realität begrenzten Grundcomplexes , welchen die Gesellschaft von Theresia
Kierer  im Kaufswege erworben hat , verbaut , also thatsächlich der Verbauung
zugeführt werden und muss daher in dieser Bauführung der factische Versuch
einer Abtheilung jenes Grundes auf Bauplätze im Sinne des Z 3 lit . b Bau¬
ordnung erkannt werden . Ans die Qualität des anfzuführenden Gebäudes kann
cs hiebei nicht ankommen , da der Z 3 Bauordnung eine Unterscheidung hin¬
sichtlich der auf einem parcellicrten Grunde anfzuführenden Gebäude nach
ihrer Zweckbestimmung nicht macht , übrigens auch der Umbau eines derzeit
für Betriebszwecke der Gesellschaft hergestellten Gebäudes für Wohnzwecke
nicht ausgeschlossen ist und sonst auf diesem Wege die Vorschriften der ZZ 3
und 10 Bauordnung umgangen werden könnten . Auch der Umstand , dass die
eben berufenen Vorschriften bei früheren ähnlichen Bauführungen der Tramway-
Gesellschaft auf anderen Theilen desselben Grundcomplexes nicht zur Geltung
gebracht worden sind, steht ihrer Geltendmachung im heutigen Falle nicht
entgegen , weil die Baubehörde , wenn sie sich bei früheren Ballführungen
nicht veranlasst gesehen hat , das Parcelliernngsverfahren einznleiten , nicht
gehindert sein kann, bei einem neuen Banfalle den Ballwerber ans die Vor¬
schrift des Z 3 Bauordnung zn dem Zwecke zu verweisen , damit die der Ge¬
meinde im Falle der Eröffnung der auf der zn verbauenden Realität
projectierten neuen Straßenzüge Anstehenden Rechte ans Abtretung des Straßen¬
grundes fichergestellt werden . Diese Rechte sind aber im gegebenen Falle der
Gemeinde durch den von der Wiener Tramway -Gesellschaft anlässlich des
unterm 15 . September 1884 , Z . 255600 , erhaltenen Bauconsenses ansge¬
fertigten Revers vom 25 . November 1886 für die heutige Banführung nicht
gewährleistet , da jener Revers nach seinem Inhalte nur auf den damaligen
Banfall Bezug nahm und nur für diesen Geltung haben kann , daher auch ans dem¬
selben für die heutige Ballführung keinerlei Folgerungen abgeleitet werden tonnen.

Diesen Erwägungen zufolge musste der Verwaltnngsgerichtshof die mit
der Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes vom 30 . Juli 1892,
Z . 21322 , erfolgte Verweisung der Wiener Tramway -Gesellschaft auf die vor¬
herige Einholung der Bewilligung zur Abtheilnng des Grundes auf Bauplätze
im 8 3 Bauordnung begründet erkennen und war die angefochtene Entscheidung
als dem Gesetze nicht entsprechend , nach H 7 des Gesetzes vom 22 . October
1875 , R .-G .-Bl . Nr . 86 ox 1876 anfzuheben.

2 .
(Verbot der Beimeng,mg von Mehl zn Würsten . )

Der Wiener Magistrat hat unterm 22 . November 1894,
M .-Z . 1058I6/XV , Nachstehendes knndgemacht:

Im Grunde des § 93 des Gesetzes vom 19. December 1890 , L.-G .-Bl.
Nr . 45 , findet der Magistrat Nachstehendes zn verordnen:

Die Znmengnng von die Zersetzung der Würste befördernden Jngredientien,
insbesonders die Beimischung voll Niehl , Kartoffel - oder Stärkemehl ist bei
allen Fleischwürsten (mit Ausnahme der Angsbnrgerwürste ) strengstens untersagt.
Bei Angsbnrgerwülsten wird ein geringer Zusatz von Niehl als zulässig erklärt.

Übertretungen werden , sofern sie nicht unter die Bestimmungen des
Strafgesetzes vom 27 . Mai 1852 , N .-G .-Bl . Nr . 117 , fallen , nach dem obcitierten
Gesetze geahndet werden.

3.

(Anfallstermin von Dienstalterszulagen für Lehr¬
personen . )

I.
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . No¬

vember 1894 , Nr . 4569:
Im Namen Sr . Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten
Präsidenten Grafen Belcredi , in Gegenwart der Räthe des k. k. Verwaltungs¬

gerichtshofes k. k. Senats -Präsidenten Dr . Ritter v. Alter , k. k. Hofräthe
Ritter v. Hennig -Schenek und Freiherr v. Maly , dann des Schriftführers
k. k. Nathssecretärs -Adjuncten Pietsch, über die Beschwerde des F . E . gegen
die Entscheidung des k. k. Ministeriums für Cultns und Unterricht vom
2. Juni 1893 , Z . 8613 , betreffend den Anfallstermin der ersten Dienst-
alterszulage , nach der am 28 . November 1894 durchgeführten mündlichen Ver¬
handlung . und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Julius Hecht, Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung der Beschwerde , daun der Gegenansführungen des k. k. Ministerial-
rathes Dr . Ritter v. Spann , in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums
für Cultns und Unterricht , und des Dr . Oskar Schmitt , Hof - und Gerichts-
advocaten in Wien , in Vertretung der mitbetheiligten Stadtgemeindc Wien,
zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidu ngsgründe.

Beschwerdeführer wurde laut Decretes des Bezirksschulrathes Sechshaus
vom 10 . Jänner 1887 , Z . 40 , zum definitiven Lehrer an der Volksschule in
Unter -Meidling ernannt . Derselbe erlangte am 19 . April 1880 das Lehr-
befähigungszeugnis für allgemeine Volksschulen . Derselbe wirkte bis zum Jahre
1882 als Unterlehrer und Lehrer in Schlesien und vom Jahre 1882 (December)
an als Unterlehrer in Niederösterreich bis zu seiner Ernennung zum definitiven
Lehrer in Unter -Meidling.

Mit dem Dccrete des Bezirksschulrathes Sechshaus vom 28 . Jänner 1887,
Z . 373 , wurde demselben vom 1. Februar 1887 angefangeu die erste, und mit
dem Decrete vom 24 . April 1890 , Z . 604 , vom 1. Mai 1890 angefangen die zweite
Dienstalterszulage bewilligt . Dessen snd praos . 17. Februar 1893 eingebrachtes
Gesuch um Anweisung der ersten Dienstalterszulage vom 19 . April 1885 wurde
im Jnstanzenzuge von den Schulbehörden mit der Begründung abgewiesen,
dass , nachdem Beschwerdeführer erst mit 1. Februar 1887 definitiver Lehrer
geworden , ihm von einem früheren Zeitpunkte als diesem eine derlei Zulage
nicht zuerkannt werden könne.

Der Verwaltnngsgerichtshof fand die dagegen gerichtete Beschwerde aus
nachstehenden Erwägungen nicht begründet.

Nach ß 30 des niederöstcrreichischen Landesgesetzes vom 5 . April 1870,
L.-G .-Bl . Nr . 35, haben Lehrer , welche in definitiver Anstellung durch fünf
Jahre an einer öffentlichen Volksschule gewirkt haben , Anspruch auf eine
Dienstaltersznlage , und bestimmt weiter das Landesgesetz vom 3. Mai 1882,
L.-G .-Bl . Nr . 48 , dass den Lehrern auch die Dienstzeit , während welcher sie
in definitiver Anstellung als Lehrer oder Unterlehrer nach abgelegter Lehr-
befühigllngsprüfilng an einer öffentlichen Volksschule eines der iin Neichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder gewirkt haben , bei Berechnung der ihnen
gebärenden Dienstalterszulagen mit einzurechnen sind.

Das Gesetz knüpft den Anspruch ans die erste Dienstalterszulage , um die
es sich im vorliegenden Falle handelt , nicht bloß an die Bedingung einer in
definitiver Anstellung nach abgelegter Lehrbefähigung , sei es auch als Untere
lehrer , vollstrecklen fünfjährigen Dienstzeit , sondern weiter an die Bedingung
der Ernennung zum wirklichen Lehrer , und es sind daher erst mit dem Zeit¬
punkte der Ernennung zum definitiven Lehrer in Niederösterreich , welche bei
F . E . am 10 . Jänner 1887 erfolgt ist, beide diese Bedingungen erfüllt worden.

Nach dem Gesetze gebüren Dienstaltersznlagen nur den Lehrern , nicht
aber auch Untcrlehrcrn.

Daraus , dass das Gesetz die als Untcrlehrer vollstreckte  Dienstzeit bei
der dem Lehrer gebärenden derlei Zulage als anrechnnngsfähig erklärt , kann
nicht gefolgert werden , dass auch für jene Zeit , welche das Lehrindividuum
nach fünf Jahren der Lehrverwendnng als Uuterlehrer und nicht als Lehrer in
Verwendung stand , ihm die Dienstalterszulage Anerkannt werde , weil der
Anspruch  erst mit dem Zeitpunkte der Ernennung zum defini¬
tiven Lehrer entsteht und die Anrechnungsfähigkeit der als
Unterlehrer vollbrachten Dienstzeit nur für die Berechnung
der Zeit für den Anfall der Dienstaltersznlagen des Lehrers
in Betracht zn kommen hat.

Da nun der Beschwerdeführer in Niederösterreich zum definitiven Lehrer
erst am 10. Jänner 1887 ernannt wurde , kann ihm die gebärende erste
Dienstaltersznlage erst von diesem Zeitpunkte , nämlich mit 1. Februar 1887
zukommen , und erscheint dessen Begehren , dass ihm, vom 19 . April 1885 an-
gefangen , diese Zulage angewiesen werde , dass er somit für eine Zeit , wo er
in Niederösterreich nicht als Lehrer , sondern als Uuterlehrer angestellt war , in
den Genuss dieser Lehrergebür gestellt werde , gesetzlich nicht begründet , und
war sonach die Beschwerde abzuweisen.

II.
Erkenntnis des k. k. Verwnltungsgerichtshofes vom 28 . No¬

vember 1894 , Nr . 4572:
Im Namen Sr . Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten
Präsidenten Grafen Belcredi , in Gegenwart der Räthe des k. k. Verwaltungs¬
gerichtshofes k. k. Senats -Präsidenten Dr . Ritter v. Alter , k. k. Hofräthe
Ritter v. Hennig -Schenek und Freiherr v. Maly , dann des Schriftführers
k. k. Nathssecretists -Adjnncten Pietsch , über die Beschwerden des G . A-, W . B.
und M . W . gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums für Cultns und
Unterricht vom 28 . April 1893 , Z . 27237 , betreffend den Anfallstermin der
Dienstaltersznlagen , nach der am 28 . November 1894 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
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Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Julius Hecht, Hof- und Gerichts-
advocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerden , dann der Gegen-
ausführnngen des k. k. Ministerialrathes Dr . Ritter v. Spann , in Vertretung
des belangten k. k. Ministeriums für CultNS und Unterricht , und des
Dr . Oskar Schmitt , Hof- und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der
mitbetheiligten Stadtgemeinde Wien , zu Recht erkannt:

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

Entscheidnngsgrün de.
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Anspruch auf Dienst-

alterszulagcn , und zwar des Volksschullehrers M . W . bezüglich der dritten
Dienstalterszulage statt , wie begehrt , vom 1. Oktober 1891 , erst vom
l . October 1892 angefangen ; des Bürgerschullehrers W . V . bezüglich der
zweiten Dienstaltersznlage statt , wie begehrt , vom 1. Jänner 1892 , erst vom
1. November 1893 angefangen ; und endlich des Bürgerschnllehrers G . A.
bezüglich der ersten Dienstalterszulage statt , wie begehrt , vom 1. Jänner 1890,
erst vom 12. Juli 1892 augefangen anerkannt.

Was zunächst den Umstand anbelangt , dass dem M . W . die zweite
Dienstaltersznlage vom 1. October 1886 an und dem W . V . die erste derlei
Zulage vom 1. Jänner 1887 an bewilligt wurde , so kann hieraus ein Rechts¬
anspruch rücksichtlich des Anfallstermines der späteren Dienstaltersznlagen nicht
abgeleitet werden , weil letztere selbständige Gehaltsansprüche involvieren , welche
nicht in Ausführung des über die früheren Zulage, , ergangenen Ausspruches
erwachsen, über welche vielmehr besonders erkannt werden muss und auch
concreten Falles besonders erkannt wurde.

Auf die Ausführungen des Vertreters der Beschwerde , dass die Beschwerde¬
führer auf Grund des Normal -Erlasses des niederösterreichischen Landes-
schnlrathes vom 18. Juni 1887 , Z . 3663 , mit welchem den Bezirksschnlrüthen
mitgetheilt wurde , dass bei Berechnung der Dienstalterszulagen auch die in
provisorischer Eigenschaft einer früher definitiv angestellten Lehrperson vollstreckte
Dienstzeit anznrechnen sei, den Rechtsanspruch auf die Anrechnung besitzen, ist zu
erwidern , dass durch an die unteren Behörden von der Vorgesetzten Behörde
erlassene allgemeine Weisungen Parteienrechte nicht erworben werden können
und dass daher die Ansprüche der Beschwerdeführer auf Dienstalterszulagen
erst durch die im concreten Falle erfolgende instanzmäßige Entscheidung die
entsprechende Erledigung erhalten . Solche instanzmäßige Entscheidungen , durch
welche über die Anrechenbarkeit der in Frage kommenden Dienstzeit abgesprochen
worden wäre , liegen nicht vor , und es war daher , da Specialtitel für den
Anspruch nicht erwiesen wurden , zu untersuchen , ob derselbe kraft gesetzlicher
Anordnung zu Recht besteht.

In allen drei vorliegenden Fällen wurde der Anfallstermin der Dienst¬
alterszulage deshalb hinansgeschoben , weil die betreffende Lehrperson , welche
früher eine definitive Stelle innehatte , über eigenes Ansuchen auf die Stelle
eines provisorischen Lehrers oder Unterlehrers ernannt wurde und daher die
während dieser Zeit vollstreckte Dienstzeit nicht anrechenbar erscheint.

Der Verwaltnngsgcrichtshof musste diese Nechtsanschanung als im
Gesetze begründet erkennen.

Schon das Reichs -Volksschnlgesetz macht zwischen der bloß provisorischen
Besetzung erledigter Lehrstellen und der definitiven Anstellung als Lehrer gemäß
den ßZ 49 und 50 einen Unterschied. Während gemäß Z 49 des Neichs-
Volksschulgesetzes und gemäß Z 22 , Punkt 7, des niedcrösterreichischen Schul¬
aufsichtsgesetzes die provisorische Besetzung erledigter Lehrstellen durch den
Bezirksschulrat !), und zwar selbständig ohne Mitwirkung eines Präsentatious-
berechtigten, erfolgt , findet die definitive Anstellung nach Maßgabe des nieder¬
österreichischen Landesgesetzes vom 5. April 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 35, unter Mit¬
wirkung des Präsentationsberechtigten statt.

Ans den die Präsentationsrechte normierenden und wahrenden Be¬
stimmungen der ZZ I bis 14 und des Z 17, sowie aus ß 20 des eben
citiertcn Gesetzes geht unzweideutig hervor , dass die definitive Anstellung einer
Lehrperson immer nur auf eine bestimmte Stelle erfolgt und dass daher die
Ansprüche , welche der definitiv angestellten Lehrperson ans dieser Anstellung
erwachsen, sich nach der Stelle , auf welche dieselbe angestellt wurde , richten.

Wenn nun eine auf eine bestimmte Stelle definitiv angestellte Lehrperson
über eigenes Ansuchen zu einer Lehrperson in provisorischer Eigenschaft ernannt
wird , so begibt sich dieselbe hiedurch freiwillig der früheren definitiven Anstellung
und kann die aus der früheren Anstellung fließenden , mit der früher inne¬
gehabten Stelle verbundenen Rechte nicht weiter beanspruchen und ist das
Rechtsverhältnis derselben vielmehr nach der ncuerlangten Stelle zu beurtheilen.
So lange der provisorische Charakter einer solchen Lehrperson dauert , kann
daher nicht gesagt werden , dass dieselbe sich in einer definitiven Anstellung
befinde.

Da nach Z 1 des Gesetzes vom 3 . Mai 1882 , L.-G .-Bl . Nr . 48 , den
Lehrern nur jene Dienstzeit , während welcher sie in definitiver Anstellung als
Lehrer oder als Unterlehrer nach abgelegter Lehrbefähignngsprüfnng an einer
öffentlichen Volksschule gewirkt haben , bei Berechnung der Dienstaltersznlagen
mit einzurechnen sind , so wurde seitens des k. k. Ministeriums für Cultns und
Unterricht mit Recht erkannt , dass jene Dienstzeit , welche die Be¬
schwerdeführer nicht in definitiver , sondern in bloß pro¬
visorischer Eigenschaft vollstreckt haben , bei Berechnung der
Dienstaltersznlagen nicht anrechenbar sei.

Diese dem Wortlaute der citierten Gesetzesbestimmung entsprechende Aus¬
legung erschien dem Vnwaltnngsgerichtshofe umsomehr als die allein richtige,
als das Gesetz zwischen der „definitiven " und „provisorischen " Anstellung
strenge unterscheidet und dort , wo es für gewisse Rechtsfolgen die Gleichstellung
beider Dienstleistungen zu normieren findet, dies auch ausdrücklich zur Geltung
bringt . (Z 56 Neichs -Bolksschulgesetz und ß 61 des Gesetzes vom 5. April 1870,

Nr . 35 L.-G .-Bl .) Bei diesem Vorgänge des Gesetzgebers erscheint eine aus¬
dehnende Interpretation des citierten tz 1 des Gesetzes vom 3 . Mai 1882 nicht
am Platze.

Diesen Erwägungen zufolge waren daher die Beschwerden als unbegründet
abzuweisen.

4 .
(Mewerbebefugtlisse der Glasätzer und Glasmaler .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 29 . December 1894,
Z . 89397 (M .-Z . 873 ex 1895/XVII ) , dem Wiener Magistrate
nachstehende Entscheidung intimiert:

Die k. k. Statthalterei findet nach Einvernahme der n .-ö. Handels - und
Gewerbekammer im Grunde des Z 36 , Alinea 2 des Gewcrbegesetzes zu ent¬
scheiden, dass die Glasätzer und Glasmaler berechtigt sind, die von ihnen ge¬
ätzten, beziehungsweise bemalten Glastafeln in die betreffenden Nahmen selbst
einzuschneiden.

Die Beilagen des Berichtes vom 8 . November 1894 , Z . 184653 , zurück.
Hievon sind die betheiligten Genossenschaften in die Kenntnis zu setzen.
Von dieser Entscheidung werden unter einem die magistratischen Bezirks¬

ämter verständigt. 5.
(Giltigkeitsdaner der Steueranfzahlnugen der

Hausierer . )
Die k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien hat mit Erlass

vom 12 . Jänner 1895 , Z . 66046 (M .-Z . 64898 ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zur Vermeidung einer irrigen Auffassung hinsichtlich der Giltigkeitsdancr
der von den aus anderen Kronländern , beziehungsweise aus dem ungarischen
Staatsgebiete in Niederösterreich eintretenden Hausierern in Gemäßheit des
Hofkanzlei -Decretes vom 29 . März 1817 (Pol . Ges.-S . Bd . 45 , Nr . 48 ) zu
entrichtenden Erwerbstenernachzahlung , beziehungsweise vollen Steueraufzahlnng
wird nach gehaltener Umfrage bei den hierländigen Bemeffnngsbehörden dem
Magistrate eröffnet , dass bei dein Umstande , als gemäß HZ 7 und 9 des
kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852 , N .-G .-Bl . Nr . 252 , durch die
Vidierung des Hausierbuches beim Betreten eines anderen Kronlandes , als
jenes , für welches das Hansierdocument ansgestellt wurde , eine Erweiterung
der Dauer der ursprünglichen Hansierbewilligung nicht ein-
z » treten hat , auch die Giltigkeit der für ein ganzes Jahr berech¬
neten Steueraufzahlung nnr auf die Giltigkeitsdancr der
ursprünglich ansgestellten oder verlängerten Hansierbewilligung
beschränkt  ist. K.
(Erleichterungen hinsichtlich der Rückvergütung der
Genleindeabgttbe bei der Ausfuhr von gebrannten

geistigen Flüssigkeiten .)
Verordnung der k. k. n .-ö. Stotkhalterei vom 3 . März 1895,

Z . 94720 ex 1894 , womit in Abänderung der Vollzngsverordnung
vom 28 . December 1891 , Z . 80789 (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 68 ) ,
zum Landesgesetze vom 19 . December 1891 (L.-G .- und V .-Bl.
Nr . 59 ) , betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe von
gebrannten geistigen Flüssigkeiten in Wien Erleichterungen hin¬
sichtlich der Rückvergütung dieser Abgabe versuchsweise auf die
Dauer eines Jahres gewährt werden . (L.-G .-Bl . Nr . 15 , ausge¬
geben und versendet am 5 . April 1895 .)

Auf Grund des im Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium er-
floffenen Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . November 1894,
Z . 26071 , wird versuchsweise ans die Dauer eines Jahres gestattet , dass bei
der Ausfuhr von gebrannten geistigen Flüssigkeiten in Flaschen , Dcmijohns
und Krügen ans dem Wiener Verzehrungssteuergebiete die Rückvergütung der
Gemeindeabgabe auch dann , wenn in einem und demselben Collo Behältnisse
von verschiedener Form und Größe (Flaschen , Demijohns , Krüge ) in beliebiger
Anzahl und mit gebrannten geistigen Flüssigkeiten von verschiedenem Alkohol¬
gehalte gefüllt Vorkommen, unter den nachstehenden Bedingungen geleistet werde:

1. Jede , mindestens 50 1 gebrannte geistige Flüssigkeit enthaltende Ausfuhr-
seudnng ist bei jener Abfertignngsstelle , über welche die Ausfuhr erfolgen soll,
anzumelden und ist speciell für jedes einzelne Behältnis (Flasche, Demijohn,
Krug ) die Menge und der Alkoholgehalt der in demselben befindlichen Flüssigkeit
in die bezüglichen Rubriken der nach dem beiliegenden -/ . Muster zu ver¬
fassenden Anmeldung zu setzen.

Außerdem ist auf der letzten Umhüllung eines jeden zur Sendung ge¬
hörigen Behältnisses (Flasche, Demijohns , Kruges ) gleichfalls die Menge und
der Alkoholgehalt der gebrannten geistigen Flüssigkeit auzugeben.

2. Hat der Versender in der Rubrik „Anmerkung " der Anmeldung aus¬
drücklich die Erklärung abzugeben , dass er die Rückvergütung der Gemeinde --
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abgabe nur nach dem geringsten Alkoholgehalte der in den einzelnen Be¬
hältnissen eines und desselben Collo enthaltenen gebrannten geistigen Flüssig¬
keiten beanspruche.

3 . Für jede Art und Größe der die Sendung umfassenden Behältnisse
hat der Versender leere Musterbehältnisse behufs Erhebung ihres Rauminhaltes
zur Auslrittsabfertiguug beizubringeu.

4 . Das Anstrittsamt , bei welchem die Anmeldung überreicht wird , hat
vorerst die Übereinstimmung der Anmeldung mit dem Zustande der Sendung
zu prüfen , eventuell die Vervollständigung der Anmeldung zu fordern und
sodann die Menge und den Alkoholgehalt der gebrannten geistigen Flüssigkeiten
in der nachstehend unter Punkt 5 und 6 dieser Verordnung angeführten Art
zu erheben.

5 . Behufs Feststellung der Menge der gebrannten geistigen Flüssigkeit
ist es , insofern keine Bedenken obwalten , genügend , wenn von je 3 Colli eines
und von einem allfälligen Reste unter 3 Colli , sowie falls überhaupt weniger
als 3 Colli vorhanden sind , ebenfalls eines , auf dessen Auswahl der Partei
kein Einfluss zu gestatten ist , geöffnet wird.

Die Ermittlung der Menge geschieht in der Art , dass für jedes geöffnete
Collo die Anzahl der in demselben verpackten Behältnisse von gleicher Größe
und sodann der Inhalt eines dieser Behältnisse an der Hand des diesbezüglich
beigebrachten Mnsterbehältnisses festgestelll wird . Aus diesen Daten wird sodann
die Flüssigkeitsmenge für jedes geöffnete Collo , beziehungsweise für sämmtliche
darin enthaltenen Behältnisse berechnet und mit der Anmeldung verglichen.
Ergibt sich bei dieser stichprobeweisen Erhebung der Menge kein Anstand , so
wird bezüglich der nicht geöffneten Colli die Anmeldung als richtig angesehen
und die nach dieser sich ergebende Menge zu der erhobenen Menge zugeschlagen.

Im Falle bei der Stichprobe eine Nichtübereinstimmung wahrgenommen
werden sollte , muss , insoweit nichc nach Punkt 7 dieser Verordnung ohnehin
die Verweigerung der Rückvergütung für die ganze Sendung einzntreten hat,
jedes einzelne Collo der Sendung geöffnet und untersucht werden.

6 . Die Alkoholmenge für jedes einzelne Collo der Sendung wird sodann
in der Weise festgestellt , dass der in den einzelnen Behältnissen eines und des¬
selben Collo laut Anmeldung enthaltene niedrigste Alkoholgehalt der gebrannten
geistigen Flüssigkeit mit der vorstehend nach Punkt 5 für das betreffende Collo
ermittelten Flüssigkeiksmenge multipliciert wird.

Die hieraus sich ergebende Alkoholmenge ist der Berechnung des für das
fragliche Collo entfallenden Rückvergütungsbetrages zugrunde zu legen.

Um sich von der Nichtigkeit der Anmeldung hinsichtlich des Alkoholgehaltes
zu überzeugen , kann sich damit begnügt werden , dass , sofern sonst kein Bedenken
obwaltet , von je lO Colli eines und von einem allfälligen Reste unter 10 Colli,
sowie in dem Falle , wenn überhaupt weniger als 10 Colli vorhanden sind,
ebenfalls eines geöffnet und demselben ein Behältnis behufs Ermittlung des
Alkoholgehaltes entnommen wird . Auf die Auswahl der zu öffnenden Colli nnd
der denselben zu entnehmenden Behältnisse ist der Partei kein Einfluss zu gestatten.

7 . Ergibt sich bei der stichprobeweisen Ermittlung der Menge und des
Alkoholgehaltes der gebrannten geistigen Flüssigkeit ein Minderbefnnd gegen¬
über der Anmeldung , so ist die Rückvergütung der Gemeindeabgabe für die
ganze zur Anstritlsbeamtshm dlung gestellte Sendung zu verweigern . Im
Wiederholungsfälle kann der Partei die ihr nach H 5 der Verordnung vom
28 . December 1891 (L.- G .-Bl . Nr . 68 ) ertheilte Bewilligung zur Ausfuhr von
gebrannten geistigen Flüssigkeiten ans dem Wiener Verzehrungsstenergebiete
gegen Rückvergütung der Gemeindeabgabe entzogen werden.

7 .
(Zuziehung von Sanitätsorganen zu den Ban-

verhaudlrrugen .)
I.

Entscheidung der Baudeputation für Wien vom 3 . April 1895,
Z . 145 (M .-Z . 63347/IX ) :

Mit der Entscheidung vom 3 . September 1894 , Z . 110805 , hat der Wiener
Magistrat dem D >. F . G . und dessen Gattin als Eigenthümer der im Grund¬
buche des IX . Bezirkes . Einl .-Nr . 1193 , inneliegenden Baustelle Nr . 5,
Gruppe IV , Cat .-Z . 233,27 in der Rothehansgasse , die Bewilligung ertheilt,
auf dieser Baustelle nach Demolierung der alten Bestände ein Keller , respectivc
Souterrain , Parterre , Hochparterre , Mezzanin nnd drei Stockwerke enthaltendes
Wohnhaus zu erbauen , nnd hat erkannt , dass die von den Vertretern der
k k n .- ö. Statthalterei namens des k. k. Wiener Krankenanstaltenfondes gegen
die Ertheilung der Baubewilligung erhobenen Einwendungen nicht berücksichtigt
werden können.

Über den von der k. k. n .- ö. Statthalterei namens der k. k. Wiener
Krankenanstaltenfonde gegen diese Entscheidung in offener Frist eingebrachten
Recurs findet die Bandeputation , nachdem durch die mit der recurrierten Ent¬
scheidung ertheilte Bewilligung zur projektierten Bauführung die öffent¬
lichen , gegenüber einer Krankenanstalt , wie das k k. allgemeine
Krankenhaus im IX . Bezirke , zu beobachtenden Interessen  nicht
genügend gewahrt ersch-stnen und weiters bei dem projektierten Baue die er¬
forderlichen Voraussetzungen zu der im Absätze 7 des § 42 der W . B .-O-
gewährten Begünstigung nicht vorhanden sind , die rekurrierte Entscheidung zu
beheben und dem Magistrate die neuerliche Verhandlung und Entscheidung
anfzutragen , wobei den in Rede stehenden Interessen entsprechend Rechnung zu
tragen sein wird.

Die im Rekurse begehrte Beschränkung der Bauberechtigung auf nur
zwei Stock hohe Häuser wird in dieser allgemeinen Formulierung nicht als im
Gesetze begründet anerkannt.

Die Baudeputation spricht sich jedoch bei diesem Anlasse
dahin ans , dass jeder Bau in der Nähe des k. k. allgemeinen
Krankenhauses im IX . Bezirke aus öffentlichen Rücksichten in-
solange zu verbieten  sei , als die Frage der Ausgestaltung dieser
Anstalt nicht endgiltig entschieden  ist.

Für diese Entscheidung , gegen welche im Sinne des Z 109 der Bau¬
ordnung für Wien der Recurs an das k. k. Ministerium des Innern binnen
vier Wochen offensteht , waren folgende Erwägungen maßgebend:

Die entscheidende Baubehörde erster Instanz anerkennt selbst in ihrer
Entscheidung die Wichtigkeit und den bedeutenden Nutzen des Bestandes des
k. k. allgemeinen Krankenhauses sowohl in Rücksicht auf die Krankenpflege als
auch dessen wissenschaftliche Ziele und Leistungen nnd konstatiert selbst , dass
der Schutz dieser Anstalt auch gegen Einbuße an Luft und Licht mit Rücksicht
auf den Charakter der Anstalt als einer öffentlichen Hnmanitäts - nnd Unterrichts¬
anstalt von eminenter Bedeutung sei.

Durch das der Bauverhandlung über das in Frage stehende Bauvorhaben
beigezogene Sanitätsorgan wurde das Bedenken ausgesprochen , dass sich durch
die Ausführung des projektierten Baues die sanitären Verhältnisse der Kranken¬
anstalt ungünstiger gestalten nnd durch die Aufführung so hoher Häuser die
Ventilation beeinträchtigt würde , und wurde betont , dass alle Zustände oder
Veränderungen der Umgebung der Anstalt , durch welche die sanitären Ver¬
hältnisse derselben beeinträchtigt werden könnten , zu verhüten wären.

Es hat sich diesfalls das Sanitütsorgan der Gemeinde Wien im Ein¬
klänge mit den in dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
21 . Mai 1894 , Z . 12834 (Statthalterei -Erlass vom 15 . Jnni 1894 , Z . 40948 ),
entwickelten , den politischen Bezirksbehörden zur Darnachachtung mitgetheilten
grundsätzlichen Bestimmungen für Bauten in der Umgebung von Spitälern
befunden.

Wenn demungeachtet die Baubehörde erster Instanz die erbetene Ban-
bewillignng erthcilen zu sollen geglaubt hat , so hat sie zum mindesten den
sowohl von Seite des zur Wahrung der sanitären Interessen berufenen eigenen
Amtsorganes als von Seite der Vertreter der k. k. Wiener Krankenanstaltsfonde
geltend gemachten schwerwiegenden Bedenken keine Rechnung getragen.

Ein Moment , welches gegen die in Rede stehende Bauführung überhaupt
spricht , ist der Umstand , dass weder die Rothehausgasse , noch die in nächster
Nähe befindliche Schwarzspanierstraße und die Frankgasse eine Fortsetzung durch
das Areale des k. k allgemeinen Krankenhauses erhalten können , wenn nicht
die Auflassung dieser Anstalt und die Parcellierung des ganzen Complexes zur
Durchführung gelangt.

Die sämmtlichen von der Garnisousgasse gegen das Krankenhaus zu ab¬
zweigenden Querstraßen würden , wenn beispielsweise das Areale der Alser-
kaserne zu Krankenhauszwecken erworben würde , lediglich kurze Sackgassen
werden.

Die Rothehansgasse jedoch würde nur eine ganz kurze Sackgasse bilden,
weil derselben die Fortsetzung mangeln würde , und kann einem solchen Gassen¬
fragmente die Existenzberechtigung nicht zuerkannt werben.

Jnsolange daher nicht endgiltig darüber die Entscheidung erfolgt ist, in
welcher Weise die Frage des allgemeinen Krankenhauses znr Lösung zu gelangen
hat , ergibt sich auch die Nolhwendigkeit , die Frage der Verbauung der Nachbar¬
schaft einem späteren Zeitpunkte vorzubehalten.

Die Baubehörde erster Instanz hat aber weiters durch die Genehmigung
des vorliegenden Projektes sich auch in Widerspruch mit den Bestimmungen der
HZ 42 und 60 der W . B .-O . gesetzt.

Nach Absatz 7 des H 42 können von der Regel , dass Wohnhäuser nicht
mehr als fünf Geschosse enthalten dürfen , wobei Erdgeschoß und allfälliges
Mezzanin einzurechnen sind , Untertheilungen der Erdgeschoße nur als Aus¬
nahme gestattet werden.

Ein berücksichtignngswürdiger Grund , eine Vermehrung der Geschoße zu
bewilligen , kann aber in dem vorliegenden Falle , wo die Anfrechthaltung der
Grundregel ans öffentlichen Rücksichten , insbesondere sanitärem Interesse,
geboten war , nicht als vorhanden erblickt werden.

Der bei dem vorliegenden Projekte geplante geschlossene Erker wider¬
spricht den Bestimmungen des H 60 der W . B .-O ., weil die Anbringung
solcher Erker nur in Gassen mit einer Breite von mindestens 16 m gestattet
ist , während die Rothehansgasse nur eine Breite van 15 17 m besitzt.

Wie die Baudeputation aber in dem vorliegenden Falle die Überzeugung
gewonnen hat , dass durch die erfolgte Banbewilligung nicht jene Interessen
genügend gewahrt erscheinen , welche gegenüber einer dem öffentlichen Wohle
in so weittragender und hervorragender Weise dienenden Wohlthätigkeitsanstalt,
die gleichzeitig der Pflege der Wissenschaft nnd des Unterrichtes gewidmet ist,
zu beachten sind , kann sich dieselbe der Erwägung nicht entziehen , dass mit
Rücksicht darauf , dass die Frage der Ausgestaltung dieser Anstalt der Gegenstand
der eingehendsten Verhandlungen der maßgebenden Faktoren bildet und dermalen
noch nicht zum Abschlüsse gelangt ist , mit allem Nachdrucke jene Maßnahmen
unterstützt werden müssen , welche die gedeihliche Entwicklung eines solchen
Institutes , wie es das k. k. allgemeine Krankenhaus im IX . Bezirke ist , zu
fördern geeignet erscheinen , und alles das hintangehalten werden muss , wodurch
die Interessen desselben ungünstig beeinflusst werden könnten.

In dieser Richtung ist die Bandeputation der Anschauung , dass diesem
Schutze nur dadurch Rechnung getragen werden kann , wenn bis zur end¬
gültigen Klärung der die Ausgestaltung des k. k. allgemeinen Krankenhauses
im IX . Bezirke betreffenden Fragen , die Verbauung der Nachbargründe hintan¬
gehalten wird.

Die Beilagen des Berichtes vom 5 . Oktober 1894 , Z . 162698 , folgen
behufs Verständigung der Parteien zurück.

* H
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II.

Entscheidung der Bandepntation für Wien vom 3. April 1895,
Z . 174 (M .-Z . 63348/IX ) :

Der Magistrat hat mit der Erledigung vom 2 . Oktober 1894 , Z . 129935
dem k. u . k. Hoflieferanten I . O . die Bewilligung zur Erbauung eines , Keller,
Parterre -Untertheilung und vier Stockwerke enthaltenden Wohnhauses auf der
im Grundbuche des IX . Bezirkes , Einlage dir . 1492 , inliegenden Cat .-
Parc . 233/26 ertheilt und hat den von den Vertretern der k. k. n .-ö. Statt¬
haltern , namens des Wiener k. k. Krankenanstalteufondes und der Direktion
des k. k. allgemeinen Krankenhauses bei der commissionellen Bauverhandlung
am 11 . August 1894 geltend gemachten Einwendungen gegen das Bauprojekt
keine Folge gegeben.

Über den von der k. k. n .- ö. Statthalterei namens des Wiener k. k.
Kranleuanstaltenfondes eingebrachten Rekurs gegen die vorbezogene Entscheidung
findet die Baudeputation diese Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens
zu beheben und dem Magistrate die Vornahme einer neuerlichen commissionellen
Verhandlung unter Zuziehung eines Sanitätsorganes und sodann neuerliche
Entscheidung aufzutragen.

Für diese Entscheidung waren nachstehende Erwägungen maßgebend:
Der am 11 . August 1894 über das Bangesuch des I . O . vom Magi¬

strate abgehaltenen commissionellen Verhandlung wurde ein Sanitütsorgan
nicht beigezogen , sondern lediglich vor Hinausgabe der Entscheidung über das
Baugesuch das Gutachten des Stadtphysikates abverlangt , weil sich nach dem
Verlaufe der Banverhandlung die Nothwendigkeit ergeben hat , bezüglich der
sich ans den sanitären Standpunkt berufenden Einwendungen die Gutachten
der Sanitätsfachorgane einzuholen.

Eine solche nachträgliche Begutachtung kann aber nicht als dem Geiste
des Bangesetzes entsprechend angesehen werden , nachdem vielmehr der Schwer¬
punkt darin liegt , dass gelegentlich der öffentlichen Verhandlung in Gegenwart
sämmtlicher Commissionstheilnehmer jene Fragen zur Erörterung kommen,
die das sanitäre Interesse betreffen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass die Nachbarschaft einer Kranken¬
anstalt unter jene Fälle zählt , wo sich die Behörde in Voraussicht der Er¬
örterung so gewichtiger , das Gebiet der Sanitätspflege treffenden Fragen hätte
veranlasst finden sollen , die Zuziehung eines Sanitätsorganes zur
commissionellen Localverhandlung für erforderlich  zu halten , und
muss auch zugegeben werden , dass die commissionelle Erörterung der bezüglichen
Fragen auf das Ergebnis der Verhandlung von wesentlichem Einflüsse
sein kann.

Die Baudeputation hat daher in der Unterlassung der Zuziehung eines
Sanitätsorganes in dem vorliegenden Falle einen wesentlichen Mangel des
Verfahrens erblicken und die auf Grund mangelhaften Verfahrens erfolgte
Entscheidung beheben müssen.

Die Beilagen des Berichtes vom 6 . November 1894 , Z . 177859 , folgen
unter Hinweis auf die Bestimmungen des Z 109 Wiener Bauordnung zur
entsprechenden weiteren Veranlassung zurück.

* *

III.
Entscheidung der Bandepntation für Wien vom 10 . April 1895,

Z . 38 (M .-Z . 70001/IX ) :
Mit dem Erlasse des Magistrates vom 1. Juni 1894 , Z . 56763 , wurde

dem A . D . die Bewilligung zur Aufführung eines , Mezzanin und drei Stock¬
werke enthaltenden Gebäudes auf der im Grnudbnche des II . Bezirkes,
Einl .-Nr . 3919 , inncliegenden Baustelle VIII in der Kleinen Schifsgasse Cat .-
Parc . 398/b erlheilt.

Gegen diese Entscheidung hat die k. k. Dicasterial - Gebäudedirection nos.
des als Nachbar dieses Baues erscheiuenden k. k. Bezirksgerichtes Leopoldstadt
durch die k. k. Finanz -Procnratnr in Wien am 24 . Juli 1894 den Rekurs
bei dem Magistrate überreicht.

Der Magistrat hat , von der Annahme ausgehend , dass , nachdem die
obige Entscheidung am 9 Juli 1894 an die k k. Dicasterial -Gebäudedirection
zugestellt erscheint , der Recnrs als verspätet eingebracht zu behandeln ist, mit
der Erledigung vom 31 . Juli 1894 , Z . 127725 , die Vorlage des Recnrses an
die Bauoberbehörde , sowie die begehrte Sistierung des Baues abgelehnt.

Die Bandepntation findet dem gegen den letzteren Bescheid eingebrachten
Recnrs der Finanz -Procnratnr stattzugeben , beziehungsweise den ersterwähnten
Recnrs als rechtzeitig , d. i . innerhalb der gesetzlichen Recursfrist eingebracht
anzuerkennen , nachdem durch die nachträglich gepflogenen Erhebungen kon¬
statiert wurde , dass die in Frage stehende Entscheidung allerdings am 9 . Juli
1894 , aber von einer zur Übernahme von Amtsstücken nicht autorisierten , nicht
dem Beamten - oder Kanzleipersouale angehörenden Person und bereits nach
Schluss der bei der k. k. Dicasterial -Gebäudedirection festgesetzten und öffentlich
bekanntgegebenen Amtsstnnden übernommen und demgemäß auch erst als am
10 . Juli 1894 eingelangt im Einreichungsprotokolle dieses Amtes präsentiert
und mit einer Geschäftszahl versehen wurde.

Mit Rücksicht darauf muss auch der am 24 . Juli 1894 beim Magistrate
überreichte Recurs als in offener Frist eingebracht angesehen werden.

Über den gegen die d. ä . Entscheidung vom 1 . Juni 1894 , Z . 56763,
sonach rechtzeitig eingebrachten Recurs gegen die dem A . D . ertheilte Bau¬
bewilligung findet die Baudeputation die recurrierte Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens zu beheben und dem Magistrate die neuerliche Verhandlung
und Entscheidung aufzutragen.

Gründe.
Nach den Bestimmungen des Z 21 der Wiener Bauordnung ist der com¬

missionellen Verhandlung über ein Banansuchen erforderlichenfalls ein Sanitäts¬
organ beizuziehen . Es bleibt daher der Baubehörde Vorbehalten , zu prüfen , ob
und inwieweit in dem einzelnen Falle das sanitäre Interesse bei der Ver¬
handlung über das Baugesuch in Frage kommt.

In dem vorliegenden Falle hat die Baubehörde ein Sanitätsorgan der
Bauverhandlung nicht zugezogen.

Nach dem Bauvorhaben handelt es sich aber um zwei Höfe , für deren
einen , nachdem derselbe unter dem gesetzlichen Ausmaße projektiert ist, die im
letzten Absätze des Z 43 der Wiener Bauordnung statuierte Ausnahme in
Anspruch genommen " wird , dessen zweiter , ein sogenannter Lichthof , aber mit
Rücksicht auf seine geringe Dimensionierung als gesetzlich unzulässig erscheint.

Lichthöfe , welche überhaupt nach dem Gesetze so auszumitteln sind , dass
den sanitären Anforderungen bezüglich Luft und Licht vollkommen geuüge-
geleistet wird (ß 43 ) , erheischen die Überprüfung auf deren Zulässigkeit vom
sanitären Standpunkte und gewiss im besonderen dort , wo eine Ausnahme oder
Abweichung vom Gesetze beabsichtigt wird . In dem vorliegenden Falle , wo es
der Baubehörde aber auch bekannt war , dass sich in Nachbarschaft des neu-
aufznführendeu Baues Detentionslocale für gerichtliche Häftlinge befinden , wäre
eine Erörterung der Zulässigkeit des Baues vom Standpunkte der Gesundheits¬
pflege umsomehr am Platze gewesen.

Nachdem sonach in dem vorliegenden Falle die commissionelle Prüfung
des Bauvorhabens auch vom sanitären Standpunkte nothwendig gewesen wäre,
musste infolge der Nichtzuziehung eines Sanitütsorganes zur
Bauverhandlung wegen Mangel des Verfahrens mit der Be¬
hebung der recurriertcn Entscheidung vorgegangen werden.

Die Beilagen des Berichtes vom 23 . Jänner 1895 , Z . 215486 ox 1894,
folgen behufs Verständigung der Parteien und mit dem Beifügen zurück , dass
gegen diese Entscheidung der Recurs an das hohe k. k. Ministerium binnen
vier Wochen offensteht.

8 .
(Beschleunigung des Strafvollzuges im politischen

Strafverfahren .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . April

1895 , Z . 25926 (M .-D .-Z . 532 ) , Nachfolgendes angeordnet:
Wenn das politische Strafverfahren seinen Zweck erreichen soll , muss es

rasch durchgeführt und die Strafe mit größtmöglicher Beschleunigung durch-
qeführt werden . ^ ^ . . . . .

Denn die Verzögerung des Strafvollzuges führt bei einer inzwischen
häufig einqetretenen Änderung der Erwerbsverhältnisse oft zur Nothwendigkeit
einer qnadenweisen Strafnachsicht oder Milderung — wenn die Strafe nicht
schnell ' in Vollzug tritt , leidet nicht bloß das Ansehen der Behörde , sondern
die Partei , da sie nicht sofort den vollen Ernst des behördlichen Willens fühlt,
ist häufig geneigt , dieselbe Übertretung zu wiederholen durch den Aufschub
einzelner lind dann endlich den gleichzeitigen Vollzug dieser mehreren Strafen
wird infolge der Gesammt - Strafhöhe unter Umständen die Existenz des Bestraften
in Frage gestellt — ferner wirkt das Beispiel der scheinbaren Straflosigkeit und
der fortgesetzten Übertretung auf andere verführerisch . ,

Auch hat die Ordnungsbuße der politischen Behörde m der Regel Nicht
den Zweck der Sühne des ' verletzten öffentlichen Rechtsbewnsstseins , sondern
beabsichtigt hauptsächlich die Erzwingung besonderer Vorschriften des kleinen
gesellschaftlichen Lebens ; wenn zum Beispiel einer bestraft wird , weil er sem
Kind nicht in die Schule schickt, oder weil er unbefugt Bramwein ausschankt
und der Vollzug der Strafe wird hinausgeschoben , bis das Kind ulcht ^ mehr
schulpflichtig ist oder bis das Gewerbe zurückgelegt wurde , dann hat die strafe
ihren Sinn verloren . , . . .

Da ich nun wahrgenommcn habe , dass besonders m Gewerbe - Straffallen
der Vollzug oft erst nach Jahresfrist stattfindet , dass sich in Wien vor allem
bei Bestrafung des unbefugten Brautweinschenkens seitens der Parteien eine
systematische Verschleppnugspraxis herausgebildet hat , und da auch das hohe
k k Ministerium des Innern anlässlich eines speciellen Falles bemerkte , dass
es mit der Execntion von Straferkenntnissen in Wien schlecht bestellt sei und
dass dieselben mit Einschluss der Entscheidungen der k. k. Statthalterei und des
Ministeriums lediglich zur Quelle des Hohnes seitens der Parteien , einer immer
maßloseren Vielschreiberei und der Aneiferung zu neuen Gesetzesübertretungen
werden — finde ich anzuordnen , dass jedes rechtskräftige straferkenntnw ' mit
aller Beschleunigung und vollem Nachdrucke auch in Vollzug zu setzen ist.

l>.
(Berkehr mit zum menschlichen Genüsse bestimmten

Fettstoffen . )
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 18 . April 1895,

M .-Z . 25505/XV , Nachstehendes knndgemacht:
Im Grunde des 8 93 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.- G .-Bl.

Nr . 45 , findet der Magistrat Nachstehendes zu verordnen:
1 . Diejenigen Personen , welche sich mit dem Verschleiße

Margarinbutter 'befassen , haben in ihrer Fabriksmederlage ^ m
locale oder bei ihrem Marktstande in leicht ersichtlicher Weise .
mit deutlichen , nicht verwischbaren Lettern die Gattung der zum Verkaufe

von Butter oder
ihrem Verkaufs-
anf einer Tafel
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Werden beide Buttergattungen geführt , so ist jede ans einer besonderen
Tafel zu notieren und separat zu lagern.

Sowohl bei der einen als bei der anderen Gattung ist der Preis Per
Kilogramm anzugeben.

Dieselben Vorschriften gelten für „ Butterschmalz (Rindschmalz ) " und
„Margarinschmalz ", sowie für „ Schweinschmalz " und „Kunstfett " .

2 . Margarinbutter darf nur in Ziegelform in Verkehr gebracht werden,
und muss jedes Stück mit der Bezeichnung „Margarinbutter " versehen sein.

Diese Bezeichnung hat durch Eindrücken mittels einer Form (ans Holz
oder Metall ) zu geschehen, wobei sich die Buchstaben ans die ganze Lange des
Stückes zu erstrecken haben.

Außerdem muss jeder Ziegel an den Verkäufer in einer Umhüllung ab¬
gegeben werden , welche in deutlicher , unverwischbarer Schrift die Bezeichnung
„Margarinbutter " trägt.

Desgleichen müssen diejenigen Gefäße , in welchen oder ans welchen heraus
Margarinschmalz oder Kunstfett verkauft wird , mit der Bezeichnung „ Margarin-
schmalz" , beziehungsweise „ Kunstfett " versehen sein.

3. Im Sinne dieser Kundmachung sind zu verstehen als „echte Butter"
und „Butterschmalz (Nindschmalz )" nur diejenigen Erzeugnisse , deren Fettgehalt
lediglich der Kuhmilch entstammt ; als „ Schweinfett " lediglich das vom Borsten¬
vieh gewonnene Fett ; als „Margarinbutter " alle der echten Butter ähnlichen
Fette und Fettgemische , deren Fettgehalt nicht lediglich der Kuhmilch entstammt,
insbesondere auch die bisher unter der Bezeichnung „Mischbntter " in Verkehr
gebrachten Fettgemische ; als „Margarinschmalz " alle dem Butterschmalz (Riud-
schmalz) ähnlichen Fette und Fettgemische , deren Fettgehalt nicht lediglich der
Kuhmilch entstammt ; als „Kunstfett " alle sonstigen , dem Schweinschmalz ähn¬
lichen Fette und Fettgemische.

4 . Ausgenommen von dieser Verordnung sind lediglich diejenigen Erzeug¬
nisse, welche von Fabriken direct über das Gemeindegebiet von Wien hinaus
per Post , Eisenbahn oder Schiff versendet werden.

5 . Diese Verordnung , durch welche die Magistratskundmachung vom
8 . November 1894 , M .-Z . 167761 , betreffend den Verkauf von Kunstbntter
und Knnstfetten , aufgehoben wird , tritt mit dem 15. Mai 1895 in Wirk¬
samkeit.

Das städtische Marktamt ist beauftragt , den Verkauf derjenigen Erzeugnisse,
auf welche sich diese Kundmachung bezieht, ans das strengste zu überwachen.

Die Außerachtlassung dieser Verordnung wird nach dem eingangs citierten
Gesetze mit Geldstrafen bis zum Betrage von 200 fl. oder Arreststrafen bis zu
14 Tagen und nach Umständen auch nach den Bestimmungen des Strafgesetzes
geahndet werden.

HG.
§Verbot des Nirrgelhardt (Hlö <Lner scheu Wund und

Heilpflasters . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . April

1895 , Z . 32370 ( M .-Z . 76194 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . März 1895,
Z . 6577 , hat die k. k. Statthalterei in Prag den Vertrieb des im Auslande
erzeugten Ringelhardt Glöckner ' schen  Wund - und Heilpflasters , welches
Präparat außer mehreren indifferenten Zusätzen hauptsächlich aus einfachem
Diachylonpflaster besteht und mit einer schwindelhaften , das Publicum hinsicht¬
lich der Heilwirkung irreführenden Reclame in Verkauf gesetzt wird , aus sauitäts-
polizeilichen Gründen im dortigen Verwaltungsgebiete untersagt.

Im Sinne der diesfalls bestehenden Verordnungen wird dieses Verbot
auch auf das hierortige Verwaltungsgebiet ausgedehnt und wird der Magistrat
ansgefordert , hienach das Weitere zu veranlassen.

11 .
(Verpflegstaxe im allgemeirieu Krankenhanse in Ober-

Hollabrunn . )
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume

Österreich unter der Enns vom 21 . April 1895 , Z . 36235 , be¬
treffend die Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen
Krnnkenhause in Oberhollabrnnn:

Der n .-ö. Landesansschnss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthalterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Oberholla-
bruun Per Kopf und Tag festgesetzte Verpflegsgebür vom 1. Mai 1895 an¬
gefangen auf 90 kr. erhöht , was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
wird . (L.-G .-Bl . Nr . 21 .)

12 .
(Vergütung von Übersiedlnngsauslagen au Lehr¬

personen der öffentlichen Volksschulen . )
Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschulrathes vom 23 . April

1895 , Z . 3704 , mit welcher auf Grund des Landesgesetzes vom
17 . Juli 1893 , L.- G .-Bl . Nr . 35 , das nachstehende , mit dem

n .-ö. Landesausschnsse vereinbarte und mit dem Erlasse des hohen
k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 12 . April 1895,
Z . 5725 , bestätigte Normale , betreffend die Zuerkennnng von Ver¬
gütungen für die durch Versetzungen ans Dienstesrücksichten ver¬
ursachten Übersiedlungsallslagen an die Lehrpersonen der öffent¬
lichen Volksschulen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
erlassen wird.

Artikel  I.
Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen , welche gemäß Z 16 des Ge¬

setzes vom 5. April 1870 , L.-G .-Bl . dir . 35 , aus Dienstesrücksichten versetzt
werden , wird für die mit der nothwendigen Übersiedlung verbundenen Aus¬
lagen eine Vergütung ans den Mitteln desjenigen Schulbezirkes gewährt , in
welchem die «schule liegt , deren Interesse die Versetzung der Lehrperson
erheischte.

Artikel II.
Das Ausmaß dieser Vergütungen wird im Nachstehenden bestimmt,

und zwar:
Für den Schulbezirk Wien.

Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen , welche aus Dicnstesrücksichten
versetzt werden , wird für die mit der nothwendigen Übersiedlung verbundenen
Auslagen eine Vergütung gewährt , wenn die Übersiedlung binnen sechs
Monaten nach dem auf die Versetzung folgenden I . Quartale thatsächlich
erfolgt ist, und die Entfernung zwischen der Schule , welcher sie Angewiesen
wurden , und jener , welcher sie vorher angehörten , nach der kürzesten Weges¬
länge gemessen, mindestens zwei Kilometer beträgt.

Schulleitern , welche ans Dienstesrücksichten versetzt werden , gebürt eine
Vergütung ohne Rücksichtnahme auf die oben angegebene Entfernung auch für
den Fall des Wechsels der Naturalwohnung , ausgenommen wenn der Wechsel
der Wohnung nn selben Schulhause erfolgt , ebenso bei der Auflassung oder
Zuweisung einer Naturalwohnnng.

Die bezügliche Vergütung beträgt für solche Lehrpersonen , welche sich zur
Zeit der erfolgten Versetzung im Besitze einer Jahres -, beziehungsweise
Naturalwohnung befunden haben , 50 fl., für die anderen Personen 15 fl.

II . Für die übrigen Schulbezirke mit Ausnahme von Wien.
8 1-

Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen , welche aus Dienstesrücksichten
versetzt werden , haben ans Zehrungskosten während der Reise , ferner ans die
Vergütung der Fnhrkostcn und auf eine Möbeleutschädignug Anspruch.

8 2.
An Zehrungskosten haben anzusprechen für jeden Tag der Meise:

a) die Direktoren (Direktorinnen ) der Bürgerschulen vier Gulden;
b) die Oberlehrer (Oberlehrerinnen ) drei Gulden 50 Kreuzer;
c) die Lehrer (Lehrerinnen ) drei Gulden;
ä) die Unterlehrer (Unterlehrerinnen ) , gleichviel ob sie die Lehrbefähigungs¬

prüfung schon abgelegt haben oder nicht, zwei Gulden 50 Kreuzer.
Wenn die Reise weniger als einen Tag in Anspruch nimmt , kann ein

ganzer Tag in Aufrechnung gebracht werden.

8 3.
Bei Bemessung der Fnhrkostenvergütung hat dort , wo die Eisenbahn

oder das Dampfschiff nicht benützt werden kann, der Betrag von fünfzehn
Kreuzern für je ein Kilometer für ein unverheiratetes Mitglied des Lehrstandes
und von zwanzig Kreuzern für verheiratete Lehrkräfte als Maßstab zu gelten.

Kann die Reise entweder ganz oder theilweise auf der Eisenbahn oder
dem Dampfschiffe zurückgelegt werden , so sind nebst der ortsüblichen Wagen¬
gebür zum oder vom Bahnhose oder von und znr Dampfschiffstation für die
mittels der Eisenbahn oder des Dampfschiffes zmückgelegten Wegesstrecken die
damit verbundenen Auslagen der Fahrpreise , und zwar auf der Eisenbahn der
zweiten und ans dem Dampfschiffe der ersten Classe zu vergüten.

8 4-
Auch für die Gattin und die Kinder , wenn selbe an den Ort der Ver¬

setzung mit übersiedelt sind (was von der Ortsvorstehung des neuen Dienst¬
ortes bestätigt werden muss ), gebürt auf Eisenbahnen und Dampfschiffen die
Vergütung der Gebürcn jener Classe, deren Benützung dem Gatten und be¬
ziehungsweise Vater zusteht.

8 5.
Für mitgenommenes Gebäck und Möbel wird keine Vergütung gewährt.

8 6-
Wird die Übersiedlung per Achse bewerkstelligt, so muss per Tag

mindestens eine Strecke Weges von vier Myriameter zurückgelegt werden.

8 7-
Die Möbelentschädignng bei Versetzungen aus Dienstesrücksichten wird

bei verehelichten Lehrpersonen mit einem zweimonatlichen , bei nichtverehelichten
Lehrpersonen mit einem einmonatlichen Gehaltsbetrage bemessen.

Dienstalters - und Functionsznlagen sind hiebei nicht in Anrechnung zu
bringen.
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Artikel III.

Behufs Znerlennnug der normierten Zehrgelder und Fuhrkostenvergütnng
und Möbeleiitschädignng ist binnen längstens vierzehn Tugen mich znrück-
gelegter Reise das Particulare an den Bezirksschnlrath vorzulegen , welcher
dasselbe dem n .-ö. Landesschnlrathe zur Prüfung und Adjustierung einzn-
senden hat.

Diese Auslagen sind ans dem Bezirksschnlfonde zu bestreiten.
Insoweit es sich um passive Bezirksschnlfonde handelt , hat der Landes-

schnlrath nach Zuerkennung dieser Gebären hievon dem n .-ö. Landesansschnsse
unter Übersendung des Actes Mittheilung zu machen.

Ebenso sind die Vergütungsansprüche im Schulbezirke Wien längstens
l4 Tage nach erfolgter Übersiedlung beim Bezirksschulrathc zu stellen, welcher
die betreffende Eingabe zu prüfen und dem n .-ö. Landesschnlrathe zur Ent¬
scheidung vorzulegen hat.

Die Nichteinhaltung dieser Fristen hat den Verlust des Anspruches
zur Folge.

Artikel  IV.

Die Bestimmungen dieses Normales haben ans zeitweilige Versetzungen
von Lehrpersonen zum Zwecke der Snppliernngen , für welche die Bestimmungen
des Gesetzes vom 3 . März 1879 , L.-G .-Bl . Nr . 27 , gelten , keine Anwendung
zu finden.

Artikel  V.

Dieses Normale hat mit 1. September 1895 in Wirksamkeit zu treten.
(L.-G .-Bl . Nr . 20 ex 1895 .)

13
(Ausdehunug der Unterrichtszeit in Tanzschulen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 26 . April
1895 , Z . 34459 , an die k. k. Polizei -Direction in Wien Folgendes
bekanntgegeben:

Mit Beziehung auf den Bericht vom 4 . April »895 , Z . 31629 , und auf
den h. o. Normal -Erlass vorn 4 . April 1895 , Z . 30540 , wird die k. k. Polizei-
Direction ermächtigt , über eigenes dorthin zu richtendes Einschreiten jenen Tanz¬
schulen in Wien , deren Inhaber vollkommen vertrauenswürdig erscheinen, und
welche den Nachweis zu erbringen in der Lage sind, dass sie auch vom ästhetischen
Standpunkte eine höhere Lehrfähigkeit und Geschmack besitzen und bei Ertheilnng
des Unterrichtes sich auf das bloße Einlernen von Tänzen beschränken, die Ans¬
dehnung der Unterrichtszeit von 9 Uhr abends bis 10 Uhr abends , jedoch
nicht ans länger , und zwar mit Ausschluss von Mittelschülern und von Personen
unter 16 Jahren , gegen Widerruf zu bewilligen . (M .-Z . 81834/X .)

>4 .
(Das Einjährig ^ reiwilligeu -Necht der Zöglinge der

k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien .)
Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidignng vom

27 . April 1895 , womit die Gleichstellung der k. k. Akademie der
bildenden Künste in Wien rücksichtlich der Zöglinge des dritten
Jahrganges mit den achtelassigen öffentlichen Mittelschulen des
Inlandes verlnntbart wird.

Auf Grund des Z 25 des Wehrgesetzes wird im Einvernehmen mit den
betheiligten Ministerien angeordnet , dass die k. k. Akademie der bildenden
Künste in Wien rücksichtlich der Zöglinge des dritten Jahrganges mit den
achtelassigen öffentlichen Mittelschulen des Inlandes in Betreff der Znerkennnng
der Begünstigung des ernjährigen Präsenzdienstes als gleichgestellt zu be¬
trachten ist.

Hiedurch ergänzt sich die Beilage II I> der mit der h. o. Verordnung
vom 15- April 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 45 ) verlantbarten Wehrvorschriften
I . Thcil . (R .-G .-Bl . Nr . 62 ex 1895 .)

15 .
(Ausdehnung der Sonntagsruhe ans den Hausier¬

handel .)
Gesetz vom 28 . April 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 60:
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anznordncu,

wie folgt:

Die aufgrund des Gesetzes vom 16. Jänner 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 21)
bezüglich der Sonntagsruhe für die Handelsgewerbe im allgemeinen oder für
bestimmte Handelszweige , beziehungsweise Warenkatcgorien in den einzelnen
Gemeinden oder Gemeindethcilen erlassenen Vorschriften haben auch ans den
Betrieb des Hausierhandels Anwendung zu finden.

8 2.
Übertretungen dieser Vorschriften durch Hausieren werden , sofern nicht

die in den gesetzlichen Vorschriften über den Hausierhandel enthaltenen Straf¬
bestimmungen Anwendung finden , mit Geld bis zu 50 fl. und im Falle der

Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu acht Tagen von den politischen Behörden
unter Anwendung des durch das IX . Hauptstück der Gewerbeordnung vor¬
gezeichneten Verfahrens bestraft.

8 3.
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem im Z 1 eiterten Gesetze, be¬

ziehungsweise mit den ans Grund desselben erlassenen Durchführungsvorschristen
in Wirksamkeit.

8 4.
Mit dem Vollzüge des Gesetzes sind Mein Handelsminister und Mein

Minister des Innern im Einvernehmen mit den übrigen hiebei in Betracht
kommenden Ministern betraut.

16 .
(Dauer des Marktverkehres an Sonntagen .)
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 30 . April 1895,

M .-Z . 80810/XV , Nachstehendes knndgemacht:
In Ausführung der Verordnung der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei vom

25 . April 1895 , L.-G .-Bl . Nr . 19, betreffend die Bestimmungen über die
Sonntagsruhe , wird hinsichtlich des Marktverkehres an Sonntagen im Wiener
Gemeindegebiete ans Grund des diesfälligen Beschlusses des Stadlrathes vom
21 . März d. I . , Z . 2022 , Nachstehendes verordnet:

Der Marktverkehr an Sonntagen ist ans allen Märkten (auch in den
Markthallen ) bis 10 Uhr vormittags , ans dem Obstmarkte am Schänzel der
Groß - und Detailverkehr überdies bis 11 Uhr vormittags und von 3 bis 6 Uhr
nachmittags gestattet.

Außerdem ist der Detailhandel am Kärntnerthormarkte im IV . Bezirke,
am Marktplatze (Enkplatze) im XI . Bezirke , ans den Märkten am Colnmbns-
platze und Engenplatze nn X . Bezirke, in Meidling im XII . Bezirke , in
Rndolfsheim im XIV . Bezirke , in der Schönbrnnnerstraße und am Nenban-
gürtel im XV . Bezirke, auf dem Neulerchenfeldermarkte , dem Markte am
chppenplatze und am Johann Nepomuk Bergerplatze (früher Marktplatz ) im
XVI . Bezirke, dann ans den Märkten am Dornerplatze und am Gürtelspiegel
im XVII . Bezirke, endlich am Markte in der Kntschkergasse(früher Kirchengasse)
und Schopenhauerstraße (früher Wienerstraße ), dann am Johann Nepomuk
Voglplatze (früher Marktplatz ) im XVIII . Bezirke bis 10 Uhr vormittags und
von 3 bis 6 Uhr nachmittags gestattet.

Die nothwendigen Vorarbeiten für den Marktverkchr an Montagen sind
zulässig.

Auf den Kirchlagmärkten , den Nikolo - , Weihnachts - und Fastenmärkten,
dann ans den Märkten zur Firmungszeit ist der Verkauf an Sonntagen durch
zehn Stunden zulässig, und zwar zur Firmungszeit ununterbrochen von
8 Uhr früh bis 6 Uhr abends , ans den übrigen zuletzt erwähnten Märkten
von 7 Ühr früh bis 12 Uhr mittags und von 2 Uhr nachmittags bis 7 Uhr
abends.

Am Fischmarkte ist, wenn der 23 . oder 24 . December ans einen Sonntag
fällt , der Detailverkanf an diesen Sonntagen von 7 Uhr früh bis 5 Uhr nach¬
mittags statthaft.

Außerachtlassungen dieser Vorschriften werden nach den Bestimmungen
des VIII . Hanptstückes der Gewerbeordnung geahndet.

II. Rariittitililwstiimimilgen.
8tadtl lllh:

17 .
(Offerte für Erd und Pflafteruugsarbeiten . )
Mit Stadtraths -Beschluss vom 9. April 1895 , Z . 2716 (M .-Z . 153613

ox 1894/V ), wurde der Magistrat ermächtigt , in die Offertansschreibnngen für
die Vergebung von Erd - und Pflasterungsarbeitcn einen Passus des Inhaltes
aufzunehmen , dass Offerte mit Specialpreisen für einzelne Arbeitsgattnngen
oder Lieferungen unzulässig sind und nicht werden berücksichtigt werden.

18 .
(Bewertung der Rifalitgrüude . )

Der Wiener Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 10 . April
1895 , Z . 25 ) 0 , M .-Z . 175512 ox 1894/IX , rücksichtlich der Be¬
wertung von Risalitgründeu bei Ballführungen folgende Normen
erlassen:

Wenn der für ein Risalit (Thorportal ) erforderliche Grund öffentliches
Gut der Gemeinde Wien ist, oder infolge einer Parcellierungsbewilligung
unentgeltlich ins öffentliche Gut zu übertragen ist, so hat die Einlösung des
für das Risalit erforderlichen Straßengrundes entsprechend dem Werte des
Baugrundes in der betreffenden Lage (als welcher Wert — falls keine Bedenken
gegen die Glaubwürdigkeit des Kaufpreises vorliegen — der im letzten Jahre
gezahlte Kaufpreis angenommen werden kann ) stattznfinden , wenn auch der
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Bauwerber selbst etwa derjenige ist, durch den die unentgeltliche Grundabtretung
erfolgt ist, beziehungsweise erfolgt.

Wenn es sich um eine gleichzeitige Grundabtretung zur Straßen¬
verbreiterung handelt , für welche die Gemeinde eine Schadloshaltung zu leisten
hat , hat in jedem Falle  die Compensation des für Nisalttanlagen erforder-
lichen Grundes je nach der Lage mit einer doppelten bis dreifachen Fläche des
abzntretenden Straßengrundes zu erfolgen.

ZUmMat:
LS.

(Straße, »arrfschrifts - und Hausnummerntafelu .)
Magistrats - Director Krenn  hat unterm 15 . April 1895,

G .-Z . 48870/XVI , nachstehenden Erlass an die Bezirksamtsleiter
gerichtet:

Infolge der gemachten Wahrnehmung , dass die Straßenaufschrifts - und
Hausnnmmerntafeln in einzelnen Bezirken nicht in vorschriftsmäßiger Form
angebracht werden , werden die magistratischen Bezirksämter nnler Hinweis auf
die mit Stadtraths -Beschluss vom 7. Februar 1894 , Z . 6409 , genehmigten
und im Amtsblatte vom 2 . März 1894 , Nr . 18, Seite 15, enthaltenen Normen
für die Benennung der Straßen re . angewiesen , daraus zu achten, dass in den
Längenstraßen die Hausnnmmerntafeln gleichwie die Straßenanfschriftstafeln
künftighin nur in länglich -viereckiger Form mit abgekappten Ecken angebracht
werden.

In den Querstraßen (-gaffen ) der Bezirke II bis XIX müssen die Tafeln
eine ovale Form haben.

2V.

(Einbindtiicher bei Pfandleih -Lieitationen .)
Magistrats -Director Krenn  hat mit Erlass vom 29 . April

1895 , M .-Z . 8510/XVII , Nachstehendes bekanntgegeben:
Die hochlöbliche k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

22 . April 1895 , Z . 37136 , Folgendes anher eröffnet:
Die k. k. Statthalterei findet über die Vorstellung der Genossenschaft der

Inhaber von concessionierten Pfandleihgewerben in Wien die Magistrats-
Verfügung vom 16. Februar 1895 , Z . 8510 , betreffend die Behandlung der
sogenannten Einbindtücher bei Effectenposten der Pfandleiher dahin abznändern,
dass diese Einbindtiicher zwar bei der Auslösung dem Pfandscheinbesitzer , auch
bei der Versteigerung des Pfandes dem Ersteher als dem Rechtsnachfolger des
Verpfänders unbedingt anszufolgen sind, ohne dass eine specielle Ausrufung
derselben stattzufinden hat , weil diese Einbindtücher nicht als Bcstandtheile,
sondern nur als zugehörige Umhüllungen der Pfandobjecte zu betrachten sind,
daher auch keinen Gegenstand der Belehnung bilden und ans die Höhe des
Darlehens an sich keinen Einfluss üben.

Dem Begehren der Genossenschaft, bei Erlassung von Verfügungen in
Betreff der Ausübung des Pfandleihgewerbes gehört zu werden , kann, als
weder im Gesetze noch in Special -Verordnungen begründet , keine Folge ge¬
geben werden.

Dies wird im Nachhange zu dem h. ä. Decrete vom 16 . Februar 1895,
Z . 8510 (siehe Amtsblatt Nr . 17, „Verordnungen rc." II , 17), zur Kenntnis
gebracht.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1805 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesthdlatt.

Nr . 50 Gesetz vom 13 . April  1895 , betreffend die
Rückzahlung des vom Herzogthunie Kärnten auf Grund des Z 2 des Gesetzes
vom 27 . April 1884 (N .-G .-Bl . Nr . 68 ) zur Regulierung des Dranflnffes
ans Staatsmitteln erhaltenen unverzinslichen Vorschusses im Betrage von
222 .222 fl.

Nr. <KO. Gesetz vom 28. April  1895 , betreffend die
Allsdehnung der Sonntagsruhe auf den Hausierhandel .*)

Nr. 61 . Verordnung des Handelsministers vom
1 . Mai 1895 , womit einige Bestimmungen der Verordnung vom
1. August 1893 (N .-G .-Bl . dir . 126), betreffend die Regelung des Transportes
explosiver Gegenstände auf Eisenbahnen , abgeändert , beziehungsweise ergänzt
werden.

Nr. 62 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidignng vom 27 . April 1895 , womit die
Gleichstellung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien rücksichtlich der
Zöglinge des dritten Jahrganges mit den achtclassigen öffentlichen Mittelschulen
des Inlandes verlautbart wird .*)

Nr . 63 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . April 1895 , betreffend die Ermächtigung der Bahnhof-
Expositnr des Agramer königlichen Hauptzollamtes zur zollfreien Abfertigung
von voraus - und nachgesendeten Reiseeffecten.

Nr . 64 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 5 . Mai 1895 , betreffend die Concessionierung einer mit elek¬
trischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn Bielltz —Zigennerwald.

Nr . 65 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 5 . Mai 1895 , betreffend die Zulassung einer von der Firma
C. Nenther L Reifert  construierten automatischen Getreidewage zur Aichnng
und Stempelung.

Nr . 66 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 7 . Mai 1895 , womit in Ergänzung, be¬
ziehungsweise Abänderung der Ministerialverordunug vom 28 . März 1881
(R .-G .-Bl . Nr . 30) die periodische Nachaichung der Messapparate für Petroleum
und andere einer starken Verflüchtigung unterliegende Flüssigkeiten auge-
orduet wird.

Nr. 67 . Erlass des Finanzministeriums voll!
13 . Mai 1895 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des Bouificationsrückersatzes bei der Zuckerausfuhr in der Betriebs¬
periode 1895/96.

H. Laudesgesehtilatt.

Nr. 20 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landesschnl-
rathes vom 23 . April 1895 , Z . 3704 , mit welcher auf
Grund des Landesgesetzes vom 17 . Juli 1893 , L.-G .-Bl . dir . 35 , das nach¬
stehende, mit dem n .-ö. Laudesausschusse vereinbarte und mit dem Erlasse des
hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 12 . April 1895,
Z . 5725 , bestätigte Normale , betreffend die Zuerkennung von Vergütungen
für die durch Versetzungen aus Dienstesrücksichten verursachten Ubersiedlungs¬
auslagen an die Lehrpersonen der öffentlichen Volksschulen im Erzherzogthnme
Österreich unter der Enns erlassen wird .*)

Nr . 21 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
21 . April 1895 , Z . 36235 , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Oberhollabrunn .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Vmiriinnngen und Eiillchriäuiige».
i.

(Aehrstellen Syftemisiernng an Mädchenschulen .)
Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 30 . Jänner

1895 , Nr . 538 (M .-Z . 70567 ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten
Präsidenten Grafen Belcredi,  in Gegenwart der Näthe des k. k. Ver-
waltungsgerichtsbofes k. k. Senats -Präsidenten Dr . Ritt . v . Alter,  k . k. Hof-
räthe Ritt . v . Hennig , Praxmaier und Frech , v . Maly,  dann des
Schriftführers k. k. Hofsekretärs v . Neukirchen,  über die Beschwerde der
Stadtgemeindc Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums für Cnltus
und Unterricht vom 23 . Juni 1894 , Z . 4904 , betreffend die Concursaus-
schreibung für Lehrstellen an den Mädchenschulen in Wien , nach der am
30 . Jänner 1895 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , der Ausführungen des
Dr . Oskar Schmitt,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , rn Vertretung
der beschwerdeführenden Stadlgemeinde Wien , sowie der Gegenausführnngen
des k. k. Ministerial - Vice - Secretärs Dr . Tobisch,  in Vertretung des belangten
k. k. Ministeriums für Cnltus und Unterricht zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiescn.

Entscheid ungs grün de:
Es handelt sich um die Frage , ob bei Erledigung von Lehrstellen oder

Directorstellen an Mädchen -Volksschulen und Mädchen -Bürgerschulen in Wien,
vor der Besetzung dieser Stellen , seitens der Schulbehörden als maßgebend
für die Concursausschreibnng und sonach für die Besetzung selbst festgestellt
werden darf , dass die erledigten Stellen nur mit einer weiblichen oder nur
mit einer männlichen Lehrkraft zu besetzen sind , oder ob die Bewerbung um
die Stellen Lehrkräften beiderlei Geschlechtes eingeräumt wird.

Die Stadtgemeinde Wien negiert dieses mit den angefochtenen Ent¬
scheidungen den Schulbehörden eingeräumte Recht und behauptet in der An¬
gebrachten Beschwerde , dass hiedurch eine unzulässige Einschränkung des der
Gemeinde gesetzlich zustehenden Prüsentations - iErnennnngs -Mechtes Antritt

Der Verwaltnngsgerichtshof war aus nachstehenden Erwägungen nicht
in der Lage , sich dieser Nechtsanschannng anzuschließen.

Die Frage , ob an einer Schule im konkreten Falle eine erledigte Lehr¬
stelle — insoweit nach dem Gesetze überhaupt die Wahl zulässig ist — mit
einer männlichen oder weiblichen Lehrkraft zu besetzen sei, ist zweifellos eine
solche, welche in den Bereich der streng administrativen Thätigkeit ans dem
Gebiete des Schulwesens fällt , deren Würdigung daher den zur Wahrnehmung
der bezüglichen Bedürfnisse der Schule mit Rücksicht auf die obwaltenden Ver¬
hältnisse berufenen Schulbehörden kraft des der Staatsgewalt gesetzlich zu¬
kommenden Rechtes der obersten Leitung des gesummten Unterrichts - und
Erziehungswesens (Z 1 des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .- G .-Bl . Nr . 68 ) znsteht.

Das der Stadtgemeinde Wien nach Z 40 des Landesgesetzes vom
5 . April 1870 , L.-G .- Bl . Nr . 34 , und nach ß 6 des Landesgesetzes vom
gleichen Datum , L.-G .- Bl . Nr . 35 , zustehende Präsentations - (Ernennungs -)
Recht begreift das Recht in sich, unter den für die Stelle geeigneten Be¬
werbern die freie Auswahl zu treffen.

Dieses Recht wird jedoch erst nach dnrchgeführter Concursverhandlung
wirksam , und ist und bleibt es Sache der die Concursausschreibnng besorgenden
Schulbehörden , hiebei jene Bedingungen für die Erlangung der erledigten
Stelle bekanntzumachen , welche hiefür nach dem Gesetze erforderlich sind.

Da , wie ans den W 14 und 15 des Reichs -Volksschnlgesetzes hervorgcht,
nach dem Gesetze an Mädchenschulen der Unterricht sowohl männlichen als
weiblichen Lehrkräften anvertraut werden kann , und da ebenso gemäß Z 16
des Reichs -Volksschulgesetzes , sowie gemäß ß 38 des niederösterreichischen
Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , L.- G .-Bl . Nr . 35 , unter Umständen auch
an Knaben - oder rücksichtlich des Geschlechtes der Kinder , gemischten öffentlichen
Volksschulen die Verwendung weiblicher Lehrkräfte zulässig erscheint , muss es
den Schulbehörden znstehen/mit Rücksicht auf die im konkreten Falle bei eurer
Schule vorhandenen Verhältnisse , die nach dem Gesetze zulässige Bestimmung,
ob eine männliche oder weibliche Lehrkraft zu bestellen ist , oder aber ob die
Bewerbung Lehrkräften beiderlei Geschlechtes einzuräumen ist, zu treffen.

Eine solche nach Maßgabe des Gesetzes und des den Schulbehörden
znkommenden Wirkungskreises getroffene Verfügung erscheint für den Präsen¬
tationsberechtigten allerdings bindend , hat jedoch mit dem Rechte der Er¬
neuerung selbst nichts gemein und enthält insbesondere keine Beschränkung des
Präsentationsrechtes , weil dieses Recht nur die Auswahl unter den für die
Stelle geeigneten Bewerbern , keineswegs aber die selbständige Feststellung
dieser Eignung in sich schließt . Es muss allerdings zugegeben werden , dass die
dem Präsentationsberechtigten durch das Gesetz übertragene Function der
Ernennung an sich in den Bereich der administrativen Thätigkeit ans dem
Gebiete des Schulwesens gehört ; hier macht jedoch das Gesetz selbst eine Aus¬
nahme , und es geht nicht an , diese gesetzlich festgestellte Ausnahme weiter auf
Acte der Schulverwaltung , welche nicht unmittelbar das Präsentationsrecht
betreffen , sondern vielmehr die Voraussetzung für dasselbe bilden , anszudehnen.

Wenn endlich seitens der Beschwerde hervorgehoben wird , dass es dann
im freien Ermessen der staatlichen Unterrichtsverwaltung gelegen wäre , be¬
liebige Bedingungen bei Erledigung von Lehrstellen festzusetzen , so kann dies
nicht als zutreffend bezeichnet werden , da ja die Bedingungen für die Er¬
langung einer Lehrstelle entweder stricte selbst durch das Gesetz — Z 38 und 48
des Reichs -Volksschnlgesetzes — vorgezeichnet sind , oder aber — wie in den
vorliegenden Fällen — nach Maßgabe des Gesetzes (ZZ 14 , 15 des Reichs-
Volksschnlgesetzes und H 38 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , L.- G .- Bl.
Nr . 35 ) durch die Schulbehörden vorgezeichnet werden.

Es ist selbstverständlich , dass es den Schulbehörden nicht zukommen
kann , die Erlangung einer Lehrstelle von anderen Bedingungen als solchen,
welche das Gesetz selbst normiert , oder welche nach Maßgabe des Gesetzes , wie
bei der Wahl bezüglich des Geschlechtes der Lehrperson — durch die Schul¬
behörden zu treffen sind , abhängig zu machen.

Die Beschwerde war hienach als unbegründet abznweisen.

2 .
(Bestellung eines kön. großbritannischen Honorar-

eonsnls .)
Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . März

1895 , Z . 1372,/ ? r . (M .-Z . 41264 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 24 . Jänner d . I . dem österreichischen Staatsangehörigen Moriz Felds charek
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in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines kön. großbritannischen
Honorarconsnls unter der Bedingung , dass „ hiedurch in seinen staatsbürgerlichen
und Jurisdictionsverhältnissen keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zu
gestatten geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in Kenntnis
gesetzt, dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft als zugetheilter
Beamter des hiesigen kön. großbritannischen Generalconsulates anerkannt wird.

3 .
(Nene Post - und Telegraphenämter .)

Laut Zuschrift der k. k. Post - und Telegraphendirection für Österreich
unter der Enns vom 2. April 1895 , Z . 24462 (M .-Z . 63331/111 ), hat das
hohe k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 13 . März 1895 , Z . 12194,
die Errichtung von zwei nicht ärarischen k. k. Post - und Telegraphenämtern
(Postexpeditionen I . Classe) in Zwischenbrücken  mit der Bezeichnung 130
und 131 Wien 2/7 bewilligt.

Dieselben werden als Post - und Telegraphen -Annahmestellen zu fungieren
und mit dem Poftsparcassendieuste sich zu befassen haben.

Ferner wurde behufs Aushebung der in Zwischenbrücken aufgestellten
und weiters noch anfzustellenden Briefsammelkästeu die Einrichtung fahrender
Briefeinsammlnngen bei dem k. k. Post - und Telegraphenamte 24 Wien 2/7
Nordwestbahnhos genehmigt.

*

Laut Zuschrift der k. k. Post - und Telegraphendirection für Österreich
unter der Enns voin 25 . April 1895 , Z . 32648 (M .-Z . 78823/111 ), hat das
hohe Handelsministerium mit dem Erlasse vom 12. April , Z . 3114 , die Um-
wandtung des nicht ärarischen Post - und Telegraphenamtes Wien 65 (Vlll,
Laudongasse)  in ein Ärarialpost - und Telegraphenamt mit Abgabedienst
und hicnut die Decentralisation des Postbestelldienstes im VIII . Wiener Ge¬
meindebezirke im Principe bewilligt.

Die Berhandlungen wegen Beschaffung eines geeigneten Amtslocales rc.
sind bereits im Zuge.

4 .
(Verleihttttgett von Gast - und Schnukeoueessioueu au

GuLsverwaltrnkgeu — uustatthaft .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 15 . April 1895,

Z . 33065 (M .-Z . 74665/XVII ) , dem Wiener Magistrate eine
Abschrift des unter gleichem Datum und Zahl an die k. k. Bezirks-
hauptmannschast Tulln gerichteten Erlasses nachfolgenden Inhaltes
intimicrt:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 29 . März
1895 , Z . 487 , dem Recurse der Gemeiude Absdorf gegeu die Statthalterei-
Entscheidung vom 13 . November 1894 , Z . 86375 , mit welcher iu Bestätigung
der Entscheidung der Bezirkshauptmauuschaft Tulln vom 12. October 1894,
Z . 23843 , der H.'schen Gutsverwaltung zu St . die augesuchte Concession
zum Betriebe des Gast - und Schankgewerbes mit den im Z 16 G .-O . sub
iit . a, b , e, ä , I, § angeführten Berechtigungen verweigert wurde , aus deu
Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben.

Hiebei hat das hohe Ministerium übrigens bemerkt, dass eine Gast - und
Schankconcession an eine Gutsverwaltung , Gutsinhabnng u . dgl. überhaupt
nicht ertheilt werden könnte , da hiedurch factisch ein Realgewerbe neu begründet
würde , was gesetzlich unstatthaft ist. Eine solche Verleihung könnte daher immer
nur an die Adresse einer bestimmten Person erfolgen.

Die Beilagen des Berichtes vom 1. December 1894 , Z . 31665 , folgen
zurück.

5 .
(Zerlegung eines mehrere Befugnisse nmfassenden

Gast - und Schaukgewerbes — unstatthaft . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 16 . April 1895 , Z . 33383

(M .-Z . 74706/XV1II ) , dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Mit der Entscheidung der k. k. Statthalterei vom 5 . Juli 1894 , Z . 36075,
wurde die Entscheidung des Wiener Magistrates vom 21 . April 1894 , Z . 68611,
insofern mit derselben die Ausübung der einzelnen im Umfange des auf dem
Hause Gruudbuchseinlage 249 , Neulerchenfeld , Or .-Nr . 27 der Grundstein-
gasse im XVI . Wiener Gemeindebezirke radicierten Schankgewerbes enthaltenen
und mit der Lckatthalterei -Entscheidung vom 6 . April 1894 , Z . 10920 , fest¬
gesetzten Berechtigungen in verschiedenen Räumlichkeiten des erwähnten Hauses
als dem einheitlichen Betriebe des Gewerbes widersprechend für unzulässig und
weiters die für deu Betrieb dieses Gewerbes in Aussicht genommenen Localitäten,
da sie in ihrer Gesammtheit nicht als eine Betriebsstätte anzusehen sind, zum
Gewerbsbetriebe als ungeeignet erklärt wurden , im Grunde der ZZ 18 und
54 des Gewerbegesetzes bestätigt.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern findet laut Erlasses vom
29 . März 1895 , Z . 28992 ex 1894 , dem von den Eheleuten I . und N . B .,
Eigenthümern des Hauses . gasse Or .-Nr . 27 , gegen obige Statt¬
halterei ' Entscheidung cingebrachten Recurse mit dem Beifügen keine Folge zu

geben, dass , wenn auch nicht immer in jeder der zum Gewerbsbetriebe
bestimmten und von der Behörde als geeignet erkannten Localitäten alle die
einzelnen mit dem Gast - und Schankgewerbe verbundenen und jeweilig betriebenen
Berechtigungen ausgeübt werden müssen, doch die Zerlegung eines
mehrere Befugnisse umfassenden und daher ein Ganzes bilden¬
de n G a st- u n d S cha n kg ew er b es in seine einzelnen Berechtigungen
zum Zwecke des Betriebes derselben als von einander unab¬
hängige Gewerbsbefugnisse unter allen Umständen unzulässig
erscheint,  dass namentlich der Betrieb einer förmlichen Brantweinschenke in einer
abgesonderten Betricbsstälte , wie dies die Recurrenten anstrebten , nicht gestaltet
werden kann , und dass es daher Aufgabe der Beschwerdeführer sein wird , zum
Gewerbsbetriebe geeignete Localitäten namhaft zu machen , beziehungsweise die
hiefür iu Aussicht genommenen Räumlichkeiten in einer Weise umzugestalten,
dass der einheitliche Betrieb der in dem Umfange ihres radicierten Gast - und
Schankgewerbes enthaltenen Berechtigungen ermöglicht und gesichert erscheint.

Zur Begründung dieser Entscheidung wird angeführt : Nach den bestehenden
Gewerbevorschrifteu haben alle jene Bestimmungen , welche sich auf die Aus¬
übung des Gewerbes selbst beziehen, auch bei radicierten Gewerben zur An¬
wendung zu gelangen . Es bilden daher auch die mit einem radicierten Gast-
nnd Schankgewerbe verbundenen einzelnen Berechtigungen , gleichwie bei einem
derartigen Personalbefugnis , ein Ganzes , ein einziges einheitliches Gewerbs-
unternehmen . Es können diese Einzelbefugnisse deshalb auch nicht als für sich
bestehende selbstständige Rechte oder Gewerbe , sondern nur als unter sich in
Verbindung stehende Bestandtheile eines einheitlichen Gast - und Schankgewerbe¬
rechtes angesehen und behandelt werden.

Die Zerlegung eines derartigen einheitlichen Gewerberechtes rn ferne ein¬
zelnen Befugnisse uls von einander unabhängige Gewerbsberechtigungen znm
Zwecke des Betriebes derselben stellt sich aber , da auf diese Weise ganz andere
Verhältnisse als bei der einheitlichen Ausübung einer Gerechtsame geschaffen
würden , nicht als zulässig dar , und müssen sämmtliche Einzelberechtigungeu
eines Gast - und Schankgewerbes von dem Gewerbsinhaber , eventuell von dem
Stellvertreter oder Pächter als ein einheitliches Gewerbsunternehmen betrieben
werden.

Nachdem sich nach den Erhebungen die in Aussicht genommenen Locali¬
täten in dem obenbezeichneten Hause für einen solchen einheitlichen Betrieb
nicht eignen und die Ausübung auch eines radicierten Gast - und Schank¬
gewerbes nur in einem von der Gewerbebehörde als geeignet erkannten Locale
zulässig ist, muss es den Recurrenten überlassen werden , vorznsorgen , dass die
Betriebslocalitäten die Einheitlichkeit des Betriebes gewährleisten.

Die Beilagen des Berichtes vom 17. August 1894 , Z . 138468 , folgen zurück.

6 .
(Verbotder Erzeugung und des Absatzes der

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . April
1895 , Z . 33930 (M .-Z . 78308/VII1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Die k. k. mähr . Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 11. März 1895,
Z . 2778 , die Erzeugung und den Äbsatz der von dem Droguisten Johann
Grolich  iu Brünn in Vertrieb gesetzten Losmstieu drolislt ' s kloru Iluir
LlilLon , in welchem Blei , und Lau äs 1^ 8, in welchem Quecksilber nachgewiesen
wurde , als gesundheitsschädlich verboten.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur weiteren Veranlassung mit dem
Bemerken in die Kenntnis gesetzt, dass die gedachten Mitteln ans den ange¬
führten Gründen auch in dem hiesigen Verwaltnngsgebiete als verboten anzn-
sehen und zu behandeln sind.

7 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 8 . Mai 1895 , Z . 44529,
der Direktion des Knaben - Waisenh auses (Collegium Marianum)
in Laibach  die Bewilligung ertheilt , in Niederösterreich auf dem flachen
Lande, bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Haus zu Hans eine
Sammlung milder Gaben für das genannte Waisenhaus auf die Dauer von
drei Monaten zu veranstalten.

Ferner wurde mit Decret vom 29 . April 1895 , Z . 1709/kr ., dem
Curatorium des Kinder - und Greisen - Asylvereines „Mariahilf"
in Groß - Grillowitz - Possitz  das gleiche Recht für Niederösterreich auf
die Dauer von höchstens drei Monaten ertheilt.

8 .
(Hiutauhaltuug uubesngteu Hausiereus .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Mai
1895 , Z . 43661 (M .-Z . 94518 ) , dein Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 30 . April
1895 , Z . 30563 sx 1893 , den hierortigen Bericht , betreffend die vom Wiener
Magistrate gepflogenen Erhebungen und die von demselben , sowie von der
k. k. Polizeidirection getroffenen Maßnahmen znr Steuerung des unbefugten
Hausierens in Wien , einverständlich mit dem k. k. Handelsministerium mit dem
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Beifügen zur Kenntnis genommen , dass bei der großen Zahl non Straffällen
und namentlich bei wiederholter Bestrafung ein und derselben Person wegen
unbefugten Hausierens es geboten erscheint , sich auch die Bestimmungen des
Gesetzes vom 27 . Juli 1871 , R .-G .- Bl . Nr . 88 , eventuell auch des Gesetzes
vom 24 . Mai 1885 , R -G .-Bl . Nr . 89 , gegenwärtig zu halten und im Grunde
derselben bei dem Zntreffen der gesetzlichen Voraussetzungen das Amt zu
handeln , da bei Individuen ohne Einkommen und erlaubten Erwerb eine Be¬
strafung nach dem Hansierpatente im Hinblicke auf die Uneinbringlichkeit der
Geldstrafe und die Unzulässigkeit der Umwandlung in eine Arreststrafe tat¬
sächlich wirkungslos bleibt.

Der Wiener Magistrat wird demnach angewiesen , mit der k. k. Polizei-
direction in Wien das Einvernehmen zu Pflegen und im Sinne des Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 15 . Juni 1888 , Z . 6643
(intimiert dem Wiener Magistrate mit dem hierortigen Erlasse vom 2 . Jnli
1888 , Z . 34236 ) , das weiters Erforderliche zu veranlassen.

Die Beilagen des Berichtes vom 30 . November 1893 , Z . 177594 , folgen
mit dem Bemerken zurück , dass die k. k. Polizeidirection in Wien von dem
vorstehenden Erlasse unter einem in die Kenntnis gesetzt wird.

r>.
(Anerkennung der österreichischen Dampskeffel -Prn-
fnngs - nnd Revisions -Certifieate in Ungarn , bezw.

der ungarischen Certisieate in Österreich . )
Die k. k. n .- ö. Slatthalterei hat mit Erlass vom 13 . Mai

1895 , Z . 7666 (M .-Z . 91991/XIV ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Handelsministerium hat sich laut des Erlasses vom 16 . Jänner
1895 , Z . 67979/94 , bestimmt gefunden , angesichts der vom kön . nng . Handels¬
ministerium mit Note vom 29 . November 1894 , Z . 57241 , gegebenen Zu¬
sicherung , betreffend die Anerkennung der österreichischen Kesselprüfungs - nnd
Nevisions -Certificate in den Ländern ' der ungarischen Krone , seinerseits die
Erklärung , betreffend die Anerkennung der ungarischen Dampfkessel -Certificate
in dem im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , abzugeben.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Beziehung ans die h . o. Erlässe
vom 2 . Mai 1874 , Z . 14335 , nnd vom 16 . März 1886 , Z . 61674/85 , in
Kenntnis gesetzt.

(Verkauf von Kuh - und Bnsselsleifch . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 15 . Mai 1895 , Z . 90475/XV,

Nachstehendes knndgemacht:
Im Grunde des ß 93 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl-

Nr . 45 , findet der Magistrat in Gemäßheit des Stadtraths -Beschlusses vom
3 . April 1895 , Z . 1951 , rücksichtlich des Ge ' ' cinderaths - Beschlusses vom
20 . April 1894 , Z . 3851 , anznordncn , dass die Verkäufer von Kuh - nnd
Büffelfleisch  diese Fleischgattungen durch die Bezeichnung „Kuhfleisch " ,
beziehungsweise „Büffelfleisch " , in ihren Verkaufslocalen den Käufern
deutlich ersichtlich zu machen haben.

Diese Verordnung tritt mit dem 15 . Juni 1895 in Wirksamkeit und
wird die Außerachtlassung derselben nach dem eingangs citierten Gesetze geahndet
werden.

LI.
(Erhöhung der Verpflegstaxen im allgemeinen öffent¬

lichen Krankenhanfe in Mödling .)
Der k. k. Statthalter im Erzherzogthnme Österreich unter der

Enns hat unterm 19 . Mai 1895 , Z . 42541 , Nachstehendes knnd¬
gemacht :

Der n .- ö. Landesausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .- ö.
Statthalterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Mödling per
Kopf und Tag festgesetzte Verpflegsgebür vom 1. Jnli 1895 angefangen auf
1 fl . erhöht , was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

12 .
(Nindviehftands -Cataster .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 21 . Mai
1895 , Z . 34925 (M .-D .-Z . 47111/XV ), Nachstehendes ange¬
ordnet :

Mit dem an den Wiener Magistrat und an die bestandenen k. k. Bezirks¬
ämter Sechshaus , Hernals , Klosterneuburg , Schwechat nnd Hietzing ergangenen
Erlasse vom 27 . Jnni 1868 , Z . 3284/kr ., und dem an den Wiener Magistrat,
die bestandenen k. k. Bezirkshanptmannschaften Hernals nnd Sechshaus , dann
die k. k. Bezirkshanptmannschaften Kornenbnrg , Groß -Enzersdorf und Bruck
a . d . Leitha ergangenen Erlasse vom 22 . Jänner 1886 , Z . 63541 ex 1885,
waren Bestimmungen zur Führung eines Catasters über den Rindviehstand
in Wien nnd in allen Orten des Wiener Polizeirayons angeordnet , beziehungs¬

weise mit dem letztbezogenen Erlaffe diese Bestimmungen erne nert und ergänzt
worden.

Nachdem nun seit Erlassung dieser Bestimmungen einerseits durch das
Gesetz vom 19 . December 1890 , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 45 , eine Reihe von
Gemeinden und Gemeindetheilen mit der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien
zu einer einzigen Ortsgemeinde vereinigt worden ist , nnd durch das Gesetz
vom 19 . December 1890 , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 46 , einige Gemeindegebiets-
theile ans dem Wiener Polizeirayon ausgeschieden worden sind , andererseits
bei Anwendung der Kaufbestimmnngen in Übertretnngsfällen gegen die in
Rede stehenden Anordnungen sich Competenzschwierigkeiten rücksichtlich der
Durchführung der jeweiligen Strafamtshandlungen ergeben haben , findet sich
die Statthalterei bestimmt , die mit den bezogenen Erlässen ergangenen An¬
ordnungen mit einigen Abänderungen nachstehend zu erneuern:

1 . In Wien nnd in allen zum Wiener Polizeirayon gehörigen Orten
ist das gesammte zur Nutzung gehaltene Rindvieh einschließlich des Viehstandes
der Nntzviehhändler in einen Cataster genau anfznnehmen und dieser Stand
durch Eintragung jedes Zuwachses oder Abganges in steter Evidenz zu halten.
Die Aufnahme hat mittels eines dem bisher in Verwendung gestandenen
Formulare entsprechenden Verzeichnisses , in welchem die einzelnen Viehstücke
eines jeden Besitzers mit Angabe des Geschlechtes , Alters , der Farbe und den
Abzeichen einzntragen sind , in Wien durch das Marktcommiffariat , in den
außerhalb Wien gelegenen Orten durch den Gemeindevorstand oder den hiezu
beauftragten Marktcommissär (Viehbeschauer ) zu erfolgen und ist in diesem
Verzeichnisse jede Veränderung des Viehstandes ersichtlich zu machen.

2 . Abverkänfe von solchem Vieh dürfen nur über vorhergegangene
Anmeldung nnd nach vorgenommener Beschau durch den betreffenden Vieh-
beschaner (Marktcommissär ) stattfinden.

3 . Jede durch Ankauf sich ergebende Veränderung im Viehstande ist von
dem Besitzer binnen 24 Stunden unter Angabe des Herkunftsortes des
angekauftcn Rindes in Wien beim Marktcommissariate , in den außer Wien
gelegenen Orten bei dem betreffenden Gemeindevorstande oder dem beauftragten
Marktcommissär (Viehbeschauer ) anzuzeigen.

4 - Jeder Erkrankungs - oder Todesfall eines Stückes Rindvieh ist
unverzüglich der Behörde anzuzeigen.

5 . Dis mit der Überwachung dieser Anordnungen betrauten Anfsichts-
organe haben häufige Revisionen des Viehstanden in dem ihnen Angewiesenen
Gebiete vorzunehmen , hiebei die Nichtigkeit des Catasters festznstellen , den
Befund hierüber im Cataster anzumerken und alle Anstände , welche sich hiebei
ergeben , sogleich in Wien durch das Marktcommiffariat beim betreffenden
magistratischen Bezirksamte nnd in den Gebieten außerhalb Wiens bei der
k. k. Bezirkshauptmannschaft anznzeigen.

6 . Übertretungen , beziehungsweise Außerachtlassungen dieser Vorschriften
sind von den politischen Behörden nach der Ministerialverordnnng vom
30 . September 1857 , N .-G .- Bl . Nr . 198 , zu ahnden.

13
(Verbot der Einbebnng einer Gebiir seitens der

(Henossenschlfften für die Arbeitsvermittlung )
Magistratsdirector Krenn  hat unterm 28 . Mai 1895,

Z . 38159/XVIII , au die Genossenschaftsvorstehungen , beziehungs¬
weise an die Gehilfenausschüsse nachstehenden Erlass gerichtet:

Anlässlich einiger hier angebrachten Beschwerden , wonach einzelne Ge¬
nossenschaften für die Arbeitsvermittlung von den Hilfsarbeitern ein Entgelt
theils unter dem Titel einer „ Schrcibgebür " , theils unter dem Titel einer
„Vermittlungsgebür " einheben , findet der Magistrat die Genossenschaft darauf
aufmerksam zu machen , dass ein solcher Vorgang gesetzlich unstatthaft ist , nnd
wird gleichzeitig angeordnet , dass die Arbeitsvermittlung in Hinkunft voll¬
kommen unentgeltlich für die Hilfsarbeiter stattznfinden hat , da die Arbeits¬
vermittlung laut Z 114 11t. a nnd Z 116 des Gewerbegesetzes zu den
Zwecken  der Genossenschaft gehört nnd die für die Erfordernisse der Genossen¬
schaften mit Ausnahme der Beiträge für die Krankencassa nöthigen Geldmittel
nach H 115 des Gewerbegesetzes ausschließlich aus den Zinsen des Genossen-
schaftsVermögens,  beziehungsweise durch die statutenmäßigen Umlagen
der Genossenschaftsmitglieder  ihre Deckung zu erhalten haben.

Hievon wird die Genossenschaft zur genauesten Darnachachtnng mit dem
Aufträge in Kenntnis gesetzt, fortdauernd für eine zweckentsprechende , den
Absichten des Gesetzgebers gemäße Führung der Arbeitsvermittlung Sorge zu
tragen und insbesondere auch die mit der Vermittlung betrauten Individuen
strengstens dahin zu überwachen , dass sie dieselbe in unbestechlicher nnd ersprieß¬
licher Weise besorgen . Hievon wird der Gehilfenansschnss in Kenntnis gesetzt.

14 .
(Amtswirksamkeit der Loealeommiffäre , Landes - und
Ministerial -CommissionenfnragrarischeOperationen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 31 . Mai 1895 , Z . 43964 (M .-Z . 103339 ) , Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Nach den ZZ 6, 7 nnd 29 des Neichsgesetzes vom 7 . Jnni 1883,
R .- G -Bl . Nr . 92 , beziehungsweise nach den HZ 14 , 15 , 17 nnd 69 des
Landesgesetzes vom 3 . Juni 1886 , L.-G .- und V .- Bl . Nr . 40 , betreffend die
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Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke , dann nach 8 1
des Reichsgesetzes vom 7 . Juni 1883 , R .- G .-Bl . Nr . 94 , beziehungsweise nach
den 88 9 , 10 , 11 und 60 des Landesgesetzes vom 3 . Juni 1886 , L.-G .- und
B .-Bl . Nr . 39 , betreffend die Theilung gemeinschaftlicher Grund¬
stücke und die Regulierung  der auf dieselben bezüglichen gemeinschaft¬
lichen Benützungs - und Verwaltnngsrechte  endlich nach 8 3 der zu
den bezogenen Landesgesetzen erlassenen Verordnungen der Minister für Ackerbau,
Inneres , Justiz und der Finanzen vom 8 . Februar 1887 , L.- G .- und V .-Bl.
Nr . 20 und 21 , sind die Localcommissäre , die Landes -Commissionen und die
Ministerial -Commission für agrarische Operationen als Agrarbehörden I ., II.
und III . Instanz von dem Tage  an , an welchem nach der von der Landes-
Commission für agrarische Operationen zu erlassenden Kundmachung die
Amtswirksamkeit des Localcommissärs  für agrarische Operationen
beginnt,  in allen in die oben bezeichneten agrarischen Operationen ein¬
schlägigen Angelegenheiten zuständig,  und ist von dem erwähnten Tage die
Zuständigkeit aller jener Behörden ausgeschlossen,  in deren gesetzlichen
Wirkungskreis derlei Angelegenheiten sonst gehören.

Insbesondere sind nach den bezogenen Gesetzesstellen die Agrarbehörden
auch in Betreff der mit einer agrarischen Operation verbundenen wirtschaft¬
lichen Anlagen,  welche zur Herbeiführung einer möglichst servitutsfreien
Zugänglichkeit und zweckmäßigen wirtschaftlichen Benützbarkeit der Absindnngs-
grundstücke nothwendig sind , als : Herstellung , beziehungsweise Verlegung oder
Regulierung , wie auch Erhaltung von Wegen , Gräben , Bächen und Brücken —
mit den im 8 15 , beziehungsweise 8 10 des bezogenen Gesetzes normierten
Ausnahmen — ferner auch in jenen Angelegenheiten zuständig , welche für die
Zwecke einer agrarischen Operation einer Entscheidung in forstrechtlicher
Beziehung bedürfen.

Hiebei haben sie die Vorschriften des Wasserrechtes,  beziehungsweise
die forstlichen Vorschriften  insofern zur Anwendung zu bringen , als
nicht in den bezogenen Landesgesetzen anderweitige Bestimmungen enthalten sind.

Bei Regulierungen  gemeinschaftlicher Benützungs - und Verwaltnngs¬
rechte (Feststellung der Aliqnoten -Antheile , nach welchen die einzelnen Berechtigten
die periodisch sich ergebende Gesammtnutzung oder den Erlös unter sich zu
theilen haben oder Feststellung der einzelnen Benutzungsrechte selbst oder eines
Theiles derselben nach Umfang , Ort und Art der Ausübung , sowie nach Zeit,
Dauer und Maß des Genusses ) , welche solche Waldgründe  betreffen , deren
pflegliche Behandlung aus öffentlichen Rücksichten besonders wünschenswert er¬
scheint , hat nach den HZ 92 bis 94 des Gesetzes vom 3 . Juni 1886 , L. -G .- und
V . -Bl . Nr . 39 , der Land es commiss är  einen Wirtschafts  p lan  aufzustellen,
beziehungsweise einen schon vorhandenen Wirtschaftsplan einer Überprüfung zu
unterziehen , eventuell ein summarisches technisches Programm,  ferner
eine Waldordnung  und erforderlichenfalls ein Verwaltungsstatut  auf¬
zustellen.

Die Zuständigkeit der Agrarbehörden in den gedachten Angelegenheiten
erlischt  nach 8 106 , Alinea 2 , des Gesetzes vom 3 . Juni 1883 , L.- G -- und
V .- Bl . Nr . 39 , beziehungsweise des Z 114 , Alinea 2 , des Gesetzes vorn
3 . Juni 1883 , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 40 (mit den in den 88 100 , beziehungs¬
weise 109 dieser Gesetze statuierten Ausnahmen ), erst mit dem Tage der seitens
der k. k. Landes - Commission für agrarische Operationen erlassenen Kund¬
machung  über den Abschluss der Theilungs -, beziehungsweise Regnliernngs-
unb Zusulninenlegnngsversahren.

Nachdem wiederholt Fälle vorgekommen sind , in welchen die vorstehend
angeführten gesetzlichen Bestimmungen seitens der politischen Behörden I . Instanz
nicht beachtet wurden , sieht sich die k. k. Statthalterei veranlasst , behufs Hintan¬
haltung von Competenzconflicten und damit verbundenen zeitraubenden
Eorrcspondenzen diese Bestimmungen zur genauen Darnachachtung in Erinnerung
zu bringen.

15 .
(Abwehr und Tilgung der Schweinepest . )

Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des
Handels und des Ackerbaues vom 9 . Juni 1895 , betreffend die
Abwehr und Tilgung der Schweinepest (Schweineseuche ) . ^R .-G .-Bl.
Nr . 79 .^

Auf Grund der Bestimmung des 8 1 des allgemeinen Thiersenchengesetzes
vom 29 . Februar 1880 (R .- G .- Bl . Nr . 35 ) findet das Ministerium des Innern
im Einvernehmen mit den Ministerien des Handels und des Ackerbaues die
Schweinepest (Schweinesenche ) unter die im 1. Absätze des bezogenen Para¬
graphen dieses Gesetzes angeführten ansteckenden Thierkrankheiten aufzunehmen
und haben auf diese Epizootie die Bestimmungen der Abschnitte I , II , III , V,
VI , VII und VIII dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Durchführungs¬
verordnung (N .-G .- Bl . Nr . 36 ), sowie die Strafbestimmungen des Gesetzes
vom 24 . Mai 1882 (R .- G .-Bl . Nr . 51 ) und die Ministerialverordnung vom
8 . December 1886 (R .- G .-Bl . Nr . 172 ), insofern durch dieselbe die Be¬
stimmungen der Durchführungsverordnung vom 12 . April 1880 (R .-G .-Bl.
Nr . 36 ) zum 8 18 des allgemeinen Thiersenchengesetzes vom 29 . Februar 1880
(N .- G .-Bl . Nr . 35 ) abgeändert worden sind , Anwendung zu finden.

Außerdem werden zur Abwehr und Tilgung dieser Krankheit , deren
Erscheinungen unter einem bekanntgegeben werden , insbesondere noch folgende
Anordnungen getroffen.

8 1-
Sobald über den Ausbruch oder Verdacht der Schweinepest (Schweine¬

seuche) nach 88 ) 5 und 16 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 (N .- G .-Bl.
Nr . 35 ), betreffend die Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten , die

pflichtgemäße Anzeige an den Gemeinde - (Gntsgebiets -) Vorsteher erstattet
wird , oder derselbe von dem Auftreten dieser Seuche oder von den den Ver¬
dacht auf den Bestand derselben erregenden krankhaften Erscheinungen oder
Todesfällen unter den Schweinen auf irgendeine Weise Kenntnis erlangt , hat
derselbe unverzüglich an die politische Bezirksbehörde unter Angabe der bekannt¬
gewordenen bezüglichen Verhältnisse die Anzeige zu erstatten , sofort die thun-
lichste Absonderung der noch gesunden von den bereits erkrankten Schweinen
zu veranlassen , jeden Verkehr mit Schweinen aus oder nach dem betreffenden
Gehöfte zu untersagen und somit die Stallsperre zu verfügen.

8 2.
Die politische Bezirksbehörde hat nach erhaltener Anzeige ohne Verzug

den beamteten Thierarzt und in dessen Verhinderung den der verseuchten Ge¬
meinde zunächst domicilierenden Thierarzt zur Erhebung , insbesondere Ermitt¬
lung der Quelle der Sencheneinschleppung und zur Einleitung der veterinär¬
polizeilichen Maßregeln abzuordnen.

8 3.
Pestkranke oder der Pest verdächtige Schweine sind von den gesunden

thunlichst infectionssicher abzusondern und die verseuchten Ställe und Stand-
oite , bei Verbreitung der Seuche über mehrere Gehöfte einer Ortschaft oder
Gemeinde , auch die ganze Ortschaft oder Gemeinde gegen die Ein - und Aus¬
fuhr von Schweinen abzusperren.

Die gesperrten Gehöfte sind durch Tafeln , auf welchen die herrschende
Seuche („ Schweinepest " ) in deutlicher und auffällig großer Schrift zu ver¬
zeichnen ist, zu kennzeichnen.

Ortschaften , über welche die Ortssperre verhängt wird , sind durch an
deren Ein - und Ausgängen aufzustellende Warnungstafeln mit gleicher
Aufschrift  und dem Beisatze „Ortssperre gegen  Ein - und Ausfuhr
von Schweinen"  als verseucht zu bezeichnen.

Beim Auftreten der Schweinepest in einer Ortschaft ist der gemeinschaft¬
liche Weidegang und die gemeinschaftliche Schwemme auch für anscheinend
gesunde Schweine zu verbieten.

Der Besitzer hat für die kranken Schweine eigene Wärter , welche mit
gesunden Schweinen nicht in Berührung kommen dürfen , zu bestellen und
besondere Futter - und Tränkgeschirre , sowie alle übrigen zur Wartung und
Pflege nothwendigen Geräthe abgesondert und für die verseuchten und die
noch gesunden Schweine zu beschaffen und zu verwenden.

8 4.
In von der Schweinepest (Schweinesenche ) heimgesuchten Gegenden , die

womöglich nach gegebenen natürlichen Begrenzungen (Flüssen , Gebirgen , Eisen¬
bahndämmen ) festznstellen und genau zu bezeichnen sind , ist der Schweine¬
verkehr überhaupt , daher auch die gemeinschaftliche Weide mit Schweinen und
die Abhaltung von Schweinemärkten , sowie auch die Ausführung des Schweine¬
schnittes (Castration ) sür die Dauer der Seuche zu verbieten.

8 5.
Kranke Schweine , an welchen außer Appetitlosigkeit , Traurigkeit , Ver¬

kriechen in der Streu , insbesondere auch Erbrechen oder Durchfall (Abweichen ),
oder große Mattigkeit , Schwäche im Hintertheile des Körpers , oder rothe Ver¬
färbung auf der Haut , insbesondere um die Ohren , brannrothe oder blaue Flecken
am Körper , insbesondere an der Brust , am Bauche , an der inneren Fläche
der Füße , Verklebung der Angen mit Schleim , oder Husten wahrzunehmen ist,
dürfen nicht geschlachtet und nur unter ortspolizeilicher Überwachung zum
Zwecke der unschädlichen Beseitigung getödtet werden.

Das Fleisch von solchen Thieren darf zum menschlichen Genüsse unter
keiner Bedingung verwendet werden.

8 6.
Nur in Gemeinden , in welchen ein behördlich genehmigter „ Kafill-

Desinfector " oder thermo -chemischer Apparat " zur Verarbeitung von Äsern
überhaupt im Betriebe ist, dürfen an der Schweinepest (Schweinesenche ) ver¬
endete oder wegen derselben getödtete Schweine ohne Entfernung irgendeines
Theiles mittels dieser Apparate zur Gewinnung von Fett für technische Zwecke,
von Knochen - und Fleischmehl verwendet werden.

Wenn die obigen Voraussetzungen fehlen , müssen die an Schweinepest
(Schweinesenche ) verendeten oder wegen derselben getödteten Schweine ohne
Entfernung irgendeines Theiles am behördlich genehmigten Aasplotze nach
voransgegangener Überschüttung mit frisch gelöschtem Kalk vorschriftsmäßig
verscharrt werden.

8 7-
Wird die Krankheit bei Schweinen unter Triebherden constatiert , so ist

der Weitertrieb einznstellen und die Absperrung der Thiere unter Separierung
der kranken von den noch gesunden zu veranlassen.

8 8.
Der Gemeinde - (Gutsgebiets -) Vorsteher des Seuchenortes hat wöchentlich

eine gehörig ansgefüllte Seuchentabelle an die politische Bezirksbehörde ein¬
zusenden , in welcher die Zahl der verseuchten Höfe und Standorte , sowie der
in der Rapportswoche zugewachsenen kranken , dann der genesenen , gefallenen
und getödteten Schweine ersichtlich gemacht ist.

8 9.
Die Seuche ist amtlich als erloschen zu erklären , wenn keine kranken

Thiere mehr vorhanden sind , während drei Wochen nach dem letzten Genesungs¬
oder Todesfälle keine Erkrankung mehr vorgekommen und die Reinigung und



Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 28 . Juni 1895 49

Desinfektion nach Vorschrift des Z 20 , Pnnkt 7 des allgemeinen Thierseuchen-
gesetzes vom 29 . Februar 1880 (N .-G .-Bl . Nr . 35 und 36 ) vollzogen ist.

8 io-
Die in der Ministerialverordnung vom 10 . April 1885 (N .- G .-Bl.

Nr . 54 ) und in der dazu gehörigen Belehrung dem Worte „ Nothlauf " in
Klammern bcigesetzte Bezeichnung („ Schwcineseuche " ) hat zu entfallen und ist
zu streichen.

8 11-
Diese Verordnung tritt am 25 . Jnni 1895 in Wirksamkeit.

Mekehrung
Uber die Erscheinungen , unter welchen die Schweinepest

(Schweiuesenche ) anfzutreten pflegt.

Die Schweinepest (Schweineseuche ) ist eine ansteckende Thierkrankheit , welche
in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern bis in die neueste
Zeit völlig unbekannt war und daher von den Viehbesitzern vielfach nicht be¬
achtet und zum Theile mit der Rothlaufsenche der Schweine verwechselt wurde.

Ihre Anstecknngsfähigkeit ist jedoch weit bedeutender , als die der Roth-
laufseuche und werden in der Regel die meisten , mitunter alle Schweine der
davon betroffenen Gehöfte befallen ; auch die Sterblichkeit unter den erkrankten
Schweinen ist ungleich größer , als bei der Rothlaufsenche ; die meisten Schweine
gehen daran zugrunde.

Ihre Verbreitung wird vorzugsweise gefordert durch den Handelsverkehr
mit Schweinen , aber auch durch Zwischenträger und insbesondere : das Wart¬
personale , die sogenannten Sauschncider (Castrierer ), durch Gegenstände und
vorzugsweise Dünger aus verseuchten Stallungen n . s. w.

Durch die Nothschlachtung von an der Schweinepest erkrankten Schweinen
entstehen in den betreffenden Gehöften gefährliche Senchenquellen oft für lange
Zeit , und ist es auch erwiesen , dass durch das Fleisch und die Abfälle von
solchen geschlachteten Schweinen die Seuche weiter verbreitet wird.

Das Fleisch dieser kranken Thiere ist der menschlichen Gesundheit nach-
thcilig und hat häufig das Aussehen von gekochtem Fleische.

Schweine , welche nur in geringem Grade erkranken oder der Krankheit
gegenüber größere Widerstandsfähigkeit besitzen , wie dies bei den einheimischen,
mit englischen Nacen nicht gekreuzten Racen der Fall ist , daher nur vorüber¬
gehendes Unwohlsein äußern , verschleppen besonders häufig diese Seuche.

Am wenigsten widerstandsfähig sind die jüngeren Schweine (Ferkeln,
Läufer ) .

Der Ansteckungsstoff wird durch die ansgeathmete Luft , durch die beim
Husten der erkrankten Thiere entleerten Answurfsstoffe , das gemeinsame Futter,
respective die Futterreste , die Tränke , den abgesetzten Koth und Harn , durch den
Mist aus verseuchten Stallungen , Streureste , Stallgeräthe rc . verschleppt.

Die Krankheit selbst besteht in einer Lungen - und Darmentzündung mit
häufig ausgebreiteter Zerstörung der Darmschleimhaut ; in vielen Fällen tritt
auch eine schwere Erkrankung der Nieren und Harnorgane überhaupt hinzu.
Nicht selten finden ähnliche Zerstörungen wie auf der Darmschleimhaut sich auch
auf der Schleimhaut des Maules , der Nachenhöhle , des Schlundes und der
Luftröhre.

Je nachdem die Erkrankung der Lunge oder die des Darmes respective
der ganzen Luftwege oder der Verdaunngsorgane vorwalten , sind die Krankheits¬
erscheinungen verschieden ausgeprägt.

Die Krankheit beginnt mit mangelnder Fresslust und mit Durst , großer
Hinfälligkeit der Thiere und Schwäche , namentlich im Hintertheile ; der Gang
ist matt , taumelnd , schwankend im Hintertheile , die Füße sind wie steif , die
Schritte kurz . Die Schweine liegen viel , verkriechen sich unter die Streu und
stehen nur ungern und schwer auf , grunzen selten und merklich heiser , husten
schwach , oft schwer vernehmbar , kurz , athmen schnell mit auffallender Bewegung
der Banchwandungen . Vielfach wild im Beginne der Krankheit und auch im
weiteren Verlaufe Erbrechen oder auch blutig gefärbter Durchfall , mitunter der
Abgang klein geballten , blutig gefärbten oder stark mit blutigem Schleim über¬
zogenen Koches beobachtet.

Die kranken Thiere fiebern heftig , zittern am Körper , die Haut fühlt sich
zuweilen heiß , zuweilen kühl an und ist oft , namentlich um die Ohren , am
Rüssel , unter dem Halse , am Bauche und an der inneren Fläche der Schenkel
hochroth  bis blau gefärbt ; in den meisten Fällen stellt sich in mit Schorf-
(Krusten -) Bildung verbundener Ausschlag ein.

Anfangs thränen die Augen , bald jedoch werden sie durch eine zähe
eitrige Masse verklebt und halb geschlossen gehalten.

Die Thiere magern schnell ab und verenden oft nach wenigen Tagen;
mitunter dauert jedoch die Krankheit mehrere Wochen , in seltenen Fällen auch
Monate.

Die Krankheitserscheinungen treten bei neu angekauften Schweinen in der
Regel bald nach der Einstellung auf und sind so auffällig , dass sie bei nur
einiger aufmerksamer Beobachtung dem Wartepersonale nicht entgehen können.
Deren Wahrnehmung verpflichtet die Schweinebesitzer zur unverzüglichen An¬
zeige bei der Gemeindevorstehung , damit — weil wirksame Heilmittel für diese
Krankheit nicht bekannt sind und bei ihrem meist raschen Verlauf und den aus¬
gebreiteten Zerstörungen in lebenswichtigen Organen eine Behandlung dieser
Art erkrankter Thiere voraussichtlich erfolglos wäre — die zur Verhütung einer
weiteren Ausbreitung der Seuche erforderlichen Maßnahmen so rasch als mög¬
lich in Vollzug gesetzt werden können.

ll. UlN'mativlulttmmmuien.
81 Mi iNH:

(Jnftruiernttg der Reeurse gegen feuerpolizeiliche
Aufträge .)

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 9 . Mai 1895 , Z . 4046 (2463 ),
gelegentlich der Berathnng von Necnrsen gegen Aufträge in Handhabung der
Feuerpolizei , den Beschluss gefasst , den Magistrat anzuwcisen , es seien den
Berichten über solche Necnrse immer auch Sitnationsstizzen mit Angabe der
wichtigsten Dimensionen bcizulegen.

Von diesem Beschlüsse wurden seitens des Magistrats - Vicedirectors
Tack,au  mit Erlass vom 17 . Mai 1895 , M .-D .-Z . 660 , sämmtliche magistratische
Bezirksämter , sowie das Stadtbauamt zur Darnachachtung in die Kenntnis gesetzt.

ZUaMi al:
17 .

(Vervollständigung der Rechtsmittelbelehrung bei
Hinausgabe von Reeursentfcheidungen .)

Magistratsdirector Kreun  Kat mit Erlass vom 20 . April
1895 , Z . 70266/IX , den Bezirksamtsleitern der Bezirke X bis
XIX Nachstehendes bekanntgegeben:

Die Baudepntation für Wien hat aus Anlass eines Falles , in welchem
zwar gegen eine gewerbliche Betriebsanlage seitens eines Betheiligten der
Necurs ergriffen worden ist , die Entscheidung der Baudeputation aber hin¬
sichtlich des damit verbundenen Baues nicht ausdrücklich angerufen wurde , der
Magistrat verständigt , dass der Magistrat bei Hinausgabe der recnrricrten Ent¬
scheidung die Rechtsmittelbelehrung dahin zu vervollständigen verpflichtet ge¬
wesen wäre , dass ein Recurs gegen diese Entscheidung , soweit dieselbe in der
Bauordnung ihre Begründung findet , im Hinblicke auf Z 107 der Wiener
Bauordnung an die Bandeputation zulässig sei.

18 .
(Hintanhaltuttg von zu großer Ansrnitzung der

Baugründe .)
Magistratsdirector Krenn  hat unterm 21 . April 1895,

Z . 59771/IX , an die magistratischen Bezirksämter nachstehenden
Erlass gerichtet:

Der Magistrat hat aus Anlass der Wahrnehmung , dass das Bestreben
zu einer aufs äußerste gesteigerten Ausnützung des Baugrundes seitens der
Bauherren in neuerer Zeit besonders zutage tritt und hiedurch die Nothwendigkeit
erwächst , die in dieser Beziehung bestehenden beschränkenden Bedingungen der
Bauordnung für Wien entsprechend zur Anwendung zu bringen , nachfolgende
Grundsätze für die Anwendung der Bauordnung in dieser Beziehung ausgestellt,
wobei jedoch die Bestimmungen der ZZ 3 und 4 der Geschäftsordnung des
Wiener Magistrates hinsichtlich der Nothwendigkeit einer collegialen Berathnng
für gewisse Angelegenheiten der Baupolizei nicht berührt werden.

Die im Z 42 , 1. Absatz der Bauordnung angegebene Höhe von 25 m
bis zur obersten Gesimskante hat den Zweck , durch Begrenzung der Gebände-
höhe bei Wohnhäusern eine Beeinträchtigung des Licht - und Luftzuflusses hintan¬
zuhalten.

Es sind demnach durch diese Bestimmung alle jene Ausmauerungen über
der obersten Gesimskante , sowie alle sonstigen Überhöhungen (z. B . steile Man¬
sardedächer über 60 «), welche geeignet sind , den Licht- und Luftzutritt mehr zu
hemmen , als dies durch eine Gebändehöhe von 25 m bis zur obersten Gesims¬
kante geschieht , betroffen . Ebenso ist auch eine derlei Überschreitung der Maximal¬
höhe bei Höfen in gleicher Weise zu behandeln.

Bei Lichthöfen für Räume , die nicht Wohnzwecken dienen , erscheint da¬
gegen die durch das Ansteigen der Dachflächen bedingte Erhöhung der Lichthof-
nmfassungsmauern unbedenklich und kann für solche die Ausnahme des Z 42,
1 . Absatz („ in der Regel " ) zugelassen werden.

Im übrigen sind Ausnahmen hinsichtlich der Gebäudehöhe bei Plätzen
und Straßen von einer Breite von 20 m zulässig und können auch sonst einzelne
Verzierungen , Erker , Giebel , Thürme , Attiken , dann Atelier - oder Stiegen-
aufbanten , welche nicht den überwiegenden Theil der Gassen - oder Hoffront
ausmachen und sohin von keinem wesentlichen Einflüsse auf den Licht- und
Luftzufluss sind , zugelassen werden.

Aber auch dann , wenn ausnahmsweise eine größere Gebäudehöhe zuge¬
lassen wird , darf die Höhe des Fußbodens des obersten Geschosses niemals
mehr als 20 m allsmachen.

Was die Anzahl der Geschosse betrifft , so ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass die im 7 . Absätze des Z 42 B .-O . f. W . angeführte Untertheilung des
Parterregeschosses zwar nicht davon abhängig ist , dass die Zahl von fünf Ge¬
schossen nicht überschritten wird (weil dieser in der Bauordnung vom Jahre
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1868 Z 44 vorhanden gewesene beschränkende Beisatz in der Bauordnung vom
Jahre 1883 nicht beibehalten worden ist), dass aber eine solche Untertheilung
des Parterregeschosses von der Baubehörde zwar gestattet werden kann , aber
nicht gestattet werden muß . Wenn also Bedenken vorliegen , besteht kein An¬
stand , die Baubewilligung für solche Parterre -Untertheilnngen zu versagen.

Dies wird namentlich dann der Fall sein können , wenn die Straßen¬
breite keine beträchtliche ist, weil hiedurch der Banwerber indirect veranlasst
wird , von der Maximalgebäudehöhe von 25 m dann keinen Gebrauch zu machen,
wenn ihm die Ausnützung durch möglichst viele Stockwerke versagt ist.

Hiezu gehört auch die Anrechnung eines Souterraingeschosses als Stock¬
werk . Diese Anrechnung ist im Sinne des Baugesetzes dann gelegen , wenn die
Sontcrrainräumc mit Rücksicht auf das Verhältnis ihrer lichten Profilhöhe znm
Straßenniveau die Eignung als Wohnräume hätten (wenn auch die anderen
erforderlichen Eigenschaften fehlen ) . Hiebei kann jedoch jedenfalls nicht ein
etwa eingehaltenes provisorisches Niveau , sondern stets nur das endgiltig fest¬
gesetzte maßgebend sein.

Hinsichtlich der Art und Größe der Höfe wird im Sinne des Z 43 der
B .-O . f. W . Folgendes bemerkt:

Im Sinne des Gesetzes ist der erste Absatz des Z 43 als zunächst maß¬
gebend zu betrachten ; es ist also im speciellen Falle auch ein Hofausmaß von
15 Percent , ein Lichthof von 12 , beziehungsweise 6 als ungenügend dann
zu bezeichnen, wenn eine solche Lage der Höfe , eine solche Ausdehnung und
Höhe der Gebäude eine solche Situierung der Nachbarhöfe , eine solche Anzahl
und Benütznngsweise der anliegenden Lokalitäten , oder sonstige Umstünde vor¬
handen sind, welche dieses Maß als unzureichend erscheinen lassen, um den
sanitären Anforderungen bezüglich Lust und Licht vollkommen genügeznlcisten.

In dieser Beziehung ist vor allem auf die Benützungsweise der anliegen¬
den Localitäten , ans den Umstand , ob Wohnräume , Küchen, Werkstätten nur in
den obersten Geschossen oder auch in den unteren Geschossen Vorkommen (in
welch letzterem Falle strengere Anforderungen zu stellen sind), ans die Höhe
des Hauses gegen den Hof (nicht bloß bis zur obersten Gesimskante , sondern
unter Berücksichtigung darüber befindlicher Aufbauten , Dachbodenanfmauernngen,
Ateliers , Waschküchen, steile Dächer rc.), ans Form der Höhe (ob der Hof an¬
nähernd gleiche Längen - und Breitendimensionen , oder sonst dem Licht- und
Luftzutritte günstige Formen besitzt, oder durch Einbanten , und bis zu welchem
Stockwerke , verengt ist) und darauf zu sehen, dass die Breite des Hofranmes
vor den Fenstern , welche zu Wohnränmcn , Küchen, Werkstätten gehören , bei
sonst günstiger Größe und Form nie weniger als 3 m beträgt.

Die Situierung der Nachbarhöfe kann nur insofern in Betracht kommen,
als entweder eine Servitut der Erhaltung des fraglichen Zustandes bei der
Nachbarrealität sichert, oder .doch nach den örtlichen Verhältnissen nicht zu
erwarten ist, dass eine solche Änderung zu Ungunsten der sanitären Verhältnisse
eintreten wird.

Umgekehrt wird aber auch von dem regelmäßig zu verlangenden mindesten
Hofausmaße von 15 Percent oder von der Hofgröße von 12 , beziehungsweise
6 im Sinne des Schlussabsatzes besonders davon abgegangen werden
können , wenn z. B . die Wohnräume , Werkstätten und Küchen sämmtlich durch
gegen die Gasse gerichtete Fenster beleuchtet sind, oder offenbar sonst sanitäre
Bedenken nicht hervorgerufen werden.

Hinsichtlich der Anbringung von Erkern ist im Z 60 der Wiener Bau¬
ordnung eine Minimalbreite der Straße von 16 m , ein Maximalvorsprnng
von wenigstens 3 m von Nachbargebändcn vorgeschrieben , jedoch der Baubehörde
von Fall zu Fall Abweichungen von diesen Normen zu bewilligen gestattet.

Bisher wurde bei Projectiernng von Erkern seitens der Banwerber in
der Regel wenig Rücksicht auf die größere oder geringere Straßcnbreite ge¬
nommen und auch von der Baubehörde häufig von der Ausnahmsbestimmung
ausgedehnter Gebrauch gemacht.

Wird jedoch in Betracht gezogen, dass auch Erker , welche oft über mehrere
Fenster reichen und mehrere Stockwerke umfassen , den Luft- und namentlich
den Lichtzutritt nicht unwesentlich hemmen , so erscheint es wüuschenswerth,
festznstellen, welche Grundsätze die Baubehörde bei Anwendung der Ansnahms-
bestimmungen zu Grunde legen wird.

Bei Erkern mit einer Feusterachsenbreite können unter normalen Umständen
Erkervorsprünge gestattet werden:

Bei Straßen mit 16 m oder mehr 1 25 m
„ „ „ 15 m „ „ 1-05 m
„ „ „ 13 28 m „ „ 0 85 m
„ „ .. 1138 m „ „ 0 65 m

Unter einer Straßenbreite von 11 38 m sollten im allgemeinen Erker
überhaupt nicht mehr genehmigt werden.

Mit Rücksicht auf eine kürzlich erflossene Entscheidung der Baudeputation
(hinsichtlich zweier Hausbauten in der Rothe -Hausgasse ), welche die Berück¬
sichtigung der sanitären Momente bei den Bauverhandlungen besonders betont,
beziehungsweise eine bloße nachträgliche Vernehmung des Stadtphysikates anstatt
der sofortigen Beiziehung eines Sanitätsorganes zur Bau -Commission als Be¬
hebungsgrund wegen mangelhaften Verfahrens hiustellt , ist es nunmehr noth-
wendig , bei allen Bancommissionen , wo nicht offenbar sanitäre Fragen geradezu
ausgeschlossen sind , ein Sanitätsorgan beizuziehen . Dies ist namentlich bei allen
Neubauten der Fall.

Schließlich erscheint es nothwendig , falls den beigezogenen Amtsorganen
eine sofortige Äußerung nach der Sachlage nicht möglich ist, diese Äußerung in
einer separat aiiznberaumenden commissionellen Verhandlung — welche jedoch
nach Zulässigkeit im Bureau stattfinden soll — in Gegenwart der Parteien
nachzntragen , und ist darauf zu dringen , dass auch hinsichtlich der in öffentlicher
Beziehung erworbenen Bedenken der Anrainer gegen Bau - und Betriebsanlagen

seitens der Amtsorgane in Gegenwart der Parteien , also commissionell die
Grundhältigkeit der Einwendungen erörtert werde.

Hievon wird zur Erzielung eines gleichförmigen Vorganges Mittheilung
gemacht.

IS.

(Städtische Bedienstete als Mitglieder einer Wiener
freiwilligen Feuerwehr . )

Magistratsdircctor Krenn  hat säinmtlichen Amtsleitern und
Amtsvorständen zur Mitteilung an das unterstehende städtische
Personale nachstehende Currende unterm 24 . Mai 1895 , M .-
Z . 16593/XIV , intimieren lassen:

Der Wiener Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 15. Mai 1895,
Z . 3845 , in theilweiser Abänderung des Stadtraths -Beschlusses vom 11 . De-
cember 1894 , Z . 8970 , gestattet , dass jene städtischen Bediensteten , welche bisher
Mitglieder einer Wiener freiwilligen Feuerwehr waren , im Verbände derselben
verbleiben können , dass sie jedoch weder eine Ehrenstelle im Vorstande bekleiden,
noch dass durch diese Mitgliedschaft ihre Dienstesobliegenheiten eine Behinderung
erfahren dürfen.

Die Verwendung als Mannschafts -Charge wird denselben nicht verboten.
Im übrigen wurde der Stadtraths -Beschluss vom 11. December 1894,

Z . 8970 , mit welchem allen städtischen Bediensteten der Beitritt zu freiwilligen
Wiener Feuerwehren untersagt wurde , aufrecht erhalten.

20 .

(Jnstruetion für die städtischen Sequester bezüglich
der von ihnen zn verfassenden Periodischen Nach-

weisnngen . )
Magistralsdirector Krenn  hat unterm 29 . Mai 1895,

Z . 83597/XVII , Nachstehendes ailgeordnet:
Seitens der städtischen Buchhaltung wurde darauf hingewiesen , dass die

von den städtischen Sequestern gemäß Z 10 der diesbezüglichen Instruction zn
liefernden periodischen Nachweisungen verschiedenartig verfasst werden und auch
nicht alle für die buchhalterische Überprüfung dieser Nachweise erforderlichen
Daten enthalten , wodurch bei Verfassung des Total -Jahresausweises große
Schwierigkeiten entstehen.

Zur Behebung dieses Übelstandes und im Interesse der Geschäfts¬
vereinfachung wurden daher im Einvernehmen mit der städtischen Buchhaltung
für die von den Sequestern zu erstattenden Ausweise die beiliegenden
Formulare 4 nnd H verfasst und in Druck gelegt.

Die als politische Sequester verwendeten städtischen Beamten werden
daher angewiesen , in Hinkunft sich bei der Vorlage der periodischen Nach¬
weisungen über den Stand der ihnen übertragenen Sequestrationen nur mehr
dieser Formulare zu bedienen und dieselben im Sinne der beigegebenen Er¬
läuterung anSzufüllen.

Die für das Verwaltungsjahr 1895 von den städtischen Sequestern den
Bezirksämtern bereits vorgelegten Ausweise sind im Sinne dieser Anordnung
zn verfassen und daher den Sequestern zur entsprechenden Umarbeitung zurück¬
zustellen.

Hievon werden sämmtliche magistratischen Bezirksämter und die als
politische Sequester verwendeten städtischen Beamten zur Kenntnisnahme und
Darnachachtung mit dem Bemerken verständigt, , dass weitere Formulare im
Departement XVII im kurzen Wege behoben werden können.

* *»

Erläuterung
betreffend die von den politischen Sequestern zu verfassenden

Quartals - Ausweise und Jahresübersichten.

1. Die Quartals -Ausweise sind unter Benützung des Formulares V zu
erstatten und umfassen die Zeitperioden nach dem für die Gemeinde Wien be¬
stehenden Verwaltungsjahre . Sie beginnen also mit 1. Jänner , 1. April,
1. Juli nnd 1 . October und sind nach Ablauf eines jeden Quartales nach der
unter M .-Z . 33177 vom 28 . Februar 1893 erflossenen Weisung vorzulegen.

2. Die mit Ende des abgelaufenen Quartales in Sequestration ver¬
bliebenen Realitäten nnd die unberichtigt verbliebenen Steuerrückstände sind
nach Realitäten gesondert in das nächstfolgende Quartal zn übertragen . Im
Anschlüsse daran sind die neuen Sequestrationsaufträge in der gleichen Weise
anzuführen . Jede sequestrierte Realität ist mit einer fortlaufenden Postnummcr
zu versehen nnd hat den Vor - und Zunamen des Eigenthümers , die Bezeichnung
der ehemaligen Vorortegemeinde und der Gasse , die Orientierungsnummer,
dann die Grundbnchs -Einlage -Nummer der sequestrierten Realität zu enthalten,
die in den Formularien sonst noch vorkommenden Colonnen sind entsprechend
auszufüllen.

3 . In den Quartalsnachweisungen sind als Steuerabfnhren nur jene
Beträge aufzunehmen , welche an die städtische Steueramtscassa oder deren Ab-
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theilungen auch sactisch im betreffenden Quartal abgeft'chrt wurden.
Dasselbe gilt auch in Ansehung der an die städtische Hauptcassa oder deren Ab¬
teilungen abqeführten bpercentigen Kequestratmusgebüren , sowie der bestimmten
Sequestrationskosten.

Die Abfnhrsdaten und Beträge der einzelnen Posten in den Quartals-
Ausweisen mt'issen sonach mit jenen der betreffenden Abfnhrscassen genau stimmen.

Die cnmnlative  Einstellung der abgefilhrten Steuerbeträge , dann der
bpercentigen Sequestrationsgebllren , sowie der bestimmten Seqnestrationskosten
darf nicht staltfinden . Die 5percentigen Sequestrationsgebllren müssen ferner
nach dem abgefühiten Stenerbetrage rechnungsrichtig  sein.

4. Alle übrigen verausgabten nicht an die städtische Steuer - oder an
die städtische Hauptcassa , beziehungsweise deren Abtheilungen als Steuer  oder
als Sequestrationsgebür  abgefllhrten Beträge sind in den Quartals-
Ausweisen als „ Sonst bestrittene Auslagen " einzustellen.

5 . In den Quartals -Ausweisen ist auch die Zahl der Sequestrations¬
austräge , Seqnestrationsdnrchfllhrungen , Kündigungen , Klagen und Delogierungen
einzustellen.

6. Ans den vier Quartals -Ausweisen ist die Jahresübersicht unter Be¬
nützung des Formulares ö zu verfassen, welche lediglich ein Summarium zu
bilden hat.

7 . Die Quartals -Ausweise und die Jahresübersicht sind selbst dann zu
verfassen und vorznlegen , wenn gar kein Seqnestrationsauftrag vorgekommen
sein sollte, da dieselben zur Controle nöthig sind.

8 . Die Jahresnachweisnngen sammt den Quartals - Ausweisen  sind
nach Ablauf des betreffenden Verwaltnngsjahres von den magistratischen Bezirks¬
ämtern an den Magistrat (Magistrats - Departement XVII ) bis längstens
15 . Jänner einzusenden.

Aormulare
für die Quartals - Ausweise.

Ausweis
über das Ergebnis der Sequestrations -Aufträge im . Gemeindebezirke

für das Quartal 189 . .

Politischer Sequester für den

L.

Aormulare
für die I a hr es - Ü b e rs i ch t.

Jahres -Nbersicht
über das Ergebnis der Sequestrations -Aufträge im . Gemeindebezirke

für das Jahr 189 . .

politischer Sequester für den . Bezirk.

21 .
(Abänderung der Punkte 101 und 105 der Geschäfts¬
ordnung für den Magistrat ; Zuweisung einzelner
Agenden der Kranken - und Unfallversicherung , sowie
jener der Dienstboten - Krankeneassa an die magi

stratischen Bezirksämter . )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 3 . Juui

1895 , M . -D .-Z . 723 , sämmtlicheu Magistratsrefereuteu uud Bezirks¬
amtsleitern Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine Excellenz der Herr k. k. Statthalter für das Erzherzogthum Nieder¬
österreich hat mit dem Erlasse vom 28 . Mai 1895 , Z . 17409 , dem Anträge
des Magistrates aus Ausscheidung einzelner Agenden der Kranken - und Unfall¬
versicherung , sowie der Dienstboten -Krankencassa aus dem Wirkungskreise des
Magistrates und Zuweisung dieser Agenden an die magistratischen Bezirksämter,
insoweit diese Änderungen der Geschäftsordnung den übertragenen Wirkungs¬
kreis und insbesondere den Wirkungskreis der politischen Behörde I . Instanz
betreffen , gemäß Z 98 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45,
die Bestätigung ertheilt.

Dementsprechend erhält Punkt 101 der Geschäftsordnung nachfolgende
Fassung:

„Handhabung der Vorschriften über die Kranken - und Unfallversicherung
der Arbeiter ; ausgenommen hievon sind : Die Behandlung der Fragen allge¬
meiner Natur , Beeidigung der Beauftragten der Arbeiter -Unfallversichernngs-
anstalt und die Amtshandlungen bezüglich der Bestimmungen der ZZ 4, 7, 14,
19, 20, 37 , 60 uud 68, Absatz 2 des Gesetzes vom 30 . Mürz 1888 (R .-G .-
Bl . Nr . 33), betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter ."

Der Punkt 105 der Geschäftsordnung erhält folgenden Zusatz:
„Liquidierung der von den Wiener Krankenanstalten vorgelegten Ausweise

für Verpflegung der Dienstboten und Austragung strittiger Fälle in Angelegen¬
heit der Dienstboten -Krankencassa ."

Gleichzeitig verfüge ich, dass vom 1. Juli 1895 die nach Punkt 101 der
Geschäftsordnung vom Magistrate als centrale Agenden zu behandelnden Amts¬
handlungen , sowie die Verhandlung bezüglich einer neuen Dienstboteuordnung
für Wien nunmehr dem Departement XVIII und die Agende der Ausstellung
der Zuständigkeits - und Mitlellosigkeitszeugnisse für nicht in Wien wohnhafte,
nach Wien Zuständige dem Departement XVI zuznweisen sind.

Hievon setze ich die Herren Magistratsreferenten (Bezirksamtsleiter ) mit
dem Beifügen in die Kenntnis , dass diese Änderungen der Geschäftsordnung
vom 1. Juli 1895 in Kraft zu treten haben.Bezirk.
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22 .
(Ansuchen nm die Ertheilung des Banconsenses bei

Bauführungen der Gemeinde .)
Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Nerchshaupt-

und Residenzstadt bestellte k. k. Bezirkshanptmcmn Dr . v. Fried  e is
hat nach Anhörung des in der Sitzung vom 5 . Juni 1895 zur
St .-R .-Z . 4352 abgegebene Votum des Beirathes nachstehende
Verfügung getroffen:

Der Magistrat wird beauftragt , bei Bauten , welche durch die Gemeinde
geführt werden , gleichzeitig  mit der Vorlage um Plangeuehmigung auch um
den Bauconsens mit Beifügung des Zusatzes : „falls sich keine Anstände bei
der Baucommifsion ergeben sollten " anzusnchen.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1893 publieierten Gesetze und Verordnungen .)
Rkichsgcschblatt.

Nr . 68 . Concessionsnrkunde vom 10 . April 1895
für die Localbahn von Salzburg nach Lamprechtshausen.

Nr . 69 . Verordnung des Justizministeriums vom
24 . Mai 1895 , betreffend die Zuweisung der Orts - und Catastral¬
gemeinde Kytin zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Dobrlsch in Böhmen.

Nr . 79 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 27 . Mai 1895 , betreffend die Fest¬
setzung eines Tarasatzes für Palmitinsäure und Stearinsäure in Ballen (Säcken ).

Nr . 71 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 8 . Juni 1895,
betreffend die Modalitäten der zollbegünstigten Abfertigung von Wein in Fässern
aus bestimmten Weinbaugebieten Italiens.

Nr . 72 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 8 . Juni 1895,

betreffend die Zollbehandlnng der mit Ursprungszeugnissen von San Scvero
und Barletta zur Einfuhr gelangenden Weine.

Nr . 73 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 4 . Mai 1895 , betreffend die Abände¬
rung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses beim Schlag¬
worte „ Fette " .

Nr . 74 . Verordnung der Ministerien der Justiz,
des Innern und des Handels im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium vom 23 . Mai 1895 , betreffend
die Änderung der Ministerialverordnung vom 14. Mai 1873 (R .-G .-Bl . Nr . 71)
über die Anlegung und Führung des Registers für Erwerbs - und Wirtschafts¬
genossenschaften.

Nr . 73 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 25 . Mai 1895 , womit der Artikel 10 der Verordnung vom
1. September 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 143 ), betreffend Sicherheitsvorschriften für
Seeschiffe, welche Reisende befördern , abgeändert und die Verordnung vom
2 . August 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 159 ), betreffend eine Abänderung dieses Artikels,
aufgehoben wird.

Nr . 76 . Gesetz vom 28 . Mai 1895 , betreffend die Ver¬
staatlichung der Telegraphen - und Telcphonanlaqen der Wiener Privat -Tele-
graphen - Gesellschaft.

Nr . 77 . Verordnung der Ministeriell der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 6 . Juni 1895,
betreffend die Einfuhr von Dnngsalzen (Abraumsalzen und Abfallsalzen der
Fabriken und Salzsudwerke und von künstlichen Düngungsmitteln aus Salz-
gemengcn ) zu landwirtschaftlichen Düngnngszwecken.

Nr . 78 . Kaiserliches Patent vom 8. Juni 1895,
betreffend die Einberufung des Landtages des Erzherzogthums Österreich ob
der Enns.

Nr . 79 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom
9 . Juni 1895 , betreffend die Abwehr nnd Tilgung der Schweinepest
(Schweineseuche). *)

Nr . 89 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 10 . Juni 1895 , betreffend die staatliche Unterstützung von in¬
ländischen gewerblichen Ausstellungen.

Nr . 81 . Verordnung des Justizministeriums vom
10 . Jllni  1895 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Lnbua zu dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Kremsier in Mähren.

Nr . 82 . Kundmachung des Handels Ministeriums
vom 10 . Julli 1895,  womit nachträgliche Bestimmungen zu der
Aichordnnng vom 19 . December 1872 (R, - G - Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht
werden.

Ni '. 83 . Gesetz vom 19 . Juni 1895 , betreffend die im
Jahre 1895 sicherzustellenden Bahnen niederer Ordnung.

L . Landesgesetzblatt.

Nr . 22 . Gesetz vom 1. Mai 1895 , womit  Z 3 des
Gesetzes vom 9. September 1893 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 49 , betreffend die
Aufnahme eines Anlehens von 35 Millionen Kronen durch die Stadt Wien
abgeändert wird.

Nr . 23 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und der Justiz vom 23 . April 1895
zur Durchführung des Gesetzes vom 14 . März 1895 , L.-G .-Bl . Nr . 12 , mit
welchem die ZZ I , 2 nnd 6 des Gesetzes vom 31 . December 1891 , L.-G .-Bl.
Nr . 72 , betreffend die Regelung der Beiträge zum Wiener k. k. Krankenanstalten-
fonde von im Gemcindegebiete der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien vor¬
fallenden Verlassenschaften , abgeändert werden.

Nr . 24 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
19 . Mai 1895 , Z 42541 , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Mödling.

Nr . 23 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
30 . Mai 1895 , Z . 3475/ ? r ., betreffend die Auflösung des Wiener
Gemeinderathes.

Nr . 26 . Gesetz vom 30 . April 1895 , mittels welchem
die Zeitdauer der Bestimmung für die Bestreitung der Herstelluugs - und Er¬
haltungskosten in der Leithastreckevon Trautmannsdorf abwärts erweitert wird.

Nr . 27 . Gesetz vom 12 . Mai 1895,  wirksam für das
Erzhcrzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Abänderung des
Landesgesetzes vom 24 . Februar 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 22 , über die Feststellung
einer Concnrrenz zur Herstellung nnd Erhaltung der Reguliernngsarbeiten an
dem Zayabache.

Nr . 28 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
26 . Mai 1895 , Z . 49802 , betreffend die den Gemeinden Mauer
bei Wien , Litschau nnd Jnzersdorf bei Wien ertheilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von Mietzinsauflagen in den Jahren 1895 bis inclusive 1897.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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1895. VN.
Verordnungen>,„d Entscheidungen,

sowie

NormiltilibestimmilMU des Gciilcindcrathes, Stadtrathes»»ddes Magistrates
>iiI »P>ege»Iikite» Kr Mmemtiellermitmig>md politislßenA>ntLkHrn»g.

Inyakt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1 . Massage . — 2 . Zulässigkeit der gerichtlichen Klage gegen die von den Verwaltungsbehörden gefällten Ent¬
scheidungen über Streitigkeiten , welche ans dem Dienst - oder Lohuverhältnisse herrühren . — 3 . Hintanhaltung der Auswanderung nach Brasilien . — 4 . Tauz-
schul -Conccssionen . — 5 . Assanierung der Wasserläufe . — 6 . Termin zur Einbringung von Wünschen in Fahrplan -Angelegenheiten der k. k. Staatsbahnen.
— 7 . Zulassung der „ Wilhelm Böhm 'schen Sicherheitsleiter " . — 8 . Behandlung von offenkundig Militär -Untauglichen rücksichtlich deren Assentierung . —
9 . Verbot der „ Bradh ' schen Myrrhen -Cröme " . — 10 . Zulassung des „ Meise ' schen Gipscementes " als Baumateriale . — 1l . Znr ^ Regelung der Soun - und
Feiertagsruhe . — 12 . Abstellung von Übelständen bei der Einhebnng von Kraukeuversicheruugsbeiträgen . — 13 . Zulassung des „ Ignaz Roidner ' schen Fenster-
puüapparates " . — LI . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen VerwaltnngSdienst : 14 . Entlohnung des Religionsunterrichtes
an ' Volks - und Bürgerschulen . — Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes gesetzblatte für Österreich unter der Enns im

Jahre 1895 publicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verm'iüiuittM und EiillchridtUMii.
1.

(Massage . )
Auszug aus dem Erlasse des Ministeriums des Juueru vom

18 . Jänuer 1895 , Z . 26545 ex 1894 ( „ Wocheuschrist des österr.
Sauitätsweseus " Nr . 9 vom 28 . Februar 1895 ).

Dem Neeurse des A . K . gegen die Entscheidung , mit welcher dem Ansuchen
desselben um die Bewilligung zur Ausübung der Massage  nicht willfahrt
worden ist, wird keine Folge gegeben , weil nach dem ciugeholten Fachgutachten
des Obersten Sauitätsrathcs die selbständige Ausübung der Massage zu Heil¬
zwecken als eine zur Heilkunde gehörige Heilmethode anzusehen ist , auf welche
die Bestimmungen der Gewerbeordnung keine Anwendung finden.

Insofern hingegen die gewerbsmäßige Beschäftigung mit Massage ohne
Anwendung derselben zur selbständigen Behandlung von Krankheiten beabsichtigt
wird , unterliegt dieselbe , iusolauge eine anderweitige Regelung dieser Beschäftigung
ans Grund des Gewerbegesetzes nicht stattfindet , als freies Gewerbe lediglich
der Anmeldung.

Im Falle einer derartigen Gewerbeanmeldung wird der Umfang des
Gewerbebetriebes im vorstehenden Sinne , das ist mit ausdrücklicher Ausschließung
der selbständigen Ausübung der Massage zu Heilzwecken , richtigzustelleu sein.

2 .
(Zulässigkeit der gerichtlichen Klage gegen die von
den Verwaltungsbehörden gefällten Entscheidungen
über Streitigkeiten , welche ans dem Dienst - oder

Lohnverhältnisse herrnhren . )
Plenissimarbeschluss des Obersten Gerichtshofes vom 5 . Mürz

1895 , Z . 36/ ? rü68 . ( „Gerichtshalle " Nr . 20 vom 20 . Mai 1895 ) :
„Gegen die von den Verwaltungsbehörden auf Grund der Allerhöchsten

Entschließung vom 31 . October 1856 (Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 7 . December 1856 , R .- G .-Bl . Nr . 224 ) und von : 1 . März 1860 , Kompetenz
der politischen Behörden puncto Streitigkeiten , welche aus Dienst - oder Lohn-
verhältuis herrühren (Verordnung des Ministeriums des Innern vom 15 . März
1860 , R .-G .-Bl . Nr . 73 ), dann auf Grund des Z 87 , lit . c, Ausdehnung der
Competenz der politischen Behörde auf Streitigkeiten des land - und forstwirt¬
schaftlichen Dienstpersouales , des Gesetzes vom 8 . März 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 22,
gefällten Entscheidungen über Streitigkeiten , welche aus dem Dienstverhältnisse
oder Lohnvertrage hergeleitet werden und privatrechtlichcr Natur sind , steht dem
in seinen Privatrechten Benachtheiligten die Betretung des ordentlichen
Rechtsweges  durch Erhebung der gerichtlichen Klage frei ."

Wegen der großen Bedeutung der Frage , betreffend die Zulässigkeit der
Betretung des ordentlichen Rechtsweges durch Erhebung der gerichtlichen Klage
gegen die von den Verwaltungsbehörden gefüllten Entscheidungen über Streitig¬
keiten , welche aus dem Dienstverhältnisse oder Lohnvertrage hergeleitet werden
und privatrechtlicher Natur sind , und mit Rücksicht darauf , dass über diese
Frage gerichtliche Entscheidungen vorliegen , deren Gesetzmäßigkeit im Hinblicke
auf die Bestimmung des Art . XV des Staatsgruudgesetzes über die richterliche
Gewalt vom 21 . December 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 144 , nicht außer jedem Zweifel
steht , ersuchte das k. k. Justizministerium das Präsidium des Obersten Gerichts¬

hofes , einem nach Z 16 , lit . k des kaiserlichen Patentes vom 7 . August 1850,
R .- G .-Bl . Nr . 325 , zu bildenden Senate die obige Rechtsfrage zur Entschei¬
dung vorznlegcn . In dem gemäß diesem Ersuchen augeordueten Plenissimarseuate
beschloss der Oberste Gerichtshof die Eintragung des vorangehenden Nechtssatzes
in das Judicatenbnch , wobei Folgendes erwogen wurde:

Die Frage , ob gegen die von den Verwaltungsbehörden gefällten Ent¬
scheidungen über Streitigkeiten , welche aus dem Dienstverhältnisse oder Lohn-
vertrage hergeleitet werden und privatrechtlicher Natur sind , die Betretung des
ordentlichen Rechtsweges durch Erhebung der gerichtlichen Klage zulässig sei,
ist unbedingt zu bejahen , da zufolge der im Art . XV , Abs . 1 des Staats-
grnndgesetzes über die richterliche Gewalt vom 21 . December 1867 , R .- G .-Bl.
Nr . 144 , enthaltenen Bestimmung in allen Fällen , wo eine Verwaltungs¬
behörde nach den bestehenden oder künftig zu erlassenden Gesetzen über ein¬
ander widerstreitende Ansprüche von Privatpersonen zu entscheiden hat , es dem
durch diese Entscheidung in seinen Privatrechten Benachtheiligten sreisteht , Abhilfe
gegen die andere Partei im ordentlichen Rechtswege zu suchen . Diese staats¬
grundgesetzliche Bestimmung lässt keine wie immer geartete Ausnahme zu . Sie
unterscheidet sich wesentlich von der im Art . XV , Abs . 2 desselben Staats-
grnndgesetzes enthaltenen Bestimmung , insoforn die erstere Bestimmung rein
privatrechtliche Entscheidungen , die Bestimmung des Abs . 2 hingegen auf dem
Gebiete des öffentlichen Rechtes erflossene Entscheidungen , wodurch Rechte im
allgemeinen verletzt werden würden , zur Voraussetzung hat . Im Falle des
Abs . 1 ist die Competenz des ordentlichen Richters , im Falle des Abs . 2 die
Competenz des Verwaltnngsgerichtshofes unter den im Z 3 des Gesetzes vom
22 . October 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , normierten Beschränkungen be¬
gründet.

Eine andere Frage ist es , in welcher Weise das dem Benachtheiligten
zustehende Klagerccht in dem Falle , welchen Abs . 1 des bezogenen Art . XV
zum Gegenstände hat , geltend zu machen sei. Dass cs nicht angehe , die er¬
flossene Entscheidung der Verwaltungsbehörde zu ignorieren und die Klage,
sowie das Klagebegehren derart zu formulieren , als ob eine Entscheidung der
Verwaltungsbehörde gar nicht ergangen wäre , kann einem Zweifel umsoweniger
unterliegen , als das Klagerecht ausdrücklich nur dem in seinen Privatrechten
Benachtheiligten eingeräumt ist , und Kläger daher vor allem die erfolgte Be-
nachtheiligung darznthuu , sowie diesem Klageinhalte sein Begehren auzupassen
hat . Selbstverständlich ist von der Formulierung dieses Begehrens die Lösung
der weiteren Frage abhängig , welche Gerichtsbehörde die zuständige sei, und
welche Art des Verfahrens über die eingebrachte Klage in Anwendung zu
kommen habe.

(Hintanhaltung der Auswanderung nach Brasilien . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . März

1895 , Z . 26035 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes bekannt¬
gegeben :

Nach einer Mittheilung des hohen k. u . k. Ministeriums des Äußern
vom 28 . Februar 1895 , Z . 7968/111 , hat sich kürzlich der Fall ereignet , dass
1500 italienische Einwand erer,  welche durch eine Auswanderungs -Gesellschaft
nach dem Staate Minas Geraes in Brasilien  geschafft worden waren,
nach ihrer Ankunft daselbst in die größte Nothlage geriethen , weil die erwähnte
Gesellschaft cs vernachlässigt hatte , für deren Unterkunft Sorge zu tragen und
auch von Seiten der Behörden des Staates keine Anstalten zur Versorgung
dieser Unglücklichen getroffen wurden.

Als die Aufmerksamkeit des föderalen Jnspectors für das Auswanderungs¬
wesen auf diesen Vorfall geleitet wurde , bemerkte derselbe , dass es nicht in
seiner Macht stünde , solche Vorkommnisse zu verhindern , weil die Landes-
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rcgiernug nicht das Recht habe , sich in die Einwanderungs -Angelegenheiten
der einzelnen Staaten einzninischen.

Hievon erfolgt zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern
vom 8 . März 1895 , Z . 5884 , die Verständigung mit dem Aufträge , die Be¬
völkerung durch entsprechende Verlautbarung in dem Amtsblattc , ferner in den
verbreitetsten Tagesjournalen und ans sonst geeignete Weise zn warnen.

4 .
(Tanzschnl -Concessionen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vorn 4 . April
1895 , Z . 30540 , der k. k. Polizei -Direetion in Wien Folgendes
bekanntgegebcn (Vgl . „Verordnungen , Entscheidungen re. " V , 13,
Amtsblatt Nr . 44 ex 1895 ) :

Die Ausübung der von der k. k. Statthaltern ertheilten Tanzschul-
concessionen  ist an die genaue Einhaltung nachstehender Beschränkungen
lind Bedingungen gebunden:

1 . Der Tanznnterricht darf in einem bestimmten Locale nicht eher be¬
ginnen , als bis dasselbe behördlich geprüft ist und der Concessionswerber oder
Inhaber den ihm diesfällig rechtskräftig ertheilten Aufträgen entsprochen hat,
oder bis dieses Locale in Bezug auf Fenersicherheit , sanitäre und andere öffentliche
Rücksichten anstandslos für geeignet erklärt worden ist . Das Anologe gilt bei
Localverändcrungen und Verlegungen.

2 . Die für den Tanznnterricht bestimmten Räume dürfen nicht für
Wohnzwecke verwendet werden.

3 . Jede Verlegung des Locales innerhalb desselben politischen oder
Wiener Gemeindebezirkes ist der betreffenden politischen Bezirksbehördc , be¬
ziehungsweise dem betreffenden magistratischen Bezirksamte , innerhalb des
Polizei - Rayons Wien überdies der k. k. Polizei -Dircclion anznzeigen.

Zur Verlegung der Tanzschule in einen anderen politischen oder Wiener
Gemeindebezirk ist die Bewilligung der k. k. Statthalterei erforderlich , wenn
die Concession der k. k. Sta thalterei nicht bereits ausdrücklich für ein größeres
Gebiet ertheilt wurde.

4 . Kinder im schulpflichtigen Alter dürfen nicht zugleich mit Erwachsenen
am Tanzunterrichte theilnehmen und denselben nur nach Geschlechtern gesondert
erhalten ; auch dürfen dieselben nur unter der Voraussetzung in die Tanzschule
ausgenommen werden , dass dadurch dem ordnungsmäßigen Schulbesuche kein
Abbruch geschehe.

5 . Die bei dem Tanzunterrichte statlfindenden Übungen dürfen nicht den
Charakter von Tanznnterhaltnngen oder Vorstellungen gegen Eintrittsgeld an-
nchmen.

6 . Fremde , die nicht zur Aufsicht die Schüler begleiten , dürfen als Zu¬
schauer nicht zngelassen werden.

7 . Die Verabreichung von Speisen und Getränken ist weder während
des Unterrichtes noch vorher oder nachher gestattet.

8 . Ter Unterricht darf nicht länger als bis 9 Uhr abends dauern.
9 . Bei den Concessionen , welche für mehrere politische Bezirke oder für

das ganze Kronland ertheilt sind , ist vor jedesmaliger Eröffnung des Unter¬
richtes in einem neuen politischen Bezirke bei der politischen Bezirksbehörde
der Nachweis über die Entrichtung der Steuer oder die behufs deren Bemessung
geschehene Anzeige zn erbringen.

10 . Die Außerachtlassung vorstehender Bedingungen zieht — abgesehen
von einer etwaigen Strafamtshandluug — den Verlust der Concession nach
sich und ist daher in einem solchen Falle sofort der Statthalterei zu berichten.

Die k. k. Statthalterei wird sich in Hinkunst darauf beschränken , von der
Ertheilung von Tanzschulconcessionen die betreffenden Unterbehörden behufs
Ausfertigung des Decretes an die Partei und weiteren Amtshandlung im
Sinne des gegenwärtigen Normalerlasses zu verständigen.

S.
(Assanierung der Wasserlänse . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Mai
1895 , Z . 44607 ( M .-Z . 91993 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Mit dem h. o . Erlasse vom 12 . December 1892 , Z . 69142 , wurde auf
die Wichtigkeit der Assanierung der Wasserlänse anlässlich der eingetretenen
Choleragcfahr hiugewiescn und unter Hiuausgabe eines Tabellenformulares
eine Nachweisung der im Jahre 1892 von jeder Bezirksbehörde zur Bereinigung
der Wasserläufe von allen mit den ZZ 16 und 64 des Wasserrechtsgesetzes im
Widerspruche stehenden Verunreinigungen entwickelten Tüchtigkeit verlangt,
welche Nachweisungen h . a . in eine Gesammtübersicht gebracht und dem hohen
k. k. Ministerium des Innern vorgelegt wurden.

Ans diesen Nachweisnngen konnte entnommen werden , dass einige Be¬
zirksbehörden aus eigener Initiative eine sehr umfangreiche , intensive und
anerkennenswerte Tüchtigkeit in dieser Richtung entwickelt hatten , welche auch
in den erfolgreichen Resultaten sichtlich zutage trat ; während mehrere andere
Bezirksbehörden thcils positive Daten nur in mangelhafter Weise auzugebeu,
theils sich nur ans mündlich ertheilte Aufträge zn berufen vermochten , theils
endlich überhaupt nicht in der Lage waren , sich über vorgewsmmene Amts¬
handlungen in dem besprochenen Sinne ausznweiseu.

Auch rücksichtlich der für das Jahr 1893 über h . o. ausdrücklichen Auf¬
trag gelieferten Nachweisnngen wurde dieselbe Wahrnehmung gemacht , welche

umso auffälliger hervortrat , da doch die Bezirksbehörden durch den obcitierten
h. o. Erlass darauf aufmerksam gemacht waren , dass von hieraus dem Gegen¬
stände besonderer Wert beigelegt werde.

Nachdem auch das hohe k. k. Ministerium des Innern seiner Auffassung
der Wichtigkeit der unausgesetzten Bemühungen zur Reinhaltung der Wasser¬
läufe Ausdruck gegeben hat und laut Erlasses vom 22 . Februar 1: 95,
Z . 4760 , der Berichterstattung über weitere Fortschritte im Gegenstände ent¬
gegensieht , so wurden diejenigen Bezirksbehörden , welche aus eigenem Antriebe
eine bezügliche Nachweisung über die diesfällige Thätigkeit im Jahre 18 - 4
noch nicht in Vorlage gebracht haben , mit besonderem h. o. Erlasse aufge¬
fordert , die Zusammenstellung der das Vorjahr betreffenden Daten zu verfassen
und übersichtlich vorzulegen.

Um jedoch auch für künftig den steten Fortschritt dieser Assanierungs-
Vorkehrungen zu sichern und zugleich um die oberwähnte Ungleichmäßigkeit der
Auffassung der Aufgabe zu vermeiden , wird der Magistrat angewiesen , unaus¬
gesetzt die volle Aufmerksamkeit allen Gelegenheiten zuzuwenden , in welchen
ermöglicht erscheint , die directe Bereinigung von Wasserläufcn zu erzielen oder
die Zuleitung von unreinen Stoffen oder Flüssigkeiten , welche den unschädlichen
Zustand des Wassers zu beeinträchtigen geeignet sind , abzustelleu , sei es , dass
es sich um Jauche - Eiuleitnngcn , um Fücalstoffe , Mislablagerungen , um
Schmutz - oder Fabriksabwässer oder sonst wie immer vorkommende Ein¬
leitungen oder etwa um directe Verunreinigungen durch Eiuschütten von
Stoffen oder um gewerbliche Manipulationen in den Gewässern (wie es bei
Färbern vorkommt ) u . s. w . handelt.

Nicht minder ist in Handhabung des im Gemeindestatute , dann im
Sanitätsgesetze vom 30 . April 1870 , N .-G .-Bl . Nr . 68 , in der Statthalterci-
Verordunng vom 4 . Februar 1184 , Z . 5kill , L.- G .-Bl . Nr . 9 , und im
Wasserrechtsgesctze vom 28 . August 1870 , L.- G .-Bl . Nr . 56 , A 93 , begründeten
Wirkungskreises im Auge zu behalten , dass der offene Abfluss von Schmutz¬
flüssigkeiten aus Ställen , Uurathsstätten und dergleichen unzulässig sei und dass
auch die vorhandenen kleinen Gewässer , insbesondere aber die in unmittelbarer
Nähe von Häusern befindlichen kleinen Wasserlänse , die aus den Gehöften
kommenden Rinnsale und dergleichen , deren Ablauf häufig durch Sand,
Kehricht oder Schilf gehemmt ist, was leicht die Verunreinigung der größeren
Wasserläufe , in welche sie einmüuden , zur Folge hat , stets ordentlich instand
gehalten werden . Solche mehr oder minder stagnierende kleine Wässer sind
dem vorzeitigen Frieren im Winter ausgesetzt , bilden auch die Ursache zu Ver¬
sumpfungen ganzer Flächen und zn localen Überschwemmungen , sind demnach
offenbar sanitätswidrig und können bei fortgesetzter entsprechender Aufmerk¬
samkeit fast immer durch kostenlose Bemühungen in sanitär unbedenklichem
Zustande erhalten werden.

Wahrnehmungen , welche in dieser Richtung gemacht werden , sind stets
aufzngreifen uud nach der Sachlage von amtswegen die geeigneten Sainernngs-
verfügnugen zu treffen oder die zur Behebung verpflichteten Parteien zu den
geeigneten Vorkehrungen zn verhalten.

Die von der politischen Behörde eingeleitcten Amtshandlungen siud in
Evidenz zn nehmen , um sie am Schluffe des Jahres unter Anführung des
in jedem einzelnen Falle erzielten Erfolges answeisen zn können.

Nach Ablauf eines jeden Jahres wird eine Übersicht über die zur Be¬
reinigung der Wasserlänse ergriffenen Maßnahmen unter Benützung des mit
dem h. o. Erlasse vom 12 . December 1892 , Z . 69142 , hiuansgegebenen
Formnlares znsammeuzustellen und bis längstens 15 . März jedes Jahres
anher vorzulegen sein , wobei bemerkt wird , dass die Vorlage nicht bloß be¬
achtlich , sondern in der vorgeschriebenen Tabelleuform zu geschehen hat , ferner
dass sich mit negativen Berichten oder mit der Hinweisung auf ertheilte
mündliche Aufträge nicht begnügt werden kann , vielmehr aus der Mangel¬
haftigkeit der gelieferten Taten h. a . nur auf die Nichtbeachtung der ertheilten
Weisungen geschlossen werden müsste.

6 .
(Termin zur Einbringung von Wünschen in Fahr¬

plan -Angelegenheiten der k. k. Staatsbahnen . )
Die k. k. Genernldireetion der österr . Stcurlsbohnen hat

dem Wiener Magistrate mit Zuschrift vom 10 . Mai 1895,
Z . 74910 (M .-Z . 92147/V ), Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Geueraldirection der österreichischen Staatsbahuen hat es sich
immer angelegen sein lassen , die ihr aus Interessentenkreisen Ankommenden
Wünsche nach Thunlichkeit zu berücksichtigen.

Nun kommen ihr aber insbesondere Wünsche in Fahrplan -Angelegen¬
heiten oft so spät zu , dass sie dieselben zu den Terminen des Fahrplauwechsels
manchesmal selbst daun nicht erfüllen kann , wenn sie sonst an sich vielleicht
ganz wohl erfüllbar wären.

Es liegt dies in dem äußerst complicierten Apparate , den der Fahrplan
ans dem ausgedehnten und vielfach verzweigten Netze der k. k. österreichischen
Staatsbahnen darstellt uud der Änderungen des Fahrplanes im letzten Augen¬
blicke schon aus technischen Gründen unthunlich macht.

Die k. k. Geueraldirection sicht sich daher bemüssigt , im Interesse des
Publicums sowohl , als des Fahrorduuugsdienstes in Hinkunft gewisse Termine
festznsetzen , bis zn denen an sie in Fahrordnungs -Angelegenheiten mit Aussicht
auf Erfolg herangetreten werden kann.

Als solche Termine wären für die Folge in Betreff der Winter¬
fahrordnung das Ende Mai  des betreffenden Jahres , in Betreff der
Sommerfahrordnung  des nächsten Jahres das Ende October  des vor¬
hergehenden Jahres festzuhalten.
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Tie Einhaltung dieser ans den Verhältnissen entspringenden Termine
seitens der interessierten Kreise kann wohl umsoweniger irgendeinem Bedenken
unterliegen , als etwaige Mängel oder Übelstände in der Fahrordnung eben
während der Dauer derselben zutage getreten und daher nach Ablauf der be¬
treffenden Fahrplanperiode zweifellos schon bekannt sein müssen.

Indem die k. k. Generaldirection dies znr gefälligen Kenntnis bringt,
stellt sie das höfliche Ersuchen , innerhalb des wohldortigen Wirkungskreises auf
die interessierten Kreise einwirken und auch gefälligst veranlassen zu wollen,
dass solche Anregungen bis zu den genannten Terminen , und zwar direct an
jene k. k. Eisenbahn -Betriebsdirection gerichtet werden , in deren Bezirk die
betreffende Linie der k. k. österreichischen Staatsbahnen liegt.

Die k. k. Eisenbahn -Betriebsdirectionen sind beauftragt , alle derartigen
Anträge mit ihrem Gutachten der k. k . Generaldirection zur Beschlussfassung
vorznlegen , und wird dann dieselbe Eisenbahn -Vetriebsdirection weiters nach
Feststellung des betreffenden Fahrplan -Entwurfes über die znr Berücksichtigung
nicht geeigneten Petite den Interessenten Mittheilnng zu machen haben , während
jene Petenten , deren Petite erfüllt wurden , dies ans der rechtzeitig verlantbarten
Fahrordnnng ohnehin ersehen können , sonach einer besonderen Verständigung
nicht bedürfen.

7 .
(Zulassung der „Wilhelm Böhm scheu Sicherheits¬

leiter ".)
(^ ä M .-Z . 87324/XIV .)

Der Magistrat hat sich zufolge Gremial -Beschlnsses vom 16 . Mai 1895
bestimmt gesunden , die Zulässigkeit der Verwendung des Modells I der von
Wilhelm Böhm konstruierten Sicherhcitsleiter nach der vorgelegten Zeichnung
innerhalb des Wiener Gemeindcgebietes unter nachfolgenden Bedingungen zu
gestatten:

1 . Für die Herstellung des Apparates ist vollkommen gesundes Holz und
überhaupt tadelloses Material zu verwenden.

S . Die Rahmenständer sind derart anzuordnen , dass ihre größere
Qnerschnittsdimension (5 cm ) senkrecht znr Manerflncht zu liegen kommt.

3 . Der Vorschubqnerriegel Ic ist wenigstens 6 cm breit und 4 cm hoch
zu dimensionieren.

4 . Die sämmtlichen Verbindungen der Eisenbestandtheile mit Holz sind
derart auszuführen , dass eine wesentliche Schwächung des Holzes nicht eintritt
und ist außerdem an den sich flach anlegenden Verbindungen durch Anordnung
von 2 min dicken Unterlagsblechen das Hotz gegen Spaltung zu sichern.

5 . Bei Anwendung des Apparates ist für ein sicheres Anliegen des
Vorschnbgnerricgels k an der inneren Manerflncht durch entsprechende Fixierung
der Sicherheitsarme 11 Sorge zu tragen.

6 . Hiebei sind die beiden Sicherheitshakenriegel ei ä entsprechend festzn-
klemmen.

7 . Bei Benützung des Apparates ist überdies noch ein Sicherheitsgürtel
zu verwenden , dessen Leine an dem mittleren Qnerriegcl II des Rahmens zu
befestigen ist und sind die Verbindungsstellen dieses Onerriegels mit den Nahmcn-
ständern durch 20 mm breite und 2 mm dicke, die Ständer umfassende Eisen¬
bänder zu armieren.

8 . Die Länge des Vorschnbqnerriegels k ist derart zu bestimmen , dass
beiderseits der Lichtweite der Fensternische noch je mindestens 30 cm Überlänge
vorhanden ist.

9 . Im übrigen sind die in der Zeichnung angegebenen Dimensionen bei
Ausführung des Apparates einznhalten.

Die Abänderung und Ergänzung der Bedingungen im Falle der Noth-
wendigkeit , weiters die Zurücknahme der Befugnis der Verwendung des vor¬
liegenden Sicherheitsapparatcs im Falle der Nichteinhaltung der allgemeinen
und besonderen Bedingungen wird Vorbehalten.

Das Modell II wird znr allgemeinen Verwendung mit Rücksicht ans die
gegen dessen Sicherheit bestehenden technischen Bedenken nicht zngelassen.

(Behandlung von offenkundig Militär NnLauglichen
rückfichtlLch deren Afsentiermrg «)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
16 . Mai 1895 , Z . 45429 (M .-Z . 93432/XVI ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Bei der diesjährigen Hauptstcllnng hat sich der Fall ereignet , dass ein
in der I . Classe Stellnngspflichtigcr , welcher laut ämtlichen gemcindeärztlichen
Zeugnisses seit 1l Jahren an beiden Füßen unheilbar gelähmt war , ans
einem viele Stunden von der Asscutstation entfernten Aufenthaltsorte znm
persönlichen Erscheinen vor der Hanptstellnngs -Commission bemüssigt wurde,
trotzdem der Mangel geeigneter Communicationen und die herrschende Kälte
(— 15 ") diese Vorführung zn dem gegebenen Zeitpunkte an und für sich als
lebensgefährlich erscheinen lassen mußten , was durch den nach der Expedition
eingetretenen Tod des Betreffenden leider bestätigt wurde.

Wenn nun auch das Gebrechen des erwähnten Stellnngspflichtigen nicht
unter jenen aufgeführt erscheint , welche nach dem Wortlaute der Bestimmungen
der Wehrvorschrift die Enthebung vom Erscheinen infolge offenkundiger Un-
tanglichkeit bedingen , so kann es doch keinem Zweifel unterliegen , dass infolge
amtlicher Constaticrnng der Natur des Gebrechens im Zusammenhalte mit
den , die Beschweilichkeit und Gefahr des Transportes bedingenden Umständen

die Enthebung zn begründen nnd im Sinne der Vorschriften als gerecht¬
fertigte Abwesenheit zn behandeln gewesen sein würde

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums für Landesvertheidignng vom 6 . Mai 1895 , Z . 9018 , mit der
Weisung verständigt , dass Fälle offenkundiger Untauglich keit, be¬
ziehungsweise der Jntransportabilität Stellnngspflichtiger nicht nur nach
den wörtlich vorgesehenen Bestimmungen , sondern in deren
zweifelloser Absicht auch nach den thatsächlichen Umständen
nnd genügend constatiertem Sachverhalte berücksichtigt nnd
behandelt werden.

9 .
(Berbvt der „ BradyZcheu Mhrrhen -Cr ^me ".)

Die k. 4 n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . Mai
1895 , Z . 43247 ( M .-Z . 102382/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. mährische Statthalterei hat den Vertrieb des vom Apotheker
Brady  in Kremsier unter schwindelhafter Anpreisung gegen verschiedene
Krankheiten in Verkehr gesetzten, , „ Myrrhen -Crcme " , welches aus Wachs,
Olivenöl und einem concentriertcn Ölanszng der Myrrhe besteht nnd dem die
Wirksamkeit eines Arcannms beigclegt wird , aus öffentlichen sanitätspolizeilichen
Rücksichten verboten.

Ans den gleichen Rücksichten sieht sich die n .-ö. Statthaltern veranlasst,
das Verbot des Vertriebes von „ Myrrhen - Crcme " anszusprechen , und wird
der Wiener Magistrat anfgefordert , hienach das Weitere zn verfügen.

19 .

(Zulassung des „Meiseschen Gipscementes " als
Baumaterials .)

Über das Ansuchen des Wilhelm Ottitzky,  Kaufmannes , III .,
Barichgasse 26 , in Vertretung des Bauunternehmers Hermann
Meise  in Giebichenstein bei Halle a . S . um Zulassung des
Gipscementes als Baumateriale , wurden vom Wiener Stadtball¬
amte vorläufig Druckproben mit diesem Materiale vorgenommen.

Auf Grund des Ergebnisses dieser amtlichen Proben hat nun
der Magistrat in der Plenarsitzung vom 30 . Mai 1895 (M .-
Z . 93636 ex 1894/Dpt . IX ) Folgendes beschlossen:

1 . Der Meise ' sche  Gipsccmcnt wird im Sinne des Schlusssatzes des
H 37 der Wiener Bauordnung insofern in beschränkter Weise als Baumaterial
in Wien zugelassen , dass die Herstellung von Wänden zur Abtrennung
einzelner Bestand thciie einer Wohnung oder eines Geschästslocales , jedoch nicht
die Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale gestattet wird,
nnd zwar nur dann , wenn diese Wände keinerlei Belastung ansgesetzt , nicht
höher als ein Stockwerk ansgeführt , in jedem Stockwerke durch Traversen
unterstützt , znr Verhinderung des Umfallens gehörig gesteift werden und im
unverputzten Zustande eine Dicke von 10em erhalten.

Bei Wänden von geringer Länge , etwa bis 4 m , und bei gewöhnlichen
Zimmerhöhen kann nach Sachlage der örtlichen Verhältnisse eine Verringerung
der Wandstärke bis auf 7 cm zugestanden werden.

Die beabsichtigte Ausführung von solchen Gipscementwänden ist in den
Consensplänen anszuweisen.

2 . Mit Rücksicht auf das nicht wesentlich geringere Gewicht solcher
Gipscementwände gegenüber dem normalen Mauerwerk , auf die hieraus sich
ergebende Nothwendigkeit einer Benrtheilnng der Tragfähigkeit der Fnßboden-
Constrnctionen , auf welchen Gipscementwände aufgestellt werden sollen , nnd
endlich ans den ans Sicherheitsrücksichten (behufs Verhinderung des Umfallens)
nothwendigcn innigen Anschluss der Gipscementwände an die sonstigen Um-
fassnngswände des Gebäudes kann die Aufstellung von Gipscementwänden
nur den concessionierten Bangewerbetreibenden gestattet werden.

Das vorgelegte Musterstück des Gipscementes wird im Stadtbanamte
hinterlegt.

Über die Zulassung dieses Materiales zn Decken - Constrnctionen wird erst
nach dem Ergebnisse einer weiteren bezüglichen Erprobung entschieden werden.

Die Schlnssfassung über die versuchsweise Verwendung dieses neuen
Banmateriales an einem städtischen Objecte wird anfgeschoben , bis die Resultate
der weiteren Erprobung vorliegen werden.

11 .
(Znr Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe .)

I.

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 15 . Juni
1895 , Z . 51667 (M .-Z . 113005/XVII ) , dem Wiener Magistrate
nachstehenden vom k. k. Handelsministerium im Einvernehmen mit
dem k. k. Ministerium des Innern und dem k. k. Ministerium für
Cnltns und Unterricht zn dem Gesetze vom 16 . Jänner 1895.
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(N .- G .-Bl . Nr . 21 ) , betreffend die Regelung der Sonn - und
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe , edierten Erlass ääto . 27 . Mai
1895 , Z . 29014 , intimiert:

Das Gesetz vom 16 . Jänner 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 21 ), betreffend die
Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe , ist gleichzeitig
mit der Ministerialvcrordnung vom 24 . Aprck 1895 (R -G .-Bl . Nr . 58) und
den von den k. k. politischen Landesbehörden erlassenen Kundmachungen , womit
die denselben überlassene Regelung der Sonntagsruhe bei einzelnen Productions-
nnd bei den Handelsgewerben erfolgte , am 1. Mai 1895 in Wirksamkeit
getreten.

Das Handelsministerium siebt sich im Einvernehmen mit dem k. k.
Ministerium des Innern und dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht
veranlasst , den mit der Handhabung dieser Vorschriften betrauten Gewerbe-
behörden zum Zwecke gleichmäßiger Durchführung des Gesetzes Nachstehendes
zu bemerken:

1. Das Gesetz vom 16. Jänner 1895 hat für die gewerblichen Betriebe
Geltung und kommt daher auf die nach Artikel V des Kundmachungspatentes
zur Gewerbeordnung von der letzteren ausgenommenen Unternehmungen und
Beschäftigungen nicht zur Anwendung . Speciell beim Bergbane und bei den
ans Grund der Bergwerksvcrleihuug errichteten Hüttenwerken gelten bezüglich
der Sonntagsruhe gegenwärtig die Bestimmungen des Gesetzes vom 21 . Juni
1884 (N .-G .-Bl . Nr . 115 ) .

Auch auf die Monopol - und Regalbetriebe des Staates findet im Hinblicke
ans die Bestimmung des Artikels VIII des erwähnten Patentes das Gesetz
vom 16 . Jänner 1895 keine Anwendung ; vielmehr gelten hinsichtlich der
Sonntagsruhe in diesen Betrieben die besonderen von den competenten Be¬
hörden diesbezüglich erlassenen Anordnungen.

2 . Das Verbot der Sonntagsarbeit (Artikel I des Gesetzes) gilt für die
gestimmte gewerbliche Arbeit , und zwar in subjcctiver Beziehung mit alleiniger
Ausnahme der persönlichen Arbeiten des Gewerbeinhabers , welche nach
Artikel III , 5 , unter den dort angeführten Bedingungen an Sonntagen vor-
genommen werden dürfen.

Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt daher nicht nur für die gewerb¬
lichen Hilfsarbeiter aller Art (Z. 73 , lit . kr— ck der Gewerbeordnung ), sondern
auch für die zu höheren Dienstleistungen bestellten Individuen (H. 73, letzter
Absatz der Gewerbeordnung ) .

Bei Handelsgewerben erstreckt sich das Verbot des Geschäftsbetriebes,
soweit der letztere an Sonntagen Zn ruhen hat , auch auf die Person des Ge-
werbcinhabers (Artikel XI des Gesetz s ) und das Gleiche gilt für den Ver¬
schleiß bei Prodnctiousgewerben (Artikel XII ) .

3 . Die Unterbrechung des Betriebes an Sonntagen hat im allgemeinen
mindestens 24 Stunden zu dauern (Artikel II ) .

Die Festsetzung des Beginnes der Sonntagsruhe bleibt mit Rücksicht auf
die Interessen des Gewerbebetriebes dem Arbeitgeber überlassen.

Als frühester Zeitpunkt , mit welchem die Sonntagsruhe beginnen kann
und von welchem an die 24stündige Ruhezeit zu berechnen ist, gilt nach der
Natur der Sache die Mitternachtsstuude als der kalendermäßig «: Anbruch des
Sonntags ; als spätester Zeitpunkt für den Beginn der Sonntagsruhe ist die
sechste Morgenstunde bestimmt , letztere deshalb , weil bei jenen Betrieben,
welche mit Tag - und Nachtschicht arbeiten , die Tagschicht gewöhnlich um
6 Uhr abends , die Nachtschicht um 6 Uhr morgens endigt . Da in diesen Be¬
trieben am Sonntage auch der Schichtwechsel, das heißt der Übergang der
Arbeiter , welche in der vergangenen Woche die Nachtschicht zn leisten hatten,
zur Tagschicht für die nächste Woche und umgekehrt der Tagschichtarbeiter zur
Nachtschicht stattfindet , so ergibt sich bei jenen Betrieben mit doppelter Schicht,
welche an Sonntagen nicht fortarbeiten dürfen , für diejenigen Arbeiter , welche
Sonntag um 6 Uhr morgens aus der Arbeit treten und , da sie zur Tagschicht
übergehen , ihre Arbeit wieder am Montage um 6 Uhr morgens aufnehmen,
eine 24stündige , für jene Arbeiter aber , welche Samstag um 6 Uhr abends
ihre Schicht beenden und , da sie in der nächsten Woche die Nachtschicht über¬
nehmen , erst Montag um 6 Uhr abends ihre Arbeit autrcten , eine 48stündige
Sonntagsruhe , welche am nächsten Sonntage wieder der anderen Partie zugute
kommt.

4 . Die Sonntagsruhe hat in je ' ein einzelnen Betriebe gleichzeitig für
die ganze Arbeiterschaft eiuzutreten (Artikel II ) . Es ist daher nicht zulässig, die
Sonntagsruhe in einem einzelnen Etablissement successive für einzelne Arbeiter-
Partien eintreten zu lassen.

5 . Von der allgemeinen Vorschrift der Sonntagsruhe statuiert das Gesetz
selbst mehrere Ausnahmen . Es sind dies Fälle unausweichlicher Sountags-
arbeiten , welche sich nicht ans bestimmte Gewerbezwcige beschränken, sondern
in allen Betriebszweigen Vorkommen können.

Diese gesetzlichen Ausnahmen , zu welchen auch die bereits erwähnten
persönlichen Arbeiten der Gewerbeinhaber gehören (siehe oben 2), sind im
Artikel III , Punkt 1 bis 5 , festgestellt.

Im Punkte 1 sind die an den Gewerbelocalen und Werksvorrichtuugen
vorzunehmendeu Säuberuugs - und Jnstandhaltungsarbeiten im Gegensätze zn
der bisherigen Bestimmung (Z 75 der Gewerbeordnung ) nur insoweit als
zulässig erklärt worden , als durch dieselben der regelmäßige Fortgang des
eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist . und welche ohne wesentliche
Störung des Betriebes oder ohne Gefahr für Leben und Gesundheit der
Arbeiter an Werktagen nicht verrichtet werden können.

Das Zntreffen dieser Voraussetzungen unterliegt im einzelnen Falle der
behördlichen Beurtheiluug.

Mit den angeführten Beschränkungen sind die von Maschinenfabriken,
Reparaturwerkstätten , Schiffswerften , Schlossern , Schmieden , Kupferschmieden,

Tischlern n . dgl . für andere Betriebe vorzunehmenden unaufschiebbaren Re¬
paraturen an ' Dampfkesseln , Motoren , Arbeitsmaschinen und anderen Werks-
Vorrichtungen , sowie an Transmissionen und Dampfleitungen au Sonntagen
gestattet.

Als Jnstandhaltungsarbeit im Sinne des Artikels III , Punkt 1, kann
unter Umständen auch die Ausführung von Aufschriften an der Außenseite
der Verschlüsse und Rollladen von solchen Verkaufsgewölbeu , in denen ein
Gewerbe schon im Betriebe ist, sowie die Ausbesserung und Abänderung solcher
Aufschriften angesehen werden.

Zn den gesetzlichen Ausnahmen gehört ferner die erforderliche Bewachung
der Betriebsanlageu (Punkt 2 ), dann die Vornahme der Inventur (Punkt 3),
da dieselbe während des Geschäftsbetriebes nicht vor sich gehen kann . Die
letztere Ausnahme ist auf einen derartigen Fall im Jahre beschränkt.

Nach Punkt 4 sind unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur,
welche entweder aus öffentlichen, insbesondere sicherheitspolizeilichen Rücksichten
oder in Nothfüllen vorgcnommeu werden müssen, au Sonntagen gestattet.

Unter den öffentlichen Rücksichten sind nicht nur die Interessen des
Staates , der Gemeinden , sondern auch die Interessen weiter Bevölkerungskreise,
des Publicums , zn verstehen.

Als in Nvthfällen vorznnehmende Arbeiten werden solche Arbeiten an¬
zusehen sein, welche zur Beseitigung eines Nothstandes oder zur Abwendung
einer Gefahr sofort vorgenommen werden müssen, ferner auch dringende
Arbeiten , die durch Todesfälle , Erkrankungen , sonstige unvorhergesehene , erheb¬
liche Zwischenfälle u. s. f. erforderlich werden und nicht erst auf den nach¬
folgenden Werktag verschoben werden können.

Ohne der instauzmüßigen Judicatur in concreten Fällen vorzugreifen,
werden im nachfolgenden einzelne Arbeitsverrichtnngen beispielsweise auf-
gezählt , welche unter die Bestimmung des Artikels III , 4 subsumiert werden
können:

n) Arbeiten der Schlosser , behufs unaufschiebbarer Reparatur oder Instand¬
setzung von Schlössern und Schlüsseln;

b) unaufschiebbare Arbeiten behufs Anfertigung , beziehungsweise Reparatur
von chirurgischen Instrumenten oder Apparaten;

o) dringende Hufbeschlagarbeiten;
ck) Arbeiten unaufschiebbarer Natur behufs Reparatur von durch Unfälle

beschädigten Transportmitteln;
o) unaufschiebbare Reparaturen am Rohrnetze von Gas - und Wasser¬

leitungen ;
l)  nothwendige Reparaturen an Telegraphen - und Telephon -, sowie an

elektrischen Kraft - und Lichtleitungen;
Z) Glaserarbeiten behufs unaufschiebbaren Einschneidens von Fensterscheiben;
ü) unaufschiebbare Arbeiten , und zwar Herstellungen , Ausbesserungen oder

Wiederherstellungen im Gebiete des Hoch-, Straßen -, Wasser-, Brücken-
uud Eisenbahnbäues , wie : Trockenhaltung der Baugruben ; Ausführung
von Fundierungen mittels Anwendung komprimierter Luft (pneumatische
Fundierungen ), und zwar die mit der Caissonseukuug unmittelbar zu¬
sammenhängenden Arbeiten , als Abgrabnng des Materiales in und
Förderung desselben aus dem Caisson , ferner Herstellung des Maner-
werks am Caisson , Verlängerung der Hansseblcche und der Einsteig - und
Förderschächte , Aufsitzen der Luftschleusen auf die letzteren, Arbeits-
Verrichtungen am Caissougerüste und beim Betriebe der maschinellen
Anlagen für die Lnftcompressoren und für die elektrische Beleuchtung;
unaufschiebbare Reparaturen oder Vollendungsarbeitcn unter dem ge¬
wöhnlichen Wasserspiegel ; Ausführung von Betonmanerwerk , welches bis
zur Fertigstellung eine ununterbrochene Arbeit bedingt ; Begießen des
frisch oder neu hergestellten Beton - nnd Cementmauerwerkes ; Lüften der
Fenster und Austrockuen des Mauerwerkes mittels offener Coaksfeucrung
und Anfwischeu des Condensationswassers in neu hergestellten , beziehungs¬
weise in zn vollendenden Bauten ; Pölzungen und andere dringende
Sicheruugsarbeiten ; dringliche Adaptieruugsarbeiten an Wohnungen in
bestehenden und neu hergestellten Häusern innerhalb des Zeitraumes
zwischen dem achten Tage vor und dem achten Tage nach dem letzten
Tage des gesetzlichen Ausziehtermines;

i) unaufschiebbare Arbeiten bei Öffnung und Schließung von Grüften;
ü) Herstellung von Dccorationsarbeiten bei feierlichen Anlässen;
I) Eisgewinunug und Eisverführung in solchen Fällen , in welchen dieselbe

für die Versorgung eines größeren Bevölkernugsceutrnms mit Eis uoth-
wendig und wegen plötzlich eiugetretenen Thauwetters die Annahme
gerechtfertigt erscheint, dass ohne Anwendung von Sonntagsarbeit die
genügende Besorgung mit Eis nicht bewerkstelligt werden könnte ; Zu¬
fuhr und Verladung von Eis für die zum Fleischtransporte auf Eisen¬
bahnen dienenden Specialwagen;

m) Betrieb der Fleischhauerei und Brotbäckerei zum Zwecke der Verpflegung
durchziehender Truppen.
6. Zur Anwendung der Sountagsarbeit in den Fällen des Artikels III

braucht eine Bewilligung der Gewerbebchörde nicht eingeholt zu werden , was
schon durch die Dringlichkeit mancher dieser Veranlassungen bedingt ist.

Um jedoch die Controls bezüglich der gerechtfertigten Anwendung dieser
Sountagsarbeit zn erleichtern , erscheint den Gewerbetreibenden die Verpflichtung
zur Führung eines Verzeichnisses anferlegt , aus welchem die zur Beurtheiluug
der Sachlage erforderlichen Daten zn entnehmen sind und welches auf Ver¬
langen der Gewerbebehörde sowie dem Gewerbcinspector vorzulegen ist.

7 . Für die Fälle des Artikels III , 3 und 4 ist die jedesmalige Anzeige
au die Gewerbebehörde vorgeschrieben.

Über den Zeitpunkt und die Art der Erstattung dieser Anzeige enthält
Artikel IV die näheren Bestimmungen . Die Gewerbebehörden haben über die
Anzeigen ein Register anzulegen und jede an sie gelangende Anzeige im
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Originale dem Gewerbeinspector unverzüglich mitzntheilen , welcher ehestens an
die Gewerbcbehörde eine gutachtliche Äusserung zu erstatten hat , ob die gesetz¬
lichen Voraussetzungen znr Vornahme dieser Arbeiten vorhanden sind.

8 . Artikel V des Gesetzes enthält die Vorschriften über den Ersatzrnhetag.
Die Wahl einer der Alternativen des Absatzes 2 bleibt der freien Vereinbarung
des Gewerbeinhabers mit den betreffenden Arbeitern überlassen . Wenn eine
solche Vereinbarung nicht zustande kommt, hat die Festsetzung der Art der
Ersatzruhe durch die instanzmäßige Entscheidung der berufenen Gewerbebehörde
zu erfolgen.

Sofern von der Alternative der Gewährung einer sechsstündigen Ruhezeit
an zwei Tagen der Woche Gebrauch gemacht wird , darf dem Arbeiter selbst¬
verständlich nicht jene Zeit , welche sich für ihn nach der Art seiner Verwendung
ohnedies als eine Unterbrechung seiner Arbeitsthätigkeit ergibt oder während
welcher der Betrieb überhaupt nicht ansgeübt wird , angerechnet werden . Die
Ersatzrnhezeit hat sich vielmehr ans solche Tagesstunden zu erstrecken, welche sonst
für die Arbeit bestimmt sind.

9 . Die Gestattung der Sonntagsarbeit in bestimmten Gewerbckategorien
ans Grund des Artikels VI des Gesetzes ist durch die Miuisterialverordnnng
vom 24 . April 1895 (N .-G .-Bl . Nr . 58 ) erfolgt.

Außer den in dem dort enthaltenen Verzeichnisse (H 2) bei den einzelnen
Gewerbekategorien unter Nr . 1 bis 48 speciell angeführten Arbeitsverrichtungen
erscheinen bei diesen Gewerbszweigen noch als an Sonntagen gestattete Arbeiten:

a) Die Bedienung und Wartung der im 8 3, Absatz 1 der Verordnung
angeführten Maschinen und Apparate , sowie die Wartung der Thiere,
sofern der Betrieb dieser Maschinen und Apparate oder die Verwendung
von Thieren zur Verrichtung der nach ß 2 am Sonntage ausdrücklich
gestatteten Arbeiten , dann für die Beleuchtung und Beheizung der Arbeits-
ränme und für die Kühlanlagen in den namhaft gemachten Gewerben
nothwendig erscheint;

d ) die Ladearbeiten , nach Maßgabe des Z 4 der Verordnung;
o) die von der Vorschrift der Sonntagsruhe nach Artikel III , Punkt 1 bis 5

des Gesetzes ausgenommenen Arbeiten.
Die unumgänglich nothwendigen Arbeiten zum Zwecke der Beleuchtung

und Beheizung der Arbeits - und Trockenräume , des Warmhaltcns und Anheizens
der Öfen , des Betriebes von Kühlanlagen , die Wartung der zum Betriebe
gehörigen Zngthierc und der in Molkereien , Milchmeiereien , Geflügelzucht - und
Mastviehanstalten u . s. w. verwendeten Nutzthicre , das Anheizen der Dampfkessel
vor Beginn des montägigen Betriebes , die Ladearbeiten und die im Artikel III
des Gesetzes bezeichneten Arbeiten sind übrigens auch bei anderen , als bei den
im 8 2, beziehungsweise in dem dort enthaltenen Verzeichnisse angeführten
Gewerbekategorien , also auch bei jenen Productionsgewerben , für welche von
den politischen Landesbehörden auf Grund des Artikels VII des Gesetzes,
beziehungsweise Z 7 der Verordnung die erforderlichen Ausnahmen von der
Vorschrift der Sonntagsruhe festgestellt worden sind, dann bei solchen Gewerben,
bei welchen die Sonntagsarbeit sonst nicht gestattet ist, sofern die bezeichneten
Verrichtungen sich eben mit Rücksicht ans die Betriebsverhältnisse als unum¬
gänglich nothwendig darstellen und die besonderen Voraussetzungen hiefür (8 4
der Verordnung bezüglich der Ladearbeiten ) zntreffen , an Sonntagen gestattet.

Im allgemeinen ist noch die Vorschrift des Artikels VI , Absatz 2 des
Gesetzes, beziehungsweise 8 6 der Verordnung zu beachten, wonach sich die
Sonntagsarbeit bei den im ununterbrochenen Betriebe stehenden Gewerben,
sofern sie bei diesen gestattet ist, immer auf die mit dem eigentlichen ununter¬
brochenen Betriebe unmittelbar zusammenhängenden und bei den übrigen , im
Verzeichnisse des Z 2 angeführten Gewerben immer auf die ausdrücklich gestatteten
Arbeiten zu beschränken hat , wogegen alle anderen Arbeiten , wie Vorbereitnngs-
oder sonstige Neben - und Hilfsarbeiten zu ruhen haben.

Im Sinne dieser Vorschrift ist die Zufuhr von Brennmaterialien außer
aus den innerhalb des Bereiches der Vetriebsstätte befindlichen Lagerplätzen an
Sonntagen nicht gestattet.

10 . In dem Verzeichnisse des 8 2 der Verordnung sind die Gewerbe¬
kategorien nach der Classification der Gewerbe geordnet , welche von dem durch
die Jury der Wiener Weltausstellung 1873 eingesetzten Comitä festgestellt
worden ist.

Im einzelnen wird hiezu Folgendes bemerkt:
Xä 3. Handels gär tu er.  Ans den Verkauf und die Zustellung von

Gartenproducten , einschließlich der Blumen , Bouquets und Kränze , durch die
Handclsgärtner finden jene Bestimmungen Anwendung , welche von den Poli¬
tischen Landesbehörden für die Naturblumenbinder und - Händler bezüglich des
Warenverkaufes am Sonntage aufgestellt worden sind.

4 . Eisenhüttenwerke.  Aus der taxativen Aufzählung der an
Sonntagen in Eisenhüttenwerken gestatteten Arbeitsverrichtnngen folgt , dass
andere Arbeiten , wie der Guss von Commerzware , Maschinenbestandtheilen u . s. w .,
die Verarbeitung der Stahlingots in warmem Zustande , dann der Betrieb der
Pnddlerei , Frischerei , der Walzwerke (abgesehen von den Fällen der lit . e
und ä ), der Drahtzüge u . s. w. an Sonntagen nicht gestattet sind.

Die Sonntagsarbeit beim Warmhalten , beziehungsweise Anheizen der
Schmelz - und Temperöfen , sowie bei der Beleuchtung der Arbeitsräume ist
nach 8 3 der Verordnung gestattet.

Der Betrieb der Hüttenschlossereien , Schmieden und Reparaturwerkstätten,
welche mit den Eisenhüttenwerken in Verbindung stehen, darf an Sonntagen
nur insoweit aufrecht erhalten werden , als es die znr Erhaltung des ungestörten
Betriebes des Hüttenwerkes nothwendigen Neparaturs - und Jnstandhaltnngs-
arbeiten im Sinne des Artikels III , 1 des Gesetzes unumgänglich erfordern.

Bezüglich der hiezu verwendeten Arbeiter gelten die Bestimmungen der
Artikel IV und V des Gesetzes.

Was speciell das Abdrehen der Walzen in Walzwerken betrifft , so stellt
sich das Abdrehen behufs Instandhaltung eines alten Calibers als an Sonn¬

tagen statthafte Jnstandhaltungsarbeit , das Abdrehcn zum Zwecke der Herstellung
neuer Caliber aber als an Sonntagen unzulässige Arbeitsverrichtung dar.

Wenn ein Pnddel - oder Walzwerk auf Grund des 8 2, Punkt 4 »i der
Verordnung infolge einer mindestens 24stündigen Betriebsunterbrechung in der
Woche den folgenden Sonntag znr Arbeit heranznziehen beabsichtigt, ist hievon
vorher , also längstens bis Samstag abends , die schriftliche Anzeige an die
Gewerbebehörde erster Instanz unter genauer Angabe der in diesem Punkte
der Verordnung erwähnten Momente zu erstatten . Wie schon der Punkt <1 der
Verordnung besagt, beschränkt sich diese Gestattung auf den nächsten, der
Betriebsunterbrechung folgenden Sonntag . Die gedachte Anzeige ist stempel-
pflichtig. Dieselbe ist von der Gewerbebehörde dem Gewerbeinspector mit¬
zntheilen und in das oben (7) erwähnte Register einzntragen.

Bezüglich der auf Grund einer Bergwerksverleihung errichteten Eisen¬
hüttenwerke gelten hinsichtlich der Sonntagsruhe die Bestimmungen des Gesetzes
vom 21 . Juni 1884 (N .-G .-Bl . Nr . 115 ).

Vä 5 . Emailgeschirrerzengnng.  Zufolge der Fassung des Punktes 5
erscheint das Zinnbrennen als eine an Sonntagen nicht gestattete Arbeit.

Vä 6. Kalk -, Cement -, Magnesit - und Gips b renn er ei  en . Das
Sortieren , Mahlen und Sieben des Kalkes überhaupt , daun das Ein - und
Anskarren bei den Ringöfen erscheint hienach als an Sonntagen nicht gestattete
Arbeit.

Dasselbe gilt von dem Verladen und Verführen von Kalk n . s. w . an
Sonntagen , abgesehen von den Fällen des 8 4 der Verordnung.

^ «l 7. Ziegeleien , einschließlich der Herstellung feuerfester
Steine und Schlackcnziegel.  Zn den in Ziegeleien an Sonntagen ge¬
statteten Arbeiten gehört die Bedienung der Brennöfen , jedoch mit der Be¬
schränkung , dass das Unterzünden der'  Öfen mit unterbrochener Feuerung
spätestens Samstag vor 6 Uhr abends erfolgt . Von dieser Stunde an ist daher
die bezeichnete Verrichtung am Samstage nicht mehr gestattet.

Das Vorrichten des Lehms für den Montagsbetrieb ist mit Beschränkung
auf erwachsene männliche Arbeiter , also mit Ausschluss von jugendlichen
Arbeitern (unter 16 Jahren ) und von Frauenspersonen überhaupt , an Sonn¬
tagen durch zwei Stunden gestattet.

Zufolge der gesetzlichen Bestimmungen (Artikel III ) stellen sich ferner als
an Sonntagen gestattete Arbeiten dar:

Die Überwachung des auf den Trockenvlätzen lagernden Materiales , mit
Ausschluss des Ziegelschlagens (Artikel III , 2 des Gesetzes) ;

die Bergung dieses Materiales bei drohendem Regenwetter (Artikel III , 4) ;
die Arbeit beim Trockenhalten der Lehmgruben , mit Ausschluss der

Materialfördernng (Artikel III , 4) .
Bezüglich des Ein - und Auskarrens bei den Ringöfen , daun des Ver-

ladcns und Verführens von Ziegeln gilt das oben aä 6 Gesagte.
Vä 9. Glashütten.  In den Glashütten mit Wannenöfen ist die

Sonntagsarbeit mit Rücksicht auf die Continuierlichkeit dieses Betriebes , und
zwar mit Beschränkung auf die unter lit . rr angeführten Arbeitsverrichtnngen
gestattet.

In den Glashütten mit Hafenöfen lässt sich in der Regel die Arbeit so
einrichtcn , dass der Schmclzprocess auf den Sonntag verlegt wird , so dass die
übrigen Arbeitskategorien , insbesondere die Glasmacher , der Sonntagsruhe
theilhaftig werden . Sofern diese Einrichtung noch nicht in allen Glashütten
dnrchgeführt war , wurde mit der Verordnung vom 27 . Mai 1885 (N .-G .-Bl.
Nr . 83), Z 2, 10, die Sonntagsarbeit für die Glasmacher und deren Hilfs¬
personal gestattet ; doch hatte diese Gestattung den Charakter einer Übergangs¬
bestimmung . Auch derzeit wird die Arbeit der Glasmacher (Glasbllfler , Glas¬
strecker) und deren Helfer , dann die damit in Verbindung stehende Bedienung
des Kühlofens an Sonntagen , im Hinblicke auf die Verhältnisse ^ in manchen
Betrieben , noch nicht gänzlich untersagt , jedoch auf höchstens 12 Sonntage im
Jahre eingeschränkt.

Znr Erleichterung der Überwachung sind die Sonntage , an welchen
Glasmacher in Glashütten mit Hafenöfen zur Arbeit verwendet werden , in
dem von den Gewerbeinhabern nach Artikel I V des Gesetzes zu führenden Ver¬
zeichnisse ersichtlich zu machen.

Für alle sonstigen Arbeiten , wie:  die Vorarbeiten (Pochen , Stampfen,
Mahlen ), die Raffinierung und Decoration (Schleifen , Malen , Gravieren,
Ätzen rc.), das Sortieren , Verpacken n. dgl., ist die Sonntagsarbeit nicht
gestattet.

Vä 12. Gerberei.  Im Sinne dieser Vorschrift ist in den Leder-
znrichtereien , einschließlich der Trocknerei , die Sonntagsarbeit nicht gestattet.

rlcl 17. Holzstoff -, Pappe - und Papiererzeugn ng.  Der Betrieb
der Holzschleifapparate , Raffineure , Deckelmaschinen, Pressen , dann der Sortierung
rmd der Betrieb der Papier - und Satiniermaschinen erscheint hienach an
Sonntagen nicht gestattet . Doch kann das Anwärmen der Trockencylinder bei
den Papiermaschinen vor Beginn des montägigen Betriebes erfolgen.

Unter Ganzzeng wird der an die Papiermaschine abzngebende Papierstoff
verstanden.

18 . Erzeugung von Cellulose.  Nach der Fassung des Punktes 18
ist der Betrieb der Holzpntzerei , der Holzsortierung , der Holländerbetrieb , der
Betrieb der Bleicherei , der Entwässernngsmaschine rc. an Sonntagen nicht
gestattet.

Bei den im Punkt 18, Absatz 2, erwähnten Betrieben , welche Adaptierungen
vornehmen müssen, um den Bestimmungen der Verordnung entsprechen zu
können , und diese Adaptierungen auch thatsächlich in Angriff nehmen , sind die
erwähnten Arbeiten , sofern sie bisher an Sonntagen verrichtet wurden , noch
innerhalb der Übergangsfrist bis längstens Ende des Jahres 1895 gestattet.

19. Getreidemühlen.  Als vorwiegend mit Wasserkraft betrieben
ist eine Mühle dann anznsehen , wenn eine andere Triebkraft nur beim Ver¬
sagen der Wasserkraft eintritt , oder wenn im Falle des Nebeneinanderwirkens



58 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 6t , 30 . Juli 1895.

der Wasserkraft mit einer anderen Triebkraft die Wasserkraft bei normalem
Betriebe die stärkere (Hauptkraft ) ist. Letzteres ist dann anznnehmen , wenn bei
mittlerem Wasscrstande die Wasserkraft mehr als die Hälfte der znm normalen
Betriebe des Mühlwerkes erforderlichen Kraft liefert.

Vck 20 . Mälzerei und Brauerei.  Zufolge des Punktes 20 ist in
Mälzereien das Zufuhren und Putzen der Gerste , das Einträgen derselben in
die Quellstöcke , das Entkeimen (Putzen ), Sacken und Verladen des Malzes , in
Brauereien die Sndhausarbeit und die mit dem Sndprocesse verbundenen
Verrichtungen , mit Ausnahme der nach Artikel III , 1 des Gesetzes zulässigen
Arbeiten , ferner das Flaschenspülen , Flaschenfüllen und Pasteurisieren an Sonn¬
tagen nicht gestattet.

Was speciell die Bindcrarbeiten betrifft , so haben dieselben, soweit sie
überhaupt in Bierbrauereien gewerberechtlich zulässig sind, mit Ausnahme un¬
aufschiebbarer Arbeiten vorübergehender Natur , welche nach Artikel III , 4 des
Gesetzes in Nothfällcn vorgenommen werden dürfen , wie Anziehen von Reifen,
Verstopfen kleiner Lecke n . dgl . an Sonntagen zu ruhen.

Bezüglich der Brauereien , deren Einrichtung nicht hinreicht , den Be¬
stimmungen der Verordnung schon derzeit zu entsprechen , gilt das oben rrä 18,
Absatz 2, Gesagte.

22 . Zuckererzeugnng.  Die Nübenzufnhr außer aus den in der
unmittelbaren Nachbarschaft der Fabrik befindlichen Mieten , die Abfuhr der
Abfallstoffe (Nübenschnitte und Pressschlamm ), die Verpackung des rohen und
raffinierten Zuckers und der Transport des fertigen Produktes von den Zucker-
bödeu erscheint nach der Fassung des Punktes 22 an Sonntagen nicht gestattet.

Vä 25 . Cichorien -, Rüben - und Obstdarren.  Das Reinigen und
Zerkleinern der Rüben und Wurzeln ist hicnach an Sonntagen nicht gestattet.

^ck 27 . Weinkellereien.  Hinsichtlich der Bindcrarbeit gilt das aü 20,
Absatz 2, Gesagte.

Vä 28 . Spiritusbrcnnerei und Raffinerie , Prcsshefe-
erzengnng.  Bezüglich der Binderarbeit gilt das aä 20 , Absatz 2, Gesagte.
Alle sonstigen Arbeiten , wie Verpacken, Mahlen von Rohmaterial n . s. w .,
dann überhaupt die Arbeiten bei nicht ununterbrochenen Betrieben haben im
Sinne des Punktes 28 an Sonntagen zu unterbleiben.

Vck 29 . Essigerzengnn  g . Bei der Essigbereitung durch Verdünnung
reiner Essigsäure ist hienach die Sonutagsarbeit nicht gestattet . Bezüglich der
Binderarbeit gilt das nä 20 , Absatz 2, Gesagte.

32 . Erzeugung chemischer Producte.  Bei anderen als den
bezeichnten Arbeitsverrichtungen erscheint die Sonntagsarbeit nicht gestattet.

Speciell bei der Holzverkohlung (lit . v) ist hienach die Herstellung neuer
Meiler und die Verführung des Holzes und der Holzkohle an Sonntagen
nicht gestattet.

Bei der Stärke - und Stärkeproductenerzeugnng , bei der Erzeugung von
Spodinm , Knochenmehl und Kunstdünger erscheint die Sonntagsarbeit nicht
gestattet.

34 . Mineralölraffinerien.  Zufolge dieser Bestimmung ist die
Raffinierung , d. i . das Reinigen der Destillationsprodncte mit Chemikalien,
an Sonntagen nicht gestattet.

35 . Leuchtgas - und W ass erg a serzeu  g nn  g. Die Zufuhr von
Kohle von auswärts und alle Nebenarbeiten der Gaserzeugung , wie Entleeren
der Reiniger u. s. w ., sind hienach an Sonntagen nicht gestattet.

36 . Photographie.  Die Gestattung der Sonutagsarbeit erstreckt
sich nicht ans das Vervielfältigen und Retonchicren.

^4ck 37 . Centralanlagen zur Erzeugung und Abgabe elek¬
trischen Stromes.  Unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur zur
Behebung der an der Leitung entstandenen Schäden sind nach Artikel III , 4
des Gesetzes gestattet.

^4 39 . Öffentliche Beleuchtung.  Unaufschiebbare Arbeiten vorüber¬
gehender Natur zur Behebung von Schäden an der Leitung und den Lampen,
beziehungsweise Lichtkörpern sind nach Artikel III , 4 des Gesetzes gestattet.

^ck 40 . Omnibus - und Stcllwa gennnternehmungen.  Die
Vornahme unaufschiebbarer Reparaturen und Hnfbcschlagsarbeiten ist nach
Maßgabe der Bestimmungen des Artikels III , 1 und 4 des Gesetzes an
Sonntagen gestattet.

Unter diese Gestattung können gewöhnliche Sattler - und Ricmerarbeiten
nicht subsumiert werden.

^4 46 . Güterbeförderung.  Unaufschiebbare Transportierungen
militärärarischcr Güter sind nach Artikel III , 4 des Gesetzes an Sonntagen
gestattet.

.44 48 . Badeanstalten.  Sofern Badeanstalten für Heilzwecke bestimmt
sind , fallen sie unter den Begriff von Heilanstalten und sind nach Artikel V,
lit . » , des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung von den Bestimmungen
dieser letzteren , daher auch von den Vorschriften des Gesetzes vom 16. Jänner
1895 ausgenommen.

11 . Bezüglich der Ersatzruhezeit  sind im Verzeichnisse des Z 2 der
Verordnung für die einzelnen Gewerbekategoricn auf Grund des Artikels VI,
Absatz 3 des Gesetzes die speciellen , der Betriebsart angepassten Bestimmungen
gegeben.

Wo dies thunlich ist, wird den am Sonntage länger als drei Stunden
beschäftigten Arbeitern — nur diese haben nach Artikel V, Absatz 2 des Ge¬
setzes den Anspruch ans die Ersatzruhe — der darausfolgende Sonntag ganz
frei zu geben sein, was namentlich dort , wo am Sonntage nur bestimmte
Arbeits -Verrichtungen durch eine beschränkte Anzahl von Arbeitern geleistet
werden , im Wege der Abwechslung des Personales durchführbar ist.

Sofern diese Eintheilung mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Betriebes
nicht ausführbar erscheint, ist die Möglichkeit eröffnet worden , die Ersatzruhe
auf einen Wochentag zu verlegen oder den betreffenden Arbeitern je eine
sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren . Bezüglich der
letzteren Alternative wird auf die oben (unter Z . 8) znm Artikel V des Ge¬
setzes gemachten Bemerkungen hingewiesen.

12. Größere Schwierigkeiten ergeben sich bezüglich der Gewährung der
Ersatzrnhe in ununterbrochen betriebenen Gewerbennternehmnngen mit Tag-
nnd Nachtarbeit und Schichtwechsel, wie in Eisenhüttenwerken , beim con-
tinnierlichen Brennprocesse und Ofenbetriebe überhaupt , sowie bei nicht unter¬
brechbaren chemischen Processen . In diesen Betrieben resultiert aus dem am
Sonntage um 12 Uhr mittags üblichen Schichtwechsel (Z 3 der Verordnung
vom 27 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 85 ) für jede Arbeiterschicht eine 18stündige
Ruhezeit , welche für die eine Arbeiterpartie von Samstag 6 Uhr abends bis
Sonntag 12 Uhr mittags , für die andere Abtheilung von Sonntag 12 Uhr
mittags bis Montag 6 Uhr früh dauert . In diesen Betrieben wird nun aber
anzustreben sein, jeder Arbeiterschicht, beziehungsweise jedem einzelnen Arbeiter
an jedem zweiten Sonntage eine 24stündige Ruhezeit zu gewähren . Dies kann
dadurch erreicht werden , dass der Betrieb au Sonntagen wenigstens durch
sechs Stunden , etwa von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends , wie bei der
Kunsteiserzengung (Nr . 31 des Verzeichnisses) unterbrochen wird , oder dass
beim Schichtwechsel am Sonntage eine einmalige Reserveschicht, zum Beispiele
für die oben angegebene sechsstündige Zeitperiode eingeschoben wird . Im
letzteren Falle darf allerdings die Ablösungsmannschaft in dem Zeiträume von
12 Stunden vor ihrer Einreihung in die Reserveschicht nicht in einer regel¬
mäßigen Schicht verwendet worden sein ; dieselbe Beschränkung gilt für den
Zeitraum von 12 Stunden nach der Leistung der Neserveschichtarbeit . Auch hat
diese Mannschaft dann gesetzlichen Anspruch auf einen Ersatzrnhetag für die
Verrichtung der Sonntagsarbeit.

Die angegebenen Modalitäten werden sich in manchen Betrieben durch¬
führen lassen und zur Folge haben , 'dass auf diese Art jedem Arbeiter an
jedem zweiten Sonntage eine 24stündige Ruhezeit gewährt werden kann.
Dagegen ist die Einführung einer 24stündigen Wechselschicht am Sonntage,
eine Modalität , welche allerdings am einfachsten zu dem Ergebnisse der Ge¬
währung einer 24stündigen Ruhezeit an «Sonntagen für jeden Arbeiter führen
würde , nach der Bestimmung des Z 3 der Verordnung vom 27 . Mai 1885
(N .-G .-Bl . Nr . 85 ), in fabriksmäßig betriebenen Gcwerbennternehmungen
unzulässig.

Wenn den Arbeitern in ununterbrochenen Betrieben die 24stündige
Ersatzrnhe am Sonntage auf die oben erwähnte Art wegen der besonderen
Verhältnisse des Betriebes nicht gewährt werden kann, hat die durch den
Schichtwechsel zwischen Samstag 6 Uhr abends und Montag 6 Uhr früh sich
ergebende 18stündige Ruhezeit für die am Sonntage beschäftigten Arbeiter als
Ersatzruhe zu gelten.

13. Die Verpflichtung zur Gewährung eiueS Ccsatzruhetages entfällt im
Hinblicke auf die Bestimmung des Artikels V, Absatz 2 des Gesetzes dann,
wenn die Arbeitsverrichtung , zu welcher die betreffenden Arbeiter am Sonn¬
tage verwendet werden , höchstens drei Stunden gedauert hat.

Ebenso braucht nach Z 2, Punkt 4 ä , Punkt 9 5 « und Punkt 19 a, der
Verordnung den Arbeitern in Betrieben , welche ohnedies periodische Betriebs¬
unterbrechungen haben oder bei denen sich aus der Natur des Betriebes oder
infolge besonderer Umstände längere Arbeitsnnterbrechungen in der Woche er¬
geben haben , wenn sie hingegen am Sonntage zulässigerweise zur Arbeit ver¬
wendet worden sind, keine besondere Ersatzruhe gewährt zu werden , da sie ja
eine entsprechende Ruhezeit bereits infolge obiger Arbcitsnnterbrechung
genossen haben.

14 . Nach Z 5 der Verordnung ist die Ersatzrnhe bezüglich der in den
ZZ 3 und 4 der Verordnung bezeichnetcn Arbeiten je nach den Umständen
in der im Z 12, Absatz 2, bestimmten Weise zu gewähren . Dies gilt auch
bezüglich der in den einzelnen Gewerbebetrieben an Sonntagen verwendeten
Fuhrknechte.

15 . Bei der Ausnahme der Bestimmungen hinsichtlich der Sonntagsarbeit
und der Ersatzrnhe in die Arbeitsordnung , beziehungsweise bei der Affichiernng
dieser Bestimmungen (Artikel VI , Absatz 4 des Gesetzes), muss nach der Vor¬
schrift des Z 9, Absatz 2 der Verordnung die entsprechende Präcisiernng der
betreffenden Bestimmungen vorgenommen werden , da der Wortlaut der Ver¬
ordnung wegen der verschiedenartigen Verhältnisse in den einzelnen Betrieben
derselben Gewerbekategorie oft allgemein gehalten ist oder bezüglich der Ersatz -
ruhe mehrere Alternativen umfasst , unter welchen für das einzelne Unter¬
nehmen , beziehungsweise Arbeitspersonale , die den Verhältnissen entsprechende
Auswahl zu treffen ist.

16 . Zu Z 7 der Verordnung , womit den politischen Laudcsbehördcn die
Feststellung der erforderlichen Ausnahmen von der Vorschrift der Sonntags¬
ruhe hinsichtlich bestimmter Gewerbe übertragen worden ist, wird bemerkt,
dass unter Molkereien (lit . §) auch „Käsereien ", sofern sie gewerbliche Betriebe
bilden , inbegriffen sind.

Die von den politischen Landesbehörden erlassenen Kundmachungen , welche
zugleich im Sinne des Artikels IX des Gesetzes die Festsetzung der für den
Betrieb des Handels an Sonntagen gestatteten Stunden enthalten , sind nach
erfolgter Verlautbarung und , sofern an den Bestimmungen dieser Kundmachungen
von den politischen Landesbehörden im eigenen Wirkungskreise später Änderungen
vorgenommen werden , am Schlüsse eines jeden Vierteljahres , das erstemal
Ende September 1895 , dem Handelsministerium in Vorlage zu bringen.
Gemäß Artikel XIII des Gesetzes behalten sich die betheiligten Ministerien vor,
Abänderungen an diesen Vorschriften zu verfügen.
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17 . Sofern in Haudelsgewerbeu , dann in Prodnctionsgewerben beim
Verschleiße gewisse kleinere Znrichtnngsarbeiten in Verbindung mit dem Waren¬
verkäufe selbst nnd durch die hiebei beschäftigten Personen vorgenommen werden,
wie bei Hntmachern , Uhrmachern n . s. w ., stellt sich die Vornahme dieser
Arbeiten als eine mit dem Warenverkäufe selbst verbundene Thätigkeit in jenen
Stunden als gestattet dar , in welchen der Betrieb des betreffenden Handels-
gcwcrbes , beziehungsweise des Verschleißes bei dem betreffenden Productions-
gewerbe an Sonntagen gestattet ist . Ebenso erscheint die Ablieferung bestellter
Arbeiten beim Productwnsgewerbe an die Kunden innerhalb der für die
betreffenden Haudclsgewcrbe gestatteten Stunden als zulässig.

18 . Die selbstthätigen Verkanfsapparate (Automaten ), mittels deren
namentlich Zündwaren , Chocolate n . s. w . abgesetzt werden , sind als offene
Verkaufsstellen anznsehen.

19 . Ans der Bestimmung des Artikels XII des Gesetzes ergibt sich, dass
von Gast - nnd Schankgcwerbcn in jenen Stunden , in welchen der Handel mit
Lebensmitteln nicht gestattet ist, kalte Esswaren nicht über die Gasse verkauft
werden dürfen . Sofern mit einem Gast - nnd Schankgcwerbe ein anderes
Gewerbe (Prodnctions - oder Handelsgewerbe ) verbunden ist, müssen bezüglich
dieses letzteren Betriebes die aus den Vorschriften über die Sonntagsruhe
hervorgehenden Beschränkungen hinsichtlich der Beschäftigung von Arbeitern
und hinsichtlich des Warenverkaufes eingehalten werden.

20 . Die Sonntagsruhe beim Hausiergewerbe wird durch das Special¬
gesetz vom 28 . April 1895 (N .-G .- Bl . Nr . 60 ) geregelt . Hieuach haben die
bezüglich der Sonntagsruhe für die Haudelsgewerbe im allgemeinen oder für
bestimmte Handelszweige , beziehungsweise Warenkategorien in einzelnen Ge¬
meinden oder Gemeindctheilen erlassenen Vorschriften auch auf den Betrieb
des Hausierhandels Anwendung zu finden . Sofern einzelne politische Landes¬
behörden in ihrer oben erwähnten Kundmachung besondere Vorschriften über
das Feilbietcn im Nmherziehen (Z 60 der Gewerbeordnung ) getroffen haben,
gelten diese Vorschriften auch für das Hansiergewerbe . Wenn diese Kundmachung
dagegen keine speciellen Bestimmungen über den dem Hausiergewerbe am
nächsten verwandten Handelszweig des Feilbietens im Umherziehen (Z 60 der
Gewerbeordnung ) enthält , kommen auf den Hausierhandel die Vorschriften über
den stabilen Handel , nnd zwar wenn in der Kundmachung der politischen
Landesbehörde eine Unterscheidung nach Wareukategorien , zum Beispiel für
Lebensmittel n . s. w ., gemacht ist, je nach den Artikeln , welche der Hausierer
führt , zur Anwendung.

21 . Zufolge des Artikels XII des Gesetzes (Z 8 der Verordnung ) finden
die Vorschriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe auch ans den
Marktvcrkehr Anwendung.

22 . Im allgemeinen ist noch zu erwähnen , dass die Verwendung von
jugendlichen Hilfsarbeitern und Lehrlingen zur Sonntagsarbeit in der Gewerbe¬
ordnung insofern eine Schranke findet , als nach Z 75 a dieses Gesetzes die
Gewerbeinhaber verpflichtet sind , den Hilfsarbeitern bis zum vollendeten
18 . Lebensjahre zum Besuche der bestehenden gewerblichen Sonntagsschulen die
erforderliche Zeit einzuräumen , nnd nach Z 100 , Absatz 2, der Lehrherr die
weitergchende Verpflichtung hat , den Lehrling zum Besuche der im Z 75 a an¬
geführten Schulen , also auch der Sonntagsschulen , zu verhalten nnd diesen
Schulbesuch zu überwachen.

Auf diesen Umstand wird in der Bestimmung der Arbeitsordnung , be¬
ziehungsweise des Anschlages über die Sonntagsarbeit Rücksicht zu nehmen sein.

23 . Die Vorschriften des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 (N .-G .-Bl . Nr . 49 ),
wodurch die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger in den darin
angegebenen Beziehungen geregelt worden sind , werden durch das Gesetz über
die Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe nicht berührt.

II.

Dem Verordnungsblatte für den Dienstbereich des k. k.
Finanzministeriums (XIX . Stück ) ist nachstehende Verordnung
dieses Ministeriums ääto . 9 . Juni 1895 , Z . 15489 ( V .-Bl.
Nr . 98 ) , betreffend die Beschränkung der Sonntags¬
arbeit in den Tabaktrafiken und Lottocolleetnren,
zu entnehmen:

An die Stelle der Verordnungen vom 10 . August 1892 , Z . 13784 , und
vom 12 . Mai 1894 , Z . 19681 , V .- Bl . Nr . 15 , haben folgende Bestimmungen
zu treten:

1. In jenen Tabaktrafiken , welche mit einem der Sonntagsruhepflicht
unterliegenden Gewerbe vereinigt in demselben Locale ausgeübt werden , darf
der Tabakverschleiß an Sonntagen nur in jenen Stunden stattsinden , während
welcher der Betrieb des betreffenden Gewerbes nach dem Gesetze vom
16 . Jänner 1895 , N .- G .-Bl . Nr . 21 , der Verordnung vom 24 . April 1895,
N .-G .- Bl . Nr . 58 , und nach dem jeweiligen , von den einzelnen politischen
Landesbehördcn auf Grund der Artikel VII nnd IX des citierten Gesetzes
erlassenen Kundmachungen gestattet ist.

2 . Für alle übrigen Tabaktrafiken tritt an Sonntagen eine Beschränkung
der Verschleißzeit im allgemeinen nicht ein.

Jedoch sind Tabakverleger nnd Tabaktrasikanten , welche den Tabak¬
kleinverschleiß selbständig,  also nicht in Verbindung mit einem Gewerbe
betreiben , verpflichtet , ihrem bei diesem Verschleiße ständig beschäftigten , ent¬
lohnten Hilfspersonal an jedem zweiten Sonntag eine viernndzwanzigstündige
Ruhe zu gewähren.

Zn diesem Behnfe hat,
n) wenn in einem Tabakverschleiße zwei oder mehrere  Bedienstete ange¬

stellt sind , die entsprechende Abwechslung unter ihnen eiuzutreten;
5 ) falls nur eine  entlohnte Hilfskraft augestellt ist, der Inhaber der Tabak-

vcrschleißliceuz den Tabakverschleiß an jedem zweiten Sonntag persönlich
zu besorgen;

e) sollte letzterer zur persönlichen Verschleißbcsorgung nicht fähig sein , so
hat er hievon ohne Verzug die Anzeige an die betreffende Controls-
bezirksleitung zu erstatten ; die Finanzbehörde I . Instanz prüft dann den
angegebenen Hinderungsgrnnd nnd bestimmt im Falle der Anerkennung
desselben nach Maßgabe der Orts - nnd Absatzverhältnisse,  ob
der Tabaktrafikant den sonntägigen Tabakverschleiß durch aushilfsweise
Anstellung eines zweiten Bediensteten aufrecht zu halten hat oder ob und
für welche Sonntage die Tabaktrafik gesperrt bleiben darf.
3 . Die Ausgabe von Tabakmatcrial an die Tabaktrasikanten seitens der

Tabakvcrleger hat an Sonntagen im Sinne des A 26 der Vorschrift über den
Tabakverschlciß im großen auch fernerhin nicht stattzufinden.

4 . Die Übertretung obiger Anordnungen , welche als Ergänzung der
Vorschrift über den Tabakverschlciß im kleinen anfzufassen sind , ist von den
Finanzbehörden I . Instanz durch Geldstrafen zu ahnden , nnd zwar im ersten
Uebertretungsfalle mit einer Geldstrafe bis zu 5 Gulden , im Falle der Wieder¬
holung mit einer Geldstrafe von 5 bis 20 Gulden.

Beschwerden gegen die Verhängung dieser Geldstrafen sind binnen acht
Tagen bei der Finanzbehörde I . Instanz zu überreichen ; die Finanzbehörde
II . Instanz entscheidet über dieselben endgiltig mit Ausschließung jedes weiteren
Nccurses.

5 . Sümmtlichen Tabaktrasikanten (mit Ausnahme der Gastwirte nnd
Kaffeesieder , welche zum Tabakverschleiße an ihre Gäste berechtigt find ) ist je
ein Abdruck dieser Verordnung in der Landessprache zuzustcllen.

6 . Der Betrieb der Lottocollcctnrcn ist an Sonntagen um 12 Uhr
mittags zu schließen , insofern nicht wegen Verbindung desselben mit einem
sonutagsruhepflichtigen Gewerbe nach Analogie des Absatzes 1 dieser Ver¬
ordnung eine frühere Schließung der Collectnr eiuzutreten hat.

Die Lottogefällsdirection erhält unter einem die entsprechenden Weisungen
wegen Durchführung dieser Bestimmung.

Wien,  am 18 . Juni 1895 . (Z . 15489 .)

12 .

(Abstellung von Nbelftänden bei der Einhebnug von
Krankenversichernngsbeiträgen .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 19 . Juni
1895 , Z . 56270 (M .-Z 114587 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Es ist vorge ' ommen , dass seitens einzelner Gewerbsinhaber die doppelten
Krankeuversichernngsbeiträge von dem Lohne der Hilfsarbeiter abgezogen werden,
und dass seitens der Krankencassa für die Einhebung rückständiger Beiträge
eine Schreibgebür vom Gewerbsinhaber verlangt wurde.

Der Wiener Magistrat wird aufgefordert , in Ausübung des Anfsichts-
rechtes auf derartige Gesetzwidrigkeiten das Augenmerk zu richten und dieselben
vorkommenden Falles sofort  abznstellen.

13

(Zttlafsnng des „Ignaz Roidnerschen Fenfterpntz-
apparates ".)

Zufolge Gremialbeschlnsses des Wiener Magistrates vom
27 . Juni 1895 , Z . 89264/XIV , wurde die Benützung des von
Ignaz Noiduer,  Tischlermeister , V ., Wienstraße 32 , wohnhaft,
erfundenen Sicherheitsapparates für außerhalb der Fenster vor-
znnehmende Arbeiten , dessen Constrnction ans der von dem
Genannten vorgelegten und im Stadtbanamte aufbewahrten Skizze
zu ersehen ist, unter nachstehenden Bedingungen gestattet:

1. Zur Herstellung der nach der vorerwähnten Skizze zu construierenden
Apparate ist gesundes Holz und überhaupt tadelloses Material zu verwenden.

2 . Die Befestigung der die Arbeitsbühne nnd das Geländer derselben
versteifenden schmiedeisernen Bänder an den vertikalen Ttändcru , sowie an dem
Geländer nnd der Arbeitsbühne hat derart zu geschehen , dass hiedurch das
Holz dieser Constructionstheile in keiner Weise wesentlich geschwächt wird.

3 . Bei Benützung des Apparates ist nuter allen Umständen auch noch
der mit demselben in Verbindung zu bringende Sicherheitsgurt zu verwenden.
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It. Geletzt
voll besonderer Mehligkeit für den golilisehen Iler

mattungsdiensi.
14.

(Entlohnung des Religionsunterrichtes an Volks
und Bürgerschulen .)

Gesetz vom 21 . Mai 1895 , wirksam für das Erzherzogthum
Österreich unter der Enns , womit die 7 und 8 des Gesetzes
vom 14 . December 1888 , L.-G .-Vl . Nr . 58 , betreffend die auf
Grund des Gesetzes vom 17 . Juni 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 99,
erlassenen Bestimmungen über die Entlohnung des Religions¬
unterrichtes an den öffentlichen Volksschulen abgeändert werden.
(L.-G .-Bl . Nr . 29 vom 28 . Juni 1895 .)

Über Antrag des Landtages Mernes Erzherzogthnmes Österreich unter
der Enns finde Ich auzuordneu , wie folgt:

Artikel  1.
Die ZZ 7 und 8 des Gesetzes vom 14. December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58,

betreffend die auf Grund des Gesetzes vom 17. Juni 1888 , N .-G .-Bl . Nr . 99,
erlassenen Bestimmungen über die Entlohnung des Religionsunterrichtes an
den öffentlichen Volksschulen treten in ihrer bisherigen Fassung außer Kraft
und haben folgendermaßen zu lauten:

Z 7.
Die jährlichen Gehaltsbezügc der eigenen Neligionslehrer werden durch

die gesetzlichen Vorschriften geregelt , welche für das Diensteinkommen der welt¬
lichen Lehrer der betreffenden Schule und für die Versetzung dieser Lehrer in
den Ruhestand , sowie die Versorgung ihrer Hinterbliebenen bestehen.

Ist der eigene Neligionslehrer an einer allgemeinen Volksschule definitiv
angestellt , so wird er in die Kategorie der Volksschullehrer , ist er aber an einer
Bürgerschule definitiv angestellt , so wird er in die Kategorie der Bürgerschnl-
lehrer eingereiht.

Wenn der eigene Neligionslehrer mit jährlichen Gehaltsbezügen den
Religionsunterricht an allgemeinen Volksschulen und an Bürgerschulen zu crtheilen
haben wird , so ist derselbe für die Bürgerschule anznstellen und in die Kategorie
der Bürgerschullehrer einzureihen.

In Bezug auf die Pension wird den nach tz 1, Punkt a des Gesetzes
vom 14 . December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , definitiv angestellten Rcligions-
lehrern auch die auf Grund derselben Gesetzesstelle in provisorischer Anstellung
zurückgelegte Dienstzeit ungerechnet , wenn sie sich ohne Unterbrechung an die
in definitiver Anstellung zugebrachte Dienstzeit anreiht.

8 8.
Die Remunerationen für die eigenen Neligionslehrer (Z 1, Punkt b des

Gesetzes vom 14 . December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 ) werden für die an den
höheren Elasten einer mehr als drciclassigen allgemeinen Volksschule oder an
einer Bürgerschule ertheilten Religionsstunden von der Landesschulbehörde be¬
messen und dürfen für jede wöchentliche Unterrichtsstunde

an Bürgerschulen . 40 fl.
an Volksschulen im Schulbezirke Wien . 30 fl.
an Volksschulen in den übrigen Schulbezirken . . 20 fl.

nicht überschreiten.
Artikel  II.

Mein Minister für Cultus und Unterricht ist mit der Durchführung dieses
Gesetzes beauftragt.

Bruck a . d. Leitha , den 21 . Mai 1895.
Franz Joseph m . p.

Madeysky m . x.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1865 pnblicierten Gesetze und Verordnungen .)

tV. Reichsgesthlilail.

Nr . 84 . Gesetz vom 28 . Juni 1895 , womit die Ne¬
gierung zur weiteren provisorischen Regelung der Handelsbeziehungen mit
Spanien ermächtigt wird.

Nr . 83 . Verordnung des Gesamintministerinlns
vom 29 . Juni 1895 , betreffend die Behandlung spanischer Pro¬
venienzen bei der Einfuhr in das österreichisch ungarische Zollgebiet.

Nr . 86 . Gesetz vom 28 . Juni 1895,  betreffend die Fort-
erhcbung der Stenern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staatsanfwandes
während des Monates Juli 1895.

Nr . 87 . Coiicessionsnrkltnde vom 31 . Mai 1895
für die Localbahn Rakonitz —Pladcn — Pctschan mit der Abzweigung Protiwitz
(Luditz)—Buchau.

Nr . 88 . Gesetz vom 23 . Juni 1895 , betreffend Steuer¬
begünstigungen für die durch das Erdbeben 1895 beschädigten Gebäude im
Gebiete der Stadtgemeiude Laibach und in den durch das Erdbeben betroffenen
Bezirken von Kram und Steiermark.

Nr . 86 . Verordnung des Justizministeriums vom
23 . Juni 1895 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Pasierbiec zu
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Limanowa in Galizien.

Nr . 66 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 25 . Juni 1895 , betreffend die Befugniserweiterung des königl.
ungarischen Hauptzollamtes II . Elaste in Großwardein.

Nr . 61 . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 28 . Juni 1895 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Curorte Abbazia.

Nr . 62 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 31 . Mai 1895 , womit die Ein¬
reihung der Forstlehranstalt „in Weihwasser unter die achtclassigen öffentlichen
oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ausgestatteten Mittelschulen in Bezug
auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung für den Einjährig -Frei-
willigendienst verlautbart wird.

Nr . 63 . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen vom 22 . Juni 1895 , betreffend die Er¬
füllung der Stempelpflicht von Eisenbahnfrachtbriefcn.

Nr . 64 . Gesetz vom 6 . Juli 1895 , betreffend die Ge¬
währung von Unterstützungen ans Staatsmitteln anlässlich des Erdbebens im
Jahre 1895 in Krain und Steiermark.

L . Laudesgksetztüntl.

Nr . 26 . Gesetz vom 21 . Mai 1895 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit die ZH 7 und 8 des Gesetzes
vom 14. December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , betreffend die auf Grund des
Gesetzes vom 17 . Juni 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 99 , erlassenen Bestimmungen
über die Entlohnung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volksschulen
abgeändert werden . *)

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 3 . Juni

1895 , H . 48565 , betreffend die Eiuhebuug der Laudesfondszuschläge
für das Jahr 1895.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 11 . Juni
1895 , Z . 55019,  betreffend die den Gemeinden Groß -Poppeu , Gund-
schachen, Kehrbach, Kicking, Ladings , Rohrbach , Schlacken , Schmidbach , Thern-
berg und Voitsan ertheilte Bewilligung zur Eiuhebuug von 100 Percent der
directen Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1895.

^ '. Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Papier ans der k. k. priv . Pittcner Papierfabrik . — I . B . Wallishanffer ' s k. u . k. Hof -Buchdrnckerei , Wien.
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1. lienndmingen »iiä EnUcheidunge».
S.

(Active Militärpersonett sind der Strafcompetenz
auch der politischen Behörden entzogen . )

Der „Österreichischen Zeitschrift " für Verwaltung , XIX.
Jahrgang , S . 39 , ist Nachstehendes zu entnehmen:

Anlässlich eines Falles , in welchem ein activer Ofsicier von der politischen
Behörde erster Instanz wegen Übertretung der Eisenbahn -Betriebsordnung
(begangen durch vorzeitiges Abspringen vom Eisenbahnznge ) zu einer Geldstrafe
vcrnrthcilt worden war , hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom
3 . December 1885 , Z . 59218 , ausgesprochen , dass nach 8 53 Alinea 2 der
Wehrgesetznovelle vom 2. October 1882 (N .-G .-Bl . Nr . 153), wonach die in
activer Dienstleistung Stehenden des stehenden Heeres , der Kriegsmarine , der
Ersatzreserve und der Landwehr den militärischen Straf - und Disciplinargesetzen
unterliegen , auch die politischen Behörden zu Strafam tshandlnngeu
gegen solche Personen nicht kompetent sind — und hat dieselbe aus
diesem Grunde das betreffende Straferkenntnis behoben.

2 .

(Vereinfach,, „ gen betreffend die grnndbiicherliche
Durchführung der Abtrennung von Grundstücken für

Straftenzwecke rc. )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 10 . März 1895 , Z . 82837 (M .-Z . 48234/1 ), eine
Abschrift des nachstehenden , an die k. k. Finanz -Landes -Direction
in Wien gerichteten Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom
22 . Juli 1894 , Z . 32043 , F .-L.-D . 52891 ex 1894 intoniert:

Mit dem Gesetze vom 11 . Mai 1894 , N .-G .-Bl . Nr . 126 , betreffend die
grnndbiicherliche Abtrennung von Grundstücken zu Zwecken öffentlicher Straßen
oder Wege, ferner zu Zwecken einer im öffentlichen Interesse unternommenen
Anlage behufs Leitung oder Abwehr eines Gewässers treten wesentliche Er¬
leichterungen in Bezug auf die Herstellung der grundbüchcrlichen Ordnung
hinsichtlich der ans den gedachten Anlässen eingetretenen Veränderungen im
Grundbesitze ein.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes können in ihren Wirkungen wesentlich
gefördert werden , wenn die im grundbücherlichen Verfahren angestrebte Ver-

l einfachung und Beschleunigung auch hinsichtlich der Evidenzhaltnng des Grnnd-
steuerkatasiers in der Richtung zur Geltung kommt, dass den Transactionen
über die Grnndabtretnngen auch thunlichst bald die Stenernmschreibnng Nach¬
folgen könne.

Es sind demnach auf Gruudabtrctnngcn der gedachten Art die Bestim¬
mungen der ZZ 45 und 46 des Gesetzes vom 23 . Mai 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 83,
und der hierortigen Vollzngsverordnnng vom 11. Juni 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 91,
hinsichtlich der provisorischen Durchführung der Veränderungen in analoge An¬
wendung zu bringen.

Von der provisorischen Durchführung ist dem Grnndbnchsgerichte mittels
Anmeldungsbogens , welcher'anch die vorläufige Parcellenbezeichnung der Straßen -,
beziehungsweise Wasserbananlage zu enthalten hat , ohne dass es des Anschlusses
einer Skizze bedarf , die Mittheilnng zu machen.

In Bezug auf die Parcellenbezeichnung wird aufmerksam gemacht, dass
die Grnndabtretnngen zu öffentlichen Zwecken die Trennstücke (ganze Parcellen
oder Theile derselben) im Grundbnche bloß zur Abschreibung gelangen und in
das Verzeichnis des öffentlichen Gutes , und zwar , wenn es sich, wie z. B . bei
öffentlichen Straßen , um ein einziges Object (in der Gemeinde ) handelt , unter
einer Parcellenbezeichnung eingetragen werden sollen. Für diese Bezeichnung
hat bei netten Objecten die der letzten Parcellennummer der Gemeinde folgende
Nummer zu dienen.

Die definitive Durchführung in den Operatcn des Grundsteucrkatasters
hat nach erfolgter Vollendung der Straßen -, beziehungsweise Wasserbananlagen
im Gebiete einer Katastralgemeinde , und zwar mit Zugrundelegung der dem
Evidenzhaltnngsbeamten unter einem mit den Grnndbnchsbcscheidcn znkommcn-
den Sitnationsplänen , falls diese Behelfe bereits vorliegen , sonst aber auf Grund
der Ergebnisse der durch den Evidenzhaltnngsbeamten vorzunehmenden Ver¬
messung stattzufindcn.

In letzterer Beziehung ist Nachstehendes zu beobachten : Der Evidenz-
haltnngsbcamte hat alle mit der Vollendung der Anlage eingetretenen Ver¬
änderungen der erwähnten Art , welche ihm zur Zeit des alljährlich zn ver¬
fassenden Reiseplanes bekannt sind, und über welche ein nach der Ministerial-
verordnung vom 7. Juli 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 149 , verfasster Situationsplan
nicht vorliegt , behufs Vornahme der Vermessung in den Neiseplan einzubeziehen
und die Vermessung zu dem im Neiseplane angesetzten Zeitpunkte anszn-
führen , falls demselben nicht mittlerweile der mit dem Sitnationsplane versehene
Grnndbuchsbeschcid zngekommen sein sollte.

Insofern der Evidenzhaltnngsbeamte im Laufe der Feldopcrationsperiode
gelegentlich seines Aufenthaltes in einer Gemeinde Kenntnis davon erhält , dass
in der betreffenden Gemeinde Veränderungen infolge von Weganlagen , be¬
ziehungsweise Wasferbananlagen eingetreten sind, ist derselbe in Ermanglung
eines von einem behördlich autorisierten Privattcchnikcr verfassten Situations-
Planes gleichfalls verpflichtet , die Vermessung , und zwar noch im Laufe derselben
Feldarbcitsperiode vorznnehmen.

Werden dem Evidenzhaltnngsbeamten während der Feldoperationsperiode
Veränderungen der mehrerwähnten Kategorie aus solchen Gemeinden zur An-
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zeige gebracht , welche bei Verfassung des Reiseplaues außer Betracht geblieben
sinh , so hat der Evidenzhaltungsbeamte aleichwohl , ohne erst die Mittheilung
des Gruudbnchsbescheides von Seite des Gerichtes abzuwarteu , die Vermessung
im Znge der Ncisebewegung zu bewirken , wenn dies ohne Störung der recht¬
zeitigen Bewältigung der durch den Neiseplan gegebenen Aufgabe geschehen kann.

Die geometrische Darstellung der hieuach erhobenen Veränderungen in
den Katastralmappen wird in der Regel schon während der Feldoperations¬
periode vorzunehmen sein und darf der Wiuterperiode nur insoweit Vorbehalten
werden , als dies durch den Umfang der sonstigen , in der Sommerperiodc aus¬
zuführenden unaufschiebbaren Evidenzhaltungsamtshandlungeu gerechtfertigt
erscheint.

Den dem Grundbnchsgerichte nach erfolgter Vermessung vorschriftsmäßig
mitzutheilenden Anmeldungsbogen über die betreffenden Veränderungen ist eine
Situatiousskizze (Copie der Darstellung auf der Katastralmappe , beziehungs¬
weise Z ichnung ) nach Maßgabe der Bestimmungen des hierortigeu Erlasses
vom 6 . October 1891 , Z . 31576 , beizuschließen.

Insofern die Darstellung deS Inhaltes der Grundbuchseinlageu in den
Grundbesitzbögen der betreffenden Gemeinde bereits vollzogen ist (hierortiger Erlass
Z . 17866 ox 1882 ) und sich gelegentlich der mit Benützung dieser Besitzbögen
zu bewirkenden Anlegung des Anmeldungsbogcns ergibt , dass die Veränderung
sowohl nicht laudtüfliche als auch landtäfliche Liegenschaften betrifft , hat der
Evidcnzhallungsbeamte dem Grundbnchsgerichte , in dessen Sprengel die Liegen¬
schaften sich befinden , in jenen Fällen , in welchen der Anmeldungsbogen im
Sinne des bezogenen hierortigeu Erlasses , Z . 31576 ox 1891 , nicht bloß eine
flüchtig entworfene Zeichnung , sondern eine Copie der Katastralmappe anzu¬
schließen ist, nebst dieser die ganze Anlage umfassenden Copie mit dem An-
melduugsbogen weiters eine Mappencopie zuznmittcln , bei deren Verfassung
sich lediglich auf die durch die Anlage in den laudtäflichen Liegenschaften ent¬
standenen Veränderungen zu beschränken ist.

Diese Verfassung der Anmcldnngsbögen und der denselben beizuschließenden
Situationsskizzen hat selbstverständlich getrennt nach Katastralgemeinden zu er¬
folgen , so dass in jedem solchen Anmeldungsbogen und der dazu gehörigen
Skizze nur die in einer Katastralgemeinde eingetretenen Veränderungen dar¬
gestellt sind.

Sollte ein Anmeldungsbogen , selbst rücksichtlich der provisorischen Durch'
führung der Grundabtrennung , in dem Zeitpunkte , in welchem das Abtrennungs¬
gesuch bei dem Grundbuchsgerichte überreicht wird , diesem Gerichte noch nicht
zngekommen sein , so wird dasselbe für die neue Anlage die vorläufige Par-
cellenbezeichnung nach Maßgabe der ihm zur Verfügung stehenden Behelfe selbst
vornehmen.

Die k. k. Direktion erhält den Auftrag , die Vermessungsbeamten den
vorstehenden Bemerkungen entsprechend unzuweiseu.

Übrigens erscheint es erwünscht , dass von dem Vorstehenden auch die
politischen und autonomen Behörden Kenntnis erlangen , damit dieselben in die
Lage kommen , die Interessenten darauf aufmerksam zu machen , dass es zum
Zwecke der Beschleunigung der Steuerumschreibuug erforderlich erscheint , die
eingetretenen Besitzveränderungcn thunlichst bald dem Evideuzhaltungsbeamten
anzumelden nnd die zur provisorischen Durchführung erforderlichen Theilungs-
tabellen beizubringen.

Es ist deshalb dieser Erlass auch der politischen und autonomen Landes¬
behörde mitzutheilen.

2 .

( .Hitttauhaltttug des uubefugteu Gebrauches des
Namens und Abzeichens des rothen Kreuzes .)

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 6 . April 1895,

Z . 32304 (M .-Z . 65039/VII1 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Ans den infolge h . ä . Erlasses vom 21 . December 1894 , Z . 98104,
erstatteten Berichten der magistratischen Bezirksämter , betreffend das Ansuchen
der Bundesleitung der österreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuze um
gesetzlichen Schutz des Namens und Zeichens des rothen Kreuzes in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern wurde entnommen , dass
seitens des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Bezirk in zwei Fällen
gegen Geschäftsleute , welche sich unbefugt des Abzeichens des rothen Kreuzes
im weißen Felde bedient haben , auf Grund des 8 49 , Punkt 2 , der Gewerbe¬
ordnung strafweise vorgegangen wurde.

Nachdem diese Gesetzesstelle auf solche Fälle keine Anwendung findet,
weil es sich nicht um eine geiverbliche Auszeichnung handelt , ist das genannte
magistratische Bezirksamt in diesem Sinne zn belehren und anzuweisen , einem
allfälligen unbefugten Gebrauche dieses Abzeichens durch ein von Fall zu Fall
auf Grund des ß 7 der kaiserl . Verordnung vom 30 . April 1854 , R .- G .-Bl.
Nr . 96 , zu erlassendes Verbot entgegenzutreten.

Im XII . Wiener Gemeindegebiete blieb ein Fall des unbefugten
Gebrauches dieses Abzeichens bisher unbeauständet und ist daher das betreffende
magistratische Bezirksamt ebenfalls auzuweisen , gegen den betreffenden Geschäfts¬
mann im Sinne der citierten kaiserl . Verordnung vorzugehen.

4 .

(Abgrenzung der Gewerbebefngnis der Schlosser und
Tischler in Hinsicht ans das Anschlägen von Thnren,

Fenstern re.)
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat dein Wiener Magistrate

ihren nachstehenden an den Stadtrnth in Wiener -Neustadt ge¬
richteten Erlass ääto . 26 . April 1895 , Z . 55119 ox 1894
(M .-Z . 114599 ) , in Abschrift zukommen lassen:

Über die Eingabe der Genossenschaft der vereinigten Metallgewerbe in
Wiener -Neustadt um Abgrenzung der Gewerberechte der Schlosser und Tischler
in Hinsicht auf das Anschlägen von Thüren , Fenstern rc . findet die k. k. Statt¬
halterei nach Anhörung der n .-ö. Handels - und Gewerbekammer im Grunde
des 8 36 , Absatz 2 , des Gewerbegesetzes zu entscheiden , dass das Anbringen
von Schlössern , Schließen und Beschlägen sowohl tum Tischler an seinen eigenen
Erzeugnissen mittels der von befugten Gewerbsleuten hergestellten Schlösser
und Beschläge , als auch selbstverständlich dem Schlosser zusteht , weil nach der
gewcrbstcchlnschen Einrichtung und Entwicklung des Tischlergewerbes die von
den Tischlern hergestcllten Fenster , Thüren rc . nicht schon in ihren Holz-
bestaudtheilen , sondern erst in jener Gestaltung , welche sie durch die auch den
Schlossern zustchende Anbringung von Beschlägen und Schlössern erlangen,
als gebrauchsfähige Erzeugnisse des Tischlergewcrbes anznsehcn sind , der
Tischler sonach im Grunde des 8 37 des Gewcrbegesetzes zur Vornahme dieser
Arbeiten berechtigt sein muss.

5 .

(Evidenzhaltttng der Bezugsbewitliguugeu für Tabak¬
extra et. )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Mai 1895,
Z . 40083 (M .-Z . 85923 ) , dem Wiener Magistrate Nachstehendes
znr Kenntnis gebracht.

Mit der im Reichsgesetzblatte Nr . 45 kuudgemachten Verordnung vom
23 . März d. I . wurden die Bedingungen festgestellt , welche in Zukunft hin¬
sichtlich des Bezuges von Tabakextract zn landwirtschaftlichen Zwecken einzu¬
halten sind.

Gemäß 88 3 und 4 dieser Verordnung ist um die Bewilligung zum Be¬
züge von Tubakexleuel bei dee Vorgesetzten politischen Bezirksbchörde einzuschreiten,
welche vor Erthcilung der Bewilligung im Sinne des 8 4 der Ministerial-
Verordunng vom 21 . April 1876 , N .- G .^Bl . Nr . 60 , vorzugehen hat und die
erlheilte Bezugsbcwilligung ans all drei au den Besteller auszufolgenden
Fassnngsscheinen ansetzt.

Mit Rücksicht darauf , dass der Tabakextract verhältnismäßig sehr bedeutende
Mengen von Nicotin enthält und in die Reihe der im 8 1 61 - 7 der Ministerial-
Verordnung vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , erwähnten Gifte gehört,
wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft (der Magistrat , der Stadtrath ) zufolge
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 18 . April 1895 , Z . 828,
ausdrücklich aufmerksam gemacht und angewiesen , im Sinne des 8 14 , P . 3
der letzterwähnten Verordnung über die ausgefolgten Bewilligungen für den
Bezug von Tabakextract eine genaue Evidenz zu führen , und zwar in gleicher
Weise , wie dieselbe hinsichtlich der von ihnen ausgestellten Giftbezugsscheine
vorgeschrieben ist.

<».

(Jmpfzeugttisfe für im Deutschen Reiche Erwerb
suchende Arbeiter .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 9 . Mai 1895,
Z . 43634 (M .-Z . 88933 ) , dem Wiener Magistrate Nachstehendes
znr Kenntnis gebracht:

Dem hohen k. k. Ministerium des Innern ist laut Erlasses vom 26 . April
d . I ., Z . 11398 , die Mittheiluug zugegaugen , dass infolge Anregung der
kaiserlichen deutschen Neichsregierung von der königlichen sächsischen Regierung
angeordnet wurde , dass Anziehende fremdländische Arbeiter , iu deren Hcimats-
lande der Impfzwang nicht besteht , oder erst in den letzten zehn Jahren ein
geführt wurde , der Jmpfuug zu unterziehen siud , wenn sie sich nicht über die
erfolgreiche Impfung oder die überstaudene Pockenkrankheit anszuweiseu ver¬
mögen.

Im Interesse der alljährlich aus den Königreichen und Ländern der
diesseitigen Reichshälfte nach wachsen gehenden zahlreichen Arbeiter wird der
Magistrat infolge hoher Weisung beauftragt , diese Anordnung der sächsischen
Regierung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen , damit die in : Deutschen
Reiche , namentlich in Sachsen während des Sommers ihren
Erwerb findenden Arbeiter sich rechtzeitig mit einem Jmpfungs-
zeuguisse versehen können.
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7 .

(Purkersdorf - Assentstation .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . Mai

1895 , Z . 47161 ( M .-Z . 97118/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Über den mit dem Berichte vom 5. April 1895 , Z . 9353 , gestellten
Antrag findet die k. k. n .-ö. Statthalterei einvernehmlich mit dem k. und k.
2 . Corps -Commando in Wien und mit dem 1 k. Landwehr -Commando in
Wien die Gemeinde Pnrkersdorf im Stellungsbezirke Hietzing Umgebung als
Assentstation für die Gemeinden des gleichnamigen Gerichtsbezirkes in Gemäßheil
des Z 41 : 1, Absatz 2, der Wehrvorschriften , 1. Theil , und zwar mit Beginn
der Vorarbeiten für die nächste Stellungsperiode 1895/96 zu bestimmen.

8 .

(Die Dotationen der Curatgeistlichkeit sind von der
Entrichtung der fondsznschläge nicht befreit .)

Die k. k. Steueradministration I für Wien hat dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den I . und VHi . Bezirk mit Note vom
23 . Mai 1895 , Z . 9461 (M .-Z . 107211 ) , Nachstehendes bekannt¬
gegeben :

Der k. k. n .-ö. Landesansschuss hat mit Note vom 28 . September 1894,
Z . 36440 , anher Folgendes mitgetheilt:

Aus hierorts eingebrachten Recursen gegen die Vorschreibung von Fouds-
znschlägen zur staatlichen Einkommensteuer hinsichtlich der Congrua  der Cnrat-
geiftlichkeit hat der n .-ö. Landesansschuss die Wahrnehmung geschöpft, dass bei
den k. k. Steuerbemessnngsbehörden über die gesetzliche Berechtigung dieser
Vorschreibnng von Fondszuschlägen Zweifel bestehen.

Znr Behebung derartiger Zweifel und zur Herstellung eines gleichmäßigen
Vorganges stellt nun der n .-ö. Landesansschuss an die k. k. Finanz -Laudes-
direction das Ersuchen , die unterstehenden Stenerbemcssungsbehörden dahin
informieren zu wollen , dass die Dotationen der Curatgeistlichkeit von der Ent¬
richtung der Fondsznschläge nicht befreit sind.

Nach dem Gesetze vom 19. April 1885 , N .-G .-Bl . Nr . 17, sind die selb¬
ständigen Seelsorger berechtigt, die landesfürstlichen Steuern , die Landes -,
Bezirks - und sonstigen Zuschläge in dem Einbekenntnisse als Ausgabspostcn dem
Pfarreinkommen gegenüberznstellen (ß 3 , Punkt 2 , lit . a) und andererseits im
Sinne der zu diesem Gesetze erflossencn Durchführungsverordnung vom 20 . Jänner
1890 , R .-G .-Bl . Nr . 7, verpflichtet , diese Ausgabspost durch Vorlage des be¬
treffenden Zahlungsauftrages zu erweisen . Hieraus ergibt sich einerseits , dass
bei Schaffung des obcitierten Reichsgesctzes nicht beabsichtigt war , die Congrua
von der Entrichtung der Fondsznschläge zu befreien , und andererseits , dass
die Congrua durch die Entrichtung der Fondsznschläge nicht geschmälert werden
kann, weil die vom Religionsfonde zu leistende Ergänzung im selben Betrage
sich erhöht , auf welchen die Fondszuschläge sich belaufen.

An dieser Verpflichtung zur Entrichtung der Fondszuschläge zur Ein¬
kommensteuer tritt dadurch keine Änderung ein , dass die Matrikelführung und
der Religionsunterricht unentgeltlich  besorgt werden , da im Sinne des Er¬
lasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 12 . December 1858 , Z . 63759,
die mit Allerhöchster Entschließung vom 25 . November 1858 ausgesprochene
Befreiung von den Landes - und GruudeullastuugssvndSziischlägeu nur jenen
Geistlichen znfällt , welche den Staatsbeamten zuznzählen sind, nämlich den als
Lehrern an öffentlichen, vom Staate dotierten Volks - und Mittelschulen fun¬
gierenden Geistlichen , in Ansehung der Amtsbezüge,  die ihnen in der
erwähnten Eigenschaft ans dem Staatsschätze znkommen.

Was jedoch die mehreren katholischen Seelsorger für die Enheilnng des
Religionsunterrichtes aus Bezirksschulfonden zuerkannten Remunerationen an¬
belangt , so ist der n .-ö. Landesausschuss der Ansicht, dass der obbezogene
Fiuanzministerial -Erlass auf diese Remuneration sinngemäße Anwendung zu
finden habe, und dass sonach bezüglich derartiger Remunerationen die Vor-
schrcibung von Landesfondsbeiträgen zu entfallen hat.

Hievon wird zufolge Erlasses der k. k. Finanz -Landcsdirection vom
6 . März 1895 , Z . 12083 , wegen Einhebnng der Fondsznschläge im oben
ausgeführten Sinne gegebenen Falles die diensthöfliche Mittheiluug gemacht.

r>.
(Markierung der Schlackensteine der Österreichisch-

alpinen Montan Gesellschaft .)
Der Wiener Magistrat hat zufolge Gremialbeschlnsses vom 30 . Mai 1895,

Z . 215925 ex 1894 , unter Bezugnahme auf seinen Erlass vom 13 . November
1893 , Z . 14769 (siehe Amtsblatt Nr . 104 ex 1894 , „Verordnungen rc" XI I, 8),
gestattet , dass die Markierung der Schlackenstein-Ziegel der Österreichisch-alpinen
Montan -Gesellschast anstatt auf den Lagerflächen auf den Stoßflüchen erfolgen kann.

1«.
(Zur Handhabung des Wildschongesetzes . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 11 . Jnni

1895 , Z . 61491 (M .-Z . 135291/XV ) , Nachstehendes angeordnet:
Der n .-ö. Jagdschntzverein hat darüber Klage erhoben , dass in den

letzteren Jahren in Niederösterrcich die Übertretungen gegen das Wildschon¬
gesetz vom 19. Februar 1873 , L.-G .-Bl . Nr . 31 , und vom 11 . Februar 1882,
L.-G .-Bl . Nr . 36 , sehr überhand genommen haben.

Abgesehen davon , dass allerorts die Beobachtung der Bestimmungen
dieser Gesetze eine sehr laxe geworden sei, hatten die gepflogenen Beobachtungen
ergeben , dass dies ganz besonders in Wien der Fall ist, wo es allgemein
üblich geworden sei, dass speciell Rebhühner in den Monaten Juni und Juli
vielfach verkauft und insbesondere auch in Gasthäusern auf die Speisekarte
gesetzt werden.

Begreiflicherweise werden zu dieser Zeit Rebhühner noch als eine
Seltenheit viel besser bezahlt , als später , und hierin liege wohl in erster Linie
die Aufklärung dafür , dass speciell zu dieser Zeit die Wilddiebstähle an Reb¬
hühnern an der Tagesordnung sind und in sehr intensiver Weise mit soge¬
nannten Streichgarnen durch ganze Rotte ;: von Wilddieben , und zwar ganz
besonders in den kaiserlichen Revieren bei Himberg in schwunghaftester Weise
betrieben werden.

Der n .-ö. Jagdschntzverein hat versucht, dieser Gesetzesübertretung , soweit
als möglich , auf privatem Wege entgegen zu wirken und einzelne Besitzer von
Restaurationen irnd Gasthäusern auf diese Gesetzesübertretung und die Ver¬
antwortung der betreffenden Gasthansbesitzer im Sinne des 8 6 des Wild¬
schongesetzes aufmerksam zu machen.

'Hiebei ist aber der Verein einer merkwürdigen Gesetzesauffassung be¬
gegnet . Die Betreffenden legen nämlich die Bestimmung des 8 6 des Wild¬
schongesetzes, dass es verboten sei, Wild , z»m Genüsse zubercitet , „nach Ablauf
von 14 Tagen nach eingetretener Schonzeit zu verkaufen ", dabiu aus , dass
dieses Verbot alljährlich erst dann eintritt , wenn die Schusszeit abgelaufen und
daun neuerlich die Schonzeit eingetreten ist, also erst nach, aber nicht vor der
Sckmsszeit ; dass beispielsweise Rebhühner zwar nicht mehr vom 15 . Jänner
verkauft werden dürfen , weil die Schusszeit vom 1. August bis 31 . December
bereits abgclaufen , die Schonzeit bereits mit 1. Jänner eingetreten , und daher
14 Tage nach eingetrctener Schonzeit Rebhühner nicht verkauft werden dürfen,
dass aber in den Monaten Juni und Juli , wo die Schusszeit noch nicht ein-
gelreten , und daher die Schonzeit noch nicht uachgefolgt sei, Rebhühner
anstandslos verkauft werden dürfen.

Es liegt auf der Hand , dass diese Gesetzesausleguug eine durchaus
falsche ist, und dass das mit dem 14 . Jänner eingetrctene Verbot selbstver¬
ständlich während der ganzen Schonzeit bis zu deren Ablauf fortdanert , allein
thatsächlich soll diese Auslegung sehr verbreitet und hierauf zum Thcile die
Nichtbeobachtung der Vorschriften des Schongesetzes zurückznführen sein.

Der Wiener Magistrat wird angewiesen , im allgemeinen der strengeren
Beobachtung der Vorschriften der Wildschongesetze für Niederösterrcich seine
Aufmerksamkeit zuzuwendeu und wird insbesouders ans die vorerwähnte irrige
Auslegung des 8 6 des Wildschongesetzes aufmerksam gemacht.

Die betreffenden Genossenschaften sind zur Belehrung ihrer Mitglieder
entsprechend zu verständigen.

(Verwendung von Marken zu Lohnanszahlungen .)
Die k. k. n .- ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 15 . Jnni 1895,

Z . 55990 ( M .-Z . 113004/XVI1 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Es ist zur h. a Kenntnis gelangt , dass in manchen Gegenden die Bau¬
unternehmer , Ziegeleibesitzer , Unternehmer von Erdarbeiten , Zimmermeister,
Poliere rc. ihre Arbeiter nicht bar anszahlen , sondern denselben Marken ver¬
abfolgen , mit welchen die Arbeiter an bestimmte Geschäftsleute gewiesen werden,
von denen die Unternehmer eine Provision beziehen.

Zufolge der von den Organen der Gewerbeinspection gemachten Wahr¬
nehmungen kommt diese Unzukömmlichkcit insbesondere bei jenen Betrieben vor,
wo Bau - und sonstige Arbeitercantincn bestehen.

Der Wiener Magistrat wird auf diese missbräuchliche Anwendung von
Marken bei Lohnzahlungen , sowie auf den Umstand , dass dieser Missbrauch
zumeist mit der Einführung des Cantinwesens verbunden ist, aufmerksam
gemacht und angewiesen , gegen die Verwendung von Marken zu Lohnzahlungen,
sofern dieselbe dem 8 78 u . s. f. der Gewerbegesetz-Novelle widerstreitet , mit
aller Strenge  vorzngchen.

12
(Anerkennung der öfterr . Dampfkessel Prnsnngs - und
Revisions - Certificate in Ungarn , beziehungsweise

der nngar . Certificate in Österreich .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 18 . Jnni 1895,

Z . 51829 (M .-Z . 114590/X1V ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben :

Das königlich ungarische Handelsministerium hat unterin 2 . April 1895,
Z . 15913 , dem hohen k. k. Handelsministerium bekauntgegeben , dass die mir
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der Note desselben vom 29 . November 1894 , Z . 57241 , betreffend die Kessel-
prüfungs -Angelegenheiten für die ungarischen Seefahrzenge , ausgesprochene
Anerkennung der österreichischen Dampskefsel -Erprobungs - und Nevisions-
Certificate in den Ländern der ungarischen Krone sich nur auf die Dampf¬
kessel der Seefahrzenge bezog,  die österreichischen Locomotiv - und
Binnenschiffahrts -Kessel aber bereits auf Grund der Verordnung des be¬
standenen königlich ungarischen Ministeriums für Commnnication und öffent¬
liche Arbeiten vom 7. Dccember l869 , Z . 14930 , in den Ländern der
ungarischen Krone volle Giltigkeit besitzen. Die betreffenden Certificate sind
lediglich behufs Constatierung der Identität und zur Evideuzhaltung der
königlich ungarischen Gencral -Jnspection für Eisenbahnen und Schiffahrt vor-
znlegen.

Auf die in Ungarn ausgestellten Stabil - und Locomobil -Kessel erstreckt
sich die Giltigkeit der österreichischen Kessel-Erprobnngs -Nevisions -Certisicate
nicht , da die Bestimmungen des Kessel-Normativs vom 12. November 1886,
Z . 22790 , ausdrücklich vorschreiben , dass die Erprobung solcher Dampfkessel
in den Ländern der ungarischen Krone vorznnehmen ist.

Angesichts dieser Mittheilung hat das hohe k. k. Handelsministerium die
mit dem h. o. Erlasse vom 13. Mai 1895 , Z . 7666 , bekanntgegebene , von
dem genannten Ministerium mit dem Erlasse vom 16 . Jänner d. I ., Z . 67979
ox 1894 , ausgesprochene Erklärung , betreffend die Anerkennung der ungarischen
Dampfkessel -Certisicatc in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern dahin modificiert , dass diese Anerkennung auf die Hierlands ausge¬
stellten Stabil - und Locomobil -Kessel keine Anwendung findet.

Hievon der Magistrat im Nachhange zum h. ö. Erlasse vom 13 . Mai
1895 , Z . 7666 (siehe Amtsblatt Nr . 52 , „Verordnungen rc." VI , 9) , in die
Kenntnis gesetzt wird.

13 .
( .Hitttalrhaltlllig der Verwendung gesundheitsschäd¬

lichen Papieres zur Cinhnllnttg von Esswaren . )
Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 24 . Jaul

1895 , Z . 53278 (M .-Z . 118428 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Laut Berichtes der Statthaltern in Triest an das hohe k. k. Ministerium
des Innern ist ermittelt worden , dass in einer Anzahl von Handelsgeschäften
in Triest , welche Esswaren verschleißen , zur Einhüllung derselben Papiere ver¬
wendet wurden , welche als durch Zusatz von Schwcrspath (Barinmsnlsat , Per-
mancntweiß ), der sich beim Verbrennen des Papieres durch Grünfärbung der
Flamme kenntlich macht , oder mit Gips (Calcinmsulfat ) oder Kaolin künstlich
schwer gemacht erwiesen , und theils ans ausländischen , theils ans einer in¬
ländischen Papierfabrik bezogen wurden.

Da Esswaren durch derartiges Umhüllnngspapier , welches schon auf der
Wage eine Benachtheilignng der Consnmenten verursacht , in einem die Gesundheit
derselben beeinflussenden Maße verunreinigt und denselben insbesondere durch
das mit Schwerspath versetzte Papier , wie durch Versuche ermittelt wurde,
giftige Wirkungen beigebracht werden können , ist laut Erlasses des eingangs
erwähnten hohen k. k. Ministeriums vom 26 . Mai 1895 , Z . 12853 , derlei
Papier als Hülle von Esswaren durchaus nicht geeignet und dessen Verwendung
zu diesem Zwecke gemäß der Bestimmungen der Stäats -Ministerial -Verordnnng
vom 1. Mai 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 54 , und der Ministerial -Verordnungen vom
2 . Juni und 20 . November 1877 , N .-G .-Bl . Nr . 43 und 105 , unstatthaft.

Hievon wird der Magistrat zum Zwecke entsprechender Überwachung der
genauen Befolgung dieses Verbotes behufs Hintanhaltnug des gedachten Unfuges
mit dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, dass dieser Erlass unter einem auch
den magistratischen Bezirksämtern znkommt.

14 .
(Vergütung von Spitalskofteu für das österr .-nngar.

Rudolfs -Spital in Kairo .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Juni

1895 , Z . 28315 ( M .-Z . 120941/XV1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 14 . März 1895,
Z . 4324 , Nachstehendes anher eröffnet:

Nach einer Mittheilung des k. und k. Ministeriums des Äußern hat das
k. und k. Consulat in Kairo bei der Ersatzforderung der Verpflegsgebüren,
welche für mittellose , im österr .-nngar . Nudolfs -Spitale in Kairo behandelte
Angehörige Österreichs erwachsen waren , an die betheiligten k. k. Landesstellen
das Ersuchen gerichtet , die betreffenden Ersatzbeträge der Verwaltung des ge¬
nannten Hospitales im Wege des gedachten Consularamtes mittels Post¬
anweisungen kostenfrei zu übermitteln.

Diesem Ansuchen ist bis jetzt nur der oberösterreichische Landesansschnss
nachgekommen ; während die übrigen Ländesstellen , durch welche Curkosten an
das Krankenhaus in Kairo zur Refnndiernng gelangten , die bezüglichen Be¬
träge in barem mittels Postwcrtsendnng übermachten , obgleich einige von ihnen
in dem die Geldsendung begleitenden Schreiben ausdrücklich bemerkten , dass
die Ersatzbeträge an Verpflegsgebüren , um welche cs sich handelte , mit Post¬
anweisung anfgegeben wurden.

Durch die Barsendnng von solchen Kostenersätzen erleidet nun aber die
Spitalsverwaltnug einen doppelten Verlust , weil sie nicht bloß alle möglichen

Geldsorten und Münzen der verschiedenen Wertgattnngen von Goldmünzen und
Banknoten bis zu Scheidemünzen herab , welche fast sämmtlich in Egypten in
hohem Grade in ihrem Werte vermindert oder desselben ganz beraubt sind,
an Zahlnngsstatt übernehmen muss , sondern außerdem noch für die Weiter¬
beförderung der Geldpakete von Alexandrien bis wohin diese im Jnlande bloß
anfgegeben zn werden pflegen , nach Kairo die bedeutenden Gebürcn des
egyptischcn Posttarifes zu tragen hat.

Nachdem diese Umstände eine Ausnahme von dem bisher gebräuchlichen
Znstellungsmodus gerechtfertigt erscheinen lassen, wird der Magistrat anf-
gefordert , zn veranlassen , dass künftighin S p ita ls kost e n für das österr .-
nngar . Nnd olfs - Spital in Kairo im Wege des dortigen k. und k.
Consnlates mittels Postanweisungen kostenfrei vergütet werden
kö n neu.

Derartige von den österreichischen Postämtern bis zur „Höhe von 500 fl.
zur Beförderung übernommenen Beträge werden von diesen Ämtern nach dem
jeweiligen Conrswerte der 20 Francs -Stücke in die Frankenwährnng in Gold
nmgerechnet und gelangen am Bestimmungsorte auf Grund dieser Um¬
rechnung zur Auszahlung an den Adressaten.

Schließlich wird bemerkt , dass die bezüglichen Zuschriften nach wie vor
versiegelt an das politische Expedit des Ministeriums des Äußern zur Weiter¬
beförderung übermittelt werden können.

15 .

(Vorlage der Tabellen über die Infektions¬
krankheiten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli
1895 , Z . 38562 (M .-Z . 124I04/VIH ) , Nachstehendes angeordnet:

Bei Zusammenstellung der Landessummarien bezüglich der von den
Bezirksbehörden gemäß dem h. ä. Erlasse vom 5. Jänner 1891 , Z . 140,
alljährlich bis 1. März vorzulcgende Jahresberichts Tabellen über Jnfcctions-
krankheiten hat sich gezeigt , dass diese Tabellen derart unregelmäßig und ver¬
spätet einlangen , dass die Actualität der das Land umfassenden diesbezüglichen
Nachwcisungen verloren geht.

Da es bei regelmäßiger Vormerkung und Ergänzung der aus den vier-
wöchentlichen Napportstabellen über Jnfectionskraukheiten sich ergebenden Daten
leicht möglich wird , bald nach Schluss jedes Jahres die betreffenden Jahres-
übcrsichten fertigzustellen , so wird der Magistrat hiemit angewiesen , diese
letzteren künftighin gleichzeitig mit den die darauffolgende I . Berichtsperiode
behandelnden Tabellen einzusenden und das in dieser Hinsicht Erforderliche
sogleich zn veranlassen.

I«.
(Verbot der Einfuhr des I . Barthol 'fchen Haarfarbe-

Mittels „Krillochroill ".)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli 1895,

Z . 53327 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:
Anlässlich eines Ansuchens um Bewilligung zur Einfuhr des Haar¬

färbemittels „Krinochrom " von I . Barthol  ans Berlin hat die k. k. Landes¬
regierung in Salzburg dieses Präparat einer fachmännischen Untersuchung
unterziehen lassen, bei welcher in einem Bestandtheile desselben ein Gehalt von
salpetersanrcm Silberoxyd nachgcwiesen wurde . Auf Grund dieses Befundes
wurde die Einfuhr des genannten Artikels nicht gestattet.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 28 . Mai d. I ., Z . 12989 , zum Zwecke der Handhabung der
Bestimmungen der Verordnung des Staatsministerinms vom 1. Mai 1866,
R .-G .-Bl . Nr . 54, in die Kenntnis gesetzt.

17 .

(Zur Statistik der körperlichen Gebrechen der nicht
affentierten Wehrpflichtigen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli 1895,
Z . 60445 (M .-Z . 123813/XV1 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Nur für die statistische Darstellung der körperlichen Gebrechen der nicht
assentierten Wehrpflichtigen in jenen Fällen die Grundlage zn gewinnen , wenn
im ärztlichen Gutachten über einen der Stellungs -Commission Vorgeführten
zwei  oder mehrere Gebrechen angeführt werden , hat das hohe k. k. Ministerium
für Landesvertheidigung laut Erlasses vom 20 . Juni 1895 , Z . 15900/3565 II n,
im Einvernehmen mit dem hohen k. n . k. Neichs -Kricgsministerinm anznordnen
befunden , dass in der Stellungsliste nach Angabe des das Gutachten ab¬
gebenden Militärarztes das für den Untanglichkeitsbefuud maßgebendste der
angeführten Gebrechen zn unterstreichen ist.

Hievon wird der Magistrat ^znr genauen Darnachachtung bezüglich des
dortamts zu führenden Pares der Stellungsliste in die Kenntnis gesetzt.
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18 .

(Michpslichtigkeit der irr Fabrikei » verwettdeteu
Wägemittel .)

Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juli
1895 , Z . 58776 ( M .-Z . 127984/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

über die von einem Aichinspectorate an das hohe k. k Handelsministerium
gestellte Anfrage , ob die in Fabriken verwendeten Wägemittel zu den im
öffentlichen Verkehre verwendeten Wagen und Gewichten gehören , hat dieses
hohe Ministerium im Einvernehmen mit dem hohen Ministerium des Innern
der betreffenden Landcsstelle Folgendes eröffnet:

Die Verwendung von Maß - und Wägevorrichtnngen in Fabriken ist,
wenn die Messungen und Wägungen weder in öffentlichen Verkaufsstätten noch
zur Berechnung von Verdienstbeträgen , Arbeitslöhnen , Fährlöhnen , Natural¬
leistungen , sondern nur zu Calculationen und für die interne
Manipulation in den Magazinen , Werkstätten  n . dgl . vorgenommen
werden , als im öffentlichen Verkehre stattfindend nicht anznsehen.

Es kann daher im Sinne des Artikels Xl des Gesetzes vom 23 . Juli
1871 , R .-G .-Bl . Nr . 16 ox 1872 , des 8 1 der Ministerial -Verordnung vom
28 . März 1881 , N .- G .-Bl . Nr . 30 , betreffend die Nachaichnng der zum
Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre dienenden Maße , Gewichte , Wagen
und sonstigen Messapparate , dann der aichpflichtigen Fässer , und der Ministerial-
Verordnung vom 28 . März 1881 , N .- G .-Bl . Nr . 31 , womit ein Verbot der
Aufbewahrung von , den bestehenden Aichvorschriften nicht entsprechenden
Maßen , Gewichten und Wagen in den Verkanfsstätten der Gewerbetreibenden
erlassen wurde , in den Fällen der obbezeichnetcn Art der ausschließliche Ge¬
brauch von geaichten , respective nachgeaichten Objecten nicht vorgeschrieben
werden.

Um die Frage zu entscheiden , ob die in einer Fabrik verwendeten Maß-
und Wägemittel der Aich - , beziehungsweise Nachaichpflicht unterliegen , sind
daher in jedem einzelnen Falle vorerst Erhebungen zu pflegen , um sicherstellen
zu tonnen , zu welchen Zwecken die Messungen und Wägungen mit den be¬
treffenden Maß - und Wägemitteln vorgenommen werden.

Die betreffenden Erhebungen sind , falls die Gemeinde der zunächst ihnen
obliegenden Verpflichtung über Maß und Gewicht , d . i . der Aufsicht über die
Einhaltung der diesbezüglich erlassenen Vorschriften nicht gehörig Nachkommen,
beziehungsweise es unterlassen , oder verweigern sollten , ihrer diesbezüglichen
gesetzlichen Verpflichtung gerecht zu werden , in Gemäßheit des Erlasses des
Ministeriums des Innern vom 4 . Juli 1889 , Z . 12862 , von den politischen
Behörden erster Instanz zu veranlassen , denen für den Fall , als sich hiebei die
unterlassene Beobachtung der Maß - und Gewichtsordnnng oder anderer in
Betreff der Aichnng erlassenen Gesetze und Vorschriften ' Herausstellen sollte,
zufolge des Erlasses des Ministeriums des Innern vom 6 . Juni 1876,
Z . 6266 , die bezügliche Strafamtshandlnng obliegt.

Der politischen Behörde steht frei , zu dieser Amtshandlung Aichbedicnstete
des betreffenden Bezirkes zuzuziehen.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 10 . Juni 1895 , Z . 3557 , znr Darnachachtung in Kenntnis
gesetzt.

IS.
( « oncttrsmasseverwalter — zur (Hewerbezttriicklegttttg

berechtigt . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juli

^895 , Z . 61797 (M .-Z . 32879 , I . Bezirk ), dem magistratischen
Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk Nachstehendes mitgetheilt:

Die k. k. Statthalterei hat mit der Entscheidung vom 11 . Juli 1894,
Z . 52302 , dem Nccnrse des Hof - und Gcrichtsadvocatcn Dr . L. A . in Wien
als Masseverwalters im Concnrse des K . N . gegen die d . ä . Entscheidung
vom 15 . Juni 1894 , Z . 26640 , mit welcher seine Anzeige über die Znrück-
legnng des von N . betriebenen Gewerbes , nämlich des Spiegel - und Nahmen¬
verschleißes mangels einer Erklärung des Cridatars über die Zustimmung znr
Anheimsagnng nicht znr Kenntnis genommen wurde , keine Folge gegeben , da
dem Masseverwalter nach den Bestimmungen der Eoncursordnnng ' nur die
Vermögensverwaltung im Concnrse und demnach nicht das Recht znsteht , ans
die von den Cridataren erworbene Gewerbsbefngnis , welche sich als ein per¬
sönliches Recht derselben darstellt , ohne ihre Zustimmung zu verzichten.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat lant Erlasses vom 26 . Juni
1895 , Z . 3406 , über den von Dr . A . gegen diese Statthalterei -Entscheidnng
ergriffenen Ministerialrecnrs ansznsprechen befunden , dass die bezogeneil
abweislichen Erledigungen nicht als gesetzlich begründet erkannt werden , und
zwar aus nachstehenden Erwägungen.

Znr Fortführung eines Gewerbes für Rechnung der Masse während
einer Concursabhandlnng bedarf es gemäß 8 56 der Gewerbegesetznovelle vom
15 . März 1883 , N .-G .- Bl . Nr . 39 , weder einer neuen Anmeldung noch
Concession.

Ans dieser Bestimmung im Zusammenhalte mit der Überschrift dieses
Paragraphen „ Übergang der Gewerbe " ergibt sich, dass , falls eine gewerbliche
Unternehmung m die Verwaltung der Loncursmasse einbezogen wird das
Gewerberecht von dem Gewerbsinhaber , welcher infolge Concnrseröffnnng sein
Vermögen nicht mehr selbst verwalten und das betreffende Gewerbe nicht ' mehr

selbständig betreiben kann , ans die Glüubigerschaft übergeht , und dass letztere
im Grunde der , der Concnrsmasse im 8 56 Alinea 5 der bezogenen Gewerbe¬
gesetznovelle ausdrücklich eingerüumten Befugnis bezüglich dieses Gewerbes
die weitere Verfügung allein zu treffen berechtigt ist.

Diese im Gcwerbegesetze enthaltene Anordnung steht aber auch mit den
Bestimmungen der Eoncursordnnng vom 25 . December 1868 , R .- G .-Bl . Nr . 1
ex 1869 , im Einklänge.

Nach § 1 derselben erlangt die Gesammlheit der Gläubiger durch die
Eröffnung des Concnrses das Recht , das Vermögen des zahlungsunfähigen
Schuldners in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen und zu ihrer Be¬
friedigung zu verwenden und ergibt sich ans der rechtlichen Stellung der
Gläubigerschaft znm Concursvermögen , dass in dem Falle , als die Fortsetzung
des Gewerbebetriebes unmittelbar das mit der Concnrseröffnnng ans die
Gläubigerschast übergegangene Verfügnngsrecht derselben über das Concurs-
vermögen berührt , welche Voraussetzung auch im vorliegenden Falle zutrifft,
es ausschließlich in die Entschließung der Gläubigerschaft gestellt sein muss , ob
sie das Gewerbe sortführen oder den Betrieb desselben einstellcn will.

Diese Befugnis hat im 8 142 Abs . 2 der Concnrsordnnng klaren Aus¬
druck gefunden ; indem daselbst die Umstände angeführt werden , unter welchen
die einstweilige Fortführung des Geschäftes des Gemeinschnldners als zulässig
erklärt ist.

Hicmit ist zugleich , nachdem der Masseverwalter Vertreter der Glänbiger-
schaft und Verwalter des in den Concurs gehörigen Vermögens ist , übrigens
bei allen wichtigeren Verwaltungshandlungen den Beschluss des Glänbiger-
ausschnsses einznholen hat (88 76 , 78 , 140 der Eoncursordnnng ), ausgesprochen,
dass demselben auch die Berechtigung nicht abgcsprochen werden kann , den
Geschäftsbetrieb einznstellen und die diescrwegen weiters erforderlichen Rechts¬
handlungen vorzunchmen , eventuell das Gewerbe zurückzulegen.

Diese Berechtigung muss dem Masscverwalter eingeräumt sein , da nach
den bestehenden Erwerbstenervorschriftcn die Verbindlichkeit der Masse zur
Zahlung der Erwerbsteuer selbst bei dem Nichtbetriebe des Gewerbes bis zu
dessen gänzlicher Zurücklegung fortwährt , somit es Pflicht des Masseverwalters
ist, im Falle der Nichtfortführung des Gewerbes durch Anheimsagnng des¬
selben die Concnrsmasse von der Steuerentrichtung zu befreien.

Auch geht aus den Verhandlungsacten hervor , dass der Betrieb des
Geschäftes des K . N . thatsächlich Mitte April 1894 eingestellt und Dr . L. A.
mit Bescheid des Handelsgerichtes in Wien vom 4 . Juni 1894 , Z . 98665,
beauftragt wurde , die Geschäftszurückleguug bis znm I . Juli 1894 auszuweisen.

2 «.
(Zttlassmrg verdübbelter Hohlziegelmanertt zur

Abtheilnttg von (Heschäftsloealitäten . )
Über Ansuchen des Stadtbaumeisters Georg Demski,

IX ., Günthergnsse 3 , wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom
1l . Juli 1895 (M .-Z . 39642/IX ) die Herstellung verdübbelter
Hohlziegelmaneru zur Abtheiluug von Geschäftslocalitäten mit
Ausschluss der Verwendung derselben als Wohuuugs -Abschluss-
maucru unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Zur Herstellung derartiger Mauern darf zum Mörtel nur Portland-
Cemeut oder Weißkalk mit mindestens einem Drittel Portland -Cementznsatz als
Bindemittel verwendet werden.

2 . Zur Verdübbelung der Mauerziegeln dürfen nur Dübbeln aus ge¬
branntem Thon von wenigstens 80 mm Länge und 20/30 mm Querschnitt
angewendet werden.

3 . Die Aufführung der Mauern hat in sorgfältiger Weise zu geschehen
und sind die Dübbeln unter Anwendung von Mörtel in die Hohlräume der
Ziegel einzuführen.

4 . Die Hohlziegelmauern sind nur auf Geschosshöhe zulässig ; die neben¬
einanderstehenden Ziegeln sind mindestens durch je zwei Dübbeln zu verbinden.

5 . Beim Zusammenstöße mit anderen Mauern ist für eine sorgfältige
Verbindung , bei eingebauten Thüren und Fenstern für eine Abstreifung der
anschließenden Manertheile vorzusorgen.

Sollten sich auf Grund von Erfahrungen weitere Bedingungen als
nöthig ergeben , so wird sich die Stellung von solchen Vorbehalten.

21 .
(Das Ztttshilfspersonale im Kasfeehansbetriebe —

nicht versichernngspftichtigü)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 13 . Juli 1895,

Z . 64103 ( M .-Z . 130349/XVIII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Das h . k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 29 . Juni 1895,
Z . 27753 , dem Necurse der genossenschaftlichen Krankencassa der Kaffeehaus¬
gehilfen Wiens gegen die h . ä . Entscheidung vom 28 . Mürz 1895 , Z . 3725,
mit welcher in Bestätigung des d. ü. Bescheides vom 6 . September 1894,
Z . 142959 , entschieden wurde , dass die im Kaffeehausbelriebe an Sonntagen rc.
aushilfsweise aufgenommenen sogenannten „ Helfer " bei der genossenschaftlichen
Krankencassa nicht versichernngspflichtig sind , aus den Gründen der ange¬
fochtenen Entscheidung keine Folge zu geben gefunden.

Die Beilagen des Berichtes vom 3 . Mai 1895 , Z . 80136 , folgen zurück.
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22 .

(Dampfkessel -Untersuchung . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm l4 . Juli 1895,

Z . 60209 , Nachstehendes kuudgemacht:
In Gemäßheit des Z 4 der Ministerial -Verordnnng vom 1 . October

1875 (R .- G .-Bl . Nr . 130 ) winde dem Inspektor der Dampfkessel -Untersuchung
und Versicherungsgesellschaft a . G -, Aurel Celebrini  iu Wieu , die Autorisation
zur Erprobung und Überwachung der den Mitgliedern der genannten Gesell¬
schaft gehörigen Dampfkessel in Niederösterreich crtheilt.

23 .

(Obligatorische Führung von Marken ans Sensen,
Sicheln und Strohmessern . )

Verordnung des Handelsministeriums vom 15 . Juli 1895
(R . -G .-Bl . Nr . 120 ) , betreffend die obligatorische Führung von
Marken auf Sensen , Sicheln und Strohmessern:

Auf Gruud der W 6 und 31 des Gesetzes vom 6 . Jänner 1890
(N .-G . -Bl . Nr . 19 ) , betreffend den Markenschutz , wird verordnet wie folgt:

1 . Sensen , Sicheln und Strohmesser im fertigen oder unfertigen Zustande
dürfen nicht eher in Verkehr gesetzt werden , das heißt die am Standorte des
Unternehmens gelegenen und zu demselben gehörigen Erzeugungs - und Auf-
bewahrnngsstätten nicht eher verlassen , bevor sie mit einer im Sinne des
Gesetzes vom 6 . Jänner 1890 (N .- G .-Bl . Nr . 19 ) registrierten Marke nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen versehen worden sind.

' 2 . Jede Sense , Sichel und jedes Strohmesser darf nur mit einer einzigen
Fabricationsmarke versehen werden , die für das Unternehmen , in welchem
diese Ware erzeugt wurde , registriert sein muss und mit der die Ware sodann
in den Handel zu kommen bestimmt ist.

3 . Diese Fabricationsmarke ist ans die Ware im glühenden Zustande
derselben vor ihrer Härtung mit entsprechender , eine nachträgliche Ummärknng
ansschließender Deutlichkeit , in einer in der Sensen - , Sichel - und Strohmesser¬
industrie herkömmlichen Größe und ans jener Stelle der Ware anfznschlagen
oder anfzuprägen , an welcher die Märknng je nach der für das Absatzgebiet
bestimmten Fa §on der Ware allgemein üblich ist.

4 . Die von den Erzeugern neben ihrer Fabricationsmarke allfällig
gebrauchten Namen , Firmen , Wappen , Auszeichnungen , Etablissements-
hezeichninigen , Jnnnngszeichen und Qualitätsbezeichnungen (Beischläge ) sind
den Waren in derselben Weise wie die registrierte Fabricationsmarke anf-
zuschlagen oder anfzuprägen.

5 . Neben der vorschriftsmäßig anfgeschlagenen oder ausgeprägten Fabri-
cationsmarke ist die Anbringung von Etiketten , Aufschriften und sonstigen
Ausstattungen ans Sensen , Sicheln und Strohmessern nur dann gestattet,
wenn hiedurch die Fabricationsmarke nicht verdeckt und die Herkunft der
Ware ans ihrer Erzcugnngsstätte für den Käufer nicht verschleiert wird.

6 . Diese Verordnung tritt sechs Monate nach dem Tage ihrer Kundmachung
in Kraft.

Mit demselben Zeitpunkte tritt die Verordnung des Handelsministeriums
vom 16 . April 1890 (R .- G .-Bl . Nr . 67 ) außer Wirksamkeit.

24 .

(Nürnbergerwarenhändler zum Verkaufe von Uhren
berechtigt . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat unterm 15 . Juli 1895,
Z . 50621 (M .-Z . 34133/B .-A . I ) dem magistratischen Bezirks¬
amte für den I . und VIII . Bezirk nachstehende Entscheidung intimiert:

Die k. k. Statthalterei findet über den Necurs des Fr . T ., Nürnbeigcr-
warenhändlers in Wien , gegen das d. ä . Erkenntnis vom 20 . Juli 1894 , Z . 326
Str .-R ., mit welchem derselbe wegen Überschreitung seines Gewerbebefngnisses
durch Verkauf von Uhren gemäß §131  der Gewerbeordnung mit 3 fl ., eventuell
18 Stunden Arrest bestraft  wurde , das angefochtene Erkenntnis mangels eines
strafbaren Thatbcstandes zu beheben , weil Nürnbergerwarenhändler gleich den
Galanteriewarenhändlern berechtigt erscheinen , Uhren jeglicher Art , somit auch
Taschen - und Reisenhren , zu führen.

25 .

(Russische Passvorschriften . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 17 . Jnli
1895 , Z . 4347 ( M .-Z . 136704 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Nach einer dem hohen k. k. Ministerium des Innern zngekommenen
Mitthkilnng des hohen k. und k. Ministeriums des Äußern haben sich mit
Rücksicht darauf , dass die russischen Vertretnngsbehörden auf Grund der ihnen
zugekommenen Weisungen die Vidiernng der Pässe für den Eintritt nach Russ¬
land nur gegen Nachweis der christlichen Religion der Passinhaber vornehmen,

in lebter Zeit die Fälle gemehrt , dass Reisende ans Österreich sich wegen Be¬
stätigung ihrer Religion an die k. und k. Botschaft in Berlin gewendet haben.

Da dieselben jedoch in den meisten Fällen nicht in der Lage waren , den
Beweis ihrer Angehörigkeit zum Christcnthnm durch Docnmente zu erbringen,
ergab sich die Nothwendigkeit einer Anfrage bei der Heimatsbehörde und dem¬
zufolge für die Passbesitzer Verlust an Zeit und Geld . ^ ^ ,

Um daher österreichische Staatsangehörige , welche nach Russland sich zu
begeben beabsichtigen , vor derlei Unzukömmlichkeiten zu bewahren , wird der
Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf den Erlass vom 14 . October 1893,
Z . 6726 lUlls . (siehe Amtsblatt Nr . 94 ex 1893 , „ Verordnungen rc . XI , 9 ." )
aufgefordcrt zu veranlassen , dass dortamts im Falle der Einbringung von
Gesuchen um Ausstellung von Reisepässen überhaupt , insbesondere solcher für
Russland , den Passbewerbern die hinsichtlich des Eintrittes nach
Russland bestehenden besonderen Erfordernisse b ekan  n tzn  g eb  e n
und dieselben ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden , dass die Vidiernng
der Pässe seitens der kaiserlichen russischen Vertretnngsbehörden nur gegen den
bei diesen Behörden zu erbringenden Nachweis der christlichen Religion
der Passinhaber vorgenommen wird.

26 .

(Die Angestellten der Arbeiter - Unfallversicherungs-
Anstalt — nicht versichernngspslichtig . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 17 . Juli 1895,

Z . 65037 (M .-Z . 136776/XXIII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 1. Juli 1895,
Z . 15951 , dem Nccurse der Bezirkskrankencassa in Wien gegen die h . ä . Ent¬
scheidung vom 13 . April 1895 , Z . 103004 , mit welcher in Bestätigung des d. ä.
Bescheides vom 13 . December 1894 , Z . 206596 , ausgesprochen wurde , dass
die Angestellten der Arbeiter -Unfallversichernngs -Anstalt in Wien der Kranken-
versichernngspflicht nicht unterliegen , ans den Gründen der angefochtenen Ent¬
scheidung keine Folge gegeben.

Die Beilagen des Berichtes vom 22 . Mai 1895 , Z . 94509 , folgen zurück.

27 .

(Stempelbehandlnng der Ansuchen um Ertheilung
vouAttstragsscheittenundderAussertigungderselbeu .)

Das k. k. Ekittral -Taxamt hat mit Note vom 20 . Jnli 1895,
Nr . 44291/VI (M .-Z . 142156/XVIII ) . dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Anlässlich einer vom magistratische » Bezirlsamte für den XV . Bezirk
mittels Note vom 9 . März 1894 , Z . 6194 , hieher gestellten Anfrage , wie die
auf Grund des Z 60 , Absatz 3 , der Gewerbeordnung (Gesetz vom 15 . März
1883 , Nr . 39 N .- G .-Bl .) den Austrägern nnd kleinen Gewerbslenten aus-
gefertigten Erlaubnisscheine (auch Austragsscheine genannt ) nnd die diesfälligcn
Protokollaransnchen und Eingaben um Ertheilung solcher Erlaubnisscheine nach
dem Stempelgesetze zu behandeln sind , hat das hohe k. k. Finanzministerium
zum Zwecke eines einheitlichen Vorgehens in dieser Gebürenfrage mit dem
Erlasse vom 7 . Mai 1895 , Z . 3453 ', intimiert mit dem hohen Erlasse der
hohen k. k. n .- ö. Finanz -Landesdirection vom 22 . Juni 1895 , Z . 37086,
Nachstehendes angeordnet : , .

Die Ansuchen von Gewerbetreibenden um Ertheilung der un z 60,
Alinea 3 , der Gewerbenovelle vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , vor¬
gesehene Bewilligung zur Feilbietung ihrer Erzeugnisse innerhalb der Gemciud-
von Haus zu Hans unterliegen nach der im Alinea 1 des Schlagwortes
„Befugnis " des Tarifcs zum Gebürengesetze berufenen T .-P . 13 , lik . b , Punkt 2,
des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .- G .- Bl . Nr . 89 , dem Stempel von
1 fl. für den ersten Bogen und die über die Ertheilung dieser Bewilligung
zur Ausfertigung gelangenden Erlaubnisscheine der Gewerbebehörde nach dem
Schlagworte „ Erlaubnisscheine " , beziehungsweise nach der im Alinea 3 des
bezogenen Schlagwortes „ Befugnis " berufenen T .-P . 7 , lit . des Gebüren-
gesetzes dem Stempel von 1 fl . vom ersten Bogen.

Alan beehrt sich, dem löblichen Magistrate der Reichshanpl - und Residenz¬
stadt Wien hievon mit dem Ersuchen Mittheilnng zu machen , von dieser hohen
Entscheidung die unterstehenden magistratischen Bezirksämter mit Ausnahme
des unter einem verständigten magistratischen Bezirksamtes für den XV . Bezirk
ehelhnnlichst verständigen zu wollen.

28 .

(Fütterung der am Borfteuviehmarkte St . Marx ein¬
gestellten Schweine .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 24 . Jnli 1895 , Z . 17375
ax 1894 , Nachstehendes kundgemacht:

Über eine Beschwerde der Vorstehnng der Fleischselcher - Genosseuschast
darüber , dass die zum Verkaufe bestimmten Schweine noch kurz vor Beginn
des Marktes mit nicht unbedeutenden Quantitäten Futter versehen werden , hat
der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshanpl - nnd Residenz-
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stadt Wien bestellte Herr k. k. Bezirkshauptmann Dr . v. Fricbeis  nach
Anhörung des Beirathes in der Sitzung vom 16 . d. M . aiiznordnen befunden:

1. dass die Fütterung der am Borstenviehmarktc nntcrgebrachku Schiveine
ain Vortage des Markttages im Winter , d. i. vom I . October bis 3l . März,
bis 6 Uhr , und im Sommer , d. i. vom 1. April bis 30 . September , bis 8 Uhr
abends beendet sein muss und dass am Markttage selbst in Gemäßheit des
8 47 der Marktordnung die zum Verkaufe angemeldeten Schweine , ohne Rücksicht
darauf , ob dieselben in den Szälläsen oder in den Schweineställcn oder in der
Verkaufshalle lagern , vom Beginn des Markttages an bis zum Schlüsse des
Marktes weder gefüttert noch getränkt werden dürfen;

2 . dass die für einen Markttag zum Verkaufe nicht angemeldeten , in den
Szälläsen oder Schweinestallnngen befindlichen Schweine , insoweit dieselben nicht
nach den jeivcilig bestehenden Verordnungen zum Verkaufe anfgetrieben werden
müssen, erst nach Vollzug des Auftriebes , d. i. nach 8 Uhr früh , gefüttert
werden dürfen.

Eine Ausnahme wird bezüglich jener Schweine zugcstanden , welche für
einen bestimmten Markt angemeldet worden sind, aber ohne Schuld des Ver¬
senders infolge allgemein bekannter oder uachgewiescner Zufälle als Transport¬
störungen , Elementarereignisse n. s. w. nicht rechtzeitig am Markte eintreffen
konnten , sich aber bereits mehrere Tage am Transporte befanden.

Tiefe Kundmachung tritt mit 1. August 1805 in Wirksamkeit und wird
die Außerachtlassung derselben nach H 21 der Marktordnung für den Wiener
Cenlral -Viehmarkt geahndet.

2S.

(Neriregistriernng und Erneuerung der Registrierung
von gewerblichen und Handelsmarken .)

Auf Grund des Markenschutz -Gesetzes vom 6 . Jänner 1890,
N .-G . Bl . Nr . 19, des Gesetzes vom 30 . Juli 1895 , womit das
Gesetz vom 6 . Jänner 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 19 , betreffend den
Markenschutz , ergänzt , beziehungsweise abgeändert wurde ( N .- G . Bl.
Nr . 108 ) , der mit Erlass des k. k. Handelsministeriums vom
18 . April 1890 , Z . 15377 , verlambarten Instruction und der seit
der Wirksamkeit des erstbezeichneten Gesetzes ( 19 . Mai 1890 ) er-
flossenen diesbezüglichen Erlässe des k. k. Handelsministeriums hat
die Handels - und Gewerbekammer in Wien zur Z . 5346 ex 1895
nachstehende Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen hinans-
gegeben:

I. Bei dev Anitttldiiiig von Marken zur Ncnrcgistliernng sind beizn-
bringeu , widrigenfalls die Negistvievnn g nicht vovgenommen wird:

1. Dev Nachweis über den Besitz dev Unternehmung,  für welche
die Marke bestimmt ist, deren Bezeichnung und Standort,  als : Gewerbe¬
schein. Erwerbstenerschein , Privileginmsnrknnde und dergleichen.

2. Die Angabe der Waren,  bei welchen die Marke in Anwendungkommt.
Bei Marken , welche für solche Waren bestimmt sind, die entweder ans

verschiedene» Materien hergestellt werden , wie manche Knöpfe , Bijonteriewaren,
Pfeifen rc., oder welche fachmännische, beziehungsweise technische Benennungen
zum Gegenstände haben , wie beispielswcise „ Maschinenpacknngen (Dichtungen ) :c."
sind auch jederzeit die Materien , ans welchen die Waren erzeugt werden , resp.
für welche die Marken bestimmt sind, anznqeben . (H.-M .-E . vom 19 . Juni
1891 , Z . 25684 .) ^

3. Vier ganz gleiche Exemplare  der Marke , die keinerlei Correctnren
(Radierungen , Ausschnitte und dergleichen) enthalten dürfen , welche über die
Authenticität der Marke Zweifel anfkommen ließen (H.-M .-E . vom 17. März
1891 , Z . 10351 ) und die nur das ans der Ware oder ans der Verpackung,
beziehungsweise dem Gefäße angebrachte Zeichen  in seiner Flächen¬
erschein  nng , nicht aber eine Ansicht der verpackten, mit der Marke versehenen
Ware enthalten . (H.-M .-E . vom 7 . Jänner 1893 , Z . 65969 ans 1892 .)

4 . Ein für den Buchdruck geeignetes Clieh 6 (Bildstock) der Marke ; dasselbe
darf höchstens  20 ein lang und 13 em breit sein und muss dessen Kegel-
(Drnck- oder Schrift -) Höhe genau 25mm  betragen . (Für den Druck eignen
sich nur solche Cliches , deren llnterlagsstöcke in Prismaform ansgeführt sind.
Cliches mit chlindrischcn srnndenj Untcrlagsstöcken sind für den gedachten Zweck
nicht verwendbar .)

Für solche Markenschutzwerber , welchen die Beibringung eines geeigneten
Cliches ans irgendeinem Grunde nicht möglich oder lhnnlich erscheint, kann über
ihre ausdrückliche  Erklärung ans deren KosttN gegen vorherige Einsendung
der erforderlichen Behelfe ein Clicho von der k. k. Hof - und Staatsdrnckerci
angefertigt werden . Zn diesem Behufs müssen von Marken , welche ans litho¬
graphischein Wege hergcstellt werden , zwei bis drei Abzüge vorgelegt werden.
Diese Abdrücke sind ans präpariertem Umdruckpapier (China -, Kreide - oder
transparentem Unidrnckpapier ), wie solches in Lithographic -Utcusilienhandlnngen
zu bekommen ist, mit guter , fetter llmdrnckfarbe , welche ebenfalls käuflich ist,
herznstellen . Die Abdrücke müssen rein und scharf sein und dürfen nicht zn-
sammengebogen oder anfeiiiandcrgelegt werden . Die Versendung der Abdrücke
in Brieten empfiehlt sich nicht ; dieselben müssen derart verpackt werden , dass
die gedruckten Stellen freiliegen und beim Transporte weder gerieben noch
gedrückt werden tonnen . Ferner empfiehlt es sich, die Abdrücke kurz vor ihrer

Versendung Herstellen zu lassen ; keinesfalls dürfen sie über acht Tage alt sein.
(H.-M .-E . vom 4 . Mai 1891 , Z . 18819 .)

5. Die Angabe,  in welcher Weise die Marke angebracht  wird,
nämlich , ob sie ans die Ware , deren Umhüllung , Verpackung gedruckt oder als
Etiqnette und dergleichen verwendet wird.

Bei solchen Marken , welche ans mehreren Thcilen bestehen, ist genau
anzngeben , ans welchem Thcile der Ware oder deren Verpackung jeder einzelne
Markentheil verwendet wird . (H.-M .-E . vom 16. April 1894 , Z . 17989 .)

6. Die Negistriei ungstaxe  von 5 fl. ö. W . für jede Marke und
eine Stempelmarke von 50 kr. zur Stempelung des Negistriernngsccrtisicates.
(H -M .-E . vom 30 . Mai 1890 , Z . 22951 .)

7. Bei Marken für Materialien , wie Metüll , Thöü , Glach Holz und
dergleichen und Wklrcü daraus , wenn die Marken eingedrückt (ausgeprägt)
werden , von Inländern drei,  von Ausländern zwei  Exemplare der Probe¬
stücke mit eingedrückten (ausgeprägten ) Markenbildern.

Jedes Probestück muss an einer außerhalb des Markenbildes gelegenen
Stelle dnrchlocht sein behufs Anbringung der Bezeichnung , zu welcher Marke
das bezügliche Probestück gehört . Die Probestücke haben das Markenbild in
natürlicher Größe darzustellen und müssen in den Dimellstonelt sö gehalten sein,
dass außerhalb des Markenbildes ei» Rand von nicht mehr als  2 em verbleibt.

Die Probestücke sind sofort  bei der Registrierung beiznbrin  gen . Nur
in jenen Fällen , wo die Herstellung derselben besondere umständliche Vor¬
richtungen (z. B . Zeichenhämmcr ) erfordert und die Beschaffung solcher Vor¬
richtungen nicht gleich thnnlich ist, kann eine angemessene Frist zur nachträgliche»
Beibringung der Probestücke mit dem Beisätze bewilligt werde », dass nach
fruchtlosem Verstreichen des Termines die vorläufig eingetragene Marke als
nicht registriert angesehen wird . (H.-M .-E . vom 24 . October 1890 , Z . 45951 .)

Die Probestücke müssen ans demselben Materiale  sein , aus dem die
maikengeschützte Ware besteht. Es ist daher beispielsweise unzulässig , die Probe¬
stücke zu Marken für Sensen nicht in dem Sensenmateriale selbst, sondern in
einem weicheren Stoffe , wie Blei , Zinn und dergleichen vorznlegen . (H .-M .-E.
vom 1. März 1891 , Z . 736 .) Nur für Waren , welche (wie z. B . Seifen)
rascher Zerstörung ansgesetzt sind, tonnen Probestücke in Gips beigebracht werden.

Bei Marken , welche in die Verpackung oder auf die Gefäße und Um¬
hüllungen und dergleichen von Waren eingedrückt oder ausgeprägt werden , sind
gleichfalls Probestücke vorznlegen , welche ans demselben Materiale hergestellt
sein müssen , aus dem die Verpackung oder das Gefäß n . s. w. besteht, worauf
die Marke bei ihrer praktischen Verwendung angebracht wird . (H .-M .-E . vom
6. Juli 1894 , Z . 34971 .)

8 . Zn Marken , bei welchen Bildnisse des Kaisers  oder von Mit¬
gliedern des kaiserlichen Hauses , eine Auszeichnung (Ordcnsabzeichen , Aus-
stellungsmedaillen ), der kaiserliche Adler oder ein öffentliches Wappen (Staats - ,
Landes -, Städte -, Gemeinde -, Geuossenschaftswappeu ), dann das Abzeichen der
Gesellschaft vom rothen Kreuze einen Bestandtheil  bilden , der Nachweis
der Berechtigung zur Führung dieser Zeichen.

Ebenso ist bei Marken , welche die Bezeichnung , wie : K. k. ausschl . priv .,
Patent , privilegiert , patentiert :c. enthalten , vor der Registrierung die Richtigkeit
dieser Angaben durch die Verleihungsdecrete oder Privileginmsnrknnden nach-
znweisen . (H.-M .-E . vom 25 . October 1890 , Z . 45951 .)

Das mehrfache  Abdrucken einer und derselben Ausstellnngsmedaille
oder einer ähnlichen Auszeichnung ans einer Etikette ist unstatthaft . (H .-M .-E.
vom 16. Mai 1892 , Z . 21801 .)

Wappenbilder,  welche bloß das Gepräge von öffentlichen Wappen
tragen , ohne zu den wirklich bestehenden öffentlichen Wappen zu gehören , sind
von der Registrierung nicht ansgeschl offen,  und ist auch die Registrierung
von Marken und Bestaudtheilen , die daS Gepräge eines F amilien Wappens
tragen , von dem Nachweise der Berechtigung zur Führung des Wappens nicht
abhängig. (H .-M .-E . vom 15. Juni 1892 , Z . 25539 .)

9. Die über einen ertheilten Nückziehnngsrathschlag (Verständigung gemäß
Z 18 des Markenschutz-Gesetzes) m o dificierten Marken  werden nach jeder
Richtung hin wie neu zu registrierende  Marken behandelt . (H .-M .-E.
vom 15. December 1891 , Z . 55147 .)

II . Von der Registrierung sind nnsgcschlosscn Marken , welche:
a) ausschließlich Bildnisse des Kaisers oder von Mitgliedern

des kaiserlichen Hauses  enthalten;
b) bloß in Staats-  oder anderen öffentlichen Wappen (Staats -, Landes -,

Stadt -, Gemeinde -, Genossenschaflswappen ), Zahlen , Buchstaben (auch
Monogrammen ) oder solchen Worten bestehen, die ausschließlich  An¬
gaben über Ort , Zeit oder Art der Herstellung , über die Beschaffenheit,
über die Bestimmung , über Preis -, Mengen - oder Gewichtsverhältnisse
der Ware enthalten;

o) bloß in Ordensabzeichen oder Ansstelln ugsmcdaillen  bestehen
(H.-M .-E . vom 12. Februar 1891 , Z . 48324 ) und 18. April 1891,
Z 15716 ) ;

ck) zur Bezeichnung von bestimmten Warengattuugen im Verkehr allgemein
gebräuchlich  sind;

o) unsittliche oder Ärgernis erregende oder sonst gegen die öffentliche Ordnung
verstoßende Darstellungen , Aufschriften oder solche Angaben  eIn¬
halten , welche den th ursächlichen geschäftlichen Verhältnissen
oder der Wahrheit nicht entsprechen  und zur Täuschung des con-
snmierenden Publicums geeignet sind.
Falls etwaige Zweifel über die Zulässigkeit solcher Aufschriften oder An¬

gaben nicht schon durch die oben (I . , 1 und 8) angeführten Nachweise behoben
werden können, ist ein besonderer Nachweis  zu erbringen , dass diese An¬
gaben den thalsächlichen geschäftlichen Verhältnissen und der Wahrheit entsprechen.
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Markeuaufschriften , welche eine mit den geschäftlichen Verhältnissen der
die Registrierung werbenden Firma scheinbar nicht übereinstimmende Waren-
gattnngbezeichnnng enthalten , ist ein Beisatz anznfügcn , der deutlich erkennen
lässt , dass die in der Marke enthaltene Ortsbezeichnnng nicht auf die Herkunft
der Ware , sondern ans deren Qualität Bezug hat , also etwa die Angabe des
Etablissements oder des Ortes , wo das Erzeugnis tatsächlich hergestellt wird.
Die in Verbindung mit einer falschen Ortsangabe leicht misszuverstehendcn
Worte : „Echte. . . .Qualität " , z. B . „ Echte Pariser Qualität " ohne die
nothwendige Hinweisung ans den wirklichen Erzeugnngsort , sind nicht gestattet.
(H .-M .-E . vom 17 . October 1890 , Z . 42894 .)

Marken , welche ans Grund des H 21 a, b oder o des Gesetzes vom
6 . Jänner 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 19, gelöscht sind, sowie Marken , die mit den
gelöschten Marken verwechslnngsfähig ähnlich sind, dürfen für die Waren , für
welche sie registriert wurden , oder für gleichartige Waren zu Gunsten emes
anderen als des letzten Besitzers oder seines Rechtsnachfolgers erst nach Ablauf
von zwei Jahren seit dem Tage der Löschung im Register der Handels - und
Gewerbekammer vom neuen registriert werden.

III . Der Beisatz ans Marken , dass diese auch in anderen Farbenvarietäten
als in der angemeldeten Farbe gebraucht werden , ist unstatthaft . (H.-M .-E.
c-x 1890 , Z . 42512 .)

Inwieweit die Anwendung einer Marke durch eine fremde Person in
einer anderen als der registrierten Farbe als strafbare Nachahmung zu betrachten
ist, unterliegt der richterlichen Entscheidung.

Wünscht der Schutzweiber sein hinterlegtes Markend ild auch in anderen
Farben oder Farbencombinationen ausdrücklich geschützt  zu sehen, so hat
er dieselbe in jeder einzelnen Farbe oder Farbencombination selbständig zur
Registrierung zn bringen (H.-M .-E . vom 1. März 1891 , I . 736 ), was bei
allen jenen Marken unerlässlich erscheint, wo die Farbe allein oder in Com-
bination mit der Zeichnung ein charakteristisches Merkmal des Markenbildes
ist. Hingegen wird die mehrfache Registrierung einer Marke in verschiedenen
Farben dann entbehrlich sein, wenn die Farbe gegenüber der Zeichnung mehr
nebensächlich oder doch für den Gesummteindrnck der Marke nicht entscheidend
ist. Als nebensächlich erscheint auch die Grundfarbe des Stoffes , auf welchem
die Marke ansgeführt ist. (H.-M .-E . vom 13. März 1892 , Z . 57944 .)

Das Alleinrecht zum Gebrauche einer vorschriftsmäßig hinterlegten Wort-
marle erstreckt sich nicht bloß auf den Gebrauch dieser Marke in ihrer hinter¬
legten Form , sondern auch ans den Gebrauch in solchen Ausführungsformen,
durch welche das geschützte Wort oder die geschützten Worte in anderen Schrift¬
lichen , Farben oder Größen zur Gänze oder theilweise wiedergegeben werden,
(ß 2 des Gesetzes vom 30 . Juli 1895 fR .-G .-Bl . Nr . 108s .)

IV.  Die Registrierung von Beischlagen zu den Marienbildern (Wappen,
Jnnnngszeichen und dergleichen ), deren Führung durch specielle Vorschriften
einzelnen Gruppen von Gewerbetreibenden als Vorrecht ertheilt wurde , erfolgt
nur gegen den Nachweis der Zugehörigkeit zn den betreffenden Gruppen.

Beischläge , welche mit Marken zugleich registriert werden , erscheinen
hic durch als Bestandtheil der Marken und müssen daher die Clichos und Probe¬
stücke auch den Beischlag enthalten . Sollten die betreffenden Marken aber auch
ohne Beischlag in Verkehr gesetzt werden , so sind sie nur dann des Schutzes
sicher, wenn sie auch noch abgesondert ohne  Beischlag registriert wurden.
(H.-M .-E . vom 1. November 1890 , Z . 40740 .)

V.  In Betreff solcher Marke », welche auf den damit bezeichneten
Waren absichtlich oder zufällig doppelt abgebildet erscheinen, wird cs sich
empfehlen , nebst  der einfachen Marke auch ihre Verdoppelung registrieren zn
lassen, um für jeden Fall des gesetzlichen Schutzes sicher zu sein und gegenüber
späteren Anmeldern der Doppclmarke die Priorität zn genießen . (H .-M .-E . vom
1. November 1890 , Z . 40740 .)

VI.  Die Verweigerung der Registrierung von Marken wegen Abganges
der in I , Punkt 8, erwähnten Erfordernisse oder, weil sie unter die von der
Registrierung ausgeschlossenen (II ) fallen , wird dem Markeuschutzwerber schriftlich
bekanntgegebcn und steht demselben zn, binnen 30 Tagen hei der Handels - und
Gcwcrbekammer eine Beschwerde an das k. k. Handelsministerium einznbringen.
Falls letzteres sodann die Eintragung der Marke verfügt , wird dieselbe mit
dem Zeitpunkte der ursprünglichen Anmeldung registriert.

VII.  Für die Erneuerung der Markenrcgistricrnng , welche im Sinne
des tz 16 des Markenschutz Gesetzes alle zehn Jahre stattznfiuden hat , gelten
dieselben Bestimmungen , wie für die Nenregistriernng und sind alle jene
Belege,  welche bei der Anmeldung von Marken zur Nenregistriernng angeführt
erscheinen (I) und außerdem das Certificat über die ursprüngliche
Registrierung  der Marke beizubringen.

Die vorznlegenden vier Markenexemplare müssen mit den seinerzeit hinter¬
legten Marken vollkommen identisch sein. Marken , welche durch Beifügung von
Zusätzen (Auszeichnungen , Medaillen und dergleichen) gegenüber den ursprünglich
registrierten ein verändertes Bild  darstellen , werden als Neuregistriernncsen
behandelt . Zusätze sind nur zulässig, wenn die Marke hiedurch kein verändertes
Bild erhält . Wenn daher alte Marken,  welche dem neuen Markenschutz-
Gesetze nicht entsprechen, kleine Zeichenznsätzc (Sterne , Ringen , s. w.) erhalten,
wodurch das Gesammtbild  keine auffallende Veränderung erleidet , so ist die
Möglichkeit gegeben, diese Marken nicht als neu , sondern als erneuert zn
registrieren , um ihnen die ursprüngliche Priorität zu wahren . (H.-M .-E . vom
29 . Juni 1890 , Z . 27 .707 .)

Bei Marken , welche innerhalb der zehnjährigen Geltungsdauer ihre
Besitzer gewechselt  haben , beziehungsweise welche umschrieben wurden , ist
das Datum der ursprünglich erfolgten Registrierung (nicht der
Umschreibung)  für den Zeitpunkt der 'Erneuerung maßgebend.

VIII . Umschreibung der Marken . Wenn das Markenrecht durch Besitz-
Wechsel ün Unternehmen an einen neuen Besitzer übergegangen ist, hat dieser,
außer wenn das Unternehmen durch die Witwe oder einen minderjährigen
Erben des Markeninhabers , oder für Rechnung einer Verlassenschafts - oder
Concnrsmassa fortgeführt wird , binnen drei  Monaten nach erfolgter Er¬
werbung des Besitzes die Marke auf seinen Namen umschreiben  zn lassen,
widrigenfalls das Markenrecht erlischt.

Zur Umschreibung des Markenrechtes hat der Bewerber den Beweis der
Erwerbung des betreffenden Unternehmens , das Negistriernngscertificat , die
Taxe von 5 fl. und eine Stempelmarkc von 50 kr. ö. W . beiznbringcn.

IX.  Auf ausländische Markeuschutzwerber finden die vorstehenden Be¬
stimmungen gleichfalls Anwendung  und sind ausländische Marken sowohl
bei der Handels - und Gewerbekammer in Wien , als auch bei jener in Budapest
zur Registrierung zn bringen . Hiebei haben Ausländer nach Maßgabe des
zwischen den bciheiligten Staaten bestehenden Neciprocitälsverhältnisses auch
das Certificat über die erfolgte Registrierung ihrer Marke im Heimatlande
im Originale oder in einer beglaubigten Abschrift zn erbringen . Wenn ans
diesem Certificate die Bezeichnung und der Standort der Unternehmung , dann
die Waren , für welche die Marke bestimmt ist, ersichtlich sind, ist die Bei¬
bringung der oben unter I , Punkt 1 und 2, angeführten Belege nicht erforderlich.

Marken voll Angehörigen Gro ßbri tanni ens  sind bei der Registrierung
einer Überprüfung auf ihre Negistrierbarkeit nach österreichischem Rechte nicht
zu unterziehen , wenn der Nachweis erbracht wird , dass dieselben im Heimat-
laude registriert sind. (H.-M .-E . vom 10. Februar 1893 , Z . 26756 .)

Desgleichen sind die Marken von Angehörigen Frankreichs  auf ihre
Übereinstimmung mit den ReglstnernngsvoraNssetzlingen beS österreichischen
Gesetzes nicht zu überprüfen , sobald der Nachweis erbracht wird , dass die
Marke in Frankreich registriert ist. (H.-M .-E . vom 23 . October 1894 , Z . 27407
ox 1892 .)

Angehörige des Deutschen Reiches,  sowie die ihnen gleichgestellten
Personen, ' welche die ihnen im Art.  3 nnd  4 des Übereinkommens zum gegen¬
seitigen Schutze der Erfindungen , Marken und Muster zwischen Österreich-
Ungarn nnd dem Deutschen Reiche vom 6 . Deccmbcr 1891 eingeränmten Rechte
(Schutzberechtignng vom Tage der Registrierung im Heimatlande , wenn die
Anmeldung in den Gebieten des anderen vertragsschließenden Theiles binnen
einer Frist von drei Monaten erfolgt ) hinsichtlich Marken in Anspruch nehmen,
haben bei der Anmeldung beiznbringen:

a) Ein beglaubigtes Exemplar der im Deutschen Reiche überreichten Marke;
d) eine Bescheinigung über die erfolgte Eintragung dieser Marke in das

Markenregister oder ein Exemplar des „ Deutschen Reichs -Anzeigers " mit
der Bekanntmachung der erfolgten Eintragung , nnd

c) eine Bescheinigung über den Tag der erfolgten Anmeldung dieser Marke,
sofern nicht ein diese Angabe enthaltendes Exemplar des „Deutschen
Reichs -Anzeigers " beigcbracht wird . Alle Beglaubigungen müssen von
den für die Entgegennahme der Anmeldungen zuständigen Behörden
(kaiserliches Patentamt oder Gericht ) ansgestellt sein. (Verordnung des
k. k. H .-M . vom 8 . November 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 214 .)
Um Verzögerungen und Unterlassungen des zweiten Ncgistriernngsactes

vorzubeugen , haben fremdländische Markeuschutzwerber,  sofern sie
nicht etwa bereits bei Vorlage der Marken zur hicrortigen Registrierung den
Nachweis über die erfolgte Registrierung in Budapest beibringcn , die Registrierung
bei der Handels - und Gewerbekammer der anderen Reichshälfte binnen 30 Tagen
vorzunehmcn und sich hierüber durch Vorlage des Registriernngscertificates
der Bndapester Handels - nnd Gcwerbekammer auszuweisen.

Die zehnjährige Markenschutzdaner , beziehungsweise die Frist für die
Nenregistriernng nach Z 33 des Markenschutz-Gesetzes ist vom Tage des zweiten
Negistricrnngsactes zn rechnen . Dagegen wird der zuerst erfolgten Registrierung
einer ausländischen Marke bei einer oder der anderen der beiden Handels¬
kammern in Wien oder Budapest , als dem Beginne eines Doppclactes , die
Bedeutung beigelegt , dass von diesem Zeitpunkte an die Priorität des Marken¬
rechtes allerdings ' unter der Voraussetzung zn rechnen ist, dass der zweite
Negistrierungsact nachfolgt . (H.-M .-E . vom 14. October 1892 , Z . 49543 . )

Zur raschen und sicheren Durchführung der Registrierung und behufs
Vermeidung zeitraubender Correspondenzen empfiehlt es sich für Ausländer , bei
Anmeldung mit der Registrierung entsprechend bevollmächtigte  Vertreter
ans hiesigem Platze zn betrauen-

Ebenso ist es angezeigt , jede hinsichtlich der Vertretung eintretendc Ver¬
änderung unter Vorlage der Vollmacht des neuen Vertreters bei dem Marten-
registriernngsamte anznmelden.

Ist ein Vertreter nicht ordnungsmäßig angemeldet , so kann über ein ans
Löschung der Marke gerichtetes Begehren auch ohne Anhörung ihres Besitzers
erkannt werden . (Z 5 des Gesetzes vom 30 . Juli 1895 sR .-G .-Bl . Nr . 108s.)

X.  Das Matkeiirkgistricruligsaint der n.-ö. Handels- nnd Gewerbe¬
kammer (Wien , I ., Wipplingerstraßc 34) ist an allen Wochentagen  von
9 Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags geöffnet und kann daselbst auch in das vom
k. k. Handelsministerium veröffentlichte „Central -Markenregister " Einsicht ge¬
nommen werden.

(Zulassung des Johann Müller scheu Häugegerustes .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 31 . Juli 1895 , Z . 85204/IX,

nachstehende Verfügung getroffen:
Über Einschreiten des Johann Müller,  Maurermeisters , VII . Bezirk,

Mariahilferstraße 62 , um Bewilligung znr Verwendung seiner in den vor¬
gelegten Plänen und der Beschreibung dargestellten Hängcgerüste findet der
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Magistrat auf Grund der M 94 und 100 der Bauordnung für Wien die
allgemeine Verwendung dieser Hängegerüste im Wiener Gemeindegebiete auf
Widerruf und unter folgenden Beschränkungen zuzulussen:

1. Für die Herstellung der Gerüste darf nur gesundes Holz , sowie über¬
haupt nur tadelloses Materiale verwendet werden und sind die in dem an¬
geschlossenen Plane enthaltenen Dimensionen der tragenden Coustructionstheile
genau einznhalten.

2 . Es dürfen keine Gerüste von mehr als 10 m Gesammtlänge bei Höchst-
entfernung von Aufhäugetaschen von 6 m zur Anwendung kommen.

3. Die Tragseile (Hanfseile ) müssen wenigstens 20 mm und die Sicherheits¬
seile 25 mm Durchmesser besitzen und dürfen ans dein Gerüste nicht mehr als !
drei Mann gleichzeitig arbeiten.

4. Die Sicherheitsseile sind bei Benützung der Hängegerüste stets in
Anwendung zu bringen und ist bei deren Befestigung an den Ansschnssbalken
dafür zu sorgen , dass ein Abgleiten über den Kopf der Balken ausgeschlossen
erscheint.

5 . Die an Flaschcnzügcn befestigten Haken sind im eingehängten Zustande
derart zu versichern, dass ein Heransgleiten ans den Hakenöhren nicht möglich ist.

6 . Bei den am Ansschnssbalken befestigten Anhüngeöhr ist zwischen
Schraubenmutter und oberer Balkenfläche eine 3 mm starke eiserne Unterlags¬
platte einznlegen und muss bei angezogener Mutter ein Stück Spindel von ^
2 em Länge mit Gewinde über den Kopf der Mutter hiuausragen.

1. DÜe zur Auflagerung des Pfostenbelages dienenden , in 90 cm Ent - ^
fernnng von einander die beiden Tragbalken verbindenden schmiedeisernen !
Bolzen haben einen Durchmesser von 27 mm zu erhalten und sind die beiden
Tragbalken an jenen Stellen mit 50 mm breiten und 2 mm dicken, dieselben !
vollständig umfassenden schmiedeisernen Bändern gegen Aufspalten zu armieren.

8 . Die bereits in Verwendung gestandenen Hängegerüste sind sofort im
Sinne obiger Bedingungen umznändern und sind bei Verwendung der Hänge¬
gerüste die Bestimmungen der magistratischen Kundmachung vom 8. Jänner 1894,
Z . 1528 , genau einznhalten.

Die Ergänzung der Bedingungen für den Fall der Nothwendigkeit,
sowie der Widerruf der Bewilligung für den Fall der Nichtbefolgnng einer der
allgemeinen oder besonderen Bedingungen wird Vorbehalten.

(Bestellung eines königlich griechischen General¬
en nsnis . )

Die k. k. n .- v. Statthaltern hat mit Erlass vom 3 . August 1895 , ^
Z . 4618/k 'r . (M .-Z . i 44822 ), dem Wieuer Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben auf Grund eines vom ^
k. und k. Ministerium des Äußern erstatteten allernnterthänigsten Vortrages mit !
Allerhöchster Entschließung vom 12 . Juli d. I . dem österreichischen Staats - !
ungehörigen Georg Ritter v. Metaxa  in Wien die Annahme des ihm ver¬
liehenen Postens eines königlich griechischen Generalconsuls in Wien unter der
Bedingung , dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictions-
Verhältnissen keinerlei Änderung eintrete , allerguädigst zu gestatten und dem
bezüglichen Bestallungsdiplome desselben das Allerhöchste Exequatur huldreichst ;
zu ertheilen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in die Kenntnis
gesetzt, dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft auznerkennen und zur >
Ausübung seiner Consularfunctionen zuzulassen ist.

32 .

(Zeitungsverschleih ans den Wiener Bahnhöfen an
Sonntagen . )

Die k. k. n .-v. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . August
1895 , Z . 66403 (M .-Z . 145798/XVII ) , dem Wieuer Magistrate
Nachsteheudes zur Keuutuis gebracht:

In Erledigung des mit dem d. ä. Berichte vom 5 . Juli 1895,
Z . 87952 , anher vorgelegten Ansuchens der Zeitnngsverschleißer auf den
Wiener Bahnhöfen nimmt die k. k. Statthalterei keinen Änstand , bis zur
definitiven Regelung im Vcrordnungswegc den ZeilnngSverkuus uns den
Wieuer Bahnhöfen an Sonntagen von Uhr früh bis ich4 Uhr nachmittags
zu gestatten.

Hievon sind die Betheiligten entsprechend zu verständigen.
Die Beilagen des Berichtes vom 5 . Juli 1895 , Z . 87952 , folgen zurück.

33 .

ungebürlich belasten und zur Herstellung eines gleichförmigen diesbezüglichen
Vorganges in beiden Ncichshälften hat das hohe k. k Ministerium des Innern
nach Einvernahme mit dem kön. nugar . Ministerium des Innern laut Erlasses
vom 4 . Juli 1895 , Z . 30533 ex 1894 , Nachstehendes angeordnet:

1. Die Spitalsverweisung einer Person erfolgt durch die zuständige k. k.
Statthalterei beziehungsweise Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Landesansschusse , im Falle wahrgenommener missbräuchlicher Inanspruchnahme
der öffentlichen Spitalspflege , eventuell über Änlangen des Landesausschusses
oder über Ansuchen der zahlungspflichtigen Heimatsgemeinde aus Grund der
vorgelegten Spitalsbehaudlungsscheine , aus welchen die Dauer der jeweiligen
Spitalsaufeuthalte und die gewohnheitsgemäß fingierte Krankheit der betreffenden
Person zu entnehmen ist, welche die Ausweisung als gerechtfertigt erscheinen lassen.

Die Namen der Spitalsverwiesencn sind mit allen bezüglichen Daten den
Verwaltungen der öffentlichen Krankenanstalten des eigenen Verwaltnngsgebietes,
sowie den übrigen politischen Landesbehörden behufs Mittheilnng an die unter¬
stehenden Krankenhausverwaltungen , desgleichen an das kön. ungar . Ministerium
des Innern und die kön. croat . Landesregierung mitzutheilen.

2. Jede seit dem 1. Oktober  1895 erfolgte Ausweisung einer Person
von der Aufnahme in eine öffentliche Krankenanstalt in den im Reichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern erlischt nach Ablauf von 3 Jahren
vom Datum der betreffenden Ausweisungs -Verordnung an gerechnet und ist
nach Ablauf dieser Zeit der Name des betreffenden Spitalsverwiesenen aus dem
bei den öffentlichen Krankenanstalten zu führenden diesbezüglichen Protokolle
zu löschen, wenn nicht die Ausweisung der betreffenden Person erneuert wurde.

8. Die Namen jener Spitalsverwiesenen , welche bis zum 1. Juli 1886
in den Simulanten -Protokollen der öffentlichen Krankenanstalten derzeit noch
geführt werden , sind zu löschen.

Bezüglich der übrigen seit 1. Juli 1886 in Evidenz geführten Spitats-
freqnentanlen wird die k. k. Statthalterei beurtheilen und im Einvernehmen
mit dem n .-ö. Landesansschusse bekanntgeben , ob und bei welchen unter ihnen
die Nothwendigkeit der weiteren Evidenzhaltung vorhanden ist.

Bezüglich jener Individuen , welche von der Ausnahme in öffentliche
Krankenanstalten ausgeschlossen sind, sind die bestehenden Vorschriften strenge
zu beobachten , nach welchen dieselben nur im Falle der Unabweisbarkeit , welche
in diesem Falle durch ein besonderes spitalsärztliches Zeugnis zu bestätigen
ist, in eine öffentliche Krankenanstalt ausgenommen werden dürfen.

In solchen Fällen muss die spitalsärztlich erwiesene Unabweisbarkeit
auf den von den Spitalsverwaltuugen zum Zwecke der Kosteneinbringnng
auszufertigenden Documenten jedesmal unter Namhaftmachung der Krankheit
ersichtlich gemacht werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Kenntnisnahme und künftigen
Darnachachtung verständigt.

34 .
(Zur Regelung der Sonn - und Feiertagsruhe im

Gewerbebetriebe .)
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Cultns
und Unterricht vom 11 . August 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 125 ) ,
womit die Ministerialverordnung vom 24 . April 1895 ( N .-G .-Bl.
Nr . 58 ) Ziehe Amtsblatt Nr . 35 „Verordnungen rc. " IV KZ,
betreffend die Gestattung der gewerblichen Arbeit an Sonntagen
bei einzelnen Kategorien von Gewerben , ergänzt und theilweise
abgenndert wird:

In Ergänzung und theilweiser Abänderung der Ministerial -Verordnung
vom 24 . April 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 58 ) , betreffend die Gestattung der
gewerblichen Arbeit an Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben,
wird Nachstehendes angcordnet:

Artikel  I.

Im Z 2 der citierten Verordnung haben die Punkte 17 , 19 und 22 zu
lauten wie folgt:

17 . Ho st!toff - > Pappe - und Papier - Erzeugung.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigen Arbeitspersouen gestattet:
a ) Für den Trocknungsprocess und für die Überwachung der Bleichkammern;

Ersatzrnhe:  Wie bei 4 a und b;
d) für den Betrieb der Holzschlcifapparate , Holländer und Kollergänge,

jedoch erst von Sonntag 6 Uhr abends an.
Ersatzruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden.

(Zur Controle der Spitalsverwiesencn .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . August

1895 , Z . 66451 (M .-Z . 147399/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zum Zwecke der möglichsten Vereinfachung der Controle der Spitals¬
verwiesenen , welche durch ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Spitalspflege
in öffentlichen Krankenanstalten die Fonde der Gemeinde oder des Landes

19 . Getreidemühlen.
Die Sonntagsarbeit ist mit Beschränkung auf die unumgänglich noth-

wendigcn Arbeitspersonen gestattet:
n) Den Wind - „und Schisfmühlen

«) für die Überwachung der Maschinen , Transmissionen und Mühlen¬
apparate ;
für das Beschütten der Mühlenapparate;

ch für die Füllung der Mehlsäcke mit dem Mahlgnte:
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für das Abladen des in die Mühle zugeführten Getreides und das
Anfladen des ans der Mühle zur Abfuhr gelangenden Mehles bis
10 Uhr vormittags.

b ) Den ausschließlich oder vorwiegend auf Wasscrkraftbetrieb eingerichteten
Mühlen in dem gleichen Umfange.
Ersatzruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden , falls nicht in

der vorausgegangenen Woche infolge der durch die Natur des Betriebes sich
ergebenden Unterbrechungen den Arbeitern ohnehin eine mindestens Mündige
Ruhe gewährt wurde.

Außerdem ist diesen Mühlen noch gestattet:
e) der Mehl - und Brotversandt mittels der eigenen Fuhrwerke während

des Sonntags in den für den Handel mit Lebensmitteln bestimmten
Stunden und Montag von 3 Uhr früh an.

Ersatzruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

c) Den ausschließlich oder vorwiegend auf Dampfbetrieb eingerichteten
Mühlen für die bei a unter « , und / angeführten Arbeitsverrichtungen
jedoch erst von Sonntag 6 Uhr abends an.
Ersatzruhe:  An jedem zweiten Sonntage 24 Stunden.

22 . Zuckcr - Ermujuilsi.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet:

a) Bei der Rohzucker -Erzeugung : für die Rübenzufuhr ans den in der
unmittelbaren Nachbarschaft der Fabrik befindlichen Mieten im Rüben-
hanse bei der Diffussion , Saturation , Kalkstalion , Filtration , Verdampf-
stalion , im Füllhanse sammt der Centrifngenstation , auf den Znckerböden,
mit Ausschluss der Packarbeit , endlich für den Betrieb der Schnitzeldarren;

tz) in Znckcrrafsinerien : für das Abladen des Rohzuckers , wenn bei Unter¬
lassung desselben der Betrieb unterbrochen werden müsste , bei der
Affination , Anflösestation , Filtration , Verdampfstation , im L-Podiumhause,
im Füllhause sammt der Centrifngenstation , in den Trockenstuben und
auf den Zuckerböden , mit Ausschluss der Packarbeit , dagegen mit Einschluss
der Gussarbcit in der Würfelzuckerstation;

o) bei der Melasseentzuckerung : für das Osmosieren , für die Herstellung und
Zersetzung der Calcium - und Stroutiumssaccharate und den damit ver¬
bundenen Betrieb der Brennöfen , der Destillations - , Kühl - und Füll¬
apparate.
Ersatzruhe : Wie bei 4 a und b.

Artikel  II.

Im Z 2 der citierten Verordnung ist ferner am Schluffe anzickügen:

49 . Wnlserversortumq.
Die Sountagsarbeit ist mit Beschränkung auf die zur Unterhaltung des

Maschinenbetriebes behufs Hebung und Vertheiluug des Wassers unumgänglich
nolhweudigen Arbcitspersonen gestattet

Ersatz ruhe:  Eine 24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage
oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

50 . Mullkcnzcwcrl ' t.
Die Sonntagsarbeit ist gestattet . '
Ersatz ruhe:  Eine Mtündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage

oder an einem Wochentage oder je eine sechsstündige Ruhezeit an zwei Tagen
der Woche.

Artikel  III.

Im 8 7 der citierten Verordnung haben die Punkte a, und ä zu lauten
wie folgt:

a) Natnrblumenbinder und -Händler , dann Kunstblnmen -Erzeuger;
ä ) Zuckerbäcker, Kuchen- und Mandolettibäcker , dann Lebzelter.

Artikel  IV.

Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in
Wirksamkeit.

35 .

(Hintanhaltung von Übelständen bei öffentlichen Feil¬
bietungen .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 30 . Mai
1895 , G .-Z . 167952/XVIII , Nachstehendes angeordnet:

Da Hieramts darüber Klage geführt worden ist, dass bei den seitens des
Magistrates bewilligten öffentlichen Feilbietungen eine Anzahl von Personen
durch verschiedene geschickte Machenschaften mit Erfolg reelle Käufer von der
Theilnahme an den Feilbietungen abschreckt, sodann durch gegenseitiges Ein¬
verständnis die zu versteigernden Gegenstände um relativ niedrige Preise ersteht
und sodann die erstandenen Gegenstände ohne behördliche Bewilligung unter
einander zur Versteigerung bringt , wird das magistratische Bezirksamt beauftragt,
zu Licitatious -Commissüren in der Regel nur rechtskundige und voll¬
kommen versierte  Beamte zu bestellen und denselben die strengste Durch¬
führung der Vorschriften der „Ordnung für die öffentlichen Versteigerungen"
vom 15 . Juli 1786 , I . G . S . 565 , sowie der „Instruction " für die Licitations-
Commissärc vom 9. Jänner 1820 und der bezüglichen Nachtragsverordnungen
zur Pflicht zu machen . Exemplare der citierten Verordnungen sind im Magi¬

strats -Departement XVIII erhältlich . Insbesondere ist der 8 18 der „Ordnu ng"
und der vorletzte Absatz der „Instruction"  wohl zu beachten, und wird
gemäß des letzteren nach Ermessen des Commissürs die Ausschließung von
Personen , die sich ordnungswidrig oder renitent benehmen , von der ganzen
Licitation oder von einem Theile derselben als zulässig erscheinen. — Auch
wird es Sache des Commissärs sein, Personen , bezüglich deren Anhaltspunkte
vorhanden sind, dass sie einen erlaubten Erwerb nicht besitzen, sondern sich
nur mit dem unbefugten Verkaufe bei Licitationen erstandener Gegenstände
befassen, der k. k. Polizeibehörde zur Amtshandlung nach den 88 3 und 4 des
Gesetzes vom 24 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , anznzeigcn.

Sollte dem Commissär die geplante Abhaltung einer Winkel -Feilbietung
zur Kenntnis gebracht werden , so hat er dem zur Assistenz beorderten polizei¬
lichen Organe die uöthige Weisung zu ertheilen . Wurde eine derartige Feil¬
bietung (ohne behördliche Bewilligung ) abgehalteu und dem magistratischen
Bezirksamte zur Anzeige gebracht , so wird sich dasselbe nach dem hohen Statt¬
halterei -Erlasse vom 26 . September 1889 , Z . 53043 (abgedruckt im magi¬
stratischen Verordnungsblatte Nr . 12 ex 1889 ), beziehungsweise nach dem dort
citierten Hoflanzleidecrete vom 13. December 1808 , Pol . Ges.-S . Band 31,
Nr . 63 , zu benehmen und schürfstcns einzuschreiten , eventuell auch die Anzeige
an die k. k. Polizeibehörde zur Amtshandlung nach dem Gesetze vom 24 . Mai
1885 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , zu erstatten haben.

II. Gelehe
von besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
36 .

(Markenschutz . )
Gesetz vom 30 . Juli 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 108 ( ausgegeben

am 2 . August 1895 ) , womit das Gesetz vom 6 . Jüuuer 1890
(N .-G .»Bl . Nr . 19 ) , betreffend den Markenschutz , ergänzt , beziehungs¬
weise abgeändert wird.

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathcs finde Ich anzuordnen
wie folgt: 8 1-

Die Vorschrift des 8 3, Punkt 2, des Gesetzes vom 6. Jänner 1890,
R .-G .-Bl . Nr . 19, kraft  welcher die bloß in Worten bestehenden Warenzeichen
von der Registrierung ausgeschlossen sind, findet nur auf solche Worte An¬
wendung , welche ausschließlich Angaben über Ort , Zeit oder Art der Her¬
stellung , über die Beschaffenheit , über die Bestimmung , über Preis -, Mengen¬
oder Gewichtsverhältnisse der Ware enthalten.

8 ^
Das Alleinrecht zum Gebrauche einer vorschriftsmäßig hinterlegten Wort¬

marke erstreckt sich nicht bloß auf den Gebranch dieser Marke in ihrer hinter¬
legten Bildform , sondern auch auf den Gebrauch in solchen Ausführungsformen,
durch welche das geschützte Wort oder die geschützten Worte in anderen Schrift¬
zeichen, Farben oder Größen zur Gänze oder theilweise wiedergegeben werden.

8 3-
Auf Grund des 8 21 , lit . o des Gesetzes vom 6 . Jänner 1890 , N .-G .-Bl.

Nr . 19, kann die Löschung einer Marke auch deshalb erfolgen , weil dieselbe
einer für die gleiche Warengattung früher registrierten , noch zu Recht bestehenden
Marke derart ähnlich ist, dass die Unterschiede von dem gewöhnlichen Käufer
der betreffenden Ware nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahr¬
genommen werden könnten.

Über das Begehren des Besitzers der älteren Marke auf Löschung ent¬
scheidet der Handelsminister nach Anhörung des Besitzers der angefochtenen
Marke und erforderlichenfalls nach Einvernehmung von Sachverständigen.

8 4-
Außer in den im 8 21 des Gesetzes vom 6. Jänner 1890 , N .-G .-Bl.

Nr . 19, vorgesehenen Fällen kann die Löschung einer Marke von demjenigen
begehrt werden , welcher nachweist , dass das von ihm für die gleiche
Warengattung geführte , nicht registrierte Warenzeichen bereits zur Zeit der
Registrierung der angefochtenen , mit seinem nicht registrierten Warenzeichen
gleichen oder vcrwechslungsfähigen Marke in den beteiligten Verkehrskreisen
als Kennzeichen der Ware seines Unternehmens gegolten hat.

Die Löschungsklage ist auch gegen die Rechtsnachfolger im Besitze der
angefochtenen Marke zulässig ; sie hat jedoch dann nicht statt , wenn der Besitzer
der registrierten Marke seinerseits nachweist , dass die Registrierung der Marke
mit Zustimmung des Klägers statlgefunden , oder dass das Unternehmen , für
welches die Marke registriert wurde , das angemeldcte Warenzeichen ebenso
lange oder noch länger als der Kläger unregistriert geführt hat.

Die Klage auf Löschung einer solchen Marke muss längstens binnen zwei
Jahren nach der Registrierung der Marke bei dem Handelsministerium ein¬
gebracht werden.

Das Erkenntnis auf Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Einreichung
der gelöschten Marke zurück.
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Wer weder in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern,
noch in den Ländern der ungarischen Krone oder in Bosnien und der Herzegowina
seinen Wohnsitz oder eine Niederlassung Hatz kann Rechte aus dem Gesetze vom
0 . Jänner 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 19, sowie aus dem vorliegenden Gesetze nur
dann geltend machen , wenn er innerhalb der genannten Gebiete einen ent¬
sprechend bevollmächtigten Vertreter bestellt.

Der Name und Wohnort dieses Vertreters , sowie jede hinsichtlich der
Vertretung eintretende Veränderung kann unter Vorlage der für ihn ans¬
gestellten Vollmacht behufs Eintragung in das Markenrcgister bei der
Registrierungsstelle angemeldet werden.

Ist ein Vertreter nicht ordnungsmäßig angemeldet , so kann über ein auf
Löschung der Marke gerichtetes Begehren auch ohne Anhörung ihres Besitzers
erkannt werden.

8 6.
In Streitigkeiten über den Bestand eines Markenrechtes hat der Handels-

miniiter nach freiem Ermessen zu bestimmen , zu welchem Antheile und Betrage
die Kosten des Verfahrens und der Rechtsvcrtretung den Betheiligtcn zur
Last fallen.

Der rechtskräftige Ausspruch über die Kosten genießt gerichtliche Executions-
sähigkeit . Um die Execution ist bei dem zuständigen Gerichte anznsuchen.

Die Rechtskraft des Ausspruches über die Kosten ist über Ansuchen eines
Betheiligten durch das Handelsministerium auf dem Erkenntnisse zu bestätigen.

8 7-
Marken , welche auf Grund des § 21 a, b oder o des Gesetzes vom

Jänner 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 19, gelöscht sind, sowie Marken , die mit den
gelöschten Marken verwechsluugsfähig ähnlich sind, dürfen für die Waren , für
welche sie registriert wurden , oder für gleichartige Waren zu Gunsten eines
anderen als des letzten Besitzers oder seines Rechtsnachfolgers erst nach Ablauf
Don zwei Jahren seit dem Tage der Löschung im Register der Handels - und
Gewerbekammer von neuem registriert werden.

In den Fällen der Löschung einer Marke im Sinne der Bestimmungen
des Z 4 dieses Gesetzes ist der Kläger berechtigt , die gelöschte Marke bereits
nach Rechtskraft des Löschungserkenntnisses für sich registrieren zu lassen.

8 8.
Die W 1 bis 4 und 6 bis 9 dieses Gesetzes treten mit dem auf die

Kundmachung folgenden Tage , Z 5 jedoch erst sechs Monate nach dieser Kund¬
machung in Wirksamkeit.

Die Bestimmungen des § 4 finden nur gegenüber jenen Marken An¬
wendung , welche erst nach dem Zeitpunkte der Kundmachung dieses Gesetzes
zur Registrierung gelangen , ebenso findet die Anordnung des Z 6 nur auf die¬
jenigen Streitigkeiten Anwendung , welche erst nach diesem Zeitpunkte anhängig
gemacht werden.

8 9.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein Handelsminister , Mein

Minister des Innern und Mein Justizmiuister betraut.

<Berzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

18SS publicierten Gesetze und Verordnungen .)
ReichsgesMilatt.

Nr . SS . Gesetz vom 8. Juli 1895 , betreffend die Auf¬
nahme eines Landesanlehens seitens der Verwaltung Bosniens und der
Herzegowina im Nominalbeträge von 24 Millionen Kronen (12 Millionen
Gulden ).

Nr . S6 Verordnung des Finanzministeriums vom
9 . Juli 1895,  betreffend die Abänderung derHauszinsstcuer -Einzahlungs-
termine im Gebiete der Stadt Klagenfurt.

Nr . S7 Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . Juli 1895 , betreffend theilwcise
Abänderung der Verordnung vom 27 . März 1690 über die zollamtliche Be¬
st audlung des Stickereiveredlungsverkehres.

Nr . S8 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom
12 . Juli 1895,  betreffend die Ausfuhr von Schweinen ans dem

Königreiche Galizien und Lodomericn mit dem Großherzogthume Krakau und
aus dem Herzogthume Bukowina.

Nr . SS . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom
12 . Juli 1895 , betreffend eine Abänderung der in der Ministerial-
Verordnung vom 21 . Juni 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 115) enthaltenen Bestimmungen
zur Regelung der Einfuhr von Schafen und Schweinen aus dem Königreiche
Rumänien in die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . ISS . Gesetz vom 25 . Juni 1895 , mit welchem
mehrere Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juni 1879 (R .-G .-Bl . Nr . 93 ),
womit für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder die Bei¬
stellung der während des Friedensznstaudes von dem stehenden Heere , der
Kriegsmarine und der Landwehr beuöthigten Unterkünfte und Nebenerfordernisse
geregelt wird , abgeändert werden.

Nr . 1S1 . Kaiserliches Patent vom 14 . Juli 1895,
betreffend die Einberufung des Landtages des Herzogthumes Krain.

Nr . 1S2 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 25 . Juni 1895,
betreffend Auflassung der Hauptzollamtsexpositur 3 Canal grande in Triest und
Errichtung einer Hauptzollamtsexpositur Nr . 3 am Molo IV in Triest.

Nr . 1S3 Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 28 . Juni
1895 , betreffend die Effectcnumsatzsteuerpflichtder gerichtlichen Zwangs-
Verkäufe von Effecten.

Nr . iiS4 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 12 . Juli 1895,  betreffend die Zoll-
behaudlung von ausgenützter Kocherlange.

Nr . ISS . Kaiserliches Patent vom 14 . Juli 1895,
betreffend die Auflösung der Landtage von Tirol , dann von Görz und Gradisca.

Nr . ISS . Gesetz vom 15 . Juli 1895 , betreffend die
Übergabe der aus dem Occupationscredite gebauten Eisenbahn Brod —Zenica
einschließlich der Verbindungsbahn Slavonisch -Brod —Bosnisch -Brod an Bosnien
und die Herzegowina.

Nr . 1S7 . Finanzgesetz sür das Jahr 1895 , vom
27 . Juli 1895.

Nr . IS8 . Gesetz vom 30 . Juli 1895 , womit das Gesetz
vom 6. Jänner 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 19), betreffend den Markenschutz, ergänzt,
beziehungsweise abgeändert wird . *)

Nr . ISS . Kaiserliches Patent vom 5 . August 1895,
betreffend die Auflösung des Landtages des Königreiches Galizien und Lodomericn
mit dem Großherzogthume Krakau . .

Nr . IIS . Gesetz vom 1 . August 1895 , betreffend die
Einführung des Gesetzes über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zu¬
ständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdictious-
norm ).

Nr . III . Gesetz vom 1 . August 1895,  über die Aus¬
übung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in
bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdictionsnorm ).

Nr . 112 . Gesetz vom 1 . August 1895,  betreffend die
Einführung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten (Civilprocessordnnng ).

Nr . 113 . Gesetz vom 1. August 1895 , über das
gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten (Civilprocessordnnng ).

Nr . 114 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
22 . April 1895 , womit die nachträgliche Einreihung der Stadtgemeinde
Levico in die sechste Classe des Militärzinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ex 1890)
verlantbart wird.

Nr . IIS . Kundmachung des Handelsministeritt ms
vom 23 . Juli l895 , betreffend die Aichung und Stempelung der
Wasserverbrauchsmesser.

Nr . 116 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . Juli 1895 , womit nachträgliche Bestimmungen zur Aich-
ordnnng vom 19. December 1872 (N .- G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht werden.

Nr . 117 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . Juli 1895,  betreffend die Zulassung einer automatischen
Wage für kleinkörniges Wügegut (System C. Schember L Söhne)  zur
Aichung und Stempelung.

Nr . 118 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 29 . Juli 1895 , betreffend die Zulassung eines von C. Puffer
L C. Kührer  coustrnierten Apparates zur Zumeffung von Körnerfrüchten in
Quantitäten zu 2, 5, 10 oder 20 1 zur Aichung und Stempelung.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr.  ZAO. Beiordnung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
27 . Juli 1695 , womit auf Grund der mit dem Neichs-Kricgsministerinm
getroffenen Vereinbarung Bollzngsvorschriften zum Einquartiernngsgesetze vom
11 . Juni 1879 (R .-G .-Bl . Nr . 93 ) und zu dem Gesetze vom 25 . Juni 1895
(R .-G .-Bl . Nr . 100 > erlassen und gleichzeitig die Ministerialverordnnng vom
I . Juli 1879 (R .-G .-Bl . Nr . 94 ). sowie die zur Durchführung des Gesetzes ^
vom 11 . Juni '1879 (R .-G .-Bl . Nr . 93 ) im Reichsgesetzblatte unter Nr . 45,
46 und 96 ex 1880 , Nr . 123 ex 1881 und Nr . 121 ex 1882 erlassenen
spcciellen Anordnungen außer Kraft gesetzt werden.

Nr . Z20 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 15 . Juli 1895 , betreffend die obligatorische Führung von
Marken ans Sensen , Sicheln und Strohmessern .*)

Nr . 12 I » V ero rd n u n g der Ministerieu derFinauzeu,
des Junern uud des Handels vom 13 . Juli 1895,
betreffend den Bezug des Löfflerstchen  Mänse -Bacillns ans dem Auslände.

Nr . L22 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. August 1895 , betreffend die Zoll-
behandlnng von Kunstseide ans Cellulose und von Waren daraus.

Nr . 123.  Gesetz vom 10 . August 1895 , betreffend die
den Anlehen der Stadtgemeinden Lemberg , Tcschen und Nen -Sandez ein-
znräumenden staatlichen Begünstigungen.

Nr . 12 -1 . Gesetz vom 11 . August 1895 , betreffend eine
Terminerstrecknng für die Rückzahlung der ans Anlass der Überschwemmungen
im Jahre 1882 und des Nothstandcs im Jahre 1889 für Tirol bewilligten
unverzinslichen Vorschüsse.

Nr . L2 .H. Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Junern
und dem Ministerium für Cultus und Unterricht vom
II . August 1895 , womit die Ministerialverordnnng vom 24 . April
1895 (R .-G .-Bl . Nr . 58 ), betreffend die' Gestattung der gewerblichen Arbeit
an Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben ergänzt und theilweise
abgeaüdert wirb .*)

Nr . 120 . Gesetz vom 8 . August 1895 , betreffend den
Abschluss eines Übereinkommens mit der Landesvertretnng von Niederösterreich
bezüglich der sogenannten Jnvasionskostcn und Jnvasionsschnlden Nieder-
österrcichs aus den Jahren 1805 und 1809.

Nr » 12 ^ . Gesetz vom 8 . August 1895 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinsstener für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Przemysl ans öffentlichen Assaniernngs-
nnd Vcrkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 128 . Gesetz vom 8 . August 1895 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinsstener für Umbauten , !
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Troppan ans öffentlichen Assaniernngs - .
rücksichten vorgenommen werden.

Nr . 120 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom
12 . August 1895 , betreffend die Gebüren der dem Handelsministerium
unterstehenden Staatsbeamten , Diurnisten und Diener bei dienstlicher Verwendung
im Gemeindegebiete der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien außerhalb des
Amtsgebäudes.

Nr . 130 . Gesetz vom 10 . August 1895 , betreffend
die Gewährung einer Fristerstreckung für die Rückzahlung der Staatsvorschuss - ^
schuld des kärntnerischcn Grnndentlastnngsfondes.

Nr . 131 . Gesetz vom 10 . August 1895 , betreffend
die zeitliche Steuer - und Gebürenbefreinng für im Gebiete von Triest und der
Catastralgemeinde Mnggia neu zu errichtende Jndnstriennternehmnngen.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 132 . Gesetz vom 14 . August 1895 , betreffend
die Vermehrung des Fahrparkes der Staatsbahnen.

Nr . 133 . Gesetz vom 14 . August 1895 , betreffend
die Aufbringung der Mittel für den Ban von zwei medicinischen Jnstituts-
gebüuden und eines physikalischen Institutes für die Universität in Lemberg.

Nr . 134 . Erlass des Finanzministeriums vom
22 . August 1895 , betreffend die Verlängerung der Stellnngsfristcn
für die im Verkehre zwischen den Ländern des österreichisch-ungarischen Zoll¬
gebietes außer dem Abgabebande vorkommenden Sendungen gebrannter
geistiger Flüssigkeiten.

11. Land es ge sch si lall.
Nr . 32 . Gesetz vom 28 . Mai 1895 , wirksam für das

Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreffend die Förderung des
Eisenbahnwesens niederer Ordnung.

Nr . 33 . Gesetz vom 14 . Juui 1895 , betreffend die
Einhebnng der Beiträge der betheiligten Gemeinden zn der auf Grund des
Gesetzes vom 23 . Mai ' 1889 , L.-G .-Bl . Nr . 18, in Ausführung stehenden Re¬
gulierung der beiden Tnllnbäche und der Coneurreuzbeiträge zur Erhaltung
dieser Regulierung.

Nr . 31 . Gesetz vom 18 . Juui 1895 , womit der Stadt¬
gemeinde Krems in Niederöstcrreich die Einhebnng einer Pflastermanth nach
dem Tarifsätze von dreieinhalb Kreuzer österr . Währ ., gleich sieben Heller , per
Wagen ans weitere zehn Jahre bewilligt wird.

Nr . 35 . Kuudmachuug des Leiters der k. k. Statt-
Halterei im Erzherzogthume Österreich unter der Enus
vom 9 . Juli 1895 , Z . 63150 , betreffend die den Gemeinden
Albrechtsberg , Hirschcnschlag nnd Haselberg crtheilte Bewilligung zur Ein¬
hebnng von 100 Percent der directen Stenern übersteigenden Umlagen für
das Jahr 1894 , beziehungsweise 1895-

Nr . 30 . Verordnung des Leiters der k. k. tt. - ö.
Statthalterei vom 18 . Juli 1895 , Z . 62480 , betreffend
die Außerkraftsetzung der n .-ö. Statthaltereiverordnnng vom 16 . August 1883,
I . 36294 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 52 für Niedcrösterreich , über Beschränkungen
im Verkehre mit Reben , Nebenbestanblheileu und sonstigen Gegenständen,
welche als Träger der Reblaus bekannt sind.

Nr . 323 Kundmachung des Leiters der k. k. Statt-
haltcrei im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
vom 20 . Juli 1895 , Z . 55971 , betreffend die Verlautbarung
des von der Wassergcnosscnschast in St . Margarethen an der Sirning , Haindorf
nnd Hannoldstein mir dem n .-ö. Landesansschusse nnd der «Staatsverwaltung
abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der Regulierung des Sirningbaches
und der damit zusammenhängenden Ent - nnd Bewässerung von Grundstücken.

Nr . 38 . Kuudmachuug des Leiters der k. k. Statt¬
halterei im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
vom 20 . Juli 1895 , Z . 56528 , betreffend die Verlautbarung
des von der Thaya -Concnrrenz Laa mit dem n .-ö. Landesansschusse nnd der
Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der Ableitung des
Bocksgrabens in der Richtung des Schmcißengrabens und die Erhöhung der
Thaya -Mühlbachdümme.

Nr . 30 . Kundmachung des Leiters der k. k. Statt¬
halterei im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
vom 11 . Juli 1895 , Z . 62361 , betreffend die der Stadt¬
gemeinde Krems für das Jahr 1895 ertheilte Bewillignng zur Einhebnng einer
Auflage auf den localen Consnm gebrannter geistiger Flüssigkeiten im Ausmaße
von 5 fl. per Hektoliter nnd einer Auflage auf den localen Consnm von Bier
im Ausmaße von 1 fl. 70 kr. per Hektoliter.

Nr . 40 . Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschul¬
rath es vom 8 . August 1895 , Z . 7923 , betreffend die Ab¬
änderung der ZZ 4, 5 und 7 des Snbstitntionsnormales vom 28 . December
1891 , Z . 11156 , L.-G .-Bl . Nr . 70.
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1. Vrwrdnuiigen nnd Entscheid'.»«̂ !«.
i.

(Benützung städtischer Straften für Bahnzwecke . )
Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 21 . Mürz

1895 , Nr . 1436:
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten

Präsidenten Grafen Belcredi in Gegenwart der Nüthe des k. k. Verwaltungs¬
gerichtshofes k. k. Senatspräsidenten Dr . Ritter v . Alter , k. k. Hofräthe
Dr . Berdiu , Freiherr » v. Giovauclli und Dr . Haderer , dann des Schrift¬
führers k. k. Bezirkscommissärs Maluig über die Beschwerde der Stadtgemeinde
Wien gegen die im Namen des k. k. Handelsministeriums von der k. k.
Generaldirection der österreichischen Staatsbahnen gefällte Entscheidung vom
10 . November 1893 , Z . 158703 , betreffend den Banconscns für eine Schlepp¬
kahn , nach der am 21 . März 1895 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Oskar Schmitt , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung der Beschwerde nnd der Gegenausführnngen des k. k. Ministerial-
concipisten Dr . Victor Rudel , in Vertretung des belangten k. k. Handels¬
ministeriums , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird nach 8 7 des Gesetzes vom
22 . October 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 36 ox 1876 , aufgehoben.

Hntscheidnngsgründe.
Die Beschwerde bestreitet die Gesetzmäßigkeit des von der k. k. General¬

direction der österreichischen Staatsbahuen unterm 10 . November 1893,
Z . 158703 , crtheilten , von dem k. k. Handelsministerium mit Erlass vom
9 . März 1894 , Z . 68438 , aufrecht erhaltenen Bauconseuscs zur Herstellung
einer die Donaugnaistraße übersetzenden Schleppkahn der Hütteldorfer Bier-
brauerei - Actiengesellschaft im wesentlichen darum , weil dem Bauunternehmer
nicht die Erfüllung aller jener Bedingungen zur conscnsmäßigen Pflicht gemacht
wurde , von welchen die Commune Wien bei der am 15 . September 1893
dnrchgeführten politischen Begehungscommission ihre Zustimmung zur Benützung
des Straßengrnndes abhängig gemacht hat.

Wie aus den Administrativactcn sich eigibt , Hut die Commune Wien die
Benützung des Straßengrnndes von nachstehenden Bedingungen abhängig
gemacht:

1 . Tie Bewilligung zur Übersetzung der Qnaistraße im II . Bezirke
mittels eines zwischen der Baugruppe a der Reihe XXXVII und der Donan-
Uferbahn herznstellendcn Geleises wird gegen eine sechsmonatliche Kündigungs¬
frist ertheilt.

2 . Für die diesfällige Benützung des städtischen Grundes ist ein jähr¬
licher Grnndeigenthnms -Ancrkennnngszins von 1 fl . per Currentmeter laufenden
Bahngeleises vom Tage der Fertigstellung an die städtische Hauptcassa zu ent¬
richten.

3 . Bei der Anlage des Bahngcleises ist das bestehende Straßenniveau
beizubehalten nnd darf dasselbe nur in den Rinnsalen insofern eine Correctur
erhalten , als dies znr Bahnanlage unbedingt nothwendig ist.

4 . An jenen Stellen der Straßenrinnsale , wo durch die Anlage der
Bahn der Abfluss der Tagwässer behindert wird , sind Sickergrnben und Wasser¬
leitungen herzustellen.

5 . Für den eisernen Bahnoberbau ist ein System zu wählen nnd dem
Magistrate znr Genehmigung vorzulegen , welches die volle Gewähr für die
Zweckmäßigkeit desselben bietet.

6 . Das Bahngeleise ist innerhalb der Schienen und in einer Breite von
je 1 m beiderseits des Geleises mit regulären Granitwürfelsteinen anszupflastcrn.

7 . Das Bahngeleise sammt Zngehör und die Pflasterung an und in
demselben ist durch den Eigenthümer der Schleppkahn stets in einem guten,
den allgemeinen Verkehrsanfordernngen entsprechenden Zustande zn erhalten.

8 . Alle für die Bahnanlage , sowie für allfällige Sicherheitsvorkehrnngen
nothwendigen Herstellungen sind auf Kosten des Erbauers der Bahn nach
Angabe des Stadtbanamtes ausznführen.

9 . Der Bauherr hat jederzeit alle aus öffentlichen nnd ans Vcrkehrs-
rücksichten allenfalls nothwendig werdenden Abänderungen an der Bahnanlage
auf eigene Kosten vorznnehmen nnd alle von der Gemeinde Wien erforderlich
befundenen oder von derselben bewilligten Herstellungen im Bereiche der ge¬
dachten Bahnanlage ohne irgendeinen Entschädigungsanspruch znzulassen.

10 . Im Falle der Auflassung des Betriebes dieser Geleiseanlage , sei es
infolge der Kündigung oder ans anderen Gründen , ist das Geleise binnen
8 Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist , beziehungsweise nach erfolgter
Aufforderung seitens der Gemeinde ans dem städtischen Grunde zn entfernen
und der frühere Bestand der Straße auf Kosten des Eigenthümers der Bahn
wieder herznstellcn ; kommt derselbe diesem Aufträge in der gegebenen Frist
nicht nach , so ist die Gemeinde Wien berechtigt , die betreffenden Arbeiten selbst
vorznnehmen und sich diesfalls an dem Eigenthümer der Bahn schadlos zn
halten.

11 . Sowohl von dem Beginne der Bauarbeiter !, als auch von der
Beendigung derselben ist an den Magistrat die schriftliche Anzeige zu erstatten.

Dass gegen eine dieser Bedingungen von Seite der Baunnternehmung
eine Einwendung erhoben worden wäre , ist durch die Administrativacten nicht
erwiesen ; gleichwohl erfolgte der Bauconsens bezüglich der von der Commune
Wien gestellten Bedingungen mit der Einschränkung , dass dem Bauunternehmer
die Beachtung der Forderungen der Commune Wien zwar auferlegt , diese
Verpflichtung aber im allgemeinen durch den Beisatz eingeschränkt wurde:
„jedoch nur ' in dem Maße, ' als diese Forderungen einerseits sich auf den Ban
nnd Betrieb der Schleppkahn beziehen und andererseits mit den bestehenden
Verordnungen im Einklänge stehen " , wozu noch bemerkt wurde , dass ins¬
besondere die Forderungen im Punkte 5 bis 8 nach Ansicht der General¬
direction mit der Verordnung vom 25 . Jänner 1879 , R .- G .-Bl . Nr . 19 , nicht
im Einklänge stehen.

Dieser Consens der k. k. Generaldirection hat durch das k. k. Handels¬
ministerium lediglich eine Klarstellung dahin erfahren , dass die insbesondere
beanständeten Bedingungen nicht jene unter 5 bis 8 angeführten , sondern nur
die Bedingungen 5 und 8 seien.

Der ' Verwaltnngsgcrichtshof hat die Beschwerde ans folgenden Erwägungen
für begründet erkannt.

Nachdem es sich im vorliegenden Falle um die Herstellung einer Schlepp¬
kahn handelt , für welche das Expropriationsrecht weder in Anspruch genommen
wurde , noch auch in Anwendung gekommen ist , die Benützung des Straßen¬
grundes für die Zwecke dieser Schleppkahn somit einzig und allein von der
Zustimmung der Commune Wien abhängig geblieben ist, war die Commune
gewiss berechtigt , diese ihre Zustimmung von beliebigen Be¬
dingungen abhängig zu machen,  sofern solche Bedingungen gegen
positive Gesetze nicht verstoßen.
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Eine Beanstandung oder Zurückweisung gesetzlich zulässiger Bedingungen
seitens der Staatsbehörde konnte umsoweniger erfolgen , als — wie ans dein
actenmäßigen Thatbestande sich ergibt — über die einzelnen Bedingungen
zwischen den Parteien , das ist der Commune Wien und der HUtteldorfer Bier-

. brauerei -Actiengesellschaft , ein Widerstreit überhaupt nicht bestanden hat.
In jedem Falle musste im Sinne der Borschrift des Z 16 der Ver¬

ordnung des k. k. Handelsministeriums vom 25 . Jänner 1879 , Nr . 19
N .-G .-Bl ., der ertheilte Bauconsens auch eine klare und präcise Bestimmung
über die bei der politischen Begehnngscommission in Form von Bedingungen
gestellten Ansprüche der Commune Wien enthalten.

Schon dieser gesetzlichen Anforderung entspricht die angesochtcne Ent¬
scheidung nicht , da der Beisatz , dass der Bauunternehmer zur Beachtung der
Forderungen der Commune Wien nur in dem Maste verpflichtet sein soll, als
diese Forderungen sich auf den Bau und Betrieb der Schleppbahn beziehen
und nnderersei '.s mit den bestehenden Verordnungen im Einklänge stehen, es
vollständig im Ungewissen und im Zweifel lässt , ob und inwieweit der Bau¬
unternehmer zur Einhaltung auch der insbesondere nicht hervorgehobenen
Bedingungen verpflichtet wurde.

Was nun aber die Beanständung der Bedingungen 5 und 8 anbelangt,
so konnte der Berwaltungsgerichtshof nicht finden , dass eine dieser Bedingungen,
und insbesondere jede derselben im vollen Umfange , gesetzlich nicht zu¬
lässig wäre.

Was zunächst die Bedingung sul > 5 betrifft , so verlangt dieselbe im Zu¬
sammenhänge mit den vorangehenden die Wahl eines solchen Systemes für
den eisernen Bahuoberban , welches die volle Gewähr für die Zweckmäßigkeit
desselben , das ist dafür bietet , dass durch den Bahnoberban , wie er effektiv
ausgeführt wird , den in den Bedingungen 3 und 4 besonders erwähnten
Momenten und insbesondere den Verkehrsbedürfnissen Rechnung getragen wird.

Diese Bedingung zu stellen war die Commune Wien als Eigenthümerin
des Straßengruudes und Verwalterin der Straße selbst berechtigt , da cs ja
klar ist, dass der Umfang der Einschränkung ihrer Rechte durch den Bahn¬
oberban sehr wesentlich durch die Beschaffenheit desselben bedingt ist.

Die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vermeint allerdings , dass
diese Bedingung der Bestimmung des Z 23 der Verordnung vom 25 . Jänner
1879 , N .-G .-Bl . dir . 19, widerstreite , weil die Genehmigung der Einrichtungen
des Bahnoberbaues dem k. k. Handelsministerium zustehe ; allein die Deutung,
als ob durch die Bedingung 5 die Competeuz des k. k. Handelsministeriums
für die Genehmigung des Bahnbaues ausgeschlossen und derselben die Com-
petenz des Magistrates substituiert werden sollte, kann nach dem Zusammen¬
hänge der erwähnten Bedingung mit allen übrigen und nach ihrem Wortlaute
nicht als richtig erkannt werden , da die Ausschließung der amtlichen Competeuz
des k. k. Handelsministeriums durch Partei -Ennnciationen überhaupt unmöglich
ist und es sich bei der Bedingung 5 auch nicht um eine amtliche Genehmigung
des Bahnbaues , sondern um ein vorläufiges Einverständnis zwischen den beiden
betheiligten Parteien über ein Detail desselben gehandelt hat.

Ganz die gleiche Bedeutung hat aber auch die sutz 8 angeführte Bedingung,
betreffend die Herstellung von Sicherheitsvorkehrnngen.

Auch diese Bedingung zielt zunächst ans die Herstellung des Einverständ¬
nisses zwischen dem Bahubanunternehmer und der Commune Wien über
bestimmte Detailanlagen und keineswegs darauf ab , die Competenz des k. k.
Handelsministeriums , beziehungsweise der k k. Generaldirection über die Zu¬
lässigkeit der im gegenseitigen Einverständnisse der beiden Parteien projectierlen
Anlagen endgiltig zu erkennen , anszuschließen.

Bei dieser Bedingung war aber überdies zu beachten, dass dieselbe auch
eine durchaus vermögensrechtliche Bestimmung , nämlich die enthält , dass die
Kosten für allfällige Sicherheitsvorkehrnngen den Erbauer der Bahn zu treffen
haben , welche Bedingung die Commune Wien in ihrer Eigenschaft als Eigen-
thümcrin und Verwalterin der Straße zu stellen umsomehr berechtigt erscheint,
als ja eventuell sie die Lasten für die wegen des Bahnbetriebes nothwendigen
Sicherheitsvorkehrungen zu tragen hätte.

Da sonach der Verwalmngsgerichtshof der Anschauung war , dass die
Commune Wien durch die von ihr gestellten Bedingungen überhaupt und durch
die beanständeten Bedingungen 5 und 8 insbesondere nach keinerlei Richtung
gesetzlichen Vorschriften entgegcngehaudelt hat und — wie ausgeführt — die
Commune Wien nach freier Selbstbestimmung die Zustimmung
zur Benützung des Straßenkörpers für Bahnzwecke ertheileii
oder verweigern und darum auch an Bedingungen knüpfen
konnte,  so vermochte der Verwaltuugsgerichtshof die mit der angefochtenen
Entscheidung erfolgte Einschränkung der von der Commune Wien gesetzten
Bedingungen nicht für gesetzlich begründet zu erkennen , weshalb die augefochtene
Entscheidung nach Z 7 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36
ex 1876 , aufzuheben war.

2 .

(Übergang von Gesellschaftsfirmen .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vorn 24 . Mai
1895 , Z . 46165 (M .-Z . 98057/XVI1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat in einem speciellen Falle in Bestätigung
der erstinstanzlichen Entscheidung , einen öffentlichen Gesellschafter einer Firma
ans Grund des stattgefundencn Überganges der ursprünglichen Gesellschaftsfirma
in eine Einzelfirma und diese Einzelfirma wieder in eine Gcfellfchaftsfirma
gemäß ß 56 , Abs. 2, Gewerbegesetz zur Nenaumeldnng des Gewerbebetriebes
anfgefordert.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat jedoch laut Erlasses vom
8 . Mai 1895 , Z . 6958 , im Recurswege in Abänderung der angefochtenen Ent¬
scheidung ausgesprochen , dass von einer Neuanmelduug des Gewerbebetriebes
in diesem Falle Umgang zu nehmen ist, weil nach den Erhebungen es sich
lediglich um den Austritt eines Gesellschafters aus der genannten offenen
Handelsgesellschaft und den gleichzeitigen Eintritt eines anderen Gesellschafters
in dieselbe Handelsgesellschaft handelte , durch diesen Pcrsonalwechsel in der
Firma der Unternehmung und in dem Nechtssnbjecte selbst tatsächlich eine
Aenderung nicht eiugetreten ist und sonach die Voraussetzung des Z 56 , Abs. 2
der Gewerbegesetznovelle vom 15 . März 1883 nicht zutrifft.

Hievon wird der Wiener Magistrat behufs Kenntnisnahme und künftiger
Daruachachtung verständigt.

3

(Lai »dstiirmpslicht der Fuhrleute uud Tragthierführer . )
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 26 . Mai

1895 , Z . 49314 ( M .-Z . 101711/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Auf eine Anfrage , ob die von Gemeinden (politischen Behörden ) als
Fuhrleute für Kriegszwecke fürgewählten laudstnrmpflichligen Eigenlhümer
der Transportmittel oder deren stellvertretende Familieuglicder aus Ursache
dieser Kriegsdienstleistung zur Enthebung vom activen Landsturmdienste bean¬
tragt , oder für die berufsmäßige Verwendung im Mobilisierungsfalle schon im
Frieden namentlich verzeichnet und mit Widmnngskarten „ C " betheilt werden
sollen , hat das hohe k. k. Ministerium für Landesvcrtheidigung mit dem Erlasse
vom 15 . Mai 1895 , Z . 954 , Nachstehendes anher eröffnet:

„Fuhrleute und Tragthierführer , welche im allgemeinen keine besondere
Auswahl und demnach auch keine besondere Dieustesbestimmung erfordern,
sind auf die Dauer ihrer Verwendung als solche gemäß den Bestimmungen des
Punktes 127 der Vorschriften , betreffend die Organisation des Landsturmes,
vom Dienste mit der Waffe befreit.

Es entfällt sonach eine besondere Antragstellung auf deren Enthebung
vom activen Landstnrmdienste aus Anlass dieser Kriegsdienstesbestimmuug und
die Evidenzführung derselben durch die Landstnriubezirks -Commauden nach
Punkt 41 der bezogenen Vorschrift.

Wird jedoch die Zuweisung bestimmter Personen dieser Kategorie ange¬
strebt , so ist der bezügliche Antrag im Sinne des Punktes 128 der angeführten
Vorschrift zn stellen."

Zur Daruachachtung in die Kenntnis gesetzt.

4 .

(Berichterstattung über die Bewegung der Be¬
völkerung .)

I.
Erlass des Magistratsdirectors Krenn  vom 18 . Juni 1895,

G .-Z . 97348/VIIl , au das Stadtphysikat:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 9. Mai 1895 , Z . 41966 , an den
Magistrat folgenden Erlass gerichtet:

Mit dem h. ä. Erlasse vom 26 . März 1895 , Z . 20119 , wurde der
Magistrat im Grunde des Erlasses des k k. Ministeriums des Innern vom
8 . Februar d. I ., Z . 18632 ox 1894 , von der Abänderung der Berichterstattung
über die Bewegung der Bevölkerung in die Kenntnis gesetzt. Diese vom Jahre
1895 ab in Wirksamkeit tretende Abänderung besteht, wie aus der übermittelten
Anleitung für die Matrikeuämter zur Lieferung statistischer Auszüge aus den
Matrikenbüchern zn entnehmen ist, darin , dass an Stelle der bisherigen von
den Matrikeustellen vierteljährig vor ulegcndcn tabellarischen Nachweisungen
über die im Berichtsquartale vorgckommenen Standesfälle einfache Auszüge
aus den Matrikenbüchern treten , welche die Eheschließungen , die Geburten,
Legitimationen und Sterbefälle umfassen und innerhalb der ans das abgelanfene
Berichtsqnartal unmittelbar folgenden 15Tagen der politischen Behörde I . Instanz
für jede der betreffenden Matrikenstclle Angewiesene politische Gemeinde , sowie
für Theile einer solchen gesondert , für die in der Diaspore lebenden Angehörigen
einer Confession aber summarisch für den betreffenden politischen Bezirk vor¬
gelegt werden.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern gewärtigt , dass alle Matriken-
stellen seitens des Wiener Magistrates mit der gedachten Anleitung bereits
versehen und vertrant gemacht wurden.

Hinsichtlich der weiteren , den politischen Behörden obliegenden Behandlung
und Bearbeitung des mit den Matrikeuauszügen einlangenden statistischen Ur-
materiales wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 17. April 1895 , aä Z . 18632 ex 1894 , unter Znmittelung
von drei Exemplaren der im „ österreichischen Sanitätswesen " abgedruckten
Instruction angewiesen , genau im Sinne der darin enthaltenen detaillierten
Vorschriften vorzugehen.

Die Drucksorten , welche zu den an Stelle des bisherigen Berichtes lit.
(über Todesarten ) in Zukunft tretenden Nachweisungen (Form . I und II ),
sowie für die Nachmessung (nach dem Formulare Iss benöthigt werden , werden
dem Wiener Magistrate für das erste Quartal 1895 im Anschlüsse mit dem
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Aufträge zugemittelt , den für die folgenden Quartale des laufenden Jahres
erforderlichen Vorrath an diesen Drucksorten bis 31 . Mai d. I . und das
Erfordernis für die folgenden Jahre in dem jährlich borznlegenden Drncksorten-
answeise bei der k. k. Statthalterei anznsprechen.

Schließlich wird der Wiener Magistrat anfgefordcrt , dafür Sorge zu
tragen , dass die Volksbcwegungsoperate zu den in der Instruction angesetzten
Terminen ohne Säumnis an die k. k. n .- ö. Statthalterei gelangen.

Wie bereits erwähnt , ist diese Instruction als Beilage zu Nr . 17 der
Wochenschrift „ Das österreichische Sanitätswesen " vom 25 . April 1895 erschienen.

Von Wichtigkeit für die Sanitätsverwaltnng der Gemeinde erscheint zu¬
nächst die im Punkte 5 der Instruction für die politischen Behörden I . Instanz
(Seite 3 ) hcrvorgchobene Thatsache , dass , vom Jahre 1895 angefaugen , die
bezüglichen Nachweisnngen , welche die Gemeinden gemäß Ministerial -Erlasses
vom 13 . November 1871 , Z . 12089 , als Theilbericht lit . ^ des Sanitäts-
Jahresberichtes vorzulegen hatten , entfallen . An Stelle derselben tritt das vom
Jahre 1895 ab vierteljährig auszufüllende besondere , als sanitäres Grundbuch
der politischen Behörde I . Instanz dienende Formular I , welches auf Seite 11
bis 17 der Beilage abgedrnckt ist. Ans diesem Formulare , über dessen Aus¬
füllung die auf Seite 6 bis 9 abgedrnckte Instruction die näheren Weisungen
enthält , sind die Snmmarberichte über die Sanitätsverhältnisse vierteljährig
ansznziehen , in das für diese Berichte bestimmte Formular II (Seite 18 und 19)
zu übertragen und in zweifacher Abschrift der politischen Landesbehörde vor-
znlegen . Unterhalb der Ziffernangaben dieses Berichtes sind , wie es ans Seite 9
heißt , kurze Mittheilnngen über während des Quartales beobachtete besondere
Vorkommnisse , z. B . über das Auftreten von Infektionskrankheiten , sofern
hierüber schon anlässlich der Vorlage der vierwöchentlichen Epidemieberichte
Erwähnung geschah , oder über andere ans den vierteljährigen Berichten ent¬
nommene besondere Verhältnisse schriftlich beiznfügen . Analog diesem Qnartals-
berichte ist sodann über die Jahresergebnisse ein Jahresbericht der politischen
landesbehörde in doppelter Abschrift vorznlegen und die Detailergebnisse des¬
selben im Ergänznngsberichte lit . U einer eingehenden Besprechung und sach¬
lichen Würdigung zu unterziehen.

^Was zu diesem letzteren Zwecke im Berichte Uk. U nachznweisen ist , wird
ans Seite 9 und 10 genau vorgeschriebe « ; die Termine für die Einsendung der
Summarberichte Formulare II sind ans Seite 4 (am Schlüsse ) angegeben,
wozu nur bemerkt wird , dass der 1,5. Februar als Einsendnngstermin sowohl
des Summarberichtes für das vierte Quartal , als auch jenes für das ganze
letztabgelaufcne Jahr gilt.

Das geehrte statistische Departement hat sich bereit erklärt , wie es bisher
die Tabelle lit . ^ ausgcfüllt hat , auch die Formulare I und II ansznfüllcn
und die in äuplo ansgcsülltcn Formnlarien dem Sanitätsdepartement zu über¬
mitteln , von wo ans , nachdem vom Stadtphysikatc kurze Mittheilnngen über
besondere Vorkommnisse beigcfügt wurden , die Vorlage des Formulares II an
die k. k. n .-ö. Statthalterei erfolgen wird.

Dadurch wird das Sanitätsdepartement , beziehungsweise das Stadt-
Phhsikat in der Lage sein , die „ kurzen Mittheilnngen über während des Qnartales
beobachtete besondere Vorkommnisse oder über andere ans den vierteljährigen
Berichten entnommene besondere Verhältnisse beizufügen , ferner die Dctail-
ergebnisse des Jahressnminars " im Ergänzungsberichte 11t. U einer eingehenden
Besprechung und sachlicheil Würdigung zu unterziehen.

Indem das statistische Departement damit den „ Amtsärzten " , d. i dem
lLtadtphysikate einen großen Arbeitsaufwand ab - und ans sich nimmt , einen
Arbeitsaufwand , der umso größer ist, als die Mortalitätsdaten für die
H-orninlarren I und II nicht den Monatsberichten entnommen werden können,
sondern ans den Nachweisnilgen der Matrikenämtcr erst heransgezogcn werden
wüsten , hat sich dasselbe genöthigt gesehen , darauf hinznweisen , dass es nur
dann imstande ist, in den Summarberichten richtige Daten , über die Todes-
^ Ê -Mchbilen , wenn letztere seitens der behandelnden Ärzte und ärztlichen
^odtenbeschauer nach wissenschaftlichen Diagnosen lind mit präcisen Benennungen
angegeben werden . Es wurden sohin vom Magistrate an alle in Wien zur
Ausübung der Praxis gemeldeten Arzte , sowie an sämmtliche städtische Ärzte
diesbezügliche Weisungen erlassen . (Siehe unten snd III .)

^ Et , vas Stadtphysikat unter Anschluss -/ . von weiteren
500 Exemplaren des an alle Ärzte ergangenen Jntimates mit dem Beifügen
in die Kenntnis gesetzt, dass jedem zur Ausübung der ärztlichen Praxis sich neu
meldenden Arzte ein Exemplar dieses Jntimates znr Darnachachtnng auszufolgen ist.

71.
Erlass des Magistratsdirectors Krenn  vom 78 . Juni 1895,

G .-Z . 97348/VIII , an sämmtliche magistratische Bezirksämter:
dem Erlasse der hohen k. k. n .- ö. Statthalterci vom

9 . Mai ^88o , Z . 41966 , an den Magistrat herabgelangten Instruction für die
politischen Behörden I . Instanz zur Bearbeitung der vierteljährigen Nach-
weisungen der Matrikenämtcr über die Bewegung der Bevölkerung werden
unter einem die städtischen Arzte angewiesen , darauf zu achten , dass die Todes-
nrsack)en in den ärztlichen Behaildlungsscheinen in der hierin beschriebenen Art
und Weise bezeichnet erscheinen , allenfalls nothwendige Berichtigungen und Er¬
gänzungen vorznnehmen oder zu veranlassen , und die genauen Benennungen
sodann sowohl in den officiellen Todtenbeschanbefnnd , als auch iu deu Todten-
beschaubefnud für das statistische Departement , als auch endlich in das Todten-
beschauprotokoll wortgetreu  aufzuuehmen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt in die Kenntnis gesetzt.

III.

Erlass des Magistttitsdirertors Krenn  Nom 18 . Juni 1895,
G .-Z . 97348/VIII , an sämmtliche in Wien zur Ausübung der
Praxis gemeldeten Ärzte:

Euer Wohlgeboren!
Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Februar

1895 , Z . 18632 , hat hinsichtlich der Berichterstattung über die Bewegung der
Bevölkerung eine Änderung zu erfolgen , indem an Stelle der bisherigen von
den Matrikenstellen vierteljährig vorzulegenden tabellarischen Nachweisnngen
über die im Berichtsquartale vorgekommenen Slandesfälle einfache Auszüge
ans den Matrikenbüchern treten.

Um das Matrikenamt in die Lage zu versetzen , die präcise Benennung
der Todesursache in deu Sterbcbüchern zu verzeichnen und ans den letzteren
in die vierteljährig vorzulegenden Marrikenanszüge , welche der Bearbeitung des
statistischen Departements und weiterhin der k. k. statistischen Central -Commission zur
Grundlage dienen , zu übertragen , ist im Sinne der mit dem Erlasse der hohen
k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9 . Mai 1895 , Z . 41966 , an den Magistrat gelangten
Instruction für die politischen Behörden , in den von den praktischen Ärzten
ansgestellten ärztlichen Behaildlungsscheinen die Krankheit , welche als unmittelbare
Todesursache anzusehen war , nebst der Bezeichnung derselben in der landes¬
üblichen Sprache auch noch mit dem wissenschaftlichen lateinischen Namen an-
zngeben und in Fällen , in welchen sich diese Krankheit unmittelbar aus einer
anderen Krankheit entwickelt hat , auch diese letztere beiznfügen (z. B . Lroneliitis
post portnssim , knsnmonin post NordiÜos , Loptlebnsmia post vulnus
soissuin , Pstanus post vulnus Incorntum u . dgl .) .

Ans diese genaue Bezeichnung der unmittelbaren Todesursache und der
mit derselben in direktem Zusammenhänge stehenden Entstehnngsnrsache ist
namentlich bei allen durch äußere Gewalt vcranlassten Todesfällen besonders
zu achten und stets die Ärt des gewaltsamen äußeren Einflusses (Verletzung,
Hitze , Kälte , Blitz , Elektricität rc . rc .) genau anzngeben . In gleicher Weise ist
auch bei Sterbefällen infolge von Erkrankungen , welche durch Alkoholismns
verursacht sind , die Entstehnngsnrsache anznführen.

Hievon werden Euer Wohlgcboren zur gefälligen Darnachachtnng in die
Kenntnis gesetzt.

5 .

(Bestellung eines chilenischen Consnls in Wien .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 19 . Juni

1895 , Z . 3801/ ? !-. (M .-Z . 113560/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Seine k. n . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 28 . Mai d. I . dem österreichischen Staatsangehörigen Franz L . Katz-
mayr  in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines chilenischen
Consnls in Wien unter der Bedingung , dass hiedurch in seinem staatsbürger¬
lichen und Jurisdictions -Verhältnisse keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst
zu gestatten und dem bezüglichen Bestallungs -Diplome desselben das Aller¬
höchste Exequatur hnldvollst zu ertheilen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in die Kenntnis
gesetzt, dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzuerkennen und
zur Ausübung seiner Consularfnnctionen znznlassen ist.

6 .
(Hansierbewilligungen für Canditenerzenger im k. k.

Prater . )
Die k. u . k. Jnspection des k. k. Praters hat dem magi¬

stratischen Bezirksamte für den III . Bezirk mit Note vom 2 . Jnli
1895 , Z . 526 , Nachstehendes bekanntgegeben:

In Erwiderung der geschätzten Jndorsatnote vom 28 . Juni d. I .,
Z . 26736 , beehrt sich d,e Jnspection des Praters dienstfrenndlichst zu eröffnen,
dass , wie bereits dem löblichen Wiener Magistrate mit den h. ü. Noten vom
27 . Februar und 26 . März 1894 , AZ . 173 und 287 , mitgetheilt , den nach¬
folgenden Cauditenerzeugern , vorbehaltlich der gewerbebehördlichen Zustimmung,
von Sr . t . n . k. apost . Majestät Obersthofmeisteramte mit dem hohen Erlasse
vom 24 . Februar 1894 , Z . 1404 , die Bewilligung zum Hausieren mit Canditcn
in dem für den Hausierhandel freigegebenen Rayon des k. k. Praters für je
einen nach Wien zuständigen Austräger  ertheilt wurde , und zwar:

Bonomeo  Anna , IX ., Nnfgasse Nr . 6;
Connicella  Karoline , IX . , Sänlengasse Nr . 11;
Connicella  Franz , IX ., Säulengasse Nr . 11;
Goldberger  Jakob , II ., Schmelzgasse Nr . 3;
Turek  Georg , IX ., Mariannengasse Nr . 25;
Markowitz  Maden , II ., Vereinsgasse Nr . 16;
Turek  Francisca , VIII ., Schlösselgasse Nr . 24;
Krieger  Barnch , II ., Pazmanitengasse Nr . 3;
Ascher Philipp , II ., Springergasse dtr . 7;
Heller  Salomon , II ., Odeongasse Nr . 9 ; .
Nistiö  Milan , II ., Mühlfeldgasse Nr . 11;
Weis  Leopold , II ., Vereinsgasse Nr . 26 , und
Tschinkel  Johann , II ., Untere Angartenstraße Nr . 5.
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7 . II.

(Gifthandel .) Tabelle

Dem Georg Heiner , in Mödling wohnhaft , wurde mit Decrct des magi¬
stratischen Bezirksamtes für den V. Bezirk äclto . 4 . Juli 1895 , Z . 24689/V,
die Concession für den Gifthandel mit dem Standorte V. Bezirk , Hnnds-
thnrmerstraße 96 , verliehen.

Desgleichen hat das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk mit
Decret vom 21 . August 1895 , Z . L7057/I , dem Hermann (Hirsch) Benjamin
Benis (Benies ), I ., Bankgasse 2, die angesnchte Concession zum Handel und
Verschleiße von Giften , insofern derselbe nicht ausdrücklich den Apothekern Vor¬
behalten ist, für den I . Bezirk , Bankgasse 2 , unter der Bedingung verliehen,
dass in dem Falle , als die in den Verkehr zu setzenden Gifte in einem Locale
deponiert werden wollten , vorerst um die Vornahme eines Localangenscheincs
zur Prüfung der Eignung der betreffenden Betriebsränme anznsnchcn ist.

8 .

(Schon -, Schuss - beziehungsweise Fang - und Ver¬
kaufszeiten des Wildes , der Fische und Krebse.

Über Anordnung der k. k. n .- ö. Statthalters vom 9 . Juli
1895 , Z . 63307 (M .-Z . 135869/XV ), wird Nachstehendes ver-
lantbart:

I.

Tabelle

über die Schon -, Schuss - und Verkaufszeiten des Wildes.

(Nach den Landesgesctzen vom 19 . Februar 1873 , L.-G .-Bl . Nr . 31 ox 1873 , vom
15 . December 1880 , Z . 44226 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ex 1881 , vom I I . Februar 1882,
L.-G .-Bl . Nr . 36 ex 1882 , und vom 3. März 1885 , L.-G .-Bl . Nr . 29 ex 1885 .)

Gattung
Schonzeit

vom bis incl.

SchusSzeit

vom bis incl.

Verkaufszeit

vom bis incl
Anmerkung

Hirsche . .

Thiere und
Kälber .

Gemsböcke

Gemsgeißen

Gemskitze

Nehböcke

Rehgeißen

Rehkitze

Hasen . .

Auerhähne

Auerhennen

Birkhähne

Birkhennen

Haselhühner

Rebhühner

Fasanen

Enten

Wachteln .

1./2.

1-/2.

1./2.

1./ 12.

31 ./5.

15 ./9.

30 ./6.

15 ./8.

Während des
Geburtsjahres

1./3 . 30/4.

1./12 . 30 ./9.

Im Geburtsjahre
bis 30 . Sept.

1./2.

1-/6.

1./ 1.

15./6.

Ü/l7

31 ./8.

31 ./8.

31 ./12

31 ./8.

31 ./12

1./3.

i7i.

1 ./2 .-

1./3.

^7

3I ./8.

31 . /7.

I5 ./9.

15 ./6.

31 ./7.

1./6.

16 -/9.

1-/7.

16./8.

31 ./1.

31 ./I.

31 ./1.

30 ./11

1 ./5.

1./ 10.

Böcke
1 /10.

Geißen
1./ 10.

1./9.

1̂ 9?

ultimo
Februar

30 ./11.

ultimo
Februar

30 ./ 11.

31 ./ 1.

31 ./5.

1./9. >14./6.

1./9.

1̂ /8.
16 ./5.

16 ./6.

1./8.

ultimo
Februar

31 ./12

31 ./1.
ultimo

Februar

31 ./12.

l -/6.

16 ./9.

t -/7^
16 ./8.

1./5.

1./ 10.

1./ 10.

1 ./ 10.

1./9.

1/9.

1./9.

1 ./9.

14 ./2.

14 ./2.

14./2.

14./12

14 ./3.

14./12.

14 ./3.

14/12.

30 Tage
nach dem

3l ./l.
I4 ..6-

1./8

16/9.

16./6.

1./8.

28 ./6.

14./2.

14 ./1.

14./3.

Zufolge Statt¬
halterei - Erlasses

vom 15. December
1880, Z . 44226 , darf
vom 16. December
jeden Jahres bis

incl . 15 . September
des nächsten Jahres
unzerlcgtes Rehwild

männlichen oder
weiblichen Ge¬
schlechtes , bei

welchem das Ge¬
schlecht nicht mit

Sicherheit zu
erkennen ist, weder

versendet noch
verkauft werden

Das Fangen
von Wild aller Art

in Schlingen ist
verboten , sowie auch
das Vernichten der

Eier und Ans¬
nehmen des jungen

Wildes aus den
' Nestern.

14 ./3.

14 ./1.

über die Schon -, Fang - und Verkaufszeiten der Fische und Krebse.
(Nach dem Gesetze vom 26 . April 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ox 1891 .)

Gattung
Schonzeit

vom bis incl.

Fangzeit

vcm bis incl

Verkaufszeit

vom bis incl.
Anmerkung

Asche(Aiche)

Barbe .

Brachse

Forelle

Grundel

Hecht . .

Huchen

Laube . .

Nase .

Närfling

Saibling .

Seeforelle
(Lachsforelle)

Sterlet

Schill (Fogos)

Waller (Wels,
Schaiden ) .

16./3.

16./5.

^5.

16./10.

30 /4.

I -/5.

1./3.

16./3.

1/57

1^

1-/5.

16./10.

15./6.

31 ./5.

15./12,

31 ./5.

31 ./3.

30 ./4.

31 ./5.

1./ 11.

1./5.

31 ./5.

31 ./5.

15./11

16./4.

1./6.

30 ./11

30 ./6.

31 ./5.

30 ./6.

1./5.

16 ./6.

1-/6^
16./12.

1./6.

1./4.

1./5.

1 /6.

l -/6.

1./6.
16./11.

1./ 12.

117

1./6.

1./7.

15./3.

15 ./5.

30 ./4.

1./5.

16 ./6.

15./10

1-/6.

16 ./12.

10.,4. 1./6.
ultimo

Februar 1./4.

15 ./3.

30 ./4.

30 ./4.

30 ./4

15/10.

31 ./10.

30 ./4.

15./4.

1-/5.

t .,6.

1-/6.

1./6.

16./11.

1./ 12.

1./7.

18 ./3.

18 ./5.

3 ./5.

18 ./10

3 ./5.

3/3.

18./3.

3 ./5.

3 ./5.

3 ./5.

18 ./10.

3/11.

1./6.

31 ./5. 1./7.

3 -/5-

18 ./4.

3 ./6.

Nachbenannte
Fische nnd Krebse
dürfen , wenn sie

nicht mindestens
folgende Körper¬
längen haben , zn
keiner Jahreszeit,

weder zum Verkaufe
feilgehaltcn . noch

in den Gasthäusern
angeboten oder

verabreicht werden:
Körperlänge v. d.

Kopfspitze bis zum
Ende der Schwanz¬

flosse gemessen:
Närfling
Saibling
Forelle
Barbe 25 cm
Brachse
Asche
Nase
Sterlet . . 30 cm
Schill(Fog.) t

Hecht «
Waller >
Huchen ! 40 cm
Seeforelle s

Ldetü ' cLse, welche
vom Kopfe (ohne

Berücksichtigung der
scheercn ) bis zum
Schwänzende ge¬
messen , nicht die

Länge von minde¬
stens 14 cm haben.

Männchen

Weibchen

1./ 10.

t ./IO.

30 ./4

31 ./7.

l ./5.

1./8.

30 ./9.

30 ./9.

1./5.

1./8 .

3./10.

3./10.

Bei den männlichen
Krebsen befinden

sich NN der inneren
Seite des Hüft-

glicdes des 5/ Fuß¬
paares (von den

Scheerenfüßcn an
gezählt ) die Öff¬

nungen der Samen¬
leiter.

Bei den weiblichen
Krebsen münden an
den Hüftengliedern
des 3. Fußpaares

die Eileiter.

9.

(Beamte der Arberter -Nttfallversichermtgs -Austalt —
keine Fondsbeamte im Sinne der (Vemeindegesetz-

gebnng .)
Entscheidung des k. k. Reichsgerichtes vom 13 . Juli 1895,

Z . 174 (M .-Z . 142884/XV11 ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Das k. k. Reichsgericht hat nach der am 13 . Juli 1895 gepflogenen
öffentlichen Verhandlung , bei welcher gegenwärtig waren , als:

Vorsitzender : der Präsident des k. k. Reichsgerichtes Dr . Josef Unger;
Stimmführer : Dr . Karl Graf Chorinskp,  Dr . Vincenz Ritter v. Has l-

mayr - Grasseg,  Dr . Anton Haßlwantner,  Dr . Friedrich Maassen,  Dr . Leo
Graf Piniüski,  Max Freiherr S cha r schm i d v. Adlertreu,  Franz S chm i d,
Dr . Josef Stveger;

Schriftführer : Dr . Karl Hn gelmann;
über die Beschwerde äo prass . 9 . April 1895 , Z . 100/N . G ., des Franz
Hi einer , Abtheilungs -Vorstand der Unfallversicherungs - Anstalt für Nieder¬
österreich durch Dr . V. Nabenlechner  in Wien wider die Entscheidung des
Stadlrathes von Wien vom 20 . Mürz 1895 , Z . 2132 , wegen Verletzung des
Wahlrechtes zu den Gemeindewahlen ; nach Anhörung des Herrn Dr . V.
Nabenlechner,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , als Vertreter des Herrn
Beschwerdeführers und des Herrn Dr . Richard Schlesinger,  Hof - nnd Gerichts-
advocatcn in Wien , als Vertreter der Gemeinde Wien , zu Recht erkannt:

Durch die Entscheidung des Stadtrathes von Wien vom 20 . Mürz 1895,
Z . 2132 , hat eine Verletzung des staatsgrnndgesetzlich gewährleisteten Wahl¬
rechtes  zur Gemeindevertretung nicht stattgefunden.
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Gründe:
Mit dem Beschlüsse des Stadtrathes von Wien vom 20 . März 1895,

Z . 2132 , wurde dem Ansuchen des Beschwerdeführers nm Aufnahme in die
Gemeinderaths -Wählerliste des zweiten  Wahlkörpcrs keine Folge gegeben.

Der Beschwerdeführer hat bei seinem Ansuchen geltend gemacht , daß er
beeideter Beamter der Arbciter -Unfallversicherungs -Anstalt für Niederösterreich,
somit öffentlicher Fondsbeamter und in den zweiten Wahlkörper einznreihen ist.

Dem Beschwerdeführer kann aber die Eigenschaft eines öffentlichen Fonds¬
beamten im Sinne der G ein eind eg esetzg ebnng  nicht zuerkannt werden.

Als solche sind nach der früheren Gesetzgebung , aus welcher der erwähnte,
in das Heimatsgesctz vom 3 . December 1863 , N .- G .-Bl . Nr . 105 , und in die
Gemeindeordnnngen übergegangene Begriff stammt , Beamte zu verstehen , welche
nicht dem Organismus der eigentlichen Staatsbeamten im engsten Sinne an¬
gehörten , sondern , welche in Dienstzweigcn beschäftigt waren , deren Erfordernis
nicht aus dem allgemeinen Staatsschätze , sondern ans besonderen , vom Staate
dotirten und verwalteten Fonden bestritten wurde.

Diese sogenannten Fondsbeamten waren stets mit den eigentlichen Staats¬
beamten in gleiche Linie gestellt . Dies geht insbesondere aus den Vorschriften
hervor , durch welche Beamte dieser Art , sowie die Beamten der Staats - und
Fondsherrschaften , dann die Beamten der unter der unmittelbaren Verwaltung
des Staates und unter dessen oberster Leitung stehenden , znm Theile auch ans
dem Staatsschätze dotierten verschiedenen politischen Humanitäls - und Sanitäts-
Anstalten , als Versatzämter , Kranken -, Versorgnngs -, Findel -, Waisen -, Arbeits¬
und Strafhäuser , bezüglich der Qualification der in dieser Eigenschaft geleisteten
Dienste , insbesondere bezüglich der Anrechnung zur Pension den eigentlichen
Staatsbeamten gleichgestellt wurden . ( Siehe Zusammenstellung bei Schwabe,
das allgemeine österreichische Civil -Pensions - und Provisions -System Z 22 c>
und f.)

Öffentliche Fondsbeamte im Sinne der G cmeind egesctze  sind daher
solche, welche in ihren dienstlichen Verhältnissen den eigentlichen Staatsbeamten
gleichgestellt erscheinen.

Dies ist aber bei den Beamten der Unfallversicherungs -Anstalten nicht
der Fall , weil die in dem Gesetze vom 28 . December 1887 , N .- G .-Bl . vom
Jahre 1888 , Nr . 1 , begründete Aufsicht und Jngerenz der Negierung , welche
in größerem oder geringerem Umfange auch bei anderen gemeinnützigen und
socialpolitischen Anstalten platzgreift , keineswegs ansreicht , um den Beamten
dieser Anstalt , deren dienstliche Verhältnisse lediglich durch den Vorstand der
Anstalt geregelt werden , die früher hervorgehobene Qualification bciznlegen.

Dies ergibt sich insbesondere daraus , daß Z 10 des Heimatsrechtsgesetzes
vom 3 . December 1863 , N .-G .-Bl . Nr . 105 , welcher die Grundlage der ein¬
schlägigen Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung bildet , den dort erwähnten
definitiv angestellten Beamten mit dem Antritte ihres Amtes das Heimatsrecht
in der Gemeinde zuspricht , in welcher ihnen ihr ständiger Amtssitz angewiesen
wird . Es ist klar , dass das Gesetz hiebei nur solche öffentliche Funktionäre im
Auge hat , welche im staatlichen Verwaltnngsorganismns eine bestimmte systemi-
sierte , ans Grund gesetzlicher Vorschriften geregelte Stellung einnehmen . Dies
trifft aber bei den Beamten der Unfallversicherung (Z 9 U .-V .-G .) nicht zn,
da dieselben lediglich als Gehilfen des Vorstandes der Anstalt , welchem nach
Z 12 U.-V .-G . die gesammte Geschäftsführung und die Vertretung der Anstalt
zusteht , betrachtet werden können und ihre dienstliche Stellung und Wirksam¬
keit durch das Gesetz nicht definiert ist.

Ans diesen Gründen konnte der Beschwerde nicht stattgegcben werden.

LO.
(Ministerial - Entscheidung , betreffend die Nicht-
genehmignttg der Winterfahrordnung pro 1894 95

der Wiener Tramway -Gefellschaft .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 2 . August 1895,

Z . 72595 , an die Wiener Tramway -Gesellschaft nachstehenden
Erlass gerichtet:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 25 . Juli 1895,
Z . 58063 ex 1894 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des
Innern über den Necnrs der geehrten Gesellschaft gegen den hierortigen Erlass
vom 16 . September 1894 , Z . 69574 , betreffend die Nichtgenehmignng der
Wintcrfahrordnnng pro 1894/95 die Entscheidung dahin zn treffen gefunden,
dass dem Recnrse eine gewährende Folge nicht gegeben wird , und zwar  aus
nachstehenden

Gründen:
Die Wiener Tramway -Gesellschaft erachtet sich in ihren Rechten zunächst

durch die in dem angefochtenen Statthalterei -Erlasse vom 16 . September 1894,
Z . 69574 , enthaltene Androhung der Sequestration nach Z 12 des Eisenbahn-
concessionsgesetzes vom 14 . September 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 238 , beeinträchtigt,
weil die Bestimmungen dieses Gesetzes ans Pferdebahnen überhaupt keine
Anwendung fänden , letztere vielmehr im Sinne der Entscheidung des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes vom 21 . April 1892 , Z . 1280 , Budw . Nr . 6558 , als
gewerbliche Unternehmungen periodischer Personcntrausporte anznsehen seien.

Die Rechtsverhältnisse des Pferdebahnwesens waren in Österreich bis
znm 1. Jänner 1895 , mit welchem Tage das Gesetz vom 31 . December 1894
über Bahnen niederer Ordnung in Wirksamkeit trat , nnr provisorisch geordnet.

Durch die Allerhöchste Entschließung vom 25 . Februar 1859 wurde das
k. k. Handelsministerium ermächtigt , vorläufig versuchsweise mit der Con-
cessioniernng von Pferdebahnliuien vorzngehen.

Zur Überwachung des Pferdebahnbetriebes speciell für Wien wurde durch
Erlass des Handelsministeriums vom 25 . Februar 1865 , Z . 16814 ex 1864,
die n .- ö. Statthalterei delegiert , welche Landesbehörde seither alle diesfalls dem
Handelsministerium Anstehenden Befugnisse im hierämtlichen Namen ausübt.
Durch diese Vollmacht ist die Competenz der Landesbehörde zn allen bezüglichen
Amtshandlungen begründet.

Die Beantwortung der Frage nun , ob der Z 12 des Eisenbahn-
concessionsgesetzes vom 14 . September 1854 auf die Wiener Tramway-
Gesellschaft Anwendung finde , ist von der Lösung der Vorfrage abhängig , ob
das Eisenbahnconcessionsgesetz , rcspective der Z 12 desselben für die bestehenden
Pferdebahnen überhaupt Anwendung finde.

Diese Vorfrage ist aber nach der wiederholt znm Ausdrucke gebrachten
und entsprechend begründeten Nechtsanschannng des Handelsministeriums zweifel¬
los in bejahendem Sinne zn entscheiden , soweit nicht durch die ans die Pferde¬
bahnen bezüglichen Allerhöchsten Entschließungen und in neuerer Zeit durch das
Gesetz vom 31 . December 1891 , N .-G .-Bl . Nr . 2 ex 1895 , über Bahnen
niederer Ordnung Ausnahmen geschaffen worden sind.

Es ist aber hier noch ein besonderes , gewichtiges Moment hervorznhcben,
welches die Anwendbarkeit des H 12 des Eisenbahnconcessionsgesetzes als nn-
abweislich geboten erscheinen lässt.

Der Negiernngsgewalt muss ein administratives Zwangsbefugnis zur
Seite stehen , um äußerstenfalls ihren Weisungen Nachdruck verleihen zu können.

Die österreichische Gesetzgebung besitzt gegenüber einer dem öffentlichen
Verkehre dienenden Transportanstalt kein anderes hiezu geeignetes Mittel , als
den Z 12 des Eisenbahnconcessionsgesetzes.

Insbesondere kann hier nicht ans die im § 138 der Gewerbeordnung
vorgesehene Entziehung einer Gewerbebcfngnis verwiesen werden ; denn bei
öffentlichen Transport -Unternehmungen würde aus Rücksichten der ungestörten
Anfrechthaltnng des öffentlichen Verkehres die Concessionsentziehnng nnr unter
gleichzeitiger Verleihung der Concession an einen anderen , den ungestörten
Fortbetrieb verbürgenden Unternehmer stattsinden können.

Diese Nothwendigkeit führt aber wieder zur Sequestration der Unter¬
nehmung . Von den angeführten Erwägungen , insbesondere mit Rücksicht ans
die Bestimmungen des Localbahngesetzes vom 31 . December 1894 geleitet , ver¬
mag das Handelsministerium in der von der k. k. Statthaltcrei ausgesprochenen
Androhung der Sequestration nach Z 12 des Eisenbahnconcessionsgesetzes eine
Gesetzwidrigkeit nicht zn finden.

In dem gegenständlichen Recnrse bestreitet ferner die Wiener Tramway-
Gesellschaft , dass die k. k. Statthalterei nach dem Wortlaute der verschiedenen
Concessionserlässe und des zwischen der Commune Wien und der genannten
Gesellschaft abgeschlossenen Vertrages vom 7 . März 1868 zur Zurückweisung
der vorgelegten Winterfahrordnnng befugt gewesen sei. Hiebei übersieht jedoch
die Recurrentin , daß der Staatsverwaltung das Recht der Genehmigung der
Fahrpläne concessionsmäßig ausdrücklich Vorbehalten wurde . In dem ersten
Concessionserlässe vom 25 . Februar 1865 , Z . 16814 ox 1864 , wurde der Firma
C . Schusek , Jaqnet L Comp , in Genf die Anlage von Pferdebahnprobelinien
in Wien unter Anfrechthaltnng jener Modalitäten bewilligt , welche die k. k.
n .- ö. Statthalterei in ihrem , über hierortige Aufforderung unter Beziehung
aller Interessenten erstatteten Commissionsgntachten vom 11 . December 1864,
Z . 50121 , als besondere Bedingungen und Vorsichten beantragt hatte . Mit
hierortigem Erlasse vom 11 . März 1867 , Z . 4386 , wurde sohin den genannten
Concessionären die definitive Concession für die Probelinien und weitere Linien
ausdrücklich unter den erwähnten besonderen Bedingungen verliehen , endlich
in den späteren Concessionserlässen vom 2 . Jänner 1869 , Z . 22580 ex 1868,
4 . Juli 1883 , Z . 22842 , 13 . November 1884 , Z . 36600 , und 14 . April 1889,
Z . 44959 , auf dieselben verwiesen.

Diese grundsätzlichen Normativbestimmungen , welche in sämmtlichen
Concessiouserlüsscn als Grundlage der Bau - und Betriebsführnng der einzelnen
Linien ausdrücklich bezogen werden , enthalten nun in lik . o die für den gegen¬
wärtigen Fall maßgebende Anordnung , dass die Fahrpreise und Fahrpläne der
Genehmigung der Staatsverwaltung zu unterziehen sind ; ferner in lit . 1 die
Anordnung , dass die Concessionäre für die Beistellnng ordentlicher , den An¬
forderungen einer Großstadt entsprechender Betriebsmittel und Anstellung eines
ausreichenden und verlässlichen Dienstpersonales Sorge zn tragen und sich in
diesen Beziehungen unbedingt den Weisungen der Behörden zu fügen haben.

Durch diese Bestimmung erscheint sohin die Wiener Tramway -Gesellschaft
verpflichtet , sämmtliche Fahrordnungen im Entwürfe der staatlichen Aufsichts¬
behörde zur Genehmigung vorznlegen . Da aber die k. k. Statthalterei als die
mit den Handelsministerial -Erlässen vom 25 . Februar 1865 , Z . 16814 , und vom
3 . November 1886 , Z . 39165 , mit der Betriebsanfsicht der Wiener Tramway¬
linien im Delegationswege namens des Handelsministeriums betraute Behörde
diese Ratification — soll dieselbe nicht zn einer formellen Bestätigung werden
— nur nach einer eingehenden Prüfung des vorgelegten Entwurfes vom
Standpunkte der öffentlichen Interessen ertheilen kann , so ist diese Behörde
jederzeit berufen , einem den jeweiligen Verkehrsbedürfnissen nur in unzuläng¬
licher Weise Rechnung tragenden Fahrplane im hierämtlichen Namen die
Genehmigung zu versagen . Die weitergehende Befugnis der Statthalterei , in
dieser Beziehung positive Anordnungen zn treffen , wird im Punkte VII des
Concessionserlasses vom 14 . April 1889 , Z . 44959 ex 1888 , ausgesprochen,
indem derselbe bestimmt , dass die Gesellschaft verpflichtet sei, den seitens der
k. k. Statthalterei im öffentlichen Interesse , insbesondere ans Verkehrs - oder
Sicherheitsrücksichten etwa  zu treffenden einschlägigen Anordnungen genanestens
nachznkommen . Diese Bestimmung kann nach ihrem Wortlaute und Sinne
nicht bloß auf anderweitige , außerhalb des Tramwayverkehres liegende öffent¬
liche Interessen bezogen werden.

Auf dem gleichen Grundsätze beruht schließlich Artikel IX des bezogenen
Concessionserlasses . In diesem Absätze behält sich das Handelsministerium vor>
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nach Anhörung der Wiener Tramway -Gesellschaft im Einvernehmen mit den
sonstigen kompetenten Behörden und Organen eine dauernde Betriebsordnung
für sämmtliche gesellschaftliche Linien zu erlassen , worin insbesondere die Ver¬
pflichtungen der Gesellschaft hinsichtlich der Fahrordnung präcisiert werden
sollen . Diese Bestimmung berechtigt sohin die Staatsverwaltung , den An¬
forderungen des unbeirrten öffentlichen Verkehres , dann den thatsächlich be¬
stehenden localen Verkehrsbedürfnisscn und den berechtigten Interessen des
Pnblicnms gegenüber der Gesellschaft dauernde Geltung zu verschaffen . Ans
dieser weitgehenden Befugnis ergibt sich aber die Schlussfolgerung , dass der
Staatsverwaltung , solange die in Aussicht genommene Betriebsordnung noch
nicht erlassen wurde , die zur Wahrnehmung jener öffentlichen Interessen , für
welche durch die fragliche Betriebsordnung vorgesorgt werden soll , nach behörd¬
lichein Ermessen gebotene Einflussnahme auf die gesummte Betriebsführnug der
Tramway -Unternehmung zustehen muss . Durch die Bestimmungen eines
zwischen der Gemeinde Wien und der Wiener Tramway - Gesellschaft bestehenden
Vertrages kann endlich der concessionsmäßig vorbchaltenen Einflussnahme der
Staatsverwaltung kein Abbruch geschehen.

Gleichzeitig mit der Zurückweisung des als ungeeignet befundenen Ent¬
wurfes der Wintcrfahrordnnng sah sich die Statthalterei veranlasst , anzuordnen,
dass bis zur Erwirkung der Genehmigung der Winterfahrordnnng die Sommer-
fahrordnnng in Kraft zu bleiben habe.

Ta die Statthaltern im Interesse der Anfrechthaltnng des ungestörten
Pferdebahnverkehres genöthigt war , eine Jnterimsversügnng hinsichtlich der zu
beobachtenden Fahrordnung zu treffen , so kann auch in dieser Verfügung eine
Illegalität nicht erblickt werden.

Was endlich die seitens der k. k. Statthaltern getroffene Verfügung an¬
belangt , dass einem allfälligen Necnrse keine anfschiebende Wirkung znkomme,
so verweist das Handelsministerium auf den im ß 93 der Amtsinstruction für
die gemischten Bezirksämter vom 17 . März 1855 , N .- G .-Bl . Nr . 52 , aus¬
gesprochenen allgemeinen Grundsatz , wonach Verfügungen , welche im öffent¬
lichen Interesse erlassen sind , auch während der offenen Necursfrist vollzogen
werden und eine einhaltende Wirkung dem Necnrse in solchen Fällen aus¬
nahmsweise nur dann gewährt werden k inn , wenn die Natur des Gegenstandes
einen Aufschub znlässt und der Partei durch den sofortigen Vollzug ein un¬
wiederbringlicher Schaden zngchen würde , Voraussetzungen , welche im gegen¬
ständlichen Falle nicht vorliegcn.

Mithin konnte auch der diesbezüglichen als Nccurs überreichten Im¬
mediateingabe cio pi nas . 25 . September 1894 , Z . 52317 , seitens des Handels¬
ministeriums keine Folge gegeben werden.

Hievon wird die geehrte Gesellschaft unter Rückschluss ihrer Necurs-
beilagen in die Kenntnis gesetzt.

11 .
(Die Resultate der gegen Gewerbeinhaber — wegen
Nichtanmeldnngen von Gehilfen bei den Genossen-
schafts -Krankeneasserr — eingeleiteten SLrafamtshand-

lrrugen sind diesen Cassen nicht mitzntheilen .)
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrat mit

Erlass vom 14 . August 1895 , Z . 04102 (M .-D .-Z . 1307,
M .-Z . 150826/XV11I ) , Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 27 . Juni 1895,
Z . 36338 , sich über die mit dem diesämtlicheu Berichte vom 11 . Juni d. I .,
Z . 36642 , vorgelegte Beschwerde der Krankencassa der Schlossergenossenschaft
in Wien gegen den hierämtlichen Bescheid vom 5 . April d . I ., Z . 3727 , mit
welchem dem schon von dortamts unterm 1. Dccember 1894 , Z . 73120 , ab¬
schlägig beschiedenen Ansuchen der genannten Cassa um Mittheilung des
Resultates der gegen Gewerbeinhaber wegen Ni ch tan me ld nng
von Gehilfen bei dieser Cassa eingeleiteten Strafamtshand-
lungcn  keine Folge gegeben wurde , zn einer Verfügung nicht veranlasst ge¬
funden , weil die zur Kenntnis der Gcwerbebehörde gelangten Übertretungen
der Gewerbeordnung von amtswegen zu verfolgen sind und den Genossenschafts-
Krankencaffen eine Jngerenz auf diese Amtshandlungen nicht zusteht.

12 .
(Bnchdrnckcreien und Accidenzdrnckereien .)

Magistrats - Vicedirector Dachau hat mit Erlass vom
21 . August 1895 (M . - Z . 102709/XV11 ) den magistratischen
Bezirksämtern Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit einer Eingabe vom 24 . Jänner 1893 hat sich das Gremium der
Buchdrucker und Schristgicßer in Wien anher mit der Bitte gewendet , es möge
in Hinknnft bei Verleihung beschränkter Bnchdrnckerei -Concessionen im allge¬
meinen bloß eine Beschränkung im Hinblicke auf den Gegenstand der Erzeugung,
z. B . für den Druck einer bestimmten Zeitschrift oder eines Verlagswerkes,
nicht aber im Hinblicke auf Art und Zahl der verwendeten Pressen und
Maschinen getroffen werden ; eine Ausnahme von diesen Bestimmungen sei
bloß hinsichtlich der sogenannten Accidcnz -Drnckereien , d. h . der Anstalten für
die Herstellung merkantiler Drncksorten zn machen , denen außerdem noch die
weitere Beschränkung anfzuerlegen wäre , dass sie nur Tiegeldruckpressen ver¬
wenden dürfen.

In Erledigung dieser Eingabe und nach Einvernehmung der n .-ö.
Handels - und Gewerbekammer wurde mit Statthalterei -Erlass vom 30 . Mai
1895 , Z . 50048 , Folgendes eröffnet:

In Bezug auf das erste Begehren des Gremiums der Buchdrucker und
Schriftgießer , beschränkte Concessionen — mit Ausnahme der Concession für
den Accidenzdrnck — um durch die Angabe des zn erzeugenden Prodnctcs,
nicht aber auch hinsichtlich der zn verwendenden Maschinen zn beschränken , ist
das genannte Gremium aufmerksam zn machen , dass nach der Entscheidung
des Verwaltnngsgerichtshofes vom 27 . Jänner 1892 , Z . 303 (Bndwinski
Nr . 6395 , Sammlung Fre y - M ares  ch Nr . 1544 ), im Sinne des Z 36 G .-O.
der für den Umfang der snbjectiven Gewerbsrechte den Inhalt des Gewerbe¬
scheines oder der Concession für maßgebend erklärt , die Anmeldung eines Ge¬
werbebetriebes in einem von den regelmäßigen verschiedenen , begrenzten
Umfange gesetzlich zulässig ist.

Die Art dieser selbst anferlegten Beschränkung ist selbstredend in das
Belieben der Partei gestellt , soweit nicht besondere gesetzliche Vorschriften dem
entgegenstehen ; nun enthält aber nl . 1 des Z 15 G .- O . keine wie immer
geartete Beschränkung in dieser Hinsicht ; die Aufzählung der verschiedenen
Zweige der Vcrvielfältignngsgewerbc verfolgt vielmehr offenbar nur den
Zweck , die voransgehende Definition zn erläutern , ohne zur Verleihung be¬
schränkter Concessionen in irgendeiner Beziehung zn stehen.

Es bleibt daher in dieser Richtung das Begehren der Partei maßgebend
und wäre je nach der Art desselben in dem einen Falle die Concession mit
der Beschränkung ans ein bestimmtes Erzeugnis , z. B . auf den Druck einer
Zeitschrift , jedoch ohne jede Beschränkung in der Zahl der zn verwendenden
Maschinen zn ertheilen , im anderen Falle wieder die Zahl der Maschinen zn
begrenzen und die Art des Erzeugnisses oder der Verwendung der Maschinen
vollkommen unberührt zu lassen ; gewerbercchtliche Conseqncnzen wohnen solchen
Beschränkungen ohnedies nicht inne , da ja für alle Arten von Druckern-
gewerben der gleiche Befähigungsnachweis gefordert wird.

Was nun den zweiten Theil des Ansuchens des Gremiums betrifft,
dahin gehend , dass bei auf Accidenzdrnck beschränkten Concessionen nur die
Haltung von Tiegeldruckpressen gestattet werden solle , so hält die k. k. Statt¬
halterei dafür , dass durch die Beschränkung auf das Halten von „Tret¬
pressen"  auch in Bezug auf die Beschaffenheit der Maschinen  eine Be¬
schränkung gegeben erscheint , die vollständig genügt,  um das Übergreifen
vom Accidenz - zum eigentlichen Buchdruck zn verhindern , während die vom
Gremium angestrebte Beschränkung auf eine bestimmte Gattung von Tret¬
pressen , die sogenannten Tiegeldruckpressen , eine nicht zu rechtfertigende Hemmung
des gewerblichen Fortschrittes bedeuten würde ; es wäre hiedurch den Accidenz-
druckern geradezu unmöglich gemacht , von den Fortschritten der Maschinen¬
technik Nutzen zu ziehen , sie wären gezwungen , bei der Verwendung von
Tiegeldruckpressen selbst dann zu verharren , wenn dieses System von Tret¬
pressen längst überholt und veraltet sein sollte.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Aufträge in
Kenntnis gesetzt, bei der Jnstruiernng der Gesuche um Ertheilnng von
Concessionen ausschließlich zur Herstellung von Drncksorten für gewerbliche,
gesellige , künstliche u . dgl . Zwecke , kurz , von sogenannten Accidenzdrncksorten
auf die vorstehenden Gesichtspunkte Bedacht zn nehmen und insbesondere in
den dieselben einbegleitenden Vorlageberichten , falls die Ertheilnng der
Concession beantragt wird , hinsichtlich der Beschaffenheit der Maschinen  nur
die Beschränkung auf „Tretpressen"  in den Antrag aufznnehmen . Die Be¬
zeichnung „Schnellpresse " und „ n ln minnto - Presse"  sind unter allen
Ümständen zn vermeiden . Bei der g ew erbep olizei lichen Überwachung
dieser Betriebe ist darauf zu sehen , dass die als Tretpreffcn ausgestellten
Maschinen nicht hinterher mittels eines Motors oder Triebrades in Bewegung
gesetzt werden und ist diesbezüglich den unterstehenden Organen die entsprechende
Weisung zu ertheilen. 13

Weinbau -Angelegenheiten.
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit dem Erlasse vom

21 . August 1895 , Z . 78890 (M .- Z . 155020/XV ) , dem Wiener-
Magistrate mitgetheilt,

dass zufolge Erlasses des k. k. Ackerbanministerinms vom 7 . August 1895,
Z . 14400 , in Hinknnft alle Amtshandlungen , deren Vornahme bisher dem
k. k. Weinbaninspector Knrmann  direct anfgetragen wurde , dem nunmehr
als technischer Leiter der staatlichen Arbeiten zur Bekämpfung der Reblaus für
die politischen Bezirke Baden , Bruck a . d. Leitha , Horn , Krems , Nennkirchcn,
St . Pölten , Tulln , Wiener -Neustadt und die Stadt Wien bestellten Franz
Kober  in Klosterneuburg , Agnesstraße 40 , zn übertragen sind.

14 .
(Gestattung des Hnfbeschlages an Pferden von Civil-
personen durch Militär -Curschmiede oder -Schmiede . )

Die k. k. u .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 21 . August 1895,
Z . 76013 ( M .-Z . 156203/XV1I ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
steheudes zur Keuutnis gebracht:

Das k. u . k. Reichs - Kriegsministcrinm hat sub Nr . 1250 , Abth . 7
cx 1895 , den nachstehenden Normal - Erlass , betreffend das Verbot der gewerbs¬
mäßigen Ausübung von Professionisten -Arbeiten seitens der activ dienenden
Personen des k. u . k. Heeres , an die Militür -Territorial -Commanden gerichtet:
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„Aus Anlass mehrerer von Gewerbetreibenden an das Neichs-Kriegsministerinm
gerichteten Beschwerden wird in Erinnerung gebracht, dass mit Rücksicht auf
8 4 der mit Gesetz vom 15. März 1883, N.-G.-Bl. Nr. 39, abgcänderten und
ergänzten Gewerbe-Ordnung für die im Neichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder, bezw. H 43 des XVII . Gesetz-Artikels vom Jahre 1884 für die
Länder der ungarischen Krone, den activ dienenden Personen des k. und k.
Heeres die gewerbsmäßige Übernahme von Professionisten-Arbeiten für Privat¬
personen nicht gestattet ist.

Im Interesse der rationellen Behandlung der Pfcrdehuse und der damit
im Zusammenhänge stehenden Pflege und Förderung der Pferdezucht wird
jedoch, und zwar unter Wahrung der vorstehenden grundsätzlichen Bestimmung
gestattet, dass dort, wo es an gcp rüft en Civil -Hufschmie den mangelt,
in einzelnen Fällen über Wunsch von Civilpersonen deren Pferde
durch Militär - Curschmied e oder -Schmiede in dienstfreier Zeit
und außerhalb der ära rischen Schmie de Werkstätten beschlagen
werden dürfen.

In diesen Fällen sind die Militär-Curschmiede und -Schmiede gehalten,
die Werkstätte eines Civilschmiedes in loco zu benützen und sich mit deren
Eigenthümer hinsichtlich der zu erwartenden Einnahme zu einigen.

Hievon werden die unterstehenden Gewerbebehörden zufolge Erlasses des
hohenk. k. Handelsininisterinms im Einvernehmen mit dem hohenk. k.Ministerium
des Innern vom 3. August 1895, Z. 32820, in Kenntnis gesetzt.

15
( Unfallversicherung von Post - und Delegraphen-

bedienfteten .)
Die k. k. n.-ö. Stnlthalterei hat mit Erlass vom 23. August

1895, Z . 69456 (M .-Z . 158346), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekauntgegeben:

Die österreichischen Eisenbahnen haben, von dem ihnen durch das Gesetz
vom 21. Juli 1894, N.-G.-Bl. Nr. 168, betreffend die Ausdehnung der Unfall¬
versicherung(Artikel V), eingeränmten Rechte Gebrauch machend, sämmtliche
k. k. Staatsbedienstete, welche nach den Concessionsbedingungen oder sonst
bestehenden Vorschriften seitens der Eisenbahnen ohne Anspruch ans Entgelt
befördert werden müssen, bei der bernfsgenossenschafilichen Unfallversicherungs-
Anstalt der österreichischen Eisenbahnen zur Versicherung gegen die Folgen von
Betriebsunfällennach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 28. De-
cembcr 1887, N.-G.-Bl. Nr. 1 ox 1888, betreffend die Unfallversicherung der
Arbeiter, angemeldet.

Hievon wird der Magistrat mit dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, dass
zufolge des im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium er¬
gangenen Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom8. Juli 1895,
Z. 17111, zu den nach 8 31 des Unfallversichernngsgesetzesvorzunchmenden
Unfallserhebnngcn in jenen Fällen, in welchen es sich um durch die bernfs-
genossenschaftlicheUnfallversicherungs-Anstalt der österreichischen Eisenbahnen zu
entschädigende Unfälle von Post- und Telegraphenbedienstetcn handelt, auch
Vertreter der betreffenden Post- und Telegraphen-Dircction znznziehen sind.

1«.
(Dauer des Marltverkehres an Sonntagen .)
Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichshanpt- und

Residenzstadt bestelltek. k. Bezirkshanptmann hat mit Verfügung vom 4. Sep¬
tember 1895, Z. 7276, die Kundmachung des Wiener Magistrates vom
30. April 1895, M.-Z. 80810/XV (s. Amtsblatt Nr. 44, „Verordnungen re."
V, 16), die Dauer des Marktverkehres an Sonntagen im Wiener Gemeinde¬
gebiete betreffend, dahin abgcändert, dass ans den im zweiten Absätze derselben
angeführten Märkten und in dem dort bezeichneten Umfange der Marktverkchr
an Sonntagen statt wie bisher von 3 bis 6 Uhr in der Folge von 4 bis
7 Uhr nachmittags  gestattet wird (M.-Z. 116907/XV).

II. Uarmiltilibrstimimmgeii.
IlkaMrat:

17 .
(Verwendung von Asphalt zu Drottoirpstasternngen .)

Die Verwendung von Asphalt zur Trottoirpflastcrung  wird in
jenen Fällen, in welchen es die localen, insbesondere die Niveau- und Verkehrs¬
verhältnisse zulässig erscheinen lassen, unter nachstehenden Bedingungen gestattet:

1. Vor Beginn der Herstellung der Trottoirpflasternng ist von der mit
der Ausführung betrauten Firma die Anzeige über den Arbeitsbeginn beim
«Ltadtbanamte, beziehungsweise bei derBanamts-Abtheilnng der BezirkeI bis XIX
zu erstatten.

2. Zn der Asphaltpflasternng darf nur Natur - Asphalt  verwendet
werden und sind hiebei die im Regulativ des städtischen Preistarifes Nr . 15
enthaltenen Bestimmungen genau cinznhalten.

3. Die Xspnalt eonls-Decke hat eine Höhe von 2 em, bei Überfahrten über
das Trottoir von 4 cm zu erhalten.

Unter der Asphalt-Decke ist eine 10 em, respective bei Überfahrten 15 cm
hohe Beton-Unterlage herznstellen.

Bei stark ansteigenden Straßen ist die Oberfläche des Asphalt- Trottoirs
mit rechtwmkelig, sich in circa 10 cm Entfernung kreuzenden Rinnen von
1 cm Tiefe zu versehen.

4. Die Trottoirs sind mit untermauerten, 0316 Meter breiten Granit-
Randsteinen abzugrenzcn.

5. Für derartig hergestellte Trottoirs hat betreffs der Übernahme in die
Erhaltung der Gemeinde eine dreijährige Haftzeit, und zwar sowohl hinsichtlich
des Asphaltpflasters, als auch der ans Randsteinen bestehenden Einfassung zu
gelten.

Im übrigen haben betreffs der Übernahme in die Erhaltung der Gemeinde
Wien die Bestimmungen des § 61 der Bauordnung Anwendung zu finden. (Mag.-
Veschl. vom 29. April 1895, Z. 49.237, Stadtraths -Beschlnss vom 23. April 1895,
Z. 2528.)

18 .
(Bedingnisfe für die Lieferung von Gasmotoren .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichshcmpt-
nnd Residenzstadt bestelltek. k. Bezirkshauptinann hat znfolge
Verfügung vom 12. Juni d. I ., Z . 818, nachstehende Magistrats-
Anträge genehmigt:

1. Der Z 5, der znfolge Stadtraths -Beschlnsses vom 4. Juli 1894,
Z. 1615 (s. Amtsblatt Nr. 65 cx 1894 „Verordnungen rc." VII, 45) ge¬
nehmigten„Speciellen Bcdingnisse für die Lieferung und Montage von Gas¬
motoren" wird in seiner dermaligen Fassung außer Wirksamkeit gesetzt und hat
in Hinkunft zu lauten, wie folgt:

8 5.
Auf dem Motor ist in dauerhafter Weise die von demselben abzngebende,

sogenannte nominierte Leistungsfähigkeit  in Pferdekräften ersichtlich zu
machen und muss die Maxim  a ll ei sinn  g des Motors mindestens zehn
Percent über  die nominierte Leistungsfähigkeit betragen.

Der Offerent ist über Verlangen der Gemeinde verpflichtet, den Gasmotor
unter Intervention eines Stadtbanamtsbeamten von einem hiezu vom Staate
bestellten autorisiertenk. k. Commissär(Kesselprüfnngs-Commissär) nach Maß¬
gabe der folgenden Bestimmungen ans seine Maximalleistnng, sowie auf die
nominierte Leistung durch Bremsung mittels ausbalancicrten Pronh'schen Zaunes
oder mittels Bremsbänder, ferner auf den Gasverbrauch bei Leerlauf der
Maschine prüfen zu lassen und das von dem k. k. Commissär hierüber aus¬
gestellte Zeugnis dem Magistrate vorzulegen.

Es ist jedoch der Gemeinde auch freigestellt, diese Bremsproben und
Messungen durch ihre eigenen Beamten commissionell vornehmen zu lassen.

In beiden Fällen hat der Unternehmer die für die Bremsproben und
Messungen erforderlichen Instrumente und das Bedieuungspersonale ohne An¬
spruch auf eine Entschädigung beiznstellen.

2. An Stelle des Alinea1 im Z 6 der speciellen Bedingnisse ist folgende
Bestimmung aufznnehmen:

„Die Bremsprobe auf die Maximalleistnng  des Gasmotors hat
„mindestens eine Stunde  zu dauern und ist hiebei nachstehender Vorgang
„cinznhalten:"

3. Der Z 7 der speciellen Bedingnisse hat mit Rücksicht auf das im
Punkte1 dieser Anträge vorgeschlagene Schlnss-Alinea zu Z 5 ganz zu entfallen.

4. Im 8 8, welcher nunmehr die Aufschrift„Z 7" erhält, ist an Stelle
der nicht mehr zutreffenden Berufung nach dem Worte „Commissär" in pnron-
1Ü68i einznfügen: „Z. 5, Absatz2".

5. Die Nummern der folgenden Paragraphen (Z 9 bis 12) werden demnach
in 8 bis 11 geändert; desgleichen hat im Z 10 (bisher Z 11) in Alinea2, dritt-
vorletzte Zeile nach den Worten „der im" an Stelle des „Z 10" die Bezeichnung

9" zu treten.
6. ? ro koro Interim wird bestimmt, dass zur Intervention bei den nach

Z 5, neues  Alinea 3, von den städtischen Beamten allein (i. c. mit Ausschluss
eines k. k. Kesselprüfnngs-Commissärs) vorzunehmenden Bremsproben und
Messungen je ein Vertreter des Magistrates, des Stadtbanamtes und der
städtischen Buchhaltung berufen sind, und dass über den Vorgang und Verlauf
dieser Proben, sowie über die constatierten Thatsachen (Messungen und Ab¬
lesungen, Hebellänge, Bclastnngsgewicht rc.) sofort an Ort und Stelle ein aus¬
führliches, vom Unternehmer mitznnnterfertigendes Protokoll anfzunehmen ist,
während das eigentliche Fachgutachten vom Stadtbauamtsbeamten ans Grund
der bei den Proben ermittelten Daten erst nachträglich zu verfassen und sodann
vom Stadtbanamte mit dem Anträge ans Übernahme oder Zurückstellung des
Gasmotors dem Magistrate vorznlegen sein wird.

Desgleichen wird das Stadtbauamt angewiesen, auch in jenen Fällen, in
welchen die Bremsproben von einem staatlich bestellten Kesselprüfnngs-Commissär
vorgenommen werden, auf Grund des von dem letzteren hierüber ausgestellten
Zeugnisses wegen allfälliger Übernahme des Gasmotors in das Eigenthnm der
Gemeinde dem Magistrate Bericht zu erstatten. (M.-Z. 192109/IV ex 1893.)
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IS.
(Fachprrifung für Markteommissäre .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien bestellte k. k. Bezirkshauptmann
Dr . v. Friebeis  hat nach Anhörung des Beirathes in der
Sitzung vom 24 . Juli 1895 , zur Z . 5935 (M .-Z . 975/XV ),
nachstehenden Antrag des Magistrates genehmigt:

Es ist für die Marktcommissariats -Accessisten, welche auf ihre Beförde¬
rung zu Marktcommissären Anspruch machen , eine fachliche Prüfung aus deu
für den Marktcommissariatsdienst jeweilig geilenden Normalien und Dienstes¬
vorschriften einznführen.

Gegenstand der Prüfung sind:
1. die Vorschriften der Marktpolizei;
2 . die Vorschriften der Sanitätspolizci , insbesondere jene, welche auf die

Erzeugung und den Verkehr mit Nahrungs - und Gennssmilteln Bezug nehmen;
3 . die gewerbspolizeilichen Vorschriften und das Nothwendigste aus der

Erwerbstenergesctzgebnng;
4 . die anderweitigen , auf den Marktcommissariatsdienst bezüglichen, in

der von Echsler , Bauer und Örtl heransgegebcnen Normalieusammlung
enthaltenen Vorschriften.

Die Prüfung ist eine schriftliche und eine mündliche.
Die schriftliche, welche zuerst abzulegen ist, besteht in der Bearbeitung

eines den Marktcommissariatsdienst betreffenden allgemeinen Themas oder eines
praktischen Falles . Hiebei ist den Candidaten die Benützung der Normalicn-
sammlung und der nöthigen Gesetzbücher gestattet.

Bei der mündlichen Prüfung hat der Candidat den Nachweis zu erbringen,
dass er mit den Normalien und sonstigen Dienstesvorschriften vollkommen ver¬
traut ist und dieselben bei den Amtshandlungen , insbesondere im externen
Dienste in entsprechender Weise anzuwenden weiß.

Die Prüfnngscommission hat zu bestehen : aus dem Magistratsdirector
oder seinem Stellvertreter als Vorsitzenden , drei Magistratsräthen , und zwar
dein Markt -, Sanitäts - und Gewerbereferenten und dem Dircctor des Markt¬
amtes.

Bei dieser Prüfung ist jener Vorgang einzuhalten , welcher mit dem
Magistratsdirections -Erlasse vom 22 . August 1887 , M .-D .-Z . 324 (Magistrats-
Verordnungsblatt Nr . L ex 1887 , Seite 139 ) für die von Bewerbern um
Stellen im Conscriptionsamte abzulegende Prüfung bestimmt wurde.

Dieses Normale tritt mit 2. September 1895 in Wirksamkeit.

2 «.
(Überprüfung genossenschaftlicher Versammlungs-

Protokolle .)
Magistrats -Vicedirector Dachau hat unterm 9. August 1895,

Z . 112774/XVIII , an sümmtliche Genosseuschaftscommissäre nach¬
stehendes Decret gerichtet:

Gelegentlich der Verhandlung über den Anschluss einer Gehilsenkranken-
cassa an einen Krankencassaverband und der Constatierung der in diesem Falle
vorgekommenen Unzukömmlichkeiten und Mängel bei der Abfassung des bezüg¬
lichen Versammlnngsprotokolles hat der Magistrat am 8 . August 1895 beschlossen,
die Herren Genossenschafts -Commissäre zu beauftragen , bei Beschlüssen, zu deren
Giltigkeit eine qnalificierte Majorität nothwendig ist, das Stimmenverhältnis
genau zu constatieren , sich das Protokoll vorlegen zu lassen, dasselbe eingehend
zu prüfen und dessen Nichtigkeit durch ihre Unterschrift zu bestätigen . Die
Durchführung derartiger Beschlüsse haben dieselben bis zu jenem Zeitpunkte zu
sistieren , in welchem der Magistrat sich aus den Berichten der Genossenschafts-
Commissäre und ans den Verhandlungsprotokollen die Überzeugung verschafft
hat , dass der Beschluss in einer für die Mitglieder der Versammlung rechts¬
verbindlichen Weise gefasst worden ist und sonach der Beschluss vom Magistrate
zur Kenntnis genommen wurde.

Hievon werden Sie zur Darnachachtung und weiteren Amtshandlung in
concreten Fällen verständigt.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte nnd im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

18S5 publieierten Gesetze und Verordnungen .)
X. Reichsgesehblatt.

Nr . 135 Kundmachung des Ackerbaumiuisteriums
vom 22 . August 1895 , betreffend diek. k. landwirtschaftlich-chemische
Versuchsstation in Spalato.

Nr . ISO . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom

25 . August 1895 , betreffend die Ergänzung der Bestimmungen der
Ministerial -Verordnnng vom 10 . August 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 134 ) über das
Verbot der Einfuhr von mit Theerfarbstoffen gefärbten Weinen.

Nr . 137 . Gesetz vom 14 . August 1895 , betreffend die
Aufbringung der Mittel zur Herstellung von zwei weiteren wissenschaftlichen
Justitutsgebäuden für die Universität in Graz.

Nr . 138 . Gesetz vom 23 . August 1895 , wodurch das
Gesetz vom 28 . März 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 61 ), betreffend die Gewährung
von Begünstigungen und Unterstützungen anlässlich der durch die Reblaus
(kiiMoxora , vastatrix ) angerichteten Schädigungen ergänzt wird.

Nr . 13S . Gesetz vom 28 . August 1895 , betreffend die
Veräußerung einzelner Objecte des unbeweglichen Staatseigenthums.

Nr . 140 . Gesetz vom 28 . August 1895 , betreffend die
Veräußerung einzelner Objecte des unbeweglichen Staatseigenthums , welche
sich in der Benützung der Heeresverwaltung befinden.

Nr . 141 . Verordnung des Justizministeriums vom
31 . August 1895 , betreffend die authentische Interpretation der Ver¬
ordnung des Justizministeriums vom 3. Februar 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 36)
über die Errichtung von städlisch-delegicrten Bezirksgerichten in der Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien und den einzelnen städtisch-delegierten Bezirks¬
gerichten zugewiesenen Wirkungskreis.

Nr . 142 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 1 . September 1895 , betreffend die
Verwendung des mit Kupfersalzlösnngen besprengten Weinlaubes zur Ein¬
hüllung von Nahrungs - und Genussmitteln.

Nr . 143 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
17 . August 1895 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Horodenka und Sniathn in die 7. Classe nnd der Gemeinde Nadworna in die
8. Classe des Militär -Zinsiarifes (N .-G .-Bl . Nr . 225 ex 1890 ) verlautbart wird.

Nr . 144 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . September 1895 , betreffend die Zuweisung der Catastralgemeinde
Lhotka zum Sprengel des Bezirksgerichtes in Dobrisch in Böhmen.

Nr . 145 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 7 . September 1895,  betreffend die
Eingaugsabfertiguug von leeren , gebrauchten , hölzernen Petroleumfässern für
im Zollgebiete gelegene Petroleumraffincrien.

L . Laudesgesttzblatt.
Nr . 41 . Gesetz vom 19 . August 1895 , betreffend die

Regulierung des Pittenflusfes in den Gemeinden Sautcrn , Schildern , Pittcn
und Erlach.

Nr . 42 . Gesetz vom 22 . August 1895 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des
Donaugrabens in der Ortsgemeiude Harmannsdorf.

Nr . 43 . Gesetz vom 22 . August 1895 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
versumpfter Grundstücke in den Gemeinden Groß - und Klein -Haugsdorf , Augen¬
thal und Jetzelsdorf.

Nr . 44 . Gesetz vom 23 . August 1895 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des
Jmmendorfer und Kalladorfer Grabens und der oberen Strecke des Gmos-
baches und Melioration der angrenzenden Grundstücke im Wullersdorfer
Gemeindegebiete.

Nr . 45 . Kuudmachuug des Leiters der k. k. Statt-
halterei im Erzherzogthumc Österreich uuter der Euus
vom 19 . August 1895 , Z . 64698 , betreffend die Erklärung der
bosnisch -herzegowiuischen Gemeindespitäler in Prijedor , Brcka und Bjeliua und
der Bezirksspitäler in Srebrenica , Kladauj , Kotor -Varoä , Livno, Oazin , Vareä
nnd Gacko als allgemeine öffentliche Krankenanstalten.

Nr . 46 . Kuudmachuug des Leiters der k. k. Statt-
halteret im Erzherzogthumc Österreich uuter der Euns
vom 19 . August 1895 , Z . 76336 , betreffend die Ausscheidung
der Catastralgemcinde St . Georgen aus dem Verbände der Ortsgemeinde
Nnssdorf a. d. Traisen und Zuweisung derselben zur Ortsgemeiude Traismauer.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Nadler , Secretär des Wiener Magistrates.
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I. Wiiirstnunge» nnd Entscheidungen.
!.

(Barrcorrsensbedingirngeu haften auf dem Bauobjekte . )
Die Baudeputation für Wien hat unterm 10 . April 1895,

Z . 197 (Z . 9823 , M . B .-A . für den XIX . Bezirk ) , nachstehende,
nunmehr in Rechtskraft erwachsene Entscheidung gefällt:

Mit dem Baneonsense des Gemeindevorstehers von Unter -Döbling cillko.
26 . December 1872 , Z . 751 , wurde für die Häuser Or .-Nr . 26 und 28 in
Unter -Döbling , Gemeindegasse (Couscr .-Nr . 143 und 144 ), unter anderem die
Verpflichtung ' zur Einhaltung des vom h. k. k. Ministerium des Innern ge¬
nehmigten Niveaus und die Rücksichtnahme auf die Herstellung des künftigen
Straßenniveaus statuiert.

Nach dem für den Ban des Hauses Conscr .-Nr . 138 (Or .-Nr . 30) Unter-
Döbling , Gcmeindegasse , vom Gemeindevorsteher genehmigten Banplane hat
nach Anschüttung des Straßenkörpers bis auf das vom h. Ministerium ge¬
nehmigte Niveau das Parterregeschoß den Charakter eines Kellergeschosses zu
erhalten.

Mit dem Bescheide vom 23 . Juni 1894 , Z . 10955 , hat das magistratische
Bezirksamt die Eigenthümer der vorbezeichnetcn drei Häuser anfgefordert , nach¬
dem die Anschüttung der Straßenfläche demnächst in Aussicht steht, durch Vor¬
nahme von baulichen Herstellungen die Gassenlocalitäten in einer dem genehmigten
Niveau , beziehungsweise dem für den Bahnbau erforderlichen Niveau ent¬
sprechenden Weise zu adaptieren.

Gegen diese Verfügung haben , und zwar bezüglich des Hanfes Or .-Nr . 26
Dr . L. B ., F . N . und M . B ., bezüglich des Hanfes Or .-Nr . 28 A. K. und
bezüglich des Hauses Or .-Nr . 30 I . und F . dl . das Rechtsmittel ergriffen,
von welchen die letztgenannten laut Berichtes des magistratischen Bezirksamtes
vom 13. December 1894 , Z . 22327 , ihren Recnrs zurückgezogen haben.

Die bezüglichen Recnrse des Dr . L. B ., F . N . und M . B ., dann des
A. K. bestreiten die Gesetzlichkeit des an sie ergangenen Auftrages in erster
Linie ans dem Grunde , weil sic nicht als ursprüngliche Bauführer die Ban-
conscnse für ihre Person erwirkt haben , in weiterer Folge deshalb , weil ihnen
in dem recurrierten Erlasse die Verpflichtung zngemnthet wird , bei Vornahme
der nöthigen baulichen Adaptierungen auch auf das für den Bahnban erforder¬
liche Niveau Rücksicht zu nehmen.

Die Bandeputation für Wien findet den Recnrsen , sofern sich dieselben
gegen die ans dem Bauconsense fußenden Aufträge richten, keine Folge zu geben,
dagegen in theilweiser Stattgcbnng der Recnrse zu erkennen, dass die in dem
recurrierten Aufträge statuierte Verpflichtung , die Gassenlocalitäten in einer dem
für den Bahnban erforderlichen Niveau entsprechenden Weise zu adaptieren,
nicht gerechtfertigt erscheint.

Für den abweislichen Theil der Entscheidung war vor allein der Umstand
maßgebend , dass jeder in Rechtskraft erwachsene Bauconscns auf

dem Bauobjecte haftet , und dass der jeweilige Besitzer eines
Objectes an die für das betreffende Object festgesetzten Be¬
dingungen gebunden erscheint , wobei es ganz irrelevant  ist , ob
die Consensbedingnngen grnndbüch erlich ans dem Objecte vor¬
gemerkt sind und ob dem jeweiligen Eigenthümer die Consens¬
bedingnngen bekannt sind oder  nicht.

Zur Erlassung von auf die Einhaltung der Bauconsensbedingnngen ab-
zielcnden Aufträgen erscheint die Baubehörde im Sinne des Z 96 der Wiener
Bauordnung , als zur Handhabung der Bauordnung berufen , kompetent ; es
musste daher die recnrricrte Entscheidung in dieser Richtung aufrecht erhalten
werden.

Die Baubehörde durfte jedoch über den Rahmen der durch den Consens
abgegrenzten Verpflichtungen nicht hinausgehen und wie in dem vorliegenden
Falle das Maß der durch das ministeriell bestimmte Niveau begrenzten Ver¬
pflichtungen willkürlich erweitern und dem Recnrrenten auch noch die weitere
Verpflichtung anferlegen , auf das durch den Ban der Stadtbahn bedingte
Niveau Rücksicht zu nehmen , nachdem durch eine derartige Verfügung , wenn
selbe auch im öffentlichen Interesse geboten sein mag , in Rechte eingegriffen
wird , bezüglich deren die Entscheidung den politischen Behörden nicht znsteht.

Ans diesem Grunde musste die Entscheidung in dieser Richtung behoben
werden und sind daher in dem recurrierten Erlasse die am Schluffe des dritt¬
letzten Absatzes eingeschalteten Worte : „respective dem für den Bahnban er¬
forderlichen Niveau " zu eliminieren.

Die Beilagen der Berichte vom 19. November 1894 , Z . 12201 , vom
13 . December 1894 , Z . 22327 , und vom̂ 29 . November 1894 , Z . 21369,
folgen mit dem Bemerken zurück, dass im Sinne des 8 109 der Wiener Bau¬
ordnung der Recnrs gegen diese Entscheidung binnen vier Wochen an das
h. Ministerium des Innern offen steht.

2 .

(Abgabe von Diphtherieheilserum . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 2 . Juli
1895 , Z . 57525 ( M .-Z . 133135/VI1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Der Wiener Magistrat wird hiemit verständigt , dass die unentgeltliche
Abgabe von in dem Institute für die Gewinnung von Diphtherieheilserum in der
k. k. Krankenanstalt Rudolf -Stiftung und dem k. k. Kaiser Franz Josef -Spitale
erzeugten Heilserum an öffentliche Krankenanstalten zur probeweisen Verwendung
mit 1. Juli d. I . eingestellt wurde nnd das in diesem Institute hergestellte
Diphtheriehcilsernm von Vielem Termine an durch die Jnstitntsleitnng in der
k. k. Krankenanstalt Rudolf - Lüftung , soweit der jeweilig : Vorrath reicht, nur
mehr entgeltlich , nnd zwar die Dosis zum Preise von 1 fl. 40 kr. ö. W.
abgegeben wird.



82 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 87 , 29 . October 1895.

3 .

(Kirchliche Stiftungen .)

Die k. k. n .«ö. Statthalterei hat zur Z . 71155 (M .-Z . 152308)
dem Wiener Magistrate nachstehende Abschrift ihrer an das k. k.
Oberlandesgericht Wien gerichteten Note 6cfto . 9 . August 1895,
Z . 71155 , intimierl:

Bei Errichtung von Stiftungen , welche testamentarisch angeordnet worden
sind, haben sich in den letzteren Jahren mehrfach Schwierigkeiten ergeben,
welche einerseits dnrch die vielfach ohne Einvernahme der bezüglichen Seel¬
sorger getroffenen Bestimmungen über die Gattung und Anzahl der Stiftungs-
Verbindlichkeiten, andererseits durch die nicht immer ausreichende Capitalsdecküng
der zu errichtenden Stiftung hervorgernfen wurden.

Hinzu tritt der Umstand , dass bei vielen Stiftungen nicht bloß die Über-
tragungsgebüren aus dem Legate beglichen werden müssen , sondern dass auch
noch die sonstigen Kosten der Stiftung , als : Stempel - und Vincnlierungs-
gebüren , Porto re. gedeckt werden sollen, da die Erben , beeinflusst oder nicht
beeinflusst , es gewöhnlich ablehnen , diese Kosten auf sich zu nehmen.

Solange der Conrs der Staatsschuldverschreibungen keinen so hohen
Stand erreicht hatte , wie er thatsächlich seit einigen Jahren besteht, war es
möglich , ans dem Legate selbst sowohl die Percentualgebüren , als auch die
anderen Kosten zu bestreiten , da die Bedeckungs -Obligation einen bedeutend
minderen Ankaufspreis erforderte.

Bei dem gegenwärtig hohen Stande des Conrses ist diese Möglichkeit
ausgeschlossen , im Gegentheil werden dnrch die schon genannten Gebüren , zu
denen in neuester Zeit auch die Gebür für die Armen oder bei einigen k. k.
Steuerämtern eine Stempelgebür für die behufs Bemessung der Percentual-
gebüren vorgelegte Abschrift des Stiftbriefes hinznkommt , die Legate so sehr
herabgedrückt , dass der verbliebene Betrag vorläufig in einer Sparcassa an¬
gelegt werden muss , bis derselbe dnrch den Zuwachs mehrjähriger Zinsen so
weit vermehrt ist, dass eine Obligation angekauft und die Stiftung ordnungs¬
mäßig errichtet werden kann.

In Erwägung des Vorstehenden und auch in Anbetracht des weiteren
Umstandes , dass bei der beständigen Preissteigerung aller Kirchenerfordernisse
und bei den stets sich erhöhenden Ansprüchen aller Kirchenbediensteten auf eine
angemessene Mehrung der Kircheneinnahme nach Möglichkeit hinzuwirken noth-
wendig ist, haben sich das fürsterzbischöfliche Ordinariat in Wien laut der
anher gelangten Vorlage vom 23 . Juli 1895 , Z . 6757 , und das bischöfliche
Ordinariat St . Pölten laut Vorlage vom 17. Juli 1875 , Z . 3834 , bestimmt
gefunden , als mindestes Bedecknngscapital einer Stiftung ans eine heil. Messe
den Betrag von 100 fl. in Noten ^ Silber - oder 4percentiger Kronenrente
sestznsetzen und zu einer beabsichtigten Stiftung nur dann den Consens
zu eltheilen , wenn das Bedecknngscapital gebüren - oder abzugsfrei ansgefolgt
wird und außerdem die übrigen Kosten von den Erben des Stifters be¬
ziehungsweise von dem Stifter getragen werden , je nachdem eine Stiftung
auf Grund einer testamentarischen Bestimmung oder infolge einer Widmung
unter Lebenden erfolgen soll.

Hinsichtlich Stiftungen auf eine Segenmesse , auf ein Requiem ohne
Ickftora, mit Ickftorg. und auf sonn - und feiertägige Fürbitten ivird bis auf
weiteres ein Capital per 150 fl., 200 fl., 250 ft. und 150 fl. erforderlich sein.

Hievon beehrt sich die k. k. Statthalterei dem löblichen k. k. Oberlandes¬
gerichte über Ersuchen der genannten Ordinariate wegen gefälliger Verständi¬
gung der rücksichtlich dieser beiden Ordinariate in Betracht kommenden Gerichts¬
behörden die Mittheilnng zu machen , damit besonders bei solchen testamentarisch
angeordneten Stiftungen , für welche der auszufolgende Betrag nicht genannt
ist, die Erben nicht bloß von Kirchenvorstehern allein , sondern auch von welt¬
lichen Behörden erfahren können , welches Capital zu einer Stiftung erfordertwerde.

4.

(Waffen - und Mnnitions -Geleitscheine . )
Laut Amtsblattes der k. k. Polizeidirection Nr . 100 ex 1895

hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom 10 . August 1895,
Z . 5009/xru68 ., Nachstehendes verlautbart:

Um eventuelle Missverständnisse hinsichtlich des Inhaltes der bei Wasfen-
nnd Mnnitionssendungen mit der Ministerial -Verordilnng vom 11 . Februar 1860
R .-G .-Bl . Nr . 39 , vorgeschriebenen Waffen - und Mnnitions -Geleitscheine hintan-
zuhalten , wird die Polizeidirection infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 26 . Juli 1895 , Z . 22274 , beauftragt , die entsprechende Ver¬
anlassung zu treffen , dass bei Ausfertigung derartiger Geleitscheine nach dem
in der vorbezogenen Ministerial -Verordnung verzeichnetcn Muster bei der
Stelle „ die Bewilligung zur Versendung folgender Waffen (Munition ) als " in
jedem Falle die genaue Bezeichnung der Sendung nach Gattung und Gewicht
(Brutto und Netto ), sowie die Eintritts - und eventuell die Austrittsstation ein¬
getragen werde , wobei die Ziffer des Einfnhrs - beziehungsweise Durchfuhrs-
qnantums in rother Schrift mit großen Buchstaben deutlich hervorznheben
sein Ivird.

Weilers wird die Polizeidirection infolge des bezogenen hohen Erlasses
angewiesen , vorzusorgen , dass für diese Geleitscheine anstatt der mehrfach in
Gebrauch befindlichen , oft schwer leserlichen autographicrten Blankette von nun
an überall Drucksorten in Verwendung genommen werden.

S.
(Neue Post - und Telegraphenämter .)

Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction für Österreich
unter der Enns hat mit Note vom 12 . August 1895 , Nr . 67403/3,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Im Nachhange zur hierortigen Note vom 2. April 1895 , Z . 24462
(S . Amtsblatt Nr . 52 ox 1895 , „Verordnungen , Entscheidungen rc.", VI , 3),
beehrt sich die k. k. Post - und Telegraphen -Direction Mittheilnng zu machen, dass
am 16. August 1895 in dem zum II . Wiener Stadtbezirke gehörigen Gebiets-
theile „Zwischenbrücken", und zwar in den Häusern Pasettistraße Nr . 99 und
Marchfeldstraße Nr . 8, k. k. Post - und Telegraphenümter (Postexpeditionen
I . Elaste ) in Wirksamkeit treten werden , von denen ersteres die Bezeichnung
„K. k. Post - und Telegraphenamt 130 Wien 2/7 " , letzteres die Bezeichnung
„K . k. Post - und Telegraphenamt 131 Wien 2/7 " zu führen hat.

Diese k. k. Post - und Telegraphenämter haben als Post - und Telegramm-
Annahmestellen zu fungieren , sonach den Verschleiß inländischer Post - und
Telegraphen Wertzeichen, die Annahme von Brief - und Fahrpostsendnngen,
Telegrammen , von gewöhnlichen und telegraphischen Postanweisungen nach
dem In - und Auslande , sowie den Postsparcassadienst zu besorgen.

Der Bestelldienst in Zwischenbrücken (Postbezirk Wien 2/7 ) wird auch
weiterhin durch das k. k. Post - und Telegraphenamt 24, Wien 2/7 (Nordwestbahn¬
straße Nr . 6), beziehungsweise rücksichtlich der Postfrachten durch das k. k. Post-
paketbcstellamt (Postamt 46 Wien 2/3 ) vollzogen werden.

Für den Parteienverkehr sind die Localitüten der neuen Ämter rücksichtlich
des Post - und Telegraphendienstes

u) an Wochentagen:  vom 1. Mai bis 30 . September von VII bis XII
und von 2 bis 7 Uhr ; vom 1. October bis 30 . April von VIII bis
XII und von 2 bis 7 Uhr;

ft) an Feiertagen:  von VIII bis XII und von 2 bis 6 Uhr;
o) an Sonntagen:  von VIII bis XII Uhr offen zu halten.
An Feiertagen  ist die Annahme von Fahrpostsendnngen auf die Zeit

von VIII bis XII Uhr beschränkt.
Mit dem gleichen Tage wurde die Aufstellung vermehrter Briefsammel¬

kästen im Stadttheile Zwischenbrücken und eine besondere fahrende , vom Post¬
amte 24 Wien 2/7 lNordwestbahnstraße Nr . 6) ausgehende Brief -Einsammlung
angeordnet. G.

(Maßnahmen gegen die llberfüllnttg von Ber-
samm !ttngsloea !Ltäten. )

Von Seite der Centrale des Wiener Magistrates wurde mit
Jndorsatschreiben ääto . 22 . August 1895 , M .-Z . 154148/X1V,
den magistratischen Bezirksämtern nachstehender Erlass der k. k.
n .-ö. Statthalterei vom 19 . August 1895 , Z . 60454 , zur Kenntnis
und Darnachachtnng zugemittelt:

Nach einem von der k. k. Polizeidirection in Wien erstatteten Berichte
haben nunmehr sämmtliche magistratischen Bezirksämter über Anregung der
k. k. Polizeidirection alle jene Localitüten einer Revision unterzogen , welche
einen Fassungsraum von mehr als 200 Personen haben und demnach die Ab¬
haltung von Versammlungen daselbst ermöglichen.

Äus einem gelegentlich eines Recurses von dem magistratischen Bezirks¬
amte für den XVII . Bezirk vorgelegten Acte ist zu entnehmen , dass diese Re¬
visionen unter Beiziehung des k. k. Polizei -Bezirkscommissariates , sowie der
Inhaber der betreffenden Saallocalitäten vorgenommen und hiebei die für die
Benützung der Localitüten zu dem gedachten Zwecke aus sanitäts -, sicherheits-
und feuerpolizeilichen Rücksichten erforderlichen Bedingungen und die zur Ver¬
meidung von Überfüllnugen gebotenen Vorsichten festgestellt wurden . Von dem
Ergebnisse der Localerhebnng wurden dann die Eige'nthümer , beziehungsweise
Pächter der Versammlungslocale schriftlich, und zwar mit dem Bedeuten ver¬
ständigt , dass eine Außerachtlassung der ertheilten Vorschriften nach der lais.
Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , geahndet werden wird.

Wenn auch die Fassung des von dem Bezirksamte Hernals aus diesem
Anlasse ergangenen Decretes nicht als vollkommen zutreffend bezeichnet werden
kann , stellt sich dasselbe immerhin als ein Verbot der Überfüllung dar , welches
zur Grundlage einer Strafamtshandlnng im Sinne der HZ 7 und II der
bezogenen kais. Verordnung genommen werden kann . Nachdem von den anderen
magistratischen Bezirksämtern in derselben oder doch in ähnlicher Weise vor¬
gegangen worden sein dürfte — was der Wiener Magistrat durch Einsicht der
betreffenden Acten sicherznstellen haben wird — so erscheint die Möglichkeit
gegeben, der Überfüllung der Wiener Versammlnngslocalitäten wirksamst ent-
gcgenzntreten.

Nachdem eine solche Übcrfüllung nicht nur ans sanitären und sicherheits¬
polizeilichen Rücksichten sehr bedenklich erscheint, sondern auch die im Vereins¬
beziehungsweise Versammlnngsgesetze vorgesehene behördliche Aufsicht zu er¬
schweren, ja unmöglich zu machen geeignet ist, wird der Wiener Magistrat
anfgefordert , die magistratischen Bezirksämter anznweisen , das von denselben
erlassene Verbot strengstens zu handhaben und in allen jenen Fällen , wo eine
Übertretung dieses Verbotes seitens des Polizei -Commissariates zur Anzeige
gebracht wird , das Strafverfahren gegen die Schnldtragenden unverzüglich
durchzuführcn.
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7 .

(Rittdviehstarrds -Catafter .)

Die h . k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate
mit dem Erlasse vom 24 . August 1895 , Z . 61270 (M .-
Z . 157248/XV ) , Nachstehendes bekauntgegeben:

Mit Beziehung auf den Erlass vom 21 . Mai 1895 , Z . 34925 (siehe
Amtsblatt Nr . 52 ex 1895 „ Verordnungen , Entscheidungen re ." VI , 12 ) , be¬
treffend die Kompetenzfrage bezüglich der Bestrafung von Übertretungen in
Ansehung des im Stadtgebiete Wien , beziehungsweise im Wiener Polizeirayon
zu führenden Viehcatasters und die bezüglich desselben zu beobachtenden An¬
ordnungen , wird die im Punkte 2 des eingangs bezogenen Erlasses erfolgte
Zuweisung der daselbst angeführten Amtshandlungen an die Marktcommiffäre
im Hinblicke auf den Ministerial -Erlass vom 10 . August 1892 , Z . 18124,
und mit Rücksicht auf die nach den Berichten des Magistrates vom 5 . Februar
1893 , Z . 216647 ex 1892 , vom 16 . Februar 1893 , Z . 108/kr . ex 1893 , und
vom 24 . Mai 1893 , Z . 56044 , erfolgte , mit Erlass des h . k. k. Ministeriums
des Innern vom 12 . Juni 1893 , Z . 4748 , zur Kenntnis genommenen
Organisation des Marktamtes der Stadtgemeinde Wien , nach welcher derlei
Agenden in den speciellen Wirkungskreis der Veteriuärabtheilung des Markt¬
amtes des Wiener Magistrates (respective der städtischen Amtsthierärzte ) fallen,
dahin präcisiert , dass , insofern in den Punkten 1, 2 , 3 und 5 des h . o. Er¬
lasses vom 21 . Mai 1895 , Z . 34925 , das Wiener Marktcommissariat oder
Organe desselben als zur unmittelbaren Durchführung der Evidenz des Vieh¬
standes berufen bezeichnet sind , hierunter die Vetcrinärabtheilung des Markt¬
amtes des Wiener Magistrates , beziehungsweise die städtischen Amtsthierärzte
zu verstehen sind.

Die Vorschrift des Punktes 4 des Erlasses vom 21 . Mai 1895,
Z . 34925 , betreffend die allgemeine Anzeigepflicht bei Erkranlungs - und
Todesfällen von Rindvieh , wird mit Rücksicht auf die Bestimmung des Z 15
des allgemeinen Thierseuchengesetzes , welche gegebenenfalls maßgebend ist, in
nachstehende einschränkende Fassung gebracht:

„Wer an einem Stücke Rindvieh eine der im Z 1 des Gesetzes vom
29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 , benannten ansteckenden Krankheiten
oder Erscheinungen wahruimmt , welche nach der vom Ministerium des Innern
hinausgegebenen Belehrung den Verdacht einer solchen erregen , hat hievon
unverzüglich in Wien dem magistratischen Bezirksamte , in den außerhalb
Wiens gelegenen Orten dem Gemeindevorsteher die Anzeige zu erstatten und
das Thier von Orten , wo die Gefahr der Ansteckung für andere Thiere be¬
steht , fern zu halten . (Z 15 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 , R .- G .-Bl.
Nr . 35 .) "

Vorstehender Erlass wurde vom Magistrate im Nachhange zu dessen
Kundmachung vom 30 . Mai 1895 , Z . 97111 , unterm 16 . September 1895,
verlantbart.

8 .

(Erleichterung des Kaiuitbezuges aus Kalusz .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . August

1895 , Z . 60479 ( M .-Z . 160363/XV ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ackerbauministeriums vom 7. Juni 1895,
Z . 11459 , wird im Nachhauge zu den h . ä . Erlässen vom 26 . September 1892,
Z . 59853 (S . Amtsblatt Nr . 85 ox 1892 , „ Verordnungen rc ." IX , 16 ), und
vom 25 . Februar 1898 , Z . 8778 (S . Amtsblatt Nr . 34 ex 1893 , „ Ver¬
ordnungen rc ." IV , 2), eröffnet , dass sich das k. k. Finanzministerium be¬
stimmt gefunden hat , znm Zwecke der Erleichterung des Kainitbeznges aus
Kalusz die mit seinem Erlasse vom 19 . November 1890 , Z . 37580 , getroffene
Bestimmung wegen Beibringung der bezirkshauptmauuschaftlichen Bezugs-
Certificate bis ans weiteres aufzuheben.

Die mit diesem letzteren Erlasse getroffenen Bestimmungen wegen der
Verpflichtung , den bezogenen Kainit zu Düngungszwecken nur im eigenen Wirt¬
schaftsbetriebe zu verwenden , und des Verbotes , denselben weder entgeltlich
noch unentgeltlich an dritte Personen abzutreten , werden auch fernerhin aufrecht
erhalten.

Dagegen hat die Salinenverwaltung Kalusz , wenn derselben der Besteller
des Kaimts unbekannt ist, oder gegründeter Zweifel vorliegt , dass derselbe ein
wirklicher Landwirt sei, gleichzeitig der dem Kainitbesteller zuständigen Finanz-
Bezirks -Direction unter Angabe des Gewichtes der ausgefolgten Kainitmenge
Mittheilnng zu machen.

Die betreffende Finauz -Bezirks -Direction wird dann die ordnungsmäßige
Verwendung des Kaimts durch die ihr unterstehenden Finanzwachorgaue vor¬
zunehmen und im Falle Missbränche zum Nachthcile des Salzgefälles constatiert
werden sollten , sofort im Sinne des Finanzministerial -Erlasses vom 19 . No¬
vember 1890 , Z . 87580 , vorzugehen haben.

Die beantragte Abgabe des Kaluszer Kaimts an behördlich genehmigte
landwirtschaftliche Corporationen , sowie einzelne , vollkommen vertrauenswürdige,
sich ausschließlich mit dem Handel von Düngemitteln befassende Firmen behufs
Detailverkaufes an wirkliche Landwirte unterliegt keinem Anstande.

Die mit dem Detailvcrkaufe des Kaluszer Kaimts betrauten landwirt¬
schaftlichen Corporationen oder Firmen werden daher den unter Controle ge¬
stellten Gewerben gleich zu behandeln und die in Ansehung solcher Gewerbe

bestehenden Anordnungen der Zoll - und Staatsmonopols - Ordnung vom
Jahre 1835 , sowie der Vorschrift zu deren Vollziehung auf sie anzuwenden sein.

Zu diesem Behnfe müssen die besagten Corporationen oder Firmen über
den von Kalusz bezogenen und an wirkliche Landwirte verkauften Kainit genaue
Ausschreibungen führen , dessen Verabfolgung unter Verantwortung der be¬
treffenden landwirtschaftlichen Corporation oder Firma ausschließlich nur an
solche Landwirte stattfinden darf , welche keinen Salzhandel betreiben.

Selbstverständlich darf den wegen eines Missbrauches mit dem be¬
zogenen Kainite gefällsstrasrechtlich abgenrtheilten Personen , welche den be¬
treffenden landwirtschaftlichen Corporationen oder Firmen ämtlich bekannt¬
zugeben sein werden , der Kainit nicht ausgefolgt werden.

Ein Missbrauch oder die Nichtbefolgung der vorstehenden Bestimmungen
seitens der betreffenden landwirtschaftlichen Corporationen oder Firmen zieht
für diese — abgesehen von den „ eventuell eintretenden gefällsstrafrechtlichen
Folgen " — den sofortigen Verlust der diesbezüglich erhaltenen besonderen Be¬
willigung nach sich. S.

(Meldung landfturmpflichtiger Bahnbedieusteter .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Jndorsat -Erlass vom

30 . August 1895 , Z . 81466 (M .-Z . 161474/XVI ) , dem Wiener
Magistrate nachstehenden Erlass des k. k. Handelsministeriums
vom 8 . August 1895 , Z . 5418 , zur Kenntnis gebracht:

Mit dem h . o. Circular - Erlasse vom 3 . October 1894 , Z . 50788 (Ver¬
ordnungsblatt Nr . 119 ox 1895 ) , wurden die geehrten Bahnverwaltungen auf
die Bestimmungen des Gesetzes vom 10 . Mai 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 83,
betreffend die Meldepflicht von Landstnrmpflichtigen der im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreiche und Länder , mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg,
sowie auf die bezügliche Durchführungs -Verordnung des k. k. Ministeriums
für Laudesvertheidigung vom 20 . August 1894 , R .- G .-Bl . Nr . 182 , und ins¬
besondere auf die im ß 4 Punkt 2 dieser Verordnung den Eisenbahn -Unter¬
nehmungen hinsichtlich des Meldevorganges eingeränmten Begünstigung auf¬
merksam gemacht.

Mit Beziehung hierauf werden der geehrten Verwaltung im nachstehenden
jene Directivcn bekanntgegeben , welche die k- k. Generaldirection der öster¬
reichischen Staatsbahnen behufs endgiltiger Regelung der Details des in Rede
stehenden Meldeverfahrens an die unterstehenden Dienststellen hinauszngeben
beabsichtigt:

Punkt  1 . Die schriftlichen Meldungen der landstnrmpflichtigen Bahn¬
bediensteten erfolgen in der zweiten Hälfte September jeden Jahres
unter Benützung der Landstnrmmeldeblätter Muster 2 im Wege der unmittelbar
Vorgesetzten bahnämtlichen Dienststellen:

Diese Dienststellen sind:
a ) die k. k. Generaldirection der österreichischen Staatsbahnen,
b ) alle k. k. Eisenbahn - Betriebsdirectionen,
c ) alle k. k. Eisenbahn -Bauleitungen,
ä ) die k. k. Betriebsinspection in Czernowitz,
e) alle k. k. Bahnerhaltnngssectionen,
I ) alle k. k. Werkstättenleitungen,
§ ) alle k. k. Heizhausleitungen,
1>) alle k. k. Material - Magazinsleitungen,
i ) alle k. k. Bahnbetriebsämter,

II) alle k. k. Bahnstationsämter.
Punkt  2 . Die rechtzeitige Betheilung dieser Dienststellen mit den er¬

forderlichen Drucksorten (Laudsturmmeldeblätter Muster 2) wird im bahnämt¬
lichen Wege besorgt werden.

Punkt  3 . Diese Dienststellen werden jedem einzelnen unterstehenden
landsturmpflichtigen Bediensteten ein Landsturmmeldeblatt zur Ansfülluug über¬
geben oder , wenn erforderlich , dessen Ausfüllung selbst besorgen.

In beiden Fällen wird die Eisenbahudienststelle die genaue Übereinstim¬
mung der Angaben im Meldeblatte mit den Daten im Landsturmpasse oder
dem sonstigen militärischen Legitimationsdocumente des betreffenden Bahn-
bediensteten überprüfen.

Punkt  4 . Gelegentlich der Amtshandlung aä Punkt 3 ist jeder laud-
sturmpflichtige Bedienstete zu befragen , ob er etwa mit einer Landstnrm-
Widmungskarte für besondere Dienstleistungen für Kriegszwecke betheilt ist.

Im Bejahungsfälle sind diese Widmungskarten im Hinblicke auf den
eigenen Personalbedarf im Kriegsfälle abzuuehmen und an die k. k. General¬
direction der österreichischen Staatsbahnen behufs Erwirkung ihrer Annullierung
einzusenden.

Der Besitz einer Widmungskarte und die eingeleitete Annullierung der¬
selben ist im Landsturmblatte auzumerkcu.

Die erfolgte Enthebung der Bahnbedicnsteten vom Landslurmdienste ist
in der Rubrik X des Laudslurmmeldeblattes anzuführen.

Punkt  5 . Landsturmpflichtige Bahndedienstete , welche sich bei der Amts¬
handlung uä Punkt 3 als waffennnfähig oder zu jedem Landsturmdienste unfähig
erklären sollten , werden , da derartige Fälle nur ausnahmsweise Vorkommen
können , zur persönlichen Vorstellung bei der zuständigen Meldestelle und in dem,
im Z 3 der vorerwähnten Durchführungs -Verordnung festgesetzten Zeitpunkte
verhalten werden.

Punkt  6 . Die laut Punkt 3 ausgefüllten und gesammelten Meldeblättcr
werden von der Eisenbahndienststelle der betreffenden , Oetsgemeinde bis
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längstens Ende September jeden Jahres mittels Consignation über¬
sendet . Die Laudsturmpässe oder sonstigen militärischen Legitimatiousdocumeute
werden nicht beigeschlossen.

In der Rnbrik „Anerkennung " dieser Consignationen ist zum Ausdrucke
zu bringen , dass dem Landsturmpflichtigen die erfolgte Vorstellung (Meldung)
seitens der betreffenden Dienststelle (Bahnvorstände ) im Laudsturmpasse bestätigt
worden ist.

Punkt  7 . Dem landsturmmeldepflichtigen Bahnbediensteten wird die
bewirkte Meldung von der Eisenbahndienststelle im Laudsturmpasse unter Bei-
drückung der Amtsstampiglie mit den Worten:

„Der Laudsturmmeldepflicht entsprochen
N am

Amtsstampiglie ^

N . N ., Vorstand ."

bestätigt werden.
Obige , Hieramts als zweckmäßig befundene Directiven werden der

geehrten Verwaltung nach mir dem k. k. Ministerium für Landesvenheidigung
und dem k. u . k. Reichs -Kriegsministerium gepflogenem Einvernehmen mit der
Einladung empfohlen , einen thuulichst analogen Vorgang auch rücksichtlich des
dortseitigeu meldepflichtigen Personales zur Einführung zu bringen und die
unterstehenden Organe dementsprechend auzuweiseu.

10 .

(Verwendung von Weinlaub zur Einhüllung von
Nahrnngs nnd Gennssmitteln .)

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels
vom 1 . September 1895 , betreffend die Verwendung des mit
Kupferfalzlösungen besprengten Weinlaubes zur Einhüllung von
Nahrungs - und Genufsmitteln ( N .-G .-Bl . Nr . 142 ) :

Da uicht selten Weiulaub , welches zum Zwecke der Hiutanhaltuug der
Verbreitung der Perouospora mit Kupfervitriollösung besprengt wurde , zur
unmittelbaren Einhüllung von Früchten , Butter , Käse und anderen Nahrungs¬
mitteln verwendet und hiedurch die Gefahr von Gesnudheitsschädigungeu beim
Genüsse dieser Nahrungsmittel herbeigeführt wird , verbietet  das Ministerium
des Innern nach Anhörung des Obersten Sanitätsrathes im Einvernehmen
mit dem Handelsministerium im Nachhauge der Ministerialverordnung vom
2. Juni 1877 (R .-G .-Bl . Nr . 43 ) und jener vom 20 . November 1877
(R .-G .-Bl . Nr . 105 ), die Verwendung solchen , mit Kupservrtriol-
lösung besprengten Weinlanbes zur unmittelbaren äußeren Um¬
hüllung von Nahrnngs - und Genussmitteln.

Desgleichen dürfen auch andere in gesundheitsschädlicher Weise verun¬
reinigte Pflanzeublätter zur Einhüllung von Nahrungsmitteln nicht in Ver¬
wendung genommen werden.

Übertretungen dieser Verordnung , welche nicht unter das allgemeine
Strafgesetz fallen , sind nach der Ministerialverordnung vom 30 . September
1857 (R .-G .-Bl . Nr . 198 ) zu bestrafen.

11 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 9 . September 1895,
Z . 81308 , dem Asylvereiue der Wiener Universität  für das Jahr 1896
die Bewilligung erlheilt , eine Sammlung milder Spenden zu Vereinszwecken
bei bekannten „Wohlthätern — somit nicht von Haus zu Haus — im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns mit Einschluss des Wiener Polizei¬
rayons veranstalten zu dürfen.

Dieselbe Bewilligung , und zwar für die Dauer von höchstens 3 Monaten,
wurde mit Decret vom 29 . April 1895 , Z . 1709/kr ., dem Kinder - und
Greiseu - Asylvereine „Maria - Hilf " in Groß - Grillowitz - Possitz
ertheilt . Von dieser Bewilligung wird laut Anzeige ckäto. 9 . September 1895
vom 15 . September 1895 Gebrauch gemacht.

Dem Pfarramts Gießhübl bei Brunn a . G . wurde mit Decret des
Wiener Magistrates vom 20 . September 1895 , M .-Z . 162036/111 , die ihm
unterm 13 . October 1894 , M .-Z . 173093 , ertheilte Bewilligung zur (Samm¬
lung freiwilliger Spenden zum Zwecke des Neubaues eiuer Pfarrkirche daselbst
im Wiener Gemeiudegebicte auf die Dauer eines weiteren Jahres verlängert.

12 .
(Erhebungen bei Unfällen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 10 . September 1895,
Z . 84307 ( M . -Z . 167590 ) , an den Wiener Magistrat nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Über Auftrag des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . August
1895 , Z . 20616 , wird eiugeschärft , die nach Z 31 U -V .-G . zu pflegenden
Erhebungen insbesondere bei schweren Unfällen womöglich an
Ort und Stelle vorzuuehmen  und die Veranlassung des Unfalles genau
zu erheben.

13
(Festsetzung des Dermin es für die Controlsver-

fammlnngen .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 17 . Sep¬

tember 1890 , G .-Z . 167059/XVI , Nachstehendes bekanntgegcben:
Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . September 1895,

Z . 85018 , wurde dem Magistrate ein Pnre des vom k. u . k. II . Corps-
Commaudo in Wien mit Zustimmung der k. k. u .-ö. Statthalkerei zusammen¬
gestellten Reise- und Geschüftsplancs mit bleibend jährlich giltigen Controls¬
tagen für die alljährlich vorzuuehmenden Controlsversammluugen der dauernd
beurlaubten Reservemänuer und Ersatzreservisten übermittelt . Nach diesem
Plane werden die vorbezeichncten Controlsversammlungen in der Controls-
statiou Wien alljährlich in der Zeit vom 12 . October bis 15. November und
die Nachcontrole in der Zeit vom 21 . bis inclusive 26 . November beim k. u . k.
Ergäuzuugs -Bezirks -Commando Nr . 4 in Wien vorgenommeu werden.

(Musterstatut für registrierte Hilfseasfeu , betreffend
die Versicherung von 5; ranken «nt erstüHungen und

Vegräbnisgeldern .)
Die k. k. n . - ö.  Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Sep¬

tember 1895 , Z . 85960 (M .-Z . 171737/XVIII ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k k. Ministerium des Innern hat ein Musterstatut für
registrierte Hilfscasseu , welche ausschließlich die Versicherung von Krankeu-
unterstützuugen und Begräbnisgeldern betreiben , herausgegeben.

Dieses Statut hat als specielles Vorbild für die Einrichtung von Hilfs-
cassen mit den vorbezeichueten Versicheruugszweigcn zu dienen.

Der Wiener Magistrat wird daher unter Bezugnahme auf den h. ä.
Erlass vom 6 . Februar 1895 , Z . 12713 , angewiesen , in geeigneter Weise auf
diese Publikation , welche im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei
erschienen ist, aufmerksam zu machen und bei sich darbieteuden Gelegenheiten
die Benützung des Musterstatutes als Vorbild für die Ausarbeitung coucreter
Statuteneutwürfe zu empfehlen.

Eine gleiche Aufforderung ergeht au die magistratischen Bezirksämter.

15 .
(Gestattung der Verwendung gewisser Theerfarben
zur Färbung von Zuckerbäckerwaren und von

Lignenren,)
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen

mit dem Handels - und Justizministerium vom 19 . September
1895 (R .-G .-Bl . Nr . 147 ), betreffend die Verwendung gewisser
Theerfarben zur Färbung von Zuckerbäckerwaren , sowie von an sich
farblosen , jedoch gewohnheitsgemäß künstlich gefärbten Liqueureu.

Das mit der Verordnung des Staatsmiiiisteriums im Einvernehmen niit
dem Handels -, Justiz - und Polizeimiuisterium vom 1. Mai 1866 (R .-G .-Bl.
Nr . 54 ) und das mit der Verordnung des Ministeriums des Innern im Ein¬
vernehmen mit dem Handels - und Justizministerium vom 1. März 1886
(R .-G .-Bl . Nr . 31) erlassene Verbot der Verwendung der aus Anilin oder
aus anderen Theerbestaudtheileu hcrgestellteu Farbstoffe bei Bereitung von
Genussartikelu aller Art wird , soweit eö sich um die Färbung von Zncker-
bäckerwaren , isvwie von au sich farblosen , jedoch gcwohuheitsgcmäß künstlich
gefärbten Liqueureu handelt , unter den unten angegebenen Bedingungen hin¬
sichtlich der nachstehenden Theerfarben außer Kraft gesetzt, und zwar:

Fuchsin , Säurefuchsiu , Nosalliu , Bordeaux , Ponceau , Eosiu , Erythrosin,
Phloxin , Alizarinblan , Auiliublau , Wasserblau , Jnduiiu , Säuregelb 84,
Tropaeolin 000 (Orange I ), Mcthylviolett , Malachitgrün , sowie hinsichtlich
jener grünen Farbstoffe , weiche durch Mischung der vorgenannten blauen und
gelben Farbstoffe erhalten werden.

Die bezerchueteu, zur Färbung von Zuckerbäckerwaren und von an sich
farblosen , jedoch gewohnheitsmäßig künstlich gefärbten Liqueureu verwendbaren
Theerfarben dürfen zu dem genannten Zwecke nur dann verwendet werden,
wenn sie in Originalverpackungen der Fabriken , aus denen sic stammen , be¬
zogen wurden . Auf dem Umschläge der Pakete muss die Eignung des Theer-
farbstosfes für den genannten Zweck angegeben und muss überdies jedes Paket
mit dem Siegel oder der Marke des Fabrikanten , sowie mit der Angabe des
Datums der 'Bescheinigung eines zu benennenden chemischen Hochschulinstitutcs
versehen sein, durch welche die Reinheit des Fabrikates von jeder gesundheits¬
schädlichen Beimengung nach dem Ergebnisse der mindestens alljährlich einmal
zu erneuernden stichprobenweiseu chemischen Untersuchung sichergestellt ist.

Der Fabrckaut ist jederzeit dafür verantwortlich , dass die von ihm in
den Handel gebrachten , mit der bezeichnten Widmung und mit seinem Siegel,
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beziehungsweise mit seiner Marke versehenen genannten Theerfarben von allen
(listigen und gesundheitsschädlichen Verunreinigungen metallischer oder organischer
Natur frei sind.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Jänner 1896 in Kraft.
Übertretungen dieser Verordnung werden , sofern sie nicht etwa unter

das allgemeine Strafgesetz fallen , nach Maßgabe der Ministerialverordnung
vom 30 . September 1857 (N .-G .-Bl . Nr . 198 ) geahndet.

ZG.
(Bestellung eines argentinischen Honorar - Viee-

evnsttls . )
Das k. k. n .-ö. Statthalterei -Prasidium hat mit Erlass vom

l9 . September 1895 , Z . 5966 (M .-Z . 170963/XVIlI ), dem
Wiener Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Seine k. n . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Einschließung
vom 27 . August d . I . dem österreichischen Staatsangehörigen Gustav Jränyi
in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines zngctheilteu Honorar-
Viceconsuls der Republik Argeutina iu dieser Stadt , unter der Bedingung,
dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältnissen keinerlei
Änderung eintrete , allergnädigst zu gestatten geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis
gesetzt , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzucrkennen und
zur Ausübung seiner Consnlarfunctionen zuzulassen ist.

( ^ chankgläser unter S ZInhalt lsog . „ Stamperln ")
— nicht aichungspflichtig .)

Über eine Anfrage der Genossenschaft der concessiouierten Brantwein-
schenker mit dem Sitze in Wien hat der Magistrat derselben mit Decret vom
1V. September 1895 , M .-Z . 132076 , eröffnet , dass nach der Verordnung des
hohen k. k. Handelsministeriums vom 25 . September 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 129,
alle für den Gebrauch in öffentlichen Schanklocalitäten bestimmten Schank¬
gläser , nur insofern deren Inhalt 0 1 1 oder mehr beträgt , mit einem Aich-
striche und mit der Bezeichnung des Fassungsraumes versehen sein müssen,
und dass demnach für die bei den Brantw einschenkeru in Ge¬
brauch befindlichen Stengelgläser , deren Fassungsraum 0 ' 1 1
nicht erreicht , die Aichung nicht erforderlich  ist.

Dagegen sind allerdings nach der Magistrats -Kundmachung vom 27 . No¬
vember 1861 , Z . 99079 , die Gäste berechtigt , zu verlangen , dass ihnen das
Getränke — und zwar auch wenn es sich um Flüssigkeitsmengen von weniger
als 0 1 I handelt — mittels cimeutierter Geschirre abgemessen und in die
Gläser eingegossen werde , und sind die Schankgewerbetreibenden bei sonstiger
Ahndung verpflichtet , diesem Begehren zu entsprechen . Zu diesem Behufe haben
zufolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 7 . Februar 1895,
Z . 16428 ex 1894 , bei sonstiger Bestrafung nach der Ministerial -Verordnung
vom 30 . September 1857 , N .-G .-Bl . Nr . 198 , die Schankgewerbetreibcnden
alle erforderlichen Cimente in der dem Umfange ihres Geschäftes entsprechenden
Anzahl zu besitzen.

18 .

(Bestellung von Bezirks -Anshilsslehrkräften ; des-
gLeichettvonJnduftrielehreriuttenbehttss Supplierung;
Abänderung der Normen , betreffend die Lehrver¬

pflichtung der Oberlehrer .)
Der Bezirksschulrath der k. k. Neichshaupt - und Nesidenzstcidt

Wien hat unterm 19 . September 1895 , G . Z . 6632 , an sämmt-
liche Schulleitungen nachstehendes Decret gerichtet:

Der hochlöbliche k. k. n .- ö. Landesschulrath hat mit Erlass vom 17 . Sep¬
tember 1895 , Z . 9022 , Folgendes anher eröffnet:

„In Erledigung des Berichtes vom 11 . September 1895 , dessen Bei¬
lagen zurückfolgen , findet der k. k. n .-ö. Landesschulrath die mit Zustimmung
des Wiener Stadtrathes beantragte Bestellung von 39 männlichen und
39 weiblichen Bezirks -Aushilfslehrkräften mit den gesetzmäßigen Bezügen eines
provisorischen Unterlehrers , beziehungsweise einer Unterlehrerin mit dem Be¬
merken zu genehmigen , dass von diesen für den Schulbezirk Wien zu be¬
stellenden Aushilfslehrkräften dem 1., VI . und X . Jnspcctionsbezirke je drei
männliche nnd drei weibliche , dem 111. , IV ., V ., VIII . nud IX . Juspections-
bezirke je vier männliche und vier weibliche , dem II . nnd VII . Jnspections-
bezirke je fünf männliche nnd fünf weibliche Aushilsslehrkräfte zuziiweisen sind.

Gleichzeitig findet der k. k. n .-ö. Landesschnlrath zu genehmigen , dass
für den Schulbezirk Wien 10 Jndustrielehrerinnenstellen zum Zwecke der
Supplierung abgängiger Judustrielehreriunen bestellt werden und jedem
Jnspcctionsbezirke eine dieser Aushilfs -Jndustrielehrerinnen zngewiesen wird.
Diese Jndustrielehrerinnen , welche ohne Unterschied der Verwendungsdaner
nach dem Maßstabe von 12 wöchentlichen Unterrichtsstunden entlohnt werden,
haben , ganz abgesehen von dem Jnspectionsbezirke , dem sie zngewiesen sind,
jede Art von Supplierung , gegebenenfalls auch an mehreren Schulen , bis

zum Mapimnm von 30 wöchentlichen Stunden ohne weitere Entschädigung
zu übernehmen und sind in dem Falle , wenn sie keine Supplierung zu ver¬
sehen haben , an einer Hchule mit einer großen Classenzahl nach den Weisungen
der betreffenden Bezirkssection zur Theilnahme au dem Unterrichte in weib¬
lichen Handarbeiten durch mindestens 12 Stunden wöchentlich verpflichtet.

Die zum Zwecke der Supplierung abgängiger Lehrkräfte bestimmten
Bezirks -Aushilfslehrer und Anshilfslehrerinncn sind in dem Falle , dass sie
keine Supplierung zu versehen haben , jenen Schulen zuzuweisen , deren Leiter
zur pädagogischen und didaktischen Ausbildung junger Lehrkräfte hervorragend
geeignet Find . Hiebei ist die Zuweisung an allgemeine Volks - und Bürger¬
schulen ohne Aushilfslehrkraft ganz besonders zu berücksichtigen.

In dem Standorte haben die Aushilfslehrkräfte nach den Anordnungen
des betreffenden k. k. Bezirksschul -Jnspectors bei jenen Lehrkräften , deren
Vorbild oder Führung für ihre Fortbildung förderlich ist , zu hospitieren , be¬
ziehungsweise nach den Weisungen des Leiters der Schule an dem Unterrichte
theilzunehmen.

Die Bezirks -Aushilfslehrkräfte sind verpflichtet , auch außerhalb des
Jnspectionsbezirkes , dem sie zngewiesen sind , zu snpplicren und haben sich
jeder Weisung ohne Rücksicht auf die Entfernung der Schule , für welche sie
erforderlich sind , von ihrem Standorte oder ihrer Wohnung nachznkommen.

Bei ihrer Ausbildung ist daher auch ans die Mannigfaltigkeit der Schul-
vcrhältnissc im Schulbezirke Wien Bedacht zu nehmen.

Für die Supplierung abgängiger Lehrkräfte hat der Bezirksschulrath eine
genaue Instruction auszuarbeiteu, ' wobei als Grundsatz festzuhalten ist, dass
der Leiter der Schule zur Supplierung abgängiger Lehrkräfte in der eigenen
Anstalt in erster Linie verpflichtet erscheint und dass die einzelnen Schulen
Angewiesenen Aushilsslehrkräfte auch an Nachbarschnlcn ohne Anspruch auf
eine besondere Entschädigung zur Stipplicrinig heranzuziehen sind.

Damit die Leiter der allgemeinen Volksschulen und der Bürgerschulen
Wiens ihrer Verpflichtung , sich stets in genauer Kenntnis von dem Zustande
der Anstalt , insbesondere in Bezug auf das sittliche Verhalten und den Fort¬
schritt der Schüler zu erhalten und den einheitlichen pädagogischen Gang des
Unterrichtes zu überwachen , Nachkommen können , findet der k. k. n .- ö. Landes¬
schulrath in theilweiser Abänderung des h . ü. Erlasses vom 24 . März 1875,
Z . 205 , auzuordnen:

1. Die Lehrverpflichtung der Directorcn der Bürgerschulen wird in
Würdigung der mannigfachen Verpflichtungen eines Bürgerschnl -Directors an
Bürgerschulen von 3 bis 6 Classenabtheilungen auf 8 Stunden an allge¬
meinen Volks - und Bürgerschulen nnd au Bürgerschulen mit 7 und mehr
Elassenabtheilnngen auf 6 Stunden wöchentlich herabgesetzt.

2 . Die Lehrverpflichtung der Oberlehrer , welche shstemmäßig Elasten -,
lehrer sind und als solche für den Unterricht der ihnen zugewiesenen Classe
verantwortlich erscheine » , kann an allgemeinen Volksschulen mit 6 bis 8 Classen¬
abtheilungen auf 12 Stunden , an allgemeinen Volksschulen mit 9 bis
12 Classeiiabtheiluiigcn auf 9 Stunden nnd an allgemeinen Volksschulen mit
13 nnd mehr Classenabtheilungen auf 6 Stunden wöchentlich herabgesetzt
werden ; die Ertheilung des subsidiarischen Religionsunterrichtes darf in dieses
Minimalmaß der Lehrverpflichtung nicht eingerechnet werden.

Der Leiter der Schule hat in der Regel den Unterricht in der Unter¬
richtssprache und im Rechnen in seiner  Classe zu ertheilen . Nur ausnahms¬
weise können in besonders rücksichtswürdigen Fällen Oberlehrer ihrer Lehr¬
verpflichtung über Genehmigung des Bezirksschulrathcs auch iu anderen
Gegenständen mit Ausnahme des Religionsunterrichtes gerecht werden.

3 . Der Oberlehrer hat den Unterricht der ihm beigegebenen Aushilfs-
lchrkraft in den ihr auvertrauten Uuterrichtsgcgenstünden genau zu überwachen
und Vorsorge zu treffen , dass derselbe nach seiner Weisung und Anleitung
ertheilt und die Einheitlichkeit des Unterrichtes in der Classe aufrecht erhalten werde.

4 . Dem Unterrichte des Leiters einer Schule hat die der Schule Ange¬
wiesene Aushilfslehrkraft stets anzuwohnen und sich durch die Beobachtung
des Vorganges in der Lehrprapis zu vervollkommnen . Über den Antheil der
Aushilsslehrkräfte am Unterrichte an allgemeinen Volks - und Bürgerschulen
und an den Bürgerschulen hat der betreffende k. k. Bezirksschul - Jnspector nach
Anhörung des Directors von Fall zu Fall Anoidnungen zu treffen und
dieselben dem Bezirksschulrathe zur Kenntnis zu bringen.

Schließlich wird der Bezirksschulrath aufgesordert , auf Grund der Be¬
stimmungen der Schul - und Unterrichtsordnung und der seither erflossenen
Erlässe nnd Anordnungen und mit Berücksichtigung der obwaltenden Ver¬
hältnisse Anträge zur genauen Umschreibung der Dicnstverpflichtung der Leiter
d r öffentlichen Volksschulen in Wien ehethunlichst anher zu stellen ."

In Bezug auf Punkt 2 des obigen Erlasses werden die Leiter der allge¬
meinen Volksschulen angewiesen , in den den Herren Obmännern der Bezirks-
seclionen zur Genehmigung vorzulegenden Stundenplänen unter Berück¬
sichtigung der besonderen Verhältnisse der Schule die Anzahl der von ihnen
selbst zu ertheilendeu Stunden und die Gegenstände , in welchen sie selbst
unterrichten werden , iu Antrag zu bringen.

1V.
(Vorgang bei der Ausschreibung und Besetzung von

Lehrstellen .)
Der Bezirksschulrath der k. k. Neichshaupt - uud Residenzstadt

Wien hat unterm 23 . September 1895 , G .-Z . 6524 , an sämmt-
liche Schulleitungen nachstehendes Decret gerichtet:

D r hochlöbliche k. k, n .-ö. Landesschulrath hat mit dem Erlasse voin
13 . September 1895 , Z . 8765 , m theilweiser Abänderung des Erlasses vom
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23 . April 1892 , Z . 3362 , betreffend den Borgang bei der künftigen Aus¬
schreibung und Besetzung von Lehrstellen im Schulbezirke Wien , vorläufig für
das Schuljahr 1895,96 Nachsteheudes anzuordneu gefunden:

1. Erledigte Schulleiterstellen sind stets sofort nach ihrer Erledigung aus¬
zuschreiben und unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften ehethuulichst zu
besetzen.

2. Für die übrigen Lehrstellen wird der Concurs zweimal im Jahre,
und zwar zu Beginn des Schuljahres und im Monate Februar ausgeschrieben.
Bei der Ausschreibung der Lehrstellen sind die L>ystemisiernng und die hierauf
sich beziehenden h. a. Anordnungen genau zu beachren, sowie auch die be¬
sonderen Bedürfnisse jeder einzelnen Schule gebürend zu berücksichtigen.

3 . Jedes Gesuch ist mit den Originalen oder beglaubigten Abschriften
der erforderlichen Dokumente , welche in jeder Concursansschreibnng genau zu
bezeichnen sind, zu belegen.

4 . Die an den Wiener Stadtrath zu richtenden Gesuche sind bei jenen
Ortsschulräthen einzubringen , in deren Sprengel die betreffenden Lehrstellen
erledigt sind . Die Bewerbungsgesnche im Wiener Schulbezirke bereits angestellter
Lehrindividnen sind bei der unmittelbar Vorgesetzten Bezirkssection des Bezirks-
schnlrathes zu überreichen . Solchen Lehrpersonen ist cs gestattet , für sämmtliche
in einer Concnrsverlantbarung enthaltenen Stellen nur ein mit allen Bei¬
lagen belegtes Gesuch durch die Schulleitung der betreffenden Bezirkssection zu
überreichen . Diesem Gesuche sind so viel Diensttabellen mit dem erforderlichen
amtlichen Auszuge aus dem Gesuche anznschließen , als dis Zahl der Stellen
beträgt , um welche sich die Lehrkraft bewirbt . Für die Richtigkeit der Angaben
ist der Schulleiter verantwortlich , der dieselbe durch seine Unterschrift mit dem
Beisatze : „mit den Dienftesdocnmentcn verglichen und richtig befunden " zu
bestätigen hat.

„Die Bezirkssection veranlasst mit Ihunlichster Beschleunigung die erforder¬
liche Überprüfung der Gesuche und der Diensttabellen , sowie die Beifügung des
Votums des k. k. Bezirksschul -Jnspectors , übermittelt die Gesuche sodann an die
competente Centralstelle und übersendet die Diensttabellen , nach Stellen und
Bewerbern geordnet , an die betreffenden Ortsschulräthe.

5 . Die Ortsschulräthe sammeln die ihnen Ankommenden Bewerbnngs-
gesuche, beziehungsweise Dienfitabellen mit den amtlichen Gesnchsanszügen und
erstatten binnen vier Wochen an den Bezirksschulrath einen Vorschlag zur
Besetzung.

6 . Der Bezirksschnlrath erstattet das über jeden einzelnen Bewerber sich
aussprechende Gutachten , ordnet die Bewerber nach ihrer Würdigkeit und
sendet unter Anschluss der Gesncke sammt den Diensttabellen und der nach
Stellen geordneten Compcteutentabellen , sowie der Vorschlagsberichte der Orts-
schnlräthe den Präsentationsact an den Wiener Stadtrath.

Hievon wird die Schulleitung behufs Verlautbarung an den unterstehenden
Lehrkörper in die Kenntnis gesetzt.

2S.

(Schonzeit für die Regenbogenforelle . K
Verordnung des Leiters der k. k. Statthalterei im Erzherzog-

thllme Österreich unter der Enns vom 26 . September 1895,
Z . 74090 , betreffend die Festsetzung einer Schonzeit für die Regen¬
bogenforelle (L.-G .-Bl . Nr . 48 ) : '

Über Ermächtigung des hohen k. k. Ackerbauministcriums vom 27 . Juli
1895 , Z . 10245 , finde ich nach Einvernehmung von Sachverständigen nnd des
niederösterreichischcn Landcsansschnsses in Ergänzung der Statthaltereiverord-
nnng vom 9 . Jänner 1891 , L.-G .-Bl . Nr . 2, zu verordnen , wie folgt:

1. Als Schonzeit für die Regenbogenforelle wird die Zeit vom 1. März
bis einschließlich 30 . April festgesetzt.

2 . Während dieser Schonzeit — mit Ausnahme der ersten drei Tage
derselben — darf die Regenbogenforelle weder zum Verkaufe feilgehalten , noch
in den Gasthäusern angeboten oder verabreicht werden.

3 . Regenbogenforellen , welche, von der Kopfspitze bis zum Ende der
Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens eine Länge von 20 em haben , dürfen
überhaupt zu keiner Jahreszeit feilgehalten werden.

2S.

(Bezeichnung einer Buchhandlung als „ Volksbuch¬
handlung " .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem magistratischen Bezirks¬
amte für den VI . Bezirk mit Erlass vom 28 . September 1895,
Z . 89503 (B .-A .-Z . 26421/VI ) , Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Das h. k. k. Ministerium des Innern findet laut Erlasses vom 18 . Sep¬
tember 1895 , Z . 17323 , über den Recnrs des I . B ., Buch -, Knust - und
Musikalienhändler in Wien , gegen die Statthalterei -Entscheidnng vom 24 . April
1895 , Z . 36216 , mit welcher derselbe in Bestätigung der diesämtlichen Ent¬
scheidung vom 5. März 1895 , Z . 33584 , beauftragt wurde , die äußere Be¬
zeichnung seiner Betriebswerkstätte „ Erste Wiener Volksbuchhandlung " , als der
Bestimmung des Z 44 des Gewerbegesetzes zuwiderlaufend , zu entfernen und
dieselbe in Hinkunft bei Strasvermeidung weder auf seinem Geschäftsschilde,

noch auf geschäftlichen Drncksorten , noch sonstwie in seinem Gewerbebetriebe
zu verwenden , unter Behebung der angefochtenen Verfügungen auszusprechen,
dass durch die erwähnte vom Recurrenten gewählte äußere Bezeichnung seiner
Betriebsstätte der Bestimmung des § 44 des Gewerbegesetzes vom 15 . März
1883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 , nicht entgegengehandelt erscheint, daher diese Art der
Bezeichnung vom Standpunkte der Gewerbeordnung nicht untersagt werden kann.

22 .

(Zulassung der Asbestolith -Dachtafeln zur feuersicheren
Entdeckung von Dachstühlen .)

Vom Wiener Magistrate wurde unterm 4 . October 1895,
M .-Z . l 63264/IX , folgende Entscheidung getroffen:

Über das Ansuchen der Aktiengesellschaft der k. k. priv . Pittener Papier¬
fabrik , I ., Seilerstätte Nr . 11 , wurde vom Wiener Stadtbanamte eine Er¬
probung der patentierten Asbestolith -Duchtafeln hinsichtlich ihrer Fenersicherheit
vorgenommen.

Auf Grund des Ergebnisses dieser Erprobung wird zufolge Magistrats-
Beschlusses vom 3 . October 1895 im Sinne des tz 50 der Wiener Bauordnung
die bedingungsweise Zulassung dieser Asbestolith -Dachtafeln zur feuersicheren
Eindeckung der Dachstühle in Wien insolange , als das zur Anwendung ge¬
langende Materiale die gleiche Zusammensetzung und dieselben Eigenschaften
wie die Probeplüllen besitzen, unter felgenden Bedingungen gestutlel.

1. Die Platten dürfen das Maß von einem Meter im Gevierte nicht
überschreiten und müssen mit mindestens 10 em Übergreifung verlegt werden.
Die einfachstarken Asbestolith -Dachtafeln (2 mm Dicke) sind nur bei provisorischen
Dächern zulässig, bei definitiven Objecten müssen die Tafeln wenigstens eine
Dicke von 3 mm besitzen.

2. Zur Befestigung sind breitköpfige verzinkte Eisennägel mit starken
Unterlagsplatten aus Asbestolith zn verwenden ; die Entfernung der Nägel darf
6 em nicht überschreiten.

3 . Die Tafeln sind auf einer dichten Schalung von wenigstens 26 mm
Dicke zu verlegen ; die einzelnen Theile des Dachstuhles sind so stark zu kon¬
struieren , dass ein gefahrloses Betreten aller Dachtheile gesichert erscheint.

4 . Die Platten sind so zn verlegen , dass ein späteres Biegen , beziehungs¬
weise Brechen ausgeschlossen ist ; Firste , freibleibende Kanten und dergleichen
sind durch besondere Winkelstücke zn decken.

5. Die Dächer sind jährlich einer Revision in Bezug auf den ordnungs¬
mäßigen Zustand zn unterziehen und schadhafte Theile sind sofort durch taug¬
liches Dachdeckungsmateriale zn ersetzen.

6. Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen ent¬
sprechend späteren Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Die vorgelegten Probeplatten werden im Stadtbanamte hinterlegt.

22 .

(Übernahme der neuerbanten Landwehr -Cadetten-
schnle und Reitschule im UVZ-  Bezirke in die Ver¬
waltung der k. k. Dieasterialgebäude -Direetion in

Wien . ) '

Die k. k. Dicasterialgebände -Direction in Wien hat mit Note
vom 14 . October 1895 , Z . 6636 ( M . - Z . 184880/XVI ) , dem
Wiener Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Über den Erlass des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng
vom 24 . v. M ., Nr . 21731/5371 V, wurden am 7. und 11. d. M . die beiden
neuerbanten Laudwehrgebäude im III . Bezirke, die Landwehr -Cadettenschnle in
der Boerhavegasse und die Landwehr -Reitschule in der Barmherzigengasse , in
die hierämtliche Verwaltung übernommen.

Hievon beehrt sich die gefertigte Direction den löblichen Magistrat mit
dem höflichen Ersuchen in Kenntnis zn setzen, der löbliche Magistrat wolle die
berufenen dortämtlichen Abtheilnngen und das magistratische Bezirksamt für
den III . Bezirk anweisen , sich künftig in allen die beiden genannten Gebäude
betreffenden Angelegenheiten , gleichwie dies für die übrigen , hn hierämtlicher
Verwaltung stehenden Ärarialgebünde geschieht, unmittelbar an die Dicasterial-
gebäude -Direction zu wenden.

24.

(Regelung der Sonn - nnd Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe . )

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 18 . October 1895 , Z . 91236,
mit welcher in Ergänzung und theilweiser Abänderung der zur
Durchführung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe
erlassenen ersten Kundmachung vom 25 . April 1895 , Z . 38013,
L.-G .- und V .-Vl . Nr . 19 (siehe Amtsblatt Nr . 35 „Ver-
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ordmmgen rc. " IV , 10 , II ), für das Gemeindegebiet non Wien
Nachstehendes festgesetzt wird:

Zu Prodiictiollsqcwerbe.
8 . Kunstblumen -, Blumeulaub - Erzeuger und Kranzelbiuder.

Verschleiß : Der Verkauf von Kränzen ans getrockneten Blumen oder
sonstigen Grabkränzen ist in der Zeit vom 15 . Öctober bis einschließlich
15 . November an Sonntagen unbeschränkt gestattet.

9 . Lebzelter.

Verschleiß:  Der Warenverkauf ist an allen Sonntagen des Jahres
sowohl in den ständigen Verschleißlocalen , als auch auf Stünden bei Firmungen,
Jahrmärkten , Kirchweihfesten und dergleichen Anlässen unbeschränkt gestartet.

Zu Z. Haudtlsgcwerlie.
Den Händlern mit Grabansschinückniigsgegenständen im XI . Gemeiude-

bczirke ist der Warenverkauf m der Zeit ' vom 1. April bis einschließlich
15. November durch zehn Stunden , und zwar von 9 Uhr vormittags bis
7 Uhr abends gestattet.

Diese Verordnung tritt sofort  in Wirksamkeit.

II. RlMmitilüulUmmumM.
AtalMitü:

25 .

(Änderungen derGeschäftseintheilnngderMagistrats-
Departements N und

Magistratsdirector Krenn  hat zur M . - D . - Z . 1437/95
nachstehende Verfügung getroffen:

Ich finde mich hiemit bestimmt , in der Geschäftseintheilnng der Magi¬
strats -Departements V und XIV nachstehende Änderungen mit 1. Öctober d. I.
eintreten zu lassen:

Dem Magistrats - Departement V werden nachstehende
Agenden Angewiesen:

1. Angelegenheiten der Wiener Verkehrsanlagen ; Stadtbahn;
Regulierung des Wienflnsses unter gleichzeitiger Anlage beiderseitiger

Sammelcanäle ; Hauptsammelcanäle beiderseits des Donaucanales . Umwandlung
des Donaucanales in einen Winterhafen.

2 . Die Herstellung neuer und die Erhaltung bestehender Straßen und
Wege (Beschotterung , Macadamisiernng , Pflasterung ).

Angelegenheiten der „ städtischen Steinbrüche und Sicherstellung des
Pflastersteinbedarfes , sowie Übernahme der Pflastersteine.

3 . Ban und Reparatur der städtischen Hauptcanäle . Bacheinwölbnngen.
4. Verhandlungen über Locomotiv -Eisenvahnen , Local- und .Kleinbahnen

und Pferdeeisenbahnen , einschließlich jener über die Besteuerung derselben.
Verhandlungen über Ranchbelästigung durch Locomotiven.
Verhandlungen wegen Herstellung von Schienengeleisen über das

Trottoir.
5 . Administration des Wienflusses und Wienflnss -Reguliernng.
6. Ban und Erhaltung der über den Donaucanal und den Wienfluss

führenden Brücken.
7. Donanreguliernng mit Ausnahme der Parcellierungen und Straßen-

niveaubestimmnngen ans Donauregnliernngsgründen (Departement IX ) und
Donauregulierungsanlehen (Departement III ).

8 . Ban und Betrieb der Schiffahrtscanäle und Wertbäche mit Ausnahme
der Agenden , welche auf die Handhabung des Wusserrechtsgcsetzes Bezug haben.

9 . Donanschwemmen und Wassercinfahrten . Instandhaltung.
10 . Angelegenheiten der Prüfungsanstalt für hydraulische ' Bindemittel.

Dem Magistrats - Departement XI V werden nachstehende
Agenden zugetheilt:

Alle Verhandlungen über Vorkehrungen zur Wahrung der persönlichen
Sicherheit im allgemeinen.

Älle Vorkehrungen vor , während und nach einer Überschwemmung.
Normative Bestimmung in Ansehung der Feuer -, Straßen -, Strom¬

polizei und des Annoncierungswesens , Anstandsorte und Pissoirs , deren Ein¬
richtung und Erhaltung , Bespülung und Beleuchtung.

Elektrische Leitung , Legung des Kabels in den Straßen Wiens.
Telegraphen -Angelegenheiten.
Theater und deren Besteuerung.
Thiergnälerei.
Brandschaden - und Unfallversicherungen im allgemeinen , daher mit Aus¬

schluss der Gewerks - und Steuerangelegenheiten.

Normative Bestimmungen bezüglich öffentlicher Schaustellungen und
Volksbelustigungen , als:

Aquarien , Eislaufsport , Hippodrome , Kunstcabinete , Kunstreiter , Menagerien,
Ringelspiele , Rudersport , Schießstätten (mechanische), Singspielhallen , Zanber-
theater rc.

Elektrische Belenchtungs - und Kraftübertragungs -Concessionen . Sämmt-
liche, die städtische Feuerwehr betreffende Angelegenheiten.

Normative Bestimmungen hinsichtlich der Zinse für die Benützung städt.
Wassergrnndes.

Verhandlungen über die öffentliche Beleuchtung und die Durchführung
der zwischen der Gemeinde Wien und der Imperial Continental -Gas -Association,
sowie der Österreichischen Gasbelenchtnngs - Actiengesellschaft hinsichtlich der
Gasbeleuchtung bestehenden Verträge.

Angelegenheiten der Straßensänbernng in sämmtlichen Bezirken.
Verhandlungen hinsichtlich der Einsammlnng und Verwertung des

Straßen -. Haus - und Marktkehrichts.
Bespritzung der Straßen , Gassen und Plätze mit Fasswagen.
Errichtung und Betrieb von Schöpfwerken für die Straßenbespritzung.
Verhandlungen wegen Sicherstellung der Canal - und Senkgruben-

ränmungs -Arbeiten , sowie der Rattenvertilgnng in den städtischen Canälen,
Nepartition der Canalränmnngskostcn , Ansmittelnng der Canalräniniingsgebür
für öffentliche Gebäude , welche unter der Verwaltung der k. k. Dicasterial-
gebände -Direction oder der k. und k. Genie -Direction stehen.

Angelegenheiten der Abfuhr und Verwertung des Canal - und Senk-
grnbeninhaltes , insbesondere der Unrathverschiffungsstation am Erdbergermais
und der Abladestation für Senkgrnbeninhalt im XIII . Bezirke.

Personalangelegenheiten des Canalaufsichtspersonales mit Ausnahme der
dem Departement III zugewiesenen Agenden.

2V-.
(Vorlage von Termin -Acten . )

Magistratsdirector Krenn  hat mit dem Jndorsat - Erlass vom
25 . August 1894 , M .-D .-Z . 1284 , nachstehenden Präsidial -Erlass
des Vice -Bürgermeisters Matzen au er äcito . 17 . Angnst 1894,
Z . 6587 , den Leitern der Magistrats -Departements und magistratischen
Bezirksämter zur Kenntnisnahme und Darnachachtnng intimiert:

Anlässlich des Falles , dass ein Act, bei welchem es sich um die Frage
handelte , ob eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ergriffen werden
solle oder nicht, nur wenige Tage vor dem Abläufe der gesetzlichen 60tägigen
Beschwerdesrist vom Magistrate dem Stadtralhe vorgelegt worden ist, wird der
Magistrat angewiesen , derlei Referate in Hinkunft rechtzeitig vorznlegen.

Hievon setze ich Sie . Herr Magistratsdirector , zur weiteren Veranlassung
in die Kenntnis.

» *

Im Nachhange zu dieser Verfügung hat Magistratsdirector
Krenn  ferner mit Erlass vom 17 . März 1895 , M .-D .-Z . 1560
ex 1894 , Nachstehendes angeordnet:

Im Nachhange zu dem h. ä. Bescheide vom 25 . Angnst 1894 , M .-D .-Z . 1284,
finde ich mich bestimmt , anzuordnen , dass ans allen Acten , in welchen es sich
um die Frage der Ergreifung der Beschwerde an den Verwaltnngsgerichtshof
handelt , ausdrücklich an auffallender Stelle auch der Tag angeführt wird , an
welchem die Frist zur Einbringung des vorgenannten Rechtsmittels abläust.

Bei diesem Anlasse finde ich mich weiters bestimmt , anzuordnen , dass
auch bei den übrigen Acten , welche dem Stadtrarhe zur Schlnssfassnng vor¬
gelegt werden , falls irgendeine Frist einzuhalten ist, in gleicher Weise die
Dringlichkeit der Angelegenheit durch ausdrückliche Anführung des Endtermines
ersichtlich zu machen ist.

Hievon werden die sämmtlichen Herren Magistratsreferenten und Bezirks¬
amtsleiter zur genauen Darnachachtnng in die Kenntnis gesetzt.

27 .

(Abstandttahme von der Einheburrg von Armerr-
percenten bei den Lieitationen der Pfandleihanstalten . )

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 30 . September
1895 , Z . 175017/LVIII , Nachstehendes bekanntgegeben:

Nach dem Berichte des Stadtanwaltcs Dr . Oskar Schmitt  hat der
hohe k. k. Verwaltungsgerichtshof mit dem Erkenntnisse vom 19 . September
1895 , Z . 4430 , über die Beschwerden mehrerer Pfandleihanstalksbesitzer gegen
die Entscheidungen des hochlöblichen Stadtrathcs vom 15. Februar 1894,
Nr . 9186/93 , beziehungsweise vom 11 . Mai 1894 , Nr . 2788 , womit die
Recurse derselben gegen die ihnen auferlegte Zahlung der Armenpercente
von der Pfünderversteigerung abgewiesen worden sind, die gedachten Ent¬
scheidungeil als gesetzwidrig aufgehoben.

Der Vcrwaltungsgerichtshof hat sich laut der Begründung seiner Ent¬
scheidung in Übereinstimmung mit der von dem löblichen Departement I des
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Wiener Magistrates wiederholt ausgesprochenen Rechtsansicht — hauptsächlich
von der Erwägung leiten lassen, dass die Licitatione '., der nicht emgelosren
Pfänder nicht als freiwillige , sondern als executive Versteigerungen anzusehen
sind, weil diese Versteigerungen nicht kraft Disposition des Pfandeigenthumers,
sondern ohne Einflussnahme ' desselben lediglich kraft Disposition des G anbrgers
erfolgen , weil weiters diese Versteigerungen auf Befriedigung des Gläubigers
abzielcn , und weil endlich die Critericn der freiwilligen Versteigerung , nne sie
das Gesetz, nämlich das Patent vom 9. August 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 208 , auf¬
stellt, hier nicht zutreffen . . ^ ^

Auf die von der Gemeinde weiters erhobene Einwendung , dass das
speciell auf Wien bezughabende Decret der Central- Finanz - Hofcommission
vom 25 . April 1812 , F .-G .-S . Nr . 987 , nur auf solche Licitationen , welche
in wirklichen Cridafälleu oder sonst im gerichtlichen Executwnswcge gehalten
werden , von der Gebürenpflicht eximiere , dass daher die Versteigerungen der
Pfandleihanstaltsinhaber nicht unter die Eremption fallen , weil sie nicht nnt
gerichtlicher Dazwischenknnft . sondern unter Intervention der politischen Behörde
ftattfindcn , bemerkt der Verivaltungsgerichtshof , dass durch das bezogene Brciet
nicht ein neues Recht geschaffen werden solle , sondern dass das Decret femem
Inhalte nach lediglich ' die bisher erlassenen Vorschriften , insbesondere das
Decret vom 19. Februar 1770 wiederhole und nur die Gebnr von 1 Perccnt
auf 2 Percent erhöhe . Das Decret vom 19. Februar 1770 bestimmt aber
ausdrücklich , dass die Armenperceiite nicht in Cridafälleu oder sonst in ge¬
zwungenen Fällen der Versteigerung erhoben werden dürfen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Kenntnisnahine und Ver¬
ständigung der zngethcilten Beamten in Kenntnis gesetzt.

^Verzeichnis der im Reichsgesetztzlntte und im Landes-
gesetzbiatte für Österreich inlter der Cnns im Jahre

1895 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

F . Reichsgesetzblatt.

Nr . 14G . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 5 . September 1895 , betreffend die
Zollbehandlung von Flaconverschlüssen.

Nr . 147 . Verordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit dein Handels - und Justizmini¬
sterium vom 19 . September 1895 , betreffend die Bei Wendung
gewisser Theerfarben zur Färbung von Znckerbäckerwaren , sowie von an sich
farblosen , jedoch gewohnheilsgemäß künstlich gefärbten Liqucnren . *)

Nr . 118 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und der Justiz vom 23 . September 1895 , betreffend die
Entwertung der Stempelmarken auf den in den Registraturen und Archiven
der Gerichte dauernd hinterlegten Urkunden und Schriften.

Nr . 149 . Coucessionsurkunde vom 2 . September
1895 für die Localbahn Stramberg—Wernsdorf.

Nr . 139 . Kundmachung des Ackerbaumiuisleriums
vom 29 . September 1895 , betreffend das Statut der k. k. Samen-
Controlstation in Wien.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 131 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1895 , betreffend die Errichtung eines Stener-
und gerichtlichen Depositenamtes in Marienbad in Böhmen.

Nr . 132 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 1 . October 1895 . betreffend die Concesstoniernng einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Graz nach
Fölling.

Nr . 133 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 8 . October 1895 , betreffend die Einbeziehung eines Theiles
der Ortsgemeinde Muggia im politischen Bezirke Capodistria in den Triester
Polizeirayon und die Errichtung eines Bezirks -Poltzeicommissariates daselbst.

Nr . 154 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 18 . October 1895 , durch welche die mit der Verordnung des
Gesammtministeriums vom 12 . September 1893 (R .- G .-Bl . Nr . 139 ) für das
Gebiet der königl - Hauptstadt Prag , dann für die politischen Bezirke Königliche
Weinberge , Karvlinenthal und den dermaligen Umfang der politischen Bezirke
Kladno und Smichov getroffenen Ansnahmsvcrfügnngen aufgehoben werden.

Nr . 133 . Coucessionsurkunde vom 5 . September
1895 , für die Localbahn Schlackenwerth—Joachimsthal.

Nr . 136 . Coucessionsurkunde vom 25 . September
1895 , für die Localbahn von Wiener-Neustadt auf den Schneeberg mit
Abzweigung nach Wöllersdorf (Schncebergbahn ).

Nr . 137 . Verordnung des Justizministeriums vom
14 . October 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Poysdorf in Niederösterreich.

L . Laudesgesetzblatl.

Nr . 47 . Gesetz vom 22 . August 1895 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
der Grundstücke in Maiinersdorf und Soinmercin.

Nr . 48 . Verordnung des Leiters der k. k. Statt¬
halterei im Erzhcrzogthume Österreich unter der Enns
vom 26 . September 1895 , Z . 74090 , betreffend die Fest¬
setzung einer Schonzeit für die Regenbogenforelle . *)

Nr . 19 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzhcrzogthume Österreich unter der Enns vom
18 . October 1895 , Z . 91236 , betreffend die Ergänzung und
theilweise Abänderung der zur Durchführung der Sonn - und Feiertagsruhe
im Gewerbebetriebe erlassenen ersten Kundmachung vom 25 . April 1895,
Z . 38013 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 19 .**)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc. " vollinhaltlich ausgenommen.
**) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen : c." gekürzt ausgenommen.
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I. Ilrnirimunge» mW Entlchrikningr».
S.

(Eisgewittttttng und -Verfrachtung . )
I.

Erlass der k. k. rr.-ö. Statthalterei vom 19 . December 1880,
Z . 33025:

Die vielfache Benützung des Eises zur Conserviernng von Nahrungs-
nnd Genussmitteln , sowie seine Verwendung in Getränken und in der Kranken¬
pflege machen es nothwendig , der Eisgewiunnng , sei es zu gewerblichen oder
anderen Zwecken, ein sorgfältigeres Augenmerk znznwenden , als dies bisher
namentlich auf dem flachen Lande der Fall war . Dort , wo es sich um eine
gewerbsmäßige Eisgewiunnng handelt , kommen die k. k. politischen Behörden
schon in ihrer Eigenschaft als Gewerbsbehörden in die Lage, auf Grund der
88 15 und 31 der Gewerbeordnung direcce darauf Einfluss zu nehmen , dass
zu obigen Zwecken nur ganz reines Eis in Verwendung komme und daher die
Eisgewinnung in stehenden oder fließenden Gewässern , welche die erforderlichen
Eigenschaften nicht besitzen, nicht gestattet werde.

Aber auch rücksichtlich der nicht gewerbsmäßigen Eisgewiunnng obliegt
denselben im Grunde der der Staatsbehörde nach 8 1 des Gesetzes vom
30 . Aprils 1870 , N .-G .-Bl . Nr . 68 , Anstehenden Oberaufsicht über das ge¬
lammte Sanitätswesen die Pflicht , ihren überwachenden Einfluss geltend zu
machen und zu diesem Zwecke in erster Linie die Ortsgemeinden , welchen nach
Z 3 des citierten Gesetzes die unmittelbare Handhabung der sanitätspolizeilichen
Vorschriften zusteht, entsprechend anznweisen und zu überwachen.

Indem ich sonach im Grunde einer von dem n .-ö. Landessanitätsrathe
erfolgten Anregung die unterstehenden k. k. politischen Behörden anweise , der
Eisgewiunnng in der oben angedeuteten zweifachen Richtung ihr volles Augen¬
merk znznwenden und zu gleichen Zwecken die Ortsgemeinden des Bezirkes zur
Erfüllung ihrer Pflicht zu verhalten , füge ich bei, dass sich bei den bezüglichen
Maßregeln grundsätzlich daran zu halten ist, dass Wasser , welches ein trübes
oder fremdartiges Aussehen , welches mit Unrath oder Zersetzungsstoffen von
was immer für einer Art verunreinigt ist, eine wahrnehmbare Färbung oder
einen säuligen Geruch oder Geschmack hat , zur Eisgcwinuung nicht benützt
werden darf.

Insbesondere eignen sich solche Stellen der fließenden Gewässer zur Eis-
gewinnnng nicht, in deren Nähe Canäle ausmünden , die häuslichen Unrath
oder Abwasser der Industrie mit sich führen.

Von den stehenden Gewässern sind jene von der Eisgewinnung aus¬
geschlossen, welche excrementiellc oder industrielle Abfallsstoffe in nachweisbarer
Menge enthalten . Es sind daher solche Plätze von der Eisgewinnung „ aus¬
geschlossen" anszuschließen.

Auch darauf ist zu dringen , dass die zur Aufbewahrung des Eises be¬
stimmten Räumlichkeiten , nachdem die Vorräthe des letzten Winters verbraucht
sind , gründlich gereinigt und geräumt werden.

(Von außen :)
Dem Magistrate

Wien
zur Kenntnisnahme und entsprechenden Darnachachtnng beider hienach zu
treffenden Verfügungen , deren Befolgung strenge zu überwachen ist.

Der Donaucanal und der Wienflnss bleiben wie bisher von der Eis-
gewinnnng ausgeschlossen.

II.
Verordnung des Wiener Magistrates vom 12 . Jänner 1886,

M .-Z . 5494:
Laut der Statthalterei -Verordnnng vom 19. December 1880 , Z . 33025,

darf zur Conserviernng von Nahrungs - und Gennssmitteln , sowie zum
Gebrauche in Getränken und in der Krankenpflege nur ganz reines Eis ver¬
wendet werden.

Es erscheint somit auch die Verführung des Eises nur in reinen Wägen
zulässig, und nachdem einer Anzeige zufolge nicht nur verunreinigte Wägen,
sondern sogar Mistwägen zum Eistransporte verwendet werden , muss den
Eisfuhrwerken in Bezug auf Reinlichkeit ein besonderes Augenmerk zugewendet
werden.

Indem unter einem an die k. k. Polizeidirection das Ersuchen gestellt
wird , die Verfügung zu treffen , dass in dieser Hinsicht die Eisgewiunnugsplätze,
sowie die Eiseinfuhr bei den Linien Wiens durch die dort postierten Sicherheit
Wachleute überhaupt strenge überwacht werde , wird das Marktcommissariat
neuerlich angewiesen , das Hereinbringen von Eis und die Zufuhr desselben
für die hiesigen Approvisioniernngsgewcrbslente zu überwachen und bezüglich
der mit dem oberwähuten Statthalterei -Erlasse angeordneten Maßnahmen , ins¬
besondere hinsichtlich der Beaufsichtigung des Gebarens der Geschäftsleute,
welche Eis zur Conserviernng von Lebensmitteln verwenden , vorschriftsmäßig
Amt zu handeln und von Fall zu Fall Anstände und Außerachtlassungen der
obigen Vorschriften zur Anzeige zu bringen.

III.
Außerdem wird auch auf die diesfälligen Verordnungen , welche

in den magistratischen Verordnungsblättern sx 1876 auf Seite 39,
6L 1881 Seite 59 , 1882 Seite 73 , 1885 Seite 223 und 1886
Seite 35 abgedruckt sind , verwiesen.

2 .
(Matriken -Eintragungen .)

Die hochlöbliche k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
1. Juli 1895 , Z . 6260 ', den Wiener Magistrat über im kurzen Wege erfolgte
Anregung des hochwürdigsten f. e. Ordinariates in Wien auf die Nothwendigkeit
aufmerksam gemacht, dass die Daten über Alter und Eheschließung , welche in
die Spalten Ir ' , 13, 14 der Liste L (Geborene ) und in die Spalten 9, 12 der
Liste 1) (Gestorbene ) von den Matrikenführern einzntragen sind, zur Ver¬
meidung umichtiger oder mangelhafter Eintragungen unter Mitwirkung der
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Todtenbeschauärzte , beziehungsweise der Hebammen und womöglich auf Grund
der Tauf - (Geburts -) und Trauungsscheiue festgestellt werden müssen.

Zn diesem Ende fand die Statthalterei anznordnen:
1. Die bei den Taufgängen , beziehungsweise bei der Matrikeneintragnng

der Geborenen intervenierenden Gebnrtsfraneu haben sich vorher durch sorg¬
fältiges Abhören der betreffenden Parteien über Tag und Jahr der Geburt
der Kiudeseltern , beziehungsweise der Kindesmntter , ferner bei allen ehelichen
Geburten über Jahr und Tag der Eheschließung der Kiudeseltern genau zn
unterrichten , die erforschten Daten zn notieren und diese schriftliche Aufzeichnung
dem Matrikenführer auszufolgen.

Wo immer Tauf - (Geburts -) und Trannngsscheine den Parteien zur
Verfügung stehen oder zu beschaffen sind , haben die Gebnrtsfranen diese
Docnmente behufs Einsichtnahme durch den Seelsorger zur Matrikeneintragnng
mitznbringcn.

2. Die Todtenbeschauärzte haben aus Grund der gleichen Erhebungen
und Docnmente in die Todtenbeschanbefnnde einzutragen:

a) bei verheirateten Verstorbenen den Zeitpunkt der durch den Tod gelösten
Ehe (Tag und Jahr ) — in der Rubrik „Anmerkung " des Formnlares;

b) Geburtstag und Jahr der Gestorbenen in die Rubrik „Alter " .
Diese Daten sind von den Todtenbeschauärzten auch in das Beschan-

protokoll aufzunehmen (M .-Z . 128389/VIll ) .

L

(Beamte der UttfalLverficherungsanstalten geniestett
nicht das qnalisieierte Wahlrecht in Wien IG . W O.

8 r ei .)
Erkenntnis des k. k. Reichsgerichtes ääto . 13 . Juli 1895,

Z . 174/R .-G . ( M .-Z . 187429/XVII ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Reichsgericht hat nach der am 13 . Jnli 1895 gepflogenen

öffentlichen Verhandlung , bei welcher gegenwärtig waren als:
Vorsitzender : der Präsident des k. k. Reichsgerichtes Dr . Josef Unger;
Stimmführer : Dr . Karl Graf Chorinsky,  Dr . Vincenz Ritt . v. Hasl-

mahr - Grass eg  g, Dr . Anton Hasslwanter,  Dr . Friedrich Maasse  n , Dr . Leo
Graf Pininski,  Max Freiherr Scharschmid v. Adlertren,  Franz
Schmid,  Dr . Josef Stoeger;

Schriftführer : Dr . Karl Hu gelmann,
über die Beschwerde äs prass . 9. April 1895 , Z . 100/N .-G ., des Franz
Hiemer,  Abtheilnngsvorstand der Unfallversichernngsanstalt für Niederöstcrreich,
durch Dr . V . Nabenlechner  in Wien wider die Entscheidung des Sradt-
rathes von Wien vom 20 . März 1895 , Z . 2132 , wegen Verletzung des Wahl¬
rechtes zn den Gemeindewahlen;

nach Anhörung des Herrn Dr . V . Nabenlechner,  Hof - und Gerichts-
advocaten in Wien , als Vertreter des Herrn Beschwerdeführers , und des Herrn
Dr . Richard Schlesinger,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , als Vertreter
der Gemeinde Wien,

zn Recht erkannt:
durch die Entscheidung des Stadtrathes in Wien vom 20 . März 1895,

Z . 2132 , hat eine Verletzung des staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Wahl¬
rechtes zur Gemeindevertretung nicht stattgefnndcn.

G r ü udc:
Mit dem Beschlüsse des Stadtrathes von Wien vom 20 . März 1895,

Z . 2132 , wurde dem Ansuchen des Beschwerdeführers um Aufnahme in die
Gemeinderaths -Wählerliste des zweiten Wahlkörpers keine Folge gegeben.

Der Beschwerdeführer hat bei seinem Ansuchen geltend gemacht, dass er
beeideter Beamter der Arbeiter -Uufallversichernngsanstalt für Niederösterreich,
somit öffentlicher Fondsbeamter und in den zweiten Wahlkörpcr einznreihen ist.

Dem Beschwerdeführer kann aber die Eigenschaft eines öffentlichen Fonds-
beamtcn im Sinne der Gcm.eindegesetzgebnng nicht Anerkannt werden.

Als solche sind nach der früheren Gesetzgebung , aus welcher der er¬
wähnte in das Heimatsgesetz vom 3. December 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , und
in die Gemeindeordnungen übergegangene Begriff stammt , Beamte zu verstehen,
welche nicht dem Organismus der eigentlichen Staatsbeamten im engsten Sinne
angehörten , sondern welche in Dienstzweigen beschäftigt waren , deren Er¬
fordernis nicht ans dem allgemeinen Staatsschätze , sondern aus besonderen,
vom Staate dotierten und verwalteten Fanden bestritten wurde.

Diese sogenannten Fondsbeamten waren stets mit den eigentlichen Staats¬
beamten in gleiche Linie gestellt. Dies geht insbesondere ans den Vorschriften
hervor , durch welche Beamte dieser Art , sowie die Beamten der Staats - und
Fondsherrschaften , dann die Beamten der unter der unmittelbaren Verwaltung
des Staates und unter dessen oberster Leitung stehenden, zum Theile auch aus
dem Staatsschätze dotierten verschiedenen politischen Hnmanitäts - und Sanitäts¬
anstalten , als : Versatzämter , Kranken -, Versorgungs -, Findel -, Waisen -, Arbeits-
nnd Strafhänser , bezüglich der Qnalification der in dieser Eigenschaft geleisteten
Dienste , insbesondere bezüglich der Anrechnung zur Pension den eigentlichen
Staatsbeamten gleichgestellt wurden . (Siehe Zusammenstellung bei Schwebe,
das allg . österr . Civil -Pensions - und Provisionssystcm Z 12 ä und k.)

Öffentliche Fondsbeamte im Sinne der Gemeindegesetze sind daher solche,
welche in ihren dienstlichen Verhältnissen den eigentlichen Staatsbeamten gleich¬
gestellt erscheinen.

Dies ist aber bei den Beamten der Nnfallverfichernngsaustalten nicht der
Fall , weil die in dem Gesetze vom 28 . December 1887 , R .-G .-Bl . vom
Jahre 1888 Nr . 1, begründete Aufsicht und Jngerenz der Regierung , welche in
größerem oder geringerem Umfange auch bei anderen gemeinnützigen und
socialpolitischen Anstalten platzgreift , keineswegs ausreicht , um den Beamten
dieser Anstalt , deren dienstliche Verhältnisse lediglich durch den Vorstand der
Anstalt geregelt werden , die früher hcrvorgehobene Qualifikation ^ beizulegcn.

Dies ergibt sich insbesondere daraus , dass H 10 des Heimatsrechts-
gesetzcs vom 3. December 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , welcher die Grundlage
der einschlägigen Bestimmungen der Gemeindegesetzgebnng bildet , den dort
erwähnten definitiv angestellten Beamten mit dem Antritte ihres Amtes das
Heimatsrecht in der Gemeinde zusvricht, in welcher ihnen ihr ständiger Amtssitz
angewiesen wird . Es ist klar , dass das Gesetz hiebei nur solche öffentliche
Funktionäre im Auge hat , welche im staatlichen Verwaltungs -Organismus
eine bestimmte systemisierte, auf Grund gesetzlicher Vorschriften geregelte
Stellung einnehmen . Dies trifft aber bei den Beamten der Unfallversicherung
(H 9 U.' V .-G .) nicht zu, da dieselben lediglich als Gehilfen des Vorstandes
der Anstalt , welchem nach H 12 U.-V.-G . die gesammte Geschäftsführung und
die Vertretung der Anstalt znsteht, betrachtet werden können und ihre dienst¬
liche Stellung und Wirksamkeit durch das Gesetz nicht definiert ist.

Ans diesen Gründen konnte der Beschwerde nicht stattgegeben werden,
(ü, 8 .) Unger  m . p.

4 .
(Somttagsrirhe beim Brantweinhandel .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
13 . Jnli 1895 , Z . 66406 (M .-Z . 130351/XVIl ) , dem Wiener
Magistrate eröffnet,

dass für den Handel mit Brantwein und Spirituosen  die be¬
züglich der Handelsgewerbe im allgemeinen getroffenen Bestimmungen der
Statlhalterei -Verordnnng vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , betreffend die Durch¬
führung des Gesetzes über die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe , also nicht
die besonderen Bestimmungen für den Lebensmittelhandel zn gelten haben.

5 .

(Errichtung des Bezirksgerichtes Floridsdorf .)
Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 23 . October

1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Floridsdorf
in Niederösterreich (R .-G .-Bl . Nr . 160 ) :

Ans Grund des H 2 des Gesetzes vom 11. Juni 1868 (N .-G -Bl . Nr . 59)
wird im Sprengel des Bezirksgerichtes Korneubnrg für die Gemeinden:

1. Floridsdorf , Groß -Jedlersdorf , Jedlesee , Stammersdorf und Strebers¬
dorf des städtisch-delegierten Bezirksgerichtes Korneubnrg.

2. Donaufeld . Leopoldau , Kagran , Stadlan , Breitenlee und Hirschstetten
des Bezirksgerichtes Groß -Enzersdörf,

3 . Aderklaa , Gerasdorf , Süßenbrunn und Deutsch-Wagram des Bezirks¬
gerichtes Wölkersdorf ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze in Floridsdorf
errichtet.

Mit dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gerichtes , welcher nachträglich
bestimmt und bekanntgegeben werden wird , scheiden die genannten Gemeinden
aus ihren bisherigen Bezirksgerichtssprengeln ans.

tt.
(Beamte der Handels - und Gewerbekammer geniesten
nicht das qnalifieierte Wahlrecht in Wien sG . W . O.

Erkenntnis des k. k. Reichsgerichtes ääto . 24 . October 1895,
Z . 275/N .-G.

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Reichsgericht hat nach der am 24 . October 1895 gepflogenen

öffentlichen Verhandlung , bei welcher gegenwärtig waren als:
Vorsitzender : der Präsident des k. k. Reichsgerichtes Dr . Josef Unger;
Stimmführer : Dr . Karl Graf Chorinsky,  Ernst v. Giuliani,

Dr . Vincenz Ritt . v. H as lmayr - G rass  e gg , Dr . Anton Hasst Want er,
Dr . Friedrich Maassen,  Dr . Leo Graf Pininski,  Dr . Anton Rauda,
Dr . Anton Rintelen,  Max Freiherr Scharschmid v. Adlertren,  Franz
Schmid,  Dr . Franz Ritt . v. 8rom,  Dr . Josef Stoeger;

Schriftführer : Dr . Karl Hngelmann,
über die Beschwerde äs prass . 10. September 1895 , Z . 228 , des Johann
Borgel,  Josef Suckel und Rudolf Markbreiter,  Adjuncten der nieder¬
österreichischen Handels - und Gewerbekammer in Wien , durch Dr . Friedrich
Frey,  Hof - und Gerichtsadvocat in Wien , wider die Entscheidung des zur
einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshanpt - und Residenzstadt
Wien bestellten k. k. Bezirkshauptmannes vom 21 . August 1895 , Z . 7018,
wegen Verletzung des Gemeindewahlrechtes durch Nichteinreihnng in die Wähler¬
liste des zweiten Wahlkörpers;
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nach Anhörung des Herrn Dr . Friedrich Frey , Hof - und Gerichts-
advocaten in Wien , als Vertreter der Beschwerdeführer , und des Herrn
Dr . Richard Schlesinger , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , als Ver¬
treter der Gemeinde Wien

zu Recht erkannt:
Durch die Entscheidung des zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte

der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien bestellten k. k. Bezirkshauptmannes
vom 21 . August 1895 , Z . 7018 , hat eine Verletzung des den Beschwerde¬
führern zustehenden Wahlrechtes zur Gemeindevertretung der Stadt Wien nicht
stattgefnndeu.

G r ü nde:

Die Beschwerdeführer , welche Adjuncten der niederösterreichischen Handels¬
und Gewerbckammer in Wien sind , waren in den ans Anlass der letzten
Gemcinderathswahlen in Wien angefertigten Wählerlisten in den dritten Wahl¬
körper cingereiht worden . Da sie jedoch erachteten , dass sie als Adjuncten der
niederösterreichischeu Handels - und Gewerbekammer öffentliche Fondsbeamte
seien , stellten sie beim Magistrate der Stadt Wien das Ansuchen , gemäß
8 1 lit . o der Gemcindewahlordnung für die Stadt Wien vom 19 . Dccember
1890 , L.- G .-Bl . Nr . 45 , in den zweiten Wahlkörper eingereiht zu werden.

Diesem Ansuchen wurde mit dem Decrete des Stadtmagistrates Wien
vom 23 . Juli 1895 , Z . 134518 , mit Rücksicht darauf , dass sie als öffentliche
Fondsbeamte nicht anzusehcn sind , keine Folge gegeben.

Auch ihren dagegen eingebrachten Necnrsen wurde mit den Entscheidungen
des zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien bestellten k. k. Bezirkshauptmannes vom 21 . August 1895 , Z . 7018,
nach Anhörung des Beirathcs mit Rücksicht darauf , dass ihnen die Eigenschaft
eines öffentlichen Fondsbeamten nicht zukommt , keine Folge gegeben.

Hiedurch erachten die Beschwerdeführer das ihnen gesetzlich Anstehende
Gemeindewahlrecht für verletzt , jedoch mit Unrecht , da ihnen die Eigenschaft
eines öffentlichen Fondsbeamtcn im Sinne der Gemeindegesetzgebung nicht An¬
erkannt werden kann.

Die Handels - und Gewerbckammern sind öffentliche , mit der Besorgung
der ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Agenden betraute Corporationen . Die
Einkünfte derselben sind zur Bestreitung der mit der Besorgung obiger Agenden
verbundenen Auslagen , mithin ausschließlich zur Verwendung im Interesse der
betreffenden Corporation bestimmt . Diese steten Veränderungen unterworfenen
Einkünfte können überhaupt nicht als ein selbständiger Fond , geschweige denn
als ein öffentlicher Fond angesehen werden . Die bei den Handels - und
Gewerbekammcrn angestellten Beamten sind demnach auch keine öffentlichen
Fondsbeamtcn . Als solche können nur jene bei öffentlichen Fanden angestellten
Beamten angesehen werden , welche im wesentlichen den k. k. Staatsbeamten
gleichgestellt sind . Dass der in den Gemcindewahlordunngen gebrauchte Aus¬
druck „ öffentliche Fondsbeamte " in diesem Sinne anfzufasseu ist, ergibt sich
auch daraus , dass in mehreren Gemeindewahlorduungen , wie für Böhmen,
Galizien , Niederösterreich und Tirol , die Einreihung der öffentlichen Fonds¬
beamten in die Wahlkörper ausdrücklich von der denselben zukommenden
Diäten - oder Raugclasse abhängig gemacht wurde.

Der Beschwerde konnte mithin keine Folge gegeben werden.

Wien , am 24 . October 1895.
V o m k. k. Reichsgericht  e.

(1. . 8 .) Unger m . p.

7 .

(H ansca na l-Ei nleitn ngen. )
Der Wiener Magistrat hat an die Dianabad -Actiengesellschaft

unterm 28 . October 1895 , M .-Z . 189196/IX , nachstehenden
Bescheid gerichtet:

Die Bandeputalion für Wien hat zufolge Erlasses vom 14 . October 1895,
Z . 197/B .-D . , dem Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Mit dem Decrete vom 30 . December 1893 , Z . 184116 , hat der Wiener
Magistrat der Dianabad -Aclien -Unternehmung in Wien die von derselben
erbetene Bewilligung ertheilt , die vom Hause Confer . - Nr . und Grundb .-
Eiul .-Z . 385 des 11. Bezirkes , Or .-Nr . 93 und 95 , bis dahin in den Wiener
Donancanal einmüudcnden beiden Canäle in den neu zu erbauenden linksseitigen
Haupt -Sammclcanal eiuzumünden.

Diese Bewilligung wurde unter anderem an die Bedingung geknüpft,
dass (Punkt L) das Gewölbe der alten Canäle in der Straße cingeschlagen
und die Canäle verschüttet werden , daun dass (Punkt 4) das Pflaster über der
Tracc der alten Canäle und der neuen Sammelcunette in ordnungsmäßigen
Stand gesetzt und die Verpflichtung zur Erhaltung desselben durch ein Jahr
vom Tage der erfolgten Herstellung von der Gesuchstellerin übernommen werde.

Über den von der genannten Unternehmung nur gegen die angeführten
zwei Bedingungen eingebrachten Necnrs hat die Bandeputalion für Wien mit
der Entscheidung vom 10 . August 1894 , Z 56,B .-D ., das bezogene Magistrats-
decret bezüglich der in Rede stehenden Punkte behoben.

Den gegen diese Baudeputations - Entscheiduug von der Gemeinde Wien
und von der Commission für Verkehrsanlagcn in Wien (vertreten durch die
Gemeinde Wien ) eingebrachten Necnrsen findet das k. k. Ministerium des
Innern Folge zu geben und unter Behebung der angefochtenen Entscheidung
der Baudeputation für Wien , beziehungsweise in Abänderung des erstinstanzlichen
Decretes auszusprechen , dass die Dianabad -Actien -Unteruehmung im Sinne
des ß 91 der Bauordnung für Wien verpflichtet  ist , die fraglichen,
nicht mehr benützten Canäle zu verschütten , sowie das bei diesem

Anlasse aufgerissene Straßenpflaster und Trottoir wieder
ordentlich herzustellen.

Die Verpflichtung zur Erhaltung des Straßen - und Trottoirpflasters
durch ein Jahr kann dagegen der genannten Unternehmung , weil der gesetzlichen
Begründung entbehrend , nicht anferlegt werden.

Bei diesem Anlasse hat dieses hohe Ministerium übrigens darauf hin¬
gewiesen , dass der Diauabad - Actien - Unternehmung gemäß Punkt 13 der
Entscheidung der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 13 . Mai 1893 , Z . 26030
(wasserrechtlicher Consens bezüglich des linksseitigen Haupt -Sammelcanales ) ,
unter Umständen ein Anspruch auf Ersatz der durch die oberwähnten Arbeiten
erwachsenden Kosten seitens der Commission für Verkehrsanlagen in Wien
zusteht , die . diesfalls maßgebende Vorfrage wegen Anerkennung des Rechts-
bestaudes der beiden bisher bestandenen Wasscrausleitungen jedoch , wie aus der
Actenlage hervorgeht , bisher nicht gelöst worden ist.

Die Baudeputation wendet sich daher wegen Austragung dieser mit dem
Necursgegenstande in Verbindung stehenden Angelegenheit unter einem au die
k. k. Statthalterei behufs entsprechender Anweisung des Wiener Magistrates,
wovon  gemäß des vorbezogenen Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern
auch alle Betheiligten zu verständigen sind.

8 .
(Abänderung der Marktordnung für den Wiener

Central -Biehmarkt .)
Verordnung der Minister des Innern , des Handels und des

Ackerbaues vom 4 . November 1895 , womit der § 22 der mit der
Ministerial - Verordnung vom 3 . September 1883 ( N .-G .-Bl.
Nr . 145 ) erlassenen Marktordnung für den Wiener Central-
Viehmarkt in St . Marx und die hierauf bezügliche Ministerial-
Verordnnng vom 24 . April 1884 (N .-G .-Bl . Nr . 58 ) abgeandert
werden:

Der ß 22 der mit der Ministerial -Verordnung vom 3 . September 1883
(N .- G .-Bl . Nr . 145 ) erlassenen Marktordnung für den Wiener Central -Vieh-
markt in St . Marx und die das letzte Alinea des 8 22 der citierten Markt¬
ordnung abändernde Ministerial - Verordnung vom 24 . April 1884 (N .-G .-Bl.
Nr . 58 ) werden hiemit außer Kraft gesetzt und treten an deren Stelle die
nachfolgenden Bestimmungen:

Der Verkauf von Rindern ist nur zulässig : nach Lebendgewicht ohne
Percentabzug , nach Stück (auf dein Fuße ) und bis auf weiteres auch nach
Schlachtgewicht unter folgenden Bedingungen:

a ) jede Schlachtung ist in Gemäßheit einer von der Marktbehörd ' zu er¬
lassenden , der Genehmigung der k. k. n .- ö. Statthalterei unterliegenden
Schlachtvorschrift vorzunehmcn;

b ) jede Schlachtung hat in Gegenwart eines Marktageulen zu erfolgen,
welcher ine vorschriftsmäßige Durchführung der Schlachtung und die Fest¬
stellung des Ergebnisses derselben zu überwachen , letzteres in den Schlnss-
brief , beziehungsweise die Verkaufsanzeige eiuzutragen und dem Markt-
commissariate zur Einstellung in das Wagprotokoll , sowie der Wiener
Vieh - und Fleischmarktcassa anzuzeigen hat.
Für diese Intervention der Marktagenten ist eine in der Schlachtvvrschrift

tarifmäßig festzusetzeude Gebür vom Käufer zu entrichten.
Der gemeinschaftliche Ankauf von Schlachtthieren seitens mehrerer Käufer

nach Lebendgewicht ohne Percentabzug und die Theilung der gemeinschaftlich
augekauften Thiere unter den Käufern ist zulässig und kann diese Theilung,
wenn die Parteien es wünschen , auch durch das Los geschehen , in welch
letzterem Falle jedoch die Losung nur unter Aufsicht eines Organes des
städtischen Marktcommissariates stattfinden darf.

Diese Verordnung tritt mit dein Lage ihrer Kundmachung in Wirk¬
samkeit.

§>.
(Änderung in der territorialen Abgrenzung des
politischen Bezirkes Grotz -Enzersdorf und Über¬
tragung des Amtssitzes der Bezirkshanptmannschaft
in (Hrosr-Enzersdors von dort nach Floridsdorf . )

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 4 . November
1895 (N .-G .-Bl . Nr . 166 ) :

Infolge der mit Verordnung des Justizministeriums vom 23 . October
1895 (N .- G . -Bl . Nr . 160 ) kundgemachten Errichtung des Bezirksgerichtes
Floridsdorf in Niederösterreich wird mit Allerhöchster Genehmigung Seiner
k. und k. Apostolischen Majestät vom 23 . November 1894 auf Grund des
8 10 des Gesetzes vom 19 . Mai 1868 (R .-G .-Bl . Nr . 44 ) die mit Verordnung
des Ministers des Innern vom 10 . Juli 1868 (R .-G .- Bl . Nr . 101 ) kund¬
gemachte administrative Eintheilung des Erzherzogthnms Österreich unter der
Enns dahin abgeändert , dass der Amtsbezirk der Bezirkshanptmannschaft Groß-
Euzersdorf , deren Amtssitz gleichzeitig von Groß -Euzersdorf nach Floridsdorf
übertragen wird , die Gerichtsbezirke Floridsdorf , Groß - Enzersdorf , Marchegg
und Matzen zu umfassen hat.

Der Beginn der Wirksamkeit dieser Verordnung wird nachträglich besti mt
und bekanntgegeben werden.
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LO.

(Zur Hintailhaltinig der Firrnenkrankheit . )
Der Wiener Magistrat hat nnterm 11 . November 1895 zur

M .-Z . 183550/XV nachstehende Kundmachung erlassen:
Infolge Erlasses der hohen k. k. n .-ö. Statthaltern vom 4 . Oktober 1895,

Z . 79412 , werden in Ansdehnung der bereits mit dem Erlasse vom 4 . Juli
1893 , Z . 46063 , der Vieh - und Fleischmarktcassa auferlegten diesfälligen Ver¬
pflichtung sämmtliche Händler am Schweinemarkte verpflichtet , in Hinkunft bei
sonstiger Ahndung die zu ihrer Kenntnis gelangenden Fälle von Finnen¬
krankheit bei den durch sie verkauften Scliweinen sofort von Fall zu Fall dem
Marktcommissariate ans dem Ccntral -Viehmarkte anzuzeigen und Entschädigungen
nur gegen Beibringung ämtlicher Certificate anszuzahlen.

LI»
(König !. baierische Gesandtschaft in Wien .)

Die königlich baierische Gesandtschaft in Wien hat dem
Wiener Magistrate mit Zuschrift vom 12 . November 1895
(M .-Z . 202449/XV1I1 ) zur Kenntnis gebracht,

dass die Gesandtschaftskanzlei sich vom Donnerstag den 14 . November
an im IX . Bezirke , Türkenstraße Nr . 10, im Hochparterre , befinden wird.

12

(Öffentliche Sammlungen .)
Der k. k. Statthalter für Niederösterreich hat dem k. u. k. geheimen Nathe

Reichsraths -Abgeordneten Anton Freiherrn v. Ludwig stör ff  die Bewilligung
ertheilt , durch ein Jahr , d. i. bis zum 15. October 1896 , in Niederösterreich
eine Sammlung bei bekannten Wohlthätern — mithin mit Ausschluss der
Sammlung von Haus zu Hans — zur Bedeckung der Kosten der Restau¬
rierung der Kirche in Deuts ch- Alten bürg  veranstalten zu dürfen.

Die gleiche Bewilligung und zwar für die Zeit bis 31 . December 1896
wurde dem Vereine der katholischen Arbeiterinnen und der Con-
gregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesn  zur Er¬
haltung des St . Josef -Greisenasyles in Unter -St . Veit , ertheilt.

Ferner hat der Wiener Magistrat unterm 1. November 1895 , Z . 190925/llI,
der Versorgungs- und  B e schä ftign n g s an sta lt für erwachsene
Blinde in Wien  ans ein weiteres Jahr die Bewilligung ertheilt , im Wiener
Gemcindegebiete milde Beiträge zu sammeln.

!l. Nlumativlul1immunl,en.

13

(Eittmrindnttg von Hanscanälen in umgebaute Hanpt-
canäle .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichs-
hanpt - und Residenzstadt Wien bestellte k. k. Bezirkshauptmann
Dr . v . Fried eis  hat über einstimmiges Votum des Beirathes
unterm l2 . November 1895 , Z . 8891 , auf Grund des Erkennt¬
nisses des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 11 . Juli 1894,
Nr . 2243 , nachstehende Verfügung getroffen:

Das Bauamt wird beauftragt , dass bei Verfassung der Kostenanschläge
für Canalumbanten die Kosten der Verbindung consensmäßig bestehender Haus-
canälc mit dein nmgebauten Hanptcanale entsprechend in Rücksicht gezogen
werden.

Das Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshoses vom
11 . Juli 1894 , Nr . 2243 , hat folgenden Wortlaut:

Im Hamen Seiner Mazestäl des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten

Präsidenten Grafen Belcredi,  m Gegenwart der Rüthe des k. k. Vermaltungs-
gerichtshofes , k. k. Senatspräsidenten v. Stransky,  k . k. Hofrüthe Dr ^ Niiter
v. Alter,  Ritter v. Hennig  und Freiherrn v. Giovanelli,  dann des Schrift¬
führers k. k. Raths -Sccretärs Adjuncten Pietsch,  über die Beschwerde des
Eduard Ritter v. Fuchs gegen die Entscheidung der Bandeputation in Wien
vom 28 . Mürz 1893 , Z . 10, betreffend die Herstellung einer neuen Canal-
einmündnng , nach der am 8 . Juni 1894 durchgeführten öffentlichen mündlichen

Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie
der Ausführungen des Dr . Brun  st ein , Hof - und Gerichtsavocaten in Wien,
in Vertretung der Beschwerde, dann der Gegenausführnngen des k. k. Statt-
haltereirathes Freiherrn v. Kutsch  er a , in Vertretung der Wiener Baudepntation,
sowie des Dr . Schmitt,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung
der mitbetheiligten Stadtgemeinde Wien , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird nach 8 7 des Gesetzes vom 22 . October
1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , aufgehoben.

Entsch eidungsgründe.
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Beschwerdeführer als

Besitzer des Hauses Nr . 27 in der Tchnlgasse des XVIII . Bezirkes unter Be¬
rufung ans die Bestimmungen der 88 57 und 58 der Wiener Bauordnung für
verpflichtet erkannt , die Einmündung des Hauscanales in den umgebauten
städtischen Hanptcanal zu veranlassen.

Die Beschwerde bestreitet die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung unter
Berufung darauf , dass beim Hause Nr . 27 die Einmündung des Hauscanales
in den Hanptcanal bereits bestanden hat und dadurch aufgehoben worden ist,
dass die Gemeinde Wien nach eigener Entschließung die Tieferlegnng des
Hauptcanalcs , und zwar ohne vorherige Berhandlung ^mit den Interessenten
bewirkt hat , und dass nach den Bestimmungen der 88 57 und 58 der Wiener
Bauordnung den Hanseigenthümer die Verpflichtung , die Einmündung seines
Hauscanales zu bewirken , nur in dem Falle der ersten Herstellung treffe, ihm
also nicht neuerdings wegen einer ,von der Commune Wien mit dem Hanpt¬
canale selbständig vorgcnommenen Änderung auferlegt werden könne.

Was nun zunächst den Thatbestand des Falles anbelangt , so ist es nicht
streitig und dura ) die Administrativacten erwiesen , dass der Hauscanal der
Realität Nr . 27 der Schnlgasse in den bestandenen Hanptcanal eingemündet
war , dass weiter diese bestandene Einmündung durch den Umbau des Hanpt-
canales , welcher zugleich mit einer Änderung des Niveaus des Hauptcanales
verbunden war , aufgehoben worden ist.

In Betreff der Veranlassung zum Umbaue des Hauptcanales wird in
dem Berichte der Commune Wien ääto . 4 . August 1893 angeführt , dass der
Umbau des fraglichen Hauptcanales ausschließlich deshalb erfolgt ist, weil der¬
selbe infolge seines langen Bestandes und der hiedurch bedingten natürlichen
Abnützung unbrauchbar zu werden drohte , und dass die Tieferlegnng des
Canales zwar gelegentlich des Umbaues erfolgt ist, aber keineswegs den Zweck
dieses letzteren gebildet hat.

Wie aus diesem Sachverhalte sich ergibt , handelt es sich sonach im con-
creten Falle um die Frage , ob und inwieweit bei Umbauten der Hauptcanäle,
durch welche zugleich die bestehenden Einmündungen der Hanscauüle alteriert
werden und eine Änderung erfahren müssen , diese Änderung zu bewerkstelligen,
zu den Pflichten der Hanseigenthümer gehört oder nicht.

Weder die Bauordnung , noch das Gesetz vom 19 . Jänner 1890 , Nr . 9
L.-G .-Bl . für Niederösterreich , über die Canalqebüren enthält eine diese Frage
direct lösende Bestimmung.

Zur Frage der Herstellung der Haupt - und Hanscanäle werden in den
88 13, 57 und 58 der Bauordnung die Bestimmungen getroffen . — Der 8 13
der Bauordnung verfügt , dass die Erbauung des Hauptcanales der Gemeinde
obliegt und dass der Banwerber seine Bauanlage mit diesem in gehörige Ver¬
bindung zu bringen hat.

Der Z 57 bestimmt , dass bei neuen Bauführungen und solchen Her¬
stellungen , die einem Neubaue gleichgehalten werden können, für die Ableitung
der atmosphärischen Niederschläge und der Abfallstoffe Vorsorge zu treffen ist
und dass dies durch die Erbauung von Hauscanälen , durch dw Herstellung
von Rohrleitungen geschehen kann . — Dass die Herstellung des Hauscanales
dem Bauherrn obliegt , ist zwar in dieser Gesetzesbestimmung wörtlich nicht
ausgesprochen , folgt aber zweifellos daraus , dass für die Hanscaualanlage die
Bewilligung der Baubehörde einzuholen ist (8 57 , Al . 6), dass dem Banwerber
die Anbringung eines Canalschachtes auf der Gasse gestaltet werden kann
(Al . 11), dass dem Bauherrn die Herstellung des Hauscanales für die Nieder¬
schlags- und Spülwasser obliegt (Al . 13), dass endlich im 8 56 für den Fall
der Abschaffung des Senkgrnbensystcms der Hanseigenthümer verpflichtet wird,
sofort den Hanscanal herzustellen , sobald der Hanptcanal erbaut worden ist.

Wenn nun auch der Wortlaut der eben besprochenen Gesetzesbestimmungen
darauf hinzndeuten scheint, dass lediglich die erste Herstellung des Hauscanales
zu den dem Hanseigenthümer aus der Bauordnung obliegenden Verpflichtungen
zu zählen ist und der Hanseigenthümer zur Erfüllung dieser Verpflichtung nur
m dem Falle gehalten erscheint, als er eine neue Ballführung oder eine solche
Herstellung vornimmt , die einem Nenbane gleichgehalten werden kann, oder
als die Gemeinde mit der Neuherstellnng eines Hauptcanales vorgeht, ^ so ist
der Verwaltungsgerichtshos in Anbetracht der Bestimmungen des 8 18, Punkt 2,
Absatz 2, und des 8 57 , Al . 11 gleichwohl zu der Rechrsauschanung gelangt,
dass der Hauscanal als ein integrierender Bestandtheil des Hauses selbst auch
in seiner Fortsetzung unter dem Straßenniveau anzusehen , also ein Eigenthums-
object des Hausbesitzers ist und daß den Hausbesitzer eben darum die Ver¬
pflichtung nicht bloß zur Herstellung des Hauscanales , sondern auch zur In¬
standhaltung desselben trifft.

Ans den eben erörterten gesetzlichen Bestimmungen ist zu folgern , dass
in Betreff der Canalisierungsanlagen , das ist der Hauptcanäle und der in die¬
selben einmündenden Hanscanäle , nach den Bestimmungen der Bauordnung
das zwischen der Gemeinde und den einzelnen Hausbesitzern obwaltende Rechts¬
verhältnis ein sich gegenseitig ergänzendes und begrenzendes ist und dahin geht,
dass die Canalisierungsanlagen mit Rücksicht auf ihren Zweck und ihre Be¬
stimmung als eine einheitliche Anlage aiifznfaffen sind, bezüglich welcher
concnrrierende Rechte und Pflichten der Gemeinde und der einzelnen Hans-
eigenthümer zutreffen , woraus von selbst folgt , dass Änderungen au den
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Canalisiernngsanlagen ohne Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Ver¬
fahrens , also einseitig von einem der concurrierenden Interessenten nicht vor¬
genommen werden können . Denn wenn einerseits der Bauführer , beziehungs¬
weise Hauseigenthümer , wie ans den ßß 18 , Punkt 2 , Alsiatz 2 , 26 , 28 und 57
der Bauordnung hervorgeht , unbedingt verpflichtet ist, bei der Errichtung des
Hanscanales und insbesondere auch in Betreff des Niveaus desselben sich nach
den Bestimmungen des Bauconsenscs zu halten , und wenn ihn die Verpflichtung
trifft , den nach der Anordnung der Baubehörde hergestellten Hauscanal in den
Hanptcanat einznmünden , so muss andererseits dieser Verpflichtung des Hans-
eigenthümers nach der Absicht des Gesetzes auch die Verpflichtung der Gemeinde
entgegenstehen , die ihr obliegende Anlage des Hanptcanales in einer Weise ein¬
zurichten , welche eben diesen gesetzlichen Verpflichtungen des Hanseigenthümers
entspricht , und es muss dem einzelnen Bauführer , beziehungsweise Hauseigen¬
thümer gewiss das Recht znstehen , Acte der Gemeinde , durch welche einseitig
und ohne gesetzlichen Titel in das durch den die Canalisiernugsanlagen be¬
treffenden Consens geschaffene Rechtsverhältnis eingegrifsen wird , abznwehren.
Umsominder werden ans derlei Acten dem Banwerber , beziehungsweise Hans-
eigenthümer irgendwelche Verpflichtungen erwach en können.

Im Hinblicke hierauf musste der Verwaltungsgerichtshof den Beschwerde¬
punkt , dass die Änderung der Hanptcanalanlage seitens der Commune Wien
einseitig , ohne dass den betheiligten Interessenten die Gelegenheit geboten ,war,
ihre Rechte wahrzunehmen , und ohne dass die Commune Wien für die Ände¬
rung der Canalanlage den ConsenS erwirkt hätte , die volle Berechtigung An¬
erkennen.

Wenn der Vertreter der Commune Wien bei der öffentlichen Verhandlung
diesfalls geltend machte , dass die Herstellung eines Hanptcanales seitens der
Gemeinde zu jenen Ballführungen nicht gehöre , bezüglich welcher eine com-
missionelle Verhandlung zu Pflegen und der Consens einznholen ist , so konnte
der Verwaltnngsgerichtshof diese Ausführungen nicht für zutreffend erkennen.
Denn die Herstellung eines Hanptcanales ist gewiss eine Baulichkeit , welche
unter die Bestimmung des ß 14 der Bauordnung ihrem Wesen nach fällt , und
zwar umso gewisser , als eine solche Herstellung von weittragenden Folgen für
alle benachbarten Häuser ist . Der Umstand , dass diese Ballführung durch die
Commune selbst ansgeführt wird , beirrt ihre Subsumtion unter die Bestim¬
mung des Z 14 der Bauordnung umsoweniger , als ja ans der Bestimmung
des 8 105 aä 4 der Bauordnung sich ergibt , dass die Commune Wien von der
Verpflichtung zur Einholung des Consenses für ihre Bauten nicht epimiert ist,
und nach Z 107 der Bauordnung in allen diesen Angelegenheiten der Nechtszng
an die höhere Behörde offengehalten ist.

Der Verwaltungsgerichtshof war darum nicht in der Lage , die von der
Commune Wien ohne Beobachtung der Bauvorschriften neu hergestellte Canal¬
anlage als einen bauordnungsmäßig rechtlichen Bestand anzusehen , und konnte
schon ans diesem Grunde nicht anerkennen , dass den beschwerdeführenden Haus¬
eigenthümer eine Verpflichtung treffen könne , nunmehr ans eigene Kosten seine
consensgemäß hergestellte Canalanlage zu ändern und dem neuen Bestände
anznpassen . Für die Verpflichtung der Hauseigenthümer , in derlei Fällen auf
eigene Kosten für eine Änderung der ihrer Concurrenz anheimfallenden Bestand-
theile der Canalisiernugsanlagen (Hauscanäle ) vorzusorgen , lässt sich in der
That ein gesetzlicher Titel nicht finden.

Wenn der Vertreter der Baubehörde diesfalls geltend machte , dass der
derzeit bestehende Zustand ein Baugebrechen darstelle , dessen Beseitigung die
Baubehörde jedenfalls anordnen musste , so ist diese Ausführung allerdings
richtig ; allein es folgt daraus nicht , dass die Beseitigung des Bangebrechens
dem Hauseigenthümer oblag , da , wie erwähnt und unbestritten , seine Hans-
canalanlage einen durchaus consensgemüßen Bestand darstellt . Das Ban¬
gebrechen ist vielmehr zweifellos durch die von der Commune Wien einseitig
vorgenommene Änderung in der bestandenen Canalisierungsanlage herbeigesührt
worden und es oblag sonach der Commune , diesen Zustand zu beseitigen.

Im Hinblicke ans das Gesagte hatte der Verwaltungsgerichtshof keinen
Anlass , noch in eine Erörterung der Frage einzngehen , unter welchen Um¬
ständen die Verpflichtung der Hauseigenthümer zu Änderungen der Hauscanäle
bei Änderungen der Hauplcunäle bann platzzugreifen hat , wenn die Bestim¬
mungen der Bauordnung beobachtet worden sind.

Die angefochtene Entscheidung war daher nach Vorschrift des Z 7 des
Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 36 ox 1876 , anfznheben.

Wien , am 11 . Juli 1894.

14 .

(Evidenzhaltmtg vorläufig erfolgter Nachlässe bei
Bemessung der Caualeinmiindungsgebüren .)
Magistrats -Director Krenn  hat unterm 10 . August 1895,

M .-Z . 8941/IX , Nachstehendes verfügt:
Zufolge Beschlusses des Wiener Stadtrathes vom 4 . December 1894,

Z . 10189 , wurde der Magistrat beauftragt , wegen Evidenzhaltnng bezüglich aller
aus Grund des Gesetzes vom 19 . April 1894 , L.- G .-Bl . dir . 14 , vorläufig erfol¬
genden Nachlässe bei Bemessung der Canaleinmündnngsgebür die entsprechende
Verfügung zu veranlassen.

Auf Grund des hierüber vorliegenden Berichtes der städtischen Buch¬
haltung vom 24 . August 1895 wird im Einvernehmen mit der Stadlbanamts-
Abtheilung IX die Evidenzhaltung obcrwühnter Nachlässe dem Stadtbauamte,
und zwar hinsichtlich der Bezirke I bis IX der Abtheilung IX des Bauamtes

und hinsichtlich der Bezirke X bis XIX der Stadtbanamts -Abtheilnng des be¬
züglichen magistratischen Bezirksamtes übertragen , nachdem die Bemessung der
Gebüren in erster Linie von dem bei der Localcommission intervenierenden
Stadtbanamtsbeamten in Antrag gebracht und hiedurch nicht nur Vollständigkeit
und Sicherheit der Evidenzhaltnng bemei kt, sondern auch bei allfälliger Weiter-
verbanung die Geltendmachung der Nachlässe in der einfachsten Weise bewerk¬
stelligt werden kann.

Hievon wird zur entsprechenden Amtshandlung sowohl das Stadtbanamt
als auch die städtische Buchhaltung verständigt und werden die magistratischen
Bezirksämter für die Bezirke X bis XIX in Kenntnis gesetzt.

16 .

(Kranken - nnd Leichentransport im ^ 8 8 . ^
nnd H . Gemeindebezirke .)

(Genehmigt zufolge Verfügung des zur einstweiligen Be¬
sorgung der Geschäfte der Neichshaupt - nnd Residenzstadt Wien
bestellten k. k. Bezirkshanptmannes Dr . v. Fried eis  ääto.
16 . September 1895 , Z . 7689 fM .-Z . 156489/VIIIch)

X . Von der Sanitätsstation XIV ., Pillergasse 21 , ist der Transport
sowohl der infectiös  erkrankten , als auch der nicht infectiös  erkrankten
oder verunglückten Personen aus dem XII ., XIV . und XV . Gemeindebezirke
zu besorgen.

Sämmtliche Krankentransporte sind mit bespannten Wägen auszuführen.
L . Die Überführung der Leichen ans dem XII ., XIV . und XV . Gemeinde¬

bezirke in die für diese Bezirke bestimmten Beisetzkammern wird von dem
Fnhrwerksbesitzer Leopold G r esten  b erg  er , XIV ., Johnstraße 25 , auf Grund
der mit demselben getroffenen Vereinbarung ääto . 8 . Äpril 1895 besorgt.

6 . Die bisherigen Krankentransport -Stationen im XII . und XV . Bezirke
werden ausgelassen.

Diese Neuregelung des Kranken - nnd Leichentransportdicnstes in den
bezeichnen » drei Bezirken tritt am 1. October  1895 morgens  in Wirksamkeit.

16 .

(Vorschriften für die Besorgung des Gemeinde-
Sanitätsdienstes in Wien .)

I.

Vorschrift für die Besorgung des Gemeinde - Sanitäts¬
dienstes der Stadt Wien durch die hiezu bestellten Ärzte.

(Genehmigt mit Gemeinderaths -Beschluss vom 7 . Mai 1895,
Z . 635 , M .-Z . 134900 ex 1892 , und hinsichtlich der den über¬
tragenen Wirkungskreis , sowie den Wirkungskreis der Gemeinde
als politischer Behörde I . Instanz betreffenden Bestimmungen,
bestätigt von der k. k. n .-ö. Statthalterei im Einvernehmen mit
dem n .- ö. Landesansschnsse zufolge Erlasses vom 3 . October 1895,
Z . 91414 .)

Allgemeine Bestimmungen.

Für die Besorgung des Gemeinde -Sanitätsdienstes der Stadt Wien sind
als ärztliche Organe bestellt:

1. der Stadtphysicus,
2 . die beiden Physicus -Stellvertreter,
3 . die städtischen Bezirksärzte,
4 . die städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschan,
5 . die Anstaltsärzte der commnnalen Humanitätsanstalten,
6 . die Physikats -Assistenten.
Die 8ub 1 bis 6 angeführten ärztlichen Organe sind dem Magistrate

untergeordnet.
8 2.

Das Stadtphysikat der Stadt Wien  besteht ans dem Stadt¬
physicus , den beiden Physicns -Stellvertretern , den Physikats -Assistenten , sowie
den jeweilig zur Dienstleistung zugewiesenen städtischen Bezirksärzten und
städtischen Ärzten.

8 3.
Der Stadtphysicus , die beiden Ph ysicus - Stellvertreter

und die städtischen Bezirksärzte  sind die ständigen Sanitätsorgane der
Gemeinde Wien (Z 6, 11t. n des Ges . vom 30 . April 1870 , Nr . 68 R .- G .-Bl .)
und unterstehen als definitiv angestellte Gemeindebeamte den Bestimmungen
der Dienstpragmatik (ZZ 32 und 34 des Gemeindestatutes ) ; dieselben sind nach
Maßgabe dieser Vorschrift berufen:

a ) zur Mitwirkung bei der Handhabung der dem selbständigen Wirkungs¬
kreise der Gemeinde zugewiesenen Gesundheitspolizei (8 3 des Ges . vom
30 . April 1870 , Nr . 68 R . -G .-Bl .) ;
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b) zur Mitwirkung bei der Besorgung der der Gemeinde im übertragenen
Wirkungskreise obliegenden Sanitälsagenden (8 4 des Ges. vom 30 . April
1870 , Nr . 68 N .-G .-Bl .) ;

e) zur Ausführung der im Wirkungskreise des Magistrates , beziehungsweise
der magistratischen Bezirksämter als politischer Behörden I . Instanz
gelegenen sanitären Amtshandlungen (Z 8 des Ges. vom 30 . April 1870,
Nr . 68 R .-G .-Bl .).

8 4.
Die städtischen Ärzte  für Armenbehaudlnng und Todtenbeschan

werden definitiv mit Gehalt angestellt und haben , ebenso wie die Austalts-
ärzte,  die mit dieser Stellung verbundenen Obliegenheiten nach Maßgabe
dieser Vorschrift und in Gemäßheit der bestehenden Gesetze und Verordnungen
zu erfüllen und unterstehen der Dicnstpragmatik für die Gemeindebeamten
und Diener.

Sie können auch, im Falle sie die Physikatsprüfnng mit Erfolg abgelegt
haben , mit der Snppliernng städtischer Bezirksärzte betraut werden . '

8 5.
Die PH ysikats - Assistenten,  welchen der Charakter von städtischen

Beamten cingeränmt wird , können erst nach einer einjährigen , vollständig
befriedigenden Dienstzeit beeidet werden : diese wird ihnen im Falle ihrer
Ernennung znm städtischen Bczirksarzte , znm städtischen Arzte für Armen-
behandlnng und Todtenbeschan oder znm Anstaltsarzte in die für die Pensions¬
bemessung anrechenbare Dienstzeit eingerechnet ; sie haben den Dienst nach den
Weisungen des Stadtphysicus zu versehen und können auch im Falle der Ver¬
hinderung eines städtischen Bezirksarztes mit dessen Snppliernng betraut werden.

8 6.
Dem Stadtphysicus ist die fachmännische Leitung und Oberaufsicht über

sämmtliche für den Gemeinde -Sanitätsdienst bestellte Ärzte (ß 1, P . 2 bis 6)
übertragen und sind dieselben verpflichtet, den Weisungen , welche ihnen in
Betreff der fachgemäßen und den Forderungen der Wissenschaft entsprechenden
Ausübung ihres Dienstes vom Stadtphysicus ertheilt werden , nachzukommen
und im Sinne dieser Weisungen vorzugehen , eventuell die ihnen gemachten
Erinnerungen zur Richtschnur ihres Vorgehens zu nehmen ; sie sind daher in
dieser Beziehung dem Stadtphysicus untergeordnet . Der Stadtphysicus ist der
unmittelbare Amtsvorstand für die dem Stadtphysikate zugewiesenen ärztlichen
Organe.

Im Falle der Verhinderung des Stadtphysicus tritt der hiezu berufene
Stadtphysicus -Stellvertrcter Än seine Stelle.

8 7-
Die fachmännische Oberaufsicht wird insbesondere ausgeübt:

а) durch Visitationen;
5 ) durch die statistischen und sonstigen Geschüftsansweise , welche die städtischen

Bezirksärzte , beziehungsweise die städtischen Ärzte für Armenbehandlung
und Todtenbeschan und Anstaltsärzte dem Stadtphysikate vorzulegen , sowie
durch die besonderen Berichte , welche diese ärztlichen Organe fallweise über
Anordnung des Stadtphysicus einzusenden haben;

e) durch die Monatsversamntlung des gesammten städtischen Ärztepersonales;
ä ) dadurch , dass wichtigere , Sanitäts -Angelegenheiten betreffende Acten nach

ihrer Erledigung , seitens des magistratischen Bezirksamtes mittels „Videat"
dem Stadtphysicus zur Einsichtnahme zu übermitteln sind.

I . Stadtphysikat.

8 8.
Der Stadtphysicus,  beziehungsweise seine beiden Stellvertreter sind

die sachverständigen Sanitätsorgane der Gemeinde Wien in sämmtlichen , der
centralen Verwaltung vorbehaltenen Angelegenheiten und für jene sanitären
Agenden der magistratischen Bezirksämter , welche eine principielle Bedeutung
beanspruchen , durch die Besonderheit des Falles hervorragen , die Interessen
mehrerer Bezirke oder des ganzen Stadtgebietes berühren.

8 9.
Die gesammten Agenden des Stadtphysikates 3, 6, 7 und 8) zerfallen

in zwei Gruppen , wovon die erste Gruppe die hygienischen , die zweite Gruppe
die eigentlichen ärztlichen Agenden umfasst.

Der Stadtphysicus kann diese Agenden selbst ausführcn oder durch die
ihm unmittelbar untergeordneten Sanitätsbeamten ansführen lassen.

Zu den hygienischen Agenden (I . Gruppe ) gehören insbesondere:
1. die Mitwirkung bei der Handhabung der sanitätspolizeilichen Vor¬

schriften in Bezug auf Trink - und Nntzwasserlcitnngeu;
2. die Theilnahme an den commissionellcn Verhandlungen;

n) über gewerbliche Betriebsanlagen , welche dem Edictalverfahren unterliegen
(8 27 Gewerbeordnung ) ;

1>) über gewerbliche Betriebsanlagen lß 25 Gewerbeordnung ) in allen jenen
Fällen , welche eine principielle Bedeutung beanspruchen , durch ihre Be¬
sonderheit hervorragen oder die Interessen mehrerer Bezirke berühren;

e) wegen Erhebung und Beseitigung von sanitären Übelständen in jenen
Füllen , bei welchen die sud lit . b angeführten Voraussetzungen zntreffen;

б) bei jenen Neu -, Zn - und Umbauten , welche wegen ihrer Verwendung
eine größere Bedeutung beanspruchen , oder öffentlicher Gebäude , wenn der
Magistrat , beziehungsweise ein magistratisches Bezirksamt das fachärztliche
Gutachten des Stadtphysikates einznholen für nothwendig erachtet;

3 . die Überwachung der gesundheitsmäßigen Beschaffenheit der Schulen,
Privatlehranstalten jeder Art , der Kindergärten , Krippen , öffentlichen und
privaten Heilanstalten , ferner der städtischen Humauitätsanstalten , der Schlacht¬
häuser und der Wasenmeisterei;

4 . die Revision der Apotheken;
5. die Überwachung des gesammten Leichenwesens, insbesondere der

Friedhöfe in sanitätspolizeilicher Beziehung;
6 . Intervention bei Leichen-Exhnmiernngen und Leichen-Überführnngen;
7. die fachmännische Leitung der städtischen Ärzte bei Handhabung der

Gesetze gegen Epidemien und Endemien;
8. die Ausführung einfacher chemischer und mikroskopischer Untersuchungen

und die Veranlassung complicierterer Untersuchungen durch die von der Ge¬
meinde bestellten Sachverständigen;

9. die Abhaltung von Cursen für Bewerber um städtische Sanitäts-
Anfseherstellen , eventuell auch für Krankenträger und Desinfectionsgehilfen.

Zu den eigentlichen ärztlichen Agenden (II . Gruppe ) gehören insbesondere:
1. die Evidenzhaltung der in Wien domicilierenden Sanitätspersonen

(Doctoren der Medicin und Chirurgie , der gesammten Heilkunde , der Magister
der Chirurgie , der Wund - und Geburtsärzte , der Zahnärzte , Thierärzte , Cur-
schmicde, Pferdeärzte , Apotheker , Hebammen ), die Prüfung ihrer bezüglichen
Docnmente und die Ausfertigung der ämtlichen Bestätigung der geschehenen
Meldung;

2. die Aufsicht über die öffentlichen und privaten Heil - und Humanitäts¬
anstalten in Bezug auf die vorschriftsmäßige Besorgung des ärztlichen Dienstes
in denselben;

3. die Überwachung des Jmpfgeschäftes und die alljährliche Verfassung
des Jmpf -Hauptrapportes , die Aufsicht über Jmpfinstitute;

4 . die Anwohnnng bei den sanitätspolizeilichen Obductionen , die Über¬
wachung der genauen Befolgung der darüber bestehenden Vorschriften und die
Mitwirkung bei Abfassung des betreffenden Gutachtens , sowie die Überwachung
der Todtenbeschan;

5. die Revision der vom städtischen Todtenbeschreibamte verfassten
Todtenlisten;

6. die Revision aller im Stadtphysikate einlangenden Anzeigen über
Infektionskrankheiten , und die genaue Änfzeichnung des Standes der Jn-
fectionskrankheiten in Bezug auf örtliche und zeitliche Vertheilung (epidemio¬
logisches Kalendarium ), die Abfassung der periodischen Berichte über den Stand
der Infektionskrankheiten und der monatlichen Hanptrapporte über die Gesnnd-
heitsverhältnisse Wiens;

7 . die Überwachung der von städtischen Amtsärzten angeordneten prophy¬
laktischen Maßregeln gegen die Entstehung und Weiterverbreitung ansteckender
Kranlheiten , die Beobachtung der Äuzeicheu drohepder Epidemien und die
Erstattung der zur Unterdrückung von Epidemien geeigneten Vorschläge;

8 . die ärztliche Untersuchung und Begutachtung des Gesundheitszustandes:
a) der Bewerber um eine definitive Stelle im communalen Dienste als

Beamter , Lehrer , Diener behufs Constatierung der physischen Tauglichkeit
derselben;

5) der städtischen Beamten , Lehrer und Diener behufs Erhebung ihrer
Diensttanglichkeit;

o) der Gattinnen , Witwen und Waisen der städtischen Beamten , Lehrer und
Diener , wenn es sich um die Verleihung von Gnadengaben oder Krank-
heitsanshilfen handelt;

ä ) von Personen , welche die Erlangung einer Pfründe , eines Stiftnngs-
gennffes oder die Aufnahme in eine Versorgnngsanstalt anstreben:
9 . die Besorgung des Sanitätsdienstes bei der Centrale der städtischen

Feuerwehr;
10 . die Mitwirkung bei Feststellung der Armen -Arzneitaxe , die Revision

der Arzneiconten für Ärme in linsn nieäioa und der Rechnungen über die
für die Nettun gsanstalten gelieferten Materialien;

11 . die Theilnahme an den Central -Armenconferenzen.

8 10.
Es ist ferner die Aufgabe des Stadtphysicus , das Materiale zu einer

ausführlichen und wissenschaftlichen Medicinalstatistik im Einvernehmen mit
dem statistischen Departement des Magistrates zu sammeln und für die Assanie¬
rung der Stadt zu verwerten , nach dem Ergebnisse der durch die hiezu
berufenen Organe vorgenommenen Untersuchungen des Bodens und der Grund-
wasscrverhältnisse und der vergleichenden Studien die Anlage und Fortbildung
eines hygienisch-statistischen Grundbuches der Stadt Wien zu bewerkstelligen,
ein Normalienbuch und ein Repertorium der Sanitätsgesetze zu führen und
den Jahresbericht über die Amtsthätigkeit des Stadtphysikates auszuarbeiten
und dem Magistrate zu überreichen.

Dem Stadtphysicus obliegt ferner die Förderung und Überwachung der
Maßregeln , welche eine fortschreitende Assanierung der Stadt zu bewirken
geeignet sind ; er hat seine Aufmerksamkeit auf alles zu richten , was die
Gesundheitspflege der Stadt betrifft , durch fortgesetztes Studium die Fortschritte
der hygienischen Wissenschaft zu verfolgen , sie für die heimischen Verhältnisse
zu verwerten und zweckentsprechende leitende Gesichtspunkte aufzustellen ; er
hat insbesondere die behufs Durchführung der örtlichen Vorkehrungen zur Ver¬
hütung ansteckender Krankheiten und ihrer Weiterverbreitung geeigneten prin-
cipiellen Maßregeln rechtzeitig zu beantragen ; dem Stadtphysicus obliegt
ferner , die Einläufe zu sichten und zu prüfen , die Agenden nach seinem Er-
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messen und unter seiner Verantwortlichkeit unter die ihm zur Dienstleistung
Angewiesenen Amtsärzte entsprechend zu vertheilen , die wichtigsten Überwachungen,
Revisionen und Commissionen selbst zu übernehmen , für die einheitliche Be¬
handlung der Geschäfte sämmtlicher städtischer Ärzte Sorge zu tragen und die
auf die Besetzung der ärztlichen Stellen im Sanitätsdienste der Gemeinde sich
beziehenden Vorschläge über Aufforderung des Magistrates zu erstatten.

8 ii-
Zu den Sitzungen des Magistrates , in welchen Actenstücke zur Berathung

gelangen , welche streng ärztlich -hygienische Fragen betreffen , ist der Stadt-
physicus einzuladen und demselben jederzeit das Wort zu ertheilen.

Er hat jedoch nur beralhende Stimme.
Der Stadtphysicus kann sich bei diesen Sitzungen des Magistrates von

einem Stellvertreter substituieren lassen.

8 12.
Die Stellvertreter des Physicus haben die ihnen zugewiesenen Amts¬

geschäfte zu bearbeiten , erforderlichen Falles aber einer den anderen zu sub¬
stituieren.

8 13.
Im Falle der Verhinderung des Stadtphysicus hat der rangälteste

Stellvertreter , wenn von dem Bürgermeister keine andere Verfügung getroffen
wird , die Leitung der Geschäfte zu übernehmen.

8 14-
Zuschriften von Behörden und Gemeinden , welche an das Physikat

gerichtet sind und Angelegenheiten des städtischen Sanitätsdienstes enthalten,
sind , mit den betreffenden Erledigungsentwürfen , rücksichtlich mit den Anträgen
versehen , an den Magistrat zu leiten.

II . Städtische Bezirksärzte.
8 16.

Die den magistratischen Bezirksämtern zugewiesenen städtischen Bezirks¬
ärzte unterstehen dem Leiter des magistratischen Bezirksamtes (Z 95 , Abs . 3
des Gemeiudestatutes ), die dem Stadtphysikate zugewiesenen städtischen Bezirks¬
ärzte sind unmittelbar dem Stadtphysicus untergeordnet.

8 16-
Die städtischen Bezirksärzte sind verpflichtet , in dem ihnen zugewiesenen

Bezirke zu wohnen , jede Verhinderung der Ausübung ihres Dienstes sofort
dem Bezirksamtsleiter und dem Stadtphysicus auznzeigen uud im Falle der
Verhinderung eines Amtscollegen diesen über Anordnung des Magistrates zu
substituieren , sowie bei allfälliger Verhinderung des Stadtphysicus oder der
Physicus - Stellvertreter über Auftrag des Magistrates die diesen überwiesenen
Amtshandlungen zu vollziehen.

8 17.
Die städtischen Bezirksärzte sind die ständigen Sanitätsorgane der magi¬

stratischen Bezirksämter als politischer Behörden I . Instanz (ZZ 6, 7 , 8 des
Reichssanitätsgesetzes vom 30 . April 1870 , R .- G .- Bl . Nr . 68 ) und fungieren
als solche in allen jenen Sanitätsangelegenheiten , welche geschäftsordnungs¬
mäßig in die Competenz des magistratischen Bezirksamtes fallen , mit Aus¬
nahme jener Agenden , welche dem Stadtphysikate Vorbehalten sind ; dieselben
sind ferner berufen , bei den nach ß 3 des Reichssanitätsgesetzes in den selb¬
ständigen und nach Z 4 desselben Gesetzes in den übertragenen Wirkungskreis
der Gemeinde fallenden Sanitätsangelegenheiten , insofern diese in die Com¬
petenz der magistratischen Bezirksämter fallen , als fachärztliche Sachverständige
zu fungieren.

8 18.
Die städtischen Bezirksärzte haben ferner ihre Aufmerksamkeit auf den

allgemeinen Gesundheitszustand in dem zugewiesenen Bezirke uud auf alles
Dasjenige zu richten , was die Entstehung von Krankheiten oder deren Ver¬
breitung begünstigen kann , in welcher Beziehung sie ihre diesfälligen Wahr¬
nehmungen unter Bekanntgabe der zu ergreifenden Maßnahmen dem Leiter
des magistratischen Bezirksamtes und dem Stadtphysicus , letzterem in kurzer,
summarischer Weise , mitzutheilen haben.

In jenen Fällen , in welchen die städtischen Bezirksärzte von dem localen
epidemischen Auftreten einer ansteckenden Krankheit Kenntnis erlangen , haben
dieselben hievon dem Amtsleiter und dem Stadtphysicus die Anzeige zu
erstatten und im Einvernehmen mit dem Bezirksamtsleiter die nothwendigen
sanitätspolizeilichen Maßregeln sofort zu veranlassen.

8 19.
Den städtischen Bezirksärzten obliegt insbesondere:
1 . Die hygienische Überwachung in Bezug auf Straßen , Wege , öffent¬

liche Plätze , Fluren , Wohnungen , Stallungen , öffentliche Versammlungsorte,
Unrathscanäle , Senkgruben , fließende und stehende Gewässer , Badeanstalten;
ferner die Überwachung der gesundheitsgemäßen Beschaffenheit der Herbergen,
der Massenquartiere , Asyle , Volksküchen , Bethäuser , Werkstätten , Arbeitshäuser,
Communal -Arreste ; die Übernahme von Anzeigen über sanitäre Übelstände und
die Veranlassung der gebotenen Maßregeln im Wege des magistratischen Be¬
zirksamtes ;

2 . die Intervention bei Localaugenscheinen zur Constatierung und Be¬
seitigung sanitärer Ubelstände mit Ausnahme jener Fälle , welche eine prin-
cipielle Bedeutung beanspruchen , durch die Besonderheit hervorragen oder die

Interessen mehrerer Bezirke berühren ; diese Fälle sind dem Stadtphysikate
Vorbehalten;

3 . die periodische Revision der städtischen Krankentransportrcquisiten und
Rettungsmittel in den städtischen Sanitätsstationen und Nettungsanstalten , in
Badeanstalten , Theatern , auf Bauobjecten u . dgl . ; die Veranlassung der noth¬
wendigen Ergänzung der Krankentransportmittel , Rettungsbehelfe und sonstiger
Sanitütsrequisiten im Wege des magistratischen Sanitätsdepartements;

„ 4 . die sanitätspolizeilichc Überwachung der städtischen Leichenkammern,
die Überwachung der Leichenwächter , der Kranken - und Leichenträger , sowie der
Sanitätsaufscher und Desinfectionsgehilfen des Bezirkes hinsichtlich ihrer
Dienstesverrichtnngen;

5 . die Mitwirkung bei der Handhabung der Vorschriften in Betreff der
Schulhygiene und bei der Ausführung der behördlichen Aufträge in Bezug auf
die gesundheitsgemäße Beschaffenheit der Schulen , Lehr - und Erziehungsanstalten,
Kindergärten . Kinderbewahranstalten und Krippen;

6 . die ärztliche Untersuchung der Schulkinder und die Ausstellung der
Zeugnisse wegen Befreiung von bestimmten Unterrichtsgegenständen;

7 . die Verificiernng der Zeugnisse von Personen , welche sich um die
Übernahme von Waisenkindern in häusliche Pflege bewerben , nach voraus¬
gegangener Besichtigung der Wohnung der Pflegepartei;

8 . die Durchführung der örtlichen Vorkehrungen im Bezirke zur Ver¬
hütung ansteckender Krankheiten und ihrer Weiterverbreitung , insbesondere:

a ) die Evidenzhaltung der Anzeigen der praktischen Ärzte über die Jnfections-
krankheiten des Bezirkes;

h ) die Überwachung der Erfüllung der Anzeigepflicht der praktischen Ärzte;
c) die Anordnung der gebotenen prophylaktischen Maßregeln bei Jnfections

krankheiten und die Überwachung der Ausführung dieser Maßregeln;
ä ) die Erstattung von Anzeigen über Fälle einer infectiösen Erkrankung an

die betreffenden Schulleiter , Arbeitsgeber , Amtsvorstände;
o) die Vidierung ärztlicher Zeugnisse behufs Zulassung von Schulkindern zum

Schulbesuche;
I ) die Überwachung des Desinfectionsverfahrcns nach ansteckenden Krank¬

heiten ;
§ ) die Mitwirkung bei der localen Leitung des Epidemiewesens;

9 . die Vornahme der Todtenbeschau im zugewiesenen Rayon ; in Ver¬
bindung damit die Führung eines Todtenbeschau - Protokolles , die Veranlassung
der rechtzeitigen Beisetzung von Jnfectionsleichen , die allfällige Intervention
bei Vornahme einer Operation an Leichen und bei Conservierung derselben,
die Abgabe des ärztlichen Befundes (Parere ) behufs Zuweisung von Leichen
zur sanitätspolizeilichen oder gerichtlichen Obduction , die Zuweisung von
Leichen zu Studienzwecken der gerichtlich -medicinischen Lehrkanzel , die An¬
weisung von Gratissärgen und die Ausfertigung der amtlichen Befunde für
das statistische Departement;

10 . die Begutachtung der Baupläne für Wohnhäuser in sanitärer Be-
ziehung über Aufforderung des magistratischen Bezirksamtes ; die Intervention
bei Vornahme der Sanitütsaugenscheine in Gemäßheit der Bestimmungen der
Bauordnung für Wien behufs Erwirkung des Benützungsconsenses;

11 . die Erstattung von Gutachten in Gewerbsangelegenhciten , Inter¬
vention bei commissioncllen Verhandlungen über gewerbliche Betriebsanlagen
mit Ausnahme jener , welche durch die Besonderheit des Falles hervorragen
oder die Interessen mehrerer Bezirke berühren , und jener , welche nach der
Gewerbeordnung dem Edictalverfahren unterliegen und welche dem Stadt¬
physikate Vorbehalten sind ; ferner die Erstattung von Gutachten über Gesuche
um Ertheilung von Giftbezngslicenzen und Giftbezngsscheinen , sowie über
Gesuche um die Bewilligung zum Bezüge von Arzneien aus dem Auslande;

12 . die Revision der Mineralwasserhandlungen , der Sodawasserfabriken
und der Werkstätten der Zahntechniker ; die Überwachung des Verkehres mit
gesundheitsschädlichen Gebrauchsgegenständen , sowie die Veranlassung der
chemischen oder sonst sachverständigen Untersuchung derartiger Objecte durch das
Stadtphysikat im Wege des magistratischen Bezirksamtes;

13 . die Überwachung der Hebammen hinsichtlich der Befolgung der In¬
struction , der Berichterstattung über Geburten und der Vorlage der Gebnrts-
tabcllen an das Stadtphysikat;

14 . die Mitwirkung bei der öffentlichen Impfung , die Vornahme der
Nothimpfung und Verfassung des Detail -Jmpfberichtes;

15 . die Mitwirkung bei der Handhabung der Vorschriften gegen Kur¬
pfuscherei und unbefugte Ausübung der ärztlichen Praxis,

16 . die Mitwirkung bei der jährlichen Militär - Assentierung und den
Reclamationsverhandlungen wegen Befreiung vom Militärdienste im Sinne
der Bestimmungen des Wehrqesetzes nach einem vom Stadtphysicus zu
bestimmenden Turnus;

17 . die Theilnahme an den monatlichen Versammlungen der städtischen
Amtsärzte unter dem Vorsitze des Stadtphysicus , beziehungsweise seines Stell¬
vertreters.

8 20.
Die städtischen Bezirksärzte haben die Ergebnisse ihrer amtlichen Thätig-

keit in einem Journale täglich einzutragen und am Ende eines jeden Monates
einen Bericht über die Sterblichkeit im Bezirke , über die bemerkenswerten
Wahrnehmungen bei ihren Amtsverrichtungen und über den Gesundheitszustand
des Bezirkes , sowie über die im Austrage des magistratischen Bezirksamtes
ausgeführten Ämtsgeschäfte unter Angabe ihrer diesbezüglichen Gutachten in
kürzester , summarischer Form zu verfassen und diesen längstens bis zum 4 . eines
jeden Monates dem Stadtphysicus zu übermitteln.



8 21.
Die Todtenbeschan im Angewiesenen Rayon nnd die mit derselben im

Zusammenhänge stehenden sanitätspolizeilichcn Amtshandlungen (Z 19 , Punkt 9)
ist nach den in den ZZ 22 bis 35 dieser Instruction enthaltenen Bestimmungen
ansznführen.

8 22.
Die Todtenbeschan hat die Aufgabe , zu ermitteln:
1 . ob die der Beschau Angewiesene Person wirklich todt sei;
2 . ob der Verstorbene eines natürlichen Todes infolge einer möglichst

bestimmt zu bezeichnenden Krankheit nnd unter vorhergegangencr Behandlung
einer hiezu berechtigten Sanitätsperson verschieden sei oder ob der Beschaute
infolge einer gewaltsamen , absichtlichen oder zufälligen Einwirkung das Leben
verloren habe;

3 . ob bei dem Todesfälle Umstände Vorkommen , welche die Entstehung
oder Verbreitung von Krankheiten begünstigen oder veranlassen können;

4 . das Verhältnis der Sterbefälle im allgemeinen sowohl , als nach den
einzelnen Todesarten und das Auftreten endemischer oder epidemischer
Krankheiten.

Die städtischen Bezirksärzte haben sich täglich um 9 Uhr vormittags nnd
um 3 Uhr nachmittags in ihrem Amtslocale einzufinden nnd das Verzeichnis
der zu beschauenden Leichen entgegenznnehmen.

8 23.
Der städtische Bezirksarzt hat den zu beschauenden Körper zu unter¬

suchen , einen Körpertheil nach dein anderen entblößen zu lassen oder selbst zu
entblößen und zu erforschen , ob an dem Beschauten Lebenszeichen oder Merk¬
male eines gewaltsamen Todes vorhanden sind . Hiebei hat er sich nicht auf ein
einzelnes Todeszeichen , selbst nicht ans das der Fäulnis zu verlassen , sondern
durch die Erforschung aller Merkmale , welche das Gesammtbild des Todes
geben , sich die Gewissheit des erfolgten Todes zu verschaffen.

8 24.
Findet der städtische Bezirksarzt an dem Beschauten noch Spuren des

Lebens , so hat er die von der Wissenschaft angezeigten Wiederbelebungsversuche
sogleich vorznnehmen nnd diese bis zum Eintreffen des allenfalls von den
Angehörigen des Beschauten berufenen Arztes oder bis zur gewonnenen Über¬
zeugung der Fruchtlosigkeit derselben fortzusetzen.

8 25.
Der städtische Bezirksarzt hat ferner den ärztlichen Behandlnngsschein zu

verlangen und durch Einsicht in denselben zu erforschen , ob der Verstorbene
in seiner letzten Krankheit von einer zur ärztlichen Praxis in Österreich
berechtigten Sanitätsperson behandelt worden und ob darin die Todeskrankheit,
sowie der Lag und die Stunde des Ablebens genau angegeben sei.

8 26.
Hat der städtische Bezirksarzt begründete Vermnthung , daß der Beschaute

durch fremdes Verschulden (Handlung oder Unterlassung ) um das Leben
gekommen sei, so hat er die gerichtliche Beschau der Leiche zu veranlassen nnd
die begründete Anzeige hievon unverzüglich an das competentc k. k. Polizei-
Bezirkscommissariat zu erstatten.

8 27.
Ist der Beschaute zwar eines natürlichen Todes , aber plötzlich , ohne

vorhergegangene ärztliche Behandlung oder unter der Behandlung eines zur
ärztlichen Praxis in Österreich nicht berechtigten Individuums gestorben , so
hat der städtische Bezirksarzt zur zweifellosen Sicherstellung der Todesursache
die sanitätspolizeiliche Beschau zu veranlassen und hievon das betreffende
k. k- Polizei - Commissariat zu verständigen.

Ebenso hat der städtische Bezirksarzt über den Antrag eines städtischen
Arztes für Armenbehandlung und Todtenbeschan wegen Vornahme einer
sanitätspolizeilichen Obduction sofort zu entscheiden und das Weitere zu ver¬
anlassen.

Bezüglich der Anordnung sanitätspolizeilicher Leichenobductionen haben
übrigens die städtischen Bezirksärzte jederzeit im Sinne des Ministcrial-
Erlasses vom 17 . October 1868 , Z . 20476 , nnd des Erlasses der k. k. nieder-
österreichischen Statthalterei vom 21 . November 1892 , Z . 72811 , vorzngehcn,
welchen Erlässen zufolge für die Vornahme dieser Obdnctionen als Regel
hingestellt wird , dass dieselben nur dann zu vollziehen sind , wenn entweder
sanitätspolizeiliche oder andere öffentliche Rücksichten oder eine bestimmte Ver¬
ordnung eine Öbdnction erfordern , dass sie dagegen zu unterbleiben haben,
wenn nach den gepflogenen Erhebungen oder nach den sonst bekannt gewordenen
Umständen eine wesentliche Aufklärung durch die Leichenobduktion nicht erwartet
werden kann oder diese überhaupt nicht mehr norhwendig ist.

8 28.
In der Regel genügt eine einmalige Beschau ; ist jedoch nach dieser der

städtische Bezirksarzt von dem wirklich erfolgten Tode nicht vollkommen über¬
zeugt , so hat er eine zweite Beschau binnen 24 Stunden vorznnehmen.

8 29.
Ist der städtische Bezirksarzt von dem Tode des Beschauten vollkommen

überzeugt nnd findet er keine Veranlassung , die behördliche Leichenöffnung zu
verfügen , so hat er die Zeit der Beerdigung zu bestimmen , welche in der Regel
erst 48 Stunden nach erfolgtein Tode staltfinden darf . In Fällen acuter an¬
steckender Krankheiten oder schnell fortschreitender Fäulnis kann die Beerdigung
auch früher angeordnet werden.

8 3V.
Entnimmt der städtische Bezirksarzt ans dem ärztlichen Todtenscheine oder

durch die Beschau , dass die beschaute Person an einer ansteckenden Krankheit
verschieden ist, so hat er durch zweckmäßige Belehrung der Umgebenden dahin
zu wirken , dass der Verbreitung der Krankheit nach Möglichkeit vorgebeugt
werde . Nach Umständen ist in solchen Fällen , sowie bei schnell fortschreitender
Fäulnis die Beisetzung der Leiche in der Leichenkammer oder selbst die frühere
Abtransportierung der Leiche in den Friedhof anzuordncn . In diesem letzteren
Falle hat er die schriftliche Anweisung hiezu auszustellen , beziehungsweise
diesen Umstand bei Ausfertigung des Todtenbeschanbefnndes in der Rubrik
„Anmerkung " unter Angabe des Friedhofes , wo die Leiche beizusetzen ist, ein-
znzeichnen , sohin die Rubriken des h.iefür bestimmten Blaukettes sammt Ab¬
schnitt , enthaltend die Anweisung zur Überführung der Leiche in den betreffenden
Friedhof , genau und vollständig auszufüllen , beide mit seiner Unterschrift zu
versehen und den Angehörigen oder sonstigen Hausgenossen des Verstorbenen
rücksichtlich desjenigen , was mit dem von der obigen Anweisung abgetrennten
Abschnitte zu geschehen hat , die erforderliche Belehrung zu ertheilen.

Der städtische Bezirksarzt hat die Ausführung seiner Anordnungen zu
überwachen nnd insbesondere sich von dem rechtzeitigen Vollzüge der von ihm
ungeordneten Abtransportiernng der Leiche eines an einer ansteckenden Krankheit
verstorbenen Individuums im Sinne der Magistratsverordnnng vom 19 . April
1878 , Z . 93748 , persönlich die Überzeugung zu verschaffen.

Die städtischen Bezirksärzte der Bezirke I bis X haben außerdem von
der erfolgten Anweisung der Überführung einer Jnfectionsleiche ans den Central-
Fricdhof das Todtenbeschreibamt im kürzesten Wege in Kenntnis zu setzen.

8 31.
Der Beschaubefund ist nach folgender Vorschrift abzufassen:
In allen Fällen , in denen der städtische Bezirksarzt die Beerdigung der

beschauten Leiche zu gestatten findet , hat er den Beschaubefund in änxlo ans-
zustellen und nach Einvernehmung der Angehörigen des Verstorbenen oder der
Anwesenden in dem Beschaubefunde folgende Rubriken als Hauptbcstandtheile
mit möglichster Genauigkeit und Deutlichkeit auszufüllen , wobei er auf die
Vorweisung der bezüglichen Documente zu dringen hat:

1 . Vor - und Zuname.
, 2 . Stand (ledig , verheiratet rc .) und Charakter (Beschäftigung ), bei Frauen

und Kindern beziehungsweise des Familienoberhauptes.
3 . Geburtsort und Vaterland.
4 . Zuständigkeitsort.
5 . Religion.
6 . Alter.
7 . Wohnort.
8 . Krankheit.
9 . Sterbetag und Stunde.

10 . Bestimmung der Zeit der Beerdigung.
11 . Angabe , ob und ans welchen Gründen die amtliche Leichenöffnung

vorznnehmen ist.

12 . Bei Pensionisten und Pfründnern ist der Fond oder die Cassa an-
zuzeigcn , aus welcher die Pension oder die Pfründe bezogen wird.

13 . Bei Beamten ist die Stelle , welcher sie angehörten , zu bezeichnen,
bei Dienstpersonen hingegen ist der Dienstgeber namhaft zu machen.

14 . Bei ehelichen Kindern , die in einem Kostorte sterben , ist neben dem
Namen und Charakter des Vaters auch der Name und Charakter , dann die
Wohnung der Pflegepartei anzugeben.

15 . Bei nneheüchen Kindern ist auch der Geburtsort der Mutter , eventuell
der Name der Pflegepartei beizufügen.

16 . In dem Falle , wo die bei der Beschau gegenwärtigen Personen über
den einen oder anderen dieser Punkte keine bestimmte Aufklärung zu geben
imstande sind oder der städtische Bezirksarzt die Richtigkeit der Angaben
bezweifelt , wird es ihm zur Pflicht gemacht , die anwesenden Personen zu
verhalten , die mangelnden Aufklärungen im Todtcnbcschreibamte ehestens nach¬
zutragen.

Im zweiten Falle aber , wo der die Leichenbffchau vollziehende städtische
Bezirksarzt die Angabe bezweifelt (was bei der Sterbestunde öfter geschieht,
indem diese zu früh angegeben wird , um die Leiche früher aus dem Hause zu
bringen ) , ist es seine Pflicht , die Parteien ans den Zweck der richtigen Be¬
stimmung der Sterbestunde nnd ans die für absichtlich falsche Angaben
bestehende Bestimmung des Strafgesetzes aufmerksam zu machen , in dem Befund
aber anznmerken:

„Nach Angabe des N . N . den . um Uhr (Morgens,
Abends ) gestorben . "

Sollten die verlangten Documente dem städtischen Bezirksarzte nicht vor¬
gelegt worden sein , so hat er dieses im Befunde anzumerken und die betheiligte
Partei anznweisen , dieselben unmittelbar dem Todtenbeschreibamte ehemöglichst
zu überbringen.

Im Falle der Beschaute im Militärverbande gestanden ist , hat der
städtische Bezirksarzt nach Einsichtnahme in die betreffenden Ausweise die
bezüglichen Daten im Beschaubefunde anznmerken.

Endlich hat der städtische Bezirksarzt ein Exemplar des Todtenbeschan-
befundes der Partei einzuhändigen , das zweite Exemplar sammt dem bezüg¬
lichen ärztlichen Behandlungsscheine ist noch am Tage der stattgefundenen
Beschau im Todtenbeschreibamte , beziehungsweise in der betreffenden Gemeinde¬
bezirkskanzlei abzngeben.
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8 32.
Wenn sich bei der Beschau der Leiche einer Frauensperson herausstellt,

dass dieselbe bereits über den sechsten Monat schwanger war und der vvrge-
schriebene Kaiserschnitt unterblieben ist , so bat der städtische Bezirksarzt , falls
noch die Möglichkeit des Lebens der Leibesfrucht angenommen werden kann,
den Kaiserschnitt mit aller gebotenen Vorsicht vornehmen zn lassen oder diesen
selbst vorzunehmen und hierüber die Anzeige an die k. k. Polizeibehörde zn
erstatten.

8 33.
Der städtische Bezirksarzt hat die Beschan der Leichen aller an ansteckenden

Krankheiten , namentlich an Cholera , Blattern , Fleck - oder Abdominaltyphus,
an Scharlach , Diphtheritis und Ruhr Verstorbenen , deren möglichst schnelle
Überführung in den Friedhof durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben ist, sobald er von solchen Todesfällen Kenntnis erhielt , ohne
Aufschub vorzunehmen , im übrigen die wegen Beisetzung einer Leiche in der
Leichenkammer oder wegen früherer Beerdigung als dringend bezeichnten Fälle
zuerst der Beschau zu unterziehen . Findet er die Beisetzung einer Leiche in der
Leichenkammer uothwendig , so hat er hiezu eine schriftliche Anweisung auszu¬
fertigen , und falls eine zweite Beschau dieser Leiche nothwendig sein sollte,
dieselbe in der Leichenkammer vorzunehmen.

8 34.
Die städtischen Bezirksärzte dürfen an den von ihnen Beschauten weder

die Leichenöffnung , noch an den unter ihrer Behandlung Verstorbenen die
Beschau vornehmen.

Im letzterwähnten Falle hat eine Snpplierung durch den hiefür bestimmten
städtischen Arzt für Armeubehandlung und Todtenbeschau stattzufinden.

Bei allen , in ihren Amtsbezirken vorkommenden anßerämtlichen Leichen¬
öffnungen (sogenannten Privatsectionen ) und bei gewissen Operationen an
Leichen sind die Bestimmungen der Verordnung der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 2 . März 1887 , Z . 9408 , einzuhalten.

Bei der Vornahme der Beschau , sowie im Verkehre mit dem Publicum
haben sich die städtischen Bezirksärzte mit Anstand , Würde , Menschenfreund¬
lichkeit und Schonung des Gefühles der Betheiligten zu benehmen.

8 36.
Armuthszeugnisse , welche zur Erlangung der Enthebung der für die

Leichenbestattung zu entrichtenden städtischen Gebüren dienen sollen , sind außer
von den Armenräthen von den städtischen Bezirksärzten dem Inhalte nach zu
bestätigen . Letzteren obliegt auch die Anweisung zur Beistellung der Vorrath¬
särge in den städtischen Leichenkammern.

III . Städtische Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschau.

8 37.
Die städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todten¬

beschau  sind hinsichtlich der Armenbehandlung unmittelbar Sem Magistrate,
hinsichtlich der Äusübung der Todtenbeschau und ihrer übrigen Agenden dem
Leiter des magistratischen Bezirksamtes , in dessen Amtsgebiet ihr Rayon
gelegen ist , untergeordnet . Sollte der Rayon eines städtischen Arztes in das
Gebiet mehrerer magistratischer Bezirksämter fallen , ist er in personeller Be¬
ziehung dem Bezirksamtsleiter seines Wohnsitzes untergeordnet , hat jedoch auch
den dienstlichen Aufforderungen der übrigen Bezirksamtsleiter seines Rayons
in dem ihm zukommenden Wirkungskreise Folge zu leisten.

8 38.
Die städtischen Ärzte für Armeubehandlung und Todtenbeschau sind ver¬

pflichtet , in dem ihnen zugewiesenen Rayon zu wohnen , sie haben jede Ver¬
hinderung in der Ausübung ihres Dienstes sofort  den hiefür bestimmten
Ämtscollegen behufs Übernahme der Supplierung und gleichzeitig dem magi¬
stratischen Bezirksamte ihres Wohnsitzes und dem Stadtphysicus anzuzeigen.

Sie sind , im Falle der Gemeinderath der Stadt Wien dies auzuorduen
findet , verpflichtet , die erste Hilfe zur Nachtzeit gegen besondere Honorierung
seitens der Gemeinde zu leisten.

8 39.
Die dienstlichen Obliegenheiten der städtischen Ärzte für Armenbehandlung

und Todtenbeschau sind:
I . der Vollzug der Todtenbeschau,

II . die armenärztliche Behandlung,
III . die Handhabung der Prophylaxis und Ausführung der sonstigen,

ihnen nach dieser Vorschrift zugewiesenen Sanitütsageuden in dem ihnen zu¬
gewiesenen Rayon.

8 40.
Die Todtenbeschau ist in Gemäßheit der ZZ 22 bis 35 dieser Vorschrift

vorzunehmen , wobei jedoch bezüglich der städtischen Ärzte für Armenbehandlung
und Todtenbeschau folgende besondere Bestimmungen gelten:

a ) Die städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschau haben,
falls die in ihrem Amtsrayon vorkommenden Todesfälle bei dem magi¬
stratischen Bezirksamte anzumelden sind , täglich um 9 Uhr vormittags und
um 3 Uhr nachmittags in dem hiefür bestimmten Amtslocale sich einzu-
finden und das Verzeichnis der zu beschauenden Leichen entgegenzunehmcn.

Ist dagegen der Wohnsitz dieser städtischen Ärzte in einem Bezirkstheile,
in welchem die daselbst vorkommenden Todesfälle nicht bei dem magi¬

stratischen Bezirksamte auzumeldeu sind , so haben sie die Anmeldungen
der Parteien über Todesfälle in ihrer Wohnung entgegeuzunehmen und
die Todtenbeschau noch am nämlichen Tage zu vollziehen.

Über die täglich augemeldeten und ausgeführten Beschauen ist ein
separates Verzeichnis anzulegen und am folgenden Tage dem magi¬
stratischen Bezirksamte einzusendeu.

d ) Ist der Beschaute zwar eines natürlichen Todes , aber plötzlich , ohne vor¬
hergegangene ärztliche Behandlung oder unter der Behandlung eines zur
ärztlichen Praxis in Österreich nicht berechtigten Individuums gestorben,
so hat der städtische Arzt zur zweifellosen Sicherstellung der Todesursache
die sauitätspolizeiliche Beschau bei dem kompetenten städtischen Bezirksarzte
zu beantragen und unter Einem das zuständige k. k. Polizei -Bezirks-
commissariat zu verständigen.

8 41.
Die städtischen Ärzte haben die von ihnen vorgeuommeueu Beschauen in

einem Journale sofort einzutragen und am Ende eines jeden Monates einen
Bericht über die Sterblichken in ihrem Bezirkstheile , sowie über die bemerkens¬
werten Vorkommnisse bei ihren Amtsverrichlungen und ihre Wahrnehmungen
über den Gesundheitszustand zu verfassen und diesen längstens bis vierten
jeden Monates durch den städtischen Bezirksarzt dem Stadtphysicus zu über¬
mitteln.

8 42.
Armutszeugnisse , welche zur Erlangung der Enthebung der für die

Leichenbestattung zu entrichtenden städtischen Gebüren dienen sollen , sind außer
von den Armenräthen auch von den städtischen Ärzten dein Inhalte nach zu
bestätigen . Letzteren obliegt auch die Anweisung zur Beistellnng der Vorrath¬
särge in den städtischen Leichcnkammern.

8 43.
Die städtischen Ärzte haben im allgemeinen die Pflicht , den in ihrem

Rayon wohnenden armen Kranken unentgeltlich ärztliche Hilfe zu leisten.
Hinsichtlich der ärztlichen Behandlung solcher Kranken oder sonstigen

Armen , welche ihre Hilfe in Anspruch nehmen , gleichviel , ob diese Behandlung
in den Wohnungen der Kranken oder im ärztlichen Ordinationszimmer start¬
findet , sind bis zur Genehmigung einer neuen Instruction diejenigen Normen
bei sinngemäßer Anwendung zu beobachten , welche in dem Hofkanzleidecrete
vom 5 . März 1835 , Z . 16104 (Regierungs - Verordnung vom 10 . Mai 1835,
Z . 24435 ), dann in der Verordnung des t . k. Ministeriums des Innern vom
28 . December 1848 , Z . 12608 (Negieruugsdecret vom 8 . Jänner 1849 , Z . 2) ,
ferner in der Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 17 . März
1891 , Z . 12995 (Statth .-Z . 18171 ) , betreffend die Arzneiverschreibung auf
Kosten öffentlicher Fonds : c. enthalten sind.

Den städtischen Ärzten obliegt in dieser Beziehung insbesondere:
a ) die von der Gemeinde Wien in Privatpflege uutergebrachten Waisen - und

Kostkinder hinsichtlich ihrer Versorgung , Gesundheitsverhältnisse und der
sanitären Zustände , in denen sie leben , mindestens zweimal im Jahre zu
untersuchen und hierüber zu berichten ; die gepflogene Erhebung ist m
dem Kostbüchel der Partei zu bestätigen . Am Ende eines jeden Jahres
haben die städtischen Ärzte über den bei den Pflegekindern erhobenen
Befund dem Magistrate Bericht zn erstatten und jährlich einmal den
Sitzungen der Waisenväter im Bezirke beizuwohnen;

tz) die Zeugnisse von Personen , welche zum Zwecke der Übernahme von
Waisen - oder Kostkindern in die häusliche Pflege beigebracht werden

»müssen , nach vorausgegangener Besichtigung der Wohnung der Pflege¬
partei zu verificieren;

c) die ärztliche Behandlung der in den Armenhäusern der ehemaligen
Vorortegemeinden bis zur endgiltigen Regelung dieser Angelegenheit
uutergebrachten Personen zu übernehmen;

ä ) die Theilnahme an den Armen -Bezirksconferenzen.

8 44.
Über die Armeubehandlung ist ein monatlicher Bericht au den Stadt¬

physicus unter Benützung der hiefür bestimmten Formularien , sowie nach den
vom Stadtphysicus erlassenen Weisungen einzusenden.

8 45.
Die städtischen Ärzte für Armeubehandlung und Todtenbeschau sind ver¬

pflichtet , auf der Tafel an ihrem Wohuhause . mittels welcher sie die Ausübung
der ärztlichen Praxis aukündigen , die Bezeichnung „ Städtischer A «zt für
Armeubehandlung " anzubringen.

8 - 46.
Die städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschau haben

ihre Aufmerksamkeit auch auf den allgemeinen Gesundheitszustand in ihrem
Amtsbezirke und auf alles dasjenige ' zn richten , was die .Entstehung von Krank¬
heiten und deren Verbreitung begünstigen kann , in welcher Beziehung sie ihre
Wahrnehmungen dem zuständigen städtischen Bezirksarzte schriftlich mitzutheileu
haben , ebenso ' sind dieselben zur Mitwirkung bei allen jenen sämmtlichen Vor¬
kehrungen berufen , welche aus Anlass einer Epidemie im Interesse der öffent¬
lichen Gesundheits - und Krankenpflege in ihrem Rayon getroffen werden , sowie
zur Ausführung jener sanitären Aufträge (W 3 und 4 des Neichssauitäts-
gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68 ) , welche ihnen vom Leiter des
magistratischen Bezirksamtes ertheilt werden ; sie „ sind insbesondere zur Mit¬
wirkung bei der öffentlichen Impfung , sowie zur Überwachung der Pflege der
nicht in Anstalten untergebrachten Findlinge , Taubstummen . Irren und Cretins
verpflichtet.
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§ 47.
In jenen Fällen , in denen die städtischen Ärzte bei, , Vornahme der

Todtenbeschau oder auf andere Weise Kenntnis von sanitären Übclständen , ins¬
besondere aber von dem Auftreten einer ansteckenden, wenn auch nur ver¬
einzelten Krankheit erlangen , haben dieselben dem städtischen Bezirksarzte hievon
die Anzeige zu erstatten und in dringlichen Fällen die noihwendigen sanitäts¬
polizeilichen Maßregeln sofort zu veranlassen.

Bei Anzeigen über contagiöse Krankheiten sind die Wohnungsverhältnisse
der betreffenden Parteien zu untersuchen und die entsprechenden Anordnungen
zu treffen.

8 48.
Die städtischen Ärzte für Armcnbehandlung uch Todtenbeschau sind ver¬

pflichtet, der unter dem Vorsitze des Stadtphysicus , beziehungsweise seines
Stellvertreters allmonatlich stattfindenden Versammlung des städtischen Sanitäts¬
personales beizuwohnen und die Zwecke dieser Versammlung zu fördern.

S ch l u s s b e st i m m u n g e n.

8 49.
Die Ausübung der ärztlichen Praxis bleibt dem Stadtphysicus , sowie

den anderen im 8 1 bezeichnten ärztlichen Organen sreigestellt ; sie haben jedoch
Sorge zu tragen , dass dadurch der Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten nicht
Abbruch geschehe, und alles zu vermeiden , was ihre volle Unbefangenheit im
Dienste beeinträchtiaen könnte ; sie dürfen Stellungen bei Instituten , Gesell¬
schaften, Krankenkassen rc.. sowie eine wenn auch nur provisorische Dienst¬
leistung bei anderen Behörden nur mit Genehmigung des Bürgermeisters
übernehmen.

8 50.
Für die Anstellung im Stadtphysikate kommen vor allem die Bestimmungen

der Aß 1 bis 3 der Dienstpragmatik zur Anwendung.
Bewerber um die Stelle eine Physicus oder eines Physicns -Stellvertreters

oder eines städtischen Bezirksarztes haben außerdem den Nachweis des an
einer inländischen Universität erlangten Diplomes eines Doctors der gesammten
Heilkunde oder eines Doctors der Medicin , Chirurgie und Magisters der
Geburtshilfe , ferner eine mindestens zweijährige spitalärztliche Dienstleistung
und eine gründliche , in allen Zweigen der medicinischen Wissenschaft erworbene
Ausbildung , eventuell der Verwendung im staatlichen Sanitätsdienste zu liefern
und das Zeugnis über die zur Erlangung einer bleibenden ärztlichen Anstellung
für den öffentlichen Sanitätsdienst vorgeschriebene, mit gutem Erfolge abgelegte
Physikatsprüfnng beiznbringen.

Bewerber um die Stelle eines städtischen Arztes für Armenbehandlnng
und Todtenbeschau oder um eine Phyfikats . Assistentenstelle haben außer den in
den 88 1 bis 3 der Dienstpragmatik bezeichnten Erfordernissen sich mit dem
Diplome eines an einer inländischen Universität graduierten Doctors der ge¬
sammten Heilkunde oder eines Doctors der Medicin , Chirurgie und Magisters
der Geburtshilfe und über mindestens zweijährige spitalärztliche Praxis aus¬
zuweisen.

Jeder Physikats -Assistent hat sich einer Probepraxis im Centrale des
Stadtphysikates in der Dauer eines Jahres zu unterziehen und die Angelobung
zu leisten.

Nach Ablauf der Probepraxis kann ein Physikats -Assistent beeidet werden,
wenn er die Physikatsprüfnng mit gutem Erfolge abgelegt hat und sich während
der Probepraxis bezüglich einer Befähigung und Eignung zum commnnalen
Sanitätsdienste , sowie hinsichtlich seines Fleißes kein Bedenken ergeben hat.

Ein Physikats -Assistent, welcher sich binnen drei Jahren vom Tage seines
Eintrittes in den Physikatsdienst der Physikatsprüfnng mit gutem Erfolge
nicht unterzogen hat , kann ans dem commnnalen Dienste ohneweiters ent¬
lassen werden.

8 5k.
Die Bestimmungen der 88 47 bis 55 der Dienstpragmatik gelten auch

für die im 8 1 dieser Vorschrift angeführten ärztlichen Organe mit folgenden
Abänderungen:

Die Rubriken 5 bis 9 der Personalstandesansweise werden ansgefüllt:
u ) für den Physicus und die Physicus -Stellvertreter durch den Bürgermeister

nach Anhörung des Magistratsdirectors;
d) für die übrigen ärztlichen Organe durch den Physicus nach den Beschlüssen

einer Qualifications -Commission im Sinne des ß 50 der DienstPragmatik,
wobei über die städtischen Bezirksärzte und die städtischen Arzte für
Armenbehandlung und Todtenbeschau die schriftlichen Äußerungen der
betreffenden Bezirksamtsleiter vorher einznholen sind. ^
Diese Commission besteht ans dem Magistratsdirector oder dessen Stell¬

vertreter als Leiter der Commission , ferner aus dem Physicus , dem Sanitüts-
und Armenreferenten des Magistrates und den beiden Physicus -Stellvertretern.

8 52.
Den Besetznngsvorschlag für sämmtliche der iin § 1, Punkt k bis 5, be-

zeichneten ärztlichen Stellen erstattet der Magistrat an den Stadtrath.
Die Aufnahme der Physikats -Assisteuten erfolgt durch den Bürgermeister

(Z 33 Gemeindestatut ).

Zum Zwecke einer gemeinsamen Berathung aller wichtigen , den öffent¬
lichen Sanitätsdienst in Wien betreffenden Angelegenheiten finden mmiatlich im
Stadtphysikate Versammlungen des gesammten städtischen ärztlichen Sanitäts¬
personales einschließlich der Ärzte in den commnnalen Hnmanitätsanstalten in

Wien statt , an welchen auch der Chefarzt der k. k. Polizeiärzte theilznnehmen
berechtigt ist, und wobei nach Vorschrift des Erlasses der k. k. Statthaltern
vom 10. Jänner 1867 , Z . 25203 , vorzugehen ist.

8 54.
Die städtischen Bezirksärzte , sowie die städtischen Ärzte für Armenbehand¬

lung und Todtenbeschau haben eine telephonische Verbindung ihrer Wohnung
mit dem magistratischen Bezirksamte , eventuell dem k. k. Polizei -Bezirks-
commissariate zu gestatten.

8 55.
Diese Vorschrift tritt mit dem Tage ihrer Pnblication in Wirksamkeit.

Vom Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien , am 5. October 1895.

*

II.

Bestimmungen über die Aufnahme und die Bezüge der
städtischen Sanitäts -Aufseher.

(Genehmigt mit Gemeinderaths -Beschluss vom 7. Mai 1895,
Z . 635 ex 1894 fM .-Z . 134900 6x 1892ch)

8 1-
Die städtischen Sanitätsaufseher erhalten:
1. bei ihrer Aufnahme einen Taglohn von 2 fl. ;
2 . bei vollkommen zufriedenstellender Verwendung:

a) nach Vollendung des 5 . Dienstjahres einen Taglohn von 2 fl. 25 kr.,
d) nach Vollendung des 10 . Dienstjahres einen Taglohn von 2 sl. 50 kr.

8 2.
Bei der Bemessung des höheren Taglohnes wird nur die Zeit der

ununterbrochenen Verwendung als städtischer Sanitätsaufseher in Anrechnung
gebracht.

8 3.
Die Anweisung des höheren Taglohncs erfolgt über schriftliches An¬

suchen des betreffenden Sanitätsaufsehers durch den Sanitätsreferenten des
Magistrates.

8 4.
Als städtische Sanitätsaufseher dürfen nur solche Personen ausgenommen

werden , welche:
a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen;
d ) das 24 . Lebensjahr zurückgelegt haben;
o) moralisch unbescholten;
ä ) geistig und körperlich gesund sind , und
s) den im Stadtphysikate abzuhaltenden Cursus für Bewerber um solche

Stellen mit gutem Erfolge absolviert haben.

8 5.
Der Stadtrath kann den städtischen Sanitätsaufsehern , wenn dieselben

während ihrer Dienstleistung ohne ihr Verschulden dienstunfähig oder ohne ihr
Verschulden entlassen werden , dann eine Provision gewähren , wenn sie mindestens
durch zehn Jahre ununterbrochen als Sanitätsaufseher im städtischen Dienste
standen und ihre Dienstleistung eine zufriedenstellende war . Über die Frage des
Verschuldens hat der Stadtrath zu entscheiden.

8 6.
Die Provision darf nach zurückgelcgter zehnjähriger Dienstzeit nicht mehr

als 40 Percent des zuletzt bezogenen Taglohnes betragen und kann für jedes
weitere ununterbrochen zurückgelegte Dienstjahr um 2 Percem bis znm zurück¬
gelegten 40 . Dienstjahre steigen.

8 7.
Wird ein wegen Dienstuntauglichkeit provisionierter Sanitätsaufseher

wieder diensttauglich , so hat derselbe über Aufforderung wieder in den Dienst
einzutreten , widrigens er der Provision verlustig wird.

8 8.
Im Falle einer durch Erkrankung verursachen , gehörig nachgewicsenen,

vorübergehenden Dienstunfähigkeit wird dem L-anitätsaufscher noch durch
längstens zwei Monate der Taglohn im vollen Betrage und bei länger an¬
dauernder Dienstnnfähigkeit noch durch weitere zwei Monate die Hälfte des
zuletzt bezogenen Taglohnes ansbezahlt.

8 9.
Diese Bestimmungen treten mit 1. Juni 1895 in Kraft ; auf Sanitäts¬

aufseher , welche an diesem Tage bereits im städtischen Dienste stehen , findet
der 8 4 keine Anwendung.
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( Trottoirbestrennng . )
I.

Vom Wiener Magistrate wurde unterm 10 . October d. I.

zur M .-Z . 177697/XIV Nachstehendes kundgemacht:
Zur Vermeidung von Uuglücksfälleu , welche bei Schneefall oder Glatteis

für die Fußgeher entstehen könnten , wird in Gemäßheit des Z 93 der Gemeinde-
ordnnng für Wien Folgendes verordnet:

1 . Die Eigenthümer , Administratoren , Pächter oder Besorger der Hänser,
der Baugründe oder sonstigen Plätze in sämmtlichen Bezirken Wiens , in den
Bezirken X bis inclusive XIX nur innerhalb der verbauten geschlossenen Bezirks-
theile , haben bei einem Schneesalle das Trottoir oder den Gehweg längs ihrer
Realität schleunigst vom Schnee reinigen und sohin , wenn das Trottoir
oder der Gehweg gepflastert ist , alsogleich  mit Sand oder Asche be¬
streuen zu lassen . Beim Glatteise ist das Trottoir oder der Gehweg jederzeit
alsogleich  mit Sand oder Asche bestreuen zu lassen.

Ist das Trottoirpflaster über 2 m breit , so ist von Seite der Hauseigen-
thümer , Administratoren , Pächter oder Hausbesorger dasselbe nur in einer
Breite von 2 m von der Hausflncht gegen die Straße vom Schnee und Eis
reinigen und mit Sand oder Asche bestreuenzu  lassen , beim Glatteise
aber das Trottoir in seiner ganzen Breite bestreuen zu lassen.

In Gassen , wo keine eigentliche Trottoirpflasterung besteht , ist von Seite
der Hauscigenthümer , Administratoren und Pächter ein Fußweg von mindestens
1 25 m in der Breite längs ihrer Realität reinigen und bei Glatteis bestreuen
zu lassen.

2 . Bei einem während der Nacht eingetretenen Schneefalle , Froste oder
Glatteise hat die Reinigung , Aufeisung oder Bestreuung jedesmal zeitlich früh,
und zwar längstens bis 7 Uhr morgens,  bei fortdauerndem Unwetter
aber auch wiederholt  während des Tages , und zwar in der Art zu ge¬
schehen , dass die Trottoire und Gehwege stets gefahrlos  begangen werden
können.

3 . Der Schnee aus den Realitäten und von den Dächern darf nicht auf
der Straße abgelagert werden , sondern ist, wenn kein anderer Privatplatz zur
Verfügung steht , auf die angewiesenen Abladeplätze zu bringen . Der Transport
hat in der Weise zu geschehen , dass ein Herabfallen des Schnees auf die
Straße vermieden wird.

Das Herabwerfen des Dachschnees hat mit aller nöthigen Vorsicht gegen¬
über den Passanten und zu einer Zeit zu erfolgen , in welcher die Passage eine
Weniger frequente ist.

4 . Die Nichtbefolguug dieser Anordnung wird auf Grund des Z 93 des
Gemeindestatutes vom 19 . December 1890 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 45 , mit
einer Geldstrafe bis zum Betrage von 200 fl . ö. W . oder mit einer Arreststrafe
bis zu 14 Tagen an dem Schuldtragenden geahndet . Nach Maßgabe ein¬
tretender Umstände wird in Fällen der unterlassenen Aufeisung , sowie der
unterlassenen Bestreuung die Anzeige an das kompetente Strafgericht geleitet
und in allen Fällen dieser Unterlassungen die nöthige Verfügung ans Gefahr
und Kosten der Säumigen getrosten werden.

Die k. k. Sicherheitswache ist beauftragt , damit die am Morgen vorzu¬
nehmende erste Reinigung und Bestreuung der Gehwege rechtzeitig erfolge , ans
ihrem in den frühen Morgenstunden vorzunehmenden Rundgange die Ver¬
pflichteten etwa durch Läuten an der Hausthorglocke an ihre diesfällige Ob¬
liegenheit zu eriunern.

II.

Der Wiener Magistrat hat ferner unterm 11 . October 1894
zur M .-Z . 167867/XIV ex 1894 nachstehende Instruction
für jene Magistratsbeamten , welche bei Schneefall oder Glatteis
zur Vornahme der Trottoirs -Nespicierungen bestimmt wurden , erlassen :

Instruction.

8
Bei Schneefall oder Glatteis werden die Trottoirs oder Gehwege längs

der Hänser im ganzen Gemeindebezirke von gemeinschaftlichen Commissionen,
bestehend aus Beamten der k. k. Polizeibehörde und des Magistrates (bei
welchen auch ein Bezirksausschuss intervenieren wird ) , zu dem Ende respiciert,
damit die auf die Reinhaltung und Bestreuung des Trottoirs bezügliche
Magistrats -Verordnung allenthalben genau befolgt werde . Der Bezirksamts¬
leiter bestimmt , ob und wann eine solche Respicierung vorzunehmen ist.

8 2.
Der zu diesen Respicieruugen designierte Magistratsbeamte hat sich daher,

sobald eine Respicierung angeordnet wurde , unverweilt ans das k. k. Polizei-
commissariat des ihm zugewiesenen Bezirkstheiles zu begeben und sich mit dem
von Seite der k. k. Polizeibehörde zu demselben Zwecke delegierten Beamten
in das Einvernehmen zu setzen und den vom Herrn Bezirksvorsteher namhaft
gemachten Bezirksausschuss von der Respicierung zu verständigen.

8 3.
Jede dieser Commissionen hat hierauf sämmtliche Trottoirs oder Gehwege

des ihr zugcwiesenen Bezirkstheiles zu begehen und zu dem Ende in Augen¬
schein zu nehmen , ob dieselben vorschriftsmäßig vom Schnee und Eise gereinigt
und bestreut worden sind.

8 4.
Findet diese Commission , dass vor einer Realität das Trottoir oder der

Gehweg nicht vorschriftsmäßig gereinigt oder bestreut ist , so hat sie den Haus-
eigenthümer , Administrator , Pächter oder Hausbesorger ans die Gasse zu rufen,
ihn auf das unterlaufene Saumsal aufmerksam zu machen und zur Abhilfe zu
ermahnen.

8 5.
In dem Falle , als der Schuldtragende nicht zur Hand wäre , ist eine

andere , in der Nachbarschaft wohnhafte , vertrauenswürdige Person ans die
Unterlassung aufmerksam zu machen.

8 6.
Wird der Ermahnung  zur Reinigung und Bestreuung des Trottoirs

keine Folge geleistet,  so ist dieselbe auf Kosten des Säumigen  von
amtswegen zu veranlassen . In diesem Falle hat der Magistratsbeamte einen
oder zwei Taglöhner der Säuberungsanstalt zu requirieren und durch sie die
Reinigung und Bestreuung zu bewerkstelligen.

8 7.
Nach beendeter Respicierung sind die Nummern und Gassen jener Hänser,

vor welchen die Trottoirs nicht vorschriftsmäßig gereinigt und bestreut befunden
wurden , genau in ein Verzeichnis zu bringen.

8 8.
In dieses Verzeichnis sind jene Beträge , welche für die Reinigung und

Bestreuung von amtswegen aufgelaufen sind , aufzunehmen , dasselbe ist von
den Commissionsmitgliedcrn zu unterfertigen und hat am Schlüsse jedesmal
die Clausel zu enthalten , dass die Säumigen ans die Unterlassung aufmerksam
gemacht und zur Abhilfe ermahnt wurden . Ferner ist der Name , Stand und
Wohnort der im Z 5 erwähnten Person in diesem Verzeichnisse ersichtlich zu
machen , die Stunde der vorgenommenen Revision anzugeben und beizusetzen,
ob mit der Reinigung des Trottoirs oder Gehweges bei dem Erscheinen der
Commission bereits begonnen und ob die Respicierung nach - stattgefundenem
Schneefalle vorgenommen wurde.

Dieses Verzeichnis ist noch am Tage der vorgenommenen Respicierung
im Bezirksamte abzugeben. 8 8-

Der Magistratsbeamte hat sich bei dieser Function mit Anstand und
Gelassenheit zu benehmen und sich in keinem Falle mit den Parteien in ein
Gezänke oder einen Wortstreit einzulassen.

18 .
(Ausschreibung von Commissionen . )

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 6 . November 1895,
M .-D .-Z . 1633 , an die Leiter der magistratischen Bezirksämter
nachstehenden Erlass gerichtet:

Die hohe k. k. n .- ö. Statthalterei führt in dem Erlasse Vom4 . November d . J .,
Z . 102181 , darüber Beschwerde , dass wiederholt Anzeigen von der Abhaltung
von Commissionen nur 24 Stunden vor dem Stattfiuden derselben bei der
h . k. k. n .- ö. Statthalterei einlangen , und dass überdies der Zweck der Inter¬
vention der h. k. k n .-ö. Statthalterei aus oer bezüglichen Einladung nicht zu
ersehen ist, wodurch auch die Ertheilung von Informationen an den zur Ver¬
tretung der h . k. k. n .- ö. Statthalterei abzusendenden Beamten in vielen Fällen
ausgeschlossen ist.

Ich sehe mich daher über Weisung der h . k. k. n .- ö. Statthalterei ver¬
anlasst , Euer Wohlgeboren zu ersuchen , dafür Sorge zu tragen , dass in
Hinkunft Ausschreibungen von Verhandlungen , bei welchen die Wahrung von
Interessen seitens der h. k. k. n .- ö. Statthalterei einzutreten hat , sowohl zeit¬
gemäß zur Kenntnis der Behörde gebracht werden , gleichzeitig aber in der
Ausschreibung ersichtlich gemacht wird , zu welchem Zwecke,  beziehungsweise
zur Vertretung welcher besonderen Interessen die Einladung an die h . k. k.
n .- ö. Statthalterei ergeht.

Es werden daher derartige Ausschreibungsacten von dem betreffenden
Beamten schon von außen als dringlich zu bezeichnen sein , und wird die
Kanzlei des Bezirksamtes dafür zu sorgen haben , dass diese Ausschreibungen
als höchst dringlich mundiert und expediert werden.

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur Darnachachtung in die Kenntnis
gesetzt.

LS.
(Abfuhr der zu Gunsten des Bezirksarmenfondes

entfallenden Geldstrafbeträge . )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 15 . No¬

vember 1895 , Z . 189175/XVI , Nachstehendes angeordnet:
Die k. k. Bezirkshauptmannschaft Oberhollabrunn hat mit Note vom

17. October d. I ., Z . 18248 , dem Magistrats -Präsidium die Mittheilung
gemacht , dass einzelne magistratische Bezirksämter die Geldstrafen , welche auf
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Grund des Wehrgesetzes vom 13. April 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 41 , und der
Ministerialverorduung vom 20 . August 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 182 , verhängt
werden , an den Armensond der Heimatsgemeinde des Bestraften absenden,
obwohl nach dem Gesetze vom 13 . October l893 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , welches
seit 1. Jänner 1895 wirksam ist, die Bezirksarmenfonde an die Stelle der
Gemeindearmenfonde getreten sind , daher obige Geldstrafen an die Bezirks¬
armenfonde abzuführen sind.

Auch wurde in dieser Note bemerkt, dass ein magistratisches Bezirksamt
von solchen Geldstrafen für Porti und Postanweisung 5 ' /2 kr. abgezogen hat,
so dass also der Bezirksarmenfond , welcher auf den vollen Strafbetrag
Anspruch hat , um obigen Betrag , der nach Dafürhalten der oberwähnten k. k.
Bezirkshanptmannschaft von der bestraften Partei einzuheben wäre , verkürzt
erscheint.

Dieser Ansicht kann jedoch der Magistrat nicht beistimmen , weil der ans
Grund des Wehrgesetzes oder der vorcilierten Ministerialverordnung Bestrafte
nur zur Einzahlung der über ihn verhängten Geldstrafe oder im Falle der
Uneinbringlichkeit zur Abbüßung der snppletorischen Arreststrafe verhalten
werden kann.

Es ist aber auch die Gemeinde Wien nicht verpflichtet , den Betrag für
Porti und Postanweisung aus den eigenen Geldern zu bestreiten , weit das
Landesgesetz vom 13 . October 1893 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , die öffentliche Armen¬
pflege im Erzherzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausschluss der
Reichshanpt - und Residenzstadt Wien  betrifft.

Die magistratischen Bezirksämter werden demnach unter Einem ange¬
wiesen, die ans Grund des Wehrgesetzes vom 13 . April 1889 , beziehungsweise
der Verordnung des k. k. Ministeriums für Landesverlheidignng vom 20 . August
1894 eingehobenen Strafgelder , welche für Niederösterreich mit Ausschluss von
Wien nunmehr dem Bezirksarmenfonde zufließen , an die politischen Bezirks¬
behörden der Heimatsgemeinde des Bestraften mit dem Ersuchen zu über¬
senden , den betreffenden Strafbetrag seiner Bestimmung zuzn-
führen,  welcher Weisung die magistratischen Bezirksämter um so leichter ent¬
sprechen können , als nach Z 10 : 4 der Wehrvorschriften , III . Theil , die poli¬
tischen Bezirksbehörden die von ihnen verhängten Bestrafnngen der nicht-
activen Mannschaft durch die Evidenzbehörden den Standeskörpern mitzntheilen
haben und auch die Meldung eines Stellnngspflichtigen seiner Heimalsbehörde
bekanntzugeben ist.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im 2andes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1805 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

I Rnchygeschblatt.
Nr . S58 . Verordnung des Ackerbauministeriums

vom 17 . October 1895 , betreffend die den Bergbehörden obliegende
Bergwerks -Jnspection.

Nr . 150 . Verordnung des Finanzministeriums vom
21 . October 1895 , wegen Verbotes des Verbrauches anderer als der
gesetzlich bestimmten Salzgattungen.

Nr . 160 . Verordnung des Justizministeriums vom
23 . October 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Floridsdorf in Niedcrösterreich . *)

Nr . 101 . Concessionsurkunde vom 25 . September
1895,  für die Eisenbahnen Luzian —Zaleszczyky , Hliboka —Sereth , Radantz—
Frassin (Brodina ), Nepokokoutz— WiLnitz und Jtzkany — Snczawa.

Nr . 102 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 24 . October 1895 , betreffend
eine Abänderung, beziehungsweise Ergänzung der Wehrvorschriften, I. Theil.

Nr . 103 . Verordnung der Minister des Innern,
des Handels und des Ackerbaues vom 4 . November
1895 , womit derH22 der mit der Ministerial-Verordnung vom3. Sep¬
tember 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 145 ) erlassenen Marktordnung für den Wiener
Central -Viehmarkt in St . Marx und die hierauf bezügliche Ministerial -Ver¬
ordnung vom 24 . April 1884 (R .-G .-Bl . Nr . 58) abgeändert werden . *)

Nr . 104 . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht und des Finanzministers vom 28 . October
1895 , womit der für die Führung des Decanatsamtes in den nach dem
Gesetze vom 19. April 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 47 ), eventuell nach dem Gesetze

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re." vollinhaltlich ausgenommen.

vom 7. Jänner 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 15) einzubringenden Einkommsns-
Einbekenntnissen als Ausgabspost anzuerkenuende Betrag in Ansehung des
neu errichteten griechisch-katholischen Stadtdecanates in Przemisl festgesetzt wird.

Nr . 10 » . Verordnung des Ackerbaumiuisteriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 1. November 1895 , betreffend das
forsttechnische Personal der politischen Verwaltung.

Nr . 100 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 4 . November 1895 , betreffend eine Änderung in der terri¬
torialen Abgrenzung des politischen Bezirkes Groß -Enzersdorf und die Über¬
tragung des Amtssitzes der Bezirkshanptmannschaft in Groß -Enzersdorf von
dort nach Floridsdorf . *)

Nr . 107 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 20 . November 1895 , betreffend die Gewährung von Tarif¬
nachlässen im Eisenbahngüterverkehre und das bei Veröffentlichung derselben
zn beobachtende Verfahren.

Nr . 108 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 5 . November 1895 , womit der Artikel 10 der Verordnung
vom 1. September 1888 (R .-G .-Bl . Nr . 143 ), betreffend Sicherheitsvorschristen
für Seeschiffe, welche Reisende befördern , abgeändert und die Verordnung vom
25 . Mai 1895 (R -G .-Bl . Nr . 75), betreffend eine Abänderung dieses Artikels,
ergänzt wird.

Nr . 100 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 14 . November 1895 , betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses beim
Schlagworte „Webe - und Wirkwaren " .

Nr . 170 . Convention vom 2. März ( 1^ - Februar)
1895 zur Abänderunĝeinzelner Bestimmungen der Stipulationen vom
3./15 . Decembec 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 69 ox 1870 ) in Betreff der Schiffahrt
auf dem Prnth.

Nr . 171 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 8. November 1895 , betreffend die
Festsetzung des Tarasatzes für Kaffee roh in doppelten Fardi.

Nr . 172 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
8 . November 1895,  betreffend die Festsetzung eines Taraznschlages für
flüssiges Chlorzink in Cisternenwaggons ohne anderweitige Umschließung.

Nr . 173 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues . der Finanzen , des Handels und des Innern vom
14 . November 1895 , betreffend die Einbeziehung desk. k. Reben¬
zollamtes Pinswang unter die im Anhänge zu der Verordnung vom 15 . Juli
1882 (R .-G .-Bl . dir . 107) bezeichnten Zoll - (Eingangs -) Ämter.

ö . Lnudesgesetzblatt.
Nr . 50 . Verordnung des Justizministeriums vom

14 . October 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Poysdorf in Niederösterreich.

Nr . 51 . Verordnung des Justizministeriums vom
23 . October 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Floridsdorf in Niederösterreich.

Nr . 52 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
17 . October 1895 , H . 97400,  betreffend die Enthebung des
zweiten Stellvertreters des amtlichen Dampfkessel-Prüfnngscommissärs für die
politischen Bezirke Krems und Zwettl.

Nr . 53 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 13 No?
vember 1895 , Z . 7265/kr ., betreffend die Auflösung des Wiener
Gemeinderathes.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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Jahre  1895 publicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Enklcheiiuuigen.
>.

(Besteuerung eines an verschiedenen Orten ausgeübten
Baumeistergewerbes .)

Erkenntnis des k. k. Berwaltuugsgerichtshofes vom 24 . Juni
1895 , Nr . 3092:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freih . v. Lemayer,  in Gegenwart der Rathe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes Dr . Freih . v. Pndwinski , Dr . Verdin,  Dr . Nüt.
v. Pollak und Birnbach  er , dann des Schriftführers des k. k. Rathssccretürs-
Adjnncten Dr . Pawlitza,  über die Beschwerde des Josef Nigler  in Kufstein
gegen die Entscheidung der k. k. Finanz -Landesdirection in Innsbruck vom
15 . September 1894 , Z . 15758 , betreffend eine Erwerbsteuer vom Banmeister¬
gewerbe , nach der am 24 . Juni 1895 durchgeführten öffentlichen mündlichen
Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie
der Ausführungen des Dr . Anton Haßlwauter,  Hof - und Gerichtsadvocaten
in Wien , in Vertretung des Beschwerdeführers , und der Gegenausführnngen
des k. k. Ministerial -Concipisten Dr . Reisch,  in Vertretung der belangten k. k.
Finanz -Landesdirection in Innsbruck , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheid ungsgründe:

Die von der k. k. Finanz -Landesdirection mit der angefochtenen Ent¬
scheidung bestütigre Vorschreibung einer selbständigen Erwerbsteuer vom Betriebe
des Baumeistergewerbes in Mitten wird vom Beschwerdeführer aus dem Grunde
angefochten , weil er vom Betriebe des Baumeistergewerbes bereits in seinem
Wohnorte Kufstein mit der Erwerbstener belegt sei, und weil er seine Ban¬
führungen in Willen von seinem Domicile Kufstein aus leite und verrechne , die I
Ballführungen in Willen daher lediglich einen Theil seines in Kufstein ver¬
steuerten Unternehmens bilden und mit diesem in einem derart nothwendigen
Zusammenhänge stehen, dass sie für sich allein als eine selbständige Unter¬
nehmung nicht angesehen werden können.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte die Beschwerde nicht als gesetzlich
gegründet zu erkennen.

Aus der vom Beschwerdeführer sub xiäs . 20 . Mai 1894 abgegebenen
Erwerbsteuer -Erklärung geht hervor , dass derselbe in Willen , Andreas Hofer¬
gasse Nr . 20 , eine Baukanzlei hält , welcher ein Bauführer vorsteht, und dass
er durchschnittlich während der Bauzeit , d. i. vom April bis Ende October
jedes Jahres , 30 Arbeiter beschäftigt. Aus der vom Beschwerdeführer bezüglich
der Einkommensteuer II . Elaste am 12 . Mai 1894 eingebrachten Anzeige geht
weiters hervor , dass in der erwähnten Bankanzlei außer dem Bauführer,
welcher 840 fl. jährlich bezieht, ein Zeichner mit einem Jahresbeznge von
600 fl. beschäftigt ist. Es liegt weiters erhoben vor , dass Beschwerdeführer im
JahreZ1893 für Franz und Johanna Lehner  in Willen drei neue Häuser
gebaut ^und außerdem Reparaturen vorgenommen hat.

Dadurch erscheint constatiert , dass der Beschwerdeführer in der Steuer¬
gemeinde Willen das Baumeistergewerbe ausübt.

Nach den einleitenden Bestimmungen des Erwerbstenerpatentes unterliegt
es keinem Zweifel , dass der gewerbemäßige Betrieb des Baugeschäftes als
einer gewinnbringenden Unternehmung der Erwerbsteuer unterworfen ist. Gemäß

H 9 dieses Patentes und HZ 4, 6 und 21 der Surrende über die Einführung
der Erwerbstener in Tirol vom 8. März 1816 (Prov .-Ges.-Sammlung , 4 . Ban-
II . Theil, Nr. 18) ist jedes Gewerbe und jede erwerbsteuerpflichtige Unter¬
nehmung in der Regel an jenem Orte zu besteuern , wo die der Erwerbstener
unterliegende Unternehmung betrieben wird , und soll ein Gewerbe oder eine
Unternehmung , welche von demselben Unternehmer an verschiedenen Orten
ausgeübt wird , auch an jedem Orte verhältnismäßig besteuert werden . Überdies
bestimmt H 6 dieser Surrende , dass die Steuerscheine , sowie die Steuerbemessung,
ohne Berücksichtigung des etwa  verschiedenen Wohnortes des Besteuerten , aus¬
schließlich auf den Ort Bezug nehmen , wo die der Erwerbstener unterliegende
Beschäftigung betrieben wird.

Für die hierüber in der Beschwerde geltend gemachte Ansicht, dass wegen
der Protokollierung des Baugeschäftes in Kufstein die Besteuerung ausschließlich
am Örte der Protokollierung , beziehungsweise am Sitze der protokollierten
Firma stattfinden dürfe , findet sich in den Erwerbsteuer -Gesetzen kein Anhaltspunkt.

Der von dem Beschwerdeführer weiters eingewendete Mangel der Selbst¬
ständigkeit der Unternehmung in Willen erscheint ans dem Grunde nicht zu¬
treffend , weil die von dem Beschwerdeführer kraft seiner Berechtigung zur
Ausübung des Banmeistergewerbes vorgenommencn Bauführungen in Wilteu
schon als solche zweifellos den Charakter einer gewinnbringenden Beschäftigung
an sich tragen und sohin erwerbsteuerpflichtig erscheinen.

Wenn der Beschwerdeführer sich weiters gegen die selbständige Besteue¬
rung in Willen auf das Gesetz vom 29 . Juli 1871 , N .-G .-Bl . Nr . 91 , beruft,
so ist dagegen zu erinnern , dass dieses Gesetz ausdrücklich nur für Fabriken,
Bergwerke und andere Gewerbsunternehmungen , welche durch die Beschaffenheit
des Geschäftsbetriebes oder in Verbindung mit einer Realität an einen be¬
stimmten Standort gebunden sind, eine Ausnahme von den allgemeinen
Erwerb - und Einkommensteuer -Vorschriften festsetzt, während die Unter¬
nehmung des Beschwerdeführers , weder eine Fabrik noch ein Bergwerk , noch
an einen bestimmten Standort gebunden ist, wonach das citierte Gesetz ans die¬
selbe keine Anwendung finden kann.

Da nun die Bauführungen des Beschwerdeführers in Willen außerhalb
des Ortes der bisherigen Besteuerung derselben betrieben werden , und ans sie
bei der Besteuerung in Kufstein , welche nach Angabe der Beschwerde vor vielen
Jahren stattgefnnden hat , während die Banführungen in Willen erst im
April 1893 begonnen haben , selbstverständlich nicht Rücksicht genommen worden
sein konnte , eine ans Anlass der Ballführungen in Willen eingetretene Er¬
höhung der Erwerbstener in Kufstein aber nicht behauptet wird , so erscheint es
gesetzlich gerechtfertigt , dass der Beschwerdeführer , ohne Berücksichtigung der
bereits erfolgten Besteuerung in Kufstein, auch dem Betriebe des Baugewerbes
in Willen einer abgesonderten Erwerbsteuer unterworfen wurde.

Was schließlich die in der Beschwerde geltend gemachte Mangelhaftigkeit
des Verfahrens betrifft , so hat sich der Verwaltungsgerichtshof aus den Admini¬
strativacten die Überzeugung verschafft, dass den Anforderungen des H 8 des
Erwerbsteuerpatentcs durch Einholung der Erwerbsteuer -Erklärung und Ein¬
vernehmung der Ortsobrigkeit zur Genüge entsprochen wurde , der gerügte
Mangel sonach nicht besteht.

Die Beschwerde war sonach als gesetzlich nicht gegründet abzuweisen.

2 .
(Öffentliches Krankenhaus in Neusatz .)

Laut Zuschrift des k. uug . Ministeriums des Juuern in
Budapest vom 4 . October 1895 , Z . 76072 sM -Z-  I87I77/XV1 ) ,.
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wurde dem bisherigen Privatspitale der Stadt Neusatz vom
1. Jänner 1896 an der Charakter eines öffentlichen Kranken¬
hauses verliehen.

Die täglichen Verpflegskosten werden nachträglich bekannt-
gegeben werden.

(Überfiedlnngsanzeigen behördlich autorisierter
Privattechniker — stempelfrei .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . October

1895 , Z . 77200 ( M .-Z . 193271 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Über eine Anfrage der n .- ö . Statthalterei hat das h . k. k. Finanz¬
ministerium mit dem Erlasse vom 21 . Juli 1895 , Z . 19024 , im Einvernehmen
mit dem h . k. k. Ministerium des Innern eröffnet , dass die Anzeigen , welche
die behördlich autorisierten Privattechniker bei Übersiedlungen in andere Ge¬
meinden oder Vertvaltungsgebiete nach den bestehenden Vorschriften an die
politischen Behörden 1. Instanz , beziehungsweise Landesstelleu zu erstatten
haben , nach T . -P . 44 , Ut . 6 des Gebürengesetzes stempelfrei sind.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.

4 .
(Öffentliches Krankenhaus in Groß Beeskerek .)

Das k. ung . Ministerium des Innern hat mit Note vom
27 . October 1895 , Z . 78542/VI ( M .-Z . 196396 ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Man beehrt sich, den löblichen Magistrat zu verständigen , dass das neu-
erbaute Spital in Groß -Becskerek vom 1 . November 1895 an mit dem Offent-
lichkeitsrechte versehen und die tägliche Berpflegskostengebür mit 80 kr. festgesetzt
wurde.

5 .
(Verfahren in Wildschaden -Angelegenheiten . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
4 . November 1895 , Z . 103567 , M .-Z . 200050/XV , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Ans den Verhandlnngsacten über Necnrse in Wildschaden -Angelegenheiten
wurde entnommen , dass einige Politische Behörden I . Instanz bei Durchfüh¬
rung des Gesetzes vom 19 . Mai 1889 , L.- G .-Bl . Nr . 16 , in nicht entsprechender
Weise Vorgehen.

Insbesondere war die commissionelle Localerhebnng mangelhaft durch¬
geführt und deren Resultat im Commissionsprotokolle so unzureichend dargestellt,
dass dadurch die h . o . Entscheidung wesentlich erschwert oder unmöglich wurde.

Zur Erzielung eines richtigen Vorganges bei der Behandlung von Wild¬
schaden -Ersatzansprüchen werden , mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit dieser
Sache für die Landeskultur , folgende Weisungen erlassen:

Jede Amtshandlung über Wildschaden -Ersatzklagen ist möglichst rasch
durchzuführen , weil der Zeitraum , innerhalb welchem der Schade noch cou-
ftatiert werden kann , in der Regel nur kurz ist, auch ist die Entscheidung über
derlei Ersatzansprüche den Parteien baldigst hinauszugeben.

Wird ein Ersatzanspruch mit schriftlicher Eingabe angcmeldet oder soll
eine solche Klage zu Protokoll genommen werden , so ist zuerst sicherzilstellen,
dass ein gütliches Übereinkommen zwischen Kläger und Jagdberechtigten (8 6
L.- G .) bereits fruchtlos versucht wurde , beziehungsweise , dass der Jagdmhaber
eine Vergleichsverhandlung unmöglich machte.

Anmeldungen , aus welchen dieses Moment nicht zu entnehmen ist oder
bei welchen die weiteren gesetzlichen Erfordernisse (genaue Angabe der be¬
schädigten Grundparcelle , des angeblichen Schadens und des angesprochenen
Ersatzbetrages ) fehlen , sind sofort zur Ergänzung znrückzustellen.

Auf diesen privaten hat der ämtliche Vergleichsversuch (8 7 ) zu folgen.
Zur Vornahme desselben kann der betreffende Gemeindevorsteher delegiert

werden oder können die Parteien zum Amte vorgeladen werden.
Dieser Vergleichsversuch ist von besonderer Wichtigkeit , weil dessen Unter¬

lassung einen Mangel des Verfahrens begründen könnte ; auf das Zustande¬
kommen eines Ausgleiches ist stets entsprechend hinzuwirken.

Jedenfalls wird zum Zwecke der Entscheidung über die Tragung der
Kosten des Verfahres (8 11 ) der Jagdberechtigte zur Stellung eines Anbotes
zu bestimmen sein . Verweigert derselbe jedes Anbot , ist dies aetenmäßig sicher-
zustcllen . . . .. .. . . .

Vor der commissionellen Verhandlung muss bereits die ziffermaßige Hohe
der Schadensforderung und wenn möglich auch des Anbotes aus dem Acte
ersichtlich ' sein . , .

Bei Nominierung des dritten Sachverständigen als Obmann hat die
politische Bezirksbehörde daraus zu achten , dass die gewählte Person außer der
für Sachverständige gesetzlich geforderten Eigenschaft eines erfahrenen und
unbescholtenen Fachmannes auch die volle Unparteilichkeit besitze . Der Obmann
soll auch durch seine Intelligenz zur Führung der Partei -Sachverständigen
geeignet sein.

Die commissionelle Localerhebung kann zwar nach 8 10 L.-G . fallweise
der Gemeindevorstehung übertragen werden , eine solche Delegierung soll aber
wegen der besonderen Bedeutung dieser Agende für die Entscheidung und wegen
der wichtigen Aufgabe des Commissionsleiters nur in jenen Fällen stattfinden,
in welchen wegen der großen Entfernung des Commissionsortes vom Amts¬
sitze der Behörde auf die Verbilligung der Commissionskosten besondere Rücksicht
zu nehmen ist und gleichzeitig ein dieser Aufgabe gewachsener und entsprechend
instruierter Gemeindevorsteher zur Verfügung steht.

Es ist Sache des Commissionsleiters , die Sachverständigen durch geeignete
Leitung und Stellung entsprechender Fragen zur Erfüllung der ihnen in den
ZZ 8 und 9 citierten Gesetzes gestellten Aufgabe und zur Abgabe eines gründ¬
lichen Befundes zu verhalten.

Die an die Sachverständigen zu stellenden Hauptfragen werden unter
anderen folgende sein:

1 . Ist eine Beschädigung der angemeldeten Parcellen (an welcher Cultur-
gattung ) zu constatieren?

2 . Erfolgte diese Beschädigung durch Wild (von welcher Gattung ) , und
zwar ausschließlich oder auch durch Elementareiuflüsse?

Im letzteren Falle — in welchem Verhältnisse steht der Elementarschade
zum Wildschaden?

3 . Im Falle des 8 4 L.- G . — bestanden die dort erwähnten genügenden
Schutzvorkehrungen gegen Wildschaden?

(Die Art und Beschaffenheit der Schutzvorrichtungen ist genau zu be¬
schreiben ; auch sind eventuell die erhobenen außergewöhnlichen Verhältnisse,
welche die Beschädigung trotz der Schutzvorkehruug ermöglichten , wie z. B . die
Höhe der Schneedecke im letzten Winter rc . schriftlich sestznstellen .)

4 . Kanu der Schade sogleich verlässlich bewertet werden oder muss
behufs richtiger Schätzung die Ernte abgewartet werden ? (8 9)

5 . Im erstcreu Falle des Punktes 4 : Wie hoch bewertet sich der Schade?
Zum Zwecke der entsprechenden Beantwortung dieser Frage werden

geeignete Unterfragen zu stellen sein . (Z . B . bei einem durch Hochwild be¬
schädigten Haferfelde : Welches ist das Erträgnis dieses so und so viele Hektar^
messenden Feldes — und zwar Ernteergebnis und dessen Bewertung nach
Abzug der Erntekosten — , ein wie großer Theil des Feldes ist verwüstet ? )

Oder behufs Bewertung des sogenannten Gruberschadens bei Weingärten:
Wie viele Gräber kommen zu entschädigen , wie hoch ist der Gruber zu
bewerten ? rc.

Wenn eine zweite Schätzung zur Erntezeit erforderlich erscheint , ist die
vorherige Vornahme eines nochmaligen Vergleichsversuches (ß 9 , Abs . 2) durch
Aufnahme eines Protokolles ersichtlich zu machen.

Die commissionelle Schätzung des Vorgefundenen Schadens ist auch in
dem Falle vorzunehmeu , wenn sich die Sachverständigen wegen ungenügender
Schutzvorkehrungen gegen die Vergütung des Wildschadens aussprechen , d,
sonst die Oberbehörden in ihren Entscheidungen behindert würden . Falls
zwischen dem Rergleichsversnche und der commrffionellen Erhebung weitere
Wildschäden entstanden wären , sind diese Schäden womöglich abgesondert zu
schätzen.

Der Commissionsleiter hat dafür zu sorgen , dass die Verhandlung im
Commissionsprotokolle in erschöpfender Weise dargestellt werde . Insbesondere
ist bei jedem Befunde anzugebeu , ob derselbe einstimmig abgegeben wurde,
beziehungsweise welche verschiedene Anschauungen und von wem ausgesprochen
wurden und welchem Befunde diesfalls vom Obmanue beigestimmt wurde.
Eventuell ist das Soudervotum des Obmannes genau anzuführen.

Der geschützte Schade ist stets ziffermäßig anzugeben ; (es ist z. B . eine
bloße Schätzung nach „ Mandeln " ohne Bestimmung des Wertes eines Mandels
mit Rücksicht auf den normalen Ernteertrag des ganzen Feldes unzulänglich .)

In der Entscheidung ist sich auf das Resultat der gepflogenen com¬
missionellen Localerhebnng unter Anführung des Sachverständigeubefundes,
sowie auf die zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen zu
beziehen.

Im Falle der Divergenz der Befunde der beiden Partei - Sachverständigen
ist der Entscheidung jener Befund zu Grunde zu legen , welchem der Obmann
beigetreteu ist, eventuell der selbständige Befund des Obmannes.

Belangend die Entscheidung über die Tragung der Kosten des Verfahrens
wird Nachstehendes bemerkt:

Der im 8 11 , Alinea 8 , des bezogenen Gesetzes ausgesprochene Grundsatz
dass der Beschädigte keinen höheren Kosteubeitrag zu leisten hat , als scim
Schadensvergütung beträgt , gilt nur für jene Fälle , in denen die ersten beide,
Absätze des 8 11 keine Anwendung finden.

Eine verhältnismäßige Theilung der Kosten hat auch dann stattzufinden
wenn ein Anbot der Jagdberechtigten nicht vorliegt.

(Voraussetzung für Entschädigungsansprüche ans
den Thiersenchenfouden in durch Kalbefieber herbei¬

geführten Schadeufällen .)
Der n .-ö. Landesausschuss hat mit Note vom 9 . November

1895 , Z . 48786 (M .-B .-A . 37053/XVII ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den XVIII . Bezirk Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Infolge der unter den Viehbesitzeru vielfach vorherrschenden Unkenntnis
oder mißverständlichen Auffassung der im 8 1 lit - b und 8 2 lit . a. des Ge¬
setzes vom 28 . Mai 1894 normierten Bestimmungen sieht sich der nieder --
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österreichische Landesausschuss in zahlreichen , durch Kalbefieber herbeigeführten
Schadenfällen genöthigt , die bezüglichen Entschädigungsansprüche ans den
Thierseuchenfonden mangels der vorerwähnten gesetzlichen Voraussetzungen
abzuweisen . Man beehrt sich demnach , das Ersuchen zu stellen , den Vich-
besitzern im wohldortigen Bezirke nachfolgende für die Zuerkennung des frag¬
lichen Entschädigungsanspruches erhebliche Momente nachdrücklichst einzu¬
schärfen:

Der n .- ö. Landesausschnss ist auf Grund des Thiersenchenfouds -Gesetzes
nur dann in der Lage , die Entschädigung ans den Thierseuchenfonden in
Kalbefieberfällen zuznerkennen , wenn zur . Behandlung des erkrankten Thieres
rechtzeitig die Hilfe eines Thierarztes  in Anspruch genommen worden
ist und außerdem dem Besitzer der Zuchtkühe ein Verschulden an dem Vieh¬
verluste durch nicht entsprechende Behandlung und Wartung während oder
nach dem Geburtsacte nicht zur Last  fällt.

Unter letzterer Voraussetzung wird diese Entschädigung vorläufig aus¬
nahmsweise  auch dann Anerkannt , wenn anstatt des Thierarztes ein Cur¬
sch mied sogenannten „ alten Systems"  zur Behandlung in Kalbe¬
fieberfällen berufen wurde.

Eine Entschädigung aus den Thierseuchenfonden wird jedoch nicht ge¬
leistet , falls die Hilfe eines Curschmiedes sogenannten , ,neuen Systems " in
Anspruch genommen wurde.

Mit Rücksicht auf letzteren Umstand erlaubt sich der n .- ö. Landesausschnss
im Interesse der Viehbesitzer weiters diensthöflich st zu ersuchen , auch die Cur-
schmiede neuen Systems im wohldortigen politischen Bezirke gefälligst ver¬
ständigen und dazu verhalten zu wollen , dass sie in allen Fällen , in welchen
ihre Intervention bei Erkrankungen infolge Kalbesiebers in Anspruch genommen
wird , die betreffenden Viehbesitzer auf den Verlust ihres Entschädigungs¬
anspruches ans den Thierseuchenfonden bei etwaigem Eintritte eines Schaden¬
falles infolge dieser Krankheit ausdrücklich aufmerksam machen.

7 .
(Schutzrayon gegen Bergbau - und Schnrfbetrieb für
das Qnellengebiet der Wiener Hochqnellenleitnng .)

Erkenntnis des k. k. Nevierbergamtes St . Pölten vom 10 . No¬
vember 1895 , Z . 1918 (M .-Z . 202429/VII ) :

Vom k. k. Revierbergainte St . Pölten wird im Einvernehmen mit den
k. k. Bezirkshauptmannschaften Wiener - Neustadt und Nlunkirchen über das vom
Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien bei der wohllöblichen
k. k. Berghauptmannschaft in Wien eingebrachte Gesuch äs prass . 6 . April 1889,
Z . 598 , ferners über das beim k. k. Revierbergamte St . Pölten eingebrachte
ergänzende Ansuchen äs prass . 14 . Mai 1889 , Z . 932 , um Bewilligung eines
Schutzrayons gegen Bergbau - und Schnrfbetrieb für das Quellengebiet der
Wiener Hochquellenleitung auf Grund der am 17 . bis 20 . Juli 1889 , ferners
25 . Juli 1889 gepflogenen commissionellen Erhebungen und Verhandlungen
zur Sicherung der nachstehend anfgezählteu Quellen , beziehungsweise Wasser¬
leitungsaulagen:

a ) der Stixensteinerqnelle auf der Cat .-Parc . 1493 in die Catastral - und
Ortsgemeinde Sieding;

b ) des Kaiserbrunnens ans der städtischen Grundparcelle 22/1 in der
Catastralgemeinde Hirschwangforst , Ortsgemeinde Reichenau;

o) der Quellen beim großen Höllenthale auf den städtischen Grund-
parcellen 951/1 , 951/2 , 951/3 , 951/4 , 950/2 , 950/4 , 950/3 in der Catastral¬
gemeinde Groß - und Kleinau , Ortsgemeinde Reichenau:

ä ) der Singerinquelle ans der städtischen Grundparcelle 1077/1 in der
Catastral - und Ortsgemeinde Schwarzan im Gebirge;

s ) der Reisthalquelle auf der Grundparcelle 947 in der Catastral - und
Ortsgemeinde Schwarzan im Gebirge;

1) der Wasseralmquelle auf der Grundparcelle 913/1 in der Catastral-
und Ortsgemeinde Schwarzan im Gebirge ; endlich

der Pottschacher Schöpfwcrksanlage , bestehend aus sieben Tiefbrunnen
sammt entsprechender maschineller Einrichtung in der Catastralgemeinde Putz¬
mannsdorf , Ortsgemeinde Pottschach — aus öffentlichen Rücksichten im Sinne
der Zß 18 und 222 des allgemeinen Berggesetzes je ein engerer  jeglichen
Bergbau - und Schnrfbetrieb überhaupt ausschließeuder Schntzrayon , ferners
außerdem ein weiteres  Schutzgebiet festgesetzt , innerhalb dessen Grenzen ein
Bergbau - oder Schnrfbetrieb nur unter gewissen Bedingungen zulässig ist.

Der engere  Schutzrayon wird in der Gestalt von Kreisen bestimmt,
deren Mittelpunkt bei den oben sub a bis 1 aufgezählten , die Wiener Hoch¬
quellenleitung speisenden Quellen die einzelnen Qnellcnnrsprünge bilden,
beziehungsweise bei den Brunnen der Pottschacher Schöpfwerksanlagcn mit den
Brnnnenmittelpunkten zusammenfallen , und der Peripherie bei ersteren durch
einen Radius von 5000 nr , bei letzteren durch einen Radius von 1000m gegeben ist.

Innerhalb dieser so abgegrenzten Schutzkreise ist fortan und während der
Dauer der diese Maßregel bedingenden öffentlichen Rücksichten jede Schürfung,
welche die Aufsuchung vorbehaltener Mineralien (§ 8 N 13 und 14 a . B . G .)
zum Zwecke hat , bedingungslos untersagt.

Das weitere  Schutzgebiet wird für die Brunnen des Pottschacher
Schöpfwerkes gleichfalls in der Gestalt von Kreisen sestgelegt , deren Mittel¬
punkte mit den Brunnenmitteln znsammenfallen und deren Peripherie durch
einen Radius von 1500 m gegeben erscheint.

Das weitere Schutzgebiet für die sub a bis k aufgezühlten Quellen ist
für dieselben ein gemeinschaftliches und wird in folgender Weise begrenzt:

Die Umgrenzungslinie beginnt an jener Stelle des rechten Ufers der
Schwarza , woselbst der „ Preiner " - Bach in dieselbe einmüudet , und verläuft

zunächst aufwärts am linken Ufer dieses Baches bis zu der Kreuzung desselben
mit der Reichenau -Schwarzaner Bezirksstraße ; von hier folgt die Grenze dann
an den Villen „ Flotow " und „ Trautenberg " vorüber nach dem Orte Kleinau
führenden Wege bis zu dessen Kreuzung mit dem diesen Ort durchfließenden
Bache ; sodann bildet die Grenze eine gerade Linie , welche den letztgenannten
Kreuzungspunkt in westlicher Richtung mit dem Gipfel des „ Schendlegg"
(Cote 850 m ) verbindet und weiterhin abermals eine gerade Linie , welche von
diesem Gipfelpunkte in südwestlicher Richtung zu dem am westlichen Ausgange
des Ortes Grossan stehenden Wegkreuze führt ; von da folgt die Grenze in
nahezu westlicher Richtung dem Bachlaufe , beziehungsweise der Thalfnrche
aufwärts auf eine Länge von 1000 m und weiterhin durch eine gerade Linie
gebildet , welche den Endpunkt des letzten Grenztheiles in südwestlicher Richtung
mit dem Gipfel des „ Sonnleithen " -Berges (Cote 1183 m ) verbindet ; die
weitere Grenze bildet in nahezu westlicher Richtung die gerade Verbindungs¬
linie zwischen dem Gipfel des „ Sounleithen " -Berges und jenem des „ Nenkopf"
(Cote 1272 m ) und weiterhin der Weg , welcher von diesem Gipfel westlich zu
jenem Punkte der steirischen Grenze führt , wo die Gemeindegrenzen zwischen
den Catastralgemeinden „ Prein " und „ Groß - und Kleinau " die Landesgrenze
von Steiermark trifft . Bon hier an führt die Grenze des weiteren Schutzgebietes
iu anfangs nördlicher , dann westlicher und nordwestlicher Richtung entlang der
steirischen Landesgrenze bis zum Gipfel des „ Hüttenkogel " und von da längs
der Wasserscheide zwischen dem Mürzflusse und dem Nassbache bis zum
sogenannten „ Gscheidl " am „ Bahnwalde " (Cote 1134 m ) . Von da wendet sich
die Grenze gegen Osten und folgt der Thalsohle des „ Preinthales " , beziehungs¬
weise dem zunächst des Preinthalbaches führenden Fahrwege , welcher in der
Nähe der sogenannten „ Prein " - Mühle den Bach verlässt , in ^ nordöstlicher
Richtung gegen das Schwarzathal führt und bei Hirschbnch den Schwarzaflnss
trifft . Sodann folgt die Grenze dieses weiteren Schutzgebietes dem rechten
Ufer der Schwarza abwärts bis zur Einmündung des „ Vois " -Baches in
dieselbe und weiterhin dem linken Ufer dieses Baches aufwärts bis zur Kreuzung
desselben mit der Schwarzan - Gutensteiner Bezirksstraße bei der Schmiede
oberhalb des „ Greimel " -Hofes ; von hier ab bildet die genannte Straße die
Grenze bis circa 600 m oberhalb der Villa „ Strampfer " an der „ Wegscheid " ,
woselbst sich die Grenze zunächst südöstlich wendet und weiterhin dem Wege folgt,
welcher , an der „Trenkwiese " vorüber , über die „ Kohlplätze " und „ Wald¬
bartl " , bei dem „ St . Sebastiankreuze " vorbei , zu dem Brunnen auf den
„Manmau " - Wiesen führt . Von besagtem Brunnen weg folgt die Grenze in
südöstlicher Richtung dem Wasserlaufe , beziehungsweise der Thalsohle , bei dem
„Losenheimer Wasserfalle " vorüber , bis in den Ört „ Sonnleithen " ; von diesem
Orte führt die Grenze , sich zunächst wieder südwestlich wendend und dem zickzack¬
förmigen Wege über „ Losenheim " und den „ Lahrweg " folgend , zu dem sogenannten
„Brnckhofe " und von hier , wieder dem Wege folgend , in nordöstlicher Richtung
nach dem Orte „ Schneebergdörfl " ; am südwestlichen Ende dieses Ortes wendet sich
die Grenze , folgt in nahezu südlicher Richtung dem Bachlaufe , beziehungsweise
der Thalsohle ' aufwärts au den „ Kohlplätzen " vorüber und zwischen der
„Hengstleithen " und der „Karmerleithen " hindurch , folgt weiterhin dem Fuß¬
pfade , welcher auf die Wiese beim „ Kalten Wasser " am Hengstsattel führt,
durchquert diese Wiese und gelangt sodann in das Thal des „ Rohrbaches " ,
dessen Laufe entlang die Grenze in nahezu östlicher Richtung an „ Sonnleithen"
und der Ortschaft „ Rohrbach i . ..G ." vorüber bis zur Einmündung desselben
in den „ Sirning " -Bach beim „ Ödcnhofe " führt . ^

Bon hier ab bildet die Grenze zunächst der Lauf des Sirningbaches
abwärts bis zu der nahezu rechtwinkeligen Biegung desselben „ bei den großen
Buchen " ; an dieser Biegung verlässt die Grenze den Bach und verläuft in
nordöstlicher Richtung in kürzester Linie nach dem „ Stikler " -Hofe und von hier
längs des Waldweges nach „ Gutenmann " und znm „ Adriganbauer " , sodann
längs der Grenze zwischen den „ Hochwiesen " und dem „ Haslitzwalde " zu dem
nach „ Schrattenbach " führenden Fahrwege , welchem Wege die Grenze durch
Schrattenbach hindurch bis „ Greith " folgt . Daselbst verlässt die Grenze den
Weg und folgt dem Laufe des „ Johannes " -Baches abwärts bis in den Ort
„Würflach " . Hier wendet sich die Grenze plötzlich nach Süden und folgt dem
zwischen „ Hettmaunsdorf " und „ Wolfssohl " , bei den zwei Colofoninmfabriken
vorbei , nach „ Raglitz " führenden Wege bis zu dem nordwestlichen Ende des
genannten Dorfes ; sodann wendet sich die Grenze südwestlich und verläuft
längs des über „ Reith " und die „ Untere Hofstadt " nach „ Fkatz " führenden
Fahrweges und durch den genannten Ort hindurch bis zu der Wegkreuzung an
dessen südlichem Ausgange . Von diesem Punkte führt die Grenze in gerader
Linie südwestlich zu dem Gipfel des „ Schöubigl " (Cote 724 m ) und von hier,
mehr südlich , gleichfalls in gerader Richtung zu dem nördlichen Ansgange des
Ortes „ Hintcrburg " , durch diesen Ort hindurch und von dem südlichen Ausgange
dieses Ortes längs des in südlicher Richtung weitersührenden Weges bis zur
Einmündung desselben in die von Rohrbach am Steinfelde nach Sieding
führende Bezirksstraße unterhalb der sogenannten „ Steinparz 'J Sodann wendet
sich die Grenze westlich und folgt dem Zuge der genannten L >traße,bis zu der
Abzweigung des nach der am „ Sirning " -Bache gelegenen Mahlmühle führenden
Weges . ' Von hier ab führt die Grenze nahezu westlich in gerader Linie nach
dem am Fuße des „ Eichberges " unterhalb Sieding gelegenen Aichthürmchen
der Wiener Hochqnellenleituug und von hier in südwestlicher Richtung , gleichfalls
in gerader Linie zu der Gabelung des Weges am östlichen Abhange des Eich¬
berges . Von dieser Weggabelung führt die Grenze längs des oberen Weges
am östlichen und südlichen Abhange des Eichberges in westlicher Hauptrichtung
zwischen „Than " und „ Hofstadl " hindurch und an Z >en Gehöften „ Gruber"
und „Heider " vorüber , über den Bergsattel an den „ Saubach " , dessen Gerinne
sie in südlicher Richtung bis zu jener Stelle folgt , wo der Bachlauf eine scharfe
Wendung nach Südost macht ; von da verläuft die Grenze in südwestlicher
Richtung und gerader Linie nach dem Gehöfte des „ Hauer " am „ Gasteil " und
führt von der hier gelegenen Wegkreuzung längs des Fahrweges zunächst in
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südwestlicher , dann in westlicher Richtung nach dem Orte „Prigglitz " , durchzieht
diesen Ort und führt dann längs des am Gebirgsabhange in südwestlicher
Hanptrichtung verlaufenden Fahrweges nach dem Schlosse „St . Christhof " .
Bon hier verläuft die Grenze in westlicher Richtung und gerader Linie nach
der Gabelung des Weges am östlichen Abhange des „ Grillenberges " und führt
dann in westlicher Hauptrichtung längs des unteren Weges zu den beiden
„Rumpler "-Höfeu ; vom zweiten Numplerhofe führt die Grenze in gerader
Linie und etwas mehr südwestlich zu dem Kreuzuugspunkte der Südbahn mit dem
„Werninger "-Wege ; daun folgt dieselbe der Südbahn bis zur Kreuzung derselben
mit dem von Payerbach nach „ Schneedörfl " führenden Wege und folgt diesem
Wege in nordwestlicher Richtung bis Schneedörfl , durchzieht diesen Ort und
verläuft sodann in westlicher Hauptrichtung längs des Weges , welcher vom
Schneedörfl über Reichenau und sodann zwischen dem Schwarzaflusse und der
Wiener Hochguellenleitung nach Hirschwang führt , und zwar bis zur Einmündung
des „ Preiner " -Baches in die Schwarza , woselbst sich die Umgrenzung dieses
weiteren Schutzgebietes wieder schließt.

Innerhalb dieser w eiteren,  in den politischen Bezirken Neunkirchen und
Wiener -Neustadt gelegenen Schutzgebiete sind bergbauliche Arbeiten , mögen
dieselben in Röschen, Stollen , Schächten , Bohrungen oder sonst noch in einer
denkbaren Veränderung des natürlichen Zusammenhanges der Gesteins -, Schutt¬
oder Erdmassen bestehen, nur nach erlangter bergbehördlicher Bewilligung —
und zwar auf Grund einer vorhergehenden Localerhebung über die Zulässigkeit
des beabsichtigten Schurs - und Bergbaues im allgemeinen — zulässig. Im
Falle der erlangten bergbehördlichen Bewilligung für einen beabsichtigten
Bergbau - oder Schurfbetrieb ist der betreffende Bergbaubesitzer , beziehungsweise
Schürfer , im speciellen noch verpflichtet, jede Erschließung eines Quellenlauses
oder die Erreichung des Grundwasserspiegels durch bergbauliche Arbeiten welcher
Art immer , insoweit dieselbe au jedem Ursprungspunkte oder beim Grund¬
wasser jedes Einzclschachtes (Gesenkes) die Höhe einer Ergiebigkeit von 500 bl
pro Tag erreicht oder überschreitet , unverzüglich der zuständigen Bergbehörde
und der Gemeinde Wien zur Anzeige zu bringen.

Dieselbe Anzcigepflicht tritt auch dann ein, wenn im weiteren Verlaufe
des Bergbau - und Schurfbetriebes ein nicht im Triaskalk oder Werfcnerschurfer
oder den vorgelagerten Schuttkcgeln angeschlagener Bau den Kalk oder Wcrfener-
schürfcr erreicht , auch wenn diese Gesteine vollkommen trocken angesahren
würden . Dabei ist jeder Weiterbetrieb in diesem Punkte bis zur erflossenen
rechtskräftigen Entscheidung , ob ein solcher Weiterbetrieb im vorliegenden Falle
mit Rücksicht auf das zu schützende Quellengebiet überhaupt noch weiter zulässig
erscheint , sofort und vollständig zu sistieren.

Dieses Erkenntnis gründet sich auf die überaus große Wichtigkeit, welche
das zu schützende Quelleugebiet in öffentlicher Beziehung für die Wasser¬
versorgung der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien mit Rücksicht auf die
Salubrität und die sanitären Verhältnisse der Bewohner derselben hat , sowie
auf den durch die bisherigen Erfahrungen bestätigten Ansspruch der Sach¬
verständigen , dass einerseits in den Gestcinmassen , welche in den vorbezeichneteu
engeren Schutzkrciseu zutage treten , keine Lagerstätten vorbehaltener Mineralien
(§ 3 allg . Bergges .), wenigstens nicht in abbauwürdiger Menge , vermnthet
werden können , und dass andererseits den im weiteren Schutzgebiete gelegenen,
durch vorhandene Berg - und Schurfbaue constatierten Erzlagerstätten am
„Grillenberge " (Catastralgemeinde Prigglitz ), seruers am „Schendlegg " und
am „Knappenberge " (Catastralgemeiude Groß - und Kleinau ) in national-
ökonomischer Beziehung eine so große Wichtigkeit nicht zugesprochen werden
kann , dass die Interessen des Bergbaues gegenüber den zu schützenden,
eminent öffentlichen Interessen der L-tadt Wien 'in die Wagschale fallen könnten.
Nachdem durch einen etwaigen Bergbau - und Schurfbetrieb innerhalb des zu
schützenden Gebietes der Bestand der für die Wasserversorgung Wiens überaus

-wichtigen Quellen und Brunnen gefährdet und dadurch der Bewohnerschaft
der Reichshaupt - und Residenzstadt ein vielleicht unersetzlicher Schaden erwachsen
könnte , welcher außer allem Verhältnisse zu dem geringen Werte eines fraglichen
Bergbaues innerhalb der engeren Schutzkreise, sowie zu den verfügten Betriebs¬
erschwernissen für den Bergbau - und Schurfbetrieb innerhalb der weiteren
Schutzgebiete stehen würde , so erscheint die Feststellung der obigen , engeren
und weiteren Schutzgebiete im Sinne der HZ 18 und 222 des'  allgemeinen
Berggesetzes vollkommen gerechtfertigt.

Von diesem Erkenntnisse wird der Magistrat der Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien und alle anderen Interessenten hiemit verständigt.

8 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . No¬
vember 1895 , Z . 107957 ( M .-Z . 205047/111 ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat sich laut Erlasses vom
7 . November d. I . aä Z . 4596/M . I . bestimmt gefunden , der römisch-
katholischen Kirchengemeinde in Koujica Uber ihr Ansuchen um Ertheiluug der
Bewilligung zur Vornahme einer Sammlung in den im Reichsrathe ver¬
tretenen Königreichen und Ländern behufs Aufbringung der Mittel zur
Vollendung einer im Baue begriffenen Kirche in Konjica , ausnahmsweise die
Bewilligung zur Sammlung milder Gaben zu dem angegebenen Zwecke auch
in Niederöstcrreich auf die Dauer von längstens drei Monaten zu ertheilen.

Die Sammlung ist jedoch auf die Entgegennahme milder Gaben bei
bekannten Wohlthätern beschränkt und hat dieselbe von Haus zu Haus , sowie
bei öffentlichen Behörden und Ämtern gänzlich zu unterbleiben.

Die mit der Vornahme der Sammlungen zu betrauenden Personen,
welche von der ansuchenden Kirchengemeinde mit einer entsprechenden Legitimation
versehen sein müssen, werden vor Beginn der Sammlung seitens des Statthalterei-
prüsidiums mit einem speciellen Sammlungs -Certificate betheilt werden.

Hievon wird der Magistrat zur Wissenschaft, Verständigung der magi-
straiischen Bezirksämter und eventuell Verlautbarung im Amtsblatte in die
Kenntnis gesetzt.

*

Ferner hat die k. k. n .-ö Statthalterei mit Erlass vom 22 . November 1895,
Z . 108320 (M . - Z . 209648/111 ) , dem St . La urentius - K ir ch en b au-
vereine in Breitensee  die mit Statthalterei -Erlass vom 24 . October 1894,
Z . 81976 , ertheilte Bewilligung , in Niederösterreich bei bekannten Wohlthätern,
sonach nicht von Haus zu Haus behufs theilweiser Bedeckung der mit dem
Kirchenbaue in Breitensee verbundenen Kosten milde Spenden sammeln zu
dürfen , bis 30 . November 1896 verlängert.

Schließlich hat dieselbe Behörde mit Erlass vom 6. December 1895,
Z . 107141 (M .-Z . 217844/111 ) , der Congregation der Schwestern vom
armen Kinde Jesu in Döbling  die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December
1896 in Niederösterreich eine Sammlung milder Gaben zu Gunsten der von
dieser Congregation erhaltenen achtclassigen, mit dem Öffentlichkeitsrechte ver¬
sehenen Mädchen -Volksschule, sowie einer weiblichen Lehr- und Erziehungs¬
anstalt veranstalten zu dürfen.

(Einreihung der Reisebnreanx unter die > on-
cesfionierten Gewerbe . )

Verordnung der Minister des Handels und des Innern vom
23 . November 1895 , betreffend die Einreihung der Reisebnreanx
unter die concessionierten Gewerbe ( N .-G .-Bl . Nr . 181 ^aus-
gegeben und versendet am 4 . December 1895H:

Auf Grund des H 24 , Absatz 1 des Gesetzes vom 15. März 1883
(R .-G .-Bl . Nr . 39 ), betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbe¬
ordnung , wird verordnet:

Der Betrieb von Neisebureaux wird , sofern dieselben nicht von einzelnen
Eisenbahn - und Dampfschifsahrts - Unternehmungen , beziehungsweise von
mehreren derselben in Gemeinschaft , sei es durch eigene Beamte , sei es durch
anderweitige Bevollmächtigte innerhalb ihrer coucessionsmäßigen Berechtigung
errichtet werden , ans Grund des H 24 , Absatz 1 des Gesetzes vom 15 . März
1883 (N .-G .-Bl . Nr . 39 ), betreffend die Abänderung und Ergänzung der
Gewerbeordnung , au eine Concesston gebunden.

H 2.
Als Reisebnreanx sind jene Unternehmungen anzusehen , welche eine oder

mehrere der nachfolgenden gewerblichen Tätigkeiten zum Gegenstände haben,
vorausgesetzt , dass nicht einzelne dieser gewerblichen Thätigkeiteu uns Grund
einer Berechtigung ausgeübt werden , in deren Umfang die betreffende Thätigkeit
bereits gehört.

Die gewerblichen Thätigkeiten , auf welche der Betrieb eines Reisebureaus
sich erstrecken kann , sind folgende:

a) Ausgabe von Fahrkarten in - und ausländischer Eisenbahnen , als : Karten
für einfache Fahrten , Hin - und Rückfahrten , Rundtoureu u. dgl.

5 ) Ausgabe von Anweisungen aus Schlafwagenplätze aus Eisenbahnen;
o) Ausgabe von Fahrkarten und Cajütenbilleten für in - und ausländische

See - und Binnen -Dampfschiffahrts -Unternehmungen nach allen Häfen
und Binnenplätzen mit der im 8 3 enthaltenen Einschränkung;

ä ) Veranstaltung von Gesellschaftsreisen , Bergnüguugszügen und -Fahrten;
o) Expedition von Reisegepäck und Expressgut (8 30, beziehungsweise H 39

des mit Verordnung des Handelsministers und des Justizministers vom
10 . December 1892 sR .-G .-Bl . Nr . 207j kundgemachten Betriebs¬
reglements für die Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder ) ;

k) Ausgabe von Hotelanweisungen;
§ ) Vermittlung von Reiseunfallversicherungen bei zum Abschlüsse derartiger

Versicherungsgeschäste berechtigten inländischen oder zum hierländigen
Geschäftsbetriebe zugelassenen ausländischen Unternehmungen.

s 3.
Die Ausgabe von Zwischeudeckfahrkarten aller ausländischen Dampfschiff¬

fahrts -Unternehmungen , welche sich mit der Beförderung von Auswanderern
befassen — mit alleiniger Ausnahme der in Gemäßheit der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 29 . November 1865 (R .-G .-Bl . Nr . 127) zum hierländigen
Geschäftsbetriebe zugelasseneu derlei Unternehmungen — ist dem Reisebureau
nicht gestattet . Ebenso ist denselben die Anwerbung von Auswanderern , sowie
jegliche Förderung des Auswanderungswesens untersagt.

8 4.
Bewerber um die Bewilligung zum Betriebe eines Reisebureaus haben

sich nebst der Erfüllung der zur Erlangung eines jeden concessionierten Ge¬
werbes geforderten Bedingungen (88 22 und 23 des Gesetzes vom 15 . März
1883 sR.-G .-Bl . Nr . 39) - über eine zum Betriebe des Gewerbes genügende
allgemeine und kaufmännische Bildung ansznweisen.
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8 5-
Die Concession zum Betriebe eines Reisebureaus wird nach Einverneh¬

mung der Handels - und Gewerbekammer von der politischen Landesbehörde
verliehen , welche hiebei ans das Bedürfnis nach einer derartigen Unternehmung
Bedacht zu nehmen hat . In dem Concessionsdecrete sind die Geschäfte namentlich
anzuführcn , zu welchem der Bewerber ans Grund des von ihm eingebrachten
Loncessionsgesnches für berechtigt erklärt wird.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

1«

(Führung der Exsciudierungs -Voriilerkbücher .)
Die k. k. Finanz - Landes - Direction in Wien hat unterin

30 . November 1895 , Z . 53019 (M .-Z . I78051/XVII ) , an die
k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , den Magistrat
der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien , die magistratischen
Bezirksämter , den Stadtrath in Wiener -Neustadt und die k. k. Finanz-
Proeuratur nachstehenden Erlass gerichtet:

Bei der Verfassung des Landeszusammensatzes Uber die im Jahre 1894
bei den politischen Behörden Niederösterreichs ans Anlass von administrativen
Steuer - und Gebürenexeeutionen statlgehabten Exscindierungsverhandlungen
hat sich eine Differenz zwischen der Zahl der von der Finanzprocnratur für
das Jahr 1894 ausgewiesenen Exscindiernngsprocesfe und der bezüglichen
Landessnmme ergeben.

Da der Grund dieser Differenz vermuthlich darin liegen dürfte , dass die
Vormerke über die aus Anlass von administrativen Execntionen vorfallenden
Exscindierungsverhandlungen nicht bei allen betheiligten Behörden entsprechend
richtig und genau geführt werden , wird auf die diesbezüglich ergangenen
Erlässe des hohen k. k. Finanzministeriums vom 19 . April 1893 , Z . 13774
(h. o. Jntimation vom 3 . Mai 1893 , Z . 20484 fs. Amtsblatt , „Verord¬
nungen rc ." IX , 2 ex 1893s), und vom 12 . Mai 1894 , Z . 20920 (h. o. Jnti¬
mation vom 17. Juni 1894 , Z . 26253 fs. Amtsblatt , „ Verordnungen rc." ,
X, 3 ox 1894s ), neuerlich nachdrücklich  st aufmerksam gemacht.

Weiters wird angeordnet , die mit Schluss eines Jahres  als an¬
hängig ausgewiesenen Exscindierungsverhandlungen in den Nachweisungen des
folgenden Jahres stets als anfänglichen  Rückstand auszuweisen.

Schließlich ist, falls eine Exscindierungsverhandlnng an die k. k. n .-ö.
Finanzprocnratur geleitet wird , dies stets unverzüglich vorzumerken und hier¬
über genaue Evidenz zu führen.

Die Vorlage d. r im Sinne des h. o. Erlasses vom 17. Juni 1894,
Z . 26253 , zu verfassenden Nachweisnngen pro 1895 werden bis 1. März  1896
zuverlässig gewärtigt.

11 .
(S »»bstit« tiollsnorirr „ le für die öffentlichen Volks¬

schulen in Wien . )
Verordnung des k. k. niederösterreichischen Landesschulrathes

vom 30 . November 1895 , Z . 12101 , mit welcher auf Grund des
Landesgesetzes vom 3 . März 1879 , L.-G .-Bl . Nr . 27 , das nach¬
stehende , mit dem niederösterreichischen Landesansschusse vereinbarte
und mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und
Unterricht vom 19 . November 1895 , Z . 25879 , bestätigte Sub-
stitntionsnormale für die öffentlichen Volksschulen in der Neichs¬
haupt - und Residenzstadt Wien erlassen wird (L.-G .-Bl . Nr . 54 ) :

8 1-
Zur Sicherung des regelmäßigen Unterrichtes an mehrclassigen Volks¬

schulen wird mit Zustimmung der Gemeinde Wien für jede selbständige allgemeine
Volksschule mit mehr als fünf Classenabtheilnngen , sowie für jede unter der
gemeinsamen Leitung mit einer Bürgerschule stehende allgemeine Volksschule
mit mindestens sechs Classenabtheilnngen eine provisorische Local-Aushilfs-
lehrkraft (Unterlehrer oder Unterlehrcrin ) systemisiert.

Außerdem können über Antrag des Bezirksschulrathes mit Zustimmung
der Gemeinde Wien vom k. k. niederösterreichischen Landesschnlrathe provisorische
Bezirks - Aushilfsnnterlehrer oder Bezirks - Aushilfsunterlehrerinneu , sowie
Bezirks -Aushilfsindustrielehrerinnen behufs Substituierung abgängiger Lehrkräfte
systemisiert und den einzelnen Jnspectionsbezirken zugewiesen werden.

8 2-
Im Falle der Nothwendigkeit einer Substitution hat zunächst der Schul¬

leiter im Vereine mit den übrigen Lehrkräften der Anstalt , dann eine der
Bezirks - Anshilfslehrkrüfte , deren Zuweisung durch die Bezirkssection erfolgt,
beziehungsweise die Local -Aushilfslehrkraft einer der benachbarten Schulen den
Unterricht fortzuführen.

Kann eine Lehrstelle in der angegebenen Weise nicht versehen werden und
dauert die Substitution voraussichtlich länger als vier Wochen , so hat der

Bezirksschnlrath , in dringenden Fällen die Bezirkssection sich beim k. k. nieder¬
österreichischenLandesschnlrathe die Ermächtigung zu erwirken , einen Substituten
zu bestellen. 8 3-

Steht ein geeigneter Substitut nicht zur Verfügung , so ist für die zu
versehende Stelle ' von der Bezirkssection eine Lehrkraft von einer anderen , in
demselben Jnspectionsbezirke befindlichen Schule , oder falls dies nicht thunlich
ist, vom Bezirksschulrathe eine solche von der Schule eines anderen Jnspections-
bezirkes in aushilfsweise Verwendung zu nehmen.

8 4-
Die im Z 1 angeführten Local- und Bezirks -Aushilfskräfte beziehen die

für provisorische Unterlehrer und Unterlehrerinnen bestimmte jährliche Re¬
muneration.

Die Bezirks -Aushilfslehrerinnen für den Unterricht in den weiblichen
Handarbeiten erhalten die für zwölf wöchentliche Unterrichtsstunden bestimmte
jährliche Remuneration.

Die im Sinne des Z 2, Absatz 2, bestellten Substituten beziehen die auf
die Zeit ihrer Verwendung entfallende Quote einer Remuneration , die für eine
Lehrerstelle mit 60 Percent und für eine Unterlehrerstelle mit 70 Percent des
diesfalls systemisierten Gehaltes ohne Zulage bemessen wird.

Lehrkräfte, welche nach Z 2, Absatz 2, Jndustrielehrerinnen substituieren,
erhalten für jede wöchentliche Stunde die auf die Zeit der thatsächlichen Dienst¬
leistung entfallende Quote einer Jahresremuneration von 30 fl. ; Lehrkräfte,
welche Lehrer oder Lehrerinnen der französischen Sprache substituieren , beziehen,
wenn sie für den französischen Sprachunterricht lehrbefähigt sind, die auf die
Zeit der thatsächlichen Dienstleistung entfallende Quote einer Jahresremnneration
von 50 fl.

8 6.
Lehrpersonen haben für Mehrleistungen aus Anlass von Substitutionen

an jenen Schulen , an welchen sie selbst bedienstet sind, nur insoweit einen
Anspruch auf Entlohnung , als hiebei das Maß ihrer Lehrverpflichtung mit
Genehmigung des Bezirksschulrathes überschritten wird und die bezügliche
Substitution durch länger als einen Monat dauert . Die bezügliche Lehr¬
verpflichtung beträgt für Direktoren an Bürgerschulen 12 Stunden , für Lehrer
an Bürgerschulen 25 Stunden , für das Lehrpersonale an allgemeinen Volks¬
schulen 30 Stunden.

Wenn Lehrpersonen neben der regelmäßigen Verwendung an ihrer eigenen
Schule einer anderen Volks - oder Bürgerschule zur Ertheilung des Unterrichtes
in einzelnen Gegenständen vom Bezirksschulrathe oder von der Bezirkssection
zugewiesen werden , oder wenn an einer allgemeinen Volks - und Bürgerschule
(Z 18 des Rcichsgesetzes vom 2. Mai 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 53 ) der Direktor
oder Bürgerschullehrer in den Volksschnlclassen oder Lehrer der allgemeinen Volks¬
schule in den Bürgerschulclassen neben ihrer normalen Dienstleistung die Unterrichts-
ertheilung in einzelnen Gegenständen über Auftrag der betreffenden Bezirks¬
section des Bezirksschulrathes übernehmen , so haben sie, vorausgesetzt , dass die
betreffende Substitution durch länger als einen Monat dauert . Anspruch ans
Entlohnung ohne Rücksichtnahme auf ihre oberwähnte Lehrverpflichtung.

Die Entlohnung für derlei Mehrleistungen wird mit jährlich 40 fl. an
Bürgerschulen , mit jährlich 30 fl. an allgemeinen Volksschulen für eine wöchent¬
liche Unterrichtsstunde bemessen.

Lehrerinnen für den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten mit Aus¬
nahme der Bezirks -Aushilfsindnstrielehrerinnen beziehen ebenso wie die für den
französischen Unterricht lehrbefähigten Lehrkräfte in jedem Falle eine Entlohnung
für eine Mehrleistung während der ganzen Dauer der angeordneten Substitution
in dem im Z 5, Absatz 2, festgesetzten Ausmaße.

8 7.
Muss für Religionslehrer , die im «sinne des Z 1, Punkt 5 des n.-ö.

Landesgesetzes vom 14. December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , bestellt sind, ein
Substitut in Verwendung genommen werden , so gebürt diesem für die Dauer
der Substitution dieselbe Remuneration , welche der snpplierte Religionslehrer
für die betreffende Dienstleistung bezieht.

Die nach Z 1, Punkt e des oberwähnten Gesetzes angestellten Religions¬
lehrer verlieren für die Zeit ihrer Verhinderung den Anspruch auf ihre aus
dem Bezirksschulfonde flüssig gemachte Remuneration zu Gunsten ihres Sub¬
stituten.

8 8.
Eine in Gemäßheit des Z 3 dieser Vorschrift zur Aushilfe bestellte

definitive Lehrkraft hat während der aushilfsweisen Verwendung an allgemeinen
Volksschulen außerhalb ihres Jnspectionsbezirkes Anspruch auf eine monatliche
Zulage von 10 fl. zn ihren bisherigen systemmäßigcn Bezügen , bei anshilfs¬
weiser Verwendung im Jnspectionsbezirke aber nur auf den Forlbezug ihrer
systemmäßigen Bezüge , abgesehen von Entlohnungen für etwaige Mehrleistungen
nach Z 6 dieser Vorschrift . Bei der anshilfsweisen Verwendung an einer
Bürgerschule gebürt weiters jeder in Gemäßheit des tz 3 zur Aushilfe berufenen,
für Bürgerschulen lehrbefähigten Lehrkraft überdies die auf die Zeit der Ver¬
wendung entfallenden Quote der für den Fall der Verwendung an Bürger¬
schulen gesetzlich festgesetzten Jahresremnneration.

8 9.
Versieht eine Lehrperson im Aufträge des Bezirksschulrathes provisorisch

durch länger als zwei Monate ununterbrochen die Leitung einer Schule , so
gebürt derselben die entfallende Quote der hiefür gesetzlich festgesetzten Jahres¬
remuneration.



106 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 105 , 31 . December 1895.

8 10.
Bei Anträgen ans Bewilligung von Remunerationen für Mehrleistungen,

welche nach den Bestimmungen dieses Normales nicht bemessen werden können)
oder deren Bemessung Zweifel ergibt , sowie bei Zuerkennung zweifelhafter
Snbstitntionsgebüren , hat der Bezirksschnlrath das Einvernehmen mit dem
Wiener Stadtrathe zu pflegen und die Genehmigung des k. k. niederöster-
reichischen Landesschulrathes cinzuholen.

8 11-
Die in den vorstehenden Paragraphen normierten Substitntionsgebüren

sind bei Substituierung erledigter Lehrstellen auf Rechnung des bezüglichen
Jntercalares (Z 81 , Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , L.-G .-Bl.
Nr . 35 ), in den übrigen Fällen aber ans dem Bezirksschulfonde , Rubrik
„Substitutionen " , zu bestreiten . Dieselben werden mit Ausnahme der gemäß
Z 10 bewilligten Remunerationen für Mehrleistungen vom Bezirksschulrathe
zuerkannt.

8 12.
Die nach ZZ 5 bis 10 dieser Verordnung entfallenden Snbslitntions-

gebüren sind in Verfallsraten am Schlüsse eines jeden Monates , bei früherem
Aufhören der Substitution nach Ablauf derselben flüssig zu machen.

8 13-
Dieses Substitntionsnormale hat mit 1. Jänner 1896 in Wirksamkeit

zu treten.
Kielmansegg  m . p.

12 .

(Zur Abgrenzung der Berechtigungen der Apotheken
gegenüber den Materialwarenhandlnngen und den

einschlägigen Gewerben .)
Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels

vom 8 . December 1895 ( N .-G .-Bl . Nr . 188 ) , mit welcher
ergänzende Bestimmungen znm § 6 der Ministerial -Verordnnng
vom 17 . Juni 1886 (N .-G .-Bl . Nr . 97 , abgedruckt im Magi-
strats -Verordnuugsblatte ex 1886 , Nr . 5 , 95 ) erlassen
werden:

In Ergänzung der Bestimmungen des ß 6, Xlinoa 2 der Ministerial-
Verordnnng vom 17 . Juni 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 97 ) wird in Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Landbevölkerung bei Behandlung erkrankter Hausthiere
gestattet , dass von den im Z 3 der obcitierten Ministerialverordnnng angeführten
Arzneimitteln , welche von geprüften Handelsleuten feilgehalten und verkauft
werden dürfen , nachstehende Droguen : XnAolicao raäix , Oalami aromaticck
rllirwma , Oentckanao raäix , Iirnlas rackix, Imporatoriao rllirwma , Inguiritios
rackix, Ulloi rackix, Valsrianao raäix und I 'osni Araooi asmerr auch in grob
gepulvertem Zustande verkauft werden dürfen . Außerdem wird die Drogne
Taraxacck t'olia in das gedachte Verzeichnis eingereiht.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verlautbarung in Kraft.

1»

(Die Sonntagsruhe im Ziergärtnergewerbe .)
Der Wiener Magistrat hat mit Zuschrift vom 14 . De-

eember 1895 , Z . 216820/XVII , der Genossenschaft der Ziergürtner
in Wien nachstehenden Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom
4 . December 1895 , Z . 109371 , intimiert:

Die hochlöbliche k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 4 . De-
ccmber 1895 , Z . 109371 , Folgendes anher eröffnet:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlass vom 6 . November 1895,
Z . 50160 , die Eingabe der Genossenschaft der Ziergürtner , betreffend die Ab¬
änderung der Vorschriften über die Sonntagsruhe , mit nachstehenden Be¬
merkungen znrückgestellt:

Die erwähnte Eingabe ist im Wesen auf eine Rcactiviernng der Be¬
stimmung des Z 2, X 1, der Ministerialverordnnng vom 27 . Mai 1885,
R .-G .-Bl . Nr . 88 , sonach auf eine Erweiterung der durch die gegenwärtig
geltenden Vorschriften über die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe , insbesondere
durch die Verordnung vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , Z 2 , Punkt 3,
als zulässig erklärten Sonntagsarbeit gerichtet und scheint durch die Beschlüsse
der Gehilfenversammlnng der Ziergärtner -Genossenschaft vom 26 . Mai 1895,
beziehungsweise des Fortbildungsvcreines der Gärtnergehilfen in Wien vom
22 . Juni 1895 , welche eine Einschränkung der Sonntagsarbcit in diesem
Gewerbezweige anstreben , veranlasst worden zu sein.

Die Forderungen der Gehilfenversammlung , desgleichen jene des Fort-
bildnngsvereines der Gärtnergehilfen , insofern diese Forderungen die mehr
oder minder genaue Präcisiernng der an Sonntagen gestatteten Arbeiten nach
Art und Zeit , die Gewährung des Ersatzruhetages am darauffolgenden Montage,
sowie die entsprechende Entlohnung desselben betreffen , können hier außer Betracht
bleiben , nachdem sich dieselben, strenge genommen , im Rahmen des Gesetzes
vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , beziehungsweise im Rahmen der
hiezu erlassenen Ausführungs -Verordnungen bewegen , deren Realisierung muss

der freien Übereinkunft zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und deren An¬
gehörigen überlassen bleiben ; übrigens ist es laut Z 9 der Ministerialver¬
ordnnng vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , Pflicht des Gewerbeinhabers,
die sich für seinen Betrieb ergebende Präcisiernng der gestatteten Sonntags¬
arbeit und des zu gewährenden Ersatzrnhetages in den durch Z 1, Art . VI,
Abs. 4, des bezogenen Gesetzes vorgeschriebenen Anschlag aufzunehmen.

Zn den speciellen Forderungen der Genossenschaft wird Nachstehendes
bemerkt:

Die im Z 2, Punkt 3 (Handelsgärtner ) lit . a, der Ministerialverordnnng
vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , gestatteten Arbeiten , die übrigens
nicht taxativ angeführt sind, dürfen durch je zwei Vor - und Nachmittagsstunden
vorgenommen werden . Es reicht diese Zeit für die durch die Witterungs-
Verhältnisse bedingten Arbeiten vollkommen ans , zumal laut Z 1, Art . III , Z . 5,
des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21, auch die persönlichen
Arbeiten des Gewerbeinhabers zulässig sind.

Unaufschiebbare Arbeiten bei einem allfülligen Gewitter oder infolge eines
Schneefalles sind außerdem durch Z 1, Art . III , Z . 4, des bezogenen Gesetzes
ohnehin an Sonntagen gestattet.

Hinsichtlich jener Arbeiten , welche das Zurichten der Gartenproducte für
den täglichen Marktbedars , die Effectuiernng dringender Bestellungen von
Decorationen , Bouquets , Kränzen n . dgl in sich schließen, wird ans § 2,
Punkt 3 (Handelsgärtner ) lit . b , der Ministerialverordnnng vom 24 . April 1895,
R .-G .-Bl . Nr . 58 , hingewiesen , welcher die Anfertigung von Bouquets und
Kränzen innerhalb jener Stunden gestartet, während welcher sie den Natur¬
blumenbindern und -Händlern gestattet ist.

Durch diese Bestimmung , forme durch Punkt 10 aä 3 des hierortigen
Erlasses vom 27 . Mai 1895 , Z . 29014 , welcher besagt, dass auf den Verkauf
und die Zustellung von Gartenprodncten einschließlich der Blumen , Bouquets
und Kränze durch die Handelsgärtner jene Bestimmungen Anwendung finden,
welche von den politischen Landesbehörden für die Naturblumenbinder und
-Händler bezüglich des Waarenverkaufes an Sonntagen ausgestellt worden sind,
erscheint den diesfälligen Bedürfnissen im Sinne der Vorschriften des Z 1.
Art . VI , IX und XII ' des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21,
Rechnung getragen.

Die Bestimmung über den Ersatzruhetag ist eine gesetzliche Forderung,
die im Verordnungswege nicht beseitigt werden kann ; übrigens steht die Be¬
hauptung der Genossenschaft, dass diese Bestimmung in der Ziergärtnerei nicht
durchführbar sei, mit den Ausführungen der Gehilfenschaft nicht im Einklänge.

II. UlMIMtNÜEmiNNIUM.
.MaMial:

14 .

(Austritt aus einer Religionsgenossenschaft .)
Mngistratsdirector Krenn  hat an die magistratischen Be¬

zirksämter unterm 22 . Juni 1895 , M .-Z . 78131/111 , nachstehen¬
den Erlass gerichtet:

Es ist ein Fall zur hierämtlichen Kenntnis gelangt , in welchem eine
Partei bei einem magistratischen Bezirksamte den Austritt aus der katholischen
Religion im eigenen Namen und im Namen ihrer Kinder zur Anzeige gebracht
und das magistratische Bezirksamt diese Anzeige anstandslos zur Kenntnis
genommen hat.

Nach Artikel 6 des interkonfessionellen Gesetzes vom 25 . Mai 1868,
R .-G .-Bl . Nr . 49 , muss , damit der Austritt ans einer Kirche oder Religions¬
genossenschaft seine gesetzliche Wirkung habe , der Anstretcnde denselben der
politischen Behörde melden.

Aus der Fassung dieser Bestimmung geht unzweifelhaft hervor , dass der
Anstretende diese Meldung selbst erstatten muss und kein anderer dieselbe für
ihn erstatten kann.

Unter welchen Voraussetzungen ein Kind , welches das siebente Lebensjahr
noch nicht zurückgelegt hat , ans seiner bisherigen Kirche oder Religionsgenossen¬
schaft anstreten kann , bestimmt der Artikel 2 des citierten Gesetzes. Aus dem¬
selben ist zu entnehmen , dass die vertragsmäßige Bestimmung des Austrittes
eines solchen Kindes ans seiner bisherigen Kirche oder Religionsgenossenschaft
nur von den Eltern in einer gemischten Ehe und nur dann getroffen werden
kann , wenn dieses Kind gleichzeitig einem anderen ^gesetzlich anerkannten Reli¬
gionsbekenntnisse zugewendet , also ein Religionswechsel vorgenommen und das
Kind nicht, wie dies in dem eingangs erwähnten Falle geschehen ist, ohne
Confession belassen wird.

Die eingangs erwähnte , imSNamen der Kinder der betreffenden Partei
erstattete Anzeige von deren Religionsanstritte stand daher im Widerspruche
mit den obigen gesetzlichen Bestimmungen , war von der politischen Behörde zu
beanständen und umsoweniger zur Kenntnis zu nehmen , als die Partei , auf
die bezügliche Erledigung der politischen Behörde gestützt, vermeint , diesen
Kindern den Religionsunterricht in der Schule nicht angedeihen lassen zu
müssen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Wahrnehmung des Er¬
forderlichen in zukünftigen Fällen in die Kenntnis gesetzt.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 105 , 31 . December 1895. 107

15 .

(Berständignng des Stadtbanamtes von den Resultaten
der Amtshandlungen Liber die Anzeigen eontracts-

widriger Canalränmungen .)
Magistratsdirector Krenn  hat unterm 5 . November 1895,

M .-Z . 125088/XIV , au die magistratischen Bezirksämter nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Aus einem Berichte des Stadtbanamtes über das Ergebnis der Super¬
revisionen durch den Canal -Oberaufseher im II . Quartale 1895 ist zu entnehmen,
dass die magistratischen Bezirksämter von dem Resultate jener Amtshandlungen,
welche über Anzeige des Stadtbauamtes , beziehungsweise der Bauamtsabthei¬
lungen wegen contratswidriger Canalräumung durch die städtischen Unter¬
nehmer eingeleitet werden , dem Stadtbauamte keine Verständigung zukommen
lassen.

Da diese Verständigung des Stadtbauamtes i für 1'die Beurtheilung der
Unternehmer bei zukünftigen Vergebungen der Canalräumungsarbeiten von
Wichtigkeit ist, wird das magistratische Bezirksamt anfgefarder 't , in Hinkunft
die Resultate der dortigen Strafamtshandlungen über derartige Anzeigen in
gleicher Weise wie dem Magistrate (Departement XIV ) auch dem Stadtbau¬
amte mittels Viäsat xo8t oxp . bekanntzugeben.

,6.
(Bestätigung der Personalnachweise der Gagisten in

der Reserve .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 16 . November

1895 , Z . 199605/XV1 , den magistratischen Bezirksämtern Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. und k. Ergänzungsbezirks -Commando Nr . 4 in Wien hat unterm
7 . November 1895/Z . 24790 , an den Magistrat nachstehende Zuschrift gerichtet:

„Auf Grund der Lircularverordnuug des k. u . k. Reichs - Kriegs-
ministerinms , Abth . 1, Nr . 5790 , vom 1. October d. I . sind die Personal¬
nachweise hinsichtlich der Angaben über Berufsstellung und Erwerbsbeschäflignng
(Rubrik 8), dann über die Vermögensverhältnisse , beziehungsweise Jahres¬
einkommen (Rubrik 9), ämtlich zu bestätigen.

Zur Ausstellung dieser durch die betreffenden Gagisten iiOder Reserve
selbst einzuholenden Bestätignngenlsind ^berufen:

a) hinsichtlich der in öffentlichen (Staats - und diesen gleichgestellten ) Diensten
befindlichen Gagisten in der Reserve , die ihnen unmittelbar Vorgesetzten
Amtschefs , und

b ) hinsichtlich der bei Privatunternehmungen angestellten oder in sonstigen
unter a nicht genannten Lebensstellungen befindlichen Gagisten in der
Reserve , die zuständigen politischen Bezirksbehörden.
Die bezügliche Bestätigung hat zu lauten : Die Nichtigkeit der Angaben

in Rubrik 8 und 9 des Persoualnachweises wird bestätigt.
(Eventuell sind hier die sich ergebenden Differenzen anzuführen .)

Datum . Amtssiegel . Unterschrift.
Das Ergänzungsbezirks -Commando beehrt sich den löblichen Magistrat

hievon mit dem Beifügen in Kenntnis zu setzen , dass solche Bestätigungen von
Seite der magistratischen Bezirksämter bereits erfolgten , jedoch wurde von
einzelnen Bezirksämtern die Beibringung eines 50 kr.-Stempels verlangt ; es
wird daher zugleich die höfliche Anfrage gestellt , ob eine solche Stempelung uöthig
ist oder verlangt wird , da in diesem Falle hierüber dem k. n . k. Reichs -Kriegs-
ministerium Meldung erstattet werden müsste ."

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Beifügen in die
Kenntnis gesetzt, dass bei der Ausstellung der oberwähnten Nachweisbestatigung
von der Beibringung eines 50 kr.-Stempels Umgang zu nehmen wäre , da
diese Nachweise auf Grund des Z 29 der Wchrvorschriften , IV . Theil , seitens
der Gagisten in der Reserve mittels der vorgedruckten Blankette vorschrifts-
gemäß  zum Zwecke militäUscher Cvibenzsührnng gemacht werden müssen,
demnach g ebürcnfrei  sind und die beizusetzende Bestätigung des Amts¬
chefs,  resp . der zuständigen politischen Bezirksbehörde keinesfalls als eine
selbständige , gebürenpflichtige Ausfertigung oder Beurkundung anzusehen ist.

17 .

(Einhebnng rückständiger Genossenschaftsgebüren .)
Magistratsdirector Krenn  hat an die Vorsteher der

Wiener Gewerbegenossenschaften unterm 30 . November 'N895,
M .-Z . 192196/XVIII , nachstehenden Erlass gerichtet:

.. wahrgenommener Missstände bei den Ansuchen um Einhebung
rückständiger -/Genossenschaftsgebüren , beziehungsweise Krankencassabeiträge sieht
sich der Magistrat veranlasst , die hierämtliche , auf die Einhebnng rückständiger
Genossenschaftsgebüren bezughabende Verordnung vom 15 . Februar 1874,

Z . 207012 ox 1873 , welche auch ans die Einhebnng von rückständigen Kranken-
eassabeiträgen sinngemäße Anwendung zu finden hat , im Nachfolgenden der
Genossenschaft (respective genossenschaftlichen Krankencassa ) zur strengen Dar-
nachachtung in Erinnerung zu bringen:

Die Einhebung der Genossenschaftsgebüren hat in letzterer Zeit sowohl
eine große Ausdehnung erlangt , als auch durch die mitunter nicht ganz unge-
gründeten Widersprüche der Parteien viele Schwierigkeiten dargeboten , so dass
die damit betrauten Organe des Magistrates nur mit vieler Mühe ihre dies-
fällige Aufgabe bewältigen können.

Um dem Anhäufen der Rückstände vorznbengen , wird der Magistrat auf
Verlangen nach Thunlichkeit dahin zu wirken trachten , dass die Parteien schon
bei der Anmeldung eines freien Gewerbes oder bei Erlangung einer Gewerbs-
concession die Zahlung der Einverleibungsgebüren leisten oder wenigstens von
der ihnen obliegenden Zahlungsverpflichtung in Kenntnis gesetzt werden.

Außerdem sieht sich der Magistrat , um den Parteien bei Einleitung der
Execntion jeden Anlass zu Widersprüchen zu benehmen und den Geschäftsgang
zn vereinfachen , zu folgenden Anordnungen bemüssigt:

1 . Es seien seitens der Herren Genossenschaftsvorsteher nur solche Auf-
lagenrestanten anzuzeigen , welche die Zahlung dem Ansager (Cassier ) ver¬
weigerten und von der bevorstehenden Execntion in Kenntnis gesetzt wurden.

Dies hat auch rücksichtlich der Einverleibungsgebüren zu gelten ; nur
wird den Genossenschaftsvorstehungen zur Pflicht gemacht , in dem Ansuchen
um executive Einhebnng , den Tag der Zustellung des an die Partei erlassenen
Zahlungsauftrages und die erfolglos gebliebene Mahnung ersichtlich zn machen.

2 . Jngleichen ergeht an die Genossenschaftsvorstehungen die Aufforderung,
ihrem Einschreiten um Execntion die bezüglichen Gebürennoten beizuschließen.

Diese Noten sollen nicht allein den Gegenstand und den Betrag der
Gebür oder Auflage , sondern auch die Anmerkung der Zahlungsverweigerung
enthalten und mit der Unterschrift des Ansagers oder Cassiers versehen sein.

3 . Die Eruierung des unbekannten Au fenlhaltes von Restanten wird den
Genossenschaften selbst überlassen , und es wird

4 . auch ihre Aufgabe sein , sich wegen Eintreibung von Rückständen jener
Genossenschaftsmitglieder , welche nicht in Wien wohnen , init der zur Ein¬
treibung von solchen Gebüren berufenen auswärtigen Behörde in unmittel¬
baren Verkehr zu setzen.

5 . Die Annahme einer Theilzahlnng oder die Bewilligung von Terminen
seitens der Gremial - oder Genossenschaftsvorsteher begründet an und für sich
— ohne ausdrückliche Einwilligung dieser Vorsteher — noch nicht die Auf¬
hebung des bereits vorgeuommeneu Executionsactes , sondern hat die einst¬
weilige Sistierung der weiteren Executionsgrade zur Folge.

18 .

(Maßnahmen gegen die Nichtbesolgnng der Bor¬
schriften über die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe . )

Magistratsdirector Krenn  hat an die magistratischen Bezirks¬
ämter unterm 16 . December 1895 , M .-Z . 113246/XV11 , nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

In mehreren dem Magistrate zugekommenen Anzeigen wird darüber Klage
geführt , dass zahlreiche Mitglieder der Genossenschaft der Bäcker die Vorschriften,
betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe , mit Beharrlichkeit nicht
befolgen.

Um diesen beharrlichen Gesetzesübertretungen einmal ein Ende zn bereiten,
ist es nothwendig , denselben mit den schärfsten zulässigen Mitteln entgegen¬
zutreten.

Das magistratische Bezirksamt wird daher angewiesen , die Einhaltung
der Bestimmungen über die Sonntagsruhe , insbesondere bei dem Betriebe des
Bäckergewerbes ' eindringlich zu überwachen , zu diesem Zwecke Revisionen bei
den einzelnen Bäckermeistern , insbesondere bei jenen , welche bereits früher
diesbezüglich beanständet wurden , vorznnehmen , vor allem aber auch über jede
vorkommende Anzeige schnellstens und mit Strenge amtszuhandeln . — Hiebei
wird sich gegenwärtig zu halten sein , dass die Strafe bestimmt ist , die Be¬
folgung des Gesetzes zn erzwingen , und dass sie deshalb den Übertreter des
Gesetzes empfindlich treffen muss , was in der vorliegenden Frage , in welcher
eine planmäßige fortgesetzte Missachtung den gesetzlichen Vorschriften vorznliegeu
scheint , vollkommen gerechtfertigt ist.

Es werden daher die im Z 131 Ut . a, bis ck, beziehungsweise 138 Ut . b
angeführten Strafen in einer Weise anznwenden sein , welche geeignet ist , dem
Gesetze endlich volle Achtung zn verschaffen.

Das Bezirksamt wird schließlich angewiesen , dem Magistrate vierteljährig,
und zwar am 31 . December , 31 . März , 30 . Juni und 30 . September über
die Anzahl der vorgefallenen Anzeigen wegen Nichtbefolgung der Sonntags-
rnhevorschriften im Bäckergewerbe , sowie über die Anzahl der Strafamtshand-
lnngen und die Art der Bestrafungen Bericht zn erstatten.
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(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1865 publieierten Gesetze und Verordnungen.)
Reichsgesthblntt.

Nr. 174 . Verordnung des Ackerbauministeriums
vom 11 . November 1895 , womit die Verordnungen des Ackerbau¬
ministeriums vom 24. April 1872 (R .-G .-Bl . Nr . 61), 20. Februar 1886
(R .-G.-Bl . Nr . 31) und 4. März 1892 (R .-G.-Bl . Nr . 48), betreffend die
Bezirke und Standorte der Revierbeamten, durch neue Bestimmungen ersetzt
werden.

Nr. 175 . Verordnung des Ackerbauministeriums
vom 18 . November 1895 , betreffend die praktische Prüfung für den
juridisch-administrativen Dienst der Staats - und Fondsgüterverwaltnng.

Nr . 176 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . November 1895 , betreffend die Errichtung je eines Steuer-
und Gerichtsdepositenamtes in Delatyn , Skawina , Niepolomice, Budzanüw,
Newesiolo, Milöwka und 2abie in Galizien.

Nr. 177 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Ottynia in Galizien.

Nr. 178 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1895 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Podwoloczyska in Galizien.

Nr. 176 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 12 . November 1895 , womit eine Vor¬
schrift über die Amtstracht der Professoren der k. k. evangelisch-theologischen
Facultät in Wien erlassen wird.

Nr. 186 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . November 1895 , womit gestempelte amtliche Wechselblankette der
Krcuzerkategorien mit serbo-kroatischem Texte in Verschleiß gesetzt werden.

Nr. 181 . Verordnung der Minister des Handels
und des Innern vom 23 . November 1895 , betreffend die
Einreihung der Reisebureaux unter die concessionierten Gewerbe. *)

Nr . 182 . Verordnung des Justizministeriums vom
24 . November 1895 , betreffend die Bezeichnung des Bezirksgerichtes
Ried in Tirol.

Nr. 183 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . November 1895 , betreffend die Ermächtigung des köuigl.
ungarischen Hanptzollamtes in Brasse» (Kronstadt), zur Abfertigung von hartem
Kammgarn der Tarisnummer 154 b.

Nr. 184 . Verordnung des Justizministeriumsvom
27 . November 1895 , betreffend die Errichtung eines vierten städtisch¬
delegierten Bezirksgerichtes für die Civilgerichtsbarkeit in Prag.

Nr . 185 . Kaiserliches Patent vom 12. December
189o , betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen, Dalmatien,
Galizien und Lodomerien mit Krakau, Österreich unter und ob der Enns,
Salzburg , Steiermark , Kärnten , Kram, Bukowina, Mähren , Schlesien, Tirol,
Görz und Gradisca , Istrien , Vorarlberg , dann des Landtages von Triest mit
feinem Gebiete.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr. 186 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 4 . December 1895 , betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredlungsverkehre an den Geweben anzubringenden Jdentitäts-
bezeichnungen.

Nr. 187 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 8 . December l 895,  betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1896.

Nr. 188 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 8. December 1895 , mitwelcher er¬
gänzende Bestimmungen zum Z 6 der Ministerialverordnuug vom 17. Juni
1886 (R .-G.-Bl . Nr . 97) erlassen werden. *)

Nr. 186 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 9 . December 1895 , betreffend die abgestempelten ottomanischeu
Prämienschuldverschreibungen(Türkenlose) .

Nr. 166 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
vom 12 . December 1895 , betreffend Bestimmungen über die Be¬
förderung von gefährlichen, nicht zu den Sprengstoffen gehörenden Gegen¬
ständen, sowie von ätzenden Stoffen auf der Elbe von Melnik bis zur öster¬
reichisch-deutschen Grenze.

Nr. 161 . Erlass des Finanzministeriums vom
11 . December 1895 , womit der allgemeine Verschleißpreis des weißen
Seesalzes bei der k. k. Salzniederlage in Pirano erhöht wird.

Nr. 162 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 18 . December 1895 , betreffend die Einziehung der Silber¬
scheidemünzen zu 10 kr. und 5 kr. österreichischer Währung.

Berichtigung . Auf Grund einer im Neichsgesetzblatte ex 1895, Stück
1/XXXIII , erschienenen Berichtigung wird bekanntgegeben, dass es in Nr . 105
in der ersten Zeile von oben anstatt : „14. Juli " richtig heißen soll: „16. Juli"
und in der Nr . 147 (abgedruckt im Amtsblatte Nr . 87 „Verordnungen rc."
XI, 15) bei der Aufzählung der zugelassenen Theerfarben anstatt : „Rosallin"
richtig heißen soll: „Rostelün ".

L. Laubcsgcsetzblatt.
Nr. 54 . Verordnung des k. k. niederösterreichischen

Laudesschulrathes vom 30 . November 1895 . Z . 12101,
mit welcher auf Grund des Landesgesetzes vom 3. März 1879, L.-G.-Bl.
Nr . 27, das nachstehende, mit dem niederösterreichischen Landesausschussever¬
einbarte und mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht
vom 19. November 1895, Z . 25879, bestätigte Substitntiousnormale für die
öffentlichen Volksschulen in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien erlassen
wnd (L.-G.-Bl . Nr . 54). *)

Nr. 55 . Kundmachung der k. k. Statthalterei im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 25 . No¬
vember 1895 , I . 92777 , betreffend die Genehmigung der Weiter¬
einhebung der bis 31. December 1895 bewilligten Verpflegstaxe von 85 Kreuzern
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems auf die Dauer von weiteren
zwei Jahren.

Nr. 56 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 13 . No¬
vember 1895 , Z . 1057 13, betreffend die Änderung des Orts¬
namens der Gemeinde Münichreith in „Kalkgrub".

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Nadler , Secretär des Wiener Magistrates.
Papier ans der k. k. priv. Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishauffer ' s k. u . k. Hof-Buchdruckerej, Wien.
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